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Vorwort  

Die Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verant-
wortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle verpflichtet die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, ein Nationales Entsorgungsprogramm zu erstellen und bis spätestens 
zum 23. August 2015 gegenüber der Europäischen Kommission zu notifizieren; spätere wesentliche Änderun-
gen sind ebenfalls zu notifizieren. 

Das Nationale Entsorgungsprogramm der Bundesregierung wird unter Federführung des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstellt und legt die Strategie für eine verantwortungsvolle 
und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle fest. Das Nationale Entsorgungs-
programm steht unter Revisionsvorbehalt, da sich auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission Lagerung 
hoch radioaktiver Abfallstoffe, die entsprechend § 3 Standortauswahlgesetz beim Deutschen Bundestag einge-
richtet wurde, wesentliche Änderungen ergeben können. 

Die Bundesregierung wird der ihr durch die Richtlinie 2011/70/Euratom auferlegten Berichtspflicht in mehreren 
Berichten nachkommen (Abb. 0.1). Das Nationale Entsorgungsprogramm enthält eine programmatische Ge-
samtschau der Entsorgungsplanung. Über den aktuellen Stand der Entsorgung wird alle drei Jahre im Rahmen 
des Berichts für die Überprüfungskonferenz des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Be-
handlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle berichtet. 
Fortschritte bei der Durchführung des Nationalen Entsorgungsprogramms werden auch alle drei Jahre (erstmals 
zum 23. August 2015) im Rahmen des Berichts zur Durchführung der Richtlinie 2011/70/Euratom gegenüber 
der Europäischen Kommission dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch das Verzeichnis radioaktiver 
Abfälle (Bestand und Prognose) fortgeschrieben und der Europäischen Kommission vorgelegt. Dies gilt auch 
für den Bericht über Kosten und Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver 
Abfälle.  

Abb. 0.1: Konzept der Bundesregierung zur Erfüllung der Berichtspflicht im Rahmen der Richtlinie 
2011/70/Euratom 
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1 Grundlagen der Entsorgungspolitik 

Die Nutzung der Kernspaltung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität in der Bundesrepublik Deutschland 
endet spätestens im Jahr 2022. Die Abgabe von bestrahlten Brennelementen aus Anlagen zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität (im Folgenden Leistungsreaktoren genannt) an 
Wiederaufarbeitungsanlagen ist seit dem 1. Juli 2005 nicht mehr zulässig.  

Laut Atomgesetz (AtG) hat der Bund Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
einzurichten. Die Bundesregierung plant, alle Arten radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen 
einzulagern. Dazu wird der Schacht Konrad in Salzgitter derzeit zu einem Endlager für radioaktive Abfälle mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung umgerüstet. Der Standort eines Endlagers für insbesondere Wärme ent-
wickelnde radioaktive Abfälle wird durch ein Auswahlverfahren festgelegt. 

Vor diesem Hintergrund sind die tragenden Elemente des Nationalen Entsorgungsprogramms durch folgende 
Eckpunkte gekennzeichnet: 

Die Entsorgung von radioaktiven Abfällen erfolgt grundsätzlich in nationaler Verantwortung. Die
Endlagerung soll im Inland erfolgen. Bestrahlte Brennelemente aus Anlagen, die der Spaltung von
Kernbrennstoffen, aber nicht der gewerblichen Erzeugung von Elektrizität dienen (im Folgenden
Nicht-Leistungsreaktoren genannt), dürfen entsprechend den gesetzlichen Regelungen in ein Land,
in dem Brennelemente für Forschungsreaktoren bereitgestellt oder hergestellt werden, verbracht
werden.

Es sollen an zwei Standorten Endlager errichtet werden: Das Endlager Konrad für radioaktive Ab-
fälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung und ein Endlager nach dem Standortauswahlgesetz
für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle.

o Die radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II sollen zurückgeholt und bei der Stand-
ortsuche für das Endlager nach dem Standortauswahlgesetz berücksichtigt werden.

o Das angefallene und anfallende abgereicherte Uran aus der Urananreicherung, soll vorsorglich
bei der Standortsuche für das Endlager nach dem Standortauswahlgesetz berücksichtigt werden,
sollte eine weitere Verwertung nicht erfolgen.

Erst wenn die Kriterien für die Einlagerung in das Endlager nach Standortauswahlgesetz festgelegt 
sind und ausreichende Informationen zur Menge, zur Beschaffenheit und zum Zeitpunkt des Anfalls 
der aus der Schachtanlage Asse II zurückzuholenden radioaktiven Abfälle vorliegen, kann eine ab-
schließende Entscheidung über den Endlagerstandort für diese Abfälle – unter Einbeziehung aller 
technischen, ökonomischen und politischen Aspekte – getroffen werden.  

Der Rückbau aller Leistungsreaktoren sowie anderer kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen,
die im Betrachtungszeitraum außer Betrieb gehen, soll in Abhängigkeit eines verfügbaren Endlagers
so rechtzeitig erfolgen, dass die dabei entstehenden vernachlässigbar Wärme entwickelnden radio-
aktiven Abfälle in das Endlager Konrad eingelagert werden können.

Das Endlager Konrad geht voraussichtlich im Jahr 2022 in Betrieb. Der Einlagerungsbetrieb für das
planfestgestellte Abfallvolumen von 303.000 m3 soll 40 Jahre nicht überschreiten.

Der Standort für das Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde Abfälle soll gemäß dem Stand-
ortauswahlgesetz bis zum Jahr 2031 festgelegt werden. Das Endlager soll um das Jahr 2050 in Be-
trieb gehen.

Mit der ersten Teilgenehmigung für das Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde Abfälle
soll am Standort auch ein Eingangslager für alle bestrahlten Brennelemente und Abfälle aus der
Wiederaufarbeitung genehmigt und damit die Voraussetzung für den Beginn der Räumung der be-
stehenden Zwischenlager geschaffen werden.

Die bestrahlten Brennelemente und die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung sollen bis dahin an vor-
handenen Zwischenlagerstandorten aufbewahrt werden.

Die Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen in das Endlager für radioaktive Ab-
fälle Morsleben ist beendet. Das Endlager soll stillgelegt und langfristig sicher verschlossen werden.
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Für die Entsorgung radioaktiver Abfälle gilt bis zur Abgabe an ein Endlager oder eine Landessammelstelle das 
Verursacherprinzip im Sinne der Handlungspflicht. So haben diejenigen, die mit radioaktiven Stoffen umgehen, 
dafür Sorge zu tragen, dass anfallende radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute oder abgebaute radioaktive An-
lagenteile schadlos verwertet oder als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt werden.  

Radioaktive Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung müssen zunächst an die Sammelstellen der Länder 
(Landessammelstellen) abgeliefert und dort zwischengelagert werden. Die Landessammelstellen führen die bei 
ihnen zwischengelagerten radioaktiven Abfälle an ein Endlager ab. 

2 Bestand und Prognose radioaktiver Abfälle 

Eine detailliertere Aufschlüsselung des Bestandes radioaktiver Abfälle ist dem Bericht Verzeichnis radioaktiver 
Abfälle zu entnehmen. Dieses Verzeichnis wird im dreijährigen Turnus fortgeschrieben. 

2.1 Bestrahlte Brennelemente und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 

2.1.1 Bestand 

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 sind aus dem Betrieb der Leistungsreaktoren in der Bundesrepublik Deutsch-
land etwa 8.380 Mg SM1 in Form bestrahlter Brennelemente (BE) angefallen, die in der Bundesrepublik 
Deutschland direkt endgelagert werden müssen, der derzeitige Verbleib ist in Tab. 2.1 dargestellt.  

Tab. 2.1:  Bestand bestrahlter Brennelementen aus deutschen Leistungsreaktoren, die zum  
Stichtag 31. Dezember 2014 in Deutschland lagerten 

Lagerort Behälter 
Brenn- 

elemente 
Masse 

Kernkraftwerk-Lagerbecken*  14.013 BE 4.258 Mg SM 

Trockene Behälterlagerung in Standortzwischenlagern 352 9.638 BE 3.444 Mg SM 

Trockene Behälterlagerung in den Zwischenlagern Ah-
aus, Gorleben und dem Zwischenlager Nord 

76 5.343 BE 677 Mg SM  

 

 Summe: 28.994 BE  8.379 Mg SM 

*  einschließlich des Nasslagers am Standort des in Stilllegung befindlichen Kernkraftwerks Obrigheim sowie dem Reaktorkern des end-
gültig außer Betrieb genommenen Kernkraftwerks Brunsbüttel 

Aus der Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennelemente im europäischen Ausland und im Inland angefallene 
verglaste hochradioaktive Abfälle lagern in 113 Behältern im Transportbehälterlager Gorleben und dem Zwi-
schenlager Nord in Rubenow. 

Die aus Nicht-Leistungsreaktoren stammende Menge bestrahlten Kernbrennstoffs ist deutlich geringer, als die 
zu entsorgende Menge aus Leistungsreaktoren und befindet sich in den Nasslagern der Forschungsreaktoren in 
Berlin, Garching und Mainz sowie in 479 Behältern (trockene Zwischenlagerung) in den Zwischenlagern in 
Ahaus, Jülich und Rubenow. 

2.1.2 Prognose 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass etwa 10.500 Mg SM in Form bestrahlter Brennelemente aus den Leis-
tungsreaktoren (einschließlich der bereits angefallenen) anfallen werden, die endgelagert werden müssen. Die 
aus der Wiederaufarbeitung zurückgeführten verglasten hochradioaktiven Abfälle aus Frankreich und dem Ver-
einigten Königreich sowie die noch erwarteten Abfallmengen sind in Tab. 2.2 dargestellt. 

 

                                                        
1 Megagramm Schwermetall (Mg SM) ist die Einheit der Schwermetallmasse und damit ein Maß für den Brennstoffgehalt (Uran, Plutonium und 

Thorium) eines Brennelements. 
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Tab. 2.2: Prognose (einschließlich Bestand) der Mengen radioaktiver Abfälle aus der Wieder- 
aufarbeitung, die in der Bundesrepublik Deutschland endgelagert werden müssen  
(Stand: 31. Dezember 2014) 

Kokillen Behälter

Hochradioaktive verglaste Abfälle aus Frankreich 3.024 108 

Mittelradioaktive verglaste Abfälle aus Frankreich 140 5 

Hochdruckkompaktierte mittelradioaktive Abfälle aus Frankreich 4.104 152 

Hochradioaktive verglaste Abfälle aus dem Vereinigten Königreich 571 21 

Hochradioaktive verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Karlsruhe 140 5 

Summe 7.979 291 

Aus den Nicht-Leistungsreaktoren wird eine Abfallmenge im Bereich von 10 bis 12 Mg SM erwartet.  

Für den Forschungsreaktor in Berlin bestehen Verträge für einen Transport der bis zum Jahr 2016 anfallenden 
bestrahlten Brennelemente in das Herkunftsland des Brennstoffes. 

2.2 Sonstige radioaktive Abfälle (Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung) 

2.2.1 Bestand 

Der Bestand an sonstigen radioaktiven Abfällen ist in Tab. 2.3 aufgeführt. Die Verteilung nach Verursacher-
gruppen der insgesamt zum Stichtag 31. Dezember 2013 vorliegenden rund 114.000 m³ konditionierten radio-
aktiven Abfälle kann Abb. 2.1 entnommen werden. 

Abb. 2.1: Aufteilung des Bestandes sonstiger konditionierter radioaktiver Abfälle  
nach Abfallverursachergruppen zum Stichtag 31. Dezember 2013 
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Tab. 2.3:  Bestand an sonstigen radioaktiven Abfällen (Stichtag 31. Dezember 2014) 

Verarbeitungszustand Menge

Rohabfall und vorbehandelter Abfall 21.662 Mg  

Konditionierte Abfallprodukte 16.908  m3 

Endlagergebinde 100.288  m3 

2.2.2 Prognose 

Der zeitliche Verlauf des von den Abfallverursachern erwarteten kumulierten Anfalls radioaktiver Abfälle mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung, die nach gültigem Planfeststellungsbeschluss im Endlager Konrad ein-
gelagert werden sollen, ist in Abb. 2.2 wiedergegeben. Nach 2045 werden keine größeren Abfallmengen aus 
der Stilllegung der Leistungsreaktoren mehr erwartet. 

Abb. 2.2: Zeitlicher Verlauf des kumulierten Anfalls radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung, die nach gültigem Planfeststellungsbeschluss im Endlager Konrad 
eingelagert werden sollen, als Abfallgebindevolumen bis zum Jahr 2080 

In der Schachtanlage Asse II wurden rund 47.000 m³ schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert. Der-
zeitige Schätzungen gehen davon aus, dass bei der Rückholung mindestens 90.000 Mg an unkonditionierten 
Abfällen anfallen werden, daraus ergibt sich nach der Konditionierung ein Abfallvolumen von ca. 175.000 bis 
220.000 m³ für die spätere Endlagerung. 

Für den Fall, dass eine weitere Verwertung nicht erfolgt, wird aus der Urananreicherung mit bis zu 100.000 m3 
Abfallgebindevolumen abgereichertem Uran gerechnet. 

* hier sind auch die Abfallmengen der bundeseigenen Energiewerke Nord GmbH berücksichtigt
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3 Entsorgung radioaktiver Abfälle  

3.1 Entsorgung der bestrahlten Brennelemente und der Abfälle aus der  
Wiederaufarbeitung 

3.1.1 Zwischenlagerung 

Die bestrahlten Brennelemente und die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung lagern in Transportbehälterlagern. 
Neben den Standortzwischenlagern an den Kernkraftwerksstandorten gibt es die Transportbehälterlager in Gor-
leben, Ahaus und das Zwischenlager Nord.  

Voraussichtlich bis zum Jahr 2027 werden alle in den Leistungsreaktoren eingesetzten Brennelemente in etwa 
1.100 Transport- und Lagerbehältern in Transportbehälterlager verbracht worden sein. Die aus der Wiederauf-
arbeitung zurückzuführenden radioaktiven Abfälle befinden sich ebenfalls in Transport- und Lagerbehältern. 
Für diese Abfälle aus der Wiederaufarbeitung werden nach heutiger Prognose insgesamt 291 Transport- und 
Lagerbehälter benötigt (siehe auch Tab. 2.2). 

Die trockene Zwischenlagerung der bestrahlten Brennelemente und der radioaktiven Abfälle aus der Wieder-
aufarbeitung in Transport- und Lagerbehältern hat sich bewährt. Ausreichende Zwischenlagerkapazitäten für 
die Aufnahme aller bestrahlten Brennelemente und radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung sind in 
Deutschland vorhanden. 

Die Dauer der Aufbewahrung für Transport- und Lagerbehälter ist nach den erteilten Genehmigungen auf 
40 Jahre begrenzt. Nach heutigen Erkenntnissen kann in diesem Zeitraum eine vollständige Räumung der Lager 
nicht gewährleistet werden. Daher werden derzeit die technischen Voraussetzungen für eine verlängerte Auf-
bewahrung an den Standorten der Zwischenlager sowie in den Transportbehälterlagern untersucht. 

3.1.2 Endlagerung 

Am 27. Juli 20132 ist das Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwi-
ckelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze (Standortauswahlgesetz – StandAG) in Kraft 
getreten. Ziel des Standortauswahlverfahrens nach Standortauswahlgesetz ist es, für insbesondere hoch radio-
aktive Abfälle den Standort für eine Anlage zur Endlagerung zu finden. In diesem Endlager sollen insbesondere 
bestrahlte Brennelemente und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung eingelagert werden. Bundestag und Bundes-
rat haben mit der Umsetzung des Gesetzes im Jahr 2014 durch die Einberufung der Kommission Lagerung hoch 
radioaktiver Abfallstoffe begonnen. Das Auswahlverfahren für den Standort dieses Endlagers soll bis zum Jahr 
2031 abgeschlossen sein. Die Planungen für dieses Endlager berücksichtigen neben den bestrahlten Brennele-
menten und Abfällen aus der Wiederaufarbeitung auch diejenigen radioaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung, die ggf. nicht im Endlager Konrad eingelagert werden können. Das sind radioaktive Ab-
fälle, die aufgrund ihres Nuklidinventars und/oder ihrer chemischen Zusammensetzung oder dem Zeitpunkts 
ihres Anfalls nicht für eine Einlagerung in das Endlager Konrad geeignet sind. 

Darüber hinaus sollen auch die radioaktiven Abfälle, die aus der Schachtanlage Asse II zurückgeholt werden 
sollen, bei der Standortsuche nach in diesem Endlager berücksichtigt werden. Gleiches gilt für das angefallene 
und anfallende abgereicherte Uran aus der Urananreicherung, sollte eine weitere Verwertung nicht erfolgen. 
Erst wenn die Kriterien für die Einlagerung in das Endlager nach Standortauswahlgesetz festgelegt sind und 
ausreichende Informationen zur Menge, zur Beschaffenheit und zum Zeitpunkt des Anfalls der aus der Schacht-
anlage Asse II zurückzuholenden radioaktiven Abfälle vorliegen, kann eine abschließende Entscheidung über 
den Endlagerstandort für diese Abfälle – unter Einbeziehung aller technischen, ökonomischen und politischen 
Aspekte – getroffen werden.  

Im Standortauswahlgesetz werden als mögliche Wirtsgesteine Steinsalz, Ton- und Kristallingestein genannt. Zu 
allen drei Wirtsgesteinen wurden bereits langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Die 
vorliegenden Forschungsergebnisse fließen in die Untersuchung, Bewertung sowie Ausweisung von Regionen 
in Deutschland mit potenziell geeigneten Wirtsgesteinen ein. 

Nach Festlegung des Endlagerstandortes nach dem Standortauswahlgesetz soll dort auch ein Eingangslager mit 
entsprechender Konditionierungsanlage errichtet werden. Damit wäre die Voraussetzung geschaffen, mit dem 
Beginn der Räumung der bestehenden Zwischenlager zu beginnen. Die Bundesregierung plant, das Endlager 

2 Manche Regelungen des Gesetzes traten zum 1. Januar 2014 in Kraft. 
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um das Jahr 2050 in Betrieb zu nehmen. Der benötigte Zeitraum für die Einlagerung ist vom Endlagerkonzept 
abhängig.  

Mit dem Standortauswahlgesetz liegt die Grundlage für die Suche nach einem Endlager für insbesondere Wärme 
entwickelnde Abfälle vor. Die darin vorgegebenen Auswahlschritte, Zeitmarken, Verantwortlichkeiten und 
Aufgaben der beteiligten Organisationen sowie die breite Einbindung der Öffentlichkeit in den Auswahlprozess 
sind die Grundlage für ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren.  

3.1.3 Forschung 

Der Bund ist gemäß AtG (§ 9a Abs. 3) zuständig für die Bereitstellung von Endlagern für radioaktive Abfälle. 
Der Bund hat somit auch die Vorsorge zu tragen, mit entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
neben der Bereitstellung der wissenschaftlich-technischen Grundlagen zur Realisierung eines Endlagers, den 
Stand von Wissenschaft und Technik kontinuierlich fortzuschreiben und einen substantiellen Beitrag zu Auf-
bau, Weiterentwicklung und Erhalt der wissenschaftlich-technischen Kompetenz sowie zur Nachwuchsförde-
rung zu leisten. Zumindest bis zur Stilllegung3 der Endlager ist die Sicherstellung der erforderlichen Kompetenz 
in bergmännischer und nukleartechnischer Hinsicht zwingend erforderlich und daher sind geeignete Maßnah-
men zum Kompetenzerhalt zu ergreifen. 

Das jeweils aktuelle Energieforschungsprogramm der Bundesregierung benennt die Leitlinie für die künftige 
Förderung des Bundes zur Forschung und Entwicklung im Energiebereich und stellt damit u.a. für den Förder-
bereich der nuklearen Sicherheits- und Entsorgungsforschung die forschungspolitische Ausrichtung dar. Ent-
sprechende Förderkonzepte für Forschung und Entwicklung der zuständigen Ressorts konkretisieren diese Rah-
menbedingungen und geben definierte, für den Förderzeitraum relevante Forschungsschwerpunkte vor. Dabei 
kommt internationalen Kooperationen ein hoher Stellenwert zu. 

3.2 Entsorgung der Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

3.2.1 Rückbau der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen  

Kerntechnische Anlagen und Einrichtungen (nachfolgend als Anlagen bezeichnet) sollen nach dem Ende der 
betrieblichen Nutzung zurückgebaut und aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen werden. Ziel ist es, 
den ursprünglichen Zustand in Form der sogenannten „Grünen Wiese“ wiederherzustellen oder die Anlagen 
konventionell weiter zu nutzen.  

Der Rückbau aller Leistungsreaktoren sowie aller übrigen kerntechnischen Anlagen, die im Betrachtungszeit-
raum außer Betrieb gehen, soll in Abhängigkeit eines verfügbaren Endlagers so rechtzeitig erfolgen, dass die 
dabei anfallenden radioaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung in das Endlager Konrad ein-
gelagert werden können. Durch eine zeitgerechte Inbetriebnahme des Endlagers Konrad soll nach Möglichkeit 
der Zubau weiterer Zwischenlagerkapazitäten nach Inbetriebnahme dieses Endlagers vermieden werden und 
damit der Rückbau der Leistungsreaktoren möglichst zügig abgeschlossen werden. 

Im Rahmen seines Antrags auf Stilllegung hat der Anlagenbetreiber das gewählte Rückbaukonzept der zustän-
digen Behörde vorzulegen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird für den gesamten Rückbau eines Leis-
tungsreaktors im Durchschnitt mit einem Zeitraum von rund 20 Jahren pro Reaktorblock gerechnet. Für jeden 
Leistungsreaktor wird ein durchschnittliches Abfallgebindevolumen radioaktiver Abfälle mit vernachlässigba-
rer Wärmeentwicklung von rund 5.000 m3 erwartet. 

Da die meisten Rückbauprojekte die Strategie des direkten Abbaus verfolgen, ist davon auszugehen, dass die 
Beendigung des Rückbaus aller Leistungsreaktoren um das Jahr 2045 erreicht wird. Die beim Rückbau anfal-
lenden radioaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung können somit im Betriebszeitraum des 
Endlagers Konrad an dieses abgegeben werden. 

Die wenigen Anlagen, die sich derzeit noch im sicheren Einschluss befinden (Kernkraftwerk Lingen, Thorium-
Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop, Forschungsreaktor 2 (FR 2, Karlsruhe), Forschungsreaktor Neuher-
berg), sollen so rechtzeitig zurückgebaut werden, dass die anfallenden radioaktiven Abfälle mit vernachlässig-
barer Wärmeentwicklung ebenfalls während des Betriebszeitraums im Endlager Konrad endgelagert werden 
können.  

                                                        
3 Die Stilllegung umfasst alle nach Einstellung der Einlagerung getroffenen Maßnahmen einschließlich Verschluss des Endla-

gers zur Herstellung eines wartungsfreien Zustandes, der die Langzeitsicherheit des Endlagers gewährleistet. 
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3.2.2 Konditionierung und Zwischenlagerung der Abfälle  

Die radioaktiven Abfälle, die in das Endlager Konrad verbracht werden, müssen die für dieses Endlager laut 
Planfeststellungsbeschluss geltenden Endlagerungsbedingungen einhalten. Dazu sind die radioaktiven Abfälle 
entsprechend zu konditionieren und zum Nachweis der Einhaltung der Endlagerungsbedingungen einer Pro-
duktkontrolle durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zu unterziehen. Die Produktkontrolle umfasst u.a. 
Prüfungen der radiologischen und stofflichen Zusammensetzung, Bauartprüfungen von Abfallbehältern, Stich-
probenprüfungen von Abfallgebinden sowie die Qualifizierungen von Konditionierungsmaßnahmen. 

Bis zur Abgabe an das Endlager Konrad verbleiben die radioaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer Wär-
meentwicklung in Abfalllagern, Landessammelstellen oder der Sammelstelle der Bundeswehr, die jeweils 
eigene Annahmebedingungen für die Zwischenlagerung haben. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme des Endlagers Konrad und der konkreten Ausgestaltung des Abrufregimes ist zu erwarten, dass 
auch endlagergerecht konditionierte und produktkontrollierte Abfallgebinde noch über längere Zeiträume 
zwischengelagert werden müssen. Insoweit müssen die Kapazitäten der Zwischenlager zweckmäßig ange-
passt werden. Bereits jetzt planen die Betreiber der Kernkraftwerke aber auch Betreiber im Bereich der 
Öffentlichen Hand für die Abfälle, die aus der Stilllegung ihrer Anlagen anfallen, zusätzliche Zwischenla-
gerkapazitäten.  

3.2.3 Endlager Konrad 

Das in Errichtung befindliche Endlager Konrad ist für die Aufnahme von bis zu 303.000 m³ radioaktiver Abfälle 
mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung planfestgestellt. Die Ausführungsplanungen und Errichtungsarbei-
ten befinden sich in der Umsetzung. 

Der Einlagerungsbetrieb für das planfestgestellte Abfallvolumen von 303.000 m3 soll 40 Jahre nicht überschrei-
ten.

In das Endlager Konrad ist vorgesehen, Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung  aus dem Betrieb 
und dem Rückbau der Kernkraftwerke, sowie aus Industrie, Medizin und Forschung einzulagern. Nach dem 
Planfeststellungsbeschluss ist ein konkreter Nachweis, dass der Schutz Dritter auch nach Einstellung des Be-
triebs nach dem geltenden Stand von Wissenschaft und Technik sichergestellt ist, vor Zulassung des Abschluss-
betriebsplans, d. h. zum Ende des Endlagerbetriebes zu führen. Nach dem Verschluss ist kein gesondertes be-
hördliches Kontroll- und Überwachungsprogramm vorgesehen. Es sind laut Planfeststellungsbeschluss routine-
mäßig Umweltmessungen an Luft, Wasser und Boden für den Bereich des Endlagers durchzuführen.  

3.2.4 Schachtanlage Asse II 

Bei der Schachtanlage Asse II handelt es sich um ein ehemaliges Kali- und Steinsalzbergwerk. In die Schacht-
anlage Asse II wurden zwischen 1967 und 1978 etwa 47.000 m3 schwach- und mittelradioaktiver Abfälle ein-
gebracht. 

Die in das Grubengebäude eintretenden Salzlösungen und die durch den hohen Durchbauungsgrad verursachten 
Stabilitätsprobleme im Bergwerk führten zu der Entscheidung, die Schachtanlage Asse II stillzulegen. Mit In-
krafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung der Rückholung radioaktiver Abfälle und der Stilllegung der 
Schachtanlage Asse II (Lex Asse) am 25. April 2013 wurde die Rückholung als die zu verfolgende Option für 
die Stilllegung rechtlich fixiert. Ziel ist es, die in der Schachtanlage Asse II eingelagerten Abfälle zurückzuho-
len, es sei denn, die Durchführung der Rückholung ist für die Bevölkerung und/oder die Beschäftigten aus 
radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen unvertretbar. 

Mit der Rückholung kann nach aktuellen Planungen nicht vor dem Jahr 2033 begonnen werden; ein früherer 
Beginn wird angestrebt. Die Abfälle sollen vor Ort konditioniert und in ein neu zu errichtendes Zwischenlager 
bis zu ihrer Endlagerung eingelagert werden. 

3.2.5 Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben 

Die Einlagerung in das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben, in welches bis 1998 etwa 37.000 m³ 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert wurden, ist beendet. Das Endlager soll stillgelegt und lang-
fristig sicher verschlossen werden.  
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4 Rechtsrahmen der nuklearen Entsorgung in Deutschland  

Die rechtliche Basis der nuklearen Entsorgung in Deutschland bilden das Grundgesetz, das deutsche Atom- und 
Strahlenschutzrecht, die auf diesem basierenden Rechtsverordnungen und das Standortauswahlgesetz. Dieser 
rechtliche Rahmen regelt alle Bereiche der nuklearen Entsorgung unter eindeutiger Zuweisung der jeweiligen 
Verantwortung. 

Zum Schutz gegen die von radioaktiven Stoffen ausgehenden Gefahren und zur Kon-trolle der Verwendung 
radioaktiver Stoffe knüpft das nationale Atomrecht die Errichtung und den Betrieb von Anlagen der nuklearen 
Entsorgung sowie weitere Tatbestände, wie zum Beispiel den Umgang mit radioaktiven Stoffen, an eine be-
hördliche Zulassung, in der Regel eine Genehmigung. Die Zulassungspflicht ist je nach Anlagentyp und Tätig-
keit in unterschiedlichen Vorschriften des Atom- und Strahlenschutzrechts festgelegt. Die wesentlichen Geneh-
migungen im Bereich der nuklearen Entsorgung sind: 

 § 6 AtG (Aufbewahrung von Kernbrennstoffen), 

 § 7 AtG (z.B. Konditionierungsanlage für bestrahlte Brennelemente), 

 § 9 AtG (Bearbeitung, Verarbeitung oder sonstige Verwendung von Kernbrennstoffen außerhalb der 
in § 7 AtG bezeichneten Anlagen), 

 § 9b AtG (Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver 
Abfälle), 

 § 4 AtG (Beförderung von Kernbrennstoffen) und 

 § 7 Strahlenschutzverordnung (Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen, die keine Kernbrenn-
stoffe oder nur geringe Mengen an Kernbrennstoffen enthalten). 

Den im Bereich der nuklearen Entsorgung tätigen Behörden des Bundes und der Län-der stehen in ausreichen-
dem Maße Vollzugs- und Sanktionsinstrumente zur Verfügung, um den Bereich der nuklearen Entsorgung zu 
kontrollieren und Zuwiderhandeln gegen erteilte Zulassungen und atom- sowie strahlenschutzrechtliche Rege-
lungen zu sanktionieren. Der Betrieb kerntechnischer Anlagen ohne Genehmigung und der unerlaubte Umgang 
mit radioaktiven Stoffen sind zudem ordnungs- und strafrechtlich bewehrt. 

Im Detail ist der Rechtsrahmen für die nukleare Entsorgung in Deutschland im Rahmen der Berichte für die 
Überprüfungskonferenzen des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrann-
ter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle umfassend dargestellt. 

5 Öffentlichkeitsbeteiligung 

5.1 Nationales Entsorgungsprogramm 

Im Rahmen der Erstellung des Nationalen Entsorgungsprogramms und bei künftigen wesentlichen Änderungen 
dieses Programms wurde und wird eine Strategische Umweltprüfung gemäß dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Dabei wurde und werden die Auswirkungen des Nationalen Entsorgungs-
programms einschließlich der betrachteten Alternativen auf die Umwelt unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
bewertet. Die Nachbarstaaten werden im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung beteiligt. 

Sollten im Rahmen der Durchführung dieses Programms Maßnahmen an grenznahen Standorten realisiert wer-
den, werden die dort angrenzenden Nachbarstaaten entsprechend den international verbindlichen Regelungen 
beteiligt. 

5.2 Standortauswahlgesetz 

Entsprechend dem Grundziel der Transparenz im Bereich der nuklearen Entsorgung in Deutschland gibt das 
Standortauswahlgesetz Rahmenbedingungen zur Information und Beteiligung der Öffentlichkeit vor.  

Die Beteiligung erfolgt u.a. durch Bürgerversammlungen, die im räumlichen Bereich des Vorhabens, d. h. in 
den durch das Vorhaben betroffenen Regionen bzw. an den betroffenen Standorten durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse der Bürgerversammlungen sollen bei den jeweiligen Entscheidungen berücksichtigt werden. Ergän-
zend sollen Bürgerdialoge vor Ort einen offenen und pluralistischen Dialog in der Öffentlichkeit ermöglichen. 
Die eigenständige fachliche Beratung der Öffentlichkeit soll durch Bürgerbüros in den betroffenen Regionen 
bzw. an den betroffenen Standorten gewährleistet werden. 
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Im Standortauswahlgesetz ist die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Vorschlägen des Bundesamtes für Strahlen-
schutz (Vorhabenträger) im Vorfeld von wesentlichen Entscheidungen durch das Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgung bzw. von Festlegungen durch Bundesgesetze vorgeschrieben. Im Einzelnen betrifft dies folgende 
Schritte: 

 Entscheidungsgrundlagen und Handlungsempfehlungen der Kommission Lagerung hoch radioaktiver 
Abfallstoffe zur Untersuchung und Bewertung der für das Auswahlverfahren relevanten Grundsatzfra-
gen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, 

 Vorschlag für in Betracht kommende Standortregionen und Auswahl von übertägig zu erkundenden 
Standorten, 

 Vorschläge für die standortbezogenen Erkundungsprogramme und Prüfkriterien, 

 Bewertung der Ergebnisse der übertägigen Erkundung und der Vorschlag für untertägig zu erkunden-
den Standorte, 

 Vorschläge für die vertieften geologischen Erkundungsprogramme und Prüfkriterien, 

 Ergebnisse der untertägigen Erkundung sowie 

 Standortvorschlag.  

Neben der Beteiligung der Öffentlichkeit sieht das Standortauswahlgesetz je nach Verfahrensschritt und Be-
troffenheit auch die Beteiligung von Landesbehörden, kommunalen Spitzenverbänden, Gebietskörperschaften 
und Trägern öffentlicher Belange vor.  

Auch das der Standortentscheidung nachfolgende Genehmigungsverfahren nach § 9b AtG enthält partizipative 
Elemente, allerdings beschränken sich diese auf Bürger, deren Belange durch das Vorhaben betroffen sind 
(i. d. R. Anwohner) und Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird. 

5.3 Genehmigungsverfahren für Anlagen und Einrichtungen zur Entsorgung  

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren für kerntechnische Anlagen und Einrichtungen sowie im Rahmen von 
Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren für Endlager wird die Öffentlichkeit durch die jeweils zustän-
dige Landes- oder Bundesbehörde beteiligt, soweit eine solche Beteiligung, insbesondere zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung, vorgesehen ist. Die Art und Weise der Öffentlichkeitsbeteiligung ist bei 
atomrechtlichen Zulassungsverfahren in der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV) geregelt. 

Darüber hinaus sind die atomrechtlichen Behörden nach den Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder 
über den freien Zugang zu Umweltinformationen zu einer umfassenden und aktiven Informationspolitik ver-
pflichtet.  

Informationsangebote gibt es auch durch die Betreiber an vielen Standorten von kerntechnischen Anlagen und 
Einrichtungen. 

6 Kosten und Finanzierung 

Die Stilllegung kerntechnischer Anlagen liegt in der Verantwortung der Anlagenbetreiber. Die kernkraft-
werksbetreibenden Energieversorgungsunternehmen, wie auch die Ablieferungspflichtigen im Bereich der 
Öffentlichen Hand, überwiegend Unternehmen, die von der öffentlichen Hand gefördert werden, und pri-
vate Betreiber sonstiger kerntechnischer Anlagen sind als Abfallverursacher verpflichtet, sämtliche Kosten 
der Stilllegung (inkl. des Rückbaus) ihrer kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Endlage-
rung des radioaktiven Abfalls zu tragen.  

Nach § 9a Abs. 3 AtG haben die Länder Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet 
angefallenen radioaktiven Abfälle einzurichten. Die Abfallverursacher sind verpflichtet, radioaktiven Abfall an 
die entsprechenden Anlagen abzuliefern. Gemäß §§ 21 ff. AtG haben sie die Kosten verursachergerecht zu 
tragen. 

Die Kosten für die einzelnen Schritte des Rückbaus sowie für die Konditionierung, Zwischenlagerung und 
Endlagerung der bestrahlten Brennelemente, Abfälle aus der Wiederaufarbeitung und sonstigen radioakti-
ven Abfälle werden im Bericht über Kosten und Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle zusammengestellt. 
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6.1 Kosten und Finanzierung der Öffentlichen Hand 

Im Bereich der Öffentlichen Hand gibt es zwölf Betreiber, die für den Rückbau ihrer Anlagen sowie die Kon-
ditionierung und Zwischenlagerung ihrer Abfälle bis zur Abgabe an ein Endlager des Bundes verantwortlich 
sind. Außerdem gibt es elf Landessammelstellen, die für die Konditionierung und Zwischenlagerung der bei 
ihnen abgegebenen Abfälle bis zur Abführung an ein Endlager des Bundes verantwortlich sind.  

Die Finanzierung der Stilllegung und der Entsorgung der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen im Be-
reich der Öffentlichen Hand, überwiegend von Unternehmen, die von der öffentlichen Hand gefördert werden, 
wird durch den Bund und die Bundesländer aus den öffentlichen Haushalten sichergestellt. Dies gilt auch für 
die Kosten der Endlagerung. In der Regel liegen der Bundesanteil bei etwa 90% und der jeweilige Landesanteil 
bei 10% der Kosten. Ausnahmen gelten insofern für die Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH (AVR), 
wobei der Bundesanteil 70% beträgt, die Technische Universität München (TUM) und den VKTA-Strahlen-
schutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e.V. (VKTA), die zu 100% aus dem jeweiligen Landeshaushalten 
finanziert werden, die Standorte Lubmin und Rheinsberg der Energiewerke Nord GmbH, die nach Einigungs-
vertrag zu 100% aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, sowie das Institut für Transurane (ITU), das zu 
100% aus EU-Mitteln finanziert wird. 

Die Landessammelstellen erheben Gebühren von den Abfallablieferern für die Annahme von radioaktiven Ab-
fällen. Mit der Übernahme der Abfälle findet ein Eigentumsübergang an die jeweilige Landessammelstelle statt. 
Für die spätere Endlagerung führen die Landessammelstellen aus den eingenommenen Gebühren einen Kosten-
anteil an den Bund ab. Nach § 21a Absatz 2 Satz 2 Atomgesetz haben die LSSt grundsätzlich kostendeckende 
Gebühren zu erheben (Kostendeckungsprinzip). 

Einen Sonderfall stellt auch der Thoriumhochtemperaturreaktor (THTR-300) dar; historisch bedingt wurden 
zwischen dem Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Betreibergesellschaft Hochtemperatur-Kernkraft-
werk GmbH (HKG) sowie deren Gesellschaftern besondere Vereinbarungen zur Finanzierung einer geordneten 
Projektabwicklung getroffen.  

Im Übrigen gelten für privatrechtlichen organisierte Unternehmen, die von der öffentlichen Hand gefördert 
werden, dieselben handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften (z.B. in den Bilanzen Rückstellungen 
in angemessener Höhe zu passivieren) wie für private Betreiber (siehe Kapitel 2.2).  

6.2 Kosten und Finanzierung der privaten Betreiber  

Die wesentlichen kostenrelevanten Teilschritte der Stilllegung und der Entsorgung kerntechnischer Anlagen, 
die von privaten Unternehmen wie den kernkraftwerksbetreibenden Energieversorgungsunternehmen und aus 
der Brennstoffkreislaufindustrie  finanziert werden müssen, umfassen den Abbau der kerntechnischen Anlagen 
sowie die Entsorgung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen einschließlich ihrer Endlage-
rung.  

Die privaten Betreiber sind gemäß handelsrechtlicher (insbesondere § 249 Handelsgesetzbuch) und steuerrecht-
licher Vorschriften verpflichtet, in den Bilanzen Rückstellungen in angemessener Höhe, d.h. zur Sicherstellung 
der künftigen Finanzierung der vorgenannten atomrechtlichen Verpflichtungen zur Stilllegung der Kernkraft-
werke und Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, zu passivieren. 

6.3 Kosten für die Endlager 

Die Kosten für die Planung, die Erkundung, die Errichtung, den Einlagerungsbetrieb und die Stilllegung 
des Endlagers Konrad werden verursachergerecht aufgeteilt.  

Die Kosten für die Stilllegung des Endlagers Morsleben sowie die Kosten für die Rückholung der radio-
aktiven Abfälle und die Stilllegung der Schachtanlage Asse II werden durch den Bund getragen. 

Die Kosten für die Suche und Auswahl eines Endlagers für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Ab-
fälle, die Genehmigung, den Bau, den Betrieb und die Stilllegung eines solchen Endlagers sowie die Kosten für 
den Offenhaltungsbetrieb des Erkundungsbergwerks Gorleben werden nach dem Standortauswahlgesetz verur-
sachergerecht aufgeteilt. 
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Zusammenfassung 

Status der Leistungs- und Forschungsreaktoren in Deutschland 

In 'eutschland sind der]eit neun KernkraItZerke in %etrieE. 'aEei handelt es sich ausschlie�lich 
um LeichtZasserreaktoren �sieEen 'ruckZasser� und ]Zei 6iedeZasserreaktoren�� deren %renn�
elemente aus schZach angereichertem 8rano[id oder 8ran��3lutonium�0ischo[id �02;� Eeste�
hen. 0it InkraIttreten des 13. Geset]es ]ur bnderung des Atomgeset]es am 6. August 2011 inIolge 
der (reignisse in -aSan ist die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE der Anlagen %iElis A� 1eckar�
Zestheim 1� %iElis %� %runsE�ttel� Isar 1� 8nterZeser� 3hiliSSsEurg 1 und Kr�mmel erloschen. F�r 
sieEen der acht im -ahr 2011 aEgeschalteten KernkraItZerke Zurden Eis 2ktoEer 2013 Antrlge 
auI 6tilllegung und AEEau gestellt. 'iese KernkraItZerke EeIinden sich in der 1achEetrieEsShase 
Eis ]ur (rteilung einer 6tilllegungsgenehmigung. Gegen die bnderung des Atomgeset]es haEen 
(.21� 5W( und 9attenIall 9erIassungsEeschZerde eingelegt. F�r die �Erigen neun noch in %e�
trieE EeIindlichen KernkraItZerke Zird die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE gestaIIelt ]Zischen 
(nde 2015 und (nde 2022 erl|schen. Weitere 16 5eaktoren �einschlie�lich 9ersuchs� und 'e�
monstrationsreaktoren� EeIinden sich in der 6tilllegungsShase. 

In 'eutschland sind gegenZlrtig drei Forschungsreaktoren �075�Anlage %(5 II in %erlin� +och�
Ilussreaktor F50 II in Garching� 75IGA�5eaktor in 0ain]�� drei 8nterrichtsreaktoren soZie ein 
AusEildungskernreaktor in %etrieE. 6echs Forschungsreaktoren sind in 6tilllegung und Yier For�
schungsreaktoren Zurden endg�ltig aEgeschaltet. F�r 28 Forschungsreaktoren Zurde die 6tillle�
gung Eeendet. 

Anlagen zur Behandlung abgebrannter Brennelemente 

Als Anlagen ]ur %ehandlung Yon aEgeErannten %rennelementen im 6inne der KonYention Zerden 
Eetrachtet� 

 die 6tandort]Zischenlager an den KernkraItZerksstandorten� 

 die =Zischenlager in Ahaus und GorleEen� 

 die =Zischenlager in 5uEenoZ und -�lich soZie 

 die 3ilot�Konditionierungsanlage in GorleEen. 

(1) Standortzwischenlager 

An ]Z|lI 6tandorten Yon KernkraItZerken Zurden de]entrale =Zischenlager I�r aEgeErannte 
%rennelemente atomrechtlich genehmigt� errichtet und in %etrieE genommen. 'ie Lager sind als 
7rockenlager kon]iSiert� in die mit aEgeErannten %rennelementen Eeladene 7ransSort� und Lager�
Eehllter eingelagert Zerden. 

'ie =Zischenlager Zurden mit SassiYer 1atur]ugk�hlung errichtet� die unaEhlngig Yon aktiYen 
technischen 6\stemen die Wlrme der %ehllter aEI�hrt. 'ie dichten� unIallsicheren %ehllter ge�
Zlhrleisten soZohl im Eestimmungsgeml�en %etrieE als auch Eei Yerschiedenen 6t|rIlllen�8n�
Iallereignissen den sicheren (inschluss des radioaktiYen InYentars� die notZendige 6trahlenaE�
schirmung und die Kritikalitltssicherheit. 'er 6chut] gegen lu�ere (inZirkungen Zie (rdEeEen� 
([SlosionsdruckZelle oder Flug]eugaEstur] Zird durch die dicke Wandung der %ehllter geZlhr�
leistet. Im GenehmigungsYerIahren Zurde nachgeZiesen und Eestltigt� dass die %ehllter I�r eine 
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Lagerdauer Yon mindestens 40 -ahren geeignet sind. 'ie 'auer der Genehmigung eines =Zi�
schenlagers ist daher ]ur]eit auI 40 -ahre aE der (inlagerung des ersten %ehllters Eegren]t. (ine 
9erllngerung EedarI der Genehmigung. (ine 9erllngerung Yon Genehmigungen darI nur geml� 
� 6 AEs. 5 Atomgeset] �AtG� aus unaEZeisEaren Gr�nden und nach der Yorherigen %eIassung
des 'eutschen %undestages erIolgen. 

(2) Zwischenlager Ahaus und Gorleben 

In Ahaus und GorleEen sind =Zischenlager genehmigt� in denen aEgeErannte %rennelemente aus 
unterschiedlichen deutschen KernkraItZerken auIEeZahrt Zerden. 'ie Lager sind als 7rockenla�
ger ausgelegt. 'as 7ransSortEehllterlager Ahaus ist ]uslt]lich I�r die Lagerung Yon 7ransSort� 
und LagerEehlltern des 7\Ss &A6725� 7+75�A95 und 075 2 genehmigt� in denen %rennele�
mente aus 9ersuchs�� 'emonstrations� und Forschungsreaktoren auIEeZahrt Zerden. 

(s ist Yorgesehen� das 7ransSortEehllterlager Ahaus auch I�r die AuIEeZahrung Zeiterer %renn�
elemente aus Forschungsreaktoren �dem %(5 II des +elmholt]�=entrums %erlin� dem 75IGA�5e�
aktor der 8niYersitlt 0ain] und der Forschungs�1eutronenTuelle +ein] 0aier�LeiEnit] �F50 II� 
der 7echnischen 8niYersitlt 0�nchen� in %ehlltern der %auart &A6725� 075 3 ]u nut]en. hEer 
diese AuIEeZahrung ist Eisher nicht entschieden Zorden. (ine 3rognose �Eer diese geSlante AuI�
EeZahrung im 7%L Ahaus ist der]eit nicht m|glich� da dies auch Yon einer eYentuellen InansSruch�
nahme Zeiterer (ntsorgungsZege durch die %etreiEer der Forschungsreaktoren �]. %. 5�ckI�h�
rung in die 86A� aEhlngt. 

0it 6chreiEen Yom 24. 6eStemEer 200� haEen die %=A und die G16 die AuIEeZahrung Yon Kern�
ErennstoIIen in Form Yon Eestrahlten %rennelementen und sonstigen radioaktiYen 6toIIen in Form 
Yon %etrieEselementen �sSaltstoIIIreie AEsorEer� und GraShitelemente� aus dem ehemaligen %e�
trieE des A95�9ersuchsreaktors -�lich in 152 7ransSort� und LagerEehlltern der %auart &A6�
725� 7+75�A95 im |stlichen 7eil der Eeiden LagerEereiche �LagerEereich II� nach � 6 AtG Eeim 
%I6 Eeantragt. 'ieser Antrag ist ruhend gestellt.  

Weiterhin Zurde die AuIEeZahrung Yon hochdruckkomSaktierten radioaktiYen AEIlllen �&6'�& 
aus der WiederauIarEeitung in La +ague� Eeantragt. 'er]eit Zird ein %ehllterkon]eSt I�r die 5�ck�
I�hrung und AuIEeZahrung der AEIllle entZickelt.  

Am �. 1oYemEer 200� hat die ]ustlndige %e]irksregierung 0�nster die Genehmigung nach � 7 
6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ I�r die Yor�Eergehende =Zischenlagerung Yon %e�
trieEs� und 6tilllegungsaEIlllen im Zestlichen 7eil der Eeiden LagerEereiche �Lagerhalle I� erteilt. 
'ie Lagerdauer ist auI ]ehn -ahre Eegren]t. Am 21. -uli 2010 Zurden die ersten AEIallgeEinde 
eingelagert. 

'as 7ransSortEehllterlager GorleEen ist ]uslt]lich I�r +AW�Glaskokillen genehmigt. Im -anuar 
2010 Zurde die AuIEeZahrung des %ehlltert\Ss &A6725� +AW 280 genehmigt. 6eit (nde des 
-ahres 2012 lagern dort insgesamt 108 %ehllter mit Yerglasten AEIlllen. 1ach InkraIttreten des 
6tandortausZahlgeset]es �6tandAG� m�ssen die YerEleiEenden hochradioaktiYen AEIllle aus der 
WiederauIarEeitung deutscher %rennelemente im Ausland in standortnahen =Zischenlagern ein�
gelagert Zerden. 'ie AuIEeZahrung konditionierter nicht Wlrme entZickelnder AEIllle� die sich 
der]eit im AEIalllager GorleEen EeIinden� ist I�r einen seSaraten %ereich im 7ransSortEehllterlager 
im 'e]emEer 2013 Eeantragt Zorden. 

(3) Zwischenlager in Rubenow und Jülich 

In dem als 7rockenlager kon]iSierten =Zischenlager 1ord �=L1� in 5uEenoZ Zerden der]eit ne�
Een aEgeErannten %rennelementen aus den 5eaktoren soZMetischer %auart in 5heinsEerg und 
GreiIsZald auch Eestrahlte und unEestrahlte %rennstlEe aus der KomSakten 1atriumgek�hlten 
Kernreaktoranlage Karlsruhe �K1K II� und dem 1uklearschiII 2tto +ahn� soZie hochradioaktiYe 
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Glaskokillen aus der WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe �WAK� auIEeZahrt. 'ie K1K�%renn�
stlEe Zurden im -ahr 2010 eingelagert� die hochradioaktiYen Glaskokillen im -ahr 2011. 'as =Zi�
schenlager in -�lich enthllt die aEgeErannten %rennelementkugeln aus dem %etrieE des AtomYer�
suchsreaktors -�lich �A95�. F�r die dort lagernden 152 7ransSort� und LagerEehllter Yom 7\S 
&A6725� 7+75�A95 Zird eine 9erEringung in die 86A erZogen. 

'as Forschungs]entrum -�lich �F=-� hatte ]unlchst am 26. -uni 2007 und dann mit einem Srl]i�
sierenden 6chreiEen Yom 2�. ASril 200� die AuIEeZahrung Yon A95�%rennelementen im =Zi�
schenlager -�lich I�r Zeitere drei -ahre aE dem 1. -uli 2013 Eeantragt. 1achdem das F=- am 
16. -uli 2010 ]Zischen]eitlich darum geEeten hatte� das GenehmigungsYerIahren ruhend ]u stel�
len� hat das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� das 9erIahren auI Antrag des F=- Yom 16. 0ai 
2012 Zieder auIgenommen und I�hrt es seitdem Iort. 

'a ]um 1. -uli 2013 die Eeantragte Genehmigung durch das %I6 noch nicht erteilt Zerden konnte� 
hat die atomrechtliche Genehmigungs� und AuIsichtsEeh|rde� das 0inisterium I�r WirtschaIt� 
(nergie� Industrie� 0ittelstand und +andZerk des Landes 1ordrhein�WestIalen� eine Anordnung 
I�r die Zeitere AuIEeZahrung des KernErennstoIIs aus dem A95 im =Zischenlager -�lich Eis ]um 
31. 'e]emEer 2013 erlassen.  

'a auch Eis ]um 31. 'e]emEer 2013 nicht alle 1achZeise Yom Antragsteller erEracht Zurden� 
Zurde eine erneute atomauIsichtliche Anordnung notZendig. 

'ie erneute Anordnung Eerechtigte die Forschungs]entrum -�lich GmE+ �F=-� Zeiterhin ]um %e�
sit] der KernErennstoIIe. 6ie trat mit Wirkung Yom 1. -anuar 2014 in KraIt und Zar auI sieEen 
0onate Eis ]um 31. -uli 2014 EeIristet. 

'a die 1achZeisI�hrung ]u den AnIorderungen aus dem GenehmigungsYerIahren auch Eis ]um 
31. -uli 2014 nicht aEgeschlossen Zerden konnte� trat ]um 2. -uli 2014 Ziederum eine Anordnung 
der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde in KraIt. 

(4) Pilot-Konditionierungsanlage (PKA) Gorleben 

'as Eis ]um InkraIttreten des 6tandAG YerIolgte 5eIeren]kon]eSt ]ur direkten (ndlagerung aE�
geErannter %rennelemente in einem 6al]stock sieht Yor� aus den %rennelementen in einer �Eertl�
gigen Anlage die %rennstlEe ]u entIernen� die %rennstlEe in selEstaEschirmenden dickZandigen 
und dicht Yerschlossenen %ehlltern I�r die (ndlagerung ]u YerSacken� und diese %ehllter in tieIen 
geologischen Formationen end]ulagern. (s ist nach dem YerZendeten %ehlltert\S auch als 5eIe�
ren]kon]eSt 3ollu[ Eenannt. =ur 'emonstration der Konditionierungstechnik Zurde in GorleEen 
eine 3ilot�Konditionierungsanlage im -ahr 2000 Iertiggestellt. 'ie Anlage ist I�r einen 'urchsat] 
Yon 35 0g 60 Sro -ahr genehmigt. Geml� der 9ereinEarung ]Zischen der %undesregierung und 
den (nergieYersorgungsunternehmen Yom 11. -uni 2001 ist die 1ut]ung der Anlage nur I�r die 
5eSaratur schadhaIter %ehllter I�r aEgeErannte %rennelemente aus LeichtZasserreaktoren und 
I�r Yerglaste hochradioaktiYe AEIllle aus der WiederauIarEeitung soZie den 8mgang und die 
+andhaEung Yon sonstigen radioaktiYen 6toIIen genehmigt.  

Politik und Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung abgebrannter Brennele-
mente 

'ie =ielset]ung Eei der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente hat sich in 'eutschland geZan�
delt. %is 1��4 Zar im Atomgeset] ein 9erZertungsgeEot der in den aEgeErannten %rennelementen 
enthaltenen KernErennstoIIe enthalten. 'ieses Zurde im -ahr 1��4 dahingehend gelndert� dass 
es den %etreiEern der KernkraItZerke Eei der %ehandlung der aEgeErannten %rennelemente nun�
mehr Ireigestellt Zurde� den 9erZertungsZeg �Eer die WiederauIarEeitung ]u Eeschreiten oder 
die direkte (ndlagerung ]u Zlhlen.  
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6eit dem 1. -uli 2005 ist die LieIerung Yon aEgeErannten %rennelementen aus Leistungsreaktoren 
in die WiederauIarEeitung durch entsSrechende bnderung des Atomgeset]es �AtG� Yom 22. ASril 
2002 >1A�2@ YerEoten. 'ie let]ten %rennelemente Zurden aus dem KernkraItZerk 6tade im 0ai 
2005 in die WiederauIarEeitung aEgelieIert. (s ist nur noch die direkte (ndlagerung der in 'eutsch�
land EeIindlichen und ]uk�nItig anIallenden aEgeErannten %rennelemente als radioaktiYe AEIllle 
]ullssig. 

F�r die aEgeErannten %rennelemente� die Eis ]um 30. -uni 2005 ]ur WiederauIarEeitung YerEracht 
Zurden� muss ein 1achZeis I�r die schadlose 9erZertung des Eei der WiederauIarEeitung aEge�
trennten 3lutoniums geI�hrt Zerden. 'amit soll sichergestellt Zerden� dass innerhalE der YerElei�
Eenden 5estlauI]eiten der KernkraItZerke slmtliches aEgetrenntes 3lutoniumo[id in 02;�%renn�
elemente YerarEeitet und Zieder eingeset]t Zird. 

'a ein (ndlager I�r die aEgeErannten %rennelemente noch nicht YerI�gEar ist� Zerden die anIal�
lenden %rennelemente an den 6tandorten der KernkraItZerke ]Zischengelagert� entsSrechende 
Lagerm|glichkeiten sind EedarIsgerecht Yorhanden.  

'ie aEgeErannten %rennelemente Yon Forschungsreaktoren Zerden in der 5egel in das 8r�
sSrungsland ihrer +erstellung ]ur�ckgeI�hrt. 6oZeit das nicht m|glich ist� Zerden auch sie Eis ]ur 
9erEringung in ein (ndlager in 'eutschland ]Zischengelagert. 

In 'eutschland sind Eis (nde des -ahres 2013 insgesamt 14.886 0g 60 in Form Yon Eestrahlten 
%rennelementen angeIallen. +ierYon lagern an den 6tandorten der Anlagen in den AEklingEecken� 
den ]entralen oder de]entralen =Zischenlagern insgesamt 8.215 0g 60� ]umeist im euroSli�
schen Ausland ZiederauIgearEeitet Zurden 6.343 0g 60� 327 0g 60 Zurden anderZeitig ent�
sorgt. 

Politik und Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung radioaktiver Abfälle 

In 'eutschland sollen alle Arten radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen Formationen endgela�
gert Zerden. 

'er 'eutsche %undestag hat am 28. -uni 2013 das ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tan�
dortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer 
Geset]e³ �6tandortausZahlgeset] ± 6tandAG� Eeschlossen >1A�7@. 'as 6tandortausZahlgeset] 
I�r ein (ndlager I�r insEesondere hochradioaktiYe AEIllle trat am 27. -uli 2013 in KraIt. 'as Aus�
ZahlYerIahren I�r den 6tandort eines (ndlagers I�r insEesondere Wlrme entZickelnde AEIllle in 
tieIen geologischen Formationen soll Eis ]um -ahr 2031 aEgeschlossen sein. =iel des 6tandort�
ausZahlYerIahrens ist� in einem ZissenschaItsEasierten und transSarenten 9erIahren I�r die im 
Inland Yerursachten� insEesondere hochradioaktiYen AEIllle den 6tandort I�r eine Anlage ]ur (nd�
lagerung nach � �a AEs. 3 6at] 1 des Atomgeset]es in der %undesreSuElik 'eutschland ]u Iinden� 
der die Eestm|gliche 6icherheit I�r einen =eitraum Yon einer 0illion -ahren geZlhrleistet. 9or das 
eigentliche 9erIahren ]ur 6tandortausZahl tritt die ArEeit einer ÄKommission Lagerung hoch radi�
oaktiYer AEIallstoIIe³ �Kommission�� deren AuIgaEe es ist� die I�r das AusZahlYerIahren releYanten 
Grundsat]Iragen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle ]u untersuchen und ]u EeZerten� soZie 
9orschllge I�r die (ntscheidungsgrundlagen und eine entsSrechende +andlungsemSIehlung I�r 
den %undestag und den %undesrat ]u erarEeiten. 'ie (rgeEnisse der ArEeiten der Kommission 
Zerden Eis ]um 31. 'e]emEer 2015 �mit einmaliger 9erllngerungsm|glichkeit um Zeitere sechs 
0onate� in Form eines %erichts Yorgelegt. 'arin soll sie auch 6tellung ]u Eisher getroIIenen (nt�
scheidungen und Festlegungen in der (ndlagerIrage nehmen. 'ie Kommission soll das 6tandAG 
>1A�7@ eYaluieren und ggI. 9orschllge I�r eine WeiterentZicklung unterEreiten. 

'as deutsche Kon]eSt ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrmeent�
Zicklung in tieIen geologischen Formationen Eeinhaltet ]um 1achZeis der 6icherheit eines (nd�
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lagers den 9ersat] Yon +ohlrlumen und den 9erschluss Yon 6trecken und 6chlchten. 0a�nah�
men ]ur 5�ckholEarkeit nach dem 9erschluss eines (ndlagers sind nicht %estandteil dieses Kon�
]eStes. 

F�r die (ndlagerung in tieIen geologischen Formationen Zerden nur Ieste �oder YerIestigte� radi�
oaktiYe AEIllle angenommen� Il�ssige und gasI|rmige AEIllle sind Yon der Annahme ausge�
schlossen. 'ie geordnete und sichere %eseitigung Yon radioaktiYen AEIlllen erIordert daher ihre 
Konditionierung. 

'ie Konditionierung umIasst Me nach Art und %eschaIIenheit der 5ohaEIllle mehrere 6chritte. 1ach 
einer ggI. Yorausgehenden ge]ielten 6ammlung oder 6ortierung k|nnen die 5ohaEIllle ]unlchst 
YorEehandelt und ]u =ZischenSrodukten oder direkt ]ur +erstellung Yon ]Zischen� und endlager�
Ilhigen AEIallgeEinden YerarEeitet Zerden. 

F�r die 9orEehandlung und Konditionierung radioaktiYer AEIllle stehen erSroEte 9erIahren und 
EeZlhrte moEile oder stationlre Anlagen Eereit. 0oEile Konditionierungsanlagen Zerden Yor]ugs�
Zeise ]ur 9erarEeitung und 9erSackung Yon %etrieEsaEIlllen aus KernkraItZerken eingeset]t. 
6tationlre Anlagen� mit denen unterschiedliche Arten Yon 5ohaEIlllen konditioniert Zerden k|n�
nen� Zerden insEesondere in den Gro�Iorschungs]entren EetrieEen� daneEen giEt es eine 9iel]ahl 
Zeiterer stationlrer Konditionierungsanlagen� die durch den MeZeiligen AEIallYerursacher Yor 2rt 
EetrieEen Zerden. 

=ur AEIallEehandlung Zerden neEen deutschen (inrichtungen auch (inrichtungen im euroSli�
schen Ausland genut]t. 5adioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung aus dem 
%etrieE Yon kerntechnischen Anlagen Zerden nach 6chZeden ]ur Konditionierung geEracht und 
anschlie�end Zieder nach 'eutschland ]ur�ckgelieIert. 

F�r die =Zischenlagerung radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung aus 
KernkraItZerken und der kerntechnischen Industrie stehen soZohl ]entrale als auch de]entrale 
=Zischenlager ]ur 9erI�gung. F�r AEIllle� die aus AnZendung und 8mgang Yon 5adioisotoSen in 
Forschung� Industrie und 0edi]in anIallen� Zerden die Yon den Llndern EetrieEenen Landessam�
melstellen als =Zischenlager genut]t. 

F�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle ist auIgrund der Eestehenden Genehmigungssituation 
eine =Zischenlagerung in den de]entralen und ]entralen =Zischenlagern m|glich. 'ie AEIllle aus 
der WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente aus deutschen KernkraItZerken Zerden in 
Frankreich und im 9ereinigten K|nigreich konditioniert �]. %. 9erglasung der hochradioaktiYen 
6SaltSroduktl|sungen� und nach 'eutschland ]ur�ckgeI�hrt. %is (nde 2013 Zar das =Zischenla�
ger GorleEen I�r die AuIEeZahrung der Yerglasten AEIllle Yorgesehen. 'as 6tandortausZahlge�
set] Iordert I�r die noch anstehende 5�ckI�hrung Yon &6'�% AEIlllen aus Frankreich und Yon 
+AW�AEIlllen aus dem 9ereinigten K|nigreich die Festlegung Yon 6tandort]Zischenlagern. 'ie 
AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen in kerntechnischen Anlagen soll geml� � 6 AEs. 5 AtG 40 
-ahre aE %eginn der ersten (inlagerung eines %ehllters nicht �Eerschreiten.  

Im 5ahmen der 3roduktkontrolle Zird die (inhaltung der in den (ndlagerungsEedingungen Iest�
gelegten AnIorderungen an die AEIallgeEinde �EerSr�It. +ierI�r sind die (ndlagerungsEedingun�
gen des SlanIestgestellten und in der (rrichtung EeIindlichen (ndlagers Konrad ma�geElich. 'ie 
3roduktkontrollma�nahmen Ee]iehen sich soZohl auI Eereits konditionierte als auch auI ]uk�nItig 
]u konditionierende radioaktiYe AEIllle. 6ie sind so ausgelegt� dass eine ]uYerllssige (rkennung 
Yon nicht sSe]iIikationsgerechten AEIallgeEinden geZlhrleistet ist. 

In 'eutschland lagerten (nde des -ahres 2013 insgesamt 113.885 mñ radioaktiYe AEIllle mit Yer�
nachllssigEarer WlrmeentZicklung in %ehlltern �%ruttoYolumen� im Wesentlichen aus For�
schungseinrichtungen� KernkraItZerken und der kerntechnischen Industrie einschlie�lich der Wie�
derauIarEeitung soZie aus 0edi]in und Industrie. An Wlrme entZickelnden� radioaktiYen AEIlllen 
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lagerten� neEen den Eestrahlten %rennelementen� insgesamt 721 mñ �EerZiegend Yerglaste hoch�
radioaktiYe AEIllle aus der WiederauIarEeitung. In die 6chachtanlage Asse II Zurden ]Zischen 
1�67 und 1�78 insgesamt 124.4�4 GeEinde als schZachradioaktiYe AEIllle� ]um 7eil� Eei h|heren 
AktiYitlten� mit sogenannten 9erlorenen %etonaEschirmungen und 1.2�3 Flsser mit mittelradio�
aktiYen AEIlllen eingelagert. 'as GeEindeEruttoYolumen EelluIt sich auI ca. 47.000 mñ. In das 
(ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen Zurden ]Zischen 1�71 Eis 1��8 36.753 mñ Ieste 
schZach� und mittelradioaktiYe AEIllle soZie 6.617 umschlossene 6trahlenTuellen eingelagert. 

Kriterien zur Bestimmung und Einstufung radioaktiver Abfälle 

'ie AEsicht� alle Arten radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen Formationen end]ulagern� I�hrt 
da]u� dass nicht ]Zischen AEIlllen� die 5adionuklide mit YergleichsZeise kur]en +alEZerts]eiten 
enthalten� und AEIlllen� die 5adionuklide mit YergleichsZeise langen +alEZerts]eiten enthalten� 
unterschieden Zerden muss. InsoIern sind keine 0a�nahmen und 9orkehrungen erIorderlich� die 
auI eine diesEe]�gliche 7rennung der anIallenden radioaktiYen AEIllle ausgerichtet sind. 

8m den AnIorderungen an die (rIassung und (inteilung radioaktiYer AEIllle aus 6icht der (ndla�
gerung gerecht ]u Zerden� ist Yon den international �Elichen %egriIIen LAW� 0AW und +AW AE�
stand genommen und eine neue KlassiIi]ierung geZlhlt Zorden. 6ie Zurde insEesondere unter 
%eachtung endlagerreleYanter GesichtsSunkte Yorgenommen und Eeruht auI der AEsicht� alle Ar�
ten radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen Formationen end]ulagern. 'anach Zird ]unlchst 
eine %asisunterteilung in 

Wlrme entZickelnde AEIllle und

AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung

Yorgenommen� Zelcher eine detaillierte (inteilung geml� dem hier]u eingeI�hrten Kategorisie�
rungsschema Iolgt. 

Im =usammenhang mit der Yon der (8�5ichtlinie 2011�70�(85A720 Yom 1�. -uli 2011 Yerlang�
ten 'arstellung des 1ationalen (ntsorgungsSrogramms Zerden gegen�Eer der (8�Kommission 
auch AngaEen ]ur 0enge der radioaktiYen AEIllle und aEgeErannten %rennelemente geml� einer 
KlassiIi]ierung in Anlehnung an die der IA(2 >IA(2 0�a@ durchgeI�hrt. 

Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle sind durch hohe AktiYitltskon]entrationen und damit hohe 
1ach]erIallsleistungen gekenn]eichnet� ]u diesen AEIlllen ]lhlen insEesondere das 6SaltSro�
duktkon]entrat� die +�lsen und 6trukturteile und der Feedkllrschlamm aus der WiederauIarEei�
tung aEgeErannter %rennelemente soZie die aEgeErannten %rennelemente selEst� Ialls sie nicht 
ZiederauIgearEeitet� sondern als radioaktiYer AEIall direkt endgelagert Zerden sollen.  

AEIllle mit deutlich geringeren AktiYitltskon]entrationen aus %etrieE und 6tilllegung�AEEau Yon 
kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen Zie auch aus der 5adioisotoSenanZendung Zerden 
den radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung ]ugeordnet. +ier]u ]lhlen 
EeisSielsZeise ausgediente Anlagenteile und deIekte KomSonenten Zie 3umSen oder 5ohrleitun�
gen� Ionenaustauscherhar]e und LuItIilter aus der AEZasser� und AEluItreinigung� kontaminierte 
Werk]euge� 6chut]kleidung� 'ekontaminations� und 5einigungsmittel� LaEoratoriumsaEIllle� um�
schlossene 6trahlenTuellen� 6chllmme� 6usSensionen� gle soZie kontaminierte und aktiYierte 
%etonstrukturen und %auschutt. 'ie Kategorisierung macht die I�r die %eschreiEung und &harak�
terisierung Een|tigten AngaEen I�r AEIallgeEinde erIassEar und geZlhrleistet die notZendige Fle�
[iEilitlt im +inElick auI die Yerschiedensten radioaktiYen AEIllle Zie auch bnderungen�1euent�
Zicklungen Eei der Konditionierung. 6ie unterteilt die Yerschiedenen AEIallstr|me nach +erkunIt� 
%ehllter� Fi[ierung und AEIallart. %ei der +erkunIt der radioaktiYen AEIllle Zerden grundslt]lich 
die AElieIerungsSIlichtigen�AEI�hrungsSIlichtigen unterschieden. F�r die 9erSackung Yon radioak�
tiYen AEIlllen Zerden �EerZiegend GussEehllter� %etonEehllter oder &ontainer eingeset]t. F�r 
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die Fi[ierung Zerden insEesondere =ement und %eton YerZendet. 0it +ilIe dieses Kategorisie�
rungsschemas Zird eine 6\stematisierung der %eschreiEung Yon radioaktiYen AEIlllen m|glich� 
die den AnIorderungen an eine sachgerechte (rIassung und %eschreiEung der end]ulagernden 
radioaktiYen AEIllle gerecht Zird. 

Verantwortlichkeiten im Bereich der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle 

Grundlage I�r die (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle ist das 9er�
ursacherSrin]iS. 'ie 9erursacher radioaktiYer 5eststoIIe haEen nach � �a AEs. 1 AtG >1A�3@ daI�r 
6orge ]u tragen� dass diese schadlos YerZertet oder als radioaktiYer AEIall geordnet Eeseitigt Zer�
den. 'as Eedeutet� dass grundslt]lich die 9erursacher I�r die Konditionierung und die =Zischen�
lagerung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle ]u sorgen haEen. 

Wer radioaktiYe AEIllle Eesit]t� hat diese nach � �a AEs. 2 AtG grundslt]lich an ein (ndlager oder 
eine Landessammelstelle aE]ulieIern. %ei der AElieIerung Yon radioaktiYen AEIlllen an eine Lan�
dessammelstelle gehen diese in deren (igentum �Eer. 'amit Zird die 9erantZortlichkeit I�r die 
Konditionierung Yom %etreiEer der Landessammelstelle �Eernommen. Landessammelstellen Zer�
den nach � �a AEs. 3 AtG Yon den Llndern I�r die =Zischenlagerung der in ihrem GeEiet angeIal�
lenen radioaktiYen AEIllle aus den %ereichen Forschung� 0edi]in und Industrie eingerichtet. F�r 
die Eei der 1ut]ung der Kernenergie anIallenden radioaktiYen AEIllle sind die 9erursacher selEst 
]ur =Zischenlagerung und Konditionierung YerSIlichtet. F�r die %ereitstellung Yon (ndlagern ist 
nach � �a AEs. 3 AtG der %und YerantZortlich. =ustlndig I�r die 3lanung� (rrichtung und den 
%etrieE Yon (ndlagern soZie daI�r� dass die geset]lichen und die in der Genehmigung Iestgeleg�
ten AnIorderungen eingehalten Zerden� ist nach � 23 AEs. 1 AtG das %undesamt I�r 6trahlen�
schut] �%I6�. In seinem AuItrag Zerden 'ritte tltig� im Falle der 6chachtanlage Asse II die Eun�
deseigene Asse�GmE+ und im Falle Yon 6chacht Konrad� des (ndlagers 0orsleEen und des %erg�
Zerks GorleEen die 'eutsche GesellschaIt ]um %au und %etrieE Yon (ndlagern I�r AEIallstoIIe 
mE+ �'%(�. 'ar�Eer hinaus ist das %I6 9orhaEentrlger I�r die 6tandortausZahl I�r ein (ndlager 
I�r insEesondere ZlrmeentZickelnde radioaktiYe AEIllle.  

'ie =Zischenlager ]ur AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen Zerden Yon den (nergieYersorgungs�
unternehmen EetrieEen� den %undesllndern EeauIsichtigt und Yom %I6 genehmigt. 'as %undes�
amt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� soll I�r die 3lanIeststellung E]Z. Genehmigung Yon (nd�
lagern ]ustlndig sein� ZoEei I�r das (ndlager Konrad und das (ndlager 0orsleEen �(5A0� hEer�
gangsregelungen gelten� nach denen die Genehmigung Zie Eisher ]unlchst Eei den %undeslln�
dern YerEleiEen soll. 'ie Genehmigungen und die AuIsicht I�r die �Erigen (ntsorgungseinrichtun�
gen liegen nach � 24 AtG Eei den Llndern. 

Finanzierung der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Ab-
fälle 

Auch Eei der Finan]ierung der (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle 
gilt grundslt]lich das 9erursacherSrin]iS. Ausnahmen sind das (5A0 und die 6chachtanlage 
Asse� deren Kosten Yom %und �Eernommen Zerden. 'er %und reIinan]iert die notZendigen Aus�
gaEen der 3lanung und (rrichtung der (ndlager Eei den AElieIerungsSIlichtigen �Eer 9orausleis�
tungen auI (rrichtungsEeitrlge. 'as 6tandortausZahlYerIahren Zird geml� den �� 21 II. 6tandAG 
>1A�7@ �Eer 8mlagen Yon den AEIallYerursachern Iinan]iert. 'ie %enut]ung Yon (ndlagern und 
Landessammelstellen Zird �Eer Kosten �GeE�hren und Auslagen� E]Z. (ntgelte� die die AElieIerer 
radioaktiYer AEIllle ]ahlen m�ssen� reIinan]iert.  

'a die YerEleiEende hEerZachung eines (ndlagers nach dessen 9erschluss eine staatliche AuI�
gaEe ist� Zerden die hierI�r notZendigen Finan]mittel Yom %und Eereitgestellt. 
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Rechtlicher Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug im Bereich der Entsorgung ab-
gebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 

'ie %undesreSuElik 'eutschland ist ein I|deraler %undesstaat. 'ie =ustlndigkeiten I�r 5echtset�
]ung und Geset]esYoll]ug sind Me nach staatlichem AuIgaEenEereich unterschiedlich auI die 2r�
gane Yon %und und Llndern Yerteilt. 1lheres ist durch %estimmungen des Grundgeset]es der 
%undesreSuElik 'eutschland geregelt. 

F�r die 1ut]ung der Kernenergie ]u Iriedlichen =Zecken liegt die Geset]geEungskomSeten] Eeim 
%und. Auch die WeiterentZicklung des Atomrechts ist eine AuIgaEe des %undes. 'ie Llnder Zer�
den� aEhlngig Yom 5egelungsgegenstand� im 9erIahren Eeteiligt. 

'ie AusI�hrung des Atomgeset]es und der hierauI Easierenden 5echtsYerordnungen erIolgt durch 
%eh|rden des %undes und der Llnder� ZoEei Yiele 9oll]ugsauIgaEen durch die Llnder im AuItrag 
des %undes erIolgen. 'aEei unterliegen die ]ustlndigen LandesEeh|rden hinsichtlich der 5echt� 
und =Zeckml�igkeit ihres +andelns der AuIsicht durch den %und. 

Gewährleistung der Sicherheit ausgedienter umschlossener Strahlenquellen 

In 'eutschland Zerden etZa 100.000 umschlossene 6trahlenTuellen in Industrie und GeZerEe� 
0edi]in� Forschung und in der LandZirtschaIt angeZendet. 'ie hluIigsten (insat]Eereiche I�r 
6trahler in der Industrie liegen im %ereich der KaliErierung Yon 0essgerlten� Eei der WerkstoII�
Sr�Iung� der 3roduktEestrahlung und �sterilisation� soZie Eei F�llstands� und 'ichtemessungen. In 
der 0edi]in Zerden 6trahlenTuellen ]umeist in der 6trahlentheraSie und Eei der %lutEestrahlung 
eingeset]t. 'ie am hluIigsten in diesen 6trahlern YerZendeten 5adionuklide sind &o�60� Ir�1�2� 
&s�137� 6r��0 und Am�241. 'er %ereich der eingeset]ten AktiYitlten umIasst einige k%T I�r 3r�I� 
und KaliErierstrahler Eis hin ]u einigen 1012 %T Eei umschlossenen 6trahlenTuellen I�r %estrah�
lungsanlagen. 'ie 6icherheit Yon ausgedienten umschlossenen 6trahlenTuellen Zird in 'eutsch�
land durch ein den euroSlischen und internationalen 1ormen entsSrechendes geset]liches 5e�
gelZerk soZie durch ein umIangreiches Genehmigungs� und AuIsichtss\stem geZlhrleistet. %ei 
der �EerZiegenden =ahl der in 'eutschland sehr selten auItretenden Fllle eines 9erlusts E]Z. 
AuIIindens sogenannter Äherrenloser 6trahlenTuellen³ handelt es sich um 6trahlenTuellen geringer 
AktiYitlt. AEhandenkommen und Funde Yon radioaktiYen 6toIIen Zerden in den %erichten des %I6 
regelml�ig Srotokolliert und ausgeZertet. 

'ie LeEensdauern der eingeset]ten 6trahlenTuellen sind insEesondere Zegen der stark unter�
schiedlichen +alEZerts]eiten der YerZendeten 5adionuklide sehr unterschiedlich. In den meisten 
Flllen Zerden die auI der %asis einer 8mgangsgenehmigung EetrieEenen 9orrichtungen nach %e�
endigung der 1ut]ung mitsamt der in ihnen YerEleiEenden 6trahlenTuellen Yom %etreiEer an den 
Gerltehersteller ]ur�ckgegeEen. 'ieser Sr�It ggI. eine Zeitere 9erZendung der 6trahlenTuellen 
oder giEt sie ]ur�ck an deren +ersteller� der die 6trahlenTuellen teilZeise Zieder YerZenden kann. 
'ie nicht mehr einset]Earen 6trahlenTuellen Zerden an die Landessammelstellen aEgegeEen. 
'ort Zerden sie Eis ]ur AEgaEe an das (ndlager Konrad ]Zischengelagert. 

Ausgediente umschlossene 6trahlenTuellen d�rIen nur dann als sonstiger radioaktiYer 6toII Zieder 
nach 'eutschland ]ur�ckYerEracht Zerden� Zenn die LieIerung ausschlie�lich an den +ersteller 
E]Z. LieIeranten erIolgt� Zelcher die genannten 9orausset]ungen erI�llt� oder Zenn der (mSIln�
ger sie nachZeislich einer Zeiteren genehmigten 1ut]ung als 6trahlenTuellen oder dem 5ec\cling 
]uI�hrt. 

9erEringungen innerhalE der (8 unterliegen keiner GenehmigungsSIlicht. 'ie gren]�Eerschrei�
tende 9erEringung innerhalE der (8 Zird durch die 9erordnung 1r. 14�3��3�(85A720 >1F�34@ 
geregelt. Wesentlich ist Eei umschlossenen 6trahlenTuellen die Yorherige Kenntnisnahme der ]u�
stlndigen %eh|rde ± in 'eutschland das %undesamt I�r WirtschaIt und AusIuhrkontrolle �%AFA� 
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± auIgrund einer entsSrechenden (rkllrung des (mSIlngers. 'ie erIolgte 9erEringung muss eEen�
Ialls der ]ustlndigen %eh|rde des (mSIlngermitgliedstaates gemeldet Zerden. 6oZeit sich ge�
set]licher Genehmigungs� oder =ustimmungsEedarI I�r gren]�Eerschreitende 9erEringungen ± 
]. %. Eei der WiedereinIuhr einer 6trahlenTuelle aus einem 1icht�(8�Land ± ergiEt� ist geml� � 22 
AtG das %AFA ]ustlndig. 

Wesentliche Entwicklungen in Deutschland seit der vierten Überprüfungskonfe-
renz 

'ie 5�cklieIerung der hochradioaktiYen Yerglasten AEIllle aus der WiederauIarEeitung in Frank�
reich �&6'�9� Zurde mit dem let]ten 7ransSort im 1oYemEer 2011 aEgeschlossen. 'ie AEIllle 
EeIinden sich im 7ransSortEehllterlager GorleEen. 

Am 25. ASril 2013 ist das ÄGeset] ]ur %eschleunigung der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und 
der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II³ �ÄLe[ Asse³� Yom 20. ASril 2013 >1A�26@ in KraIt getre�
ten. 'as Geset] Eeinhaltet eine 1euIassung des � 57E AtG. 'ie Eereits in der alten 9orschriIt 
Yorgesehene 6tilllegung soll nach 5�ckholung der radioaktiYen AEIllle erIolgen. 'ie 5�ckholung 
ist Medoch aE]uErechen� Zenn deren 'urchI�hrung I�r die %eY|lkerung und die %eschlItigten aus 
radiologischen oder sonstigen sicherheitsreleYanten Gr�nden nicht ]u Yertreten ist. 'ies ist insEe�
sondere dann der Fall� Zenn die Eergtechnische 6icherheit nicht mehr geZlhrleistet Zerden kann. 
F�r den WeiterEetrieE� einschlie�lich einer 5�ckholung und hiermit im =usammenhang stehender 
0a�nahmen� EedarI es keiner 3lanIeststellung nach � �E AtG. 

Am 27. -uli 2013 ist das ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r ein (ndlager I�r 
Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer Geset]e �6tandortausZahlge�
set] ± 6tandAG�³ Yom 23. -uli 2013 >1A�7@� in KraIt getreten. (in]elne 5egelungen des Geset]es 
sind am 1. -anuar 2014 in KraIt getreten. =ur 9orEereitung des 6tandortausZahlYerIahrens Zurde 
eine Kommission geEildet� die insEesondere die I�r das AusZahlYerIahren releYanten Grundsat]�
Iragen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle untersucht und EeZertet. 6ie unter]ieht unter ande�
rem das 6tandAG einer 3r�Iung und erarEeitet einen %ericht� in dem sie auI slmtliche entschei�
dungserheElichen Fragestellungen eingeht. =udem unterEreitet die Kommission dem %undestag 
und %undesrat entsSrechende +andlungsemSIehlungen. 'ie Kommission hat im 0ai 2014 ihre 
ArEeit auIgenommen.  

=iel des 6tandortausZahlYerIahrens ist� in einem ZissenschaItsEasierten und transSarenten 9er�
Iahren I�r die im Inland Yerursachten� insEesondere hochradioaktiYen AEIllle den 6tandort I�r eine 
Anlage ]ur (ndlagerung nach � �a AEs. 3 6at] 1 des Atomgeset]es in der %undesreSuElik 
'eutschland ]u Iinden� der die Eestm|gliche 6icherheit I�r einen =eitraum Yon einer 0illion -ahren 
geZlhrleistet.  

 Im GeschlItsEereich des %08% soll ein %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� als selE�
stlndige %undesoEerEeh|rde errichtet Zerden. 'as %I( soll unter anderem 9erZaltungsauIgaEen 
des %undes auI dem GeEiet der Genehmigung Yon Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und 
]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle erledigen� die ihm durch das Atomgeset]� das 6tandortaus�
Zahlgeset] oder andere %undesgeset]e ]ugeZiesen Zerden.  

=uslt]lich enthllt das Artikelgeset] Zeitere bnderungen in anderen Geset]en� insEesondere 
Folgelnderungen im Atomgeset]� die sich aus dem 6tandortausZahlYerIahren ergeEen. 

Als KonseTuen] aus den (reignissen in -aSan im 0lr] 2011 hat die (ntsorgungskommission 
�(6K� einen 6tresstest I�r Anlagen und (inrichtungen der nuklearen 9er� und (ntsorgung in 
'eutschland durchgeI�hrt �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel G.5.3�. 'ie (rgeEnisse des 6tresstests 
sind in ]Zei (6K�6tellungnahmen dokumentiert >4�11@. 
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'ie W(15A hat im Fr�hMahr 2010 einen �EerarEeiteten ÄWaste and Spent Fuel Storage Safety 
Reference Levels Report³ �9ersion 2.0� Yer|IIentlicht. 'er aus dem %enchmarking der nationalen 
5egelZerke resultierende AktionsSlan I�r 'eutschland Zurde im Wesentlichen durch die Leitlinien 
I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder radioak�
tiYer AEIllle in %ehlltern der (6K >4�2@ und die (6K�Leitlinien ]ur 'urchI�hrung Yon Seriodischen 
6icherheits�EerSr�Iungen und ]um technischen Alterungsmanagement I�r =Zischenlager I�r Ee�
strahlte %rennelemente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle >4�5a@ umgeset]t. 
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A Einführung 

A.1 Aufbau und Inhalt des Berichts 

'ie %undesregierung steht ]u den Eestehenden internationalen 9erSIlichtungen 'eutschlands. 
'ies gilt in Eesonderem 0a�e I�r die (rI�llung des Gemeinsamen hEereinkommens �Eer die 6i�
cherheit der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente und �Eer die 6icherheit der %ehandlung 
radioaktiYer AEIllle. 0it 9orlage dieses %erichtes ]eigt 'eutschland� Zie es das Gemeinsame 
hEereinkommen erI�llt und einen sicheren %etrieE Yon (inrichtungen ]ur %ehandlung aEgeErann�
ter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle� einschlie�lich der 6tilllegung Yon kerntechnischen An�
lagen� geZlhrleistet. (s Eesteht auch I�r die =ukunIt noch +andlungsEedarI� um das geIorderte 
hohe 6icherheitsniYeau Zeiter auIrecht ]u erhalten und die (ndlagerung ]u realisieren. 

'er %ericht ]um Gemeinsamen hEereinkommen Iolgt den Leitlinien ]u Form und AuIEau des 1a�
tionalen %erichts. (r ist dementsSrechend in 6ektionen auIgeteilt� in denen die in den Leitlinien 
YorgegeEenen Artikel des Gemeinsamen hEereinkommens ein]eln aEgehandelt Zerden. 1ach ei�
ner (inI�hrung �Eer die historische und Solitische (ntZicklung der Kernenergienut]ung in 
'eutschland Zird ]u Meder 9erSIlichtung 6tellung genommen. 'ie AngaEen des %erichtes sind 
generisch gehalten� anlagensSe]iIische AngaEen Zerden dort gemacht� Zo dies die (rI�llung des 
hEereinkommens im (in]elnen Yerdeutlicht. 

=um 1achZeis der (inhaltung der 9erSIlichtungen Zerden die einschllgigen Geset]e� 9erordnun�
gen und 5egelZerke erllutert und es Zird dargestellt� auI Zelche Weise die Zesentlichen 6icher�
heitsanIorderungen erI�llt Zerden. AusI�hrungen ]um GenehmigungsYerIahren und ]ur staatli�
chen AuIsicht soZie ]u den 0a�nahmen in (igenYerantZortung der %etreiEer ]ur AuIrechterhal�
tung eines angemessenen 6icherheitsniYeaus sind 6chZerSunktthemen des hier Yorgelegten na�
tionalen %erichts. 

'er %erichtsanhang enthllt eine AuIlistung der der]eit EetrieEenen kerntechnischen (inrichtungen 
im 6inne des hEereinkommens mit ihren sicherheitsreleYanten 0erkmalen� eine AuIlistung der in 
der 6tilllegung EeIindlichen und aEgeEauten Anlagen und (inrichtungen und eine umIassende 
Liste der 5echtsYorschriIten� 9erZaltungsYorschriIten� 5egeln und 5ichtlinien im kerntechnischen 
%ereich� die I�r die 6icherheit der Anlagen im 6inne des hEereinkommens Yon %edeutung sind 
und auI die im %ericht %e]ug genommen Zird. 

'er I�nIte %ericht 'eutschlands Eeschrlnkt sich nicht auI bnderungen gegen�Eer den Ir�heren 
%erichten� sondern Yermittelt eine geschlossene 'arstellung. Wesentliche bnderungen seit dem 
%ericht I�r die Yierte hEerSr�IungskonIeren] im 0ai 2012 sind am AnIang der MeZeiligen 6ektion 
in einem InIokasten ]usammengeIasst �(ntZicklungen seit der Yierten hEerSr�IungskonIeren]�. 

Wenn sich AngaEen nicht ausdr�cklich auI ein anderes 'atum Ee]iehen� gelten die Aussagen im 
%ericht durchgehend ]um 6tichtag 31. 0lr] 2014. 

'er I�nIte %ericht ]um Gemeinsamen hEereinkommen �Eer die 6icherheit der %ehandlung aEge�
Erannter %rennelemente und �Eer die 6icherheit der %ehandlung radioaktiYer AEIllle Zurde ge�
meinsam Yon 2rganisationen in 'eutschland EearEeitet� die mit der sicheren (ntsorgung Yon aE�
geErannten %rennelementen und radioaktiYen AEIlllen EeIasst sind. 'ies sind die atomrechtlichen 
%eh|rden Yon %und und Llndern� unterst�t]t Yon 6achYerstlndigenorganisationen soZie die 
(nergieYersorgungsunternehmen als Zesentliche AEIallYerursacher� Eeteiligt durch einen 9ertre�
ter ihres gemeinsamen Zichtigsten 'ienstleisters� der GesellschaIt I�r 1uklear�6erYice mE+. 'er 
%ericht Zurde Yon der %undesregierung Eei seiner 6it]ung am 27. August 2014 geEilligt. 
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1ach den mit internationalen AnIorderungen in hEereinstimmung stehenden nationalen 9orschriI�
ten der %undesreSuElik 'eutschland Zird das Eeim Ir�heren 8raner]EergEau angeIallene 5est�
stoIIauIkommen nicht ]um radioaktiYen AEIall gerechnet� daher sind diese AktiYitlten ± Zie Eereits 
in den nationalen %erichten seit der ]Zeiten hEerSr�IungskonIeren] ± in einem gesondert Eeige�
I�gten %ericht dargestellt� der den 6tand der 6anierung ]um 31. 0lr] 2014 EeschreiEt. 

A.2 Historische Entwicklung und aktueller Stand der Kernenergienutzung 

Forschung und Entwicklung 

Forschung und (ntZicklung auI dem GeEiet der ]iYilen Kernenergienut]ung Zurden in der %un�
desreSuElik 'eutschland im -ahre 1�55 auIgenommen� nachdem die %undesreSuElik 'eutschland 
I|rmlich auI die (ntZicklung und den %esit] Yon 1uklearZaIIen Yer]ichtet hatte. 'as Forschungs� 
und (ntZicklungsSrogramm Eeruhte auI einer intensiYen internationalen KooSeration und Eeinhal�
tete die Konstruktion einer 5eihe Yon 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren soZie die Ausar�
Eeitung Yon Kon]eSten I�r einen geschlossenen %rennstoIIkreislauI und I�r eine (ndlagerung Yon 
radioaktiYem AEIall in tieIen geologischen Formationen. 

Im -ahre 1�55 richtete die %undesregierung das %undesministerium I�r AtomIragen ein und 
'eutschland Zurde Gr�ndungsmitglied der (uroSlischen AtomgemeinschaIt �(85A720� und der 
Nuclear Energy Agency �1(A� der Organisation for Economic Co-operation and Development 
�2(&'�. 'eutsche und 86�amerikanische KraItZerkshersteller Eegannen gemeinsam mit der (nt�
Zicklung kommer]ieller KernkraItZerke I�r den deutschen 0arkt� 6iemens und Westinghouse ent�
Zickelten 'ruckZasserreaktoren �'W5�� A(G und General (lectric 6iedeZasserreaktoren �6W5�. 

In den Iolgenden -ahren Zurden die Zestdeutschen KernIorschungs]entren gegr�ndet� 

1�56 in Karlsruhe �KernIorschungs]entrum Karlsruhe� KIK� heute Karlsruher Institut I�r 
7echnologie� KI7� 
in -�lich �KernIorschungsanlage -�lich� KFA� heute Forschungs]entrum -�lich� 
F=-�� 
in Geesthacht �GesellschaIt I�r KernenergieYerZertung in 6chiIIEau und 6chiIIIahrt� 
GK66� heute +elmholt]�=entrum Geesthacht� +=G� 

1�5� in %erlin �+ahn�0eitner�Institut I�r KernIorschung� +0I� heute +elmholt]�=entrum 
%erlin� +=%� 
in +amEurg �'eutsches (lektronen�6\nchrotron� '(6<� 

1�64 in 1euherEerg Eei 0�nchen �GesellschaIt I�r 6trahlenIorschung� G6F� heute +elm�
holt] =entrum 0�nchen � 'eutsches Forschungs]entrum I�r Gesundheit und 8m�
Zelt� +=0� 

1�6� in 'armstadt �GesellschaIt I�r 6chZerionenIorschung� G6I� 

9iele 8niYersitlten Zurden mit Forschungsreaktoren ausgestattet. 'er Garchinger Forschungsre�
aktor F50 erreichte am 31. 2ktoEer 1�57 als erster die Kritikalitlt� die let]te %etrieEsgenehmigung 
Zurde am 2. 0ai 2003 I�r den Forschungsreaktor F50 II am selEen 6tandort erteilt. 'ieser hat im 
-ahr 2004 den %etrieE auIgenommen. 

In der ehemaligen 'eutschen 'emokratischen 5eSuElik �''5� Eegann die Iriedliche 1ut]ung der 
Kernenergie mit der (ntZicklung eines 1uklearSrogramms I�r die KernIorschung und Kerntechnik 
im -ahr 1�55. 'as AngeEot der 8d665 an die 6taaten ihres (inIlussEereiches� mit Forschungs�
reaktoren und kerntechnischen Gro�gerlten den AuIEau eigener KernIorschungseinrichtungen ]u 
I|rdern� nahm die damalige Solitische F�hrung der ''5 gerne an. 'ie Gr�ndung des =entralinsti�
tuts I�r KernIorschung �=IK� in 5ossendorI Eei 'resden Iand 1�56 statt� ein Yon der 8d665 gelie�
Ierter Forschungsreaktor ging hier im -ahr 1�57 in %etrieE. 3arallel da]u erIolgte die Gr�ndung 
neuer kerntechnischer und kernSh\sikalischer Lehrst�hle an den +ochschulen und 8niYersitlten. 
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AuI diese Weise Zurde in der ''5 eine Ereite Forschungs� und (ntZicklungsEasis I�r die kern�
Sh\sikalische GrundlagenIorschung� die 5adiochemie und IsotoSenSroduktion soZie I�r For�
schungsarEeiten ]u ZissenschaItlich�technischen Grundlagen der Kernenergienut]ung geschaI�
Ien. 'ie damaligen Anlagen sind mit der -ahresZende 1��1�1��2 auI das Forschungs]entrum 
5ossendorI F=5 �heute +elmholt]�=entrum 'resden�5ossendorI �+='5�� I�r die ForschungsauI�
gaEen und den 9erein I�r KernYerIahrenstechnik und Anal\tik 5ossendorI e. 9. �9K7A� I�r den 
%etrieE der kerntechnischen Anlagen �Eergegangen. 

Entwicklung von Kernreaktoren in der Bundesrepublik Deutschland 

Im -ahr 1�58 Zurde Eei General (lectric und A(G mit dem 16�0We�9ersuchsatomkraItZerk �9AK� 
in Kahl das erste deutsche KernkraItZerk Eestellt und 1�60 in %etrieE genommen.  

Kommer]ielle Leistungsreaktoren mit 250 Eis 350 0We und 600 Eis 700 0We Zurden ]Zischen 
1�65 und 1�70 in AuItrag gegeEen. 1�66 Zurde in Gundremmingen mit dem K5%�A �250 0We� 
der erste kommer]ielle 6iedeZasserreaktor in %etrieE genommen� 1�68 in 2Erigheim mit dem 
KW2 �350 0We� der erste kommer]ielle 'ruckZasserreaktor. AE 1�70 Zurden gr|�ere Leistungs�
reaktoren �'W5 und 6W5� der 1.300 0We Klasse errichtet. 1�75 ging in %iElis mit dem KW%�A 
�1.225 0We� der erste dieser Klasse in %etrieE� der let]te 1�8�. Alle neun der]eit noch in %etrieE 
EeIindlichen Leistungsreaktoren YerI�gen �Eer eine %ruttoleistung ]Zischen 1.344 und 
1.485 0We.  

In enger =usammenarEeit ]Zischen den KernIorschungs]entren und der Industrie Eegann in den 
1�50er -ahren die eigenstlndige (ntZicklung einer 5eihe Yon 9ersuchs� und 'emonstrationsre�
aktoren. (rZlhnt sei der 1�58 EeauItragte 15�0We�+ochtemSeratur�KugelhauIenreaktor A95 �Ar�
EeitsgemeinschaIt 9ersuchsreaktor� in der damaligen KernIorschungsanlage -�lich und der 1�61 
EeauItragte 57�0We�6chZerZasser�'W5 0=F5 �0ehr]ZeckIorschungsreaktor� in dem damali�
gen KernIorschungs]entrum Karlsruhe. +ier Eegann AnIang der 1�60er -ahre auch die (ntZick�
lung eines 6chnellen %rutreaktors. 6Slter Zurden ein +ochtemSeratur�5eaktor als KugelhauIen�
reaktor auI 7horiumEasis �7+75 300� in +amm�8entroS und ein 6chneller %r�ter �615 300� in 
Kalkar als 3rotot\Sen errichtet. 'er 7+75 Zar ]Zischen 1�83 und 1�8� in %etrieE und EeIindet 
sich heute im sicheren (inschluss� die eingeset]ten %rennelemente EeIinden sich im 7ransSort�
Eehllterlager Ahaus. 'er 615 Zurde ]Zar Iertig gestellt� Medoch nie mit %rennelementen Eeladen. 
'ie Eereits geIertigten 615�%rennelemente Zurden in Frankreich ]u 0ischo[id �02;��%rennele�
menten I�r LeichtZasserreaktoren YerarEeitet. 

Errichtung von Kernreaktoren in der ehemaligen DDR 

'a in der ''5 keine eigenen (ntZicklungsSrogramme I�r KernkraItZerke durchgeI�hrt Zurden� 
sollten KernkraItZerke schl�sselIertig aus der 8d665 imSortiert Zerden. 'er erste Leistungsreak�
tor in der ''5 ± ein 70�0We�'ruckZasserreaktor soZMetischer %auart ± Zurde in 5heinsEerg ge�
Eaut und 1�66 in %etrieE genommen. Im =eitraum Yon 1�73 Eis 1�8� Zurden I�nI 'ruckZasserre�
aktoren ± Yier Yom 7\S WW(5�440�W�230 und einer Yom 7\S WW(5�440�W�213 ± in GreiIsZald 
in %etrieE genommen. 

0it dem %eitritt der ''5 ]ur %undesreSuElik 'eutschland nach Artikel 23 GG �in der Eis 1��0 
geltenden Fassung� gilt I�r das GeEiet der ehemaligen ''5 das Atomgeset] �AtG� >1A�3@. Im =uge 
der deutschen WiederYereinigung Zurden die I�nI 5eaktoren in GreiIsZald 1�8��1��0 und der 
5eaktor in 5heinsEerg 1��0 aEgeschaltet. 6ie EeIinden sich im 5�ckEau. %ereits Eegonnene Ar�
Eeiten ]ur (rrichtung Yon drei Zeiteren WW(5�440�5eaktoren in GreiIsZald und Yon ]Zei 
WW(5�1000�5eaktoren in der ersten AusEaustuIe in 6tendal Zurden eingestellt. 
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Beendigung der gewerblichen Erzeugung von Elektrizität aus Kernenergie  

Im -ahr 1��8 Eeschloss die %undesregierung� die 1ut]ung der Kernenergie ]ur geZerElichen (r�
]eugung Yon (lektri]itlt geordnet ]u Eeenden. 'ieser %eschluss gilt grundslt]lich Eis heute. Im 
-ahr 2000 Zurde diesEe]�glich ein Konsens mit den KraItZerksEetreiEern herEeigeI�hrt und Yer�
traglich Ii[iert. 

0it dem ÄGeset] ]ur geordneten %eendigung der 1ut]ung der Kernenergie ]ur geZerElichen (r�
]eugung Yon (lektri]itlt³ Yom 22. ASril 2002 >1A�2@ Zurden in 'eutschland neue 5ahmenEedin�
gungen I�r die Kernenergienut]ung geschaIIen. 'ie geordnete %eendigung Zurde als einer der 
=Zecke des Atomgeset]es �AtG� >1A�3@ Iormuliert. AusgangsSunkt I�r die schrittZeise %eendigung 
des %etrieEs der KernkraItZerke Zar eine durchschnittliche GesamtEetrieEs]eit Yon 32 -ahren. AuI 
dieser Grundlage Zurden 2003 das KernkraItZerk KK6 in 6tade und 2005 das KernkraItZerk KW2 
in 2Erigheim stillgelegt �Ygl. 7aEelle L�14�. 

Im -ahr 2010 Eeschloss die damals amtierende %undesregierung� die LauI]eiten der noch in %e�
trieE EeIindlichen KernkraItZerke ]u Yerllngern. 'ie (reignisse in -aSan Yom 0lr] 2011 I�hrten 
aEer in 'eutschland ]u einer 1euEeZertung der mit der Kernenergienut]ung YerEundenen 5isi�
ken. In Folge dessen erlosch mit dem 13. Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 6. August 
2011 >1A�25@ I�r die acht Anlagen %iElis A� 1eckarZestheim 1� %iElis %� %runsE�ttel� Isar 1� 8nter�
Zeser� 3hiliSSsEurg 1 und Kr�mmel die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE. F�r die neun noch in 
%etrieE EeIindlichen KernkraItZerke endet die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE gestaIIelt ]Zi�
schen (nde 2015 und (nde 2022� E]Z. Eei (rreichen der in 7aEelle A�1 auIgeI�hrten (lektri]itlts�
mengen. 
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7aEelle A�1� (lektri]itltsmengen und (rl|schen der %erechtigung ]um LeistungsEetrieE ge�

ml� 13. Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es 

Anlage 
Elektrizitätsmengen 
ab 1. Januar 2000  

[TWh netto] 

Beginn des  
kommerziellen  

Leistungsbetriebs 

Erlöschen der 
Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb 

2Erigheim 8�70 01.04.1�6� � 

6tade 23�18 1�.05.1�72 � 

%iElis A 62�00 26.02.1�75 06.08.2011 

1eckarZestheim 1 57�35 01.12.1�76 06.08.2011 

%iElis % 81�46 31.01.1�77 06.08.2011 

%runsE�ttel 47�67 0�.02.1�77 06.08.2011 

Isar 1 78�35 21.03.1�7� 06.08.2011 

8nterZeser 117��8 06.0�.1�7� 06.08.2011 

3hiliSSsEurg 1 87�14 26.03.1�80 06.08.2011 

GraIenrheinIeld 150�03 17.06.1�82 31.12.2015 

Kr�mmel 158�22 28.03.1�84 06.08.2011 

Gundremmingen % 160��2 1�.07.1�84 31.12.2017 

3hiliSSsEurg 2 1�8�61 18.04.1�85 31.12.201� 

Grohnde 200��0 01.02.1�85 31.12.2021 

Gundremmingen & 168�35 18.01.1�85 31.12.2021 

%rokdorI 217�88 22.12.1�86 31.12.2021 

Isar 2 231�21 0�.04.1�88 31.12.2022 

(msland 230�07 20.06.1�88 31.12.2022 

1eckarZestheim 2 236�04 15.04.1�8� 31.12.2022 

6umme 2.516�06   

0�lheim�Klrlich 107�25   

Gesamtsumme 2.623,31   

+inZeis� 'ie I�r das KernkraItZerk 0�lheim�Klrlich auIgeI�hrte (lektri]itltsmenge Yon 107�25 7Wh kann auI die 
KernkraItZerke (msland� 1eckarZestheim 2� Isar 2� %rokdorI� Gundremmingen % und & �Eertragen Zerden. 

'ie (.21 KernkraIt GmE+ hat im 0lr] 2014 EekanntgegeEen� das KernkraItZerk GraIenrheinIeld 
aus ZirtschaItlichen Gr�nden Eereits ]um 31. 0ai 2015  und damit sieEen 0onate Yor dem (rl|�
schen der %erechtigung ]um LeistungsEetrieE  endg�ltig aE]uschalten. 'er Antrag auI 6tilllegung 
und AEEau des KernkraItZerkes GraIenrheinIeld Zurde am 28. 0lr] 2014 gestellt.  

F�r sieEen der acht im -ahr 2011 aEgeschalteten KernkraItZerke Zurden Eis ]um Fr�hMahr 2013 
Antrlge auI 6tilllegung und AEEau gestellt �Ygl. 7aEelle L�20 im Anhang L��d��. F�r alle Anlagen 
Zurde der direkte AEEau Eeantragt� eine Yorherige 3hase des sicheren (inschlusses ist nicht Yor�
gesehen. %is ]ur (rteilung der 6tilllegungsgenehmigung Zerden die Anlagen auI %asis der Eeste�
henden %etrieEsgenehmigung EetrieEen. In dieser 3hase sollen m|glichst Eereits die %rennele�
mente aus den Anlagen entIernt Zerden.  
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0it der suk]essiYen %eendigung der Kernenergienut]ung ist der nukleare Anteil an der %rut�
tostromer]eugung in 'eutschland Yon 28�2 � im -ahre 2002 auI 15�4 � im -ahre 2013 gesunken. 

'ie geograIische Lage der in %etrieE EeIindlichen und stillgelegten deutschen KernkraItZerke ist 
aus AEEildung A�1 ersichtlich. 

AEEildung A�1� KernkraItZerke� 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren in 'eutschland 
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Anlagen der nuklearen Ver- und Entsorgung 

0it der geZerElichen 1ut]ung der Kernenergie in 'eutschland entstanden in den Zestlichen %un�
desllndern neEen den Leistungsreaktoren auch andere (inrichtungen der kerntechnischen Indust�
rie soZie (inrichtungen ]ur %ehandlung und Lagerung aller anIallenden radioaktiYen AEIllle. 

Am 6tandort +anau Zurden Anlagen ]ur +erstellung Yon 8ran�� +75� und 02;�%rennelementen 
EetrieEen. 6ie sind in]Zischen stillgelegt und aEgeEaut� es Zerden lediglich noch Anlagen ]ur 
GrundZassersanierung EetrieEen.  

In %etrieE sind eine 8ran�Anreicherungsanlage in Gronau und eine Anlage ]ur %rennelementIerti�
gung in Lingen. 

In Karlsruhe Zurde unter FederI�hrung des dortigen Forschungs]entrums die WiederauIarEei�
tungsanlage Karlsruhe �WAK� errichtet und 1�71 in %etrieE genommen. 0it dieser 3ilotanlage soll�
ten (rIahrungen I�r die 3lanung� den %au und %etrieE einer gr|�eren deutschen WiederauIarEei�
tungsanlage gesammelt Zerden. 'aneEen sollten 9erIahren ]ur WiederauIarEeitung und AEIall�
Eehandlung ZeiterentZickelt Zerden. 'er technische 0a�staE Zar so geZlhlt� dass eine unmit�
telEare hEertragung der %etrieEserIahrungen auI eine gro�e industrielle Anlage m|glich Zar. 

In den 1�70er -ahren Slanten die deutschen (nergieYersorgungsunternehmen �(98� das soge�
nannte 1ukleare (ntsorgungs]entrum �1(=�� Eestehend aus WiederauIarEeitungsanlage� %renn�
elementIaEriken I�r 8ran� und 02;�%rennelemente� (inrichtungen ]ur %ehandlung radioaktiYer 
AEIllle aller Art und einem (ndlager I�r alle diese AEIllle. 'as 1(= sollte am 6tandort GorleEen 
im %undesland 1iedersachsen entstehen �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel '.3.3�. 'ie 3lanungen 
I�r das =entrum Zurden� mit Ausnahme des (ndlagerSroMektes� 1�7� auIgegeEen. 'arauIhin Slan�
ten die (98 ein auI die WiederauIarEeitung� die +erstellung Yon 02;�%rennelementen und die 
%ehandlung radioaktiYer AEIllle redu]iertes 3roMekt in %a\ern am 6tandort WackersdorI. Auch 
dieses 3roMekt Zurde 1�8� eingestellt und das Eereits lauIende GenehmigungsYerIahren aEgeEro�
chen. 'ie (98 YerIolgten Yon da aE die WiederauIarEeitung ausschlie�lich im euroSlischen Aus�
land.  

'ie WiederauIarEeitungsanlage in Karlsruhe Zurde 1��0 au�er %etrieE genommen und Zird der�
]eit aEgeEaut. 'ie aus dem %etrieE stammenden ca. 60 mñ hochradioaktiYer 6SaltSroduktl|sungen 
Zurden ]Zischen 6eStemEer 200� und -uni 2010 in der 9erglasungseinrichtung Karlsruhe �9(K� 
Yerglast. 0it den Srodu]ierten 140 Kokillen Zurden I�nI %ehllter Yom 7\S &A6725� 
+AW 20�28 &G Eeladen� die ins =Zischenlager 1ord der (W1 GmE+ in 5uEenoZ Eei GreiIsZald 
YerEracht Zurden. 

In der ehemaligen ''5 gaE es ]Zar gro�e 8raner]Yorkommen im (r]geEirge� es Zurden Medoch 
keine kerntechnischen (inrichtungen des KernErennstoIIkreislauIes im gro�technischen 0a�staE 
errichtet oder EetrieEen. 'ie %rennelemente I�r die 5eaktoren in 5heinsEerg und GreiIsZald Zur�
den in der 8d665 geIertigt und gelieIert� aEgeErannte %rennelemente Zurden ]ur�ckgenommen. 
1�68 stellte die ''5 Zegen 6icherheitsEedenken die %r�terIorschung ein. Im selEen -ahr Eegan�
nen 3lanungen I�r eine Anlage ]ur Ä5eIaErikation Yon %rennelementen³� ÄKomSle[ 04³ genannt� 
in der aEgeErannte %rennelemente I�r den 6chnellen 9ersuchsreaktor %25�60 in der 8d665 Zie�
derauIgearEeitet Zerden sollten. 'ie Anlage ging 1�77 in der 8d665 in %etrieE. 1�75 Zurde Yom 
''5�0inisterrat der %au einer Anlage ]ur industriellen 3roduktion Yon %rennelementen I�r die 
8d665� ÄKomSle[ 05� genannt� in AuItrag gegeEen. 'ie AusI�hrung Zurde Medoch 1�7� Yon der 
8d665 ]ur�ckgeZiesen und anschlie�end Yon der ''5 Eeendet >A%( 00� LI( 00@. 
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Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 

Erste Überlegungen 

%ereits in einem 0emorandum der 'eutschen Atomkommission� einem %eratungsgremium des 
damaligen Eundesdeutschen Atomministeriums� Yom �. 'e]emEer 1�57 Zurde auI die 1otZen�
digkeit umIangreicher (ntZicklungsarEeiten auI dem GeEiet der (ntsorgung radioaktiYer AEIllle 
hingeZiesen. 6eit 1�76 enthllt das Atomgeset] �AtG� >1A�3@ durch (inI�hrung des � �a die For�
derung nach einer geordneten %eseitigung radioaktiYer AEIllle. 'ar�Eer hinaus Yerlangten die 
Grundslt]e ]ur (ntsorgungsYorsorge I�r KernkraItZerke� die auI %eschluss der 5egierungscheIs 
Yon %und und Llndern Yom 28. 6eStemEer 1�7� �'eutscher %undestag� 'rucksache 11�1632� 
angeSasst Zurden� als 9orausset]ung I�r die Genehmigung ]ur InEetrieEnahme und den Zeiteren 
%etrieE der KernkraItZerke den 1achZeis �Eer den sicheren 9erEleiE der Eestrahlten %rennele�
mente I�r MeZeils sechs -ahre im 9oraus. 

In der ''5 Zurde mit Wirkung Yom 1. ASril 1�5� die =entrale I�r radioaktiYe 5�ckstlnde und 
AEIllle in Lohmen� Kreis 6eEnit] mit den AuIgaEen (rIassung� AEtransSort� %ehandlung und Kon�
]entrierung soZie (inlagerung radioaktiYer 5�ckstlnde und AEIllle eingerichtet >''5 5�@. F�r die 
]entrale (rIassung der radioaktiYen AEIllle Zurden entsSrechende 5ichtlinien erlassen >6=6 65@. 
'ie etZa 10 -ahre sSlter geIlllte (ntscheidung� ein ]entrales (ndlager I�r schZach� und mittelra�
dioaktiYe AEIllle ein]urichten und ]u EetreiEen� I�hrte ]ur 6chlie�ung des 6tandortes Lohmen� aE 
1�71 Zurden die hier ]Zischengelagerten radioaktiYen AEIllle in das 6al]EergZerk %artensleEen 
in 0orsleEen �das sSltere (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen� (5A0� YerEracht. 1�83 
Zurde der 6tandort Lohmen endg�ltig auIgel|st. 

'ie 6tandorte der heutigen Anlagen ]ur (ntsorgung� soZeit sie nicht an 6tandorten Yon KernkraIt�
Zerken �Ygl. AEEildung A�1� errichtet Zurden� sind AEEildung '�1 ]u entnehmen.  

Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente im europäischen Ausland 

%is -uni 2005 Zurden aEgeErannte %rennelemente ]ur WiederauIarEeitung nach Frankreich und 
dem 9ereinigten K|nigreich transSortiert. 0it dem deutschen AusstiegsEeschluss und der bnde�
rung des Atomgeset]es im -ahr 2002 >1A�2@ Zurde auch die AEgaEe Yon aEgeErannten %rennele�
menten aus Leistungsreaktoren ]um =Zeck der WiederauIarEeitung ]um 1. -uli 2005 YerEoten 
und durch das (ntsorgungs]iel der direkten (ndlagerung aEgeErannter %rennelemente erset]t.  

'as Eei der WiederauIarEeitung aEgetrennte 3lutonium Zird ]ur +erstellung Yon 02;�%rennele�
menten YerZendet und Yollstlndig in deutschen LeichtZasserreaktoren eingeset]t. %isher �6tand 
31. 'e]emEer 2013� Zurden rund �4 � des Yor dem 1. -uli 2005 in die WiederauIarEeitung ge�
langten 3lutoniums re]\kliert. 

Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente 

In den 1�80er -ahren Zurden ]Zei ]entrale =Zischenlager in Ahaus und GorleEen I�r die =Zi�
schenlagerung aEgeErannter %rennelemente� aEer auch radioaktiYer AEIllle aus der WiederauIar�
Eeitung errichtet. 'ie AuIEeZahrungsgenehmigung nach � 6 AtG I�r GorleEen Zurde 1��5� die I�r 
Ahaus 1��7 erteilt. (in Zeiteres =Zischenlager I�r die %rennelemente der stillgelegten KernkraIt�
Zerke GreiIsZald und 5heinsEerg Zurde Eei 5uEenoZ errichtet und 1��� in %etrieE genommen. 
F�r die %rennelementkugeln des A95 Zurde ein %ehllterlager im Forschungs]entrum -�lich er�
richtet. 'ie AuIEeZahrungsgenehmigung Zurde am 17. -uni 1��3 erteilt und lieI am 30. -uni 2013 
aus. 'er]eit e[istiert keine regullre Genehmigung. 'ie Lagerung der radioaktiYen AEIllle erIolgt 
der]eit auI %asis Yon Anordnungen der ]ustlndigen AuIsichtsEeh|rde des Landes 1ordrhein�
WestIalen. 
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1achdem seit dem 1. -uli 2005 die AEgaEe Yon Eestrahlten KernErennstoIIen an Anlagen ]ur AuI�
arEeitung geml� � �a AtG untersagt ist� ist Yon den %etreiEern der KernkraItZerke der 1achZeis 
der (ntsorgungsYorsorge I�r die %rennelemente und die aus dem Ausland ]ur�ck]unehmenden 
radioaktiYen AEIllle durch ausreichende =Zischenlagerm|glichkeiten mit dem =iel der direkten 
(ndlagerung ]u erEringen. 'em sind sie durch die (rrichtung und den %etrieE standortnaher =Zi�
schenlager ]ur AuIEeZahrung aEgeErannter %rennelemente Eis ]u deren AElieIerung an eine An�
lage des %undes ]ur (ndlagerung nachgekommen. 

An insgesamt ]Z|lI KernkraItZerksstandorten Zurden 6tandort]Zischenlager �6=L� I�r aEge�
Erannte %rennelemente in 7ransSort� und LagerEehlltern errichtet und in %etrieE genommen �Ygl. 
7aEelle L�4�. (ine Ausnahme stellt das stillgelegte KKW 2Erigheim dar� dessen aEgeErannte 
%rennelemente in das 6tandort]Zischenlager des KernkraItZerks 1eckarZestheim YerEracht Zer�
den sollen. (in entsSrechender bnderungsantrag I�r das =Zischenlager in 1eckarZestheim Zurde 
gestellt. %is auI Weiteres lagern die aEgeErannten %rennelemente am 6tandort 2Erigheim in ei�
nem 1asslager. 

Konditionierung abgebrannter Brennelemente 

'as GenehmigungsYerIahren I�r die 3ilot�Konditionierungsanlage GorleEen �3KA�� die I�r die 
Konditionierung aEgeErannter %rennelemente I�r die direkte (ndlagerung kon]iSiert ist� Zurde im 
'e]emEer 2000 mit (rteilung der dritten 7eilerrichtungsgenehmigung aEgeschlossen. Geml� ei�
ner 1eEenEestimmung des %escheides ist der %etrieE ]. =. auI eine ggI. erIorderlich Zerdende 
5eSaratur schadhaIter 7ransSort� und LagerEehllter I�r aEgeErannte %rennelemente und +AW�
Glaskokillen Eeschrlnkt.  

Vorbehandlung, Konditionierung und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle 

'urch die Konditionierung der radioaktiYen AEIllle sind =Zischen� oder (ndSrodukte ]u er]eugen� 
die die AnIorderungen an eine sichere +andhaEung� Lagerung und einen 7ransSort auch �Eer den 
=eitraum einer llngerIristigen =Zischenlagerung erI�llen. AEIllle� die aus sicherheitstechnischen 
Gr�nden nicht llngerIristig lagerIlhig sind� sind ]�gig ]u konditionieren. 'ie endlagergerechte 
Konditionierung der in kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen anIallenden 5ohaEIllle oEliegt 
den AEIallYerursachern. 

'ie Konditionierung umIasst die %ehandlung und�oder 9erSackung radioaktiYer AEIllle. -e nach 
=usammenset]ung und =ustand der radioaktiYen AEIllle kommen Yerschiedene� langMlhrig er�
SroEte 9erIahren und Anlagen ]ur AnZendung. %estimmte KonditionierungsYerIahren Zerden in 
moEilen oder ortsIesten Anlagen am KraItZerksstandort durchgeI�hrt� I�r andere 9erIahren Zer�
den die 5ohaEIllle ]u e[ternen ortsIesten Anlagen YerEracht und die er]eugten konditionierten 
AEIllle ]ur�ckgeholt. 

Endlagerung 

In der %undesreSuElik 'eutschland Eegann die (ndlagerung mit der 8mZidmung des ehemaligen 
6al]EergZerks Schachtanlage Asse II im -ahr 1�65. =Zischen 1�67 und (nde 1�78 Zurden hier 
rd. 47.000 mñ schZach� und mittelradioaktiYe AEIllle in unterschiedlichen GeEindet\Sen eingela�
gert. 6eit 1�88 dringt kontinuierlich GrundZasser aus dem 'eckgeEirge in das %ergZerk ein. =u�
gleich Yerschlechterte sich die 6tandsicherheit des %ergZerks suk]essiYe durch den 'ruck des 
auIliegenden 'eckgeEirges und die aEnehmende 7ragIlhigkeit des GruEengeEludes.  

1ach � 57E des Atomgeset]es �AtG� >1A�3@ ist die 6chachtanlage Asse II daher unYer]�glich still�
]ulegen. 'as %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� hat als ]ustlndiger %etreiEer der Anlage mit 
6chreiEen Yom 11. FeEruar 200� die (inleitung eines atomrechtlichen 3lanIeststellungsYerIahrens 
Eeim 1iederslchsischen 0inisterium I�r 8mZelt und Klimaschut] �108� Eeantragt. 
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'as %I6 hat im 5ahmen eines 9ergleichs dreier 2Stionen geSr�It� Zie die 6chachtanlage Asse II 
sicher stillgelegt Zerden kann. 'aEei Zurden 0|glichkeiten der 5�ckholung� der internen 8mla�
gerung der AEIllle soZie der 9ollYerI�llung des %ergZerks untersucht. Am 15. -anuar 2010 teilte 
das %I6 mit� dass die Yollstlndige 5�ckholung aller AEIllle nach heutigem Wissensstand die Eeste 
6tilllegungsoStion darstelle. Am 20. ASril 2013 Zurde dem AtG das ÄGeset] ]ur %eschleunigung 
der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II³ �ÄLe[ Asse³� 
hin]ugeI�gt >1A�26@. 'er � 57E AtG Zurde neu geIasst. 'emnach soll die 6tilllegung nach 5�ck�
holung der radioaktiYen AEIllle erIolgen. 'ie 5�ckholung ist aE]uErechen� Zenn ihre 'urchI�h�
rung I�r die %eY|lkerung und die %eschlItigten aus radiologisch oder sonstigen sicherheitstech�
nisch releYanten �]. %. Eergtechnischen� Gr�nden nicht ]u Yertreten ist. Wenn die 5�ckholung 
soZie alle sonstigen 2Stionen ]ur 6tilllegung nur unter AEZeichung Yon geset]lichen AnIorderun�
gen m|glich sind� Zird unter %eteiligung des 'eutschen %undestages und der gIIentlichkeit nach 
einer AEZlgung der 9or� und 1achteile �Eer die Eestm|gliche 6tilllegungsoStion entschieden. 

8m die 6icherheit der %eschlItigten und der %eY|lkerung Eei einer AEIallr�ckholung geZlhrleisten 
und die 5�ckholung konkret Slanen ]u k|nnen� sind genauere Kenntnisse der 5andEedingungen 
erIorderlich. (rster 6chritt der hierI�r Yorgesehenen FaktenerheEung ist das AnEohren Yon ]Zei 
(inlagerungskammern� um InIormationen �Eer den =ustand der Kammern und der dort lagernden 
AEIllle ]u erhalten. 

F�r die 5�ckholung ist au�erdem das AEteuIen eines neuen 6chachtes �6chacht Asse 9� erIor�
derlich. 'ie erste (rkundungsEohrung hierI�r hat am 5. -uni 2013 Eegonnen. 0it der %ohrung Zird 
die Geologie der GesteinsIormationen Eis etZa 7�0 0eter 7ieIe untersucht. =iel ist es� die (ignung 
des Yorgesehenen 6chachtstandorts Iest]ustellen und ]uslt]liche 'aten �Eer die geologische 
6truktur der Asse ]u geZinnen. 6ollten die (rkundungsEohrungen SositiYe (rgeEnisse Eringen� 
sollen hier der %ergungsschacht und neue untertlgige InIrastrukturrlume entstehen. 

8m I�r die 8mset]ung der 5�ckholung =eit ]u geZinnen� erIolgen momentan umIangreiche 6ta�
Eilisierungsma�nahmen im GruEengeElude.  

'as Kon]eSt der 5�ckholung sieht Yor� alle AEIllle ]u Eergen� in %ehlltern nach �Eer 7age ]u 
Eringen und dort ]u konditionieren. +ierI�r muss ein ausreichend gro�es =Zischenlager mit Kon�
ditionierungsanlage geSlant und errichtet Zerden. 'as %I6 geht als 3lanungsgrundlage daYon aus� 
dass slmtliche AEIllle soZie eine ]uslt]liche 0enge an kontaminiertem 6al]grus Eehandelt und 
]Zischengelagert Zerden m�ssen. 'as %I6 hat Kriterien Yorgeschlagen >%I6 12@� anhand derer 
eine AusZahl und %eZertung Soten]ieller 6tandorte m|glich ist. =unlchst sollen nach dem 9or�
schlag des %I6 6tandorte� die sich mit dem %etrieEsgellnde der 6chachtanlage Asse II YerEinden 
lassen� untersucht Zerden. 

F�r die Schachtanlage Konrad� ein ehemaliges (isener]EergZerk� Zurde der 3lanIeststellungs�
Eeschluss ]ur (rrichtung und ]um %etrieE eines (ndlagers I�r radioaktiYe AEIllle mit Yernachlls�
sigEarer WlrmeentZicklung am 22. 0ai 2002 erteilt. 'ie gegen den %eschluss erhoEenen Klagen 
Zurden aEgeZiesen� damit liegt ein EestandskrlItiger %eschluss Yor. 'as %I6 Zurde Yom %08 mit 
6chreiEen Yom 30. 0ai 2007 mit der 8mr�stung der 6chachtanlage Konrad EeauItragt. 1ach An�
Sassung der 3lanungen an den Iortgeschrittenen 6tand des 5egelZerks und Zeitere 9orgaEen 
des %undes Zurden die 8mr�starEeiten auIgenommen. 'er %und hat das 8nternehmen '%( mit 
dem 8mEau Yon 6chacht Konrad ]u einem (ndlager EeauItragt. Als neuen im (ntZurI des 5ah�
menterminSlans errechneten 7ermin I�r die InEetrieEnahme des (ndlagers 6chacht Konrad hat 
die '%( das -ahr 2022 angegeEen. 'er Yon der '%( genannte 7ermin ist allerdings nach (in�
schlt]ung des %I6 mit 8nsicherheiten EehaItet� die nach Met]igem 6tand nicht nlher TuantiIi]ierEar 
und auch Yon der %undesregierung noch nicht aEschlie�end EeZertet Zorden sind. 
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Am Standort Gorleben Zurde seit 1�7� der dort EeIindliche 6al]stock geoZissenschaItlich auI 
seine (ignung als Wirtsgestein I�r ein (ndlager� insEesondere I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe 
AEIllle� untersucht. 'ie ArEeiten ]ur (rkundung des 6al]stocks GorleEen Zurden im =usammen�
hang mit dem %eschluss ]ur %eendigung der Kernenergienut]ung Yon 2ktoEer 2000 Eis 6eStem�
Eer 2010 ]ur Kllrung kon]eStioneller und sicherheitstechnischer Fragen unterErochen. 'as %I6 
hat (nde des -ahres 2005 die (rgeEnisse der hiermit YerEundenen 8ntersuchungen Ee]�glich der 
(ndlagerung in 6al]gestein im 9ergleich ]u anderen Wirtsgesteinen Yorgelegt. Im 2ktoEer 2010 
Zurde die (rkundung des 6al]stocks GorleEen ]unlchst Zieder auIgenommen. AuI der Grundlage 
der neuen Ä6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioaktiYer AE�
Illle³ >%08 10@ Zurden ArEeiten I�r eine YorlluIige 6icherheitsanal\se I�r ein m|gliches (ndlager 
GorleEen im -ahre 2010 durchgeI�hrt. =um 31. 0lr] 2013 Zurden die ArEeiten mit 9er]icht auI 
die ursSr�nglich Yorgesehene e[Sli]ite YorlluIige (ignungsSrognose I�r den 6tandort GorleEen 
aEgeschlossen. 'ie untertlgige (rkundung am 6tandort GorleEen Zurde im 1oYemEer 2012 ein�
gestellt. 0it InkraIttreten des 6tandortausZahlgeset]es am 27. -uli 2013 Zurde die Eergmlnnische 
(rkundung am 6tandort GorleEen Eeendet. 'er 6tandort GorleEen Zird im neuen AusZahlYerIah�
ren gleichEerechtigt Eer�cksichtigt Zerden� die (rkundung kann erst im 5ahmen des 6tandortaus�
ZahlYerIahrens Zieder auIgenommen Zerden� soIern der 6tandort im AusZahlYerIahren nicht Yor�
her ausgeschlossen Zird. 'as %ergZerk Zird solange unter GeZlhrleistung aller rechtlichen (r�
Iordernisse und der notZendigen (rhaltungsma�nahmen oIIen gehalten.  

(ine geset]liche (ntscheidung �Eer einen (ndlagerstandort I�r insEesondere Wlrme entZi�
ckelnde radioaktiYe AEIllle in 'eutschland soll Eis 2031 erIolgen. 'aran schlie�en sich ein Ge�
nehmigungsYerIahren soZie die (rrichtung des (ndlagers an. 

In der ehemaligen ''5 Eegann die 6uche nach einem ]entralen (ndlager I�r schZach� und mit�
telradioaktiYe AEIllle (nde der 1�60er -ahre. 'ie Wahl Iiel auI das 6al]EergZerk %artensleEen in 
0orsleEen. 1ach 8ntersuchungen und ersten 3roEeeinlagerungen Yon radioaktiYen AEIlllen aus 
dem =Zischenlager Lohmen Zurde dem Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben �(5A0� 
im -ahr 1�81 ]unlchst eine EeIristete Genehmigung I�r 5 -ahre erteilt� am 22. ASril 1�86 Iolgte 
eine unEeIristete 'auerEetrieEsgenehmigung. 'as (5A0 Zurde nach der deutschen WiederYer�
einigung Yom %I6 EetrieEen und diente Eis ]um 6eStemEer 1��8 I�r die AuInahme Yon schZach� 
und mittelradioaktiYen AEIlllen aus dem gesamten %undesgeEiet. Im =eitraum Yon 1�71 Eis 1��8 
Zurden insgesamt ca. 36.800 mñ radioaktiYe AEIllle und ca. 6.600 ausgediente umschlossene 
6trahlenTuellen mit einer GesamtaktiYitlt in der Gr|�enordnung Yon 1014 %T in dieser Anlage end�
gelagert. 1ach einer 1euEeZertung Yer]ichtete das %I6 2001 unZiderruIlich auI eine Zeitere (in�
lagerung in 0orsleEen� da sie sicherheitstechnisch nicht mehr YertretEar Zar. 6eit %eendigung des 
(inlagerungsEetrieEs Zird das 3lanIeststellungsYerIahren ]um 9erI�llen und 9erschlie�en des 
(5A0� das das %I6 Eereits am �. 0ai 1��3 Eeantragt hatte� YerIolgt.  

Neuregelung der Endlagerfrage für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 

Im ASril 2013 haEen sich %und� Llnder und 3arteien Yerstlndigt� die (ndlagerIrage I�r insEeson�
dere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle neu ]u regeln. 'as ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl 
eines 6tandortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung 
anderer Geset]e³ �6tandAG� trat am 27. -uli 2013 in KraIt >1A�7@.  

'as Geset] regelt die neue EundesZeite 6uche nach einem geeigneten (ndlagerstandort I�r ins�
Eesondere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle in einem mehrstuIigen 9erIahren. =ur 9orEe�
reitung des 6tandortausZahlYerIahrens Zurde eine ÄKommission Lagerung hoch radioaktiYer AE�
IallstoIIe³ �Kommission� geEildet� die releYante Grundsat]Iragen I�r das AusZahlYerIahren er|rtert 
und 9orschllge I�r die (ntscheidungsgrundlagen erarEeiten soll. 6ie soll auch die Inhalte des 
Geset]es eYaluieren und die gIIentlichkeit Eei ihrer ArEeit Eeteiligen.  

6eite 41 Yon 33�



Drucksache 18�5980 – 56 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

 
 
'es Weiteren soll mit dem %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� eine neue 5egulie�
rungsEeh|rde I�r das 6tandortausZahlYerIahren errichtet Zerden. 

(in Sluralistisch ]usammengeset]tes gesellschaItliches %egleitgremium soll den AusZahlSro]ess 
gemeinZohlorientiert Eegleiten. Wesentlicher %estandteil des neuen Geset]es ist eine umIas�
sende und s\stematische %eteiligung der gIIentlichkeit� u. a. durch %�rgerYersammlungen� 'ialo�
gangeEote� 0|glichkeiten ]ur 6tellungnahme und Ereite 0ediennut]ung.  

'er AElauI des 6tandortausZahlYerIahrens soll in mehreren 6tuIen �Eer  

 die Festlegung Yon AnIorderungen und Kriterien Ser Geset] durch %eschluss des deut�
schen %undestages� 

 die (rmittlung in %etracht kommender 6tandortregionen und Ausschluss Yon ung�nstigen 
5egionen Ser Geset] durch %eschluss des deutschen %undestages� 

 die AusZahl Yon 6tandorten I�r die �Eertlgige (rkundung Ser Geset] durch %eschluss des 
deutschen %undestages� 

 die Festlegung Yon standortEe]ogenen (rkundungsSrogrammen und 3r�Ikriterien soZie 
die 'urchI�hrung der �Eertlgigen (rkundung� 

 die AusZahl Yon 6tandorten I�r die untertlgige (rkundung Ser Geset] durch %eschluss 
des deutschen %undestages� 

 die Festlegung Yon YertieIten geologischen (rkundungsSrogrammen und standortEe]oge�
nen 3r�Ikriterien soZie die 'urchI�hrung der untertlgigen (rkundung soZie 

 einen aEschlie�enden 6tandortYergleich 

]u einem 6tandortYorschlag I�hren� �Eer den der 'eutsche %undestag Ser %undesgeset] ent�
scheiden soll. An die 6tandortentscheidung schlie�t sich das GenehmigungsYerIahren nach � �E 
AEs. 1a AtG >1A�3@ an.  

Altlasten aus dem Uranerzbergbau 

AuI dem GeEiet der sSlteren ''5 Zurde Eereits 1�46 mit dem AEEau Yon 8raner] ]unlchst durch 
eine rein soZMetische AktiengesellschaIt Eegonnen und aE 1�54 durch die soZMetisch�deutsche 
AktiengesellschaIt Wismut ZeitergeI�hrt. 'er AEEau Yon 8raner] Zurde nach der WiederYereini�
gung 'eutschlands (nde 1��0 eingestellt. 'er 8raner]EergEau hat erheEliche 8mZeltschlden 
hinterlassen� die seitdem durch das %undesunternehmen Wismut GmE+ saniert Zerden. 'as im 
5ahmen des Ir�heren 8raner]EergEaus angeIallene 5eststoIIauIkommen Zird ]Zar nicht ]um ra�
dioaktiYen AEIall gerechnet� Zegen des gro�en Interesses Zird im 5ahmen dieses %erichts �Eer 
die damit YerEundenen AktiYitlten aEer dennoch in einem gesondert EeigeI�gten %ericht inIor�
miert. 
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A.3 Übersicht 

'ie Iolgende 7aEelle A�2 ist auI %eschluss der ]Zeiten hEerSr�IungskonIeren] EeigeI�gt und giEt 
einen hEerElick �Eer die 6ituation der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer 
AEIllle in 'eutschland. 'as (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen �(5A0� gilt als aEge�
schlossener (ntsorgungsZeg. 

7aEelle A�2� %ehandlung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle in 'eutsch�
land 

Entsorgungs-
aufgabe 

Langfristige 
Strategie 

Finanzierung 
Derzeitige  

Praxis/Anlagen 
Geplante  
Anlagen 

Abgebrannte 
Brennelemente 

=Zischenlagerung in %e�
hlltern� anschlie�end 
ggI. Konditionierung und 
direkte (ndlagerung in 
tieIen geologischen For�
mationen� Eei %rennele�
menten I�r Forschungs�
reaktoren 5�ckI�hrung 
ins 8rsSrungsland oder 
direkte (ndlagerung 

%ildung Yon 5�ckstellungen Eei 
den (98 I�r die ]uk�nItigen Kos�
ten der AEIallkonditionierung so�
Zie I�r (rrichtung� %etrieE und 
9erschluss eines (ndlagers� 9er�
ursachergerechte Mlhrliche (rstat�
tung der dem %und entstandenen 
Kosten� Finan]ierung aus |IIentli�
chen +aushaltsmitteln Eei Anla�
gen der |IIentlichen +and �9erur�
sacherSrin]iS�  

9ier ]entrale 7rockenla�
ger� 12 7rockenlager an 
den KernkraItZerks�
standorten� ein 1assla�
ger �2Erigheim� 

(ndlager geSlant� 
6tandortausZahl�
YerIahren geml� 
6tandAG 

Radioaktive Ab-
fälle aus dem 
Kernbrennstoff-
kreislauf und aus 
dem Betrieb der 
Kernkraftwerke 

=Zischenlagerung am 
(ntstehungsort oder 
]entral mit dem =iel der 
(ndlagerung in tieIen ge�
ologischen Formationen 

6iehe aEgeErannte %rennele�
mente �9erursacherSrin]iS� 

Konditionierung und =Zi�
schenlagerung �am 2rt 
der (ntstehung oder 
]entral� 

AEIllle mit Yer�
nachllssigEarer 
WlrmeentZicklung� 
(ndlager Konrad 
genehmigt� in 8m�
r�stung� 
InEetrieEnahme  
nicht Yor 2022 
Wlrme entZi�
ckelnde AEIllle� ein 
(ndlager geSlant� 
6tandortausZahl�
YerIahren geml� 
6tandAG 

Sonstige  
radioaktive Abfälle  

=Zischenlagerung an 
]entralen 2rten mit dem 
=iel der (ndlagerung in 
tieIen geologischen For�
mationen 

AEIallYerursacher ]ahlen GeE�h�
ren an die Landessammelstellen 
�9erursacherSrin]iS�� Landes�
sammelstellen I�hren (ndlager�
kostenanteil an %und aE 

Konditionierung und =Zi�
schenlagerung �Landes�
sammelstellen� 

(ndlager Konrad 
genehmigt� in 8m�
r�stung�  
InEetrieEnahme 
nicht Yor 2022 

5�ckholung der AEIllle 
aus der 6chachtanlage 
Asse II 

%und FaktenerheEung und 3la�
nung der Konditionierung 
und =Zischenlagerung 
soZie 6taEilisierung des 
GruEengeEludes 

(ntscheidung �Eer 
das ]uk�nItige 
(ndlager Zurde 
noch nicht getroI�
Ien  

Stilllegung kern-
technischer Anla-
gen 

5�ckEau der Anlage und 
(ntlassung aller Ge�
Elude und %odenIllchen 
aus dem GeltungsEe�
reich des AtG 

%ildung Yon 5�ckstellungen Eei 
Anlagen der (98 und des %renn�
stoIIkreislauIs� Finan]ierung aus 
|IIentlichen +aushaltsmitteln Eei 
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B Politik und Verfahrensweisen 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 32 AEsat] 1 der KonYention. 

Artikel 32 (1): Berichterstattung 

(1) Nach Artikel 30 dieses Übereinkommens legt jede Vertragspartei auf jeder 
Überprüfungstagung der Vertragsparteien einen Staatenbericht vor. Dieser 
Bericht behandelt die Maßnahmen, die zur Erfüllung jeder der Verpflichtungen 
dieses Übereinkommens getroffen worden sind. Für jede Vertragspartei 
behandelt der Bericht außerdem 

i)  die Politik im Bereich der Behandlung abgebrannter Brennelemente; 

ii) die Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente; 

iii) die Politik im Bereich der Behandlung radioaktiver Abfälle; 

iv) die Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung radioaktiver Abfälle; 

v) die Kriterien, die zur Bestimmung und Einstufung radioaktiver Abfälle 
verwendet werden. 

B.1 Berichterstattung 

'er %ericht erllutert die 6ituation der sicheren %ehandlung aEgeErannter %rennelemente in 
'eutschland. 'ie WiederauIarEeitung der aEgeErannten %rennelemente Z�rde in 'eutschland ]ur 
%ehandlung im 6inne des hEereinkommens ]lhlen. 'a 'eutschland Medoch aEgeErannte %renn�
elemente ]ur WiederauIarEeitung nach Frankreich und in das 9ereinigte K|nigreich aEgegeEen 
hat� Zird �Eer die WiederauIarEeitung deutscher %rennelemente nicht Eerichtet. Im militlrischen 
%ereich giEt es in 'eutschland keine %rennelemente� dementsSrechend ist hier�Eer nicht ]u Ee�
richten. 

'er %ericht erllutert Zeiterhin die 6ituation der sicheren %ehandlung radioaktiYer AEIllle in 
'eutschland im AnZendungsEereich des hEereinkommens. Im AnZendungsEereich eingeschlos�
sen sind AEIllle mit erh|hten Anteilen nat�rlicher 5adioaktiYitlt �1250� �Ygl. die AusI�hrungen 
]u Artikel 3 �2��. Ausgeschlossen aus der %erichterstattung sind AEIllle� die dem militlrischen 
%ereich ]u]uordnen sind� da deren %ehandlung nicht ]iYiler hEerZachung unterliegt. 

In den AusI�hrungen ]u Artikel 26 Zird ausschlie�lich ]u allgemeinen 6tilllegungsIragen Eerichtet. 
(in %ericht �Eer die Anlagen� die sich in der 6tilllegung EeIinden� erIolgt in den AusI�hrungen ]u 
Artikel 32 �2� Y. 

In 'eutschland sollen alle Arten radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen Formationen endgela�
gert Zerden. 

B.1.1 Politik im Bereich der Behandlung abgebrannter Brennelemente 

'ie =ielset]ung Eei der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente hat sich in 'eutschland geZan�
delt. %is 1��4 Zar im Atomgeset] �AtG� >1A�3@ ein 9erZertungsgeEot der in den aEgeErannten 
%rennelementen enthaltenen KernErennstoIIe enthalten. 'ieses Zurde im -ahr 1��4 dahingehend 
gelndert� dass es den %etreiEern der KernkraItZerke Eei der %ehandlung der aEgeErannten 
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%rennelemente nunmehr Ireigestellt Zurde� den 9erZertungsZeg �Eer die WiederauIarEeitung ]u 
Eeschreiten oder die direkte (ndlagerung ]u Zlhlen. 

6eit dem 1. -uli 2005 ist die LieIerung Yon aEgeErannten %rennelementen aus der geZerElichen 
(lektri]itltser]eugung in die WiederauIarEeitung durch entsSrechende bnderung des Atomgeset�
]es Yom 22. ASril 2002 >1A�2@ YerEoten. 'ie let]ten %rennelemente Zurden aus dem KernkraItZerk 
6tade im 0ai 2005 in die WiederauIarEeitung aEgelieIert. (s ist nur noch die direkte (ndlagerung 
der in 'eutschland EeIindlichen und ]uk�nItig anIallenden aEgeErannten %rennelemente als radi�
oaktiYe AEIllle ]ullssig. 

F�r die aEgeErannten %rennelemente� die Eis ]um 30. -uni 2005 ]ur WiederauIarEeitung YerEracht 
Zurden� muss ein 1achZeis I�r die 9erZertung des Eei der WiederauIarEeitung aEgetrennten 3lu�
toniums geI�hrt Zerden. 'amit soll sichergestellt Zerden� dass innerhalE der YerEleiEenden 5est�
lauI]eiten der KernkraItZerke slmtliches aEgetrenntes 3lutoniumo[id in 02;�%rennelemente Yer�
arEeitet und Zieder eingeset]t Zird. 

'a ein (ndlager I�r die aEgeErannten %rennelemente noch nicht YerI�gEar ist� Zerden sie Eis ]u 
dessen InEetrieEnahme in der 5egel an den 6tandorten ihres (ntstehens ]Zischengelagert� ent�
sSrechende Lagerm|glichkeiten sind EedarIsgerecht Yorhanden.  

'ie aEgeErannten %rennelemente Yon Forschungsreaktoren Zerden in der 5egel in das 8r�
sSrungsland ihrer +erstellung ]ur�ckgeI�hrt. 6oZeit das nicht m|glich ist� Zerden auch sie Eis ]ur 
9erEringung in ein (ndlager ]Zischengelagert. 

B.1.2 Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung abgebrannter Brenn-
elemente 

'ie WiederauIarEeitung der Eis ]um 30. -uni 2005 nach Frankreich und in das 9ereinigte K|nig�
reich gelieIerten aEgeErannten %rennelemente ist aEgeschlossen. 9on den KernkraItZerksEetrei�
Eern ist ein 1achZeis �Eer die schadlose 9erZertung des angeIallenen 3lutoniums durch Wieder�
einsat] als 02;�%rennelemente in 5eaktoren und �Eer den sicheren 9erEleiE des 8rans in den 
-ahren des %erichts]eitraums geI�hrt Zorden. 

'ie �Erigen in 'eutschland YerElieEenen und Zeiterhin anIallenden %rennelemente Zerden Eis ]u 
ihrer 9erEringung in ein (ndlager ]Zischengelagert. +ier]u Zurden =Zischenlager an den 6tand�
orten der KernkraItZerke errichtet. 'ie Lagerung erIolgt trocken in %ehlltern� die I�r 7ransSort und 
Lagerung genehmigt sind. 'ie aEgeErannten %rennelemente aus den stillgelegten Leistungsreak�
toren soZMetischer %auart in GreiIsZald und 5heinsEerg Zerden in einem ]entralen Lager in 5u�
EenoZ �=Zischenlager 1ord ± =L1� eEenIalls trocken in solchen %ehlltern ]Zischengelagert. F�r 
das aEgeschaltete KernkraItZerk 2Erigheim� das ]. =. ein 1asslager EetreiEt� ist ein 7ransSort der 
%ehllter mit aEgeErannten %rennelementen in das 6tandort]Zischenlager 1eckarZestheim ]ur 
trockenen AuIEeZahrung der %rennelemente geSlant. (in entsSrechender bnderungsantrag I�r 
das =Zischenlager in 1eckarZestheim Zurde gestellt. 

B.1.3 Politik im Bereich der Behandlung radioaktiver Abfälle 

'er 'eutsche %undestag hat am 28. -uni 2013 das ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tan�
dortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer 
Geset]e³ �6tandortausZahlgeset] ± 6tandAG� Eeschlossen >1A�7@. 'as 6tandortausZahlgeset] 
trat am 27. -uli 2013 in KraIt. =iel ist es einen 6tandort I�r ein (ndlager I�r insEesondere hochra�
dioaktiYe AEIllle ]u Iinden� der die Eestm|gliche 6icherheit I�r einen =eitraum Yon einer 0illionen 
-ahren geZlhrleistet. 'as AusZahlYerIahren soll Eis ]um -ahr 2031 aEgeschlossen sein. 9or das 
eigentliche 9erIahren ]ur 6tandortausZahl tritt die ArEeit einer ÄKommission Lagerung hoch radi�
oaktiYer AEIallstoIIe³ �Kommission�� deren AuIgaEe es ist� die I�r das AusZahlYerIahren releYanten 
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Grundsat]Iragen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle ]u untersuchen und ]u EeZerten� soZie 
9orschllge I�r die (ntscheidungsgrundlagen und eine entsSrechende +andlungsemSIehlung I�r 
den %undestag und den %undesrat ]u erarEeiten. 'ie (rgeEnisse der ArEeiten der Kommission� 
die am 22. 0ai 2014 erstmals ]usammentrat� Zerden Eis ]um 31. 'e]emEer 2015 �mit einmaliger 
9erllngerungsm|glichkeit um Zeitere sechs 0onate� in Form eines %erichts Yorgelegt. 'arin soll 
sie auch 6tellung ]u Eisher getroIIenen (ntscheidungen und Festlegungen in der (ndlagerIrage 
nehmen. 'ie Kommission soll das 6tandAG >1A�7@ eYaluieren und ggI. 9orschllge I�r eine Wei�
terentZicklung unterEreiten. 

Geset]liche 9orgaEe ist� dass Yor der (ndlagerung alle 6chritte ]ur %ehandlung radioaktiYer AE�
Illle dem 9erursacherSrin]iS unterZorIen sind. F�r die (ndlagerung hat der %und 6orge ]u tragen. 

(ntsSrechend diesem 3rin]iS hat der 6taat die AEIallYerursacher I�r die ordnungsgeml�e und 
sichere %ehandlung der Eei %etrieE und 6tilllegung Yon kerntechnischen Anlagen und (inrichtun�
gen �]. %. KernkraItZerke und Forschungs]entren� anIallenden radioaktiYen AEIllle geset]lich Yer�
SIlichtet. 6ie EetreiEen oder EeauItragen dementsSrechend (inrichtungen� in denen die anIallen�
den radioaktiYen AEIllle Eis ]u ihrer (ndlagerung Eehandelt und ]Zischengelagert Zerden k|n�
nen� das geschieht entZeder in de]entralen oder ]entralen (inrichtungen. 

'ar�Eer hinaus sorgen sie I�r die sichere %ehandlung der radioaktiYen AEIllle aus der WiederauI�
arEeitung deutscher %rennelemente in Frankreich und dem 9ereinigten K|nigreich nach deren 
5�cknahme� ]u der sich 'eutschland YerSIlichtet hat. 

5adioaktiYe AEIllle aus Forschung� Industrie und 0edi]in m�ssen� soZeit sie nicht Eeim (r]euger 
gelagert Zerden� an 6ammelstellen aEgegeEen Zerden� die Yon den %undesllndern Eereit]ustel�
len sind �Landessammelstellen�. 'er %und ist YerSIlichtet� die AEIllle Yon diesen Lagereinrichtun�
gen ]ur (ndlagerung ]u �Eernehmen� Ialls sie nicht nach AEklingen der 5adioaktiYitlt IreigegeEen 
Zerden k|nnen. 

'as deutsche Kon]eSt ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrmeent�
Zicklung in tieIen geologischen Formationen Eeinhaltet ]um 1achZeis der 6icherheit eines (nd�
lagers den 9ersat] Yon +ohlrlumen und den 9erschluss Yon 6trecken und 6chlchten. 0a�nah�
men ]ur 5�ckholEarkeit nach dem 9erschluss eines (ndlagers sind nicht %estandteil dieses Kon�
]eStes. 

B.1.4 Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung radioaktiver Abfälle 

F�r die (ndlagerung in tieIen geologischen Formationen Zerden nur Ieste �oder YerIestigte� radi�
oaktiYe AEIllle angenommen� Il�ssige und gasI|rmige AEIllle sind Yon der Annahme ausge�
schlossen. 'ie geordnete und sichere %eseitigung Yon radioaktiYen AEIlllen erIordert daher ihre 
Konditionierung. 

'ie Konditionierung umIasst Me nach Art und %eschaIIenheit der 5ohaEIllle mehrere 6chritte. 1ach 
einer ggI. Yorausgehenden ge]ielten 6ammlung oder 6ortierung k|nnen die 5ohaEIllle ]unlchst 
YorEehandelt und ]u =ZischenSrodukten oder direkt ]ur +erstellung Yon ]Zischen� und endlager�
Ilhigen AEIallgeEinden YerarEeitet Zerden. 

F�r die 9orEehandlung und Konditionierung radioaktiYer AEIllle stehen erSroEte 9erIahren und 
EeZlhrte moEile oder stationlre Anlagen Eereit. 0oEile Konditionierungsanlagen Zerden Yor]ugs�
Zeise ]ur 9erarEeitung und 9erSackung Yon %etrieEsaEIlllen aus KernkraItZerken eingeset]t. 
6tationlre Anlagen� mit denen unterschiedliche Arten Yon 5ohaEIlllen konditioniert Zerden k|n�
nen� Zerden insEesondere in den Gro�Iorschungs]entren EetrieEen� daneEen giEt es eine 9iel]ahl 
Zeiterer stationlrer Konditionierungsanlagen� die durch den MeZeiligen AEIallYerursacher Yor 2rt 
EetrieEen Zerden. 
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=ur AEIallEehandlung Zerden neEen deutschen (inrichtungen auch (inrichtungen im euroSli�
schen Ausland genut]t. 5adioaktiYe AEIllle aus dem %etrieE Yon kerntechnischen Anlagen Zerden 
nach 6chZeden ]ur Konditionierung geEracht und anschlie�end Zieder nach 'eutschland ]ur�ck�
gelieIert.  

F�r die =Zischenlagerung radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung aus 
KernkraItZerken und der kerntechnischen Industrie stehen soZohl ]entrale als auch de]entrale 
=Zischenlager ]ur 9erI�gung. F�r AEIllle� die aus AnZendung und 8mgang Yon 5adioisotoSen 
Eei Forschung� Industrie und 0edi]in anIallen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 32 �1� iii�� Zerden 
die Yon den Llndern EetrieEenen Landessammelstellen als =Zischenlager genut]t. 

F�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle ist auIgrund der Eestehenden Genehmigungssituation 
eine =Zischenlagerung in den de]entralen und ]entralen =Zischenlagern m|glich. 'ie AEIllle aus 
der WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente aus deutschen KernkraItZerken Zerden in 
Frankreich und im 9ereinigten K|nigreich konditioniert �]. %. 9erglasung der hochradioaktiYen 
6SaltSroduktl|sungen� und nach 'eutschland ]ur�ckgeI�hrt. %is (nde 2013 Zar das =Zischenla�
ger GorleEen I�r die AuIEeZahrung der Yerglasten AEIllle Yorgesehen. 'as 6tandortausZahlge�
set] Iordert I�r die noch anstehende 5�ckI�hrung Yon &6'�% AEIlllen aus Frankreich und Yon 
+AW�AEIlllen aus dem 9ereinigten K|nigreich die Festlegung Yon 6tandort]Zischenlagern. 'ie 
AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen in kerntechnischen Anlagen soll geml� � 6 AEs. 5 AtG 40 
-ahre aE %eginn der ersten (inlagerung eines %ehllters nicht �Eerschreiten. 

B.1.5 Kriterien zur Bestimmung und Einstufung radioaktiver Abfälle 

Wlhrend des %etrieEs Yon kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen soZie Zlhrend der 6till�
legungsShase Iallen radioaktiYe 5eststoIIe an. 'iese 5eststoIIe set]en sich aus Zeiter� oder Zie�
derYerZendEaren 6toIIen und aus radioaktiYen AEIlllen ]usammen. 5adioaktiYe AEIllle sind 
6toIIe� die geordnet ]u Eeseitigen sind �Ygl. %egriIIsEestimmungen � 2 AtG soZie 'I1 25401 
>'I1 25401@� 5egelungen ]ur 9erZertung und %eseitigung � �a AtG soZie � 2� 6trahlenschut]�
Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@�. %ei den Yorher genannten 7ltigkeiten k|nnen auch solche 6toIIe 
anIallen� die nur geringI�gig kontaminiert oder aktiYiert sind. 

6oIern diese 6toIIe die in Anl. III 7aE. 1 ]u � 2� 6trl6ch9 genannten FreigaEeZerte nachZeislich 
einhalten� k|nnen sie IreigegeEen und als nicht radioaktiYe 6toIIe YerZendet� Eeseitigt� innegehaEt 
oder an 'ritte ZeitergegeEen Zerden �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 24 �2� i und ii�. 'ie (inhal�
tung der FreigaEeZerte garantiert� dass Eei der WiederYerZendung oder %eseitigung keine merk�
liche 6trahlene[Sosition der allgemeinen %eY|lkerung stattIindet. (s giEt Yerschiedene 0|glich�
keiten der WiederYerZendung. FreigegeEene Werk]euge und (inrichtungen aus stillgelegten An�
lagen k|nnen ]. %. in anderen KernkraItZerken oder auch in konYentionellen (inrichtungen genut]t 
Zerden. 0etalle k|nnen durch (inschmel]en re]\kliert Zerden. %auschutt kann als 5ohstoII im 
6tra�enEau� ]um 9erI�llen Yon AEIalldeSonien oder auch ]ur %etonherstellung ]um (insat] kom�
men. Auch I�r (lektronikschrott und KaEelmaterial kommen die konYentionellen 5e]\klierm|glich�
keiten ]ur AnZendung. 

In 'eutschland sollen alle Arten radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen Formationen endgela�
gert Zerden. 'ie AEsicht� alle Arten radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen Formationen end�
]ulagern� I�hrt dar�Eer hinaus da]u� dass nicht ]Zischen AEIlllen� die 5adionuklide mit Yergleichs�
Zeise kur]en +alEZerts]eiten enthalten� und AEIlllen� die 5adionuklide mit YergleichsZeise lan�
gen +alEZerts]eiten enthalten� unterschieden Zerden muss. InsoIern sind keine 0a�nahmen und 
9orkehrungen erIorderlich� die auI eine diesEe]�gliche 7rennung der anIallenden radioaktiYen AE�
Illle ausgerichtet sind. 
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=u den notZendigen 9orausset]ungen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle ]lhlt ihre sachge�
rechte (rIassung und %eschreiEung. Geml� der deutschen 9orgehensZeise Eei der (ndlagerung 
muss die %estimmung und (instuIung der radioaktiYen AEIllle �d. h. ihre KlassiIi]ierung� daher 
den AnIorderungen der sicherheitsml�igen %eZertung eines untertlgigen (ndlagers gerecht Zer�
den. +ierEei sind die AusZirkungen der WlrmeentZicklung radioaktiYer AEIllle auI die Auslegung 
und %eZertung eines (ndlagers\stems Yon Eesonderer %edeutung� da die nat�rlichen 7emSera�
turYerhlltnisse durch die endgelagerten AEIllle Zesentlich Yerlndert Zerden k|nnen. 8m den An�
Iorderungen an die (rIassung und (inteilung radioaktiYer AEIllle aus 6icht der (ndlagerung ge�
recht ]u Zerden� ist Yon den %egriIIen LAW� 0AW und +AW AEstand genommen und eine neue 
KlassiIi]ierung geZlhlt Zorden. 6ie Zurde insEesondere unter %eachtung endlagerreleYanter Ge�
sichtsSunkte Yorgenommen und Eeruht auI der AEsicht� alle Arten radioaktiYer AEIllle in tieIen 
geologischen Formationen end]ulagern. 'anach Zird ]unlchst eine %asisunterteilung in 

 Wlrme entZickelnde AEIllle und 

 AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung 

Yorgenommen� Zelcher eine detaillierte (inteilung geml� dem hier]u eingeI�hrten Kategorisie�
rungsschema Iolgt. 

An dieser %asisunterteilung in Wlrme entZickelnde AEIllle und AEIllle mit YernachllssigEarer 
WlrmeentZicklung Zird auch Iestgehalten� Zenn die end]ulagernden AEIallgeEinde Yor ihrer 9er�
Eringung in ein (ndlagerEergZerk einer llngerIristigen oEertlgigen =Zischenlagerung unterZorIen 
sind. 8naEhlngig daYon Zerden in AusnahmeIlllen die %e]eichnungen ÄschZachradioaktiYe AE�
Illle³ �LAW� oder ÄmittelradioaktiYe AEIllle³ �0AW� aus historischen Gr�nden YerZendet. 'ies ist 
darauI ]ur�ck]uI�hren� dass Eei der (inlagerung radioaktiYer AEIllle in der 6chachtanlage Asse 
II und im (5A0 die KlassiIi]ierung der AEIllle noch nach anderen Kriterien erIolgte und Zlhrend 
der %etrieEsShase noch die AEIallkategorien LAW und 0AW YerZendet Zurden. 

Im =usammenhang mit der Yon der (8�5ichtlinie 2011�70�(85A720 Yom 1�. -uli 2011 Yerlang�
ten 'arstellung des 1ationalen (ntsorgungsSrogramms Zerden gegen�Eer der (8�Kommission 
auch AngaEen ]ur 0enge der radioaktiYen AEIllle und aEgeErannten %rennelemente geml� einer 
KlassiIi]ierung in Anlehnung an die der IA(2 >IA(2 0�a@ durchgeI�hrt.  

Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle sind durch hohe AktiYitltskon]entrationen und damit ho�
hen 1ach]erIallsleistungen gekenn]eichnet� sie stellen Eesondere AnIorderungen an die Ausle�
gung und den %etrieE eines (ndlagers in tieIen geologischen Formationen �AnZendung sSe]ieller 
(inlagerungstechniken� thermische Auslegung des (ndlagerEergZerks�. =u diesen AEIlllen ]lh�
len insEesondere das 6SaltSroduktkon]entrat� die +�lsen und 6trukturteile und der Feedkllr�
schlamm aus der WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente soZie die %rennelemente 
selEst� Ialls sie als radioaktiYer AEIall direkt endgelagert Zerden sollen.  

AEIllle mit deutlich geringeren AktiYitltskon]entrationen aus %etrieE� 6tilllegung und AEEau Yon 
kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen Zie auch aus der 5adioisotoSenanZendung Zerden 
den radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung ]ugeordnet. +ier]u ]lhlen 
EeisSielsZeise ausgediente Anlagenteile und deIekte KomSonenten Zie 3umSen oder 5ohrleitun�
gen� Ionenaustauscherhar]e und LuItIilter aus der AEZasser� und AEluItreinigung� kontaminierte 
Werk]euge� 6chut]kleidung� 'ekontaminations� und 5einigungsmittel� LaEoratoriumsaEIllle� um�
schlossene 6trahlenTuellen� 6chllmme� 6usSensionen� gle soZie kontaminierte und aktiYierte 
%etonstrukturen und %auschutt. 
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'er %egriII ÄradioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung³ Zurde im 5ahmen der 
3lanungsarEeiten I�r das (ndlager Konrad TuantiIi]iert. 'ie hier]u durchgeI�hrten ArEeiten ]ielten 
darauI aE� dass die untertage Yorherrschenden 7emSeraturYerhlltnisse durch die endgelagerten 
AEIallgeEinde nur unZesentlich EeeinIlusst Zerden. 'ie 8mset]ung dieser 3lanungsYorgaEe 
I�hrte schlie�lich ]u der TuantitatiYen Festlegung� dass die durch die 1ach]erIallsleistung der in 
den AEIallgeEinden enthaltenen 5adionuklide Yerursachte 7emSeraturerh|hung am Kammersto� 
im 0ittel 3 K nicht �Eerschreiten darI. 'ieser Wert entsSricht in etZa der 7emSeraturdiIIeren] Eei 
einem 7euIenunterschied Yon 100 m im nat�rlichen 7emSeraturIeld und ist ± Yerglichen mit der 
durch die %eZetterung Yerursachten 7emSeraturYerlnderung ± gering. 'ie (inhaltung des 3 Kel�
Yin�Kriteriums Zurde im 5ahmen der sicherheitsanal\tischen 8ntersuchungen ]ur thermischen 
%eeinIlussung des Wirtsgesteins Eer�cksichtigt und Zird durch radionuklidsSe]iIische AktiYitlts�
Eegren]ungen Sro AEIallgeEinde geZlhrleistet. 'iese %egren]ungen sind im 3lanIeststellungsEe�
schluss I�r das (ndlager Konrad Yom 22. 0ai 2002 IestgeschrieEen. 

'ie Kategorisierung macht insEesondere die I�r die %eschreiEung und &harakterisierung Een|tig�
ten AngaEen I�r AEIllle�AEIallgeEinde erIassEar und geZlhrleistet die notZendige Fle[iEilitlt im 
+inElick auI die Yerschiedensten radioaktiYen AEIllle Zie auch bnderungen�1euentZicklungen Eei 
der Konditionierung. 6ie unterteilt die Yerschiedenen AEIallstr|me nach +erkunIt� %ehllter� Fi[ie�
rung und AEIallart. %ei der +erkunIt der radioaktiYen AEIllle Zerden grundslt]lich die AElieIe�
rungsSIlichtigen�AEI�hrungsSIlichtigen unterschieden. F�r die 9erSackung Yon radioaktiYen AEIll�
len Zerden �EerZiegend GussEehllter� %etonEehllter oder &ontainer eingeset]t. F�r die Fi[ierung 
Zerden insEesondere =ement und %eton YerZendet. %ei der AEIallart Eietet sich die 9erZendung 
Yon standardisierten %enennungen an �Ygl. Anl. ; 6trl6ch9 >1A�8@�. Weitere 3rl]isierungen sind 
durch eine AuIgliederung E]Z. (rgln]ung dieser GroEeinteilung unmittelEar m|glich. 0it +ilIe die�
ses Kategorisierungsschemas Zird eine 6\stematisierung der %eschreiEung Yon radioaktiYen AE�
Illlen m|glich� die den AnIorderungen an eine sachgerechte (rIassung und %eschreiEung der 
end]ulagernden radioaktiYen AEIllle gerecht Zird. 

+ierYon ausgehend I�hren Zeitere 6chritte �Eer eine standortsSe]iIische 6icherheitsanal\se I�r 
ein (ndlager in tieIen geologischen Formationen let]tlich ]u anlagenEe]ogenen (ndlagerungsEe�
dingungen� in denen TuantitatiYe AnIorderungen an end]ulagernde radioaktiYe AEIllle YorgegeEen 
Zerden. +ier seien die AnIorderungen an end]ulagernde radioaktiYe AEIllle �(ndlagerungsEedin�
gungen� 6tand� 2ktoEer 2010� 6chachtanlage Konrad� >%I6 10@ genannt. 'amit ist ihre aEschlie�
�ende %eschreiEung E]Z. (inteilung aus endlagersSe]iIischer 6icht Iestgelegt. 

'ie AEIalleinteilung in Wlrme entZickelnde AEIllle und AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrmeent�
Zicklung hat sich EeZlhrt. 6ie ist komSatiEel mit dem KlassiIi]ierungsYorschlag der IA(2 
>IA(2 0�a@� der ]uslt]lich eine 8nterteilung in kur]leEige und langleEige AEIllle und damit eine 
=uordnung ]u oEerIllchennahen und geologischen (ndlagern ]ullsst. 

'ie IA(2 hat im 6icherheitsstandard ÄClassification of Radioactive Waste´ �General Safety Guide 
No. G6G�1� >IA(2 0�a@ ein KlassiIi]ierungsschema nach Iolgenden AEIallarten emSIohlen� 

Exempt Waste �(W�� unterliegt nicht mehr der atomrechtlichen hEerZachung�

Very Low-Level Waste �9LLW�� %eseitigung auI sSe]ieller 'eSonie�

Very Short-Lived Waste �96LW�� AEklinglagerung�

Low-Level Waste �LLW�� 2EerIllchennahe (ndlagerung�

Intermediate-Level Waste �ILW�� (ndlagerung in mittleren 7ieIen� und

+igh�LeYel Waste �+LW�� (ndlagerung in tieIen geologischen Formationen.
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In AEEildung %�1 Zird die AEIallklassiIi]ierung der IA(2 der deutschen KlassiIi]ierung gegen�Eer�
gestellt. Aus der AEEildung ist ]u entnehmen� dass die nach deutscher KlassiIi]ierung als Wlrme 
entZickelnde AEIllle Ee]eichneten AEIllle �roter %ereich� noch in den %ereich Yon ILW hineinrei�
chen soZie Eestimmte� entsSrechend der IA(2 als 9LLW Ee]eichnete AEIllle Eereits die in 
'eutschland geltenden FreigaEeZerte I�r die %eseitigung als konYentionelle AEIllle �Eerschreiten 
und daher im (ndlager Konrad endgelagert Zerden m�ssen. Insgesamt ist Iest]ustellen� dass sich 
die deutsche KlassiIi]ierung mit nur geringI�gigen AEZeichungen in die internationale KlassiIi]ie�
rung einI�gt. 

AEEildung %�1� Gegen�Eerstellung der AEIallklassiIi]ierung der IA(2 und der deutschen Klassi�
Ii]ierung  
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C Anwendungsbereich 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 3 der KonYention. 

Artikel 3: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Übereinkommen findet auf die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente Anwendung, soweit diese aus dem Betrieb ziviler 
Kernreaktoren stammen. Abgebrannte Brennelemente, die sich im Rahmen 
einer Wiederaufarbeitungstätigkeit in Wiederaufarbeitungsanlagen befinden, 
sind nicht vom Anwendungsbereich dieses Übereinkommens erfaßt, sofern die 
Vertragspartei nicht die Wiederaufarbeitung zu einem Teil der Behandlung 
abgebrannter Brennelemente erklärt. 

(2) Dieses Übereinkommen findet ferner auf die Sicherheit der Behandlung 
radioaktiver Abfälle Anwendung, soweit diese aus zivilen Anwendungen 
stammen. Dieses Übereinkommen findet jedoch keine Anwendung auf Abfälle, 
die nur natürlich vorkommende radioaktive Stoffe enthalten und nicht aus dem 
Kernbrennstoffkreislauf stammen, sofern sie nicht eine ausgediente 
umschlossene Quelle sind oder von der Vertragspartei zu radioaktiven Abfällen 
im Sinne dieses Übereinkommens erklärt werden. 

(3) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Sicherheit der 
Behandlung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle innerhalb 
von Militär- oder Verteidigungsprogrammen, sofern sie nicht von der 
Vertragspartei zu abgebrannten Brennelementen oder radioaktiven Abfällen im 
Sinne dieses Übereinkommens erklärt werden. Dieses Übereinkommen findet 
jedoch Anwendung auf die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle aus Militär- oder 
Verteidigungsprogrammen, wenn dieses Material dauerhaft in ausschließlich 
zivile Programme übergeführt und dort behandelt wird. 

(4) Dieses Übereinkommen findet ferner auf Ableitungen im Sinne der Artikel 4, 7, 
11, 14, 24 und 26 Anwendung. 

C.1 Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente 

8nter den AnZendungsEereich dieses Artikels und damit unter die %erichtsSIlicht Illlt die 6icher�
heit der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente aus deutschen KernkraItZerken und For�
schungsreaktoren� die ]Zischengelagert Zerden und endgelagert Zerden sollen. 1icht unter den 
AnZendungsEereich dieses Artikels und damit unter die %erichtsSIlicht im Yorliegenden %ericht 
Iallen die deutschen %rennelemente� die ]ur WiederauIarEeitung nach Frankreich oder in das 9er�
einigte K|nigreich geEracht Zorden sind. 

(EenIalls nicht in den AnZendungsEereich dieses hEereinkommens und damit unter die %erichts�
SIlicht im Yorliegenden %ericht Iallen die aEgeErannten %rennelemente Yon Forschungsreaktoren� 
die in das +erstellerland ]ur�ckgeI�hrt Zerden. 
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C.2 Abgrenzung zwischen NORM und radioaktiven Abfällen 

'ie (uroSlische 5ichtlinie ]u den 6trahlenschut]�Grundnormen �6�2��(85A720 Zurde �Eerar�
Eeitet und durch die 5ichtlinie 2013�5��(85A720 >1F�24@ Yom 5. 'e]emEer 2013 �9er|IIentli�
chung im AmtsElatt der (uroSlischen 8nion am 17. -anuar 2014� erset]t. 'ie 8mset]ung der 
neuen 5ichtlinie in das nationale 6trahlenschut]recht der 0itgliedsllnder muss Eis ]um 6. FeEruar 
2018 erIolgen. 'ie nachIolgenden 'arstellungen Ee]iehen sich noch auI die aktuelle 5echtslage� 
die auI der alten 5ichtlinie �6�2��(85A720 Easiert. 'anach Zird ]Zischen 5egelungen einerseits 
I�r radioaktiYes 0aterial aus kerntechnischen Anlagen und sonstigem� strahlenschut]rechtlich ge�
nehmigtem 8mgang soZie andererseits I�r AEIllle� die nur nat�rlich Yorkommende radioaktiYe 
6toIIe enthalten �1250�� unterschieden. F�r 1250 gelten ]um 7eil Srin]iSiell andere AnIorde�
rungen �]. %. hinsichtlich der Freistellungsregelungen� als I�r radioaktiYes 0aterial aus kerntech�
nischen Anlagen und sonstigem� atom� oder strahlenschut]rechtlich genehmigtem 8mgang. In 
hEereinstimmung mit den Eisherigen 6trahlenschut]�Grundnormen der (uroSlischen 8nion un�
terscheidet die 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ ]Zischen 

7ltigkeiten �engl.� practices�� Zelche in 7eil 2 der 6trl6ch9 geregelt sind und sich auI die
1ut]ung radioaktiYer 6toIIe und ionisierender 6trahlen Ee]iehen� und

ArEeiten �engl.� work activities�� Zelche in 7eil 3 der 6trl6ch9 geregelt sind und sich auI
nat�rliche 6trahlungsTuellen Ee]iehen.

'ie AEgren]ung ]Zischen Eeiden %egriIIen ]eigt die Iolgende 'arstellung auI der %asis der %e�
griIIsEestimmung geml� � 3 6trl6ch9. 

C.2.1 Tätigkeiten 

%ei 7ltigkeiten steht die 1ut]ung der radioaktiYen (igenschaIten eines 6toIIes im 9ordergrund. 
(s handelt sich EeisSielsZeise um den %etrieE kerntechnischer Anlagen� die +erstellung Yon 
%rennelementen� IsotoSenSroduktion� AnZendungen radioaktiYer 6toIIe� insEesondere Yon 6trah�
lenTuellen� ]. %. in Industrie oder Forschung. 8nter die 6icherheit der %ehandlung radioaktiYer 
AEIllle im 6inne des AnZendungsEereichs dieses Artikels des hEereinkommens Iallen alle radio�
aktiYen AEIllle aus 7ltigkeiten. 'arauI Zird im 5ahmen dieses nationalen %erichts eingegangen. 

C.2.2 Arbeiten 

ArEeiten sind dagegen +andlungen� die sich auI 6toIIe Ee]iehen� Zelche ]Zar nat�rlich Yorkom�
mende 5adionuklide enthalten� Eei denen Medoch nicht die radioaktiYen (igenschaIten des 6toIIes 
genut]t Zerden. 9on %edeutung I�r den 6chut] der %eY|lkerung sind die 9erZertung oder %esei�
tigung Yon 5�ckstlnden aus Eestimmten industriellen 3ro]essen mit erh|hten Gehalten nat�rlich 
Yorkommender 5adionuklide der =erIallsreihen Yon 8�238� 8�235 und 7h�232. 'a]u geh|ren ]. %. 
AEraum aus der GeZinnung Yon %odenschlt]en� Flugaschen aus 9erErennungsSro]essen� 5�ck�
stlnde aus der 5auchgasreinigung Yon KraItZerken und 6chlacken aus der (r]Yerh�ttung. 6o ist 
u. a. deren 9erZendung als %au]uschlagstoII ]u Eegren]en. Aus ArEeiten sind Eislang keine radi�
oaktiYen AEIllle im 6inne des Gemeinsamen hEereinkommens angeIallen. 1achIolgend Zird �Eer 
den %ereich ArEeiten und die dort anIallenden 5�ckstlnde mit erh|hter nat�rlicher 5adioaktiYitlt 
]usammenIassend Eerichtet. 

Übersicht 

'ie 6trahlenschut]Yerordnung regelt den 6chut] Yon 0ensch und 8mZelt Yor nat�rlichen 6trah�
lungsTuellen Eei ArEeiten in 7eil 3 ��� �3 Eis 103 6trl6ch9 >1A�8@�. 'ie 9orschriIten� die sich auI 
5�ckstlnde und sonstige 0aterialien aus diesen ArEeiten Ee]iehen� Iinden sich in �� �7 Eis 102 
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6trl6ch9. 'as radiologische 6chut]]iel in diesem %ereich ist durch � �7 AEs. 1 6trl6ch9 auI 1 m6Y 
im KalenderMahr I�r (in]elSersonen der %eY|lkerung Iestgelegt. 

1ach � �7 AEs. 1 6trl6ch9 ist derMenige� der in eigener 9erantZortung ArEeiten aus�Et oder aus�
�Een llsst� Eei denen �EerZachungsEed�rItige 5�ckstlnde anIallen� durch deren 9erZertung oder 
%eseitigung I�r (in]elSersonen der %eY|lkerung der 5ichtZert der eIIektiYen 'osis Yon 1 m6Y im 
KalenderMahr �Eerschritten Zerden kann� YerSIlichtet� 0a�nahmen ]um 6chut] der %eY|lkerung 
]u ergreiIen. 'ie hEerZachungsEed�rItigkeit dieser 5�ckstlnde ist in � �7 AEs. 2 i. 9. m. Anl. ;II 
7eil A 6trl6ch9 geregelt. Anl. ;II 7eil A enthllt die Liste der ]u Eer�cksichtigenden 5�ckstlnde. 
(s sind die ArEeitsgeEiete und %ranchen genannt� in denen solche 5�ckstlnde anIallen k|nnen 
und Eei denen Srin]iSiell eine hEerschreitung einer 'osis Yon 1 m6Y�a m|glich ist. (s handelt sich 
hierEei um die Iolgenden 0aterialien� 

1. 6chllmme und AElagerungen aus der GeZinnung Yon (rd|l und (rdgas� 

2. 1icht auIEereitete 3hosShogiSse� 6chllmme aus deren AuIEereitung soZie 6tluEe und 
6chlacken aus der 9erarEeitung Yon 5ohShosShat �3hosShorit�� 

3. a� 1eEengestein� 6chllmme� 6ande� 6chlacken und 6tluEe 

 aus der GeZinnung und AuIEereitung Yon %au[it� &olumEit� 3\rochlor� 0ikrolith� 
(u[enit� KuSIerschieIer�� =inn�� 6eltene�(rden� und 8raner]en� 

 aus der WeiterYerarEeitung Yon Kon]entraten und 5�ckstlnden� die Eei der 
GeZinnung und AuIEereitung dieser (r]e und 0ineralien anIallen� soZie 

E� den o. g. (r]en entsSrechende 0ineralien� die Eei der GeZinnung und AuIEereitung an�
derer 5ohstoIIe anIallen. 

4. 6tluEe und 6chllmme aus der 5auchgasreinigung Eei der 3rimlrYerh�ttung in der 5ohei�
sen� und 1ichteisenmetallurgie. 

5�ckstlnde im 6inne des � �7 6trl6ch9 >1A�8@ sind auch 

a� 0aterialien nach den 1ummern 1 II.� Zenn das AnIallen dieser 0aterialien ]Zeckgerichtet her�
EeigeI�hrt Zird� 

E� Formst�cke aus den in 1ummern 1 II. genannten 0aterialien soZie 

c� ausgehoEener oder aEgetragener %oden und %auschutt aus dem AEEruch Yon GeEluden oder 
sonstigen Eaulichen Anlagen� Zenn diese 5�ckstlnde nach den 1ummern 1 II. enthalten und 
geml� � 101 6trl6ch9 nach der %eendigung Yon ArEeiten oder geml� � 118 AEs. 5 6trl6ch9 
Yon Grundst�cken entIernt Zerden. 

'ie 0|glichkeit� dass Eei einem der genannten 5�ckstlnde der 'osisrichtZert Yon 1 m6Y�a �Eer�
schritten Zerden kann� Zurde durch umIangreiche 8ntersuchungen im 9orIeld der 8mset]ung der 
5egelungen geSr�It. +ierEei Zurden in 'eutschland YerZendete 0assenstr|me soZie I�r 
'eutschland ausgelegte ([Sositionssituationen ]ugrunde gelegt. 

Entlassung aus der Überwachung 

'ie hEerZachungsEed�rItigkeit Zird I�r 5�ckstlnde aus dieser Liste ]unlchst unterstellt. 8nter�
schreiten diese 5�ckstlnde allerdings die in Anl. ;II 7eil % 6trl6ch9 >1A�8@ auIgeI�hrten hEerZa�
chungsgren]en� sind sie nach � �7 AEs. 2 6trl6ch9 nicht �EerZachungsEed�rItig. hEerschreiten 
sie die hEerZachungsgren]en und kann durch eine (in]elIallEetrachtung geml� � �8 AEs. 1 
6trl6ch9 ge]eigt Zerden� dass dennoch der 'osisrichtZert Yon 1 m6Y�a nicht �Eerschritten Zird� 
Zerden die 5�ckstlnde durch die in den ein]elnen %undesllndern MeZeils ]ustlndigen %eh|rden 
aus der hEerZachung entlassen. 'aEei k|nnen die Kriterien nach Anl. ;II 7eil & 6trl6ch9 heran�
ge]ogen Zerden. 
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'ie in Anl. ;II 7eil % 6trl6ch9 auIgeI�hrten hEerZachungsgren]en sind auI der %asis umIangrei�
cher radiologischer %etrachtungen aEgeleitet Zorden. Ihre (inhaltung stellt gleich]eitig die (inhal�
tung des 'osisrichtZerts Yon 1 m6Y�a sicher. (s handelt sich um gestaIIelte Werte der sSe]iIi�
schen AktiYitlt� MeZeils Ee]ogen auI die gr|�ten sSe]iIischen AktiYitlten der 5adionuklide der 1uk�
lidketten 8�238sec und 7h�232sec in %T�g. 'ie Werte reichen Yon 0�2 %T�g Eis 5 %T�g� aEhlngig 
Yon der Art der EeaEsichtigten 9erZertung oder %eseitigung. F�r ihre AnZendung gilt eine 6um�
menIormel. 

In der Überwachung verbleibende Rückstände 

Kann ein 5�ckstand nicht aus der hEerZachung entlassen Zerden� so YerEleiEt er in der hEerZa�
chung. 'ie 9orgehensZeise ist in � �� 6trl6ch9 >1A�8@ Iestgelegt. +iernach hat der nach � �7 
AEs. 1 6at] 1 6trl6ch9 9erSIlichtete der MeZeils ]ustlndigen %eh|rde innerhalE eines 0onats Art� 
0asse und sSe]iIische AktiYitlt der �EerZachungsEed�rItigen 5�ckstlnde soZie eine geSlante 
%eseitigung oder 9erZertung dieser 5�ckstlnde oder die AEgaEe ]u diesem =Zeck an]u]eigen. 
'ie ]ustlndige %eh|rde kann anordnen� dass 6chut]ma�nahmen ]u treIIen sind und auI Zelche 
Weise die 5�ckstlnde ]u Eeseitigen sind. 

F�r die Fllle� Eei denen eine %eseitigung Yon in der hEerZachung YerEleiEenden 5�ckstlnden 
notZendig ist� m�ssen geeignete 0|glichkeiten ]ur Lagerung der 5�ckstlnde� ggI. unter instituti�
oneller Kontrolle� geschaIIen Zerden� damit die (inhaltung der 6chut]ma�stlEe sichergestellt ist. 

8m auch unYorhergesehene Fllle oder Soten]ielle 8nYollstlndigkeiten Eei den Festlegungen der 
Anlage ;II 7eil A 6trl6ch9 aE]udecken� Zurde mit � 102 6trl6ch9 eine 5egelung geschaIIen� die 
sich auI den Fall Ee]ieht� dass durch ArEeiten mit 0aterialien� die nicht 5�ckstlnde im 6inne der 
Anlage ;II 7eil A 6trl6ch9 sindÜ oder durch die Aus�Eung Yon ArEeiten� Eei denen solche 0ateri�
alien anIallen� die 6trahlene[Sosition Yon (in]elSersonen der %eY|lkerung so erheElich erh|ht 
Zird� dass 6trahlenschut]ma�nahmen notZendig sind. In diesem Fall triIIt die ]ustlndige %eh|rde 
die erIorderlichen Anordnungen. 6ie kann insEesondere anordnen� dass Eestimmte 6chut]ma��
nahmen ]u ergreiIen sind� dass die 0aterialien Eei einer Yon ihr ]u Eestimmenden 6telle auI]uEe�
Zahren oder ]u YerZahren sind� oder dass und in Zelcher Weise die 0aterialien ]u Eeseitigen 
sind. 

Erfahrungen aus der Anwendung 

F�r eine gro�e An]ahl Yon %etrieEen� die mit 1250 h|herer AktiYitlt umgehen� ist die (inhaltung 
der hEerZachungsgren]en E]Z. des 'osis�5ichtZerts I�r die daraus resultierenden 5�ckstlnde 
auI der %asis der EeschrieEenen 5egelungen �EerSr�It Zorden. +ierEei Zurde eine 5eihe Yon 
5eststoIIstr|men Eetrachtet. In den Eisherigen Flllen konnte ge]eigt Zerden� dass die hEerZa�
chungsgren]en eingehalten sind oder dass im 5ahmen einer (in]elIallEetrachtung die (inhaltung 
des 'osisrichtZerts nachgeZiesen Zerden kann. Inkrustierungen aus der (rd|l� und (rdgasin�
dustrie� I�r die ein 1achZeis der (inhaltung des 'osisrichtZerts nicht geI�hrt Zerden kann� konn�
ten Eisher auIgrund ihrer insgesamt geringen Gesamtmenge an Landessammelstellen aEgegeEen 
Zerden. 'ennoch ]eigen sich I�r die =ukunIt ]Zei +auStSroEleme Eei der (ntsorgung Yon 1250�
5�ckstlnden. (inmal nimmt die =ahl der 'eSonien� auI denen Srin]iSiell 1250�5�ckstlnde ent�
sorgt Zerden k|nnen� aE und Zeiterhin sinkt auch die Ak]eStan] ]ur Annahme dieser 1250�
5�ckstlnde auI den noch Eestehenden 'eSonien. (ine 0|glichkeit Eesteht in der (rrichtung einer 
'eSonie sSe]iell I�r 1250�5�ckstlnde. 

'ie Liste der als �EerZachungsEed�rItig eingestuIten 5�ckstlnde �Anl. ;II 7eil A 6trl6ch9� Zird 
lauIend �EerSr�It. 6o hat in den let]ten -ahren die 1ut]ung Yon 7ieIengeothermie I�r die (nergie�
geZinnung �6tromer]eugung� FernZlrme� ]ugenommen. %ei den regelml�ig stattIindenden 5ei�
nigungsarEeiten der KreislluIe und Wlrmetauscher stellen die hierEei entIernten AElagerungen 
]Zar gegenZlrtig keine �EerZachungsEed�rItigen 5�ckstlnde gem. Anl. ;II 7eil A 6trl6ch9 dar� 
sie enthalten Medoch Me nach 6tandort nicht unerheEliche AktiYitlten Yon 1ukliden der 8� und 
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7h�=erIallsreihen. 'erartige 5�ckstlnde Zerden gegenZlrtig auI %asis der 5egelungen des � 102 
6trl6ch9 Zie �EerZachungsEed�rItige 5�ckstlnde Eehandelt und es Zird �EerSr�It� oE sie einer 
hEerZachung Eed�rIen. bhnliches gilt I�r Filterr�ckstlnde aus der WasserauIEereitung� Zenn 
hierEei 8ran oder 5adium aus dem Wasser entIernt Zird. 

C.3 Abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfälle aus dem militä-
rischen Bereich 

InnerhalE Yon 0ilitlr� oder 9erteidigungsSrogrammen giEt es in 'eutschland keine aEgeErannten 
%rennelemente. 

'ie %ehandlung und =Zischenlagerung radioaktiYer AEIllle innerhalE Yon 0ilitlr� oder 9erteidi�
gungsSrogrammen EleiEt unter militlrischer 9erantZortung und geht erst in ]iYile 9erantZortung 
�Eer� Zenn die AEIllle an ein (ndlager aEgegeEen Zerden. %is dahin Zerden sie in einer ]entralen 
6ammelstelle ]Zischengelagert. Wenn erIorderlich� Zerden sie Yorher entsSrechend den (ndla�
gerungsEedingungen des MeZeiligen (ndlagers konditioniert. Alle diese %ehandlungsschritte I�r 
den AEIall erIolgen unter den gleichen 6icherheitsYorschriIten� die auch im ]iYilen %ereich ange�
Zendet Zerden. 
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D Inventare und Listen 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 32 AEsat] 2 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

'ie 5�cklieIerung der hochradioaktiYen Yerglasten AEIllle aus der WiederauIarEeitung 
in Frankreich Zurde mit dem let]ten 7ransSort im 1oYemEer 2011 aEgeschlossen. 

'as 7ransSortEehllterlager GorleEen steht I�r k�nItige (inlagerungen Yerglaster radi�
oaktiYer AEIllle aus der WiederauIarEeitung nicht mehr ]ur 9erI�gung. Geml� 6tand�
ortausZahlgeset] m�ssen diese AEIllle Eis ]u ihrer AElieIerung an eine Anlage ]ur 
(ndlagerung radioaktiYer AEIllle in standortnahen =Zischenlagern auIEeZahrt Zer�
den. 

AuI dem Gellnde des (ndlagers Konrad Zurden die %auma�nahmen Iortgeset]t. 'ie 
%auma�nahmen untertage kon]entrieren sich auI die 6anierung des 6chachtmauer�
Zerks in den 6chlchten Konrad 1 und 2� auI die AuIIahrungen Yon (inlagerungstrans�
Sortstrecken und �kammern soZie auI KaEeltrassierungs� und KaEelYerlegungsarEei�
ten. hEertage ist auI dem 6chachtgellnde Konrad 1 der 1euEau des F|rdermaschi�
nengeEludes 6�d aEgeschlossen� die %auarEeiten ]um 6chalthaus und an der 
6chachthalle Zerden durchgeI�hrt. 'ie %austelleneinrichtung auI dem 6chachtgellnde 
Konrad 2 Zurde aEgeschlossen. 

 

Artikel 32 (2): Berichterstattung 

(2) Der Bericht enthält außerdem 

i)  eine Liste der Anlagen zur Behandlung abgebrannter 
Brennelemente, auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet, 
sowie deren örtliche Gegebenheiten, Hauptzweck und Hauptmerkmale; 

ii) ein Bestandsverzeichnis der abgebrannten Brennelemente, auf die 
dieses Übereinkommen Anwendung findet und die zur Zeit gelagert 
werden, oder endgelagert worden sind. Dieses Bestandsverzeichnis 
enthält eine Beschreibung des Materials und, sofern verfügbar, auch 
Angaben über seine Masse und seine Gesamtaktivität; 

iii) eine Liste der Anlagen zur Behandlung radioaktiver Abfälle, auf die 
dieses Übereinkommen Anwendung findet, sowie deren örtliche 
Gegebenheiten, Hauptzweck und Hauptmerkmale; 

iv) ein Bestandsverzeichnis der radioaktiven Abfälle, auf die dieses 
Übereinkommen Anwendung findet und die 

a) in Anlagen zur Behandlung radioaktiver Abfälle und Einrichtungen 
des Kernbrennstoffkreislaufs gelagert sind; 

b) endgelagert sind oder 

c) aus früheren Tätigkeiten stammen. 

 Dieses Bestandsverzeichnis enthält eine Beschreibung des Materials 
und andere verfügbare einschlägige Angaben wie etwa Volumen oder 
Masse, Aktivität und bestimmte Radionuklide; 

v) eine Liste der kerntechnischen Anlagen, die sich in der Stillegung 
befinden, und Angaben über den Stand der Stillegungsarbeiten in 
diesen Anlagen. 
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'ie 6tandorte der Anlagen ]ur =Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer 
AEIllle� soZeit sie nicht an 6tandorten Yon ]ur =eit ihrer (rrichtung in %etrieE EeIindlichen Kern�
kraItZerken errichtet Zurden� soZie Konditionierungsanlagen und Anlagen ]ur (ndlagerung sind 
AEEildung '�1 ]u entnehmen. 

AEEildung '�1� 6tandorte Yon Anlagen und (inrichtungen der (ntsorgung �ohne 6tandort]Zi�
schenlager� 
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D.1 Anlagen zur Behandlung abgebrannter Brennelemente 

(ine hEersicht �Eer die Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente ]eigt 7aEelle '�1. 
AusI�hrlichere AngaEen ]u den Yorhandenen und geSlanten (inrichtungen Iinden sich im Anhang 
L��a�. In den dortigen hEersichten sind auch die LagerEecken in den 5eaktorgeEluden enthalten. 

Als Anlagen ]ur %ehandlung Yon aEgeErannten %rennelementen im 6inne der KonYention Zerden 
Eetrachtet� 

 die 6tandort]Zischenlager an den KernkraItZerksstandorten� 

 die =Zischenlager in Ahaus und GorleEen� 

 die =Zischenlager in 5uEenoZ und -�lich soZie 

 die 3ilot�Konditionierungsanlage in GorleEen. 

AuI die stillgelegte Anlage ]ur WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente in Karlsruhe 
�WAK� Zird im =usammenhang mit den AusI�hrungen ]u Artikel 32 �2� Y eingegangen. 

D.1.1 Lagerbecken innerhalb von Reaktorgebäuden 

'ie aus dem 5eaktorkern entladenen %rennelemente Zerden ]unlchst I�r mehrere -ahre in La�
gerEecken innerhalE des 5eaktorgeEludes geEracht. 'iese dienen da]u� das notZendige AEklin�
gen der AktiYitlt und Wlrmeleistung Eis ]ur (inEringung in LagerEehllter ]ur =Zischenlagerung 
]u erm|glichen und dem %etreiEer gen�gend Fle[iEilitlt I�r den %etrieE der Anlage ]u geZlhren. 
(in 6onderIall ist das au�erhalE des 5eaktorgeEludes EeIindliche ]uslt]liche 1asslager in 2E�
righeim. 'a dieses eEenso Zie die LagerEecken in den 5eaktorgeEluden der KernkraItZerke ge�
nehmigungstechnisch als %estandteil des KraItZerksEetrieEs an]usehen ist� Zird im 5ahmen die�
ses %erichts nicht nlher darauI eingegangen. In 7aEelle '�1� 7aEelle L�1 und KaSitel '.1.2 Zird 
das Lager Medoch der 9ollstlndigkeit halEer mit auIgeI�hrt. 

D.1.2 Standortzwischenlager an den Kernkraftwerksstandorten 

'as Kon]eSt der %undesreSuElik 'eutschland sieht Yor� dass die aEgeErannten %rennelemente 
an den 6tandorten der KernkraItZerke ]Zischengelagert Zerden. 6ie YerEleiEen in der 5egel dort� 
Zo sie anIallen� Eis sie endlagergerecht konditioniert und endgelagert Zerden. 'urch die =Zi�
schenlagerung am 6tandort Zerden %rennelementtransSorte Eis ]ur (ndlagerung mit YorlauIender 
Konditionierung ]unlchst Yermieden. 

An ]Z|lI 6tandorten Yon KernkraItZerken Zurden de]entrale =Zischenlager I�r aEgeErannte 
%rennelemente atomrechtlich genehmigt� errichtet und in %etrieE genommen. 'ie Lager sind als 
7rockenlager kon]iSiert� in die mit aEgeErannten %rennelementen Eeladene 7ransSort� und Lager�
Eehllter eingelagert Zerden. 

'ie =Zischenlager Zerden mit SassiYer 1atur]ugk�hlung ausgeI�hrt� die unaEhlngig Yon aktiYen 
technischen 6\stemen die Wlrme der %ehllter aEI�hrt. 'ie dichten� unIallsicheren %ehllter stellen 
soZohl im Eestimmungsgeml�en %etrieE als auch Eei 6t|rIlllen den sicheren (inschluss des ra�
dioaktiYen InYentars� die notZendige 6trahlenaEschirmung und die Kritikalitltssicherheit sicher. 
'er 6chut] gegen lu�ere (inZirkungen Zie (rdEeEen� ([SlosionsdruckZelle oder Flug]eugaE�
stur] Zird durch die dicke Wandung der %ehllter geZlhrleistet. Im GenehmigungsYerIahren Zurde 
nachgeZiesen und Eestltigt� dass die %ehllter I�r eine Lagerdauer Yon mindestens 40 -ahren 
geeignet sind. 'ie 'auer der Genehmigung eines =Zischenlagers ist daher ]ur]eit auI 40 -ahre 
aE der (inlagerung des ersten %ehllters Eegren]t. (ine 9erllngerung EedarI der Genehmigung. 
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Im KernkraItZerk 2Erigheim Zurde 1��8 eine (rZeiterung der 1asslagerkaSa]itlt in einem %e�
cken au�erhalE des 5eaktorgeEludes genehmigt. 'ie nach der AEschaltung des KraItZerks im 
0ai 2005 in der Anlage YerElieEenen %rennelemente Zerden Eis auI Weiteres in dem 1asslager 
am 6tandort ]Zischengelagert. (s ist Yorgesehen� sie in das 6tandort]Zischenlager 1eckarZest�
heim ]u YerEringen.  

D.1.3 Zwischenlager in Ahaus und Gorleben 

In GorleEen �AEEildung '�2 und AEEildung '�3� und Ahaus sind =Zischenlager genehmigt� in de�
nen aEgeErannte %rennelemente aus unterschiedlichen deutschen KernkraItZerken auIEeZahrt 
Zerden. 'ie Lager sind als 7rockenlager ausgelegt. 'as 7ransSortEehllterlager Ahaus ist ]uslt]�
lich I�r die Lagerung Yon 7ransSort� und LagerEehlltern des 7\Ss &A6725� 7+75�A95 und 
075 2 genehmigt� in denen %rennelemente aus 9ersuchs�� 'emonstrations� und Forschungsre�
aktoren auIEeZahrt Zerden �AEEildung '�4 und AEEildung '�5�. 

(s ist Yorgesehen� das 7ransSortEehllterlager Ahaus auch I�r die AuIEeZahrung Zeiterer %renn�
elemente aus Forschungsreaktoren �dem %(5 II des +elmholt]�=entrums %erlin� dem 75IGA�5e�
aktor der 8niYersitlt 0ain] und der Forschungs�1eutronenTuelle +ein] 0aier�LeiEnit] �F50 II� 
der 7echnischen 8niYersitlt 0�nchen� in %ehlltern der %auart &A6725� 075 3 ]u nut]en. hEer 
diese AuIEeZahrung ist Eisher nicht entschieden Zorden. (ine 3rognose �Eer diese geSlante AuI�
EeZahrung im 7%L Ahaus ist der]eit nicht m|glich� da dies auch Yon einer eYentuellen InansSruch�
nahme Zeiterer (ntsorgungsZege durch die %etreiEer der Forschungsreaktoren �]. %. 5�ckI�h�
rung in die 86A� aEhlngt. 

0it 6chreiEen Yom 24. 6eStemEer 200� haEen die %=A und die G16 die AuIEeZahrung Yon Kern�
ErennstoIIen in Form Yon Eestrahlten %rennelementen und sonstigen radioaktiYen 6toIIen in Form 
Yon %etrieEselementen �sSaltstoIIIreie AEsorEer� und GraShitelemente� aus dem ehemaligen %e�
trieE des A95�9ersuchsreaktors der A95 GmE+ -�lich in 152 7ransSort� und LagerEehlltern der 
%auart &A6725� 7+75�A95 im |stlichen 7eil der Eeiden LagerEereiche �LagerEereich II� nach 
� 6 AtG Eeim %I6 Eeantragt. 'ieser Antrag ist ruhend gestellt.

Weiterhin Zurde die AuIEeZahrung Yon hochdruckkomSaktierten radioaktiYen AEIlllen �&6'�& 
aus der WiederauIarEeitung in La +ague� Eeantragt. 'er]eit Zird ein %ehllterkon]eSt I�r 27 Ko�
killen entZickelt. 

Am �. 1oYemEer 200� hat die ]ustlndige %e]irksregierung 0�nster die Genehmigung nach � 7 
6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ I�r die Yor�Eergehende =Zischenlagerung Yon %e�
trieEs� und 6tilllegungsaEIlllen im Zestlichen 7eil der Eeiden LagerEereiche �Lagerhalle I� erteilt. 
'ie Lagerdauer ist auI ]ehn -ahre Eegren]t. Am 21. -uli 2010 Zurden die ersten AEIallgeEinde 
eingelagert. 

'as 7ransSortEehllterlager GorleEen ist ]uslt]lich I�r +AW�Glaskokillen genehmigt. Im -anuar 
2010 Zurde die AuIEeZahrung des %ehlltert\Ss &A6725� +AW 280 genehmigt. 6eit (nde des 
-ahres 2012 lagern dort insgesamt 108 %ehllter mit Yerglasten AEIlllen. 1ach InkraIttreten des 
6tandortausZahlgeset]es m�ssen die YerEleiEenden hochradioaktiYen AEIllle aus der WiederauI�
arEeitung deutscher %rennelemente im Ausland in standortnahen =Zischenlagern eingelagert Zer�
den. 'ie AuIEeZahrung konditionierter nicht Wlrme entZickelnder AEIllle� die sich der]eit im AE�
Ialllager GorleEen EeIinden� ist I�r einen seSaraten %ereich im 7ransSortEehllterlager im 'e]em�
Eer 2013 Eeantragt Zorden.  

Weitere InIormationen ]u den =Zischenlagern in Ahaus und GorleEen Iinden sich in 7aEelle L�2 
des Anhangs. 
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AEEildung '�2� 3ilot�Konditionierungsanlage �3KA�� 7ransSortEehllterlager �7%L�G� und AEIall�

lager �ALG� der %rennelemente�Lager GorleEen GmE+ �%LG� �%ildrechte� G16� 

 

AEEildung '�3� 7ransSort� und LagerEehllter im 7ransSortEehllterlager GorleEen 
�%ildrechte� G16� 

 

PKA 
TBL-G 

ALG 
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AEEildung '�4� 7ransSortEehllterlager Ahaus I�r aEgeErannte %rennelemente und radioaktiYe 
AEIllle �%ildrechte� G16� 

AEEildung '�5� 7ransSortEehllterlager Ahaus �%ildrechte� G16� 
links� &A6725� 9 und &A6725� 7+75�A95  
rechts� &A6725� 075 2 ]Zischen &A6725� 7+75�A95 

D.1.4 Zwischenlager in Rubenow und Jülich 

Im als 7rockenlager kon]iSierten =Zischenlager 1ord �=L1� in 5uEenoZ Zerden der]eit neEen 
aEgeErannten %rennelementen aus den 5eaktoren soZMetischer %auart in 5heinsEerg und GreiIs�
Zald auch Eestrahlte und unEestrahlte %rennstlEe aus der KomSakten 1atriumgek�hlten Kernre�
aktoranlage Karlsruhe �K1K II� und dem 1uklearschiII 2tto +ahn� soZie hochradioaktiYe Glasko�
killen aus der WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe �WAK� auIEeZahrt. 'ie K1K�%rennstlEe Zur�
den im -ahr 2010 eingelagert� die hochradioaktiYen Glaskokillen im -ahr 2011. 

'as =Zischenlager in -�lich enthllt die aEgeErannten %rennelementkugeln aus dem %etrieE des 
AtomYersuchsreaktors -�lich �A95�. 'ie dort lagernden 152 7ransSort� und LagerEehllter Yom 
7\S &A6725� 7+75�A95 sollen in die 86A YerEracht Zerden. 

'as Forschungs]entrum -�lich �F=-� hatte ]unlchst am 26. -uni 2007 und dann mit einem Srl]i�
sierenden 6chreiEen Yom 2�. ASril 200� die AuIEeZahrung Yon A95�%rennelementen im =Zi�
schenlager -�lich I�r Zeitere drei -ahre aE dem 1. -uli 2013 Eeantragt. 1achdem das F=- am 
16. -uli 2010 Medoch darum geEeten hatte� das GenehmigungsYerIahren ruhend ]u stellen� hat das

&A6725� 9 

&A6725� 7+75�A95 

&A6725� 075 2

&A6725� 7+75�A95
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%undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� das 9erIahren erst auI Antrag des F=- Yom 16. 0ai 2012 
ZiederauIgenommen und I�hrt es seitdem Iort. 

'a ]um 1. -uli 2013 die Eeantragte Genehmigung durch das %I6 noch nicht erteilt Zerden konnte� 
hat das WirtschaItsministerium des Landes 1ordrhein�WestIalen in seiner =ustlndigkeit als atom�
rechtliche AuIsichtsEeh|rde eine Anordnung I�r die Zeitere AuIEeZahrung des KernErennstoIIs 
aus dem A95 im =Zischenlager -�lich Eis ]um 31. 'e]emEer 2013 erlassen.  

1ach (rteilung dieser Anordnung am 28. -uni 2013 stellte sich heraus� dass die 1achZeisI�hrung 
]u AnIorderungen aus dem GenehmigungsYerIahren Eeim %I6 erheElich auIZendiger Zar als an�
genommen. 'aher Zurde eine erneute atomauIsichtliche Anordnung notZendig. 

'ie erneute Anordnung Eerechtigte die Forschungs]entrum -�lich GmE+ �F=-� Zeiterhin ]um %e�
sit] der KernErennstoIIe. 6ie trat mit Wirkung Yom 1. -anuar 2014 in KraIt und Zar auI sieEen 
0onate Eis ]um 31. -uli 2014 EeIristet. 

'a die 1achZeisI�hrung ]u den AnIorderungen aus dem GenehmigungsYerIahren auch Eis ]um 
31. -uli 2014 nicht aEgeschlossen Zerden konnte� trat ]um 2. -uli 2014 Ziederum eine Anordnung 
der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde in KraIt.  

Weitere InIormationen ]u den =Zischenlagern in 5uEenoZ und -�lich Iinden sich in 7aEelle L�2 
des Anhangs. 

D.1.5 Pilot-Konditionierungsanlage 

'as Eis ]um InkraIttreten des 6tandAG YerIolgte 5eIeren]kon]eSt ]ur direkten (ndlagerung aE�
geErannter %rennelemente in einem 6al]stock sieht Yor� aus den %rennelementen in einer �Eertl�
gigen Anlage die %rennstlEe ]u entIernen� die %rennstlEe in selEstaEschirmenden dickZandigen 
und dicht Yerschlossenen %ehlltern I�r die (ndlagerung ]u YerSacken� und diese %ehllter in tieIen 
geologischen Formationen end]ulagern. (s ist nach dem YerZendeten %ehlltert\S auch als 5eIe�
ren]kon]eSt 3ollu[ Eenannt. =ur 'emonstration der Konditionierungstechnik Zurde in GorleEen 
eine 3ilot�Konditionierungsanlage im -ahr 2000 Iertiggestellt. 'ie Anlage ist I�r einen 'urchsat] 
Yon 35 0g 60 Sro -ahr genehmigt. Geml� der 9ereinEarung ]Zischen der %undesregierung und 
den (nergieYersorgungsunternehmen Yom 11. -uni 2001 ist die 1ut]ung der Anlage nur I�r die 
5eSaratur schadhaIter %ehllter I�r aEgeErannte %rennelemente aus LeichtZasserreaktoren und 
I�r Yerglaste hochradioaktiYe AEIllle aus der WiederauIarEeitung soZie den 8mgang und die 
+andhaEung Yon sonstigen radioaktiYen 6toIIen genehmigt. 

'as 5eIeren]kon]eSt der direkten (ndlagerung Yon aEgeErannten %rennelementen Zurde Eis ]ur 
technischen 5eiIe entZickelt. (s sah die 6treckenlagerung der %ehllter Yor. 'as alternatiYe %6K3�
Kon]eSt �%rennstaEkokille ]ur AuInahme Yon %rennstlEen dreier 'W5�%rennelementen� Eeruht 
auI der %ohrlochlagerung der unaEgeschirmten %rennstaEkokille. =ur +andhaEung der %6K3 und 
]um 7ransIer Yon der �Eertlgigen Anlage ]ur Konditionierung in das (ndlager dient ein 7ransIer�
Eehllter� in den die mit %rennstlEen Eeladene %6K3 eingeladen Zird und der die Funktion der 
AEschirmung erI�llt.  

'ar�Eer hinaus Zurden Kon]eSte ]ur (ndlagerung un]erlegter %rennelemente untersucht� um den 
�Eertlgigen +andhaEungsauIZand mit seinen Eesonderen AnIorderungen an den 6trahlenschut] 
]u YereinIachen. 9or dem +intergrund der neuen� durch das 6tandortausZahlgeset] �6tandAG� 
>1A�7@ deIinierten 5andEedingungen m�ssen die Kon]eSte ]ur Konditionierung und (inlagerung 
in AEhlngigkeit Yon der k�nItigen (ndlagerIormation angeSasst E]Z. neu entZickelt Zerden. 
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7aEelle '�1� a� Lagereinrichtungen I�r aEgeErannte %rennelemente ]um 31. 'e]emEer 2013�
E� Konditionierungsanlage

Standort 

Lagerkapazität Status Eingelagert 

Stellplätze bzw. 
Positionen 

[Mg SM] Genehmigt Beantragt [Mg SM] 

LagerEecken in den 5eaktorgeEluden 
KernkraItZerke  
insgesamt 1�.523 3ositionen1� ca. 

6.0441� [ 4.024

LagerEecken au�erhalE des 5eaktorgeEludes 
2Erigheim �KW2� �80 3ositionen3� 286 [ 100 

6tandort]Zischenlager �7rockenlager� 
%iElis �KW%� 135 6tellSllt]e 1.400 Eis 2046 51� 
%rokdorI �K%5� 100 6tellSllt]e 1.000 Eis 2047 216 
%runsE�ttel �KK%� 80 6tellSllt]e 450 Eis 2046 78 
GraIenrheinIeld �KKG� 88 6tellSllt]e 800 Eis 2046 214 
Grohnde �KWG� 100 6tellSllt]e 1.000 Eis 2046 228 
Gundremmingen �K5%� 1�2 6tellSllt]e 1.850 Eis 2046 371 
Isar �KKI� 152 6tellSllt]e 1.500 Eis 2047 305 
Kr�mmel �KKK� 80 6tellSllt]e 775 Eis 2046 175 
Lingen�(msland �KK(� 130 6tellSllt]e2� 1.250 Eis 2042 327 
1eckarZestheim �GK1� 151 6tellSllt]e 1.600 Eis 2046 377 
3hiliSSsEurg �KK3� 152 6tellSllt]e 1.600 Eis 2047 357
8nterZeser �KK8� 80 6tellSllt]e 800 Eis 2047 82 
2Erigheim �KW2� 15 6tellSllt]e 100 2005 

=entrale =Zischenlager �7rockenlager� 
GorleEen 420 6tellSllt]e4� 3.800  Eis 2034 376� 
Ahaus 420 6tellSllt]e5� 3.�60  Eis 2036 557� 

'e]entrale =Zischenlager �7rockenlager� 
5uEenoZ 80 6tellSllt]e 585 Eis 203� 583 

-�lich 158 %ehllter 0�2258� Eis 
30.06.2013�� 

9erllnge�
rung Eis 

30.06.2016 
0�086 

1� (in 7eil der LagerkaSa]itlt ist I�r &oreentladungen Irei]uhalten.
2� 125 6tellSllt]e I�r Eeladene %ehllter� 5 6tellSllt]e I�r leere %ehllter ]ugelassen.
3� 'as KernkraItZerk 2Erigheim YerI�gt �Eer ein 1asslager au�erhalE des 5eaktorgeEludes� das 1��� in %etrieE

genommen Zurde. 'ie 9erEringung der %rennelemente in ein nahe gelegenes 6tandort]Zischenlager ist geSlant.
4� (inschlie�lich der 6tellSllt]e I�r %ehllter mit +AW�Kokillen.
5� (inschlie�lich der 6tellSllt]e im LagerEereich I� I�r den am 26. 0ai 2010 eine Genehmigung ]ur =Zischenlage�

rung Yon %etrieEs� und 6tilllegungsaEIlllen geml� � 7 6trl6ch9 I�r einen =eitraum Yon ma[. 10 -ahren erteilt
Zorden ist.

6� =u]�glich 2 0g 60 in den +AW�%ehlltern.
7� 0enge aus Leistungsreaktoren� ]u]�glich ca. 6 0g 60 aus dem 7+75 und 2 0g 60 aus dem 5F5.
8� 7hermisch sSaltEare IsotoSe �8�233� 8�235� 3u�23�� 3u�241�.
�� 'a die Genehmigung ]ur 9erllngerung um drei -ahre Yom %I6 noch nicht erteilt Zerden konnte� hat die atom�

rechtliche AuIsichtsEeh|rde die Zeitere AuIEeZahrung Eis 31. -uli 2014 angeordnet.
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E� Konditionierungsanlage 

Anlage Standort Zweck 
Obergrenze 
Durchsatz 

Status 

3KA GorleEen 

Konditionierung aEgeErannter %rennele�
mente I�r die direkte (ndlagerung und 

%ehandlung radioaktiYer AEIllle� ]. =. nur 
5eSaratur schadhaIter %ehllter 

35 0g 60�a 
�Konditionierung� 

Genehmigt und 
errichtet� aEer 

nicht im nuklea�
ren %etrieE 

Weitere InIormationen ]ur 3ilot�Konditionierungsanlage in GorleEen Iinden sich in 7aEelle L�3 des 
Anhangs. 

D.2 Inventar abgebrannter Brennelemente 

(ine =usammenstellung der Eis (nde 2013 angeIallenen 0engen aEgeErannter %rennelemente 
aus deutschen Leistungsreaktoren Iindet sich in 7aEelle '�2 �auIgeschl�sselt nach +erkunItsort� 
und 7aEelle '�3 �auIgeschl�sselt nach 9erEleiE�. In 7aEelle '�4 ist der 9erEleiE der aEgeErannten 
%rennelemente aus 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren auIgelistet. 

D.2.1 Mengenaufkommen 

Leistungsreaktoren 

In den LagerEecken der KraItZerke �einschlie�lich des als 1asslager kon]iSierten 6tandort]Zi�
schenlagers 2Erigheim� soZie im &ore des stillgelegten KernkraItZerks %runsE�ttel EeIinden sich 
insgesamt 4.2�2 0g 60 aEgeErannter %rennelemente �6tichtag 31. 'e]emEer 2013�. 

In den als 7rockenlager kon]iSierten 6tandort]Zischenlagern Zerden 3.24� 0g 60 und in den 
]entralen =Zischenlagern Ahaus und GorleEen �2 0g 60 LW5�%rennelemente in LagerEehlltern 
gelagert. (EenIalls in 7ransSort� und LagerEehlltern Zerden 583 0g 60 WW(5�%rennelemente 
aus GreiIsZald und 5heinsEerg im =Zischenlager 1ord �=L1� in 5uEenoZ Eei GreiIsZald gelagert. 
6.670 0g 60 an aEgeErannten %rennelementen sind ]ur WiederauIarEeitung oder ]um dauerhaI�
ten 9erEleiE aus den KernkraItZerken aEtransSortiert und entsorgt Zorden. 'aEei ist der gr|�te 
7eil an die WiederauIarEeitungsanlagen La +ague und 6ellaIield gegangen. (ine =usammenstel�
lung des 9erEleiEs der %rennelemente Zird in 7aEelle '�3 gegeEen. 

=um 6tichtag 31. 'e]emEer 2013 sind aus dem %etrieE der noch in %etrieE EeIindlichen und aE�
geschalteten deutschen LeichtZasserreaktoren mit Leistungen ! 50 0W insgesamt etZa 
14.886 0g 60 in Form Yon aEgeErannten %rennelementen angeIallen �Ygl. 7aEelle '�2�� daYon 
rund 202 0g 60 im -ahr 2013. (in 7eil der in den LagerEecken EeIindlichen %rennelemente hat 
seinen (ndaEErand noch nicht erreicht und ist daher ]um Wiedereinsat] in den 5eaktor ]u einem 
sSlteren =eitSunkt Yorgesehen. 'a das Gemeinsame hEereinkommen Medoch diesEe]�glich keine 
8nterscheidung triIIt� Zerden die ]um Wiedereinsat] Yorgesehenen %rennelemente im Yorliegen�
den %ericht Eei den 0engenangaEen ]u aEgeErannten %rennelementen �]. %. in 7aEelle '�2 und 
7aEelle '�3� mit Eer�cksichtigt. 
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7aEelle '�2� %isheriger %rennelementanIall aus LeichtZasserreaktoren �Leistung ! 50 0W� 
der %undesreSuElik 'eutschland ]um 31. 'e]emEer 2013 

Typ Kürzel 
Anlage, 
Standort 

Menge insgesamt 

Anzahl BE [Mg SM] 

In Betrieb befindliche Anlagen: 

'W5 K%5 %rokdorI 1.272 688 
'W5 KWG Grohnde 1.420 770 
'W5 KK( (msland 1.284 6�1
'W5 KK3 2 3hiliSSsEurg 2 1.371 740 
'W5 GK1 2 1eckarZestheim 2 1.14� 615 
6W5 K5%�% Gundremmingen % 4.448 775 
6W5 K5%�& Gundremmingen & 4.28� 746 
'W5 KKI 2 Isar 2 1.208 646 
'W5 KKG GraIenrheinIeld 1.532 823 

Teilsumme: 17.973 6.494 

Berechtigung zum Leistungsbetrieb für die Stromerzeugung 2011 erloschen: 

6W5 KK% %runsE�ttel 2.664 464
6W5 KKK Kr�mmel 3.�0� 6�2
'W5 KK8 8nterZeser 1.717 �22 
'W5 KW% A %iElis A 1.676 8�7 
'W5 KW% % %iElis % 1.824 �76 
6W5 KK3 1 3hiliSSsEurg 1 3.632 646 
'W5 GK1 1 1eckarZestheim 1 1.830 655 
6W5 KKI 1 Isar 1 4.072 723 

Teilsumme: 21.324 5.975 

Anlagen in Stilllegung: 

6W5 KWL Lingen 586 66 
6W5 K5%�A Gundremmingen A 1.028 125 
6W5 KWW W�rgassen 1.�8� 346 
'W5 K0K 0�lheim�Klrlich 20� �6 
'W5 KW2 2Erigheim 1.235 352 
'W5 KK6 6tade 1.517 53�
'W5 KK5 5heinsEerg �18 106 
'W5 KG5 1�5 GreiIsZald 1�5 6.813 787 

Teilsumme 14.295 2.417 

Summe total: 53.592 14.886 

+inZeis� 'ie 0engenangaEen in 0g 60 Zurden auI gan]e =ahlen gerundet. 'urch die 
5undungsSro]edur k|nnen sich Eei der 6ummenEildung geringe AEZeichungen ]u ander�
Zeitig Yer|IIentlichten =ahlen ergeEen. 

6eite 68 Yon 33�



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 83 – Drucksache 18�5980
 
 
7aEelle '�3� hEersicht �Eer das GesamtauIkommen aEgeErannter %rennelemente aus deut�

schen LeichtZasserreaktoren �Leistung ! 50 0W� ]um 31. 'e]emEer 2013 

Lagerort/Verbleib 
Menge 

[Mg SM] 

AEgeErannte LW5�%rennelemente in KKW�LagerEecken  
�einschl. des 1asslagers au�erhalE des KW2�5eaktorgeEludes und &ore KK%� 4.2�2 

7rockene %ehllterlagerung aEgeErannter WW(5�%rennelemente im =L1 583 
7rockene %ehllterlagerung an den KernkraItZerksstandorten 3.24� 
7rockene %ehllterlagerung in den =Zischenlagern Ahaus und GorleEen �2 
7ransSortiert ]ur WiederauIarEeitungsanlage La +ague �Frankreich�  5.3�3 
7ransSortiert ]ur WiederauIarEeitungsanlage 6ellaIield �9ereinigtes K|nigreich� 851 
AuIgearEeitet in der WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe WAK 85 
AuIgearEeitet in der WiederauIarEeitungsanlage (852&+(0I& �%elgien� 14 
5�cklieIerung in die ehemalige 8d665 �WW(5�%rennelemente� 283 
LieIerung mit 9erEleiE in 6chZeden �&LA%� 17 
Wiedereinsat] Yon schZach Eestrahlten WW(5�%rennelementen in 3aks �8ngarn� 27 
Summe 14.886 

+inZeis� 'ie 0engenangaEen in 0g 60 Zurden auI gan]e =ahlen gerundet. 'urch die 5undungsSro]edur 
k|nnen sich Eei der 6ummenEildung geringe AEZeichungen ]u anderZeitig Yer|IIentlichten =ahlen ergeEen. 

Versuchs- und Demonstrationsreaktoren 

Au�er den oEen genannten 5eaktoren Zurden in der %undesreSuElik 'eutschland acht 9ersuchs� 
und 'emonstrationsreaktoren EetrieEen� die sich alle in 6tilllegung EeIinden oder Eereits Yollstln�
dig aEgeEaut sind. 'aEei handelt es sich um Iolgende Anlagen� 

 A95� -�lich� 

 7+75�300� +amm� 

 0=F5� Karlsruhe� 

 K1K II� Karlsruhe� 

 9AK� Kahl� 

 KK1� 1iederaichEach� 

 +'5� Gro�Zel]heim� 

 1uklearschiII 2tto +ahn� Geesthacht. 

9ergleiche hier]u die hEersicht im Anhang L��c�� 7aEelle L�17. 'ie %estimmungsorte und ]ugeh|�
rigen 6chZermetallmengen I�r die Lagerung E]Z. (ntsorgung der angeIallenen 1�0 0g 60 an 
aEgeErannten %rennelementen sind in 7aEelle '�4 ]usammengestellt. 
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7aEelle '�4� (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente aus 9ersuchs� und 'emonstrationsre�
aktoren 

Anlage Gelagerte bzw. entsorgte Mengen [Mg SM] Summe 

 WAK BNFL SKB CEA 
EURO-

CHEMIC
FZ 

Jülich 
TBL 

Ahaus 
ZLN 

Sons-
tige 

9AK 7�� 0�1 6�5 7�4 0�1 22�0 

0=F5 8��6 10�6 0�4  100�6

KK1  46�3  46�3

K1K II 1�4  0�5 0�2 2�1

A95  1��  1��

7+75  6��  6��

+'5 6��  6��

2tto +ahn 2�� «0�1 2��
Summe 107,3 10,7 6,9 47,7 7,4 1,9 6,9 0,5 0,3 189,6 

'er Gro�teil der in der 7aEelle '�4 auIgeI�hrten aEgeErannten %rennelemente Zurde in der Wie�
derauIarEeitungsanlage Karlsruhe� Eei %1FL und Eei der (852&+(0I& in %elgien ZiederauIge�
arEeitet. (in 7eil der %rennelemente ging nach 6chZeden ]u 6K% und nach Frankreich ]ur &(A 
und YerEleiEt dort. 'ie 7+75�%rennelementkugeln EeIinden sich im 7ransSortEehllterlager Ahaus. 
6ie Zurden Eisher als =ZischenSrodukt und nicht als Eestrahlte %rennelemente gemeldet. 'ie 
A95�%rennelementkugeln lagern im Forschungs]entrum -�lich. In 152 %ehlltern Zerden 2�0.000 
%rennelementkugeln mit 1�� 0g 60 �einschlie�lich 7horium� untergeEracht. 'amit ist dem 9er�
EleiE der aEgeErannten %rennstoIIe aus 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren 6orge getragen. 

Forschungs- und Unterrichtsreaktoren 

In 'eutschland EeIinden sich sieEen Forschungs� und 8nterrichtsreaktoren in %etrieE. 'ies sind� 

eine 075�Anlage �%(5 II� %erlin��

ein +ochIlussreaktor �F50 II� 0�nchen��

ein 75IGA�5eaktor in 0ain]�

Yier AusEildungs��8nterrichtsreaktoren� daYon drei 6iemens�8nterrichtsreaktoren �685�
und ein AusEildungskernreaktor �AK5�2�.

'ie geograIische Lage der Forschungsreaktoren in 'eutschland ist aus AEEildung '�6 ersichtlich. 
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AEEildung '�6� Forschungs� und 8nterrichtsreaktoren in 'eutschland 
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'er Forschungsreaktor -�lich �F5-�2� Zurde am 2. 0ai 2006 endg�ltig aEgeschaltet und die 6till�
legungsgenehmigung ist am 20. 6eStemEer 2012 erteilt Zorden. F�r den am 28. -uni 2010 end�
g�ltig aEgeschalteten und seit (nde -uli 2012 ErennelementIreien Forschungsreaktor F5G�1 in 
Geesthacht hat der %etreiEer am 21. 0lr] 2013 einen Antrag auI 6tilllegung eingereicht. 'ie 6till�
legung soll gemeinsam mit dem Eereits teilaEgeEauten F5G�2 �gemeinsames 5eaktorEecken� er�
Iolgen. Am 3. ASril 2014 Zurde die Genehmigung ]um AEEau der 5eaktoranlage des Forschungs�
reaktors 0�nchen �F50� in Garching erteilt. Insgesamt sind acht Anlagen mit thermischen Leis�
tungen aE 1 0W aEgeschaltet oder EeIinden sich in unterschiedlichen 6tadien der 6tilllegung. (ine 
5eihe Zeiterer 5eaktoren mit kleineren Leistungen sind endg�ltig aEgeschaltet oder Eereits Eesei�
tigt. (ine hEersicht �Eer endg�ltig aEgeschaltete und in 6tilllegung EeIindliche Forschungsreakto�
ren EeIindet sich im Anhang L��c� �Ygl. 7aEelle L�15 und 7aEelle L�16�. 

'ie aus Forschungsreaktoren stammende 0enge an aEgeErannten %rennelementen� die am 
31. 'e]emEer 2013 ]Zischengelagert Zurde� ist um mehrere Gr|�enordnungen geringer� als die
]u entsorgende 0enge aus Leistungsreaktoren. Am 31. 'e]emEer 2013 lagerten 57 %rennele�
mente mit rund 77 kg 6chZermetall am %erliner ([Serimentierreaktor �%(5 II� in %erlin. Am F50 II 
in Garching EeIanden sich 34 Eestrahlte %rennelemente mit rund 237 kg 6chZermetall. 9ier aus�
gediente %rennelemente mit 764 g 8ran lagerten im 75IGA�5eaktor in 0ain] �F50=�. &a. 2�3 0g 
aEgeErannter %rennelemente des 9K7A 5ossendorI lagern in 18 &A6725� 075 2�%ehlltern in 
Ahaus. 

'ie %rennelemente aus den stillgelegten 075�Anlagen in Geesthacht und -�lich Zurden slmtlich 
in die 86A und in das 9ereinigte K|nigreich YerEracht. (s ist Yorgesehen� auch die %rennelemente 
aus dem %(5 II und dem F50= in die 86A ]u YerEringen. 'ieser Weg ist Medoch nach heutiger 
5echtslage nur I�r %rennstoIIe oIIen� die Eis 0ai 2016 Eestrahlt Zerden. 6ollte es keine Zeitere 
9erllngerung I�r die 9erEringung in die 86A geEen� Zerden die %rennelemente� die nach 0ai 
2016 noch Eestrahlt Zerden� in Ahaus ]entral ]Zischengelagert. F�r den F50 II steht der Weg 
nach 86A nach heutiger Lage nicht oIIen. 'ie %rennelemente Zerden daher eEenIalls in Ahaus 
mit dem =iel der direkten (ndlagerung ]Zischengelagert. 'ie 8mr�stung des F50 II im +inElick 
auI die 9erZendung Yon %rennstoII mit hochangereichertem 8ran ��3 � 8�235� auI niedrigere 
Anreicherungen ist nach Met]igem 6tand im -ahr 2018 Yorgesehen. 'er %etreiEer des %(5 II� das 
+elmholt]�=entrum %erlin� hat im -uni 2013 entschieden� die Anlage ]um 1. -anuar 2020 still]ule�
gen. 'er 75IGA�5eaktor in 0ain] soll nach heutiger 3lanung Eis mindestens 2020 EetrieEen Zer�
den. 

In den 1�60er und 1�70er -ahren Zurden in der %undesreSuElik 'eutschland 12 6iemens�8nter�
richtsreaktoren und nach deren 9orEild in der ehemaligen ''5 ein AusEildungskernreaktor �AK5� 
installiert. %ei den 685 handelt es sich um so genannte 1ullleistungsreaktoren �thermische Leis�
tung� 100 mW�� die mit � 20 � angereichertem 8rano[id in 3ol\eth\len disSergiert EetrieEen Zer�
den E]Z. Zurden. (in 685�Kern Eesteht aus 8 Eis 10 %rennstoIISlatten. 'ie 685 in 6tuttgart� 8lm 
und FurtZangen soZie der AusEildungskernreaktor in 'resden sollen ZeiterEetrieEen Zerden. 

D.2.2 Aktivitätsinventar 

'as in den aEgeErannten %rennelementen �6tichtag� 31. 'e]emEer 2013� an den 5eaktoren soZie 
in den %ehllterlagern Yorhandene AktiYitltsinYentar kann mit +ilIe Iolgender Annahmen aEge�
schlt]t Zerden� 

(s Zird in erster 1lherung nur Yon 8randio[id�%rennstoII ausgegangen. 'ie %rennelemente in 
den KernkraItZerkslagern Zerden in AltersstuIen eingeteilt. F�r %rennelemente� die Eis 1��8 an�
geIallen sind� Zerden 40 GWd�0g 60 mittlerer (ntladeaEErand unterstellt. F�r die -ahre 1��� Eis 
2006 Zird ein mittlerer (ntladeaEErand Yon 45 GWd�0g 60 unterstellt. AE 2007 Zird Yon einem 
mittleren (ntladeaEErand Yon 50 GWd�0g 60 ausgegangen. (ine 0indestaEkling]eit Yon einem 
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-ahr Zird I�r die let]te (ntladung unterstellt. 'ie ]u Grunde liegenden =ahlen Zerden mit +ilIe 
eines international anerkannten AEErandSrogramms ermittelt. 

'amit lassen sich Iolgende radioaktiYen InYentare ]um 31. 'e]emEer 2013 aEschlt]en� 

 KKW�LagerinYentare an aEgeErannten %rennelementen
�entsSrechend 4.2�2 0g 60� 

2�3ā1020 %T

 AEgeErannte %rennelemente in %ehlltern und =Zischenlagern
�entsSrechend 3.�23 0g 60� 

6��ā101� %T

'as GesamtaktiYitltsinYentar aller gelagerten aEgeErannten %rennelemente liegt somit Eei rund 
3�0ā1020 %T. 

D.2.3 Prognostizierte Mengen 

F�r Medes KernkraItZerk teilen die (nergieYersorgungsunternehmen der ]ustlndigen AuIsichtsEe�
h|rde Mlhrlich die Yoraussichtlich Eis ]ur endg�ltigen AEschaltung noch anIallende 0enge an aE�
geErannten %rennelementen mit. 8nter den 5andEedingungen des am 30. -uni 2011 Yom 'eut�
schen %undestag Eeschlossenen 13. Geset]es ]ur bnderung des Atomgeset]es ergiEt sich� dass 
aE dem 1. -anuar 2014 Eis ]ur endg�ltigen AEschaltung aller Anlagen noch etZa 2.308 0g 60 
�einschlie�lich 5estcores� an aEgeErannten %rennelementen anIallen Zerden. =usammen mit den 
Eis ]um 31. 'e]emEer 2013 Eereits angeIallenen %rennelementen ergiEt sich damit eine Gesamt�
menge Yon rund 17.200 0g 60� Yon denen rund 10.500 0g 60 konditioniert und endgelagert 
Zerden m�ssen. 'ie restliche 0enge Zurde auI andere Weise entsorgt� ]um Zeitaus �EerZiegen�
den 7eil durch WiederauIarEeitung im Ausland. 

'er ]eitliche 9erlauI des %rennelementanIalls einschlie�lich 3rognosen Eis 2025 ist in AEEildung 
'�7 dargestellt. 
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AEEildung '�7� Kumuliertes 0engenauIkommen aEgeErannter %rennelemente aus Leistungsre�
aktoren Eis 2025 �helle %alken� 3rognose aE 2014� 

D.3 Anlagen zur Behandlung radioaktiver Abfälle 

D.3.1 Konditionierungsanlagen 

AuIgrund des %etrieEs und der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen E]Z. (inrichtungen soZie der 
AnZendung Yon 5adioisotoSen in Forschung� GeZerEe� Industrie und 0edi]in Iallen in der %un�
desreSuElik 'eutschland stlndig radioaktiYe AEIllle an� die Eis ]ur InEetrieEnahme des (ndlagers 
]Zischengelagert Zerden m�ssen. =iel der AEIallkonditionierung ist es daher� radioaktiYe AEIllle 
durch %ehandlung und�oder 9erSackung in eine endlagerIlhige Form ]u �EerI�hren� Zelche sich 
aus den (ndlagerungsEedingungen des (ndlagers Konrad ergiEt. Im +inElick auI ein Eegren]tes 
=Zischen� und (ndlagerYolumen Zird Eei der Konditionierung ]udem eine 9olumenreduktion an�
gestreEt. -e nach =usammenset]ung �organisch� metallisch� mineralisch� und =ustand �Iest� Il�s�
sig� der AEIllle kommen unterschiedliche KonditionierungsYerIahren ]ur AnZendung. 2E Ieste 
AEIllle Yor]ugsZeise YerErannt� S\rol\siert� komSaktiert� geschmol]en oder ]erkleinert und Il�s�
sige AEIllle Yorrangig getrocknet� ]ementiert oder Yerglast Zerden� hlngt ]udem Yon den radiolo�
gischen (igenschaIten der AEIllle aE. 'aEei kann die Aneinanderreihung unterschiedlicher Kon�
ditionierungsYerIahren notZendig Zerden� EeYor aus dem 5ohaEIall �Eer ein Eis mehrere =Zi�
schenSrodukte ein TualiIi]iertes endlagerIlhiges AEIallSrodukt entsteht.  

'ie Konditionierung radioaktiYer AEIllle kann mit moEilen oder ortsIesten Anlagen erIolgen. =u 
den hluIig genut]ten stationlren Anlagen ]ur AEIallkonditionierung ]lhlen 'ekontaminations� und 
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=erlegeanlagen� 7rocknungsanlagen� 9erdamSIeranlagen� +ochdruckkomSaktierungsanlagen� 
6chmel]anlagen und =ementierungsanlagen� die sich EeisSielsZeise in 'uisEurg� -�lich� Karls�
ruhe� KreIeld und 5uEenoZ Eei GreiIsZald EeIinden und die auch I�r die 9erarEeitung Yon AEIlllen 
e[terner AEIallYerursacher nut]Ear sind. 'ie %etrieEsstltte 'uisEurg �Ygl. AEEildung '�8a� Eietet 
mit einem KontrollEereich Yon ca. 10.000 m2 ]udem die 0|glichkeit� Konditionierungsanlagen ]u 
Zarten und Eei %edarI um]ur�sten. 

AEEildung '�8� a� %etrieEsstltte 'uisEurg der G16� 9erI�llstation I�r Konrad�&ontainer �%ild�
rechte� G16�� E� GeSlanter AnEau an das AEIalllager GorleEen �ALG� ]ur AuI�
nahme der I�r die (rh|hung der KonditionierungskaSa]itlt notZendigen techni�
schen (inrichtungen �%ildrechte� G16� 

=iel ist es� ein konradglngiges AEIallgeEindeYolumen Yon ca. 10.000 m3 IortlauIend Mlhrlich Eereit�
]ustellen. 'a]u Zerden die Konditionierungs� und =ZischenlagerkaSa]itlten Eei %edarI erZeitert. 
%eisSielsZeise ist in GorleEen ein AnEau an das Eestehende AEIalllager GorleEen �ALG� geSlant 
�Ygl. AEEildung '�8E�. Im 7ransSortEehllterlager Ahaus Zurde ]uslt]liche LagerkaSa]itlt I�r %e�
trieEs� und 6tilllegungsaEIllle Eis ]u deren AEgaEe an das (ndlager Konrad geschaIIen. 

D.3.2 Zwischenlager 

5adioaktiYe AEIllle aus dem %etrieE und der 6tilllegung Yon KernkraItZerken sind Eis ]u ihrer 
9erEringung in ein (ndlager in (inrichtungen ]Zischen]ulagern� die entsSrechend dem 9erursa�
cherSrin]iS durch den %etreiEer ]u errichten und ]u EetreiEen sind.  

1eEen der =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen Zird I�r radioaktiYe 5eststoIIe auch das 
=iel der AEklinglagerung �Ygl. ]ur AEklinglagerung die AusI�hrungen in KaSitel '.5.6 ]um AEschnitt 
KernkraItZerk GreiIsZald �KG5� und KernkraItZerk 5heinsEerg �KK5�� YerIolgt� um ]u einem sSl�
teren =eitSunkt eine YereinIachte 9erarEeitung und ggI. FreigaEe der 6toIIe ]u erm|glichen und 
so den %edarI an (ndlagerYolumen ]u redu]ieren �Ygl. AEEildung '���. 

ALG 

a) b) 
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AEEildung '��� AEklinglagerung Yon Gro�komSonenten �'amSIer]euger� 5eaktordruckEehll�

ter� im =Zischenlager 1ord �%ildrechte� (W1� 

 

GegenZlrtig stehen I�r die AEIllle neEen (inrichtungen an den 6tandorten die e[terne Lagerhalle 
8nterZeser� das 6tandort]Zischenlager %iElis �die 'auer der =Zischenlagerung radioaktiYer AE�
Illle ist auI ]ehn -ahre aE der ersten (inlagerung eines AEIallgeEindes EeIristet�� das 7%L Ahaus 
�die 'auer der =Zischenlagerung I�r radioaktiYe AEIllle im Zestlichen +allenIl�gel ist auI ]ehn 
-ahre aE der ersten (inlagerung eines AEIallgeEindes EeIristet�� das AEIalllager GorleEen �ALG�� 
die (98�+alle des =Zischenlagers 0itterteich� die =Zischenlager der Fa. 1uclear � &argo 6erYice 
GmE+ �1&6� in +anau� das =Zischenlager 1ord �=L1� in 5uEenoZ� das =Zischenlager 5ossen�
dorI �=L5�� soZie das =Zischenlager der +auStaEteilung 'ekontaminationsEetrieEe �+'%� in 
Karlsruhe ]ur 9erI�gung. 'urch die Genehmigungen I�r diese =Zischenlager giEt es (inschrln�
kungen Eei der AnlieIerung. 6o d�rIen ]. %. nach 0itterteich nur AEIllle aus Ea\erischen kerntech�
nischen Anlagen� in das =Zischenlager 1ord YorZiegend AEIllle aus den im AEEau EeIindlichen 
KernkraItZerken in GreiIsZald und 5heinsEerg� und in die +'% hauStslchlich AEIllle aus dem 
%etrieE und der 6tilllegung der Anlagen am 6tandort Karlsruhe ]ur =Zischenlagerung YerEracht 
Zerden. =uslt]lich soll LagerkaSa]itlt im 7ransSortEehllterlager GorleEen �7%L�G� im 5ahmen 
eines GenehmigungsYerIahrens nach � 6 AtG >1A�3@ mit (rstreckung auI den 8mgang I�r sonstige 
radioaktiYe 6toIIe nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@ Eereitgestellt Zerden. 5adioaktiYe AEIllle aus der Wie�
derauIarEeitung deutscher %rennelemente im Ausland sind im 7ransSortEehllterlager in GorleEen 
�+AW�Glaskokillen aus Frankreich� ]Zischengelagert und sollen ]uk�nItig im 7ransSortEehllter�
lager Ahaus �Eeantragt� &6'�& aus Frankreich� soZie geml� � �a AEs. 2a AtG in noch aus]u�
Zlhlenden 6tandort]Zischenlagern �+AW�Glaskokillen aus dem 9ereinigten K|nigreich und &6'�
% aus Frankreich� gelagert Zerden. 

5adioaktiYe AEIllle aus den Gro�Iorschungseinrichtungen Zerden in der 5egel an ihrem (ntste�
hungsort konditioniert und ]Zischengelagert. AEIllle aus Forschung� Industrie und 0edi]in k|nnen 
an elI Landessammelstellen aEgegeEen Zerden. 'ie AEIllle Zerden ]um �EerZiegenden 7eil als 
5ohaEIllle angenommen. Ihre Konditionierung kann Me nach Yorhandenen technischen (inrichtun�
gen Yor 2rt erIolgen oder Zird durch e[terne 'ienstleistungsIirmen Zahrgenommen. F�r AEIllle 
aus Forschung� 0edi]in und Industrie giEt es daneEen SriYate Konditionierungs� und (ntsorgungs�
Iirmen. AEIllle aus der kerntechnischen Industrie Zerden Yor 2rt endlagergerecht konditioniert und 
entZeder im AEIalllager GorleEen� in der (98�+alle 0itterteich oder im =Zischenlager der 1&6 in 
+anau ]Zischengelagert. 
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D.3.3 Endlager 

'ie ]Zischengelagerten radioaktiYen AEIllle� soZeit sie durch AEklingen nicht IreigegeEen Zerden 
k|nnen� sind I�r eine sSltere (ndlagerung in tieIen geologischen Formationen Yorgesehen.  

Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) 

In der ehemaligen ''5 stand seit der ersten 9ersuchseinlagerung im -ahr 1�71 I�r die (ndlage�
rung schZach� und mittelradioaktiYer AEIllle das (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen 
�(5A0� in 6achsen�Anhalt ]ur 9erI�gung �Ygl. AEEildung '�10�� das nach der WiederYereinigung 
'eutschlands Yom %I6 als %etreiEer �Eernommen Zurde und mit 8nterErechungen Eis ]um 6eS�
temEer 1��8 I�r die AuInahme dieser AEIllle aus 'eutschland diente. In das (5A0 �ein ehemali�
ges 6al]EergZerk� Zurden AEIllle aus dem %ereich der KernkraItZerke soZie AEIllle aus den 
%ereichen Forschung� Industrie und 0edi]in eingelagert. 

1achdem das 2EerYerZaltungsgericht des Landes 6achsen�Anhalt am 25. 6eStemEer 1��8 eine 
Zeitere (inlagerung in das 2stIeld untersagt hat� stoSSte das %I6 Mede Zeitere (inlagerung in die 
Anlage. 1ach einer 1euEeZertung Yer]ichtete das %I6 2001 unZiderruIlich auI eine Zeitere (in�
lagerung in 0orsleEen� da sie sicherheitstechnisch nicht mehr YertretEar Zar. 2005 reichte das %I6 
die Antragsunterlagen ]ur 6tilllegung der Anlage Eei der GenehmigungsEeh|rde des Landes 
6achsen�Anhalt ein. 

Im 9erIahren ]u der geSlanten 6tilllegung des (ndlagers I�r schZach� und mittelradioaktiYe AEIllle 
0orsleEen konnten alle %�rgerinnen und %�rger Yom 22. 2ktoEer 200� Eis 21. 'e]emEer 200� 
die 8nterlagen I�r die Eeantragte 6tilllegung einsehen und Eei dem I�r die 'urchI�hrung des Ge�
nehmigungsYerIahrens ]ustlndigen 0inisterium I�r LandZirtschaIt und 8mZelt �0L8� des Landes 
6achsen�Anhalt (inZendungen erheEen. 1ach AElauI der Frist Zurden die eingegangenen (in�
Zendungen geSr�It und schlie�lich in einem Yom 0L8 in der =eit Yom 13. Eis ]um 25. 2ktoEer 
2011 geleiteten (r|rterungstermin diskutiert. 'er]eit entscheidet das 0L8 �Eer die er|rterten (in�
Zendungen� Sarallel da]u Zird das 3lanIeststellungsYerIahren Zeiter geI�hrt. 

1ach erIolgtem (r|rterungstermin hat das %08 im 'e]emEer 2011 die (ntsorgungskommission 
�(6K� um eine 6tellungnahme ]um Lang]eitsicherheitsnachZeis I�r das (5A0 unter dem Ge�
sichtsSunkt geEeten� oE der Yom %I6 geI�hrte 1achZeis methodisch dem 6tand Yon WissenschaIt 
und 7echnik entsSricht. 'iese 6tellungnahme >4�11a@ Zurde im -anuar 2013 Yorgelegt. In ihr Zer�
den in sechs (mSIehlungen ergln]ende 0a�nahmen und 1achZeise auIge]eigt� die geml� (6K 
erIorderlich sind� um den Yorliegenden Lang]eitsicherheitsnachZeis so ]u YerYollstlndigen� dass 
er dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik entsSricht. 'ie notZendigen ArEeiten ]ur (rI�llung 
dieser Forderungen sind sSe]iIi]iert und EeauItragt. 
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AEEildung '�10� (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen �(5A0� �links� LuItEild� rechts� (inla�

gerungskammer mit gestaSelten Flssern schZach radioaktiYer AEIllle� �%ild�
rechte� %I6� 

 

Endlager Konrad 

F�r die 6chachtanlage Konrad� ein ehemaliges (isener]EergZerk in 1iedersachsen� Zurde 1�82 
der Antrag auI 3lanIeststellung ]ur 1ut]ung als (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle mit Yernachllssig�
Earer WlrmeentZicklung gestellt. 'as 3lanIeststellungsYerIahren I�r das (ndlager Konrad ist aE�
geschlossen. 'er 3lanIeststellungsEeschluss Zurde am 22. 0ai 2002 erteilt. 

In das (ndlager Konrad d�rIen ausschlie�lich radioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrme�
entZicklung und einem AEIallgeEindeYolumen Yon ma[imal 303.000 m3 eingelagert Zerden. 

'as 2EerYerZaltungsgericht L�neEurg hat mit der (ntscheidung Yom 8. 0lr] 2006 die Klagen 
gegen den 3lanIeststellungsEeschluss aEgeZiesen und eine 5eYision Yor dem %undesYerZal�
tungsgericht �%9erZG� nicht ]ugelassen. 'ie %eschZerden der Kllger gegen die 1icht]ulassung 
der 5eYision Zurden am 26. 0lr] 2007 Yom %undesYerZaltungsgericht ]ur�ckgeZiesen. (in Ee�
standskrlItiger und unanIechtEarer 3lanIeststellungsEeschluss ]um (ndlager Konrad liegt damit 
Yor. 

0it 6chreiEen des %undesministeriums I�r 8mZelt� 1aturschut] und 5eaktorsicherheit �%08� Yom 
30. 0ai 2007 Zurde das %I6 mit der 8mr�stung der 6chachtanlage Konrad ]um (ndlager EeauI�
tragt. 'ie in 2007 Eegonnenen ArEeiten Zurden Iortgeset]t. 

F�r die 8mr�stung m�ssen ca. 500 1eEenEestimmungen Eeachtet und schon Yorliegende Aus�
I�hrungsunterlagen �EerarEeitet Zerden. (Eenso m�ssen Zegen der Iortgeschrittenen =eit seit 
der 3lanIeststellung nunmehr Zeitere Eaurechtliche �konYentionelle� bnderungsgenehmigungen 
erZirkt Zerden. Am 15. -anuar 2008 Zurde der +auStEetrieEsSlan I�r die (rrichtung des (ndlagers 
Konrad durch das Landesamt I�r %ergEau� (nergie und Geologie 1iedersachsen ]ugelassen. 'er 
+auStEetrieEsSlan erm|glicht die notZendigen Eergmlnnischen und Eaulichen ArEeiten und stellt 
somit eine entscheidende Grundlage Eei der 8mr�stung des ehemaligen (isener]EergZerks ]u 
einem (ndlager dar. 

'as Yom %und mit dem 8mEau Yon 6chacht Konrad ]u einem (ndlager EeauItragte 8nternehmen 
'eutsche GesellschaIt ]um %au und %etrieE Yon (ndlagern I�r AEIallstoIIe mE+ �'%(� hat dem 
%I6 AnIang 2013 mitgeteilt� dass es einen erheElichen 0ehrauIZand I�r die 6anierung Yon ]umin�
dest einem der Eeiden alten 6chlchte des %ergZerks Iestgestellt hat. 2E dieser ]uslt]liche 6a�
nierungsEedarI unaEZeisEar ist� Zelche AusZirkungen er gegeEenenIalls auI den =eitSunkt der 
Fertigstellung des (ndlagers hat oder oE der 6anierungsauIZand kosten� und ]eitml�ig redu]iert 
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Zerden kann� llsst sich anhand der Eisher Yorgelegten InIormationen der]eit noch nicht TuantiIi�
]ieren. Als neuen im (ntZurI des 5ahmenterminSlans errechneten 7ermin I�r die InEetrieEnahme 
des (ndlagers 6chacht Konrad hat die '%( das -ahr 2022 angegeEen. 'er Yon der '%( genannte 
7ermin ist allerdings nach (inschlt]ung des %I6 mit 8nsicherheiten EehaItet� die nicht nlher Tuan�
tiIi]ierEar und auch Yon der %undesregierung noch nicht aEschlie�end EeZertet Zorden sind. 

'ie Eisherigen Gesamtkosten I�r das (ndlager Konrad set]en sich ]usammen aus den Kosten I�r 
3lanung und (rkundung Yon 1�77 Eis (nde 2007 in +|he Yon rd. �30 0io. ¼ soZie den 3roMekt�
kosten I�r die (rrichtung 2008 Eis 2013 in +|he Yon rd. 6�3 0io. ¼. In den AEschlt]ungen der 
1�80er und 1��0er -ahre Zurde daYon ausgegangen� dass I�r die (rrichtung des (ndlagers Kon�
rad Yom %eginn der 9orarEeiten ]ur (rrichtung nach 3lanIeststellungsEeschluss Eis ]ur InEetrieE�
nahme Kosten in +|he Yon �00 0io. ¼ anIallen Z�rden. 'ie gegen�Eer Ir�heren 6chlt]ungen 
deutlich h|heren Kosten der Yon der '%( ]Zischen]eitlich Yorgelegten 3roMektkostenrechnungen 
lassen sich insEesondere auI die Yerlnderte 0arktsituation� die (inarEeitung der 500 1eEenEe�
stimmungen ]um 3lanIeststellungsEeschluss in die 3lanungsunterlagen� gelnderte technische 
5egelZerke �'I1� (nergieeinsSarYerordnung�� allgemeine 3reis�� Lohn� und Gehaltssteigerungen 
soZie die 8msat]steuererh|hung ]ur�ckI�hren. 

AuI den %augrundst�cken des (ndlagers Konrad sind die YorEereitenden 0a�nahmen Zie KamSI�
mittelsondierung und AEtrag industriell Eelasteter %|den durchgeI�hrt Zorden. 'ie %austellenein�
richtungen sind errichtet Zorden und der Yorgesehene AEriss Yon alten %auZerken ist durchgeI�hrt 
Zorden. 'ie ersten %auZerke �unterirdischer 0edienkanal� 6chalthaus� 6chachthalle� Zurden er�
richtet �Ygl. AEEildung '�11�. 'ie 0ontage der =aunanlage ist gr|�tenteils aEgeschlossen. 'es 
Weiteren haEen umIassende 6icherungs� und Korrosionsschut]arEeiten am F|rderger�st stattge�
Iunden. 

'ie erIorderliche 6anierung der 6chlchte Zird Iortgeset]t. 'ie untertlgigen 6treckenert�chtigun�
gen und die AuIIahrungen der (inlagerungskammern im ersten geSlanten (inlagerungsIeld Zer�
den der]eit durchgeI�hrt. (s sind Eereits ]Zei (inlagerungskammern Eis ]ur geSlanten (ndllnge 
auIgeIahren Zorden. 'ie AuIIahrungen der AEZettersammelstrecke lauIen Slanml�ig. 

Fahr]euge I�r die ArEeiten unter 7age Zurden EeschaIIt und nach unter 7age EeI|rdert. Weitere� 
umIangreiche 9ergaEeYerIahren Zurden YorEereitet und AusschreiEungen �teilZeise euroSaZeit� 
eingeleitet. 

6eite 7� Yon 33�



Drucksache 18�5980 – 94 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

AEEildung '�11� (ndlager Konrad in 6al]gitter �Konrad 1� F|rdermaschinengeElude 6�d� �%ild�
rechte� %I6� 

0it dem 3lanIeststellungsEeschluss �3F%� I�r das (ndlager Konrad Yom 22. 0ai 2002 Zurden die 
(ndlagerungsEedingungen Konrad mit 6tand 'e]emEer 1��5 IestgeschrieEen soZie aEIallsSe]i�
Iische 1eEenEestimmungen im YerI�genden 7eil A III und im Anhang 4 YorgegeEen. 'ie (ntschei�
dung ]ur 8mr�stung der 6chachtanlage Konrad in ein (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle mit Yer�
nachllssigEarer WlrmeentZicklung schlie�t daher die AnSassung und FortschreiEung der (ndla�
gerungsEedingungen Konrad mit ein. 'ie Aktualisierung dieser %edingungen� die I�r die end]ula�
gernden AEIallgeEinde den sicherheitstechnischen 5ahmen darstellen� Zird schrittZeise Yorge�
nommen. 

'ie (ndlagerungsEedingungen Konrad liegen aktuell in der Fassung mit 6tand 2ktoEer 2010 Yor 
>%I6 10@. 'iese Fassung Zird der]eit ]ur 5eYision 2 IortgeschrieEen� hierEei ist ]Zischen der Ak�
tualisierung aus Zasserrechtlicher und atomrechtlicher 6icht ]u unterscheiden. 

0it der gehoEenen Zasserrechtlichen (rlauEnis �GW(� ]ur (ndlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen 
im (ndlager Konrad �Anhang 4 ]um 3F% Konrad� ist dem %I6 die (rlauEnis erteilt Zorden� radio�
aktiYe AEIllle mit den darin enthaltenen nichtradioaktiYen schldlichen 6toIIen im (ndlager Konrad 
nach 0a�gaEe der hier auIgeI�hrten %eschrlnkungen und unter (inhaltung Yon ]Zei 1eEenEe�
stimmungen end]ulagern. 'ie unmittelEare 8mset]ung der hier getroIIenen TuantitatiYen und Tua�
litatiYen Festlegungen in die (ndlagerungsEedingungen Konrad oder in entsSrechende aEIallEe�
]ogene AnIorderungen und +inZeise an die AElieIerungsSIlichtigen�AEI�hrungsSIlichtigen Zar 
nicht m|glich. 'ies erIorderte ]unlchst die (rarEeitung einer 9orgehensZeise� die die Festlegun�
gen und 0a�gaEen der GW( Eer�cksichtigt und insEesondere der (rIassung und %ilan]ierung der 
nichtradioaktiYen schldlichen 6toIIe in den end]ulagernden radioaktiYen AEIlllen mit Yernachlls�
sigEarer WlrmeentZicklung gerecht Zird. 'as %I6 hat eine solche 9orgehensZeise entZickelt und 
im Zasserrechtlichen AuIsichtsYerIahren Yorsorglich der ]ustlndigen %eh|rde ]ur 3r�Iung Yorge�
legt. 0it seiner auIsichtlichen 6tellungnahme Yom 15. 0lr] 2011 stimmte der 1iederslchsische 
LandesEetrieE I�r WasserZirtschaIt� K�sten� und 1aturschut] �1LWK1� dieser 9orgehensZeise 
]ur (rI�llung der Zasserrechtlichen 1eEenEestimmungen aus dem 3F% Konrad ]u. 'ie =ustim�
mung Zurde mit AuIlagen erteilt. 
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8nter %eachtung dieser AuIlagen Zurde die FortschreiEung der (ndlagerungsEedingungen Kon�
rad aus Zasserrechtlicher 6icht ]um 15. 0lr] 2012 aEgeschlossen. In seiner aEschlie�enden 6tel�
lungnahme Yom 20. -anuar 2013 Eestltigte der 1LWK1 die (rI�llung seiner AuIlagen mit einer 
noch Yor]unehmenden 3rl]isierung des AEIalldatenElatts. 

Im 5ahmen der FortschreiEung der (ndlagerungsEedingungen Konrad aus atomrechtlicher 6icht 
hatte das %I6 auch 6tellungnahmen der AElieIerungsSIlichtigen�AEI�hrungsSIlichtigen eingeholt. 
8nter %er�cksichtigung Yon diesEe]�glichen +inZeisen umIassen die der]eit lauIenden ArEeiten 
insEesondere Iolgende 6achYerhalte� 

 Klarstellung�9erdeutlichung Yon Yerschiedenen AnIorderungen durch %er�cksichtigung 
Yon +inZeisen aus den 6tellungnahmen der AElieIerungsSIlichtigen�AEI�hrungsSIlichtigen� 
die aus der Eisherigen langMlhrigen AnZendung der (ndlagerungsEedingungen Konrad in 
der 3ra[is resultieren und ]ur 9ermeidung Yon 0issYerstlndnissen Eeitragen. 

 Klarstellung�9erdeutlichung Yon ein]elnen AnIorderungen aus der 8mset]ung der 1eEen�
Eestimmungen aus dem 3lanIeststellungsEeschluss Konrad Zie ]. %. Konkretisierung der 
1eEenEestimmung Ä6SaltstoIImasse Yon mehr als einem =Zan]igstel der kleinsten kriti�
schen 0asse³ durch (rgln]ung der kleinsten kritischen 0assen I�r ausgeZlhlte 5adio�
nuklide und IsotoSengemische. 

 %er�cksichtigung des ummantelten %etonEehllters �8%A�� der eine WeiterentZicklung des 
]\lindrischen %etonEehllters 7\S II ist und mit den I�r seine +erstellung YerZendeten 
WerkstoIIen soZie mit seinen Au�enaEmessungen in +|he und 'urchmesser durch die 
(ndlagerungsEedingungen Konrad aEgedeckt Zird.  

 (rgln]ung Yon Zeiteren Yerein]elt mit geringen AktiYitlten auItretenden 5adionukliden 
aus %etrieEsaEIlllen der KernkraItZerke und AEIlllen aus dem %ereich Forschung�6tillle�
gung und 5�ckEau�Landessammelstellen� die Eisher durch die (ndlagerungsEedingungen 
Konrad nicht aEgedeckt Zurden.  

 Klarstellung der AnIorderung an die (inhaltung der mittleren AktiYitltskon]entrationen �Ee�
trieElicher AsSekt� der I�r die 3lanung Yon (inlagerungskamSagnen ]u Srl]isieren und 
Yor]ugeEen ist�. 

'ie (ndlagerungsEedingungen Konrad Zerden durch die Eeiden komSlementlren 8nterlagen 3ro�
duktkontrolle radioaktiYer AEIllle� radiologische AsSekte und 3roduktkontrolle radioaktiYer AEIllle� 
stoIIliche AsSekte ergln]t. 'ie im 5ahmen der FortschreiEung der (ndlagerungsEedingungen 
Konrad Yorgenommenen bnderungen und (rgln]ungen Zerden in der 5eYision 2 der 3rodukt�
kontrolle radioaktiYer AEIllle� radiologische AsSekte in entsSrechender Weise Eer�cksichtigt. 'ar�
�Eer hinaus Zerden insEesondere die mit dem 3lanIeststellungEeschluss Konrad erteilten acht 
1eEenEestimmungen ]ur 3roduktkontrolle umgeset]t. 'ie ArEeiten ]ur 5eYision der 3roduktkon�
trollma�nahmen Zerden ]. 7. Sarallel� ]. 7. nachlauIend ]ur FortschreiEung der (ndlagerungsEe�
dingungen Konrad durchgeI�hrt. 

Im +inElick auI die 3roduktkontrolle radioaktiYer AEIllle� stoIIliche AsSekte ist Iest]uhalten� dass 
ihre FortschreiEung aus Zasserrechtlicher 6icht ± Zie im Falle der (ndlagerungsEedingungen 
Konrad ± termingerecht ]um 15. 0lr] 2012 aEgeschlossen Zurde. Aus der aEschlie�enden 6tel�
lungnahme des 1LWK1 Yom 20. -anuar 2013 ergaEen sich keine Zeiteren AsSekte� die ]u Ee�
r�cksichtigen Zlren.  

Gorleben 

'er 6tandort GorleEen �1iedersachsen� �AEEildung '�12� Zurde I�r ein nukleares (ntsorgungs�
]entrum im -ahr 1�77 Iestgelegt �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel A.2�� sSlter auI die 1ut]ung als 
m|glicher (ndlager�6tandort Eegren]t. 1ach einer 1�7� auIgenommenen �Eertlgigen (rkundung 
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des 6tandorts Zurde im -ahr 1�86 mit dem AEteuIen der 6chlchte die untertlgige (rkundung des 
6al]stocks Eegonnen. %is ]um 1. 2ktoEer 2000� dem %eginn des 0oratoriums Zurden insgesamt 
etZa sieEen Kilometer 6trecken auIgeIahren. Insgesamt Zurden in die (rkundung des 6al]stockes 
GorleEen und die 2IIenhaltung des %ergZerkes Eis (nde 2013 rund 1.700 0io. ¼ inYestiert. 

0it dem AuslauIen des GorleEen�0oratoriums Zurden die (rkundungsarEeiten unter 7age im 2k�
toEer 2010 Zieder auIgenommen. 3arallel Zurde in AnZendung der 6icherheitsanIorderungen an 
die (ndlagerung Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle Yom 30. 6eStemEer 2010 eine Yorllu�
Iige 6icherheitsanal\se I�r den 6al]stock erarEeitet. 'ie (rgeEnisse dieser YorlluIigen 6icher�
heitsanal\se �96G� sollten ursSr�nglich 2013 einem internationalen 3eer 5eYieZ unter]ogen Zer�
den� dies Zurde aEer nicht Zeiter YerIolgt. 'ie ArEeiten ]ur 96G Zurden im 0lr] 2013 ohne Yor�
lluIige (ignungsaussage I�r den 6tandort GorleEen aEgeschlossen. 'ie entZickelten (ndlager�
kon]eSte I�r eine (ndlagerung im 6teinsal] k|nnten geeignet sein� die lang]eitsicherheitsEe]oge�
nen %08%�6icherheitsanIorderungen ]u erI�llen. 

Geml� � 2� 6tandAG >1A�7@ Zaren die Eergmlnnischen (rkundungsarEeiten am 6tandort Gorle�
Een mit InkraIttreten dieses Geset]es am 27. -uli 2013 ]u Eeenden� Zurden Medoch Eereits im 
1oYemEer 2012 eingestellt. 'as %ergZerk Zird Eis ]u der 6tandortentscheidung nach dem 6tand�
ortausZahlgeset] unter GeZlhrleistung aller rechtlichen (rIordernisse und der notZendigen (r�
haltungsarEeiten oIIen gehalten� soIern der 6al]stock nicht im 9erIahren ausgeschlossen Zird. 

AEEildung '�12� 6tandort GorleEen� im +intergrund 7%L�G� ALG und 3KA 
�%ildrechte� G16� 

D.3.4 Schachtanlage Asse II 

'as ehemalige 6al]EergZerk Asse II Zurde nach dem GeZinnungsEetrieE Yon 1�0� Eis 1�64 Yon 
der GesellschaIt I�r 6trahlenIorschung �G6F�� dem sSlteren +elmholt] =entrum 0�nchen 
�+0G8�� im AuItrag des %undesministeriums I�r ZissenschaItliche Forschung und 7echnologie 
�heute� %undesministerium I�r %ildung und Forschung� als ForschungsEergZerk erZorEen. 9on 
1�67 Eis 1�78 Zurden insgesamt 124.4�4 Flsser und GeEinde als schZachradioaktiYe AEIllle in 
das %ergZerk eingelagert� darunter EeIanden sich auch ca. 15.000 sogenannte 9erlorene %eton�
aEschirmungen �9%A� mit AEIlllen h|herer AktiYitlt. 8nter anderem Zurden ]Zischen 1�72 und 
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1�77 1.2�3 Flsser und GeEinde mit mittelradioaktiYen AEIlllen eingelagert. 3arallel ]ur (inlage�
rung Zurden 9ersuche mit KoEaltTuellen durchgeI�hrt� um (rkenntnisse �Eer die AusZirkung Yon 
radioaktiYer 6trahlung auI 6al]gestein ]u geZinnen. %is 1�85 gaE es ForschungsarEeiten ]ur (nt�
Zicklung und 'emonstration Yon 7echniken ]ur (inlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen. 

Am 4. 6eStemEer 2008 haEen sich das ]ustlndige %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut] 
und 5eaktorsicherheit �%08� und das %undesministerium I�r %ildung und Forschung �%0%F� so�
Zie das 1iederslchsische 0inisterium I�r 8mZelt und Klimaschut] �108� darauI geeinigt� dass 
]uk�nItig die 6chachtanlage Asse II entsSrechend dem Atomgeset] Zie ein (ndlager ]u Eehan�
deln ist. 'aher sollte das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�� das I�r die (ndlagerung radioaktiYer 
AEIllle ]ustlndig ist� die %etreiEerschaIt der Anlage ]um 1. -anuar 200� Yom +elmholt] =entrum 
0�nchen �Eernehmen. F�r den %etrieE der Anlage Eedient sich das %I6 der Asse�GmE+� einer 
hundertSro]entig Eundeseigenen GesellschaIt. 

Geml� dem =ehnten Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 24. 0lr] 200� >1A�24@ unter�
liegen der %etrieE und die 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II den AnIorderungen des Atomge�
set]es� das Yom %I6 die 6tilllegung der Anlage Iordert. 9orangegangen Zar der %eschluss der 
%undesregierung Yom 5. 1oYemEer 2008� die Eis dahin nach %ergrecht geI�hrte 6chachtanlage 
Asse II in den GeltungsEereich des Atomrechts ]u �EerI�hren und ]uk�nItig das %ergZerk als 
(ndlager I�r radioaktiYe AEIllle nach � �a AtG >1A�3@ ]u Eehandeln. 

'amit die Interessen der 5egion an einer sicheren 6tilllegung geE�ndelt Zerden� Zurde Eereits 
2008 die Asse II�%egleitgruSSe in WolIenE�ttel eingerichtet� Zelche aus 9ertretern der Kommunal�
Yertretungen� der |rtlichen 3olitik� 8mZeltYerElnden und %�rgerinitiatiYen Eesteht. 'ie ArEeits�
gruSSe 2Stion ± 5�ckholung �AG2�� Zelche aus Yon der Asse II�%egleitgruSSe Eenannten ([Ser�
ten Eesteht� Eerlt die %egleitgruSSe Iachlich.  

6eit 1�88 Zird ein =utritt Yon GrundZasser aus dem 'eckgeEirge in das GruEengeElude Eeo�
Eachtet �Ygl. AEEildung '�13 rechts�. 8m die ]utretende L|sung ]u Iassen� Zurden AuIIangstellen 
eingerichtet. Insgesamt Zerden tlglich rund 12 mñ an 1atriumchlorid geslttigtem GrundZasser im 
%ergZerk auIgeIangen� EeYor sie mit den eingelagerten AEIlllen in Kontakt treten k|nnen. (ine 
3rognose der Zeiteren (ntZicklung der =utrittsraten ist der]eit nicht m|glich. 

'ie aktuelle +auStauIIangstelle EeIindet sich auI der 658�m±6ohle. 'ie hier auIgeIangene unkon�
taminierte =utrittsl|sung Zird nach �Eer 7age geSumSt und Eei der kontrollierten Flutung eines 
alten 6al]EergZerkes YerZendet. 'iese 0|glichkeit lluIt in einigen -ahren aus. 'as %I6 streEt 
eine Zasserrechtliche (rlauEnis ]ur (inleitung der unEelasteten L|sung in ein geeignetes 2Eer�
IllchengeZlsser an. 

(tZa 0�8 mñ =utrittsZlsser Sro 7ag Zerden auI der 725�m�6ohle auIgeIangen. 'iese Wlsser sind 
teilZeise mit 7ritium Eelastet. 6ie Zerden aEer nicht e[tern YerZertet� sondern Eei der +erstellung 
Yon 6Se]ialEeton �6orelEeton� I�r die 9erI�llung Yon +ohlrlumen YerZendet. =utrittsZlsser� die 
auI der 750�m�6ohle geIasst Zerden� sind unterhalE der Freigren]e mit 7ritium �+�3� und teilZeise 
oEerhalE der Freigren]e mit &lsium�137 �&s�137� Eelastet. 'ie bnderung des � 57E AtG Yom 
25. ASril 2013 �ÄLe[ Asse³� >1A�26@ erm|glicht es� kontaminierte L|sungen �Eis ]um 10�Iachen der 
Freigren]e� eEenIalls ]ur +erstellung Yon 6orelEeton ]u YerZenden. +|her kontaminierte L|sun�
gen m�ssen an die ]ustlndige Landessammelstelle aEgegeEen Zerden. 

=ur 6taEilisierung des %ergZerkes erIolgte Yon August 1��5 Eis 'e]emEer 2003 die 9erI�llung 
alter AEEaukammern in der 6�dIlanke mit Ieink|rnigem 6al]grus. Insgesamt Zurden ca. 
2�1 0io. 0g �ca. 1�75 0io. mñ� 9ersat]material in die 6�dIlanke der 6chachtanlage Asse II einge�
Eracht. Anschlie�end Zurde mit der 9erI�llung Yon 6chlchten und 6trecken unterhalE der (inla�
gerungsEereiche mit 6teinsal] und 0agnesiumchloridl|sung Eegonnen.  

%edingt durch das YerZendete 6taEilisierungsmaterial� den hohen 'urchEauungsgrad der 6�d�
Ilanke� die 1lhe der ehemaligen AEEaukammern ]um 1eEengeEirge und die L|sungs]utritte in 

6eite 83 Yon 33�



Drucksache 18�5980 – 98 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

das %ergZerk� ist die 3rognose der 9erIormungsraten I�r 3Ieiler und 6chZeEen nur Eegren]t m|g�
lich� 'ie 9erIormungen der YerElieEenen %ergIesten sind Zeiterhin hoch. 'aher Zurden Yom %I6 
nach hEernahme der %etreiEerschaIt Zeitere 6taEilisierungsma�nahmen mit 6orelEeton ]ur 9er�
Eesserung der 6tandsicherheit und 9orsorgema�nahmen Ee]�glich des L|sungs]utrittes durch�
geI�hrt. 

+ier]u Zurde die Yollstlndige 9erI�llung Yon YerElieEenen 5esthohlrlumen in den ehemaligen 
AEEauen der 6�dIlanke� in denen keine radioaktiYen AEIllle eingelagert sind� in die Wege geleitet 
�FirstsSaltYerI�llung�. (inlagerungskammern Zurden nicht YerI�llt. =iel der 9erI�llma�nahme ist 
es� die GeEirgsYerIormung ]u Yerlangsamen und damit die 6icherheitssituation ]u YerEessern. Im 
5ahmen der 1otIallYorsorge Zurden Eereits ]ahlreiche 5esthohlrlume in der 775�m�6ohle unter 
den AEIallkammern mit 6orelEeton YerI�llt. (s ist Zeiterhin geSlant� nicht mehr Een|tigte +ohl�
rlume im 8mIeld der (inlagerungskammern auI der 725� und 750�m�6ohle ]u YerI�llen. 'iese 
0a�nahmen sollen der Iortschreitenden 6chldigung des GeEirges entgegenZirken. 

'ie (inlagerungskammern sollen nur im 1otIall �]. %. Eei einem als unEeherrschEar erkannten 
L|sungs]utritt� YerI�llt Zerden.  

F�r den Fall eines unEeherrschEaren L|sungs]utrittes Zurde au�erdem eine 1otIallSlanung er�
stellt� in der Zeitere 9orsorge� und 1otIallma�ma�nahmen �(rZeiterung der KaSa]itlt des L|�
sungsmanagements� Yorsorgende (ntIernung nicht mehr Een|tigter (inEauten und %etrieEsmate�
rialien soZie YorEereitende 3lanungen I�r die 5lumung� 5estYerI�llung� 6chachtYerschl�sse und 
kontrollierte GegenIlutung� EeschrieEen Zerden. 

6eit dem 8. -uli 2010 YerI�gt die 6chachtanlage Asse II I�r die 2IIenhaltung �Eer eine Genehmi�
gung des 1iederslchsischen 0inisterium I�r 8mZelt und Klimaschut] �108� ]um 8mgang mit 
radioaktiYen 6toIIen geml� � 7 6trl6ch9 >1A�8@. 

AEEildung '�13� 6chachtanlage Asse II �links� AEIallgeEinde in einer (inlagerungskammer �heute 
nicht mehr ]uglnglich�� rechts� 7roSIstelle� �%ildrechte� %I6� 

8nter %eteiligung der gIIentlichkeit und unter (inEe]iehung Yerschiedener 6achYerstlndiger und 
der AG2 Zurde 200� ein Ä2StionenYergleich³ durchgeI�hrt� der die sicherste 6tilllegungsYariante 
I�r die 6chachtanlage Asse II ausZeisen sollte. 'aEei Zurden drei m|gliche 6tilllegungsoStionen 
EeschrieEen� untersucht und EeZertet. 'ie Eetrachteten 2Stionen Zaren� 

die 5�ckholung der radioaktiYen AEIllle�

die 8mlagerung der radioaktiYen AEIllle in einen tieIeren 7eil des 6al]stocks und

die 9ollYerI�llung der GruEe� ZoEei die radioaktiYen AEIllle an 2rt und 6telle YerEleiEen.
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'as mit der 6tilllegung EeauItragte %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� hat im (rgeEnis des 9er�
gleichs die 5�ckholung aller AEIllle als dieMenige 6tilllegungsoStion identiIi]iert� Eei der die Lang�
]eitsicherheit durch die geordnete (ndlagerung in einem SlanIestgestellten (ndlager mit gr|�ter 
Wahrscheinlichkeit nachgeZiesen Zerden kann. 'ie 5�ckholung aller AEIllle Zurde daher als Ee�
Yor]ugte 0ethode Eei der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II angesehen.  

'ie (ntsorgungskommission �(6K� Zeist darauI hin� dass die Eei einer 5�ckholung der AEIllle 
aus der 6chachtanlage Asse II auItretenden 6trahlene[Sositionen des 3ersonals und der %eY|l�
kerung der]eit nicht EelastEar aEgeschlt]t Zerden k|nnen. Wlhrend einer 5�ckholung der AEIllle 
m�ssten I�r %etrieEsSersonal und %eY|lkerung ]uslt]liche 6trahlene[Sositionen in den nlchsten 
-ahr�]ehnten hingenommen Zerden. 'ie konserYatiY ermittelten h\Sothetischen ]uk�nItigen 'o�
sen Eei einem 9erEleiE der AEIllle in der 6chachtanlage m�ssen hiergegen aEgeZogen Zerden. 

Am 28. FeEruar 2013 YeraEschiedete der 'eutsche %undestag das ÄGeset] ]ur %eschleunigung 
der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II³ �ÄLe[ Asse³� 
>1A�26@. In diesem Zird die 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II nach 5�ckholung der radioakti�
Yen AEIllle IestgeschrieEen. 

AuIgrund der Eegren]ten Kenntnisse �Eer den aktuellen =ustand der AEIllle und der (inlagerungs�
kammern ist die 5ealisierung der 5�ckholung mit 8nsicherheiten EehaItet. Aus diesem Grund er�
Iolgt ]unlchst eine FaktenerheEung und (rSroEungsShase in drei 6chritten� 

 Im ersten 6chritt Zerden ]Zei (inlagerungskammern auI der 750�m�6ohle angeEohrt und 
gasI|rmige� Il�ssige und Ieste 3roEen entnommen soZie die 8mgeEung der (inlagerungs�
kammern erkundet. 

 Im ]Zeiten 6chritt Zerden diese (inlagerungskammern ge|IInet und ihr =ustand soZie der 
=ustand der darin EeIindlichen GeEinde EeZertet. 

 Im dritten 6chritt sollen dann erste AEIallgeEinde aus den Eeiden (inlagerungskammern 
testZeise geEorgen Zerden. 

Alle drei 6chritte m�ssen sorgIlltig geSlant Zerden. 'amit Zeder die %eschlItigten in der Anlage 
noch die %eY|lkerung �Eer 7age und die 8mZelt geIlhrdet Zerden� m�ssen die erIorderlichen 
technischen und organisatorischen 6icherheitsma�nahmen eingehalten Zerden. 

'as 1iederslchsische 0inisterium I�r 8mZelt und Klimaschut] �108� hat am 21. ASril 2011 die 
Genehmigung nach � � AEs. 1 AtG I�r den 6chritt 1 der FaktenerheEung ]um AnEohren der (in�
lagerungskammern 7 und 12 auI der 750�m�6ohle erteilt. 'ie erste %ohrung� die am 1. -uni 2012 
startete� hatte eine Gesamtllnge Yon 35 m und YerlieI oEerhalE der Kammer 7�750 im 6al]geEirge. 
8m den 'eckenYerlauI der Kammer und m|gliche +ohlrlume am oEeren 5and der Kammer ]u 
erkunden� Zurden 5adarmessungen Yom %ohrloch aus getltigt. Anschlie�end Zurde das %ohr�
loch YerI�llt. (ine ]Zeite %ohrung Zurde Zestlich am 9erschlussEauZerk YorEei Eis in die (inla�
gerungskammer 7�750 gesto�en. 6ie hat AnIang -uni 2013 Eei 23�20 m 7euIe ein AEIallgeEinde 
erreicht. (s Zurden erste (rgeEnisse ]ur radiologischen 6ituation im 9ersat]material und 3oren�
raum des 9ersat]es ermittelt. %rennEare oder e[SlosiYe Gasgemische Zurden nicht angetroIIen. 
Weitere %ohrungen sollen den GeEirgs]ustand der 6chZeEe �Eer der Kammer erkunden. 'ie An�
Eohrung der Kammer 12�750 Zird der]eit YorEereitet. 

'ie FaktenerheEung Zird llnger als geSlant dauern. Im 8nterschied ]u den ursSr�nglichen (rZar�
tungen �3 -ahre� Zird heute mit einer 'auer Yon ca. 8 Eis 10 -ahren gerechnet. 'ie 1otZendigkeit 
der ein]elnen 6chritte innerhalE der FaktenerheEung ist im =uge des Zeiteren 9orgehens mit dem 
=iel der %eschleunigung immer Zieder ]u �EerSr�Ien. 
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'as %I6 I�hrte seit -anuar 2012 drei WorkshoSs mit Iolgenden (rgeEnissen unter %eteiligung einer 
gro�en An]ahl e[terner ([Serten soZie der gIIentlichkeit durch. 

'ie 'auer der 5�ckholung Zird im 0ittel auI etZa 35 Eis 40 -ahre geschlt]t �die Kon]eSt�
Slanungen gingen Yon 8 Eis 10 -ahren aus�. =udem ist ein neuer 6chacht ]ur %ergung der
AEIllle ]Zingend notZendig. 1eue untertlgige InIrastrukturrlume au�erhalE des der]eiti�
gen GruEengeEludes sind oEligatorisch. 9or %eginn m�ssen die 1otIallYorsorgema�nah�
men �insEesondere 6taEilisierungs� und 9erI�llma�nahmen� Yollstlndig umgeset]t sein.

8m den 5�ckholungsEeginn ]u Eeschleunigen� sollten der neue 6chacht und das =Zi�
schenlager unYer]�glich� ohne die aEschlie�ende 3r�Iung der 5ealisierEarkeit der 5�ck�
holung geSlant und auch ausgeI�hrt Zerden.

In einem dritten WorkshoS im 1oYemEer 2012 Zurden die 5ahmenEedingungen und 1ot�
Zendigkeit der 1otIallYorsorge soZie die 5echtIertigung der 5�ckholung im +inElick auI
den 6trahlenschut] diskutiert.

Im ASril 2013 Zurde ein �EerarEeiteter 5ahmenterminSlan Yorgestellt. 1eEen m|glichen %eschleu�
nigungen Zurden auch ]Zischen]eitliche 9er]|gerungen Eer�cksichtigt. Let]tere haEen sich aus 
der 2012 aus 6icherheitsgr�nden notZendigen 6Serrung Yon InIrastrukturEereichen und FahrZe�
gen und deren nachIolgender Instandset]ung soZie dem ]unehmenden AuIZand ]ur AuIrechter�
haltung der GeErauchstauglichkeit des GruEengeEludes ergeEen. F�r die 5�ckholung Yon radio�
aktiYen AEIlllen aus einem %ergZerk giEt es keinerlei (rIahrungen. (rIahrungen aus anderen 
EergEaulichen %ereichen k|nnen nur Eedingt �Eertragen Zerden. 'er]eit liegen noch keine tech�
nischen 3lanungen I�r die 5ealisierung Yor� daher umIasst der Eestehende 5ahmenterminSlan nur 
den =eitraum Eis ]um %eginn der 5�ckholung. 'anach Eeginnt die 5�ckholung im -ahr 2033. 'er 
5ahmenterminSlan Zird Mlhrlich aktualisiert. 

0it ]unehmender 'auer der 2IIenhaltung des %ergZerks steigt Medoch auch das 5isiko� dass sich 
der =utritt des GrundZassers in un]uglngliche %ereiche Yerlagert und dort nicht mehr auIgeIangen 
Zerden kann oder sich erh|ht. 'as am 25. ASril 2013 in KraIt getretene ÄGeset] ]ur %eschleuni�
gung der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II³ �ÄLe[ 
Asse³� >1A�26@ regelt durch eine 1euIassung des � 57E AtG die geset]liche =ielIestlegung der 
5�ckholung der radioaktiYen AEIllle als 9or]ugsoStion im +inElick auI die sichere 6tilllegung der 
6chachtanlage Asse II. 0it der 1euIassung Zurden YerIahrensrechtliche 5ahmenEedingungen I�r 
die %eschleunigung der ArEeiten geschaIIen �u. a. Klarstellung� dass I�r die 5�ckholung kein 3lan�
IeststellungserIordernis Eesteht� 5egelung ]ur =ullssigkeit Yon 7eilgenehmigungen und ]u Yor�
]eitigem %eginn� (inI�hrung Yon Genehmigungen mit Kon]entrationsZirkung�. =ur 9ermeidung 
Yon 9oll]ugsunsicherheiten Zurde klargestellt� dass im 5ahmen der euroSarechtlichen 9orgaEen 
Eeh|rdliche Ausnahmen Yon 6trahlenschut]YorschriIten m|glich sind� soZeit der 6trahlenschut] 
geZlhrleistet ist.  

%eschleunigungsSoten]ial Eesteht Eesonders I�r die 7eilSroMekte� deren Fertigstellung eine 9o�
rausset]ung der 5�ckholung ist �(rstellung 6chacht 5� 3lanung und %au des =Zischenlagers und 
(ntZicklung Yon %ergetechniken� und mit denen auIgrund des ÄLe[ Asse³ noch Yor %eendigung 
der FaktenerheEung Eegonnen Zerden kann. 

F�r den Fall� dass die AEIllle Yollstlndig oder teilZeise in der GruEe YerEleiEen� I�hrt das %I6 eine 
Lang]eitsicherheitsanal\se durch� Zelche die Lang]eitIolgen eines 9erEleiEs der AEIllle aEschlt�
]en soll. +ierI�r sind genauere Kenntnisse �Eer die geologischen 9erhlltnisse notZendig. =ur nl�
heren (rkundung des 'eckgeEirges im %ereich der 6�dIlanke sind Zeitere 8ntersuchungen Yor�
gesehen. 
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D.4 Inventar an radioaktiven Abfällen 

In der %undesreSuElik 'eutschland Iallen radioaktiYe AEIllle an 

 Eeim %etrieE Yon KernkraItZerken und Forschungsreaktoren� 

 aus der 6tilllegungsShase Yon KernkraItZerken� Yon 9ersuchs� und 'emonstrationsreak�
toren soZie Yon Forschungs� und 8nterrichtsreaktoren und Zeiteren kerntechnischen (in�
richtungen� 

 Eei der 8rananreicherung soZie Eei der +erstellung Yon %rennelementen �kerntechnische 
Industrie�� 

 Eei der GrundlagenIorschung und der angeZandten Forschung� 

 Eei der 5adioisotoSenanZendung in sonstigen Forschungseinrichtungen� 8niYersitlten� 
GeZerEe� und IndustrieEetrieEen� Krankenhlusern oder Ar]tSra[en� 

 Eei sonstigen AEIallYerursachern Zie im militlrischen %ereich� 

 ]uk�nItig Eei der Konditionierung aEgeErannter %rennelemente� die der direkten (ndlage�
rung ]ugeI�hrt Zerden. 

Aus dem Ausland nimmt die %undesreSuElik 'eutschland Iolgende radioaktiYe AEIllle ]ur�ck� 

 1ach den Yertraglichen 5egelungen mit den WiederauIarEeitungsIirmen A5(9A�1&� ehe�
mals &2G(0A �Frankreich�� und 6ellaIield Ltd.� gehalten Yon 1'A �9ereinigtes K|nig�
reich�� ist der Eei der WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente aus LeichtZasser�
reaktoren anIallende radioaktiYe AEIall in entsSrechender 0enge ]ur�ck]unehmen. 'ie 
5�cklieIerung des Yerglasten 6SaltSroduktkon]entrates aus Frankreich Zurde im 0ai 1��6 
Eegonnen und Slangeml� im 1oYemEer 2011 aEgeschlossen. F�r die �Erigen ]ur�ck]u�
lieIernden radioaktiYen AEIllle aus dem 9ereinigten K|nigreich und Frankreich liegen 3la�
nungen Yor. 

Im Folgenden Zird eine hEersicht �Eer den %estand an unEehandelten radioaktiYen 5eststoIIen� 
an =ZischenSrodukten und konditionierten AEIlllen ]um 6tichtag 31. 'e]emEer 2013 gegeEen 
soZie eine 3rognose I�r das Eis ]um -ahr 2080 ]u erZartende AEIallauIkommen erstellt. Weiterhin 
Zird eine hEersicht �Eer die im (5A0 endgelagerten und in die 6chachtanlage Asse II einge�
Erachten radioaktiYen AEIllle gegeEen. 

D.4.1 Bestand radioaktiver Abfälle und Prognose 

'er %estand an radioaktiYen AEIlllen Zird soZohl I�r radioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer 
WlrmeentZicklung als auch I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle ermittelt. 'as ursSr�ngli�
che Kategoriens\stem mit unEehandelten 5ohaEIlllen� =ZischenSrodukten und konditionierten 
AEIlllen Zurde I�r die %erichterstattung durch das nachIolgende Kategoriens\stem erset]t. 'ie 
=uordnung des Ir�heren ]um neuen Kategoriens\stem Zird in 7aEelle '�5 dargestellt.  
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7aEelle '�5� =uordnung des Ir�heren ]um neueren Kategoriens\stem 

Abfall RA VA P1 P2 G1 G2 

unEehandelte 5ohaEIllle ; ;         
=ZischenSrodukte   ; ;   ;   
konditionierte AEIllle     ; ; ; ; 

Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

AuIgrund der 5ichtlinie 2011�70�(85A720 und der daraus Iolgenden (rstellung eines %erichtes 
]um 1ationalen (ntsorgungsSrogramm Zurde die 'atenerheEung insEesondere um die AngaEe� 
oE die AEIllle I�r das (ndlager Konrad Yorgesehen sind angeSasst. =udem k|nnen die AElieIe�
rungsSIlichtigen ]u den AEIlllen 0assen an 6telle Yon 9olumina angeEen� die noch nicht endla�
gergerecht konditioniert sind. (ine 8nterscheidung nach dem (ntsorgungs]iel Iindet nachIolgend� 
auIgrund der geringen 0engen die der]eit I�r ein anderes (ndlager Yorgesehen sind� nicht statt.  

AEIllle Zerden nach dem 6tand ihrer %earEeitung untergliedert in 5ohaEIllle �5A�� d. h. AEIllle in 
ihrer (ntstehungsIorm� und in ÄYorEehandelte AEIllle³ �9A� die ]. %. eine 9orkonditionierung ]ur 
Eesseren +andhaEung erhalten haEen. F�r die =Zischenlagerung Zerden die AEIllle in der 5egel 
konditioniert. Aus dem KonditionierungsSro]ess entstehen die AEIallSrodukte� die meist in Fls�
sern� die einen InnenEehllter darstellen �31�� oder auch schon in KonradEehlltern �G1� lagern. 
6oll das AEIallSrodukt Eis ]ur (ndlagerung nicht Zeiter Eehandelt Zerden� kann in der 3rodukt�
kontrolle durch das %undesamt I�r 6trahlenschut]� Iestgestellt Zerden� dass dieses AEIallSrodukt� 
Eei (rI�llung der (ndlagerungsEedingungen� I�r das (ndlager Konrad geeignet ist. Aus dem AE�
IallSrodukt der Kategorie 31 entsteht so ein ÄSroduktkontrolliertes AEIallSrodukt³ �32�. 'ie AEIall�
Srodukte der Kategorie 32 Zerden dann I�r die (ndlagerung noch in KonradEehllter eingestellt 
�G1�. Wird das AEIallgeEinde �G1� Yom %I6 als endlagerIlhig Eestltigt� liegt ein ÄSroduktkontrol�
liertes AEIallgeEinde³ �G2� Yor� Zelches Yom (ndlager ]ur (inlagerung aEgeruIen Zerden kann. 

7aEelle '�6� hEersicht �Eer die 0assen und 9olumina ]Zischengelagerter radioaktiYer AE�
Illle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung ]um 31. 'e]emEer 2013 

Kategorie 
Masse Volumen 

[Mg] [m3] 

5A � 5ohaEIllle �.34�   

9A � YorEehandelte AEIllle 13.�46   

31 � AEIllle in InnenEehlltern   15.235 

32 � 3roduktkontrollierte AEIallSrodukte   1.231 

G1 � AEIllle in KonradEehlltern   �7.412 

G2 � 3roduktkontrollierte AEIallgeEinde   7 

Summe 23.295 113.885 

Insgesamt lagerten Eei allen AEIallYerursachern geml� 7aEelle '�6 23.2�5 0g an 5oh� und Yor�
Eehandelten AEIlllen. 9on den 113.885 m3 ]Zischengelagerten AEIlllen in %ehlltern �%ruttoYolu�
men� entIallen 16.466 m3 auI AEIllle in InnenEehlltern� die noch in KonradEehllter YerSackt Zer�
den m�ssen und �7.41� m3 auI AEIllle die Eereits in KonradEehllter YerSackt Zurden. =um 6tich�
tag 31. 'e]emEer 2013 stehen 7 m3 an AEIlllen I�r die 9erEringung in das (ndlager Konrad ]ur 
9erI�gung. 

In 7aEelle '�7 Zird der %estand an YernachllssigEar Wlrme entZickelnden AEIlllen Ee]ogen auI 
die ein]elnen AEIallYerursachergruSSen auIge]eigt. 
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7aEelle '�7� hEersicht �Eer den %estand an YernachllssigEar Wlrme entZickelnden radioak�

tiYen AEIlllen entsSrechend ihrem %earEeitungs]ustand ]um 31. 'e]em�
Eer 2013 

Abfallverursachergruppen 

RA VA P1 P2 G1 G2 

Masse 
[Mg] 

Masse 
[Mg] 

Volumen
[m3] 

Volumen
[m3] 

Volumen 
m³] 

Volumen
[m³] 

Forschungseinrichtungen 2.2�8 6.083 1.76� 41 40.122 0 
Kerntechnische Industrie 225 172 330 100 10.220 0 
KernkraItZerke 7�2 160 2.213 717 4.�25 0 
6tillgelegte KernkraItZerke 5.368 6.517 8.130 308 26.768 7 
Landessammelstellen 416 524 2.318 65 �00 0 
WiederauIarEeitung �WAK� 250 48� 475 0 14.476 0 
Summe 9.349 13.946 15.235 1.231 97.412 7 

 6tillgelegte KernkraItZerke einschlie�lich der KernkraItZerke� die dauerhaIt aEgeschaltet sind. 

7aEelle '�8 giEt einen hEerElick �Eer die 9erteilung des %estandes der konditionierten Yernach�
llssigEar Wlrme entZickelnden AEIllle auI die Yerschiedenen =Zischenlager. 

7aEelle '�8� =Zischenlagerung radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZick�
lung der Kategorie 31 Eis G2 ]um 31. 'e]emEer 2013 

Zwischenlager Abfallvolumen [m3] 

Forschungs]entren inkl. Kunden 5�.251 
Kerntechnische Industrie 2.513 
(nergieZerke 1ord� =Zischenlager 1ord 6.573 
KernkraItZerke 12.777 
Landessammelstellen 2.40� 
=Zischenlager KernkraItZerk 8nterZeser 1.3�0 
(98�=Zischenlager 0itterteich 7.3�2 
G16 Werk GorleEen 7.143 
=Zischenlager 1&6 7.146 
G16 und sonstige =Zischenlager 2.174 
=Zischenlager Ahaus im 7%L�A 1.345 
=Zischenlager KernkraItZerk 6tade 3.771 
Summe* 113.885 

  AEZeichung auIgrund Yon 5undungen. 

AEEildung '�14 ]eigt die AuIteilung des Eis (nde 2013 kumulierten %estandes radioaktiYer Yer�
nachllssigEar Wlrme entZickelnder AEIllle auI die Yerschiedenen AEIallYerursachergruSSen. 
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AEEildung '�14� AuIteilung des %estandes radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrmeent�
Zicklung der Kategorie 31 Eis G2 nach AEIallYerursachergruSSen ]um 31. 'e�
]emEer 2013� GesamtYolumen� 113.885 mñ 

Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 

Am 31. 'e]emEer 2013 lagerten neEen den Eestrahlten %rennelementen in der %undesreSuElik 
'eutschland 721 mñ Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle. 'er +auStanteil Eei den konditio�
nierten Wlrme entZickelnden AEIlllen kommt aus der WiederauIarEeitung. 'ie konditionierten 
WiederauIarEeitungsaEIllle sind in 108 %ehlltern �ein %ehllter Yom 7\S 76 28 9� 74 %ehllter Yom 
7\S &A6725� +AW 20�28 &G� 21 &A6725� +AW 280� 12 %ehllter Yom 7\S 7185� mit 3.024 
Kokillen mit Yerglastem 6SaltSroduktkon]entrat aus der WiederauIarEeitung aEgeErannter %renn�
elemente Eei A5(9A 1& enthalten. In den -ahren 200� und 2010 Zurde das Il�ssige 6SaltSro�
duktkon]entrat aus der WAK in der 9erglasungseinrichtung Karlsruhe �9(K� Yerglast. 'ie daEei 
Srodu]ierten Glaskokillen Zerden seit FeEruar 2011 in I�nI 7ransSort� und LagerEehlltern des 
7\Ss &A6725� +AW 20�28 &G im =Zischenlager 1ord auIEeZahrt. %ei den Zeiteren Wlrme 
entZickelnden radioaktiYen AEIlllen handelt es sich u. a. um aktiYierte 7eile und %rennelementteile 
aus der WAK� um Kon]entrate und um unsortierten AEIall ]. %. aus dem AEEau der WAK und des 
K1K II. 'ie AuIteilung des %estandes an Wlrme entZickelnden AEIlllen Zird in 7aEelle '�� auI�
ge]eigt.  

Landes�
sammelstellen

3�
6tillgelegte 

KernkraItZerke
31�

KernkraItZerke
7�

Kerntechnische 
Industrie

��

Forschungs�
einrichtungen

37�

WiederauI�
arEeitung 

�WAK�
13�
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7aEelle '��� hEersicht �Eer den %estand an Wlrme entZickelnden radioaktiYen AEIlllen ]um 

31. 'e]emEer 2013 

Abfallverursachergruppen 
Abfälle 

[m3] 

Forschungseinrichtungen 80 
Kerntechnische Industrie 0 
KernkraItZerke 0 
6tillgelegte KernkraItZerke 0 
Landessammelstellen 1� 
6onstige 0 
WiederauIarEeitung �WAK und Ausland� 622 
Summe 721 

'ie =Zischenlagerung der konditionierten radioaktiYen AEIllle erIolgt soZohl I�r die Yernachlls�
sigEar Wlrme entZickelnden AEIllle als auch I�r die Wlrme entZickelnden AEIllle Eei den AEIall�
Yerursachern soZie in internen und ]entralen =Zischenlagern. 

Prognosen 

F�r (ndlagerSlanungsarEeiten ist es erIorderlich� 3rognosen �Eer das ]uk�nItige AEIallauIkom�
men ]u erstellen E]Z. diese Eei gelnderten 5andEedingungen ]u aktualisieren. AngaEen ]u den 
]u erZartenden AEIallYolumina Zurden Yon den AEIallYerursachern �Eermittelt. 'iese AngaEen 
umIassen MeZeils auch die Srognosti]ierten AEIallYolumina� die Eei der 6tilllegung und dem AEEau 
Yon kerntechnischen (inrichtungen entstehen Zerden. (s handelt sich daEei um 3lanungsZerte� 
die mit 8nsicherheiten EehaItet sind und ]uk�nItig �EerSr�It und angeSasst Zerden m�ssen. 

F�r die 3rognose der 9olumina der YernachllssigEar Wlrme entZickelnden AEIllle Zurden Iol�
gende 5andEedingungen angenommen� F�r Meden KernkraItZerksElock Zerden die %etrieEsaE�
Illle Sro -ahr mit 45 m3 AEIallgeEindeYolumen �konditionierter AEIall� unterstellt. In einer YierMlhri�
gen 3hase des hEergangs Yom %etrieE ]ur 6tilllegung lluIt das 6tilllegungsgenehmigungsYerIah�
ren aE. In diesem =eitraum Iallen Zeiterhin %etrieEsaEIllle an. F�r die 6tilllegung selEst Zurden 
im 0ittel ca. 5.000 m3 Me LeichtZasserreaktor Eer�cksichtigt. 'er AnIall Yon 6tilllegungsaEIlllen 
hlngt Yom =eitSunkt der (rteilung der 6tilllegungsgenehmigung und Yom 6tilllegungskon]eSt �un�
mittelEare %eseitigung oder sSltere %eseitigung nach sicherem (inschluss� aE. (s Zird daYon 
ausgegangen� dass sich das 9olumen der 6tilllegungsaEIllle durch Iortschreitende 9erEesserung 
der 9erIahren Zeiter Yerringern Zird. Weiterhin ist ]u Eeachten� dass gro�e Anstrengungen ]ur 
FreigaEe unternommen Zerden und im Wesentlichen nur solche 0aterialien ]um radioaktiYen AE�
Iall gegeEen Zerden� die auch nach llngerer AEkling]eit nicht IreigeEEar sind �]. %. kernnahe ak�
tiYierte KomSonenten�. Aus der 6tilllegung der KernkraItZerke Zird der Yolumenml�ig gr|�te AE�
Iallstrom erZartet. 

'er ]eitliche 9erlauI des Yon den AEIallYerursachern erZarteten ]uk�nItigen AEIallanIalls ist in 
AEEildung '�15 modellml�ig ZiedergegeEen. Aus dieser AEEildung Zird ersichtlich� dass nach 
2040 keine Zeiteren gro�en AEIallmengen mehr ]u erZarten sind.  
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AEEildung '�15� =eitlicher 9erlauI des kumulierten AnIalls radioaktiYer AEIllle mit Yernachllssig�
Earer WlrmeentZicklung als AEIallgeEindeYolumen Eis ]um -ahr 2080 

'er kumulierte %estand an Wlrme entZickelnden AEIlllen im -ahr 2080 Zird unter den 5andEe�
dingungen des am 30. -uni 2011 Yom 'eutschen %undestag Eeschlossenen 13. Geset] ]ur bn�
derung des Atomgeset]es unter %er�cksichtigung der 5estlauI]eit aEgeschlt]t. (in 9olumen Yon 
27.000 m3 ergiEt sich I�r das Iolgende I�r die (ndlagerung in einem 6al]stock entZickelte %ehll�
terkon]eSt� 

ca. 20.400 m3 YerSackter %rennelemente aus LeichtZasserreaktoren I�r die direkte (ndla�
gerung �die AEschlt]ung geht daEei Yon einer (ndlagerung in 32LL8;�%ehlltern als dem
Eisherigen 5eIeren]kon]eSt aus� das entsSricht 10.500 0g 60��

ca. 770 m3 Yerglaster AEIllle �+AW aus Frankreich� 9ereinigtem K|nigreich und Karlsruhe
soZie Yerglaste AEIllle aus der %etrieEsZasserauIEereitung der Iran]|sischen WiederauI�
arEeitungsanlage La +ague��

ca. 820 m3 6trukturteile und +�lsen �&6'�&� aus der WiederauIarEeitung aEgeErannter
%rennelemente in ausllndischen WiederauIarEeitungsanlagen �Frankreich��

ca. 1.340 m3 YerSackter %rennelemente aus dem 7+75�

ca. 180 mñ YerSackter %rennelemente des 9K7A und F50 II �I�r die �Erigen %rennele�
mente aus Forschungsreaktoren Zird im 5ahmen dieser 3rognose angenommen� dass sie
in die 86A YerEracht Zerden� und

ca. 3.400 mñ AEIallgeEinde mit 6trukturteilen der Eestrahlten %rennelemente� die direkt
endgelagert Zerden.
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D.4.2 Inventar Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben 

Im (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen �(5A0� sind in der =eit Yon 1�71 Eis 1��1 und Yon 
1��4 Eis 1��8 schZach� und mittelradioaktiYe AEIllle mit YergleichsZeise niedrigen Kon]entratio�
nen an AlSha�6trahlern eingelagert Zorden.  

6ie stammen aus 

 dem %etrieE Yon KernkraItZerken� 

 der 6tilllegung Yon kerntechnischen Anlagen� 

 der kerntechnischen Industrie� 

 Forschungseinrichtungen� 

 Landessammelstellen E]Z. direkt Yon KleinYerursachern und 

 dem 8mgang sonstiger AnZender. 

Insgesamt sind 36.753 mñ Ieste und YerIestigte AEIllle soZie 6.621 umschlossene 6trahlenTuellen 
endgelagert Zorden. 'ie eingelagerten radioaktiYen AEIllle sind in der 5egel in standardisierten 
%ehlltern� ]. %. 200� Eis 570�l�Flssern und ]\lindrischen %etonEehlltern� YerSackt. 'ie umschlos�
senen 6trahlenTuellen sind nicht Zeiter Eehandelt und lediglich in kleinen %ehlltnissen YerSackt. 
1eEen den endgelagerten radioaktiYen AEIlllen Zerden umschlossene KoEalt�6trahlenTuellen� ei�
nige &lsium�6trahlenTuellen und geringe 0engen Iester mittelradioaktiYer AEIllle �(uroSiumaE�
Illle� in sieEen 6Se]ialcontainern �6tahl]\linder� mit einem 9olumen Yon Me 4 l in 6ohlenEohrl|�
chern soZie ein 280�l�Fass mit 5adium�226�AEIlllen ]Zischengelagert. Im 5ahmen des 3lanIest�
stellungsYerIahrens ]ur 6tilllegung ist Eeantragt Zorden� diese ]Zischengelagerten AEIllle einer 
(ndlagerung ]u]uI�hren. 

9on den Forschungseinrichtungen und sonstigen AEIallYerursachern Zurden als radioaktiYe AE�
Illle %auschutt� kontaminiertes (rdreich� ]ementierte� YerSresste und unYerSresste 0ischaEIllle� 
metallische AEIllle� 9erErennungsr�ckstlnde� kontaminierte LaEoraEIllle� ]ementierte 6S�lZls�
ser soZie Ii[ierte 6trahlenTuellen an das (5A0 aEgelieIert. 'ie radioaktiYen AEIllle dieser AEIall�
Yerursacher sind �EerZiegend in 200�l�Flssern YerSackt. 

'ie AEIalldaten der eingelagerten radioaktiYen AEIllle sind dokumentiert und archiYiert. 'ie Ge�
samtaktiYitlt aller eingelagerten radioaktiYen AEIllle liegt in der Gr|�enordnung Yon 1014 %T� die 
AktiYitlt der AlSha�6trahler liegt in der Gr|�enordnung Yon 1011 %T. 7aEelle '�10 giEt einen hEer�
Elick �Eer die AktiYitlt der releYanten 5adionuklide in den im (5A0 endgelagerten AEIlllen. 'ie 
AktiYitltsangaEen Ee]iehen sich auI den 31. 'e]emEer 2013. 
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7aEelle '�10� 5adionuklidsSe]iIische AktiYitlten der im gesamten (5A0 endgelagerten AE�
Illle ]um 31. 'e]emEer 2013 

Alpha-Strahler Aktivität [Bq] Beta-/Gamma-Strahler Aktivität [Bq] 

Am�241 2�3ā1011 Ac�227 6�2ā1006

Am�243 ��5ā1007 Ac�228 3�6ā1008

&I�24� 5�8ā1005 Ag�108m 6�5ā1010

&I�251 2�3ā1004 Al�26 8�6ā1005

&I�252 ��2ā1003 Am�242m 2�3ā1008

&m�243 5��ā1005 &�14 3�2ā1012

&m�244 4�8ā100� &a�41 7�3ā1007

&m�245 2�3ā1006 &d�113m 6�5ā100�

&m�246 2�6ā1006 &l�36 3��ā100�

&m�247 2�6ā1004 &o�60 5�4ā1012

&m�248 2�2ā1007 &s�134 ��4ā100�

&m�250 3�3ā1002 &s�135 3�7ā1008

1S�237 8�3ā1007 &s�137 6�3ā1013

3a�231 1�7ā1006 (u�152 2�1ā1011

3u�238 7�8ā1010 (u�154 1��ā1011

3u�23� 6��ā1010 (u�155 2�1ā1010

3u�240 6�6ā1010 Fe�55 1�4ā1011

3u�242 ���ā1007 +�3 2�0ā1012

3u�244 2�1ā1004 +o�166m 3�3ā1004

5a�224 5�4ā1008 I�12� 2�1ā1008

5a�226 2�3ā1010 K�40 2�3ā1010

7h�228 5�4ā1008 Kr�85 2�1ā1011

7h�22� 4�6ā1005 0n�54 1�1ā1005

7h�230 1��ā1006 0o��3 2�5ā1008

7h�232 5�8ā1006 1a�22 3�2ā1008

8�232 4�4ā1007 1E��4 2�7ā1010

8�233 5�0ā1006 1i�5� 1�8ā1011

8�234 1�1ā100� 1i�63 1�4ā1013

8�235 8�2ā1007 1S�236 4�5ā1003

8�236 4�8ā1007 3E�210 1�2ā1010

8�238 4�3ā1008 3d�107 6�7ā1007

3m�147 1�1ā1010

3u�241 ��0ā1011

5a�228 3�6ā1008

5E�87 2�8ā1007

5u�106 7�2ā1006

6E�125 8�5ā100�

6e�7� 1��ā1008

6m�151 2�6ā1011

6n�126 2�4ā1008

6r��0 4�8ā1012

7c��� 1�0ā1011

=r��3 ��3ā100�
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'en +auStanteil �ca. �0 �� des eingelagerten AEIallYolumens Eilden die AEIllle aus den in %etrieE 
EeIindlichen und den stillgelegten KernkraItZerken. 'ie restlichen 10 � stammen aus Forschung� 
Industrie� GeZerEe� 0edi]in und sonstigen AElieIerern. 'a I�r das (5A0 der Gren]Zert I�r die 
AktiYitlt der AlSha�6trahler sehr niedrig Zar �4ā1008 %T�mñ�� ist damit der Anteil der AEIllle aus der 
kerntechnischen Industrie� den Forschungs]entren und aus der WiederauIarEeitung gering. In 7a�
Eelle '�11 ist das im (5A0 eingelagerte 9olumen auIgeteilt auI die ein]elnen AEIallYerursacher�
gruSSen dargestellt. 

7aEelle '�11� Im (5A0 eingelagertes 9olumen auIgeteilt auI die ein]elnen AEIallYerursacher�
gruSSen 

Abfallverursacher Volumen [m³] 

KernkraItZerke 23.816 
6tillgelegte KernkraItZerke 6.528 
Forschung 2.5�2 
Kerntechnische Industrie 15� 
Landessammelstellen 3.0�0 
6onstige 523 
WiederauIarEeitung 45 
Summe 36.753 

D.4.3 Inventar Schachtanlage Asse II 

'ie AngaEen ]um InYentar der 6chachtanlage Asse II stammen aus einer AEIalldatenEasis� die 
der ehemalige %etreiEer G6F �sSlter +0G8� 2000 erstellt hat. =ur hEerSr�Iung des InYentars 
Zurde diese AEIalldatenEasis ]ulet]t 2010 �EerarEeitet. 

'as %I6 hat eine hEerSr�Iung der AEIalldatenEasis Yeranlasst. AuI Grundlage dessen Zurden 
umIangreiche (mSIehlungen ausgesSrochen. 'iese Ee]iehen sich ]. 7. auI die 5ohdaten und ]. 7. 
auI die %erechnungsmodule der AEIalldatenEank� mit denen die InYentare ]u einem Eestimmten 
6tichtag ermittelt Zerden k|nnen. 'ie Iolgenden InYentarangaEen Easieren auI einer Weiterent�
Zicklung der geSr�Iten 9ersion der AEIalldatenEasis und gelten unter dem 9orEehalt� dass der 
Gro�teil der (mSIehlungen noch nicht umgeset]t Zurde. 'ie hEerarEeitung der %erechnungsmo�
dule ist sehr auIZlndig und der]eit noch nicht aEgeschlossen. (s Zerden sich daher ]uk�nItig 
noch 9erlnderungen Eei den InYentarangaEen ergeEen. 

In der 6chachtanlage Asse II Eegann 1�67 die (inlagerung Yon schZachradioaktiYen AEIlllen� die 
ohne ]uslt]liche AEschirmung gehandhaEt Zurden� und 1�72 die (inlagerung mittelradioaktiYer 
AEIllle. F�r den 7ransSort und die Lagerung der mittelradioaktiYen AEIllle Zar ein ]uslt]licher 
AEschirmEehllter erIorderlich. 1�78 endeten die EeIristeten (inlagerungsgenehmigungen. %is da�
hin Zurden Yon den AElieIerern insgesamt ca. 47.000 mñ radioaktiYe AEIllle �GeEindeEruttoYolu�
men� in unterschiedlichen GeEindet\Sen eingelagert� 

 124.4�4 GeEinde als schZachradioaktiYe AEIllle mit einer GesamtaktiYitlt Yon ca. 
2�16ā1015 %T �6tand 31. 'e]emEer 2012�� daYon nach Eisherigen (rkenntnissen 14.77� 
sogenannte 9erlorene %etonaEschirmungen �9%A� mit AEIlllen h|herer AktiYitlt. Insge�
samt enthalten die GeEinde ca. 80 � der GesamtaktiYitlt in der 6chachtanlage Asse II und 
sind auI elI Kammern auI der 750�m�6ohle und einer Kammer auI der 725�m�6ohle Yerteilt. 

 1.2�3 Flsser mit mittelradioaktiYen AEIlllen mit einer GesamtaktiYitlt Yon ca. 5�41ā1014 %T 
�6tand 31. 'e]emEer 2012�. 6ie stellen ca. 20 � der GesamtaktiYitlt und lagern auI der 
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511�m�6ohle. =uslt]lich lagern 8 Flsser mit schZachradioaktiYen AEIlllen auI der 511�m�
6ohle. Let]tere Zurden ]ur (rSroEung eines neuen AEschirmEehllters �(2� eingelagert. 

'ie 7aEelle '�12 giEt einen hEerElick �Eer die AEIallherkunIt und die Anteile an der GesamtaktiYi�
tlt. 

7aEelle '�12� 3ro]entuale AuIteilung der in der 6chachtanlage Asse II eingelagerten AEIallge�
Einde hinsichtlich AEIallherkunIt� An]ahl und AktiYitlt  

Ablieferer 
(Abfallherkunft) 

Anteil Abfallgebinde 
[%] 

Anteil Gesamtaktivität 
[%] 

Karlsruher Institut I�r 7echnologie �KI7� 4� �3 
Forschungs]entrum -�lich �F=-� 10 1 
KernkraItZerke 25 2
hErige AElieIerer 16 4 
Summe 100 100 

'ie schZachradioaktiYen AEIllle Zurden �EerZiegend in Flssern mit 9olumina ]Zischen 200 und 
400 Litern YerSackt oder in ]\lindrischen %etonEehlltern eingelagert. =ur (inlagerung mittelradio�
aktiYer AEIllle Zurden nur 200�Liter�Flsser YerZendet. 

'ie eingelagerten schZachradioaktiYen AEIllle enthalten YerIestigte oder getrocknete ehemals 
Zasserhaltige AEIllle� Zie ]. %. 9erdamSIerkon]entrate� Filterr�ckstlnde� 6chllmme� Ionenaus�
tauscherhar]e� Zeiterhin Ieste AEIllle Zie 6chrott� %auschutt und 0ischaEIllle. %ei den mittelra�
dioaktiYen AEIlllen Zurden 0etallschrott� Filter und YerIestigte ehemals Zasserhaltige AEIllle ein�
gelagert. 'ie Sro]entuale 9erteilung der eingelagerten AEIallgeEinde �An]ahl der GeEinde� auI die 
unterschiedlichen AEIallarten ist getrennt nach LAW und 0AW aus 7aEelle '�13 ]u entnehmen. 
+ochradioaktiYe AEIllle Zurden nach der]eitigem Kenntnisstand in die 6chachtanlage Asse II 
nicht eingelagert. Acht Flsser mit mittelradioaktiYen AEIlllen des F=- enthalten unEestrahlte oder 
kur]]eitig Eestrahlte %rennstaEsegmente E]Z. A95�%rennelementkugeln mit ]. 7. angereichertem 
8ran. 

7aEelle '�13� 3ro]entuale AuIteilung der AEIallgeEinde auI die unterschiedlichen AEIallarten 
nach LAW und 0AW 

Abfallart 
LAW-Ge-

binde 
[%] 

MAW-Ge-
binde 
[%] 

Filter� FilterhilIsmittel� 6chllmme� 9erdamSIerkon]entrate� +ar]e� 
usZ.  30 35

0etallschrott �(isen� %lech� 6trukturteile� 5ohre� usZ.� 20 65 
%auschutt� Kies� %odenEelag� usZ. 10 � 
0ischaEIall� 3aSier� Folien� 2Yeralls� hEerschuhe� 3ut]laSSen� +ol]� 
Glas� usZ. 40 �

Summe 100 100 

'ie insgesamt eingelagerten 125.787 AEIallgeEinde mit einem GeEindeEruttoYolumen Yon ca. 
47.000 mñ und einer Gesamtmasse Yon ca. 8�.000 0g hatten ]um =eitSunkt der (inlagerung eine 
GesamtaktiYitlt Yon ca. 1ā1016 %T. 7aEelle '�14 giEt einen hEerElick �Eer die AktiYitlt der releYan�
ten 5adionuklide in den in der 6chachtanlage Asse II eingelagerten AEIlllen ]um 6tichtag 31. 'e�
]emEer 2012. =u diesem =eitSunkt Eetrug die GesamtaktiYitlt ca. 2�8ā1015 %T� einschlie�lich einer 
AlSha�AktiYitlt Yon ca. 3��ā1014 %T. 
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7aEelle '�14� 5adionuklidinYentar releYanter 5adionuklide in der 6chachtanlage Asse II ]um 

31. 'e]emEer 2013 

Radionuklid Aktivität [Bq] Radionuklid Aktivität [Bq] 

+�3 4�3ā1011 5a�226 2�0ā1011 
&�14 2�6ā1012 7h�232 3�3ā1011 
&l�36 7�2ā100� 8�234 1�4ā1012 
&o�60 1�1ā1013 8�235 5�3ā1010 
1i�5� 1�8ā1012 8�236 2�4ā1010 
1i�63 2�6ā1014 8�238 1�3ā1012 
6e�7� 3�4ā100� 1S�237 3�7ā100� 
6r��0 2�0ā1014 3u�23� 4�5ā1013 
=r��3 5�5ā1011 3u�240 5�1ā1013 
1E��4 1�8ā1011 3u�241 1�3ā1015 
7c��� 1�1ā1011 3u�242 ��1ā1010 

6n�126 4�6ā100� Am�241 2�4ā1014 
I�12� 2�7ā1008 &m�244 8�0ā1011 

&s�135 3�2ā100� &m�245 2�7ā1008 
&s�137 3�6ā1014 &m�246 3�3ā1008 
6m�151 3�4ā1012   

 

D.4.4 Bestand aus früheren Tätigkeiten 

AEIllle aus Ir�heren 7ltigkeiten sind konditioniert Zorden und Zerden entZeder ]Zischengelagert 
�Ygl. die AusI�hrung ]u Artikel 32 �2� iY a� oder sind endgelagert �Ygl. die AusI�hrung ]u Arti�
kel 32 �2� iY E�. 

hEer 0a�nahmen in %e]ug auI Ir�here 7ltigkeiten Zird in KaSitel +.2.2 Eerichtet. 

D.5 Liste stillgelegter Anlagen 

D.5.1 Übersicht 

Im 5ahmen des Yorliegenden deutschen %erichtes I�r das hEereinkommen Zerden endg�ltig aE�
geschaltete soZie in 6tilllegung EeIindliche kerntechnische Anlagen in 'eutschland �KernkraIt�
Zerke� 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren� Forschungsreaktoren� Anlagen des %rennstoII�
kreislauIs� auIgeI�hrt. 1ach hiesigem 9erstlndnis ist eine kerntechnische Anlage erst dann Äin 
6tilllegung³� Zenn eine 6tilllegungsgenehmigung erteilt Zurde. Ferner Eeinhaltet der %ericht An�
gaEen �Eer den 6tand der 6tilllegung Yon kerntechnischen Anlagen. 'ie 7aEelle '�15 giEt einen 
hEerElick �Eer die An]ahl der endg�ltig aEgeschalteten� der in 6tilllegung EeIindlichen soZie der�
Menigen kerntechnischen Anlagen� I�r Zelche die 6tilllegung Eeendet Zurde und die aus der atom�
rechtlichen hEerZachung entlassen Zurden. (ine anlagensSe]iIische AuIlistung Iindet sich in 7a�
Eelle L�14 Eis 7aEelle L�1� im Anhang L��c�. 

F�r sieEen der acht im -ahr 2011 Ser Geset] aEgeschalteten KernkraItZerke Zurden Eis ]um 
Fr�hMahr 2013 Antrlge auI eine erste 6tilllegungs� und AEEaugenehmigung nach � 7 AEs. 3 AtG 
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gestellt �Ygl. 7aEelle L�20 im Anhang L��d��. 'iese KernkraItZerke EeIinden sich in der 1achEe�
trieEsShase �%etrieEsShase nach (rl|schen der %erechtigung ]um LeistungsEetrieE Eis ]ur (rtei�
lung der 6tilllegungsgenehmigung�. In 'eutschland Zerden die acht aEgeschalteten KernkraIt�
Zerke noch nicht ]u den 6tilllegungsSroMekten ge]lhlt. 'ieses Zlre erst mit (rteilung einer 6tillle�
gungsgenehmigung der Fall.  

0it der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen konnten in 'eutschland in den Yergangenen Yier -ahr�
]ehnten Eereits umIangreiche (rIahrungen gesammelt Zerden. 9iele Forschungsreaktoren und 
alle 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren� aEer auch einige gr|�ere KernkraItZerke soZie An�
lagen des %rennstoIIkreislauIs EeIinden sich in unterschiedlichen 3hasen der 6tilllegung. (inige 
der stillgelegten Anlagen sind mittlerZeile Yollstlndig Eeseitigt und das Anlagengellnde Zird neu 
genut]t.  

'urch Kurse ]ur (rlangung und ]um (rhalt der Fachkunde� Fort� und WeiterEildungskurse soZie 
durch Forschung und Lehre an den 8niYersitlten Zird der hohe AusEildungs� und 4ualiIikations�
stand im %ereich Kerntechnik in 'eutschland erhalten. In KaSitel F.2.1 dieses %erichtes Zerden 
die 0a�nahmen ]um KomSeten]erhalt EeschrieEen. 

7aEelle '�15� hEersicht der endg�ltig aEgeschalteten� in 6tilllegung EeIindlichen soZie derMe�
nigen kerntechnischen Anlagen� I�r Zelche die 6tilllegung Eeendet Zurde 

Anlagentyp 
endgültig 

abgeschaltet 
Stilllegung Stilllegung beendet 

Leistungsreaktoren 8 5eaktoren 12 5eaktoren � 

9ersuchs� und 'emonstrationsre�
aktoren  

� 4 5eaktoren 
�Ygl. (rlluterung 

in '.5.3� 

3 5eaktoren und das  
1uklearschiII 2tto +ahn 

Forschungsreaktoren  1 0W ther�
mischer Leistung 

2 5eaktoren 6 5eaktoren 
�Ygl. (rlluterung 

in '.5.4� 
1 5eaktor 

Forschungsreaktoren � 1 0W ther�
mischer Leistung 

2 5eaktoren � 26 5eaktoren 
1 5eaktor umgeZidmet 

Anlagen des %rennstoIIkreislauIs 
�i. W. kommer]ielle %rennelemen�
therstellung und WiederauIarEei�
tung� 

� 

2 Anlagen 4 Anlagen 

Forschungs�� 9ersuchs� und 'e�
monstrationsanlagen des %renn�
stoIIkreislauIs 

� 
� 3 Anlagen

D.5.2 Leistungsreaktoren 

0it InkraIttreten des 13. Geset]es ]ur bnderung des Atomgeset]es am 6. August 2011 inIolge der 
(reignisse in -aSan ist die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE Yon acht KernkraItZerken erlo�
schen. F�r sieEen der acht im -ahr 2011 aEgeschalteten KernkraItZerke Zurden Eis 2ktoEer 2013 
Antrlge auI 6tilllegung und AEEau gestellt. 'iese KernkraItZerke EeIinden sich in der 1achEe�
trieEsShase Eis ]ur (rteilung einer 6tilllegungsgenehmigung.  

%ei den insgesamt 12 KernkraItZerken� die sich in der 6tilllegungsShase EeIinden� handelt es sich 
um die KernkraItZerke in GreiIsZald �KG5� I�nI %l|cke�� 5heinsEerg �KK5�� W�rgassen �KWW�� 
0�lheim�Klrlich �K0K�� 6tade �KK6�� Lingen �KWL�� Gundremmingen �K5%�A� und 2Erigheim 
�KW2�.  
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D.5.3 Versuchs- und Demonstrationsreaktoren 

9ier 9ersuchs� und 'emonstrationsanlagen EeIinden sich in der 6tilllegung. 'es Weiteren sind die 
9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren 1iederaichEach �KK1�� der +ei�damSIreaktor Gro�Zel]�
heim �+'5� soZie das 9ersuchsatomkraItZerk Kahl �9AK�� Yollstlndig Eeseitigt und aus der atom�
rechtlichen hEerZachung entlassen. 'as 1uklearschiII 2tto +ahn ist aus der atomrechtlichen 
hEerZachung entlassen� der 5eaktordruckEehllter des 6chiIIes Zurde ausgeEaut und lagert im 
+elmholt]�=entrum Geesthacht. 

D.5.4 Forschungsreaktoren 

=Zei Forschungsreaktoren mit thermischer Leistung Yon 1 0W und mehr sind endg�ltig aEge�
schaltet� haEen aEer noch keine 6tilllegungsgenehmigung. 6echs Forschungsreaktoren mit ther�
mischer Leistung Yon 1 0W und mehr EeIinden sich in unterschiedlich Zeit Iortgeschrittener 6till�
legung �darunter auch der Eis auI ein =Zischenlager aus der atomrechtlichen AuIsicht entlassene 
F05% in %raunschZeig�. (in 5eaktor �F5-�1� ist Yollstlndig Eeseitigt und Yollstlndig aus der atom�
rechtlichen AuIsicht entlassen.  

26 au�er %etrieE EeIindliche Forschungsreaktoren mit thermischer Leistung Yon Zeniger als 1 0W� 
hierunter Yiele 1ullleistungsreaktoren ]u 8nterrichts]Zecken� sind Eereits Yollstlndig Eeseitigt. 'er 
AK5�1 Zurde nach � 57a AtG ÄEeIristet umgeZidmet³. 3arallel erIolgte der 8mEau ]um AK5�2� 
der seinen %etrieE im -uli 2005 auInahm. Aus den 8nterrichtsreaktoren in Aachen und in +annoYer 
Zurde der %rennstoIIkern entIernt und MeZeils die 6tilllegung Eeantragt. 

D.5.5 Anlagen des Brennstoffkreislaufs 

%ei den insgesamt sechs stillgelegten oder aEgeEauten kommer]iellen Anlagen des %rennstoII�
kreislauIs handelt es sich um die WiederauIarEeitungsanlage �WAK� ]usammen mit der 9ergla�
sungseinrichtung Karlsruhe �9(K� am 6tandort Karlsruhe soZie um I�nI %rennelementIaEriken an 
den 6tandorten +anau und Karlstein. 9on den I�nI %rennelementIaEriken Zurden drei Eereits Yoll�
stlndig Eeseitigt und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen� eine Anlage in Karlstein 
Zird konYentionell Zeiter genut]t. AuI dem Anlagengellnde der Eeseitigten Anlage 18K(0�A Iin�
det noch eine GrundZassersanierung statt� eine Yollstlndige (ntlassung eines 7eiles des Anla�
gengellndes aus der atomrechtlichen hEerZachung ist daher Eisher nicht erIolgt. 

'ar�Eer hinaus EeIinden sich die Anlage der 6iemens 3oZer Generation Karlstein �63GK� ± For�
schungsanlage mit +ei�en =ellen ± und die Anlage ]ur GeZinnung Yon 0o��� �A025� in 5os�
sendorI in 6tilllegung� die aEer in diesem %ericht nicht ]u den kommer]iellen Anlagen des %renn�
stoIIkreislauIs ge]lhlt Zerden. F�r Zeitere nicht�kommer]ielle Anlagen des %rennstoIIkreislauIs� 
die sich in Forschungs]entren EeIanden� Zurde die 6tilllegung Eeendet.  

(ine hEersicht �Eer kommer]ielle Anlagen des %rennstoIIkreislauIs� die sich in 6tilllegung EeIin�
den� deren 6tilllegung Eeendet ist und die aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen sind� 
Iindet sich in 7aEelle L�18 des Anhangs. 

D.5.6 Stand einiger aktueller Stilllegungsprojekte 

Kernkraftwerk Greifswald (KGR) und Kernkraftwerk Rheinsberg (KKR) 

'er 5�ckEau soZohl des KernkraItZerks GreiIsZald als auch des KernkraItZerks 5heinsEerg Zird 
durch das Eundeseigene 8nternehmen (nergieZerke 1ord GmE+ �(W1 GmE+� EeZerkstelligt. 
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F�r den KernkraItZerkskomSle[ LuEmin Eei GreiIsZald �KG5� Zaren acht KernkraItZerksEl|cke 
soZMetischer %auart mit einer elektrischen Leistung Yon Me 440 0We �Erutto� Yorgesehen. 'ie ers�
ten Yier %l|cke �7\S WW(5�440�W�230� Zaren ]um =eitSunkt der endg�ltigen AEschaltung 1��0 
Eereits seit den sieE]iger -ahren im LeistungsEetrieE �%lock 1 aE 1�74�� der I�nIte %lock �7\S 
WW(5�440�W�213� lieI Eei seiner AEschaltung 1�8� seit einigen 0onaten im 3roEeEetrieE. 'ie 
%l|cke 6 Eis 8 EeIanden sich noch in der (rrichtung. 1eEen den 5eaktorEl|cken geh|ren u. a. die 
Ä=entrale AktiYe Werkstatt³ �=AW� ]ur Gesamtanlage. 'ie (ntscheidung� alle %l|cke endg�ltig aE�
]uschalten E]Z. die Zeitere InEetrieEset]ung aE]uErechen� Iiel hauStslchlich auI der %asis Zirt�
schaItlicher hEerlegungen� da I�r den WeiterEetrieE nach Eundesdeutschem Atomrecht umIang�
reiche 1achr�stma�nahmen notZendig geZorden Zlren. %ei der anschlie�enden (rarEeitung des 
6tilllegungs� und AEEaukon]eSts mussten %esonderheiten der Anlage Eer�cksichtigt Zerden. 'ie 
6tilllegungsgenehmigung Zurde am 30. -uni 1��5 erteilt� Eis dahin galt die %etrieEsgenehmigung 
aus ''5�=eit Iort� die geml� � 57a AtG >1A�3@ %estandsschut] Eis ]u diesem 'atum hatte. 6eit 
0ai 2006 EeIinden sich im KernkraItZerk GreiIsZald keine %rennelemente mehr. 'er 5�ckEau der 
KraItZerksEl|cke des KG5 ist Zeit Iortgeschritten. 7eile der AnlagengeElude Zurden Eereits einer 
industriellen 1ut]ung ]ugeI�hrt E]Z. Eeseitigt. 

'ie (W1 GmE+ hat im 2ktoEer 2012 einen Antrag auI (rteilung einer Genehmigung ]ur ÄLang�
]eitYerZahrung nicht mehr genut]ter� innen kontaminierter GeElude des KG5³ eingereicht. 'ie im 
Antrag EeschrieEene 9orgehensZeise soll eine AlternatiYe ]u einer soIortigen %eseitigung Yon 
]um AEriss IreigegeEenen GeEluden darstellen. 'er Antrag Zird durch die ]ustlndige %eh|rde 
geSr�It. 

'as KernkraItZerk 5heinsEerg �KK5� Zar das erste KernkraItZerk der ehemaligen ''5 und Yer�
I�gte �Eer einen 'ruckZasserreaktor Yom 7\S WW(5 mit 70 0We �Erutto�� der Yon 1�66 Eis 1��0 
in %etrieE Zar. Im ASril 1��5 genehmigte das damalige 0inisterium I�r 8mZelt� 1aturschut] und 
5aumordnung des Landes %randenEurg als ]ustlndige oEerste LandesEeh|rde die 6tilllegung 
und den 7eilaEEau des KK5. 'er AEEau des KernkraItZerks erIolgt in ein]elnen Genehmigungs�
etaSSen. 'er AEEauumIang Eeinhaltet das aktiYe Lager I�r Ieste und Il�ssige radioaktiYe 5est�
stoIIe �ALI5� am 6tandort KK5� in dem radioaktiYe AEIllle aus der %etrieEsShase des KK5 gela�
gert Zurden. 'ie 6tilllegung Yon KK5 ist im direkten Konte[t mit KG5 ]u sehen� da die radioaktiYen 
AEIllle� das 5eaktordruckgeIl� soZie ein 7eil der IreigeEEaren 5eststoIIe �Eer die Anlagen am 
6tandort KG5� insEesondere =Zischenlager 1ord �=L1� siehe unten�� =entrale AktiYe Werkstatt 
�=AW� und Freimessanlage� entsorgt Zerden. 'ie 0aterialien Zerden YorZiegend in gr|�eren (in�
heiten Ser =ugtransSort ]um 6tandort LuEmin geEracht. 6o erIolgte im 2ktoEer 2007 der 7ransSort 
des 5eaktordruckEehllters Yon KK5 ins =L1 mit einem 6chZerlast]ug. 

(inen Zichtigen 7eil des Gesamtkon]eSts ]ur 6tilllegung Yon KG5 und KK5 Eildete der 1euEau 
des =Zischenlagers 1ord �=L1� am 6tandort des KG5. Im =L1 Zerden die aEgeErannten %renn�
elemente aus den %rennelementlagerEecken der 5eaktorgeElude und des =Zischenlagers I�r 
aEgeErannten %rennstoII soZie die aEgeErannten %rennelemente aus dem KernkraItZerk 5heins�
Eerg �KK5� gelagert. (s dient Ierner ]ur =Zischenlagerung des radioaktiYen AEIalls aus KG5 und 
KK5� Eis eine 9erEringung in ein EetrieEsEereites (ndlager m|glich sein Zird� der (inlagerung der 
un]erlegten 5eaktordruckgeIl�e �5'G� aus den %l|cken 1 Eis 5 und aus dem KK5 soZie eines 
7eils der 5'G�(inEauten und Yon un]erlegten 'amSIer]eugern ]um =Zecke des AEklingens �Eer 
mehrere -ahr]ehnte� llngstens Eis ]um (nde der %etrieEs]eit eines (ndlagers �Ygl. AEEildung 
'���. =L1� =AW� die =entrale 'ekontaminations� und WasserauIEereitungsanlage �='W� soZie 
die Freimessanlage leisten des Weiteren mit Konditionierungs� und =erlegeeinrichtungen einen 
Zesentlichen %eitrag Eei der +andhaEung der gro�en 0aterialmengen aus dem AEEau Yon KG5� 
da die suk]essiYe =erlegung Yon Gro�komSonenten Zie 'amSIer]eugern mit Yerschiedenen 6l�
geYerIahren �Ygl. AEEildung '�16� Yom AEEau der sonstigen Anlage entkoSSelt Zerden kann. 'ar�
�Eer hinaus Eesteht die 0|glichkeit� radioaktiYe 5eststoIIe�AEIllle aus anderen kerntechnischen 
Anlagen mit einer ma[imalen AktiYitlt Yon 1�4ā1016 %T und der ma[imalen Gesamtmasse Yon 
15.000 0g ]u Eehandeln. 
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6eit 'e]emEer 2007 Eesit]t das =L1 eine Genehmigung ]ur =Zischenlagerung radioaktiYer 5est�
stoIIe aus anderen kerntechnischen Anlagen mit LeichtZasserreaktor �nur Anlagen ]ur geZerEli�
chen (r]eugung Yon (lektri]itlt in 6tilllegung� MeZeils I�nI -ahre Yor und nach einer %ehandlung 
E]Z. Konditionierung am 6tandort 5uEenoZ. 

AEEildung '�16� =erlegung eines 'amSIer]eugers durch 6lgeYerIahren im =L1 
�%ildrechte� (W1� 

 

Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) 

'as KernkraItZerk 2Erigheim �KW2�� ein 'ruckZasserreaktor mit einer elektrischen Leistung Yon 
357 0We �Erutto�� ging erstmals im -ahr 1�68 in %etrieE. KW2 Zird ± genauso Zie die Anlagen in 
1eckarZestheim und 3hiliSSsEurg ± seit dem 1. -anuar 2007 Yon der (n%W KernkraIt GmE+ 
�(nKK� EetrieEen. +auSteigent�mer der (nKK ist die (n%W KraItZerke AG. 

'ie Anlage hatte die geml� AtG Yorgesehene 6trommenge 2005 Srodu]iert� so dass am 11. 0ai 
2005 der LeistungsEetrieE eingestellt Zurde. Als 6tilllegungsstrategie I�r KW2 Zurde der direkte 
AEEau geZlhlt. 6tilllegung und AEEau der Anlage sollen auI %asis Yon Yier Genehmigungen nach 
� 7 AEs. 3 AtG >1A�3@ Yoll]ogen Zerden. 'ie 1. 6tilllegungs� und AEEaugenehmigung �6AG� ]ur 
endg�ltigen und dauerhaIten %etrieEseinstellung Zurde am 28. August 2008 erteilt. 'ieser erlauEte 
den AEEau Yon Anlagenteilen im hEerZachungsEereich. 'ie 2. 6AG� die den AEEau Yon Anlagen�
teilen im KontrollEereich umIasst� Zurde am 24. 2ktoEer 2011 erteilt. 1achdem schon im -ahr 
2008 ]Zei ausgeEaute und auI dem KernkraItZerksgellnde 2Erigheim eingelagerte 'amSIer]eu�
ger auI dem WasserZeg nach 5uEenoZ ins =Zischenlager 1ord �=L1� geEracht Zurden� erIolgte 
nach (rteilung der 2. AEEaugenehmigung �(nde 2011� I�r Anlagenteile des KontrollEereichs 2012 
ein Zeiterer 7ransSort mit ]Zei 'amSIer]eugern mit dem gleichen =iel der 'ekontamination und 
=erlegung ins =L1. 

Am 30. ASril 2013 Zurde die 3. AEEaugenehmigung �AG� I�r den AEEau des 5eaktordruckEehllter�
8nterteils mit (inEauten� des %iologischen 6childes soZie Zeiterer Eaulicher Anlagenteile im 5e�
aktorgeElude erteilt. 'iese ArEeiten haEen im 6eStemEer 2013 Eegonnen. 
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'er geSlante AElauI der 6tilllegung Zird Yon einigen standortsSe]iIischen Faktoren EeeinIlusst� 
Yon denen die Lagerung der insgesamt 342 Eestrahlten %rennelemente Sarallel ]um AEEau Ee�
sonders releYant ist. 'ie %rennelemente EeIinden sich im e[ternen %rennelementlagerEecken 
�1asslager� im 1otstandsgeElude. (ine 7rockenlagerung in &A6725��%ehlltern am 6tandort 
KW2 Zar geSlant und Zurde nach � 6 AtG am 22. ASril 2005 Eeim %undesamt I�r 6trahlenschut] 
�%I6� Eeantragt. 'as GenehmigungsYerIahren ruht ]ur]eit� da als AlternatiYe der 7ransSort der 
KW2�%rennelemente in das =Zischenlager 1eckarZestheim YerIolgt Zird. 'er Antrag ]ur bnde�
rung der AuIEeZahrungsgenehmigung des 6tandort]Zischenlagers Zurde am 10. 'e]emEer 2013 
gestellt. 

Kernkraftwerk Würgassen (KWW) 

'as KernkraItZerk W�rgassen �KWW�� ein 6iedeZasserreaktor mit einer elektrischen Leistung 
Yon 670 0We �Erutto�� Zurde 1�71 in %etrieE genommen. AuI Grundlage ZirtschaItlicher hEerle�
gungen Zurde (nde 0ai 1��5 durch den AnlagenEetreiEer die 6tilllegung der Anlage Eeschlossen. 
6eit 2ktoEer 1��6 ist die Anlage Irei Yon %rennelementen. 

Als 6tilllegungsYariante Zurde der direkte AEEau geZlhlt. 'er AEEau Zurde in sechs 3hasen auI�
geteilt� ZoEei die let]te 3hase den konYentionellen AEriss der GeElude am 6tandort umIasst. 'ie 
atomrechtliche Genehmigung ]ur 'urchI�hrung der ersten 5�ckEauShase Zurde am 14. ASril 
1��7 erteilt� die Yierte und damit let]te 5�ckEaugenehmigung I�r die 5�ckEauShasen Yier und I�nI 
erIolgte am 6. 6eStemEer 2002. 0it dem AEschluss des 5�ckEaus des 5eaktordruckgeIl�es so�
Zie Yon %etonstrukturen im %ereich des 6icherheitsEehllters sind releYante 0eilensteine im 5ah�
men des GesamtaEEaus der Anlage Slanml�ig erreicht Zorden. In slmtlichen %auteilen der Kon�
trollEereichsgeElude Zerden die 'ekontamination der GeEludeIllchen und die FreigaEemessun�
gen durchgeI�hrt. Gleich]eitig Zerden FreigaEemessungen auI dem Au�engellnde ]ur FreigaEe 
Yon %odenIllchen durchgeI�hrt. 

'er AEschluss der AEEauma�nahmen entsSrechend der Yierten 5�ckEaugenehmigung ist I�r 
(nde 2014 Yorgesehen. 'anach YerEleiEen am 6tandort des KernkraItZerks schZach� und mittel�
radioaktiYe AEIllle in einem umgeZidmeten GeElude und einer 7ransSortEereitstellungshalle� die 
erst nach der %etrieEsauInahme des (ndlagers Konrad gerlumt Zerden. 

Kernkraftwerk Stade (KKS) 

'as KernkraItZerk 6tade �KK6� YerI�gte �Eer einen 'ruckZasserreaktor mit einer elektrischen 
Leistung Yon 672 0We �Erutto�. 'ie Anlage ging 1�72 in %etrieE und Zurde am 14. 1oYemEer 
2003 endg�ltig aEgeschaltet. Als 6tilllegungsYariante Zurde der direkte AEEau geZlhlt. 'er 5�ck�
Eau der Anlage Zurde genehmigungsseitig in I�nI 3hasen unterteilt und ]eitlich Yerset]t Eeantragt. 
'aEei Eeinhaltet die let]te 5�ckEauShase den konYentionellen AEriss der GeElude am 6tandort. 

'ie erste atomrechtliche Genehmigung EetraI die Gesamtstilllegung soZie den 5estEetrieE der 
Anlage� die (rrichtung eines EetrieElichen =Zischenlagers I�r radioaktiYe AEIllle soZie den AEEau 
erster Anlagenteile und 6\steme und Zurde am 7. 6eStemEer 2005 erteilt. Im 5ahmen der 5�ck�
EauShase 4 Zerden alle restlichen AEEauma�nahmen in 9orEereitung des konYentionellen Ge�
EludeaErisses durchgeI�hrt. 'iese Genehmigung Zurde am 4. FeEruar 2011 erteilt. 

'ie +erstellung der %rennelementIreiheit erIolgte mit dem let]ten %(�AEtransSort im ASril 2005. 
Im 6eStemEer 2007 Zurden im 5ahmen des AEEaus Yon Gro�komSonenten die Yier 'amSIer]eu�
ger mit einer 0asse Yon ]usammen 660 0g nach 6chZeden ]ur schadlosen 9erZertung aEtrans�
Sortiert. 'er 5�ckEau des 5eaktordruckEehllters Zurde im 2ktoEer 2010 aEgeschlossen. 

GegenZlrtig erIolgt im KK6 das 5estIreirlumen soZie die GeEludedekontamination und �Irei�
gaEe. 5adioaktiYe AEIllle aus %etrieE und 6tilllegung des KK6 Zerden in dem daI�r am 6tandort 
errichteten LagergeElude Eis ]ur AEgaEe an das (ndlager Konrad ]Zischengelagert. 
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'er AEschluss des atomrechtlich genehmigten AEEaus ]ur (ntlassung der Anlage aus der atom�
rechtlichen AuIsicht mit Ausnahme des =Zischenlagers I�r radioaktiYe AEIllle ist Eis 2015 Yorge�
sehen. Im Anschluss daran erIolgt im 5ahmen der 3hase 5 der konYentionelle AEriss Yon GeElu�
den des KK6 und die +erstellung der ÄGr�nen Wiese³. 

Kernkraftwerk Gundremmingen Block A (KRB-A) 

'as KernkraItZerk Gundremmingen %lock A �K5%�A� Zar der erste kommer]ielle 6iedeZasserre�
aktor in 'eutschland. (r hatte eine elektrische Leistung Yon 250 0We �Erutto�� Zar Yon 1�66 Eis 
1�77 in %etrieE und Zird seit 1�83 aEgeEaut. 'ie 6tilllegung Zurde am 26. 0ai 1�83 genehmigt. 
'as 6tilllegungskon]eSt der Anlage K5%�A Zurde in drei 3hasen unterteilt. 3hase 1 Eeinhaltet die 
0aschinenhauseinEauten� 3hase 2 die kontaminierten 6\steme des 5eaktorgeEludes und 
3hase 3 die aktiYierten KomSonenten im 5eaktorgeElude� Zie 5eaktordruckgeIl� und %iologi�
scher 6child. 

'er 5�ckEau ist Zeit Iortgeschritten. 'ie nicht mehr Een|tigten 6\steme und KomSonenten im 
0aschinenhaus und 5eaktorgeElude sind aEgeEaut. 'ie =erlegung des 5eaktordruckEehllters 
ist aEgeschlossen� eEenso der AEEau des %iologischen 6childes. 'ie daEei entstandenen radio�
aktiYen AEIllle Zurden in TualiIi]ierte GeEinde YerSackt und in das =Zischenlager nach 0itterteich 
aEtransSortiert. 'as 5eaktorgeElude Zurde dekontaminiert. 

'a am 6tandort Gundremmingen ]Zei Zeitere KernkraItZerke �%l|cke % und &� mit 6iedeZasser�
reaktor in %etrieE sind� sollen ein 7eil der GeElude und die InIrastruktur der Altanlage %lock A I�r 
die EetrieEliche (rIordernisse des 6tandortes als 7echnologie]entrum ZeiterYerZendet Zerden. 
'a]u Zurde am 5. -anuar 2006 eine atomrechtliche Genehmigung erteilt� die den hEergang dieser 
%ereiche in die Genehmigung der %l|cke % und & regelt. 

'ie Genehmigung gestattet unter Eestimmten %edingungen die %earEeitung Yon radioaktiYen AE�
Illlen mit dem =iel der FreigaEe� die Konditionierung Yon AEIlllen� die Instandhaltung Yon KomSo�
nenten� die +erstellung und Lagerung Yon Werk]eugen und Gerlten� soZie die Lagerung und 
7ransSortEereitstellung Yon konditionierten und unkonditionierten AEIlllen Eis ]u deren 9erarEei�
tung E]Z. deren AEtransSort. 

Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (KMK) 

'as KernkraItZerk 0�lheim�Klrlich �K0K�� ein 'ruckZasserreaktor mit einer elektrischen Leistung 
Yon 1.302 0We �Erutto�� Zurde nach nur 13 0onaten LeistungsEetrieE im 6eStemEer 1�88 let]t�
malig aEgeschaltet. 1ach dem %eschluss ]ur 6tilllegung und ]um 5�ckEau der KraItZerksanlage 
erIolgte die (inreichung des entsSrechenden Antrages im -uni 2001. 9orgesehen sind drei unaE�
hlngige Genehmigungsschritte. 'ie let]ten %rennelemente Zurden im -ahre 2002 aEtransSortiert. 
'ie erste Genehmigung I�r die 6tilllegung und die AEEauShase 1 Zurde am 16. -uli 2004 erteilt� 
ZorauI mit den 5�ckEauarEeiten Eegonnen Zurde. =ulet]t Zurde am 31. 0ai 2013 die Genehmi�
gung I�r die AEEauShase 2a erteilt� Zelche u. a. den AEEau der +auStk�hlmittelSumSen soZie Yon 
5ohrleitungen des +auStk�hlkreislauIes Eeinhaltet. (in Zeiterer Genehmigungsantrag �2E� ]um 
AEEau des 5eaktordruckEehllters� der 'amSIer]euger und des %iologischen 6childes Zurde im 
6ommer 2013 gestellt. 

Im -ahr 2012 Zurden %estandteile des Generators und ein 6SeiseZasserEehllter als nicht radio�
aktiY Eelastete 7eile des 6ekundlrkreislauIes nach bg\Sten YerschiIIt. 'ort sollen sie in einem 
Gas� und 'amSIkraItZerk eingeset]t Zerden. (s erIolgen 8m� und AEEauma�nahmen an der 3er�
sonenschleuse soZie ]ur 'emontage der InIrastruktur im gesamten KontrollEereich. (s erIolgen 
8m� und AEEauma�nahmen ]ur 'emontage der InIrastruktur im gesamten KontrollEereich. Ferner 
Zurde ein 7eil des Anlagengellndes aus dem GeltungsEereich des Atomgeset]es entlassen und 
eine Zeitere Genehmigung I�r eine 9erIahrensZeise ]ur Zeiteren 9erkleinerung des Anlagenge�
llndes Zurde am 31. -anuar 2014 erteilt. 
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'as GenehmigungsYerIahren I�r das 6tandortlager und das %ehandlungs]entrum ruht mit 6chrei�
Een des %etreiEers 5W( Yom 8. 0ai 2008 Eis auI Weiteres� stattdessen Zerden e[terne =Zischen�
lagerkaSa]itlten in AnsSruch genommen. 

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) und Verglasungseinrichtung Karls-
ruhe (VEK) 

'ie WAK auI dem Gellnde des heutigen Karlsruher Instituts I�r 7echnologie �KI7� Zar eine 9er�
suchsanlage ]ur WiederauIarEeitung Yon aEgeErannten KernErennstoIIen aus Forschungs�� 9er�
suchs� und 'emonstrations� soZie Leistungsreaktoren. 1eEen dem =iel der GeZinnung Yon %e�
trieEserIahrungen Zurden (ntZicklungsYorhaEen im +inElick auI eine deutsche WiederauIarEei�
tungsanlage im industriellen 0a�staE durchgeI�hrt. 'ie WAK nahm 1�71 den %etrieE unter F�h�
rung der WAK %etrieEsgesellschaIt mE+ auI. (nde 1��0 Zurde dieser nach dem 9er]icht auI eine 
gro�technische WiederauIarEeitungsanlage Zieder eingestellt. Wlhrend dieser =eit Zurden ca. 
200 0g KernErennstoIIe aus einer 9iel]ahl Yon 5eaktoren auIgearEeitet. 'as daEei ZiedergeZon�
nene 8ran und 3lutonium Zurde ]ur WeiterYerarEeitung an Firmen der nuklearen 9ersorgung aus�
gelieIert.  

Am 30. -uni 1��1 Zurde der %etrieE endg�ltig eingestellt. (nde 1��1 Eeschlossen der %und� das 
Land %aden�W�rttemEerg und die (nergieYersorgungs�8nternehmen� die WiederauIarEeitungs�
anlage still]ulegen und r�ck]uEauen. Am 22. 0lr] 1��3 Zurde die 1. 7eilstilllegungsgenehmigung 
I�r die 6tilllegung der WAK erteilt. 'ie WAK %etrieEsgesellschaIt mE+ I�hrte Eis 2005 im AuItrag 
des Forschungs]entrums eigenYerantZortlich den 5estEetrieE und den 5�ckEau der Anlage 
durch. 6eit dem 1. -anuar 2006 ist die WAK GmE+� eine 7ochter des Eundeseigenen 8nterneh�
mens (nergieZerke 1ord GmE+ �(W1�� daI�r ]ustlndig. 

=um (nde des WiederauIarEeitungsEetrieEs Eestand die Anlage aus 

dem 3ro]ess�GeElude mit den (inrichtungen ]ur WiederauIarEeitung Yon Eestrahlten
KernErennstoIIen�

den LagergeEluden mit %ehlltern und 9erIahrenseinheiten ]ur =Zischenlagerung Yon
hochaktiYem� Il�ssigem AEIallkon]entrat �+AW&� und mittelaktiYen Fl�ssigaEIlllen �0AW�
soZie

Anlagen und GeEluden ]ur 0edienYersorgung und technischen InIrastruktur.

'as =iel der 6tilllegung ist es� alle GeElude komSlett r�ck]uEauen und Eis 2023 den =ustand 
ÄGr�ne Wiese³ ]u erreichen. 'ieses Gesamt]iel soll in sechs technisch eigenstlndigen 6chritten 
erreicht Zerden. 

'as 3ro]essgeElude� Zelches die (inrichtungen des WiederauIarEeitungsSro]esses Eeinhaltete� 
ist seit dem -ahr 2006 nahe]u leergerlumt �6chritte 1 � 3�. 1ach AEschluss der 9erglasung des 
+AW& im -ahr 2010 Zurde mit dem AnSassen der +AW&�Lagereinrichtungen und der 9ergla�
sungseinrichtung Karlsruhe �9(K� an den redu]ierten GesamtEetrieE Eegonnen �6chritt 4�. 'er 
5�ckEau der +AW&�Lagereinrichtungen und der 9(K Eilden 6chritt 5. 'er konYentionelle AEriss 
aller GeElude �6chritt 6� erIolgt erst nach (ntlassung der gesamten Anlage aus dem GeltungsEe�
reich des Atomgeset]es.  

Aus dem %etrieE der WiederauIarEeitungsanlage resultierten etZa 60 mñ hochaktiYes� Il�ssiges 
AEIallkon]entrat �+AW&� mit einer AktiYitlt Yon 7�7ā1017 %T� das ]ulet]t im GeElude der Anlage 
]ur Lagerung und 9erdamSIung hochaktiYer AEIallIl�ssigkeiten �LA9A� gelagert Zurde. 9or 5�ck�
Eau der LagergeElude musste das in ]Zei %ehlltern lagernde +AW& endlagergerecht konditio�
niert und entsorgt Zerden. +ier]u Zurde eigens die 9erglasungseinrichtung Karlsruhe �9(K� er�
richtet. 'ie 1. 7eilerrichtungsgenehmigung I�r die 9(K Zurde im -ahr 1��8 erteilt. AnIang 2000 
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Zurde mit der (rrichtung der 9(K Eegonnen. 'ie 2. 7eilEetrieEsgenehmigung I�r den hei�en �nuk�
learen� %etrieE Zurde im FeEruar 200� erteilt. 9on 6eStemEer 200� Eis -uni 2010 Zurde in der 
9(K das +AW& ]u 123 Kokillen mit insgesamt ca. 4� 0g AEIallglas YerarEeitet. Wlhrend des 
daran anschlie�enden 6S�lEetrieEs Iielen 17 Zeitere Kokillen an� so dass insgesamt 56 0g AE�
Iallglas Srodu]iert Zurden. 0it dem %eI�llen der 140. und let]ten Kokille im 1oYemEer 2010 Zurde 
der %etrieE der 9erglasungseinrichtung Karlsruhe endg�ltig Eeendet� sie EeIindet sich seitdem in 
der 1achEetrieEsShase. 'er 6chmel]oIen ist entleert und aEgeschaltet. 'er %etreiEer hat im Au�
gust 2012 einen Antrag auI Ä0anuelles Ausrlumen der Eereits in 6chritt 4 au�er %etrieE genom�
menen (inrichtungen in der 9(K³ gestellt. 'ie 140 Kokillen Zurden in 5 7ransSort� und LagerEe�
hllter Yom 7\S &A6725� +AW 20�28 &G eingeEracht und im FeEruar 2011 in das =Zischenlager 
1ord der (W1 GmE+ in 5uEenoZ Eei GreiIsZald transSortiert. 

-eZeils ]Zei geleerte +AW&�%ehllter EeIinden sich in den GeEluden ÄLA9A³ �LagerEehllter� und 
Ä+WL³ �5eserYeEehllter� in dickZandigen %eton]ellen� die ± Zegen der hohen 'osisleistung ± nur 
Iernhantiert ]uglnglich sind. =ur AusI�hrung der Fernhantierung und I�r die 5eststoII�Logistik 
Zurde ein neues =ugangsgeElude s�dlich des +WL errichtet und im 0ai 2008 in %etrieE genom�
men. (iner der 5eserYeEehllter Zar etZa 15 -ahre in %etrieE und mit +AW& EeI�llt. 7rot] mehr�
Iachen 6S�lens nach der (ntleerung Ianden sich in diesem %ehllter ca. 100 kg Ieste +AW&�
5�ckstlnde. Im 5ahmen des am 8. 'e]emEer 2010 durch die 22. 6tilllegungsgenehmigung ge�
statteten� Iernhantierten 5�ckEaus der +AW&�LagerEehllter sollen diese Iesten 5�ckstlnde ge�
Eorgen Zerden.  

Am 14. 'e]emEer 2011 Zurde die 23. 6tilllegungsgenehmigung erteilt. 6ie Eeinhaltet die 'emon�
tage des LA9A�+ochaktiY�LaEors und der LA9A��+ei�en��=ellen. 

Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Jülich (AVR) 

'er 9ersuchsreaktor -�lich der ArEeitsgemeinschaIt 9ersuchsreaktor GmE+ �A95� am 6tandort 
-�lich �EenachEart ]um Forschungs]entrum -�lich�� 1ordrhein�WestIalen� Zar ein KugelhauIen�
+ochtemSeraturreaktor mit einer Leistung Yon 15 0We �Erutto� und Zar Yon 1�66 Eis 1�88 in 
%etrieE. 'er ursSr�ngliche 6tilllegungsantrag sah die +erstellung des 6icheren (inschlusses Yor. 
Ä6icherer (inschluss³ Eedeutet in 'eutschland� dass eine kerntechnische Anlage nach der end�
g�ltigen AEschaltung und AEtransSort der %rennelemente in einen Sraktisch ZartungsIreien und 
sicheren =ustand �EerI�hrt Zird� in dem sie I�r eine Eestimmte =eit YerEleiEt� um anschlie�end 
aEgeEaut ]u Zerden. 'ie ArEeiten ]u dessen 8mset]ung gestalteten sich unter anderem durch 
die e[trem Eeengten 3lat]Yerhlltnisse in der Anlage schZierig und Zaren mit 9er]|gerungen ge�
gen�Eer dem =eitSlan YerEunden. 

'ie (ntladung der KugelErennelemente in das ]entrale =Zischenlager auI dem Gellnde des For�
schungs]entrums -�lich Zurde im -uni 1��8 aEgeschlossen. 

Im 0ai 2003 Zurde die (W1 GmE+ alleinige (igent�merin der ArEeitsgemeinschaIt 9ersuchsre�
aktor A95. 1ach dieser hEernahme Zurde das 3roMekt]iel Yon Ä+erstellung 6icherer (inschluss³ 
in 5�ckEau ]ur ÄGr�nen Wiese³ gelndert. 0it dieser bnderung in der =ielset]ung Zar auch eine 
bnderung im AEEauYerIahren YerEunden. (s ist nun geSlant� den entladenen 5eaktorEehllter als 
Gan]es heraus]unehmen und ]Zecks AEklingens in einem neu errichteten =Zischenlager auI dem 
Gellnde des Forschungs]entrums -�lich ]u lagern. Aus Gr�nden der +andhaEung und der Fi[ie�
rung des radioaktiYen InYentars �(inEauten und GraShitstauE� Zurde der 5eaktorEehllter hier]u 
im 1oYemEer 2008 mit 3orenleichtEeton YerI�llt. 

=um +erausheEen des 5eaktorEehllters Zurde ein AnEau an das 5eaktorgeElude als 0aterial�
schleuse errichtet �Ygl. AEEildung '�17�. 'ieser AnEau der das alte 5eaktorgeElude deutlich �Eer�
ragt� erlauEt es� den 5eaktorEehllter ]u ]iehen und aE]usenken soZie in eine hori]ontale 7rans�
Sortlage ]u kiSSen. 'urch 0a�nahmen ]ur 9erhinderung Yon KontaminationsYerschleSSung soll 
daEei eine Kontamination der 6trukturen der 0aterialschleuse Yerhindert Zerden� so dass eine 
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sSltere FreigaEe der 0aterialschleuse m|glich ist und ]uslt]liche radioaktiYe AEIllle Yermieden 
Zerden. Anschlie�end soll der 5eaktorEehllter in das I�r diesen =Zeck neu errichtete =Zischen�
lager auI dem Gellnde des unmittelEar EenachEarten Forschungs]entrums -�lich transSortiert 
Zerden. 'ort soll der %ehllter Eis ]ur sSlteren (ndlagerkonditionierung I�r ca. 30 Eis ]u 60 -ahre 
]Zischengelagert Zerden. 'as +erausheEen des 5eaktorEehllters Zird Yoraussichtlich im -ahr 
2015 stattIinden� das (nde des GesamtSroMektes ist Eis ]um -ahr 2018 Yorgesehen. 

AEEildung '�17� AnEau der 0aterialschleuse an das 5eaktorgeElude des A95 �%ildrechte� (W1� 

Kernkraftwerk Lingen (KWL) 

'as stillgelegte KernkraItZerk Lingen �KWL� Zar ein 6iedeZasserreaktor mit einer elektrischen 
Leistung Yon 252 0We �Erutto�. 'ie InEetrieEnahme dieses 5eaktors erIolgte im -ahre 1�68. AuI�
grund technischer (rZlgungen Zurde die Anlage im -ahre 1�77 endg�ltig aEgeschaltet. 1ach 
dem AEtransSort der %rennelemente Eeantragte die KernkraItZerk Lingen GmE+ am 13. 0ai 1�83 
den AEEau des 0aschinenhauses und anderer nicht mehr Een|tigter konYentioneller +ilIsanlagen 
und den 6icheren (inschluss der danach unter atomrechtlicher AuIsicht YerEleiEenden 5estanlage 
KWL I�r ca. 25 -ahre. 'iesem Antrag Zurde mit GenehmigungsEescheid Yom 21. 1oYemEer 1�85 
entsSrochen. 

0it dem %escheid Yom 14. 1oYemEer 1��7 erhielt KWL die Genehmigung ]ur bnderung der still�
gelegten Anlage und des %etrieEes des 6icheren (inschlusses ]um =Zecke der (ntsorgung der 
radioaktiYen %etrieEsaEIllle. 'ie (ntsorgung der AEIllle konnte nach %eendigung der (inlagerung 
ins (ndlager �(5A0� nicht mehr durchgeI�hrt Zerden� Medoch Zurden die ArEeiten ]ur Konditio�
nierung der %etrieEsaEIllle Iortgeset]t und in]Zischen aEgeschlossen. 'ie Anlage Zurde im +in�
Elick auI die 9erEesserung der ArEeitssicherheit soZie des %rand� und 6trahlenschut]es kontinu�
ierlich oStimiert. (in Antrag auI 9erllngerung des 6icheren (inschlusses im -ahr 2004 Zurde nach 
der rechtlichen %estltigung ]ur geSlanten InEetrieEnahme des (ndlagers Konrad Yon KWL Yer�
ZorIen und stattdessen ein Antrag nach � 7 AEs. 3 AtG auI AEEau der Anlage im 'e]emEer 2008 
gestellt. 

'ie geml� At9I9 >1A�10@ Yor]ulegenden 8nterlagen Zurden durch den 6achYerstlndigen der 
atomrechtlichen GenehmigungsEeh|rde geSr�It. 'er AEEau soll in drei 7eilSroMekten erIolgen. Im 
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]unlchst Eeantragten ersten Genehmigungsschritt �7eilSroMekt 1� soll der AEEau aller nicht konta�
minierten und kontaminierten Anlagenteile erIolgen. (in ]Zeiter� sSlter ]u Eeantragender� Geneh�
migungsschritt �7eilSroMekt 2� soll den AEEau des 5eaktordruckgeIl�es mit seinen (inEauten� des 
%iologischen 6childes� den 5estaEEau� die 'ekontamination und die (ntlassung der Anlage aus 
der atomrechtlichen hEerZachung Eeinhalten. 'as dritte 7eilSroMekt umIasst den konYentionellen 
GeEludeaEriss.  

'as 9erIahren nach Artikel 37 (85A720 I�r den AEEau des KernkraItZerkes Lingen Zurde mit 
6tellungnahme der (uroSlischen Kommission Yom 18. 'e]emEer 2012 aEgeschlossen. 

'as GenehmigungsYerIahren I�r den AEEau ist Zeit Yorangeschritten. 1ach (rteilung der Geneh�
migung soll die InIrastruktur der Anlage auI den AEEau YorEereitet Zerden. Anschlie�end kann mit 
der =erlegung Yon kontaminierten KomSonenten Eegonnen Zerden. 'ie AEEaustrategie ]ielt 
hauStslchlich auI eine transSortgerechte =erlegung aE und ist ]ur 0inimierung des AEIallYolu�
mens auI die %ehandlung und 'ekontamination Yon 0aterial in sSe]ialisierten e[ternen %ehand�
lungs]entren ausgerichtet. 'as geringe r�ck]ulieIernde 9olumen aus der AEIallkonditionierung 
kann im KontrollEereich des KWL ]ur AEgaEe an das (ndlager Konrad Eereitgestellt oder e[tern 
im 7ransSortEehllterlager Ahaus gelagert Zerden. 

Thorium-Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop (THTR-300) 

'er 7+75�300 mit einem heliumgek�hlten 308 0We �Erutto� KugelhauIen�+ochtemSeraturreaktor 
ging 1�83 in %etrieE. Im 6eStemEer 1�8� Zurde die endg�ltige 6tilllegung der Anlage Eeschlossen� 
nachdem sie am 2�. 6eStemEer 1�88 ]ur Slanml�igen -ahresreYision aEgeschaltet Zorden Zar. 
Am 13. 1oYemEer 1�8� unter]eichneten die %undesregierung� das Land 1ordrhein�WestIalen� die 
%etreiEergesellschaIt +KG und deren GesellschaIter einen 5ahmenYertrag ]ur 5estaEZicklung 
des 3roMektes 7+75�300. 

'ie 1. 7eilgenehmigung I�r die 6tilllegung� das (ntladen des 5eaktorkerns und den AEEau Yon 
Anlagenteilen Zurde am 22. 2ktoEer 1��3 erteilt. 'ie KugelErennelemente Zurden aus dem 5e�
aktorkern aEge]ogen und in &A6725� 7+75�A95�%ehlltern in das 7ransSortEehllterlager Ah�
aus YerEracht. 'er 5eaktorkern ist seit 1��5 entladen.  

Am 21. 0ai 1��7 Zurde die Genehmigung I�r den %etrieE des 6icheren (inschlusses �(rhaltungs�
EetrieE� erteilt. 'ie Anlage EeIindet sich seit 2ktoEer 1��7 im 6icheren (inschluss. 6ie Eesteht 
der]eit noch aus der 5eaktorhalle� dem 5eaktorEetrieEsgeElude und dem 5eaktorhilIsgeElude 
mit den MeZeils darin Yorhandenen Anlagenteilen. Alle �Erigen Eaulichen Anlagen und Anlagen�
teile� Zie ]. %. das 0aschinenhaus� das (lektroanlagengeElude� die 1otstromdieselanlage� die 
7raIoanlagen und die =ellenk�hlt�rme� Zurden aus dem GeltungsEereich des Atomgeset]es ent�
lassen. Im (rhaltungsEetrieE Zerden (inrichtungen EetrieEen� die der (rhaltung und hEerZachung 
des 6icheren (inschlusses dienen. (r umIasst stlndige und nichtstlndige 7ltigkeiten und 0a��
nahmen. +ierI�r sind gegeEenenIalls =ustimmungen der AuIsichtsEeh|rde oder seSarate Geneh�
migungen ein]uholen. 

'ie 'auer des 6icheren (inschlusses Zird mit ca. 30 -ahren angegeEen� ist aEer genehmigungs�
seitig nicht EeIristet. Im -ahr 2017 ist gegen�Eer der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde dar]ule�
gen� oE �und ggI. Zie lange� der (rhaltungsEetrieE IortgeI�hrt Zerden soll oder oE die Anlage end�
g�ltig aEgeEaut Zird. Kon]eSte I�r einen sSlteren 5�ckEau der Anlage 7+75�300 Zerden regel�
ml�ig �EerSr�It und ggI. aktualisiert. 
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E Gesetzgebung und Vollzugssysteme 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 18 Eis 20 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

6eit dem %ericht I�r die Yierte hEerSr�IungskonIeren] gaE es mehrere bnderungen im 
Atomrecht. 

Am 25. ASril 2013 ist das ÄGeset] ]ur %eschleunigung der 5�ckholung radioaktiYer 
AEIllle und der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse³ �ÄLe[ Asse³� Yom 20. ASril 2013 
>1A�26@ in KraIt getreten. 'as Geset] Eeinhaltet eine 1euIassung des � 57E AtG. 'ie 
Eereits in der alten 9orschriIt Yorgesehene 6tilllegung soll nach 5�ckholung der radio�
aktiYen AEIllle erIolgen. 'ie 5�ckholung ist Medoch aE]uErechen� Zenn deren 'urch�
I�hrung I�r die %eY|lkerung und die %eschlItigten aus radiologischen oder sonstigen 
sicherheitsreleYanten Gr�nden nicht ]u Yertreten ist. 'ies ist insEesondere dann der 
Fall� Zenn die Eergtechnische 6icherheit nicht mehr geZlhrleistet Zerden kann. F�r 
den WeiterEetrieE� einschlie�lich einer 5�ckholung und hiermit im =usammenhang ste�
hender 0a�nahmen� EedarI es keiner 3lanIeststellung nach � �E AtG. 

Am 27. -uli 2013 ist das ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r ein (nd�
lager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer Geset]e 
�6tandortausZahlgeset] ± 6tandAG�³ Yom 23. -uli 2013 >1A�7@� in KraIt getreten. (in�
]elne 5egelungen des Geset]es traten am 1. -anuar 2014 in KraIt. 

=iel des 6tandortausZahlYerIahrens ist� in einem ZissenschaItsEasierten und transSa�
renten 9erIahren I�r die im Inland Yerursachten� insEesondere hochradioaktiYen AE�
Illle den 6tandort I�r eine Anlage ]ur (ndlagerung nach � �a AEs. 3 6at] 1 des Atom�
geset]es in der %undesreSuElik 'eutschland ]u Iinden� der die Eestm|gliche 6icherheit 
I�r einen =eitraum Yon einer 0illion -ahren geZlhrleistet.  

=ur 9orEereitung des 6tandortausZahlYerIahrens Zurde eine Kommission geEildet� die 
insEesondere die I�r das AusZahlYerIahren releYanten Grundsat]Iragen I�r die (nt�
sorgung radioaktiYer AEIllle untersucht und EeZertet. 'ie Kommission unter]ieht unter 
anderem das 6tandAG einer 3r�Iung und erarEeitet einen %ericht� in dem sie auI slmt�
liche entscheidungserheElichen Fragestellungen eingeht. =udem unterEreitet die Kom�
mission dem %undestag und %undesrat entsSrechende +andlungsemSIehlungen. 

Im GeschlItsEereich des %08% soll ein %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung 
�%I(� als selEstlndige %undesoEerEeh|rde errichtet Zerden. 'as %I( soll unter ande�
rem 9erZaltungsauIgaEen des %undes auI dem GeEiet der Genehmigung Yon Anlagen 
des %undes ]ur 6icherstellung und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle erledigen� die 
ihm durch das Atomgeset]� das 6tandortausZahlgeset] oder andere %undesgeset]e 
]ugeZiesen Zerden.  

=uslt]lich enthllt das Artikelgeset] Zeitere bnderungen in anderen Geset]en� insEe�
sondere Folgelnderungen im Atomgeset]� die sich aus dem 6tandortausZahlYerIah�
ren ergeEen. 

Als KonseTuen] aus den (reignissen in -aSan im 0lr] 2011 hat die (ntsorgungskom�
mission �(6K� einen 6tresstest I�r Anlagen und (inrichtungen der nuklearen 9er� und 
(ntsorgung in 'eutschland durchgeI�hrt �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel G.5.3�. 'ie 
(rgeEnisse des 6tresstests sind in ]Zei (6K�6tellungnahmen dokumentiert >4�11@. 
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E.1 Artikel 18: Durchführungsmaßnahmen 

Artikel 18: Durchführungsmaßnahmen 

Jede Vertragspartei trifft im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts die Gesetzes-, 
Verordnungs- und Verwaltungsmaßnahmen und unternimmt sonstige Schritte, die 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen erforderlich sind. 

E.1.1 Erfüllung der Verpflichtungen durch das Übereinkommen 

'ie %undesreSuElik 'eutschland hat im 5ahmen ihres innerstaatlichen 5echts Eereits alle notZen�
digen 6chritte auI Geset]es�� 9erordnungs� und 9erZaltungseEene unternommen� die ]ur (rI�l�
lung ihrer 9erSIlichtungen aus dem Gemeinsamen hEereinkommen erIorderlich sind. 'ie konkre�
ten (in]elma�nahmen sind in den AusI�hrungen ]u Artikel 1� der KonYention dargestellt. 

E.2 Artikel 19: Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug 

Artikel 19: Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug 

(1) Jede Vertragspartei schafft einen Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug zur 
Regelung der Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle und erhält diesen aufrecht. 

(2) Dieser Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug sieht folgendes vor: 

i) die Schaffung einschlägiger innerstaatlicher Sicherheitsanforderungen
und Strahlenschutzregelungen;

ii) ein Genehmigungssystem für Tätigkeiten bei der Behandlung
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle;

iii) ein System, das verbietet, eine Anlage zur Behandlung abgebrannter
Brennelemente oder radioaktiver Abfälle ohne Genehmigung zu
betreiben;

iv) ein System angemessener behördlicher Kontrollen, staatlicher Prüfung
sowie Dokumentation und Berichterstattung;

v) die Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften und
Genehmigungsbestimmungen;

vi) eine eindeutige Zuweisung der Verantwortung der an den
verschiedenen Schritten der Behandlung abgebrannter Brennelemente
und radioaktiver Abfälle beteiligten Stellen.

(3) Bei der Prüfung der Frage, ob radioaktives Material der für radioaktive Abfälle 
geltenden staatlichen Aufsicht unterliegen soll, tragen die Vertragsparteien den 
Zielen dieses Übereinkommens gebührend Rechnung. 

E.2.1 Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug 

In 'eutschland sind durch das Grundgeset] �GG� >GG 4�@ die staatliche 3Ilicht� LeEen und Ge�
sundheit soZie die nat�rlichen LeEensgrundlagen ]u sch�t]en� die GeZaltenteilung� die 8naEhln�
gigkeit der Genehmigungs� und AuIsichtsEeh|rden und die hEerSr�Iung der 9erZaltungstltigkeit 
durch unaEhlngige Gerichte als 3rin]iSien einer demokratischen GesellschaItsordnung Iestgelegt. 
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AuI dem GeEiet der ]iYilen 1ut]ung der Kernenergie Eilden die Geset]geEung� die 9erZaltungs�
Eeh|rden und die 5echtsSrechung einen 5ahmen I�r ein 6\stem ]ur GeZlhrleistung des 6chut�
]es Yon LeEen� Gesundheit und 6achg�tern der %eschlItigten und der %eY|lkerung Yor den Ge�
Iahren der Kernenergie und den schldlichen Wirkungen ionisierender 6trahlung soZie ]ur 5ege�
lung und hEerZachung der 6icherheit Eei (rrichtung� %etrieE und 6tilllegung Yon kerntechnischen 
Anlagen. 1ach den geset]lichen AnIorderungen hat die GeZlhrleistung der 6icherheit im kern�
technischen %ereich 9orrang Yor ZirtschaItlichen Interessen. 'urch die AnZendung des 6tandes 
Yon WissenschaIt und 7echnik als ]entrales LeitSrin]iS Zerden die international anerkannten 6i�
cherheitsSrin]iSien� Zie sie in den ÄFundamental Safety Principles³ der IA(2 >IA(2 06@� Iestgehal�
ten sind� Eer�cksichtigt. (in Zichtiges =iel der 6icherheitsSolitik der %undesregierung im %ereich 
der Kernenergie Zar und ist� dass die %etreiEer Yon kerntechnischen (inrichtungen im 5ahmen 
ihrer (igenYerantZortung eine hohe 6icherheitskultur EeiEehalten und diese ZeiterentZickeln. 

Rahmenvorgaben aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutsch-
land 

'ie %undesreSuElik 'eutschland ist ein %undesstaat. 'ie =ustlndigkeiten I�r 5echtset]ung und 
Geset]esYoll]ug sind Me nach staatlichem AuIgaEenEereich unterschiedlich auI die 2rgane Yon 
%und und Llndern Yerteilt. 1lheres ist durch %estimmungen des Grundgeset]es �GG� >GG 4�@ 
der %undesreSuElik 'eutschland geregelt. 

F�r die 1ut]ung der Kernenergie ]u Iriedlichen =Zecken liegt die Geset]geEungskomSeten] Eeim 
%und� Artikel 73 AEs. 1 1r. 14 i. 9. m. Artikel 71 GG. Auch die WeiterentZicklung des Atomrechts 
ist eine AuIgaEe des %undes. 'ie Llnder Zerden im 9erIahren Eeteiligt. 

'ie AusI�hrung des Atomgeset]es �AtG� >1A�3@ und der hierauI Easierenden 5echtsYerordnungen 
erIolgt geml� � 24 AEs. 1 AtG i. 9. m. Artikel 87c� 85 GG� Yon Ausnahmen aEgesehen� durch die 
Llnder im AuItrag des %undes. 'aEei unterliegen die ]ustlndigen LandesEeh|rden hinsichtlich 
der 5echt� und =Zeckml�igkeit ihres +andelns der AuIsicht durch den %und. 

Artikel 85 GG 

[Ausführung durch die Länder im Auftrage des Bundes (Bundesauftragsverwaltung)] 

1. F�hren die Llnder die %undesgeset]e im AuItrage des %undes aus� so EleiEt die 
(inrichtung der %eh|rden Angelegenheit der Llnder� soZeit nicht %undesgeset]e mit 
=ustimmung des %undesrates etZas anderes Eestimmen. 

2. 'ie %undesregierung kann mit =ustimmung des %undesrates allgemeine 9erZaltungs�
YorschriIten erlassen. 6ie kann die einheitliche AusEildung der %eamten und Angestellten 
regeln. 'ie Leiter der 0ittelEeh|rden sind mit ihrem (inYernehmen ]u Eestellen. 

3. 'ie LandesEeh|rden unterstehen den Weisungen der ]ustlndigen oEersten %undes�
Eeh|rden. 'ie Weisungen sind� au�er Zenn die %undesregierung es I�r dringlich erachtet� 
an die oEersten LandesEeh|rden ]u richten. 'er 9oll]ug der Weisung ist durch die 
oEersten LandesEeh|rden sicher]ustellen. 

4. 'ie %undesauIsicht erstreckt sich auI Geset]ml�igkeit und =Zeckml�igkeit der 
AusI�hrung. 'ie %undesregierung kann ]u diesem =Zecke %ericht und 9orlage der Akten 
Yerlangen und %eauItragte ]u allen %eh|rden entsenden. 

'ie ]ustlndigen Genehmigungs� und AuIsichtsEeh|rden Eerichten dem %und auI AnIorderung 
�Eer den Geset]esYoll]ug. 'er %und hat das 5echt auI %ericht und AktenYorlage und kann der 
LandesEeh|rde im (in]elIall Eindende Weisungen erteilen. 'ie 6achkomSeten]� das Eedeutet die 
(ntscheidung in der 6ache� kann der %und durch InansSruchnahme seines Weisungsrechts an 
sich ]iehen. 'ie WahrnehmungskomSeten]� das Eedeutet die AusI�hrung der (ntscheidung ge�
gen�Eer dem Antragsteller oder =ulassungsinhaEer� YerEleiEt Eei der ]ustlndigen LandesEeh|rde. 
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Im 5ahmen atomrechtlicher 9erIahren sind auch andere rechtliche 5egelungen ]u Eer�cksichti�
gen� Zie Immissionsschut]recht� Wasserrecht� %aurecht. 5echtliche 5egelungen ]ur 3r�Iung der 
8mZeltYertrlglichkeit sind in der 5egel %estandteil des atomrechtlichen =ulassungsYerIahrens. 

(ntscheidungen der |IIentlichen 9erZaltung� sogenannte 9erZaltungsakte� k|nnen in 'eutsch�
land Yon %etroIIenen� ]. %. Yon Antragstellern E]Z. =ulassungsinhaEern oder auch Yon EetroIIenen 
'ritten auI dem 9erZaltungsrechtsZeg Eeklagt Zerden �5echtsZeggarantie geml� Artikel 1� 
AEs. 4 GG >GG 4�@�. %eklagt Zird die ]ustlndige LandesEeh|rde oder das Land� dessen %eh|rde 
den 9erZaltungsakt erlassen hat� das hei�t die ]ustlndige LandesEeh|rde. 'ies gilt auch I�r den 
Fall� dass das Land auIgrund einer Weisung des %undes entschieden hat. Auch Eei unterlassenem 
%eh|rdenhandeln k|nnen die %etroIIenen den 5echtsZeg Eeschreiten. 6o k|nnen ]. %. die %e�
treiEer auI (rteilung Eeantragter Genehmigungen oder die AnZohner auI (rlass einer Eeh|rdlichen 
Anordnung ]ur %etrieEseinstellung einer kerntechnischen Anlage klagen. 

Einbeziehung internationalen und europäischen Rechts 

Völkerrechtliche Verträge 

'ie nach Artikel 5� AEs. 2 6at] 1 des Grundgeset]es >GG 4�@ geschlossenen Y|lkerrechtlichen 
9ertrlge der %undesreSuElik 'eutschland stehen in der 1ormenhierarchie I|rmlichen %undesge�
set]en gleich. 5echte und 3Ilichten aus dem 9ertrag treIIen grundslt]lich nur die %undesreSuElik 
'eutschland als 9ertragsSartei. 

(ine hEersicht ]u den Zichtigsten Y|lkerrechtlichen 9ertrlgen der %undesreSuElik 'eutschland in 
den %ereichen nukleare 6icherheit� 6trahlenschut] und +aItung soZie ]u nationalen AusI�hrungs�
YorschriIten ist in Anhang L��e� >1ationale Geset]e und 5egelungen@ ]u Iinden. 

F�r 'eutschland ist das Gemeinsame hEereinkommen �Eer die 6icherheit der %ehandlung aEge�
Erannter %rennelemente und �Eer die 6icherheit der %ehandlung radioaktiYer AEIllle >1(�1@ am 
18. -uni 2001 in KraIt getreten. 

AuI dem GeEiet der 1uklearhaItung ]lhlt die %undesreSuElik 'eutschland au�erdem ]u den 8n�
ter]eichnerstaaten 

 des 3ariser AtomhaItungs�hEereinkommens Yon 1�60 >1(�11@� 

 des %r�sseler =usat]�Eereinkommens Yon 1�63 >1(�12@ und 

 des Gemeinsamen 3rotokolls Yom 21. 6eStemEer 1�88 �Eer die AnZendung des Wiener 
hEereinkommens und des 3ariser hEereinkommens. 

Als einer Yon der]eit 87 9ertragsstaaten ist die %undesreSuElik 'eutschland dem Londoner hEer�
einkommen �Eer die 9erh�tung der 0eeresYerschmut]ung durch das (inEringen Yon AEIlllen und 
anderen 6toIIen �ÄConvention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 
other Matter³� >1(�3�1@ aus dem -ahr 1�72 Eeigetreten und hat dieses im 1oYemEer 1�77 ratiIi]iert. 
'as 1��6 �EerarEeitete und in gelnderter Form YeraEschiedete hEereinkommen �ÄLondoner 3ro�
tokoll³�� das mit Zenigen Ausnahmen die 9ersenkung aller AEIllle im 0eer YerEietet� hat die %un�
desreSuElik 'eutschland im 2ktoEer 1��8 eEenIalls ratiIi]iert. (s trat am 24. 0lr] 2008 in KraIt.  

(ine lhnliche =ielset]ung Zie die Londoner KonYention YerIolgt die 263A5�KonYention aus dem 
-ahr 1��2� die AnIang 1��8 in KraIt trat. In ihr haEen sich die %undesreSuElik 'eutschland und 14 
Zeitere Zest� und nordeuroSlische Llnder soZie die (uroSlische 8nion ]um 6chut] des 1ord�
ostatlantiks ]usammengeschlossen. 'ie 263A5�KonYention entstand durch die 9ereinigung und 
(rZeiterung der 2slo�KonYention Yon 1�72 und der 3aris�KonYention Yon 1�74. 
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Recht der Europäischen Union 

%ei Geset]geEung und 9erZaltungstltigkeit sind in 'eutschland die Eindenden 9orgaEen aus den 
5egelungen der (uroSlischen 8nion ]u Eeachten. Allerdings Iindet das (8�5echt ± Yon Ausnah�
men aEgesehen ± keine unmittelEare AnZendung im nationalen atomrechtlichen Genehmigungs� 
und AuIsichtsYerIahren� sondern muss ]unlchst innerhalE Eestimmter Fristen in nationales 5echt 
umgeset]t Zerden. 

'er 9ertrag ]ur Gr�ndung der (uroSlischen AtomgemeinschaIt �(85A720�9ertrag� enthllt in 
seinem 7itel II %estimmungen� die die F|rderung des Fortschritts auI dem GeEiet der Kernenergie 
]um Gegenstand haEen. 'as KaSitel 3 dieses 7itels regelt den Gesundheitsschut] und er|IInet 
somit der (uroSlischen AtomgemeinschaIt �(85A720� einen sSe]iIischen KomSeten]Eereich 
]ur euroSlischen 5echtsset]ung. 

'ie 9erZendung Yon (r]en� AusgangsstoIIen und Eesonderen sSaltEaren 6toIIen unterliegt dem 
Kontrollregime der (uroSlischen AtomgemeinschaIt nach den Artikeln 77 II. des (85A720�9er�
trags. 

Im %ereich des 6trahlenschut]es Zurden auIgrund der Artikel 30 II. �Gesundheitsschut]� des (8�
5A720�9ertrags >1F�1@ (85A720�Grundnormen I�r den Gesundheitsschut] der %eY|lkerung 
und der ArEeitnehmer gegen die GeIahren ionisierender 6trahlungen >1F�18@ erlassen. 'ie 5icht�
linie �6�2��(85A720 ]ur Festlegung der grundlegenden 6icherheitsnormen I�r den 6chut] der 
Gesundheit der ArEeitskrlIte und der %eY|lkerung gegen die GeIahren durch ionisierende 6trah�
lungen >1F�18@ aus dem -ahr 1��6 Zurde durch die 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ 
in nationales 5echt umgeset]t.  

Am 5. 'e]emEer 2013 hat der 5at der (uroSlischen 8nion die neue 5ichtlinie 2013�5��(85A720 
>1F�24@ ]ur Festlegung grundlegender 6icherheitsnormen I�r den 6chut] Yor den GeIahren einer 
([Sosition gegen�Eer ionisierender 6trahlung YeraEschiedet. Gleich]eitig Zurden die 5ichtlinien 
8��618�(85A720 >1F�2�@� �0�641�(85A720 >1F�20@� �6�2��(85A720 >1F�18@� �7�43�(8�
5A720 >1F�23@ und 2003�122�(85A720 >1F�22@ auIgehoEen. 'amit Zurden die Eestehenden 
I�nI 6trahlenschut]richtlinien der (uroSlischen 8nion ]usammengeI�hrt und aktualisiert. 'ie 
5ichtlinie Eer�cksichtigt neue ZissenschaItliche (rkenntnisse und die (mSIehlungen der 9er|I�
Ientlichung 1r. 103 der Internationalen 6trahlenschut]kommission >I&53 07@. 6ie muss Eis ]um 
6. FeEruar 2018 in nationales 5echt umgeset]t Zerden. 

In (rgln]ung der 5ichtlinien der (uroSlischen AtomgemeinschaIt ]um 6trahlenschut] trat am 
22. -uli 200� die 5ichtlinie 200��71�(85A720 �Eer einen GemeinschaItsrahmen I�r die nukleare 
6icherheit kerntechnischer Anlagen >1F�5@ in KraIt. 'amit Zurden erstmals YerEindliche euroSli�
sche 5egelungen im %ereich der nuklearen 6icherheit geschaIIen. 'ie 5ichtlinie YerIolgt das =iel� 
die nukleare 6icherheit auIrecht]uerhalten und kontinuierlich ]u YerEessern. 'ie 0itgliedstaaten 
der (uroSlischen 8nion sollen geeignete innerstaatliche 9orkehrungen treIIen� um die ArEeits�
krlIte und die %eY|lkerung Yor den GeIahren ionisierender 6trahlung aus kerntechnischen Anla�
gen Zirksam ]u sch�t]en. 'ie 5ichtlinie gilt unter anderem I�r KernkraItZerke� Forschungsreakto�
ren� die AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen soZie die =Zischenlagerung radioaktiYer AEIllle� 
Zenn sie direkt mit der MeZeiligen kerntechnischen Anlage in =usammenhang steht und auI dem 
Gellnde der Anlagen stattIindet� nicht aEer I�r (ndlager. 'ie 5ichtlinie enthllt 5egelungen ]ur 
6chaIIung eines rechtlichen und regulatorischen 5ahmens I�r die nukleare 6icherheit� ]u 2rgani�
sation und AuIgaEen der atomrechtlichen %eh|rden� ]u den 3Ilichten der %etreiEer kerntechni�
scher Anlagen� ]ur Aus� und WeiterEildung der 0itarEeiter aller %eteiligten und ]ur InIormation der 
gIIentlichkeit. 

8nter anderem dadurch� dass die 0itgliedstaaten ausdr�cklich das 5echt haEen� ]uslt]lich ]u 
den 5ichtlinienEestimmungen in hEereinstimmung mit dem GemeinschaItsrecht Zeitergehende 
6icherheitsma�nahmen ]u treIIen �Artikel 2 AEsat] 2 der 5ichtlinie�� Zahrt die 5ichtlinie die natio�
nale 9erantZortlichkeit I�r die nukleare 6icherheit. 'ie 5ichtlinie 200��71� (85A720 ist mit dem 
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=Z|lIten Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 8. 'e]emEer 2010 in nationales 5echt 
umgeset]t Zorden. 

F�r den %ereich der nuklearen (ntsorgung� hat der 5at der (uroSlischen 8nion auI 9orschlag der 
(uroSlischen Kommission die 5ichtlinie 2011�70�(85A720 �Eer einen GemeinschaItsrahmen 
I�r die YerantZortungsYolle und sichere (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer 
AEIllle erlassen >1F�36@. In dieser 5ichtlinie Zerden die 0itgliedstaaten auIgeIordert� nationale 
(ntsorgungsSrogramme ]u erstellen und gegen�Eer der Kommission dar�Eer ]u Eerichten. 8nter 
anderem sind die (ntsorgungsauIgaEen des MeZeiligen 0itgliedstaats soZie die technisch�organi�
satorischen 5andEedingungen des 3rogramms auI]u]eigen. 

(ine hEersicht ]um 5echt der (uroSlischen 8nion� insEesondere im %ereich des 6trahlenschut�
]es und hinsichtlich radioaktiYer AEIllle� ist in Anhang L��d�� 7eil 1F >9ertrlge� Allgemeines@ ]u 
Iinden. 

E.2.2 Innerstaatliche Sicherheitsvorschriften und Regelungen 

Hierarchische Struktur des Regelwerks 

'ie AEEildung (�1 ]eigt die +ierarchie des nationalen 5egelZerks� die %eh|rde oder Institution� 
die die 5egel erllsst� soZie ihren 9erEindlichkeitsgrad. 

AEEildung (�1� 5egelZerksS\ramide 

Kerntechnische 5egelungen� die nicht in Geset]en� 9erordnungen und Allgemeinen 9erZaltungs�
YorschriIten enthalten sind� erlangen ihre regulatorische %edeutung auIgrund der geset]lichen An�
Iorderung des 6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik� die in den Yerschiedenen atomrechtlichen 
GenehmigungstatEestlnden in %e]ug genommen Zird �]. %. in � 7 AEs. 2 1r. 3 AtG >1A�3@� „Die 
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn (…) die nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-
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nik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage ge-
troffen ist.“�. 1ach der 5echtsSrechung kann Yermutet Zerden� dass das kerntechnische 5egel�
Zerk diesen 6tand ]utreIIend ZiedergiEt. 'ie geset]lich Yorgesehene '\namisierung der sicher�
heitstechnischen AnIorderungen ist nicht an 5egelset]ungsYerIahren geEunden. (ine Eelegte Zis�
senschaItliche WeiterentZicklung Yerdrlngt die AnZendung einer Yeralteten untergeset]lichen 5e�
gel� ohne dass diese e[Sli]it auIgehoEen Zerden m�sste. 

AuI die Inhalte der ein]elnen 5egelungen Zird im Yorliegenden %ericht Eei der %ehandlung der 
EetreIIenden Artikel der KonYention %e]ug genommen. Alle 5egelZerkste[te sind |IIentlich ]u�
glnglich. 6ie Zerden in den amtlichen 3uElikationsorganen des %undes Yer|IIentlicht. 

'ie hier Yorgestellten 6icherheitsYorschriIten und �regelungen haEen ihre 6truktur und inhaltliche 
AusSrlgung im Wesentlichen in den 1�70er -ahren erhalten. 6ie sind seitdem in allen atomrecht�
lichen Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren herange]ogen Zorden und Zurden� insEesondere 
im %ereich der (ntsorgung radioaktiYer AEIllle und aEgeErannter %rennelemente� soZeit erIorder�
lich� in AnSassung an den 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ZeiterentZickelt. 

Gesetze 

Grundgesetz 

'as Grundgeset] >GG 4�@ enthllt %estimmungen �Eer die Geset]geEungs� und 9erZaltungskom�
Seten]en Yon %und und Llndern hinsichtlich der Kernenergienut]ung. 'ar�Eer hinaus giEt es 
grundlegende 3rin]iSien Yor� die auch I�r das Atomrecht gelten. 

0it den Grundrechten� insEesondere dem Grundrecht auI LeEen und k|rSerliche 8nYersehrtheit� 
Eestimmt es den 0a�staE� der an die 6chut]� und 9orsorgema�nahmen Eei kerntechnischen (in�
richtungen angelegt Zird und der in den oEigen +ierarchiestuIen der 3\ramide Zeiter konkretisiert 
Zird. =u Eeachten ist auch der im Grundgeset] Yerankerte Grundsat] der 9erhlltnisml�igkeit und 
die Garantie des (igentums. 

Atomgesetz 

'as Atomgeset] �AtG� >1A�3@ Zurde nach dem erkllrten 9er]icht der %undesreSuElik 'eutschland 
auI AtomZaIIen am 23. 'e]emEer 1�5� Yerk�ndet und ]Zischen]eitlich mehrIach gelndert. 
=Zeck des AtG seit der bnderung Yon 2002 ist es� die 1ut]ung der Kernenergie ]ur geZerElichen 
(r]eugung Yon (lektri]itlt geordnet ]u Eeenden und Eis ]um =eitSunkt der %eendigung den ge�
ordneten %etrieE sicher]ustellen soZie LeEen� Gesundheit und 6achg�ter Yor den GeIahren der 
Kernenergie und der schldlichen Wirkung ionisierender 6trahlen ]u sch�t]en und Yerursachte 
6chlden aus]ugleichen. Weiterhin soll Yerhindert Zerden� dass durch AnZendung der Kernener�
gie die innere oder lu�ere 6icherheit der %undesreSuElik 'eutschland geIlhrdet Zird. (Eenso soll 
das Geset] die (rI�llung internationaler 9erSIlichtungen der %undesreSuElik 'eutschland auI dem 
GeEiet der Kernenergie und des 6trahlenschut]es geZlhrleisten. 

'as AtG enthllt die grundlegenden nationalen 5egelungen I�r 6chut]� und 9orsorgema�nahmen� 
den 6trahlenschut] und die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle und Eestrahlter %rennelemente in 
'eutschland und ist die Grundlage I�r die ]ugeh|rigen 9erordnungen. 

'as AtG umIasst� neEen der =ZeckEestimmung und allgemeinen 9orschriIten� auch hEerZa�
chungsYorschriIten� grundlegende 5egelungen ]u =ustlndigkeiten der 9erZaltungsEeh|rden� 
+aItungsYorschriIten soZie %u�geldYorschriIten. 

=um 6chut] gegen die Yon radioaktiYen 6toIIen ausgehenden GeIahren und ]ur Kontrolle ihrer 
9erZendung kn�SIt das AtG die (rrichtung und den %etrieE Yon kerntechnischen Anlagen an eine 
Eeh|rdliche Genehmigung. 9orausset]ungen und 9erIahren I�r die (rteilung Yon Genehmigungen 
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und I�r die 'urchI�hrung der AuIsicht Zerden geregelt� einschlie�lich 5egelungen ]ur +in]u]ie�
hung Yon 6achYerstlndigen �� 20 AtG� und ]ur (rheEung Yon Kosten �� 21 AtG�. 'as AtG Zeist 
dem %und I�r den %ereich der (ntsorgung die AuIgaEe ]u� Anlagen ]ur 6icherstellung und ]ur 
(ndlagerung I�r radioaktiYe AEIllle ein]urichten �� �a AEs. 3 6at] 1 AtG�. F�r die (rrichtung und 
den %etrieE solcher Anlagen EedarI es grundslt]lich der 3lanIeststellung �� �E AEs. 1 AtG�. Im 
Falle der Festlegung des 6tandorts einer Anlage durch %undesgeset]� tritt an die 6telle der 3lan�
Ieststellung eine Genehmigung �� �E AEs. 1a AtG�. � �E AEs. 1a AtG ist durch das 6tandortaus�
Zahlgeset] neu ins Atomgeset] eingeI�gt Zorden. 'ie notZendigen Kosten I�r die 3lanung� die 
(rrichtung und den %etrieE Yon Anlagen ]ur 6icherstellung und (ndlagerung radioaktiYer AEIllle 
Zerden Yon den AEIallYerursachern �Eer GeE�hren und %eitrlge samt 9orausleistungen nach 
�� 21a und 21E AtG in 9erEindung mit der (ndlagerYorausleistungsYerordnung �(ndlager9l9� 
>1A�13@ getragen. 'as 6tandortausZahlYerIahren Zird geml� den �� 21 II. 6tandAG >1A�7@ �Eer 
8mlagen Yon den AEIallYerursachern Iinan]iert. 

'ie meisten im AtG getroIIenen 5egelungen sind allerdings nicht aEschlie�end� sondern erIahren 
soZohl im %ereich der 9erIahren� Zie auch der materiell�rechtlichen AnIorderungen� eine Zeitere 
Konkretisierung durch auI Grundlage des AtG erlassenen 9erordnungen soZie durch untergeset]�
liches 5egelZerk. 

F�r Eestimmte 7ltigkeiten schreiEt das AtG konkret eine GenehmigungsSIlicht Yor. 6o Eed�rIen 
EeisSielsZeise nach � 7 AtG die (rrichtung� der %etrieE oder das InnehaEen einer Anlage ]ur 
(r]eugung� %earEeitung� 9erarEeitung oder ]ur 6Saltung Yon KernErennstoIIen� eine Zesentliche 
9erlnderung der Anlage oder ihres %etrieEs und auch die 6tilllegung der Genehmigung. bhnliche 
%estimmungen giEt es in � 6 AtG I�r die AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen� in � � AtG I�r die 
%earEeitung� 9erarEeitung und sonstige 9erZendung Yon KernErennstoIIen au�erhalE Yon Anla�
gen der in � 7 AtG Ee]eichneten Art� und in � �E AtG I�r Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung 
und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle. 

0it dem =ehnten Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 24. 0lr] 200� >1A�24@ Zurden 
durch (inI�gung des � 57E der %etrieE und die 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II den 5ege�
lungen des AtG �Eer Anlagen des %undes ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle unterstellt und die 
%etreiEerYerantZortung des %undesamtes I�r 6trahlenschut] Eegr�ndet. 

0it dem =Z|lIten Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 8. 'e]emEer 2010 Zurden die 
9erSIlichtungen aus der 5ichtlinie 200��71�(85A720 >1F�5@ �Eer einen GemeinschaItsrahmen 
I�r die nukleare 6icherheit kerntechnischer Anlagen ± soZeit sie nicht Eereits geltendes innerstaat�
liches 5echt darstellten ± in nationales 5echt umgeset]t. 

0it dem 'rei]ehnten Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 31. -uli 2011 >1A�25@ Zurden 
die im (lIten Geset] ]ur bnderung des AtG Iestgelegten LauI]eitYerllngerungen der KernkraIt�
Zerke r�ckglngig gemacht� indem die durch das Geset] ]ur geordneten %eendigung der Kern�
energienut]ung ]ur geZerElichen (r]eugung Yon (lektri]itlt Yom 22. ASril 2002 in Anlage 3 
6Salte 2 AtG auIgeI�hrten (lektri]itltsmengen als +|chstgren]en I�r die 6tromer]eugung Zieder 
G�ltigkeit erlangten. Gleich]eitig Zurden I�r die ein]elnen 5eaktoren deIinierte =eitSunkte Iestge�
legt� Eis ]u denen die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE I�r die 6tromer]eugung erlischt� und 
]Zar 

I�r die KernkraItZerke %iElis A� 1eckarZestheim 1� %iElis %� %runsE�ttel� Isar 1� 8nterZe�
ser� 3hiliSSsEurg 1 und Kr�mmel der =eitSunkt des InkraIttretens des Geset]es �die 5eak�
toren EleiEen somit dauerhaIt aEgeschaltet��

I�r das KernkraItZerk GraIenrheinIeld der 31. 'e]emEer 2015�

I�r das KernkraItZerk Gundremmingen % der 31. 'e]emEer 2017�

I�r das KernkraItZerk 3hiliSSsEurg 2 der 31. 'e]emEer 201��
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 I�r die KernkraItZerke Grohnde� Gundremmingen & und %rokdorI der 31. 'e]emEer 2021� 

 I�r die KernkraItZerke Isar 2� (msland und 1eckarZestheim 2 der 31. 'e]emEer 2022. 

'as ÄGeset] ]ur %eschleunigung der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und der 6tilllegung der 
6chachtanlage Asse II³ �ÄLe[ Asse³� Yom 20. ASril 2013 >1A�26@ Eeinhaltete eine 1euIassung des 
� 57E AtG. 0it der 1euIassung Yon � 57E AtG Zerden die rechtlichen 5ahmenEedingungen I�r ein 
Eeschleunigtes 9orgehen geschaIIen. Gegen�Eer der geltenden 5echtslage sind Iolgende bnde�
rungen Yorgenommen Zorden� 

 Festlegung des =iels der 5�ckholung der AEIllle Yor einer 6tilllegung der 6chachtanlage� 

 eine 5egelung ]u AEEruchkriterien� 

 (r|IInung YerIahrensrechtlicher Fle[iEilitlt� 

 AEEau Yon 9oll]ugsunsicherheiten und 6chaIIung Yon 9oll]ugserleichterungen. 

Standortauswahlgesetz 

1achdem durch das 'rei]ehnte Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 31. -uli 2011 die 
Iriedliche 1ut]ung der Kernenergie ]ur geZerElichen (r]eugung Yon (lektri]itlt in 'eutschland 
mit einem Iesten (nddatum Yersehen Zurde� soll die 6uche nach einer L|sung I�r die sichere 
(ntsorgung insEesondere Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle m|glichst im nationalen Kon�
sens ]Zischen %und und Llndern� 6taat und GesellschaIt� %�rgerinnen und %�rgern erIolgen. 'ie 
5andEedingungen und die (ckSunkte des 9erIahrens Zurden im ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl 
eines 6tandortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung 
anderer Geset]e �6tandortausZahlgeset] ± 6tandAG�³ >1A�7@ Iestgelegt. 

'as Geset] hat ]um =iel� ein Yergleichendes 6tandortausZahlYerIahren neu ein]urichten� das auI 
die (rmittlung des 6tandortes in 'eutschland� Zelcher die Eestm|gliche 6icherheit I�r eine 0illion 
-ahre geZlhrleistet� gerichtet ist. 'ie (rkundung nach dem 6tandAG erIolgt nach geset]lich noch 
Yor]ugeEenden Kriterien. =ur GeZlhrleistung eines ZissenschaItsEasierten 6uch� und AusZahl�
Sro]esses und eines transSarenten 9erIahrens soll im GeschlItsEereich des %undesministeriums 
I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� ein %undesamt I�r kerntechnische 
(ntsorgung �%I(� errichtet Zerden. (s soll unter anderem standortEe]ogene (rkundungsSro�
gramme und 3r�Ikriterien entZickeln und Iestlegen. 'aneEen m�ssen die 6tandortentscheidung 
YorEereitet und eine aktiYe gIIentlichkeitsarEeit soZie die Iormale gIIentlichkeitsEeteiligung durch�
geI�hrt Zerden. 

'em AusZahlYerIahren Zird eine (r|rterung und Kllrung Yon Grundsat]Iragen I�r die (ntsorgung 
Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle Yorgelagert. 'iese AuIgaEe soll durch die ÄKommission 
Lagerung hoch radioaktiYer AEIallstoIIe³ �Kommission� Zahrgenommen Zerden� die sich in einem 
=eitrahmen Yon ]Zei -ahren �mit 2Stion auI eine 9erllngerung Yon sechs 0onaten� mit der 9or�
Eereitung des 6tandortausZahlYerIahrens EeIasst. 'ie Kommission Eesteht aus ]Zei alternieren�
den 9orsit]enden� MeZeils acht 9ertretern des %undestages und der Landesregierungen� soZie 16 
0itgliedern aus der WissenschaIt und gesellschaItlichen GruSSen. 6timmEerechtigt sind nur die 
16 0itglieder der WissenschaIt und der gesellschaItlichen GruSSen� die sich aus acht 9ertretern 
der WissenschaIt und Me ]Zei 9ertretern der 8mZeltYerElnde� der WirtschaIt� der 5eligionsge�
meinschaIten und der GeZerkschaIten ]usammenset]en. =um 31. 'e]emEer 2015 �E]Z. ]um 
30. -uni 2016� soll die Kommission nach � 3 AEs. 2 6tandAG einen %ericht Yorlegen� in dem die 
I�r das AusZahlYerIahren releYanten Grundsat]Iragen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle un�
tersucht und EeZertet Zerden. Im %ericht sollen Zeiterhin 9orschllge I�r (ntscheidungsgrundla�
gen nach � 4 6tandAG >1A�7@ und eine entsSrechende +andlungsemSIehlung I�r den %undestag 
und den %undesrat erarEeitet Zerden. AuI der Grundlage der (rgeEnisse der Kommission Zird das 
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6tandortausZahlgeset] einschlie�lich der 2rganisations� und 9erIahrensregelungen eYaluiert und 
gegeEenenIalls gelndert �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel +.3.2�. 

'urch das Artikelgeset] hat auch das AtG einige bnderungen erIahren. InsEesondere Zurde ein 
neuer � �E AEs. 1a AtG eingeI�gt. +iernach EedarI es I�r Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung 
und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle anstelle einer 3lanIeststellung nach � �E AEs. 1 AtG 
einer Genehmigung� Zenn der 6tandort I�r die Anlage durch ein %undesgeset] Iestgelegt Zurde. 
=ustlndig I�r die 3lanIeststellung und Genehmigung ist k�nItig nach dem neu eingeI�gten � 23d 
6at] 1 1r. 1 AtG das %I(. hEergangsZeise YerEleiEt die =ustlndigkeit aEhlngig Yon den ein]elnen 
(ndlagerSroMekten noch Eei den Eisher ]ustlndigen LandesEeh|rden. 

Sonstige Bundesgesetze 

1eEen dem Atomgeset] regelt das 6trahlenschut]Yorsorgegeset] >1A�5@ Yon 1�86� das in Folge 
des 5eaktorunIalls Yon 7schernoE\l entstand� staatliche AuIgaEen ]ur hEerZachung der 5adio�
aktiYitlt in der 8mZelt soZie 9orsorgema�nahmen ]ur %egren]ung der 6trahlene[Sosition der 
0enschen und der radioaktiYen Kontamination der 8mZelt im Falle Yon (reignissen mit m|glichen 
nicht unerheElichen radiologischen AusZirkungen �Ygl. die AusI�hrungen in den Artikeln 24 und 
25 der KonYention�. 

Als Zeitere geset]liche Grundlage ist das Geset] �Eer die (rrichtung eines %undesamtes I�r 
6trahlenschut] >1A�6@ ]u nennen. 1ach � 2 dieses Geset]es erledigt dieses %undesamt 9erZal�
tungsauIgaEen des %undes auI den GeEieten des 6trahlenschut]es einschlie�lich der 6trahlen�
schut]Yorsorge soZie der kerntechnischen 6icherheit� der %eI|rderung radioaktiYer 6toIIe und der 
(ntsorgung radioaktiYer AEIllle einschlie�lich der (rrichtung und des %etrieEs Yon Anlagen des 
%undes ]ur 6icherstellung und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle� die ihm durch das Atomge�
set]� das 6trahlenschut]Yorsorgegeset] oder andere %undesgeset]e ]ugeZiesen Zerden.  

0it dem Artikelgeset] ]um 6tandAG >1A�7@ Zurde am 23. -uli 2013 auch das ÄGeset] �Eer die 
(rrichtung eines %undesamtes I�r kerntechnische (ntsorgung³ �%Ik(G� >1A�27@ YeraEschiedet. (s 
trat am 1. -anuar 2014 in KraIt. 1ach � 2 dieses Geset]es erledigt das %I( 9erZaltungsauIgaEen 
des %undes auI dem GeEiet der Genehmigung Yon Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und 
]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle� die ihm durch das Atomgeset]� das 6tandortausZahlgeset] 
oder andere %undesgeset]e oder auIgrund dieser Geset]e ]ugeZiesen Zerden. 'er AuIEau des 
%undesamtes Zird im LauIe des -ahres 2014 erIolgen. 

Rechtsverordnungen 

=ur Zeiteren Konkretisierung der geset]lichen 5egelungen enthllt das Atomgeset] (rmlchtigun�
gen I�r den (rlass Yon 5echtsYerordnungen �Ygl. die AuI]lhlung in � 54 AEs. 1 AtG >1A�3@�. 'iese 
5echtsYerordnungen Eed�rIen der =ustimmung des %undesrates. 'er %undesrat ist ein 9erIas�
sungsorgan des %undes� in dem die 5egierungen der Llnder Yertreten sind. 

In diesem =usammenhang Zurden mehrere 5echtsYerordnungen erlassen� die auch I�r die %e�
handlung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle Yon %edeutung sind. 'ie Zichtigs�
ten EetreIIen� 

 den 6trahlenschut] �6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@�� 

 das GenehmigungsYerIahren �Atomrechtliche 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@�� 

 die gren]�Eerschreitende 9erEringung radioaktiYer AEIllle oder aEgeErannter %rennele�
mente �Atomrechtliche AEIallYerEringungsYerordnung �AtA9� >1A�18@�� 

 die 9orausleistungen I�r die (inrichtung Yon (ndlagern I�r radioaktiYe AEIllle �(ndlager�
YorausleistungsYerordnung �(ndlager9l9� >1A�13@�� 
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 die 'eckungsYorsorge �'eckungsYorsorge�9erordnung �At'eck9� >1A�11@�� 

 die 0eldung Yon meldeSIlichtigen (reignissen �Atomrechtliche 6icherheitsEeauItragten� 
und 0eldeYerordnung �At609� >1A�17@� und 

 die GorleEen�9erlnderungssSerren�9erordnung �GorleEen96S9� >1A�22@. 

'ie 6icherheitsYorschriIten und �regelungen des Atomgeset]es und der 9erordnungen Zerden 
Zeiter konkretisiert durch Allgemeine 9erZaltungsYorschriIten� 5ichtlinien� K7A�5egeln� 56K�� 
66K� und (6K�(mSIehlungen und durch konYentionelles technisches 5egelZerk.  

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

In 5echtsYerordnungen k|nnen ]uslt]liche (rmlchtigungen I�r den (rlass Yon Allgemeinen 9er�
ZaltungsYorschriIten enthalten sein. 6olche regeln die +andlungsZeise der %eh|rden� sie entIal�
ten allerdings unmittelEar nur eine %indungsZirkung I�r die 9erZaltung. 6ie entIalten eine mittel�
Eare Au�enZirkung� da sie den 9erZaltungsentscheidungen ]ugrunde gelegt Zerden. 

Im kerntechnischen %ereich giEt es sechs Allgemeine 9erZaltungsYorschriIten� die Iolgende 7he�
men Eeinhalten� 

 %erechnung der 6trahlene[Sosition im Eestimmungsgeml�en %etrieE der kerntechnischen 
(inrichtungen >2�1@�  

 6trahlenSass >2�2@�  

 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung >2�3@� 

 8mZelt�EerZachung >2�4@� 

 hEerZachung Yon LeEensmitteln >2�5@ und 

 hEerZachung Yon Futtermitteln >2�6@. 

Bekanntmachungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit 

'as %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� Yer|IIentlicht 
nach %eratung mit den Llndern %ekanntmachungen �in Form Yon AnIorderungen� 5ichtlinien� Leit�
linien� Kriterien und (mSIehlungen�. In der 5egel handelt es sich um im Konsens mit den ]ustln�
digen Genehmigungs� und AuIsichtsEeh|rden der Llnder Eeschlossene 5egelungen ]ur einheit�
lichen +andhaEung des Atomgeset]es �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 20 der KonYention�. 'ie 
%ekanntmachungen des %08% EeschreiEen die AuIIassung der atomrechtlichen %undesauIsicht 
]u allgemeinen Fragen der kerntechnischen 6icherheit und der 9erZaltungsSra[is und dienen den 
LandesEeh|rden als 2rientierung Eeim 9oll]ug des Atomgeset]es. 'ie %ekanntmachungen sind 
I�r die LandesEeh|rden im 8nterschied ]u Allgemeinen 9erZaltungsYorschriIten nicht YerEindlich. 
'ie %edeutung ergiEt sich ]uslt]lich aus dem 5echt des %08%� den LandesEeh|rden YerEindliche 
(in]elZeisungen ]u erteilen. 'er]eit liegen mehr als 100 %ekanntmachungen aus dem kerntech�
nischen %ereich Yor. 'er 7eil� der auch auI die %ehandlung aEgeErannter %rennelemente und 
radioaktiYer AEIllle anZendEar ist� EeIindet sich im Anhang L��e� >3�1@ II. 

(inen %e]ug ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle haEen insEe�
sondere 

 die 6icherheitskriterien I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in einem %ergZerk >3�13@� 
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die 6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioaktiYer AEIllle
>%08 10@

die 5ichtlinie ]ur (missions� und Immissions�EerZachung kerntechnischer Anlagen �5(I�
>3�23@�

die 5ichtlinie ]ur Kontrolle radioaktiYer 5eststoIIe und radioaktiYer AEIllle >3�60@�

der LeitIaden ]ur 6tilllegung Yon Anlagen� ]um sicheren (inschluss und ]um AEEau Yon
Anlagen oder Anlagenteilen nach � 7 AtG >3�73@�

die 5ichtlinie I�r die Sh\sikalische 6trahlenschut]kontrolle ]ur (rmittlung der K|rSerdosen�
7eil 1� (rmittlung der K|rSerdosis Eei lu�erer 6trahlene[Sosition ��� 40� 41� 42 6trl6ch9�
� 35 5|9� >3�42�1@�

die 5ichtlinie I�r die Sh\sikalische 6trahlenschut]kontrolle ]ur (rmittlung der K|rSerdosen�
7eil 2� (rmittlung der K|rSerdosis Eei innerer 6trahlene[Sosition �InkorSorations�EerZa�
chung� ��� 40� 41 und 42 6trl6ch9� Yom 12. -anuar 2007 >3�42�2@�

die 5ichtlinie I�r den 6trahlenschut] des 3ersonals Eei 7ltigkeiten der Instandhaltung� bn�
derung� (ntsorgung und des AEEaus in kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen� 7eil 2�
'ie 6trahlenschut]ma�nahmen Zlhrend des %etrieEs und der 6tilllegung einer Anlage o�
der (inrichtung �IW56 II� >3�43�2@.

'ie AnIang 1�83 im %undesan]eiger Yer|IIentlichten Ä6icherheitskriterien I�r die (ndlagerung ra�
dioaktiYer AEIllle in einem %ergZerk³ >3�13@ hatten die AuIgaEe� das auch Eei der (ndlagerung 
ein]uhaltende GeEot der atomrechtlichen 6chadensYorsorge ]u konkretisieren. In der Folge]eit 
Zurden die internationalen (mSIehlungen und 1ormen ]um 6trahlenschut] und ]ur (ndlagerung 
radioaktiYer AEIllle dem (rkenntnis]uZachs Iolgend Zesentlich �EerarEeitet und IortgeschrieEen. 
9or diesem +intergrund hat das %08 6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung Wlrme ent�
Zickelnder radioaktiYer AEIllle entZickelt. 'ie 6icherheitsanIorderungen konkretisieren den 6tand 
Yon WissenschaIt und 7echnik� der Eei (rrichtung� %etrieE und 9erschluss eines (ndlagers I�r 
Wlrme entZickelnde AEIllle ein]uhalten und im 3lanIeststellungsYerIahren Yon der MeZeiligen Ge�
nehmigungsEeh|rde ]u Sr�Ien ist. 

Im Llnderausschuss I�r Atomkernenergie Zurde aus Iachlicher 6icht ]u den Ä6icherheitsanIorde�
rungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioaktiYer AEIllle³ >%08 10@ mit 6tand 30. 6eS�
temEer 2010 (inYernehmen er]ielt.  
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Leitlinien und Empfehlungen der RSK, SSK und ESK 

F�r Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren sSielen die (mSIehlungen der 5eaktor�6icherheits�
kommission �56K�� der 6trahlenschut]kommission �66K� und der (ntsorgungskommission �(6K� 
eine Zichtige 5olle. 'iese unaEhlngigen ([Sertengremien Eeraten das %undesministerium I�r 
8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� in Fragen der nuklearen 6icherheit� des 
6trahlenschut]es und in Angelegenheiten der nuklearen (ntsorgung. 'urch die %eset]ung mit 
([Serten unterschiedlicher Fachrichtungen und GrundauIIassungen soll die gan]e %andEreite des 
ZissenschaItlichen 6achYerstandes ZidergesSiegelt Zerden �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 20 
der KonYention�. 

56K� 66K und (6K geEen ihre %eratungsergeEnisse an das 0inisterium in Form Yon 6tellung�
nahmen oder (mSIehlungen aE� die MeZeils in Aussch�ssen und ArEeitsgruSSen YorEereitet Zer�
den. 'urch 9er|IIentlichung im %undesan]eiger Zerden diese (mSIehlungen in das kerntechni�
sche 5egelZerk auIgenommen und im (in]elIall mit 5undschreiEen des %08% ]ur AnZendung 
emSIohlen. 'as 6\stem der %eratung des %08% durch unaEhlngige 6achYerstlndige aus unter�
schiedlichen Fachrichtungen hat sich EeZlhrt. 

F�r die %ehandlung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle sind insEesondere die 
Iolgenden� Yon der (6K erarEeiteten (mSIehlungen Yon %edeutung� 

 Leitlinien I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZi�
ckelnder radioaktiYer AEIllle in %ehlltern >4�2@ und 

 Leitlinien I�r die =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer Wlr�
meentZicklung >4�3@. 

F�r die 6tilllegung kerntechnischer Anlagen ist Iolgende Yon der (6K erarEeitete (mSIehlung re�
leYant� 

 Leitlinien ]ur 6tilllegung kerntechnischer Anlagen >4�4@.  

Im 1oYemEer 2010 hat die (6K (mSIehlungen I�r Leitlinien ]ur 'urchI�hrung Yon 3eriodischen 
6icherheits�EerSr�Iungen I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennelemente und Wlrme entZi�
ckelnde radioaktiYe AEIllle >4�5@ YeraEschiedet. 'ie 1otZendigkeit entsSrechender 5egelungen 
ergiEt sich soZohl aus den 6icherheitsreIeren]niYeaus der Western European Nuclear Regulators 
Association �W(15A�� ]u deren 8mset]ung im 5egelZerk und Sraktischer ImSlementierung sich 
'eutschland als W(15A�0itgliedstaat YerSIlichtet hat �Ygl. KaSitel K.5�� als auch durch die AnIor�
derungen an die =Zischenlagerung in der 5ichtlinie 200��71�(85A720 >1F�5@ ]ur nuklearen 6i�
cherheit kerntechnischer Anlagen. +insichtlich der 8mset]ung der (mSIehlungen ist Yorgesehen� 
]unlchst eine ]ZeiMlhrige hEerSr�IungsShase ]u durchlauIen� in der die 'urchI�hrung einer 3e�
riodischen 6icherheits�EerSr�Iung I�r ]Zei ausgeZlhlte =Zischenlager erSroEt Zird �Ygl. die Aus�
I�hrungen in KaSitel G.2.2�. 

Im 0ai 2011 Zurden Yon der (6K in einer 6tellungnahme AnIorderungen an Eestrahlte %rennele�
mente aus entsorgungstechnischer 6icht Iormuliert >4�7@. +intergrund Zar� dass durch die dauer�
haIte %etrieEseinstellung mehrerer KernkraItZerke %rennelemente e[istierten� die nur einen Yer�
gleichsZeise geringen AEErand und damit einen anderen Gehalt an 8ran� und 3lutoniumisotoSen 
auIZiesen als h|her aEgeErannte %rennelemente. 'ie 6tellungnahme EeIasst sich mit der Frage� 
Zelche AnIorderungen aus entsorgungstechnischen Gr�nden an die 0indestaEErlnde Yon %renn�
elementen ]u stellen sind und Zelcher 3lutoniumYektor Eei Eestrahlten 8ran� und 02;�%rennele�
menten unter 6icherheits� und 6icherungsanIorderungen angestreEt Zerden sollte. 
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Als KonseTuen] aus den (reignissen in -aSan im 0lr] 2011 hat die (6K einen 6tresstest I�r 
Anlagen und (inrichtungen der nuklearen 9er� und (ntsorgung in 'eutschland durchgeI�hrt �Ygl. 
die AusI�hrungen in KaSitel G.5.3�. 'ie (rgeEnisse des 6tresstests sind in ]Zei (6K�6tellungnah�
men dokumentiert >4�11@.  

KTA-Regeln 

'er 1�72 gegr�ndete Kerntechnische Ausschuss �K7A� ist Eeim %undesministerium I�r 8mZelt� 
1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� eingerichtet. (r set]t sich aus I�nI GruSSen ]u�
sammen� 9ertreter der +ersteller und (rsteller� der %etreiEer� der atomrechtlichen %eh|rden des 
%undes und der Llnder� der 6achYerstlndigen soZie der sonstigen %eh|rden und 9ertreter |I�
Ientlicher %elange� ]. %. der GeZerkschaIten� des ArEeitsschut]es und der +aItSIlichtYersicherer. 

'ie GeschlItsstelle des K7A Zird Yom %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� geI�hrt. 

'er K7A hat geml� � 2 seiner 6at]ung die AuIgaEe� auI GeEieten der Kerntechnik� Eei denen sich 
auIgrund Yon (rIahrungen eine einheitliche 0einung Yon Fachleuten der +ersteller� (rsteller und 
%etreiEer Yon Atomanlagen� der 6achYerstlndigen und der %eh|rden aE]eichnet� I�r die AuIstel�
lung sicherheitstechnischer 5egeln ]u sorgen und deren AnZendung ]u I|rdern. 'ie 5egelungen 
Zerden im 5ahmen der sechs 8nteraussch�sse des K7A in sSe]iellen ArEeitsgremien Yon Fach�
leuten der Fraktionen erarEeitet und Yom K7A YeraEschiedet. 0it Wirkung aE -anuar 2013 Zurde 
die An]ahl der K7A�0itglieder Yon 50 auI 35 redu]iert. 'ie I�nI GruSSen sind gleich stark mit 
MeZeils sieEen �statt Eisher ]ehn� 6timmen im K7A Yertreten. (ine 5egel Zird nur dann YeraEschie�
det� Zenn I�nI 6echstel der 0itglieder dem (ntZurI ]ustimmen. Keine geschlossen stimmende 
Fraktion kann somit �Eerstimmt Zerden. 'ie 9erkleinerung des Gremiums ist eine 5eaktion auI 
die gelnderten 5ahmenEedingungen in 'eutschland. 6eit der let]ten 1euIassung der %ekannt�
machung �Eer die %ildung des K7A Yom -uli 1��0 hat sich die =ahl der %undesllnder mit Kern�
kraItZerken Yerringert� auch die An]ahl der %etreiEer� der +ersteller und der Gutachterorganisati�
onen hat ]. %. durch FirmenIusionen aEgenommen. =udem ElieE auch die 9erk�r]ung der LauI�
]eiten soZie die AEschaltung Yon KernkraItZerken nicht ohne AusZirkungen auI die YerI�gEaren 
5essourcen. 

'ie 5egelungskomSeten] des Geset]geEers und das 9erZaltungshandeln der ]ustlndigen %e�
h|rden Zerden durch den K7A�3ro]ess nicht eingeschrlnkt. 'ie 0|glichkeit� erIorderliche AnIor�
derungen� 5ichtlinien und (mSIehlungen ]u Iormulieren und durch]uset]en� Eesteht unaEhlngig 
Yon der konsensualen Formulierung Yon K7A�5egeln. 

+istorisch gesehen entZickelte sich das K7A�5egelZerk auI der %asis Yon Yorhandenen deut�
schen 5egelZerken und amerikanischen kerntechnischen 6icherheitsregeln. F�r die Auslegung 
und %erechnung Yon KomSonenten Zar der A60(�&ode �6ection III� 9orEild. 'ie K7A�5egeln 
enthalten detaillierte und konkrete AusI�hrungen technischer Art. AuIgrund der regelml�igen 
hEerSr�Iung und gegeEenenIalls hEerarEeitung der YeraEschiedeten 5egelte[te sSltestens alle 
I�nI -ahre Zerden die 5egelungen dem aktuellen 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik angeSasst. 
'ie K7A�5egeln entIalten ]Zar keine rechtliche %indungsZirkung� auIgrund ihres (ntstehungsSro�
]esses und 'etaillierungsgrades kommt ihnen als 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik aEer eine 
Zeitreichende Sraktische Wirkung ]u. 

'er]eit Eesteht das K7A�5egelZerk aus �4 Eereits YeraEschiedeten 5egeln und drei 5egeln in 
(rarEeitung. 9on den �4 5egeln EeIinden sich 35 im bnderungsYerIahren >K7A 14@. 'ie 5egeln 
Ee]iehen sich grundslt]lich auI KernkraItZerke� so dass deren AnZendung Eei Anlagen ]ur %e�
handlung Yon aEgeErannten %rennelementen und radioaktiYen AEIlllen im (in]elIall ]u Sr�Ien ist. 

'as K7A�3rlsidium hat auI seiner 8�. 6it]ung im 1oYemEer 2012 Eeschlossen� ein 6creening des 
K7A�5egelZerks Ee]�glich des Zeiteren 8mgangs mit den ein]elnen 5egeln durch]uI�hren� um 
auch im K7A die Yerlnderten 5andEedingungen aus der 13. AtG�1oYelle ]u Eer�cksichtigen. Im 
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(rgeEnis Zird ]uk�nItig die ArEeit an einer 5eihe Yon nicht mehr erIorderlichen 5egeln Ee]ie�
hungsZeise 5egelentZ�rIen eingestellt Zerden. 

Konventionelles technisches Regelwerk 

Au�erdem gilt ± Zie I�r %au und %etrieE Yon allen technischen (inrichtungen ± das konYentionelle 
technische 5egelZerk� insEesondere die nationale 1ormung des 'eutschen Instituts I�r 1ormung 
'I1 und auch die internationale 1ormung nach I62 und I(&. 

'aEei sind die AnIorderungen des konYentionellen technischen 5egelZerks als 0indestma�staE 
I�r kerntechnische 6\steme und KomSonenten heran]u]iehen. 'ar�Eer hinaus gilt� dass atom�
rechtliche 9orschriIten des %undes und der Llnder unEer�hrt EleiEen� soZeit in ihnen Zeiterge�
hende oder andere AnIorderungen gestellt oder ]ugelassen Zerden. 

Sonstige Rechtsbereiche 

%ei der Genehmigung Yon kerntechnischen (inrichtungen sind Zeitere� �Eer das Atom� und 6trah�
lenschut]recht hinausgehende geset]liche %estimmungen ]u Eer�cksichtigen. 'a]u geh|ren ins�
Eesondere 

 das %augeset]Euch >1%�18@� 

 das 5aumordnungsgeset] >1%�2@� 

 das %undes�Immissionsschut]geset] >1%�3@� 

 das Wasserhaushaltsgeset] >1%�5@� 

 das %undesnaturschut]geset] >1%�6@� 

 das KreislauIZirtschaItsgeset] >1%�13@� 

 das Geset] �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung >1%�14@. 

%ei der (rkundung ]ur (inrichtung eines (ndlagers und im =ulassungsYerIahren I�r ein (ndlager 
in tieIen geologischen Formationen ist ]uslt]lich Yon %edeutung� 

 das %undesEerggeset] >1%�15@. 

E.2.3 Genehmigungssystem 

=um 6chut] gegen die Yon radioaktiYen 6toIIen ausgehenden GeIahren und ]ur Kontrolle ihrer 
9erZendung kn�SIen das Atomgeset] und in Eestimmten %ereichen auch die 6trahlenschut]Yer�
ordnung die (rrichtung und den %etrieE kerntechnischer (inrichtungen soZie Zeitere 7atEestlnde� 
Zie ]. %. den 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen� an eine Eeh|rdliche =ulassung. 'ie =ulassungs�
SIlicht ist Me nach Anlagent\S und 7ltigkeit in unterschiedlichen 9orschriIten des geset]lichen 5e�
gelZerks Iestgelegt. 

 � 7 AtG >1A�3@� 'ie +andhaEung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle 
innerhalE ortsIester Anlagen ]ur (r]eugung� %earEeitung� 9erarEeitung oder ]ur 6Saltung 
Yon KernErennstoIIen �]. %. in KernkraItZerken� ist in der 5egel durch die Genehmigung 
dieser Anlagen nach � 7 AtG mit aEgedeckt� Zenn die +andhaEungsschritte in direktem 
=usammenhang mit der =ZeckEestimmung der Anlage stehen. 'ies ist insEesondere I�r 
die Lagerung der aEgeErannten %rennelemente im AEklingEecken des 5eaktors und I�r 
die %ehandlung und =Zischenlagerung der %etrieEsaEIllle der Fall. 'ie 3ilot�Konditionie�
rungsanlage �3KA� GorleEen Zurde eEenIalls nach � 7 AtG genehmigt. Genehmigung und 
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AuIsicht Zerden Yon der ]ustlndigen %eh|rde des %undeslandes� in dem sich die MeZeilige 
Anlage EeIindet� ausge�Et� im Falle der 3KA ist es das Land 1iedersachsen. 

 � 3 AtG� 'ie (in� und AusIuhr Yon KernErennstoIIen EedarI nach � 3 AtG der Genehmi�
gung. hEer Antrlge auI (rteilung einer Genehmigung entscheidet das %undesamt I�r Wirt�
schaIt und AusIuhrkontrolle �%AFA�. 'ie hEerZachung der (in� und AusIuhr oEliegt dem 
%undesministerium der Finan]en oder den Yon ihm Eestimmten =olldienststellen. 

 � 6 AtG� 'ie AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen� auch Yon aEgeErannten %rennelemen�
ten und kernErennstoIIhaltigen AEIlllen �soZeit der Anteil Eestimmter 8ran� und 3lutonium�
IsotoSe die in � 2 AEs. 3 AtG Iestgelegten Gren]en �Eerschreitet�� erIordert eine Geneh�
migung nach � 6 AtG. 'ies EetriIIt ]. %. die 6tandort]Zischenlager an den KernkraItZerken 
soZie die ]entralen =Zischenlager in Ahaus und GorleEen. GenehmigungsEeh|rde ist das 
%undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�� die AuIsicht Zird Yon der ]ustlndigen %eh|rde des 
MeZeiligen %undeslandes ausge�Et. 

 � � AtG� 'ie %earEeitung� 9erarEeitung oder sonstige 9erZendung Yon KernErennstoIIen 
au�erhalE der in � 7 AtG Ee]eichneten Anlagen� ]. %. der laEorml�ige 8mgang mit Kern�
ErennstoIIen ]u Forschungs]Zecken� EedarI einer Genehmigung nach � � AtG. 'ie MeZei�
ligen LandesEeh|rden sind I�r Genehmigung und AuIsicht ]ustlndig. 

 � �E AtG� F�r die (inrichtung Yon Anlagen ]ur 6icherstellung und (ndlagerung radioaktiYer 
AEIllle ist nach dem Atomgeset] der %und ]ustlndig. 'iese Anlagen sind nach � �E AtG 
SlanIeststellungsEed�rItig. In den Flllen� in denen der 6tandort durch %undesgeset] Iest�
gelegt Zurde� tritt an die 6telle der 3lanIeststellung eine Genehmigung� da die aE]uZlgen�
den %elange Eereits in der geset]lichen 6tandortIestlegung aEschlie�end geSr�It und Ee�
Zertet Zurden. F�r die 3lanIeststellung oder Genehmigung Yon (ndlagern ist nach � 23d 
AtG ]uk�nItig das %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung ]ustlndig. 1ach � 58 AtG 
AEs. 6 und 7 EleiEt die =ustlndigkeit I�r das (ndlager Konrad Eis ]ur (rteilung der =ustim�
mung ]ur InEetrieEnahme durch die atomrechtliche AuIsicht und I�r das (5A0 Eis ]ur 9oll�
]iehEarkeit des 6tilllegungsSlanIeststellungsEeschlusses Eei den durch die Landesregie�
rungen Eestimmten oEersten LandesEeh|rden. (ine 3lanIeststellung unterscheidet sich in 
Yerschiedenen 3unkten deutlich Yon einem GenehmigungsYerIahren nach � 6 oder 7 AtG. 
Antragsteller und sSlterer %etreiEer Yon (ndlagern ist das %undesamt I�r 6trahlenschut]. 
(s kann sich geml� � �a AtG ]ur (rI�llung seiner 3Ilichten 'ritter Eedienen oder die Wahr�
nehmung seiner AuIgaEen mit den daI�r erIorderlichen hoheitlichen %eIugnissen gan] oder 
teilZeise auI 'ritte �Eertragen� Zenn die ordnungsgeml�e (rI�llung der �Eertragenen AuI�
gaEen geZlhrleistet ist. 'ie (rrichtung und der %etrieE Yon (ndlagern Zird innerhalE des 
%I6 durch die 2rganisationseinheit Ä(ndlager�EerZachung³ �(h�³ �EerZacht. 

 � 7 6trl6ch9 >1A�8@� F�r den 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen� die keine KernErennstoIIe 
sind� EedarI es� soIern diese 7ltigkeit nicht Eereits in einer der genannten Genehmigungen 
enthalten ist� einer Genehmigung nach � 7 6trl6ch9. In diese Kategorie Iallen insEesondere 
Landessammelstellen� =Zischenlager I�r radioaktiYe AEIllle an Forschungs]entren und 
Konditionierungseinrichtungen. Genehmigung und AuIsicht sind AuIgaEen der ]ustlndigen 
LandesEeh|rde. =ur Klarstellung der GenehmigungsSIlicht Zird in � �c AtG darauI hinge�
Ziesen� dass I�r das Lagern oder %earEeiten radioaktiYer AEIllle in Landessammelstellen 
die I�r den 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen geltenden GenehmigungsYorschriIten des AtG 
und die auI dessen Grundlage erlassenen 5echtsYerordnungen an]uZenden sind. 

'as Genehmigungss\stem ]ur 6tilllegung Zird in den AusI�hrungen ]u Artikel 26 Eehandelt. 
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'ie =ustlndigkeiten Eei der Genehmigung kerntechnischer (inrichtungen sind in 7aEelle (�1 ]u�
sammengeIasst. 'araus Zird ersichtlich� dass I�r die Genehmigung und %eauIsichtigung der Yer�
schiedenen Anlagent\Sen und 7ltigkeiten ]um 7eil unterschiedliche %eh|rden ]ustlndig sind. 
(ine einheitliche AnZendung der geset]lichen AnIorderungen und eine harmonisierte Genehmi�
gungsSra[is Zird durch die in KaSitel (.2.1 nlher EeschrieEene 5echt� und =Zeckml�igkeitsauI�
sicht seitens des %08% geZlhrleistet. 

7aEelle (�1� =ustlndigkeiten Eei =ulassung und AuIsicht �Eer kerntechnische (inrichtungen 
und den 8mgang mit radioaktiYen AEIlllen in der %undesreSuElik 'eutschland 

Material Tätigkeit 
Grund-

lage 
Genehmi-

gung 
Aufsicht 

Anlagen  
(beispielhaft) 

KernErennstoIIe 
und kernErenn�
stoIIhaltige 
AEIllle 

(rrichtung 
und %etrieE � 7 AtG LandesEe�

h|rde LandesEeh|rde 3KA� 9(K 

%earEeitung� 
9erZendung � � AtG LandesEe�

h|rde LandesEeh|rde 

7ltigkeiten au�erhalE 
Yon � 7 AtG�Anlagen 

�]. %. der laEorml�ige 
8mgang mit  

KernErennstoIIen ]u 
Forschungs]Zecken� 

AuIEeZah�
rung � 6 AtG %I6 LandesEeh|rde GorleEen� Ahaus�  

6tandort]Zischenlager
(in� und  
AusIuhr � 3 AtG %AFA %und  � 

6onstige radio�
aktiYe 6toIIe 
nach � 2 AEs. 1 
AtG� KernErenn�
stoIIe nach � 2 
AEs. 3 AtG �]. %. 
AEIllle mit ge�
ringem Kern�
ErennstoIIanteil� 

8mgang� 
]. %. 
Lagerung 

� 7 
6trl6ch91�

LandesEe�
h|rde  LandesEeh|rde 

Landessammelstellen� 
AEIall]Zischenlager� 

Konditionierungs�anla�
gen 

5adioaktiYe AE�
Illle mit Yer�
nachllssigEarer 
WlrmeentZick�
lung 

(ndlagerung � �E AtG 

%I( 
�I�r Konrad 
und (5A0 
Yor�Eerge�
hend noch 
LandesEe�

h|rde� 

(h 2� (5A0� (ndlager Kon�
rad 

Wlrme entZi�
ckelnde radioak�
tiYe AEIllle 

(ndlagerung 
� �E 

AEs. 1a 
AtG 

%I( (h 2� � 

1� Falls die 7ltigkeit nicht Eereits in einer Genehmigung nach �� 6� 7� � oder �E AtG enthalten ist.
2� (ine atomrechtliche AuIsicht entsSrechend � 1� Atomgeset] giEt es Eei Anlagen des %undes ]ur (ndlagerung 
radioaktiYer AEIllle nicht� eine hEerZachung Iindet entsSrechend einer solchen durch die 2rganisationseinheit (nd�
lager�EerZachung im %I6 statt. 'as %08% �Et eine umIassende 5echts� und FachauIsicht �Eer das %I6 E]Z. das 
%I( aus. 

(ine =ulassung nach dem AtG darI nur erteilt Zerden� Zenn die in dem EetreIIenden 3aragraShen 
des Geset]es genannten GenehmigungsYorausset]ungen durch den Antragsteller erI�llt Zerden. 
'a]u geh|rt insEesondere die nach 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik erIorderliche 9orsorge 
gegen 6chlden. 
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Weiter ist ]u Eeachten� dass Meglicher 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen den hEerZachungsYor�
schriIten und den 6chut]YorschriIten unterZorIen ist� die in der 6trahlenschut]Yerordnung YerEind�
lich Iestgelegt sind. In der 6trahlenschut]Yerordnung sind auch die %enennung der YerantZortli�
chen 3ersonen des =ulassungsinhaEers� die 'osisgren]Zerte I�r die 6trahlene[Sosition der %e�
schlItigten und der %eY|lkerung geregelt. 

=ulassungen I�r kerntechnische (inrichtungen k|nnen ]ur GeZlhrleistung der 6icherheit mit AuI�
lagen YerEunden Zerden. 'er %etrieE� das InnehaEen� eine Zesentliche 9erlnderung oder die 
6tilllegung einer kerntechnischen (inrichtung soZie der 8mgang mit radioaktiYen AEIlllen ohne 
die hierI�r erIorderliche =ulassung sind straIEar. 

'ie Genehmigung Yon kerntechnischen Anlagen� au�er den Yom %I6 nach � 6 AtG >1A�3@ ]u ge�
nehmigenden (inrichtungen ]ur AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen� erIolgt durch die MeZeiligen 
%undesllnder. In den %undesllndern sind 0inisterien als oEerste LandesEeh|rden ]ustlndig I�r 
die (rteilung Yon Genehmigungen nach dem AtG ��� 7 und � AtG�� nachgeordnete %eh|rden �]. %. 
GeZerEeauIsichtslmter� sind ]ustlndig I�r die (rteilung Yon Genehmigungen nach der 6trahlen�
schut]Yerordnung �8mgang mit radioaktiYen AEIlllen� Landessammelstellen�. 'er %und �Et die 
AuIsicht �Eer den 9oll]ug des Atom� und 6trahlenschut]rechts durch die Llnder aus �%undesauI�
sicht�. 'aEei hat er insEesondere das 5echt� ]u 6ach� und 5echtsIragen in Medem (in]elIall Yer�
Eindliche Weisungen gegen�Eer dem EetreIIenden Land ]u erteilen. 

'ie Ausgestaltung und 'urchI�hrung des GenehmigungsYerIahrens geml� � 7 AtG >1A�3@ ist in 
der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung >1A�10@ nlher geregelt. Festgelegt sind die Antragstel�
lung mit der 9orlage Yon 8nterlagen� die gIIentlichkeitsEeteiligung und die 0|glichkeit der AuItei�
lung in mehrere Genehmigungsschritte �7eilgenehmigungen�� dar�Eer hinaus die 8mZeltYertrlg�
lichkeitsSr�Iung >1%�14@ und die %eachtung anderer GenehmigungserIordernisse �]. %. I�r nicht�
radioaktiYe (missionen und I�r AEleitungen in GeZlsser�. %ei anderen atomrechtlichen Genehmi�
gungs� E]Z. 3lanIeststellungsYerIahren ��� 6 E]Z. �E AtG� Iindet die Atomrechtliche 9erIahrens�
Yerordnung eEenIalls AnZendung. 'ie 0|glichkeit der AuIteilung des GenehmigungsYerIahrens in 
7eilgenehmigungen Zird in der 5egel Eei Gro�anlagen Srakti]iert� deren (rrichtung und InEetrieE�
nahme llngere =eitrlume in AnsSruch nimmt. 'ies hat den 9orteil� dass in den ein]elnen 9erIah�
rensschritten MeZeils der aktuellste 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ]ugrunde gelegt Zerden 
kann. %eisSielsZeise k|nnen im ersten 6chritt der 6tandort� das 6icherheitskon]eSt und die Zich�
tigsten %auZerke genehmigt Zerden. Weitere 6chritte k|nnen sein� die (rrichtung der sicherheits�
technisch Eedeutsamen 6\steme� die nukleare InEetrieEnahme und der Yolle LeistungsEetrieE. 

=u allen Iachlich�ZissenschaItlichen Fragen der =ulassung und der AuIsicht kann die ]ustlndige 
%eh|rde geml� � 20 AtG 6achYerstlndige ]u]iehen. 'ie %eh|rde ist an die Iachliche %eurteilung 
durch die 6achYerstlndigen nicht geEunden. 

'ie geltenden atomrechtlichen +aItungsYorschriIten set]en das 3ariser AtomhaItungs�hEerein�
kommen >1(�11@� ergln]t durch das %r�sseler =usat]�Eereinkommen >1(�12@� in nationales 5echt 
um. (in]elheiten ]ur Festset]ung der 'eckungsYorsorge regelt eine 5echtsYerordnung >1A�11@. In 
'eutschland Eedeutet dies I�r die %etreiEer in der 5egel den AEschluss Yon +aItSIlichtYersiche�
rungen� deren 'eckungssumme im atomrechtlichen GenehmigungsYerIahren Iestgelegt Zird. 

1achIolgend Zerden die 9erIahren nach �� 6� 7 und �E AtG >1A�3@ e[emSlarisch dargestellt. 

Anders als Genehmigungen nach �� 6� 7 AtG unterliegen die (rrichtung� der %etrieE und die 6till�
legung Yon (ndlagern I�r radioaktiYe AEIllle der 3lanIeststellungsSIlicht nach � �E AtG� soIern 
nicht Eei Festlegung des (ndlagerstandorts durch %undesgeset] an die 6telle der 3lanIeststellung 
eine Genehmigung �� �E AEs. 1a AtG� tritt. 'amit Zird deutlich� dass es sich Eei dem 3lanIeststel�
lungsYerIahren um eine Eesondere 9erIahrensart handelt� mit der 9orhaEen unter %er�cksichti�
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gung aller Eer�hrten |IIentlichen und SriYaten %elange in die 8mZelt eingeordnet Zerden. Kenn�
]eichnend sind I�r den 3lanIeststellungsEeschluss daher auch Genehmigungs�� Kon]entrations�� 
(rset]ungs�� Gestaltungs� und 'uldungsZirkung.  

'ie Anlagengenehmigung I�r ortsIeste Anlagen ]ur (r]eugung oder ]ur %earEeitung oder 9erar�
Eeitung oder ]ur 6Saltung Yon KernErennstoIIen oder ]ur AuIarEeitung Eestrahlter KernErennstoIIe 
soZie ]ur 6tilllegung� ]um sicheren (inschluss und ]um AEEau geml� � 7 AtG Yerdient als ]ent�
rale �Anlagen�� GenehmigungsYorschriIt des AtG Eesondere %eachtung. 'a � 6 AtG keine Anla�
gengenehmigung� sondern eine sogenannte tltigkeitsEe]ogene Genehmigung ]ur ÄAuIEeZahrung 
Yon KernErennstoIIen³ darstellt� soll auch hierauI ]ur AEgren]ung und ]um Eesseren 9erstlndnis 
nachIolgend kur] eingegangen Zerden. 

Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG 

%ei � 6 AtG >1A�3@ handelt es sich nicht um eine Anlagengenehmigung� Zie etZa Genehmigungen 
nach � 7 AtG� sondern um eine sog. tltigkeitsEe]ogene Genehmigung. +ierEei Zird die 7ltigkeit 
der ÄAuIEeZahrung³ Yon KernErennstoIIen ]ugelassen� also in erster Linie ihre ]eitZeilige �im 8n�
terschied ]ur (ndlagerung nach � �E AtG� Lagerung an einem Eestimmten 2rt� aEer auch daI�r 
notZendige +andlungen �]. %. %ehllter�Eernahme und ±herrichtung� 7ransSort ]u %ehllterSosi�
tion� WartungsarEeiten und andere �Eliche %etrieEsYorglnge�. F�r diese AuIEeZahrung EedarI es 
keiner umIassenden atomrechtlichen (rrichtungs� und %etrieEsgenehmigung und auch keines 
I|rmlichen 3lanIeststellungsYerIahrens. F�r die (rrichtung einer solchen AuIEeZahrungsanlage 
Iindet das %aurecht der MeZeiligen %undesllnder AnZendung. 'ie %augenehmigung ist hinsichtlich 
der GeEludenut]ung insoZeit ]u Eegren]en� als dass in ihr keine aEschlie�ende� I�r 'ritte Yer�
Eindliche� (ntscheidung �Eer die AEZehr nuklearsSe]iIischer 5isiken getroIIen Zird. 'iese Frage 
unterliegt der atomrechtlichen 3r�Iung der hierI�r ]ustlndigen %eh|rde.  

%ei der Genehmigung nach � 6 AtG handelt es sich um eine geEundene (ntscheidung� die also 
ohne (rmessen erteilt Zerden muss� Zenn die in � 6 AEs. 2 AtG genannten 9orausset]ungen 
erI�llt sind. 'ie ein]elnen 7atEestandsYorausset]ungen entsSrechen im Wesentlichen denen des 
� 7 AEs. 2 AtG� mit Ausnahme der ÄKenntnisse der tltigen 3ersonen³ im 6inne des � 7 AEs. 2 
1r. 2 AtG und dem Ä(ntgegenstehen �EerZiegender |IIentlicher Interessen³ im 6inne des � 7 
AEs. 2 1r. 6 AtG. 

Atomrechtliches Genehmigungsverfahren am Beispiel des Verfahrens nach 
§ 7 AtG 

1ach � 7 AtG >1A�3@ Eed�rIen die (rrichtung� der %etrieE oder das InnehaEen einer ortsIesten 
Anlage ]ur (r]eugung� %earEeitung� 9erarEeitung oder ]ur 6Saltung Yon KernErennstoIIen� eine 
Zesentliche 9erlnderung der Anlage oder ihres %etrieEs und auch die 6tilllegung� der AEEau und 
der sichere (inschluss der Genehmigung. (ine Genehmigung darI nur erteilt Zerden� Zenn die in 
� 7 AEs. 2 AtG genannten GenehmigungsYorausset]ungen erI�llt sind� d. h. Zenn 

 die nach 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik erIorderliche 9orsorge gegen 6chlden ge�
troIIen ist� 

 =uYerllssigkeit und Fachkunde der YerantZortlichen 3ersonen gegeEen ist� 

 geZlhrleistet ist� dass die Eeim %etrieE der Anlage sonst tltigen 3ersonen die notZendigen 
Kenntnisse �Eer einen sicheren %etrieE der Anlage� die m|glichen GeIahren und die an]u�
Zendenden 6chut]ma�nahmen Eesit]en� 

 der erIorderliche 6chut] gegen 6t|rma�nahmen oder sonstige (inZirkungen 'ritter ge�
Zlhrleistet ist� 
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die erIorderliche 9orsorge I�r die (rI�llung geset]licher 6chadensersat]YerSIlichtungen
getroIIen ist�

�EerZiegende |IIentliche Interessen� insEesondere im +inElick auI die 8mZeltausZirkun�
gen� der Wahl des 6tandorts der Anlage nicht entgegenstehen.

'iese AnIorderungen I�r die Genehmigung sind auch Zlhrend des %etrieEs %eurteilungsma�staE 
I�r die AuIsicht.  

'ie Yom Geset]geEer YerZendeten unEestimmten 5echtsEegriIIe� Zie ]. %. Ädie nach 6tand Yon 
WissenschaIt und 7echnik erIorderliche 9orsorge gegen 6chlden³ Zurden geZlhlt� um eine d\�
namische WeiterentZicklung der 9orsorge nach neuestem 6tand ]u erleichtern. 'as Geset] hat 
es damit Zeithin der ([ekutiYe �Eerlassen� sei es im Wege der 5echtsYerordnung nach 0a�gaEe 
der einschllgigen (rmlchtigungen� sei es Eei (in]elentscheidungen unter %er�cksichtigung auch 
des untergeset]lichen 5egelZerks� �Eer Art und insEesondere �Eer Ausma� Yon 5isiken� die hin�
genommen oder nicht hingenommen Zerden� ]u EeIinden �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel (.2.2 
]ur hierarchischen 6truktur des 5egelZerks�. hEer das 9erIahren ]ur (rmittlung solcher 5isiken 
triIIt es selEst keine nlheren 5egelungen. 

'ie Ausgestaltung und 'urchI�hrung des atomrechtlichen GenehmigungsYerIahrens ist in der 
Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung >1A�10@ nlher geregelt. Festgelegt sind die Antragstellung 
mit der 9orlage Yon 8nterlagen� die gIIentlichkeitsEeteiligung und die 0|glichkeit der AuIteilung 
in mehrere Genehmigungsschritte �7eilgenehmigungen�� dar�Eer hinaus die 8mZeltYertrlglich�
keitsSr�Iung >1F�12@ und die %eachtung anderer GenehmigungserIordernisse �]. %. I�r nichtradio�
aktiYe (missionen und I�r AEleitungen in GeZlsser�. 

Antragstellung 

'er Genehmigungsantrag Zird schriItlich Eei der GenehmigungsEeh|rde des %undeslandes ein�
gereicht� in dem die Anlage errichtet Zerden soll. 'em Genehmigungsantrag sind 8nterlagen Eei�
]uI�gen� aus denen alle I�r die %eZertung releYanten 'aten herYorgehen. 'ie Eei]uI�genden 8n�
terlagen sind in der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@ auIgeI�hrt. Ihre Aus�
gestaltung ist in 5ichtlinien Zeiter sSe]iIi]iert. 

� 3 At9I9 legt Art und 8mIang der 8nterlagen Iest. +iernach sind dem Antrag die 8nterlagen
Eei]uI�gen� die ]ur 3r�Iung der =ulassungsYorausset]ungen erIorderlich sind� insEesondere 

1. ein 6icherheitsEericht� der im +inElick auI die kerntechnische 6icherheit und den 6trahlen�
schut] die I�r die (ntscheidung �Eer den Antrag erheElichen AusZirkungen des 9orhaEens
darlegt und 'ritten insEesondere die %eurteilung erm|glicht� oE sie durch die mit der Anlage
und ihrem %etrieE YerEundenen AusZirkungen in ihren 5echten Yerlet]t Zerden k|nnen.
+ier]u muss der 6icherheitsEericht� soZeit dies I�r die %eurteilung der =ullssigkeit des 9or�
haEens erIorderlich ist� enthalten�

a� eine %eschreiEung der Anlage und ihres %etrieEes unter %eiI�gung Yon LageSllnen und
hEersichts]eichnungen�

E� eine 'arstellung und (rlluterung der Kon]eStion �grundlegende Auslegungsmerkmale��
der sicherheitstechnischen Auslegungsgrundslt]e und der Funktion der Anlage ein�
schlie�lich ihrer %etrieEs� und 6icherheitss\steme�

c� eine 'arlegung der ]ur (rI�llung der geml� � 7 AEs. 2 1r. 3 des Atomgeset]es Yorgese�
henen 9orsorgema�nahmen� hier also 9orsorge gegen 6chlden durch (rrichtung und
%etrieE der Anlage nach 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik�

d� eine %eschreiEung der 8mZelt und ihrer %estandteile�
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e� AngaEen �Eer die mit der Anlage und ihrem %etrieE YerEundene 'irektstrahlung und AE�
gaEe radioaktiYer 6toIIe� einschlie�lich der Freiset]ungen aus der Anlage Eei 6t|rIlllen 
im 6inne der �� 4� und 50 6trl6ch9 �Auslegungsst|rIllle�� 

I� eine %eschreiEung der AusZirkungen der unter %uchstaEe e dargestellten 'irektstrahlung 
und AEgaEe radioaktiYer 6toIIe auI die in � 1a At9I9 dargelegten 6chut]g�ter� das sind 
0enschen� 7iere und 3Ilan]en� %oden� Wasser� LuIt� Klima und LandschaIt� Kulturg�ter 
und sonstige 6achg�ter� einschlie�lich der WechselZirkungen mit sonstigen 6toIIen� 

2. ergln]ende 3llne� =eichnungen und %eschreiEungen der Anlage und ihrer 7eile� 

3. AngaEen �Eer 0a�nahmen� die ]um 6chut] der Anlage und ihres %etrieEs gegen 6t|rma��
nahmen und sonstige (inZirkungen 'ritter nach � 7 AEs. 2 1r. 5 AtG Yorgesehen sind� 

4. AngaEen� die es erm|glichen� die =uYerllssigkeit und Fachkunde der I�r die (rrichtung der 
Anlage und I�r die Leitung und %eauIsichtigung ihres %etrieEs YerantZortlichen 3ersonen ]u 
Sr�Ien� 

5. AngaEen� die es erm|glichen� die GeZlhrleistung der nach � 7 AEs. 2 1r. 2 des Atomgeset]es 
notZendigen Kenntnisse der Eei dem %etrieE der Anlage sonst tltigen 3ersonen Iest]ustellen� 

6. eine AuIstellung� die alle I�r die 6icherheit der Anlage und ihres %etrieEes Eedeutsamen An�
gaEen� die I�r die %eherrschung Yon 6t|r� und 6chadensIlllen Yorgesehenen 0a�nahmen 
soZie einen 5ahmenSlan I�r die Yorgesehenen 3r�Iungen an sicherheitstechnisch Eedeutsa�
men 7eilen der Anlage �6icherheitssSe]iIikationen� enthllt� 

7. 9orschllge �Eer die 9orsorge I�r die (rI�llung geset]licher 6chadensersat]YerSIlichtungen� 

8. eine %eschreiEung der anIallenden radioaktiYen 5eststoIIe soZie AngaEen �Eer Yorgesehene 
0a�nahmen  

a� ]ur 9ermeidung des AnIalls Yon radioaktiYen 5eststoIIen� 

E� ]ur schadlosen 9erZertung anIallender radioaktiYer 5eststoIIe und ausgeEauter oder aE�
geEauter radioaktiYer Anlagenteile� 

c� ]ur geordneten %eseitigung radioaktiYer 5eststoIIe oder aEgeEauter radioaktiYer Anla�
genteile als radioaktiYe AEIllle� einschlie�lich ihrer Yorgesehenen %ehandlung� soZie 
]um Yoraussichtlichen 9erEleiE radioaktiYer AEIllle Eis ]ur (ndlagerung� 

�. AngaEen �Eer sonstige 8mZeltausZirkungen des 9orhaEens� die ]ur 3r�Iung nach � 7 AEs. 2 
1r. 6 AtG I�r die im (in]elIall in der Genehmigungsentscheidung eingeschlossenen =ulas�
sungsentscheidungen oder I�r Yon der GenehmigungsEeh|rde ]u treIIende (ntscheidungen 
nach 9orschriIten �Eer 1aturschut] und LandschaItsSIlege erIorderlich sind. 'anach ist ]u 
Sr�Ien� oE �EerZiegende |IIentliche Interessen� insEesondere im +inElick auI die 8mZeltaus�
Zirkungen� der Wahl des 6tandorts der Anlage nicht entgegenstehen. 

=udem muss I�r die gIIentlichkeitsEeteiligung mit dem Antrag eine Kur]EeschreiEung der geSlan�
ten Anlage einschlie�lich AngaEen ]u ihren Yoraussichtlichen AusZirkungen auI die %eY|lkerung 
und die 8mZelt in der 8mgeEung Yorgelegt Zerden. 

Antragsprüfung 

'ie GenehmigungsEeh|rde Sr�It auI der Grundlage der Yorgelegten 8nterlagen� oE die Genehmi�
gungsYorausset]ungen erI�llt sind. Im GenehmigungsYerIahren sind alle %eh|rden des %undes� 
der Llnder� der Gemeinden und der sonstigen GeEietsk|rSerschaIten ]u Eeteiligen� deren =ustln�
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digkeitsEereich Eer�hrt Zird� insEesondere die %au�� Wasser�� 5aumordnungs� und KatastroShen�
schut]Eeh|rden. Wegen des gro�en 8mIangs der ]u Sr�Ienden 6icherheitsIragen Zerden in der 
5egel technische 6achYerstlndigenorganisationen ]ur 8nterst�t]ung der GenehmigungsEeh|rde 
mit der %egutachtung und hEerSr�Iung der Antragsunterlagen EeauItragt. 'iese legen in ihren 
6achYerstlndigengutachten dar� oE die AnIorderungen an die kerntechnische 6icherheit und den 
6trahlenschut] erI�llt Zerden. 6ie haEen keine eigenen (ntscheidungsEeIugnisse. 'ie Genehmi�
gungsEeh|rde EeZertet und entscheidet auIgrund ihres eigenen 8rteils. 6ie ist an die Feststellun�
gen der 6achYerstlndigen nicht geEunden. 

'as %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� kann im 
5ahmen der %undesauItragsYerZaltung Yor (rteilung der Genehmigung eine EundesauIsichtliche 
6tellungnahme aEgeEen. %ei der Wahrnehmung der %undesauIsicht llsst sich das %08% durch 
seine %eratungsgremien� die 5eaktor�6icherheitskommission �56K�� die 6trahlenschut]kommis�
sion �66K� und die (ntsorgungskommission �(6K�� soZie hluIig durch die GesellschaIt I�r Anla�
gen� und 5eaktorsicherheit �G56� mE+ Eeraten und Iachlich unterst�t]en. %ei ihrer (ntschei�
dungsIindung hat die LandesEeh|rde diese 6tellungnahme ]u Eer�cksichtigen. 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

'ie (rIorderlichkeit einer 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung Eei Genehmigung Yon (rrichtung� %etrieE 
und 6tilllegung einer nach � 7 AtG >1A�3@ ]u genehmigenden kerntechnischen Anlage oder Eei 
einer Zesentlichen 9erlnderung der Anlage oder ihres %etrieEs und der AElauI der 8mZeltYer�
trlglichkeitsSr�Iung innerhalE des atomrechtlichen GenehmigungsYerIahrens sind im Geset] �Eer 
die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893G� >1%�14@ in 9erEindung mit dem Atomgeset] und der 
darauI Eeruhenden Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung geregelt. 'em Antrag sind Eei einem 
893�SIlichtigen 9orhaEen geml� � 3 AEs. 2 At9I9 Iolgende 8nterlagen ]uslt]lich Eei]uI�gen� 

1. eine hEersicht �Eer die Zichtigsten� Yom Antragsteller geSr�Iten technischen 9erIahrensalter�
natiYen� einschlie�lich der AngaEe der Zesentlichen AusZahlgr�nde� soZeit diese AngaEen
I�r die %eurteilung der =ullssigkeit des 9orhaEens nach � 7 AtG Eedeutsam sein k|nnen�

2. +inZeise auI 6chZierigkeiten� die Eei der =usammenstellung der AngaEen I�r die 3r�Iung
nach � 1a� also der 3r�Iung der AnIorderungen geml� 893� auIgetreten sind� insEesondere
soZeit diese 6chZierigkeiten auI Iehlenden Kenntnissen und 3r�Imethoden oder auI techni�
schen L�cken Eeruhen.

'ie ]ustlndige %eh|rde I�hrt eine aEschlie�ende %eZertung der 8mZeltausZirkungen durch� die 
die Grundlage der (ntscheidung �Eer die =ullssigkeit des 9orhaEens im +inElick auI eine Zirk�
same 8mZeltYorsorge ist. 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

'ie GenehmigungsEeh|rde Eeteiligt die gIIentlichkeit an den GenehmigungsYerIahren. 'amit Zer�
den Yor allem dieMenigen %�rger einEe]ogen� die Yon der geSlanten Anlage EetroIIen sein k|nnen. 
(in]elheiten sind in der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@ geregelt. 

Geml� � 4 At9I9 Zird das 9orhaEen der gIIentlichkeit im amtlichen 9er|IIentlichungsElatt soZie 
in |rtlichen 7ages]eitungen Eekannt gemacht� nachdem die I�r die |IIentliche Auslegung ein]u�
reichenden 8nterlagen Yollstlndig sind. In dieser %ekanntmachung ist geml� � 5 At9I9 u. a. da�
rauI hin]uZeisen� Zo und Zann der Antrag ausgelegt Zird� da]u auI]uIordern� etZaige (inZen�
dungen innerhalE der AuslegungsIrist Eei der ]ustlndigen 6telle schriItlich Yor]uEringen soZie 
einen (r|rterungstermin ]u Eestimmen E]Z. auI diesen hin]uZeisen. 

Aus]ulegen sind geml� � 6 At9I9 Zlhrend einer Frist Yon 2 0onaten der Antrag� der 6icherheits�
Eericht und eine Kur]EeschreiEung des 9orhaEens� Ierner ± Eei einem 893�SIlichtigen 9orhaEen 
± die AngaEen ]u radioaktiYen 5eststoIIen und sonstigen 8mZeltausZirkungen des 9orhaEens�
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Zie sie oEen unter 3unkt 8 und � des � 3 At9I9 EeschrieEen sind� soZie die 8nterlagen nach � 3 
AEs. 2 At9I9. 

Geml� � 7 At9I9 k|nnen (inZendungen schriItlich oder ]ur 1iederschriIt Eei den daI�r ]ustlndi�
gen 6tellen erhoEen Zerden. 

'er (r|rterungstermin Zird in den �� 8 Eis 13 At9I9 geregelt. (r dient da]u� die recht]eitig erho�
Eenen (inZendungen mit dem Antragsteller und denMenigen� die (inZendungen erhoEen haEen� 
m�ndlich ]u er|rtern� soZeit dies I�r die 3r�Iung der =ulassungsYorausset]ungen Yon %edeutung 
sein kann. (r soll denMenigen� die (inZendungen erhoEen haEen� auch Gelegenheit geEen� diese 
]u erllutern. 

'ie GenehmigungsEeh|rde Z�rdigt die (inZendungen Eei ihrer (ntscheidungsIindung und stellt 
dies in der GenehmigungsEegr�ndung dar. 

%ei Zesentlichen bnderungen einer atomrechtlichen Genehmigung kann dann Yon der gIIentlich�
keitsEeteiligung aEgesehen Zerden� Zenn die Eeantragte bnderung keine nachteiligen AusZirkun�
gen I�r die %eY|lkerung hat. 

Genehmigungsentscheidung 

'ie Antragsunterlagen� die Gutachten der EeauItragten 6achYerstlndigen� die 6tellungnahme des 
%undesministeriums I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%�� die 6tellung�
nahmen der Eeteiligten %eh|rden und die (rkenntnisse ]u den im (r|rterungstermin YorgeErach�
ten (inZendungen aus der gIIentlichkeit Eilden in ihrer Gesamtheit die %asis I�r die (ntscheidung 
der GenehmigungsEeh|rde. 'ie (inhaltung der 9erIahrensYorschriIten geml� der Atomrechtli�
chen 9erIahrensYerordnung ist 9orausset]ung I�r die 5echtml�igkeit der (ntscheidung. Gegen 
die (ntscheidung der GenehmigungsEeh|rde kann Meder %�rger Yor einem 9erZaltungsgericht des 
]ustlndigen %undeslandes Klage erheEen� soIern er ]umindest die m|gliche 9erlet]ung eigener 
5echte in %e]ug auI LeEen� Gesundheit und (igentum geltend macht. 5eYisionen Zerden ggI. 
Yom %undesYerZaltungsgericht Yerhandelt. %ei einer Genehmigung mit 6oIortYoll]ug kann eine 
Klage nicht Yerhindern� dass Yon der Genehmigung GeErauch gemacht Zerden darI. -edoch kann 
der 6oIortYoll]ug Eeklagt Zerden. 

'as =usammensSiel der am atomrechtlichen 9erIahren Eeteiligten %eh|rden und 6tellen soZie 
die %eteiligung der gIIentlichkeit sind in AEEildung (�2 dargestellt. +ierdurch Zird eine Ereite und 
diIIeren]ierte (ntscheidungsgrundlage geschaIIen� die (ntscheidungen unter %er�cksichtigung al�
ler %elange erm|glicht. 
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AEEildung (�2� %eteiligte am atomrechtlichen 9erIahren �am %eisSiel des 9erIahrens nach � 7 
AtG� 

Atomrechtliches Zulassungsverfahren nach § 9b AtG für Anlagen des Bundes zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 

1ach � �a AEs. 3 AtG >1A�3@ hat der %und Anlagen ]ur 6icherstellung und ]ur (ndlagerung radio�
aktiYer AEIllle ein]urichten. +ierI�r ist nach � 23 AEs. 1 1r. 2 AtG das %undesamt I�r 6trahlen�
schut] �%I6� ]ustlndig. 'ie (rrichtung� der %etrieE und die 6tilllegung solcher Anlagen Eed�rIen 
nach � �E AEs. 1 AtG der 3lanIeststellung. AuI Antrag kann das 9orhaEen in 6tuIen durchgeI�hrt 
und dementsSrechend k|nnen 7eilSlanIeststellungsEeschl�sse erteilt Zerden. In den Flllen� in 
denen der (ndlagerstandort durch %undesgeset] Iestgelegt Zurde� tritt an die 6telle der 3lanIest�
stellung eine Genehmigung �� �E AEs. 1a AtG�. 

F�r die 3lanIeststellung und Genehmigung nach � �E AtG und deren AuIheEung ist das %undes�
amt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� ]ustlndig. 'ies gilt Medoch nicht I�r das (ndlager Konrad 
Eis ]ur (rteilung der =ustimmung ]ur InEetrieEnahme durch die atomrechtliche AuIsicht soZie I�r 
das (5A0 Eis ]ur 9oll]iehEarkeit des 6tilllegungsSlanIeststellungsEeschlusses. In diesen Eeiden 
Flllen YerEleiEt Eis ]u den genannten =eitSunkten die =ustlndigkeit Eei der MeZeiligen oEersten 
LandesEeh|rde. F�r die 3lanIeststellung der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II ist das %I( 
eEenIalls nicht ]ustlndig. 

'ie =ulassung I�r ein (ndlager darI nur erteilt Zerden� Zenn die in � 7 AEs. 2 1r. 1� 2� 3 und 5 AtG 
genannten 9orausset]ungen erI�llt sind. 'ar�Eer hinaus ist die =ulassung I�r ein (ndlager ]u 
Yersagen� Zenn 

Yon der (rrichtung� dem %etrieE oder der 6tilllegung der geSlanten Anlage %eeintrlchti�
gungen des Wohls der Allgemeinheit ]u erZarten sind� die durch inhaltliche %eschrlnkun�
gen und AuIlagen nicht Yerhindert Zerden k|nnen� oder

sonstige |IIentlich�rechtliche 9orschriIten� insEesondere im +inElick auI die 8mZeltYertrlg�
lichkeit� der (rrichtung� dem %etrieE oder der 6tilllegung der Anlage entgegenstehen.
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'ie Zichtigste %esonderheit des 3lanIeststellungsYerIahrens ist die Kon]entration aller 5echtsEe�
reiche innerhalE eines ein]igen 9erIahrens. 'er 3lanIeststellungsEeschluss deckt damit im Ge�
gensat] ]u anderen atomrechtlichen 9erIahren Iast alle anderen erIorderlichen Genehmigungen� 
]. %. nach %aurecht oder 1aturschut]recht� mit aE. Ausnahmen ergeEen sich aus � �E AEs. 5 1r. 3 
AtG und dem Wasserhaushaltsgeset] �W+G�. 'anach erstreckt sich die 3lanIeststellung nicht auI 
die =ullssigkeit des 9orhaEens nach den 9orschriIten des %erg� und 7ieIsSeicherrechts. +ierI�r 
sind gesonderte 9erIahren durch]uI�hren. 6oZeit Zasserrechtliche (rlauEnisse erIorderlich sind� 
Zird �Eer diese eEenIalls gesondert nach � 1� W+G entschieden. hEer die Ausnahmen entschei�
det die daI�r sonst ]ustlndige %eh|rde. 'ar�Eer hinaus Eeinhaltet das 3lanIeststellungsYerIahren 
nach � �E AEs. 5 1r. 1 AtG auch eine gIIentlichkeitsEeteiligung. 

Auch durch eine Genehmigung nach � �E AEs. 1a AtG Zird die =ullssigkeit des 9orhaEens im 
+inElick auI alle Yon ihm Eer�hrten |IIentlichen %elange Iestgestellt� neEen der Genehmigung sind 
andere Eeh|rdliche (ntscheidungen� insEesondere |IIentlich�rechtliche Genehmigungen� 9erlei�
hungen� (rlauEnisse� %eZilligungen� =ustimmungen und 3lanIeststellungen nicht erIorderlich� mit 
Ausnahme Yon Zasserrechtlichen (rlauEnissen und %eZilligungen soZie der (ntscheidungen 
�Eer die =ullssigkeit des 9orhaEens nach den 9orschriIten des %erg� und 7ieIsSeicherrechts. 

Im Gegensat] ]ur Genehmigung nach � 7 AtG ist die Festset]ung einer 'eckungsYorsorge nicht 
Yorgesehen� da der 6taat AuIgaEentrlger ist. 1ach � 13 AEs. 4 AtG sind %und und Llnder aus�
dr�cklich nicht ]ur 'eckungsYorsorge YerSIlichtet. 

'ie %eteiligten an der =ulassung und an der hEerZachung eines (ndlagers sind in AEEildung (�3 
und AEEildung (�4 ]usammengeIasst. 

AEEildung (�3� %eteiligte am atomrechtlichen =ulassungsYerIahren I�r ein (ndlager 
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AEEildung (�4� %eteiligte an der hEerZachung eines (ndlagers 

E.2.4 System zum Verbot eines Anlagenbetriebs ohne Genehmigung 

'as 9erEot� eine Anlage ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente oder radioaktiYer AEIllle 
ohne Genehmigung ]u EetreiEen� ergiEt sich aus den %estimmungen im 6traIgeset]Euch� im Atom�
geset] und in den atomrechtlichen 9erordnungen. +ierauI Zird in den AusI�hrungen ]u Arti�
kel 1� �2� Y in KaSitel (.2.6 nlher eingegangen. 

E.2.5 Behördliche Prüfung und Beurteilung (Aufsicht) 

Kontinuierliche staatliche Aufsicht 

Wlhrend der gesamten %etrieEsdauer einschlie�lich der (rrichtung und der 6tilllegung unterliegen 
kerntechnische (inrichtungen nach (rteilung der erIorderlichen =ulassung einer kontinuierlichen 
staatlichen AuIsicht geml� � 1� AtG >1A�3@ ± die Anlagen ]ur (ndlagerung Zerden innerhalE des 
%I6 durch die (h �EerZacht ± und den ]ugeh|rigen atomrechtlichen 9erordnungen. Auch hier giEt 
es� Zie Eei der Genehmigung� 8nterschiede ]Zischen den 8mgangstatEestlnden der �� 6 und � 
AtG soZie den nach � 7 AtG genehmigten Anlagen und den (ndlagern� die nach � �E AtG der 
3lanIeststellung E]Z. Genehmigung Eed�rIen. 

%ei Anlagen oder Eeim 8mgang mit KernErennstoIIen� die nach � 6� 7 oder � AtG genehmigt Zur�
den� �Een die Llnder die atomrechtliche AuIsicht aus. 6ie handeln auch hier im AuItrag des %un�
des� d. h. der %und kann auch hier YerEindliche Weisungen ]u 6ach� und 5echtsIragen in Medem 
(in]elIall erteilen. Wie im GenehmigungsYerIahren lassen sich die Llnder durch unaEhlngige 
6achYerstlndige unterst�t]en. 'as Gleiche gilt I�r den 8mgang mit sonstigen radioaktiYen 6toIIen 
nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@. 

2Eerstes =iel der staatlichen AuIsicht ist Zie Eei der Genehmigung der 6chut] der %eY|lkerung 
und der in diesen Anlagen EeschlItigten 3ersonen Yor den mit dem %etrieE der Anlage YerEunde�
nen 5isiken. 
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'ie AuIsichtsEeh|rde �EerZacht insEesondere 

 die (inhaltung der %estimmungen� AuIlagen und sonstigen 1eEenEestimmungen der Ge�
nehmigungsEescheide� 

 die (inhaltung der 9orschriIten des Atomgeset]es� der atomrechtlichen 9erordnungen und 
sonstiger sicherheitstechnischer 5egeln und 5ichtlinien und 

 die (inhaltung der ggI. erlassenen auIsichtlichen Anordnungen. 

=ur GeZlhrleistung der 6icherheit �EerZacht die AuIsichtsEeh|rde auch mit +ilIe ihrer 6achYer�
stlndigen oder durch andere %eh|rden� 

 die (inhaltung der %etrieEsYorschriIten� 

 die 'urchI�hrung der Ziederkehrenden 3r�Iungen sicherheitstechnisch releYanter Anla�
genteile� 

 die AusZertung Eesonderer 9orkommnisse� 

 die 'urchI�hrung Yon bnderungen der Anlage oder ihres %etrieEes� 

 die 6trahlenschut]�EerZachung des %etrieEsSersonals�  

 die 6trahlenschut]�EerZachung der 8mgeEung� 

 die (inhaltung der anlagensSe]iIisch genehmigten Gren]Zerte Eei der AEleitung Yon radi�
oaktiYen 6toIIen� 

 die 0a�nahmen gegen 6t|rungen oder sonstige (inZirkungen 'ritter� 

 die =uYerllssigkeit und Fachkunde und den Fachkundeerhalt der YerantZortlichen 3erso�
nen soZie den Kenntniserhalt der sonst tltigen 3ersonen auI der Anlage� 

 die 4ualitltssicherungsma�nahmen. 

'ie AuIsichtsEeh|rde und die Yon ihr hin]uge]ogenen 6achYerstlndigen haEen Meder]eit =ugang 
]ur Anlage oder (inrichtung und sind Eerechtigt� notZendige 8ntersuchungen durch]uI�hren und 
Ausk�nIte ]u Yerlangen �Ygl. � 1� AEs. 2 AtG >1A�3@�. 

Im Gegensat] ]u dieser I�r Genehmigungen nach �� 6� 7 oder � AtG in � 1� AtG geregelten 
staatlichen AuIsicht durch das MeZeilige Land� ist Eei Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und 
]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle nach � �E AEs. 3 AtG die hEerZachung anders geregelt. F�r 
die (rrichtung und den %etrieE dieser Anlagen ist das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� ]ustln�
dig �� 23 AEs. 1 1r. 2 AtG�. 'ie 3lanIeststellung und Genehmigung der Anlagen liegen nach � 23d 
6at] 1 1r. 1 AtG im =ustlndigkeitsEereich des %undesamtes I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(�. 
1ach � 58 AtG EleiEt diese ]ulassungsrechtliche =ustlndigkeit I�r das (ndlager Konrad Eis ]ur 
(rteilung der =ustimmung ]ur InEetrieEnahme durch die atomrechtliche AuIsicht und I�r das (5A0 
Eis ]ur 9oll]iehEarkeit des 6tilllegungsSlanIeststellungsEeschlusses Eei den durch die Landesre�
gierungen Eestimmten oEersten LandesEeh|rden. F�r die interne hEerZachung aller Zahr]uneh�
menden AuIgaEen in %e]ug auI die (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle Zurde innerhalE des %I6 eine 
eigenstlndige 2rganisationseinheit ± die so genannte Ä(ndlager�EerZachung³ �(h� ± eingerichtet 
�Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 20 �2��. 'ie umIassende Fach� und 5echtsauIsicht �Eer das %I6 
�Et das %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� aus� in 
dessen GeschlItsEereich das %I6 tltig ist.  

'as %I( reguliert den 9oll]ug des 6tandortausZahlYerIahrens entsSrechend � 1� AEs. 1 Eis 4 AtG. 
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Berichterstattungs- und Meldepflichten 

'ie rechtliche Grundlage I�r die 'okumentation und 0eldung radioaktiYer AEIllle ist � 70 6trl6ch9 
>1A�8@ �%uchI�hrung und 0itteilung�. 'arin Zerden die %uchI�hrung und die 0itteilung innerhalE 
eines 0onats �Eer GeZinnung� (r]eugung� (rZerE� AEgaEe und den sonstigen 9erEleiE Yon radi�
oaktiYen 6toIIen nach Art und AktiYitlt geIordert. =uslt]lich Zird Mlhrlich der %estand gemeldet. 
'ie %eh|rden sind Eerechtigt� Meder]eit (insicht in die %uchI�hrung ]u nehmen. 6ie k|nnen auch 
gan] oder teilZeise Yon der %uchI�hrungs� und An]eigeSIlicht EeIreien. 

Wesentlich ausI�hrlichere %estimmungen enthielt die 5ichtlinie des %08 ]ur Kontrolle radioaktiYer 
AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung� die nicht an eine Landessammelstelle aEgelie�
Iert Zerden �AEIallkontrollrichtlinie� >3�5�@. 6ie Zurde 1�8� in KraIt geset]t. 'ie Zesentlichen 5e�
gelungsinhalte Zaren in die neue 6trahlenschut]Yerordnung aus dem -ahr 2001 auIgenommen 
Zorden. 'ie im -ahr 2008 Yer|IIentlichte neue AEIallkontrollrichtlinie >3�60@ enthllt nur noch die in 
der 6trahlenschut]Yerordnung nicht Eehandelten AsSekte und Zurde auI radioaktiYe 5eststoIIe 
erZeitert. 

In den �� 72 und 73 6trl6ch9 Zerden die AnlagenEetreiEer und dieMenigen� die mit KernErennstoI�
Ien umgehen� da]u YerSIlichtet� eine 'okumentation �Eer den AnIall und 9erEleiE Yon AEIlllen ]u 
erstellen und diese den AuIsichtsEeh|rden Yor]ulegen. 'ie 'okumentation Zird Yon den Anlagen�
EetreiEern mit unterschiedlichen ('9�6\stemen� Zie EeisSielsZeise dem AEIallIluss�9erIolgungs� 
und 3rodukt�Kontrolls\stem �A9K� der G16 GmE+� erstellt. (in anderes 6\stem stellt das 5est�
stoIIIluss�9erIolgungs� und Kontrolls\stem �5e9K� der I67ec GmE+ ]ur 'okumentation� 9erIol�
gung und 9erZaltung Yon radioaktiYen 5eststoIIen und AEIlllen� Zie sie Eeim %etrieE und dem 
AEEau einer kerntechnischen Anlage anIallen� dar. 'a diese 6\steme auch andere AuIgaEen als 
nur die 'okumentationsSIlicht erI�llen� sind sie Yiel detaillierter� als dies nach der 6trl6ch9 erIor�
derlich Zlre. 

'ie %estlnde an radioaktiYen AEIlllen in 'eutschland soZie die Yorhandenen LagerkaSa]itlten 
und deren Auslastung Zerden Mlhrlich Yom %I6 ]um 6tichtag 31. 'e]emEer mit +ilIe Yon standar�
disierten FormEllttern �('9�unterst�t]t� erhoEen. 'ie Yon den AEIallEesit]ern ausgeI�llten Form�
Elltter Zerden �Eer die ]ustlndige LlnderEeh|rde an das %I6 ]ur�ckgeschickt und dort ausge�
Zertet. 

(ine 9erSIlichtung ]ur %erichterstattung gegen�Eer der MeZeiligen AuIsichtsEeh|rde Eesteht auch 
I�r die 0a�nahmen� Zelche die %etreiEer getroIIen haEen� um geml� � �a AEs. 1 AtG >1A�3@ 
anIallende radioaktiYe 5eststoIIe schadlos ]u YerZerten oder als radioaktiYe AEIllle geordnet ]u 
Eeseitigen. InsEesondere ist nach]uZeisen� dass I�r Eereits angeIallene und noch anIallende Ee�
strahlte KernErennstoIIe und I�r die ]ur�ck]unehmenden radioaktiYen AEIllle aus der WiederauI�
arEeitung ausreichende 9orsorge ]ur (rI�llung dieser 3Ilichten getroIIen ist �� �a AEs. 1a AtG�. 
'er 1achZeis ist Mlhrlich ]u erEringen. F�r die geordnete %eseitigung der Eestrahlten KernErenn�
stoIIe soZie der radioaktiYen AEIllle aus der WiederauIarEeitung ist nach]uZeisen� dass ein si�
cherer 9erEleiE in =Zischenlagern Eis ]ur (ndlagerung geZlhrleistet ist �� �a AEs. 1E AtG�. =um 
erZarteten =ZischenlagerEedarI sind realistische 3lanungen ]u erEringen. 'ie 9erI�gEarkeit des 
MeZeils erZarteten =ZischenlagerEedarIs ist I�r die ]Zei nlchsten -ahre nach]uZeisen. Ist eine 
schadlose 9erZertung des 3lutoniums aus der WiederauIarEeitung Yorgesehen� so ist auch nach�
]uZeisen� dass der Wiedereinsat] des 3lutoniums in den KernkraItZerken geZlhrleistet ist �� �a 
AEs. 1c AtG�. 'er 1achZeis ist erEracht� Zenn realistische 3lanungen I�r AuIarEeitung� %rennele�
mentIertigung soZie %rennelementeinsat] Yorgelegt und deren 5ealisierEarkeit nachgeZiesen 
Zerden. F�r das 8ran aus der WiederauIarEeitung ist der sichere 9erEleiE anhand realistischer 
3lanungen �Eer ausreichende =Zischenlagerm|glichkeiten nach]uZeisen �� �a AEs. 1d AtG�. 

8m dem %08% einen Gesamt�EerElick �Eer die (ntsorgung der aEgeErannten %rennelemente 
und die ]u YerZertenden KernErennstoIIe ]u geEen� Zerden die 1achZeise der %etreiEer dem 
%08% Yon den Llndern �Eersandt. 
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6icherheitstechnisch releYante 9orkommnisse in nach � 7 AtG >1A�3@ genehmigten Anlagen und 
Eeim 8mgang mit KernErennstoIIen nach � 6 AtG sind den %eh|rden geml� � 6 At609 ]u melden 
>1A�17@. (ine entsSrechende 0eldeSIlicht in sonstigen Anlagen ergiEt sich aus � 51 AEs. 1 
6trl6ch9. 'ie 5egelungen und 9orgehensZeisen ]u meldeSIlichtigen (reignissen und deren Aus�
Zertung sind in den AusI�hrungen ]u Artikel � EeschrieEen. 

E.2.6 Durchsetzung von Vorschriften und Genehmigungsbestimmungen 

Durchsetzung mittels aufsichtlicher Anordnungen, insbesondere in Eilfällen 

1ach � 1� AtG kann die AuIsichtsEeh|rde anordnen� dass der %etreiEer einen =ustand Eeseitigt� 
der den 9orschriIten des Atomgeset]es� der atomrechtlichen 5echtsYerordnungen� den %estim�
mungen der Genehmigung oder einer nachtrlglich angeordneten AuIlage ZidersSricht oder aus 
dem sich GeIahren I�r LeEen� Gesundheit oder 6achg�ter ergeEen k|nnen. AEhlngig Yon den 
konkreten 8mstlnden des (in]elIalls kann sie insEesondere anordnen�  

 dass und Zelche 6chut]ma�nahmen ]u treIIen sind�  

 dass der %etrieE nur eingeschrlnkt oder unter (inhaltung Eestimmter %edingungen Iortge�
set]t Zerden darI� oder  

 dass der %etrieE Eis ]ur AuIkllrung der 8rsachen eines (reignisses und 9ornahme der ]ur 
9orEeugung gegen eine Wiederholung erIorderlichen AEhilIema�nahmen einstZeilen ein�
]ustellen ist.  

Werden die GenehmigungsauIlagen oder die auIsichtlichen Anordnungen nicht eingehalten� so 
kann die ]ustlndige AuIsichtsEeh|rde des MeZeiligen Landes deren (inhaltung nach den allge�
meinen� I�r die 3oli]eiEeh|rden des Landes geltenden 9orschriIten mit 0a�nahmen des 9erZal�
tungs]Zangs durchset]en. 

Durchsetzung mittels Änderung oder Widerruf der Genehmigung 

8nter Eestimmten in � 17 AtG geregelten 9orausset]ungen kann die atomrechtliche Genehmi�
gungsEeh|rde AuIlagen ]ur GeZlhrleistung der 6icherheit nachtrlglich YerI�gen. Geht Yon einer 
kerntechnischen Anlage eine erheEliche GeIlhrdung der %eschlItigten oder der Allgemeinheit aus 
und kann diese nicht durch geeignete 0a�nahmen in angemessener =eit Eeseitigt Zerden� muss 
die GenehmigungsEeh|rde die erteilte Genehmigung ZiderruIen. (in WiderruI ist auch m|glich� 
Zenn GenehmigungsYorausset]ungen sSlter ZegIallen oder der %etreiEer gegen 5echtsYorschriI�
ten oder Eeh|rdliche (ntscheidungen Yerst|�t. 

'ar�Eer hinaus sind ]ur 9erIolgung Yon 9erst|�en 6anktionen im 6traIgeset]Euch �6tG%� >1%�1@� 
im Atomgeset] >1A�3@ und in den atomrechtlichen 9erordnungen Yorgesehen. 

Straftatbestände 

Alle als 6traItatEestlnde geltenden 5egelYerst|�e sind im 6traIgeset]Euch Eehandelt. 0it Frei�
heitsstraIen oder GeldstraIen Zird EestraIt� Zer ]. %.� 

 eine kerntechnische Anlage ohne die hierI�r erIorderliche Genehmigung EetreiEt� innehat� 
Zesentlich Yerlndert oder stilllegt� 

 eine kerntechnische Anlage Zissentlich IehlerhaIt herstellt� 

 mit KernErennstoIIen oder kernErennstoIIhaltigen AEIlllen ohne die erIorderliche Geneh�
migung umgeht� 
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ionisierende 6trahlen Ireiset]t oder KernsSaltungsYorglnge Yeranlasst� die LeiE und LeEen
anderer schldigen k|nnen�

KernErennstoIIe� radioaktiYe 6toIIe oder geeignete 9orrichtungen ]ur 9orEereitung einer
6traItat sich EeschaIIt oder herstellt.

Ordnungswidrigkeiten 

In �� 46� 4� AtG und den ]ugeh|rigen 9erordnungen sind 2rdnungsZidrigkeiten geregelt� die mit 
%u�geldern gegen die handelnden 3ersonen geahndet Zerden. 2rdnungsZidrig handelt� Zer ]. %. 

kerntechnische (inrichtungen ohne Genehmigung errichtet�

einer Eeh|rdlichen Anordnung oder AuIlage ]uZiderhandelt�

ohne Genehmigung mit radioaktiYen 6toIIen umgeht�

als YerantZortliche 3erson nicht I�r die (inhaltung der 6chut]� und hEerZachungsYor�
schriIten der 6trahlenschut]Yerordnung sorgt. �1ach dem Atomgeset] und den ]ugeh|ri�
gen 5echtsYerordnungen sind die I�r den 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen� den %etrieE
Yon Anlagen und I�r deren %eauIsichtigung YerantZortlichen 3ersonen ]u Eenennen.�

%ei 2rdnungsZidrigkeiten k|nnen %u�gelder Eis ]u 50.000 ¼ Yerhlngt Zerden. (in rechtsZirksam 
Yerhlngtes %u�geld kann die als GenehmigungsYorausset]ung geIorderte =uYerllssigkeit der Yer�
antZortlichen 3ersonen in Frage stellen� so dass ein Austausch dieser YerantZortlichen 3ersonen 
n|tig Zerden k|nnte �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 21 der KonYention�. 

Erfahrungen 

AuIgrund der intensiYen staatlichen AuIsicht �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel (.2.5� �Eer 3lanung� 
(rrichtung� InEetrieEnahme� %etrieE und 6tilllegung Yon kerntechnischen Anlagen Zerden in 
'eutschland un]ullssige =ustlnde in der 5egel Eereits im 9orIeld erkannt und deren %eseitigung 
geIordert und durchgeset]t� EeYor es ]u den geset]lich m|glichen 0a�nahmen� Zie ]. %. AuIlagen� 
Anordnungen� 2rdnungsZidrigkeitsYerIahren und 6traIYerIahren kommt. 

'as dargestellte Instrumentarium hat sich EeZlhrt� da es im 5egelIall sicherstellt� dass den %e�
h|rden erIorderlichenIalls geeignete 6anktionsm|glichkeiten soZie %eIugnisse ]ur 'urchset]ung 
Yon 9orschriIten und %estimmungen ]ur 9erI�gung stehen. 

E.2.7 Verantwortlichkeiten 

Grundlage I�r die (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle ist das 9er�
ursacherSrin]iS. 6o haEen nach � �a AEs. 1 AtG die 9erursacher radioaktiYer 5eststoIIe daI�r 
6orge ]u tragen� dass diese schadlos YerZertet oder als radioaktiYer AEIall geordnet Eeseitigt Zer�
den. 'as hei�t auch� dass grundslt]lich die 9erursacher I�r die Konditionierung und die =Zischen�
lagerung der aEgeErannten %rennelemente und der radioaktiYen AEIllle ]u sorgen haEen. 0it der 
AElieIerung Yon radioaktiYen AEIlllen an eine Landessammelstelle gehen diese in ihr (igentum 
�Eer. 'amit Zird die 9erantZortlichkeit I�r die Konditionierung Yom %etreiEer der Landessammel�
stelle �Eernommen. 

Wer radioaktiYe AEIllle Eesit]t� hat diese nach � �a AEs. 2 AtG >1A�3@ grundslt]lich an (ndlager 
oder Landessammelstellen aE]ulieIern �Ygl. AEEildung (�5�. 

Landessammelstellen Zerden nach � �a AEs. 3 AtG Yon den Llndern I�r die =Zischenlagerung 
der in ihrem GeEiet angeIallenen radioaktiYen AEIllle eingerichtet. An diese Zerden radioaktiYe 

6eite 138 Yon 33�



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 153 – Drucksache 18�5980
 
 
AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung aus den %ereichen Forschung� 0edi]in und In�
dustrie aEgelieIert. F�r die Eei der 1ut]ung der Kernenergie anIallenden radioaktiYen AEIllle sind 
die 9erursacher selEst ]ur =Zischenlagerung und Konditionierung YerSIlichtet. 

Anlagen ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle hat nach � �a AEs. 3 AtG der %und ein]urichten. 
=ustlndig I�r die (rrichtung und den %etrieE Yon (ndlagern soZie daI�r� dass die geset]lichen 
und die in der =ulassung Iestgelegten AnIorderungen eingehalten Zerden� ist nach � 23 AEs. 1 
1r. 2 AtG das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�. 'ie �Erigen (ntsorgungseinrichtungen Zerden 
Yon den Llndern im 5ahmen der %undesauItragsYerZaltung EeauIsichtigt. 'ie =ulassungen I�r 
(ntsorgungseinrichtungen mit Ausnahme der AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen �� 6 AtG� und 
der (ndlager erteilen die Llnder. Antrlge ]ur AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen Zerden Yom 
%und �%I6� geSr�It und Eei (rI�llung der 9orausset]ungen genehmigt. F�r die =ulassung eines 
(ndlagers soll k�nItig das %I( ]ustlndig sein. 

Auch Eei der Finan]ierung der (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle 
gilt das 9erursacherSrin]iS. 'er %und reIinan]iert die notZendigen AusgaEen der 3lanung und 
(rrichtung der (ndlager Eei den AElieIerungsSIlichtigen �Eer 9orausleistungen auI %eitrlge. 'as 
6tandortausZahlYerIahren Zird geml� den �� 21 II. 6tandAG >1A�7@ �Eer 8mlagen Yon den AE�
IallYerursachern Iinan]iert. 'ie %enut]ung Yon (ndlagern und Landessammelstellen Zird �Eer 
Kosten �GeE�hren und Auslagen� E]Z. (ntgelte� die die AElieIerer radioaktiYer AEIllle ]ahlen m�s�
sen� �re�Iinan]iert. 

AEEildung (�5� AElieIerungsSIlicht I�r radioaktiYe AEIllle und =ustlndigkeiten �schematisch� 
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E.3 Artikel 20: Staatliche Stelle 

Artikel 20: Staatliche Stelle 

(1) Jede Vertragspartei errichtet oder bestimmt eine staatliche Stelle, die mit der 
Durchführung des in Artikel 19 genannten Rahmens für Gesetzgebung und 
Vollzug betraut und mit entsprechenden Befugnissen, Zuständigkeiten, 
Finanzmitteln und Personal ausgestattet ist, um die ihr übertragenen Aufgaben 
zu erfüllen. 

(2) Jede Vertragspartei trifft im Einklang mit ihrem Rahmen für Gesetzgebung und 
Vollzug die geeigneten Maßnahmen, um die tatsächliche Unabhängigkeit der 
staatlichen Aufgaben von anderen Aufgaben sicherzustellen, wenn 
Organisationen sowohl an der Behandlung abgebrannter Brennelemente oder 
radioaktiver Abfälle als auch an der staatlichen Aufsicht darüber beteiligt sind. 

E.3.1 Staatliche Stelle 

Zuständigkeiten und Befugnisse 

In der %undesreSuElik 'eutschland als I|deraler %undesstaat Eesteht die Ästaatliche 6telle³ im 
6inne des Artikels 20 aus %eh|rden des %undes und der Llnder �Ygl. AEEildung (�6�. 
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AEEildung (�6� 2rganisation der Ästaatlichen 6telle³ 

 

'ie %undesregierung Eestimmt durch 2rganisationserlass das I�r die kerntechnische 6icherheit 
und den 6trahlenschut] ]ustlndige %undesministerium. 'iese =ustlndigkeit Zurde im -ahr 1�86 
Eei seiner Gr�ndung dem %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut] und 5eaktorsicherheit 
�%08� �Eertragen >1A�3@. 9orher Zar das %undesministerium des Innern soZohl I�r 8mZeltschut] 
als auch I�r das Atomrecht ]ustlndig. 'ie 9erantZortung I�r 2rganisation� Sersonelle Ausstattung 
und 5essourcen der atomrechtlichen %eh|rde des %undes liegt damit Eeim heutigen %undesmi�
nisterium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%�. 'as %08% hat die 2rga�
nisationshoheit und Eeantragt die erIorderlichen Sersonellen und Iinan]iellen 5essourcen Eei der 
Mlhrlichen AuIstellung des %undeshaushalts. 
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'as %08% ist hinsichtlich der 9erSIlichtungen des hEereinkommens nach innen Zie auch gegen�
�Eer der internationalen GemeinschaIt nach au�en daI�r ]ustlndig� dass die MeZeils 9erantZortli�
chen Eei Antragstellern und %etreiEern� Eei %eh|rden des %undes und der Llnder soZie die 6ach�
Yerstlndigen einen Zirksamen 6chut] Yon 0ensch und 8mZelt Yor den GeIahren der Kernenergie 
und der schldlichen Wirkung ionisierender 6trahlen Meder]eit nachhaltig geZlhrleisten. 

=ur Festlegung der Eeh|rdlichen =ustlndigkeiten enthllt das Atomgeset] �AtG� >1A�3@ in �� 22 Eis 
24 die grundlegenden %estimmungen. 'ort sind die staatlichen 6tellen auIgeI�hrt� die I�r die 8m�
set]ung und (inhaltung der 9orschriIten dieses Geset]es und der auI dessen Grundlage erlasse�
nen 5echtsYerordnungen ]ustlndig sind� 

1ach � 22 AtG liegt die =ustlndigkeit I�r Genehmigungen�=ustimmungen soZie I�r deren
5�cknahme oder WiderruI Eei gren]�Eerschreitender 9erEringung radioaktiYer 6toIIe Eeim
%undesamt I�r WirtschaIt und AusIuhrkontrolle �%AFA�� Zlhrend die hEerZachung dem
%undesminister der Finan]en oder den Yon ihm Eestimmten =olldienststellen oEliegt.

1ach � 23 AtG ist das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� in %e]ug auI die +andhaEung
aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle u. a. ]ustlndig I�r

o die (rrichtung und den %etrieE Yon Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und ]ur
(ndlagerung radioaktiYer AEIllle soZie I�r die 6chachtanlage Asse II� die hEertragung
der AuIgaEenZahrnehmung durch den %und auI 'ritte und die AuIsicht �Eer diese 'rit�
ten�

o die Genehmigung der AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen au�erhalE der staatlichen
9erZahrung� soZeit diese nicht 9orEereitung oder 7eil einer nach �� 7 oder � AtG ge�
nehmigungsEed�rItigen 7ltigkeit ist� soZie die 5�cknahme oder den WiderruI dieser
Genehmigungen�

o (ntscheidungen �Eer Ausnahmen Yon der 3Ilicht ]ur (rrichtung eines =Zischenlagers
am 6tandort eines geZerElichen KernkraItZerkes oder in dessen 1lhe Eei 9orliegen
eines 6tilllegungsantrages �� �a AEs. 2 6at] 4 AtG�.

1ach � 23a AtG ist das %undesYerZaltungsamt u. a. I�r (ntscheidungen �Eer Ausnahmen
Yon 9erlnderungssSerren ]ur 6icherung Yon 3lanungen I�r (ndlagerYorhaEen oder ]ur
6icherung oder Fortset]ung einer 6tandorterkundung I�r Anlagen ]ur (ndlagerung radio�
aktiYer AEIllle nach � �g AtG ]ustlndig. (ine 9erlnderungssSerre soll Yerhindern� dass
an einem Soten]iellen (ndlagerstandort Zesentlich Zertsteigernde oder das 3roMekt erheE�
lich erschZerende 9erlnderungen Yorgenommen Zerden. 6ie Zird I�r die 'auer Yon
h|chstens ]ehn -ahren ausgesSrochen und kann ]Zeimal um MeZeils h|chstens ]ehn
-ahre Yerllngert Zerden.

1ach � 23d AtG ist das %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� ]ustlndig I�r

o die 3lanIeststellung und Genehmigung nach � �E AtG und deren AuIheEung�

o die (rteilung der Eergrechtlichen =ulassungen und sonstiger erIorderlicher Eergrechtli�
cher (rlauEnisse und Genehmigungen Eei =ulassungsYerIahren nach � �E AtG I�r die
(rrichtung� den %etrieE und die 6tilllegung Yon Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung
und (ndlagerung nach � �a AEs. 3 AtG im %enehmen mit der ]ustlndigen %ergEeh|rde
des MeZeiligen Landes�

o die %ergauIsicht nach den �� 6� Eis 74 des %undesEerggeset]es �%EergG� >1%�15@
�Eer Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und (ndlagerung nach � �a AEs. 3 AtG�
und
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o die (rteilung Yon Zasserrechtlichen (rlauEnissen oder %eZilligungen Eei =ulassungs�
YerIahren nach � �E AtG I�r Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und (ndlagerung 
nach � �a AEs. 3 AtG im %enehmen mit der ]ustlndigen WasserEeh|rde. 

 � 24 AtG regelt die =ustlndigkeit der LandesEeh|rden �Aus]ug�� 

�1� 'ie �Erigen 9erZaltungsauIgaEen nach dem =Zeiten AEschnitt �des Atomgesetzes� und 
den hier]u ergehenden 5echtsYerordnungen Zerden im AuItrag des %undes durch die Lln�
der ausgeI�hrt.  

�2� F�r Genehmigungen nach den �� 7� 7a und � AtG soZie deren 5�cknahme und WiderruI 
sind die durch die Landesregierungen Eestimmten oEersten LandesEeh|rden ]ustlndig. 
'iese %eh|rden �Een die AuIsicht �Eer Anlagen nach � 7 AtG und die 9erZendung Yon 
KernErennstoIIen au�erhalE dieser Anlagen aus. 6ie k|nnen im (in]elIall nachgeordnete 
%eh|rden damit EeauItragen. hEer %eschZerden gegen deren 9erI�gungen entscheidet 
die oEerste LandesEeh|rde. 6oZeit 9orschriIten au�erhalE dieses Geset]es anderen %e�
h|rden AuIsichtsEeIugnisse Yerleihen� EleiEen diese =ustlndigkeiten unEer�hrt. 

�3� F�r den GeschlItsEereich des %undesministeriums der 9erteidigung Zerden die in den 
AEslt]en 1 und 2 Ee]eichneten =ustlndigkeiten durch dieses %undesministerium oder die 
Yon ihm Ee]eichneten 'ienststellen im %enehmen mit dem I�r die kerntechnische 6icher�
heit und den 6trahlenschut] ]ustlndigen %undesministerium Zahrgenommen. 

1ach � 24 AtG Zerden die ]ustlndigen oEersten LandesEeh|rden durch die MeZeilige Landesre�
gierung Eestimmt. 'amit liegt die 9erantZortung I�r 2rganisation� Sersonelle Ausstattung und 5es�
sourcen dieser 9oll]ugsEeh|rden allein Eei der Landesregierung. Im (in]elIall k|nnen auch nach�
geordnete %eh|rden mit AuIsichtsauIgaEen EeauItragt Zerden. 

Personal 

Alle staatlichen 6tellen sind YerSIlichtet� ihren 3ersonalauIZand durch AuIstellung Yon 6tellenSll�
nen dar]ustellen. 'er AuIZand richtet sich nach dem 8mIang der 7ltigkeiten� das hei�t� dass in 
den %undesllndern aEhlngig Yon der An]ahl der dort ]u EeauIsichtigenden kerntechnischen (in�
richtungen unterschiedlich Yiel 3ersonal Yorgehalten Zird. 'ie n|tigen 0ittel Zerden Yon den Lan�
desSarlamenten und dem %undestag in den MeZeiligen +aushaltsSllnen IestgeschrieEen. 

Atomrechtliche Behörde des Bundes und Sachverständige des Bundes 

'ie atomrechtliche %eh|rde des %undes ist eine FachaEteilung des %08% ± die AEteilung 5eak�
torsicherheit �6icherheit kerntechnischer (inrichtungen� 6trahlenschut]� nukleare 9er� und (ntsor�
gung�. 6ie umIasst drei 8nteraEteilungen. 'ie mit der (rI�llung der 9erSIlichtungen aus dem Ge�
meinsamen hEereinkommen �Eer die 6icherheit der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente 
und �Eer die 6icherheit der %ehandlung radioaktiYer AEIllle EeIasste ArEeitseinheit der AEteilung 
56 ist die 8nteraEteilung 56 III. =um 1. -anuar 2014 sind in der 8nteraEteilung 56 III und ihren 
I�nI 5eIeraten 36 0itarEeiter tltig. 

Als nachgeordnete %eh|rde des %08% soll das %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� 
9erZaltungsauIgaEen des %undes auI dem GeEiet der Genehmigung Yon Anlagen des %undes 
]ur 6icherstellung und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle� die ihm durch das Atomgeset] �AtG� 
>1A�3@� das 6tandortausZahlgeset] �6tandAG� >1A�7@ oder auIgrund dieser Geset]e ]ugeZiesen 
Zerden� erledigen. 'as %I( soll das %08% Iachlich und ZissenschaItlich auI diesen GeEieten un�
terst�t]en und dar�Eer hinaus� soZeit keine andere =ustlndigkeit geset]lich Iestgelegt ist� AuIga�
Een des %undes auI diesen GeEieten erledigen� mit deren 'urchI�hrung es Yom %08% oder mit 
dessen =ustimmung Yon der sachlich ]ustlndigen oEersten %undesEeh|rde EeauItragt Zerden 
soll. 
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Als Zeitere nachgeordnete %eh|rde des %08% nimmt das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� 
9oll]ugsauIgaEen des %undes nach dem Atomgeset] und dem 6trahlenschut]Yorsorgegeset] 
Zahr� erI�llt AuIgaEen auI den GeEieten des 6trahlenschut]es� der kerntechnischen 6icherheit� 
der %eI|rderung radioaktiYer 6toIIe und der (ntsorgung radioaktiYer AEIllle. 'as %I6 unterst�t]t 
das %08% Iachlich und durch ZissenschaItliche Forschung in seiner 9erantZortung u. a. Eei der 
(ntsorgung radioaktiYer AEIllle. 'iese AuIgaEen Zerden im %I6 im Wesentlichen durch den Fach�
Eereich 6icherheit nuklearer (ntsorgung �6(� geleistet. 'er FachEereich 6( gliedert sich in sechs 
AEteilungen� ZoEei in Yier AEteilungen die 'urchI�hrung und 6teuerung der 3roMekte�%etrieEe an�
gesiedelt sind. F�r die %earEeitung Yon anlagen� E]Z. standort�EergreiIenden Fragen �4uer�
schnittsauIgaEen� Zurde eine Zeitere AEteilung eingerichtet. 

=ur]eit sind im FachEereich 6( und seinen sechs FachaEteilungen �GenehmigungsYerIahren =Zi�
schenlager und 7ransSorte� (ndlagerSroMekte��EetrieEe� 4uerschnittsauIgaEen� soZie in den InIor�
mationsstellen der (ndlager�(ndlagerSroMekte 188 0itarEeiter tltig. 

'as %I6 unterst�t]t das %08% Iachlich auch auI dem GeEiet der 6tilllegung kerntechnischer An�
lagen. +ierI�r ist das im FachEereich 6icherheit in der Kerntechnik �6K� angesiedelte FachgeEiet 
6tilllegung kerntechnischer Anlagen ]ustlndig. 

=ur hEerZachung der (inhaltung der atomrechtlichen 9orausset]ungen und der Festlegungen in 
den 3lanIeststellungsEeschl�ssen Zurde die (ndlager�EerZachung �(h� I�r die 6chachtanlage 
Asse II und das (5A0 soZie das in der (rrichtung EeIindliche (ndlager Konrad eingerichtet. In 
der (h sind der]eit 12 0itarEeiter tltig. 'aneEen Eesteht im %I6 das 5eIerat 4ualitltsmanage�
ment �40� mit insgesamt 11 0itarEeitern� Zelches mit der 4ualitltssicherung Eetraut ist. 

'as %I6 Zird im 5ahmen der 3roduktkontrolle radioaktiYer AEIllle durch unaEhlngige 6achYer�
stlndige unterst�t]t� die im AuItrag des %I6 die 3roduktkontrolle durchI�hren. +ier sind etZa ]ehn 
6achYerstlndige der 3roduktkontrollstelle �3K6� und 20 6achYerstlndige des 7h9 125' (n6\s 
GmE+ tltig. 

'ie GesellschaIt I�r Anlagen� und 5eaktorsicherheit �G56� mE+ ist eine ZissenschaItlich�techni�
sche 6achYerstlndigenorganisation des %undes. 6ie EetreiEt� �EerZiegend im AuItrag des %un�
des� ZissenschaItliche Forschung auI dem GeEiet der kerntechnischen 6icherheit und des 6trah�
lenschut]es� einschlie�lich der (ntsorgung und (ndlagerung radioaktiYer AEIllle und unterst�t]t 
das %08% in FachIragen. InnerhalE des FachEereichs 6trahlen� und 8mZeltschut] mit seinen 
AEteilungen KernErennstoII� 6trahlenschut] und (ndlagerung sind rund 40 6achYerstlndige mit 
Fragen der (ntsorgung radioaktiYer AEIllle EeschlItigt. 

Atomrechtliche Behörden der Länder und Sachverständige der Länder 

In den 16 Llndern sind insgesamt etZa 120 0itarEeiter mit Fragen im =usammenhang mit der 
(ntsorgung Yon radioaktiYen AEIlllen EeschlItigt. Weiterhin arEeiten auI (Eene der Llnder ent�
Zeder in nachgeordneten %eh|rden oder als 6achYerstlndige Zeitere ca. 150 0itarEeiter den 
atomrechtlichen %eh|rden der Llnder ]u. 'ie 3ersonalstlrke der ein]elnen Llnder schZankt Me 
nach konkreter AuIgaEenstellung� so YerI�gen Llnder� in denen sich gr|�ere kerntechnische (in�
richtungen EeIinden� �Eer eine gr|�ere Genehmigungs� und AuIsichtsEeh|rde als solche� in denen 
sich keine oder nur sehr kleine kerntechnische (inrichtungen EeIinden. 

Betrieb der Endlager Konrad und Morsleben sowie der Schachtanlage Asse II; Offenhal-
tung des Salzstocks Gorleben 

=ur (rI�llung seiner 3Ilichten Eei der (rrichtung und dem %etrieE Yon (ndlagern I�r radioaktiYe 
AEIllle Eedient sich das %I6 der 'eutschen GesellschaIt ]um %au und %etrieE Yon (ndlagern I�r 
AEIallstoIIe �'%(� mE+ als 9erZaltungshelIer� an der auch die |IIentliche +and Anteile hllt. (nde 
2013 Zaren Eei der '%( auI dem GeEiet der (ntsorgung�(ndlagerung im =usammenhang mit den 
(ndlagern 0orsleEen� Konrad und der 2IIenhaltung des %ergZerks GorleEen 807 0itarEeiter tltig. 
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F�r den %etrieE und die 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II Zurde als 9erZaltungshelIer des 
%I6 die Eundeseigene Asse�GmE+ gegr�ndet. In diesem 5ahmen Zurde der �EerZiegende 7eil 
des auI der 6chachtanlage tltigen 3ersonals Yom Eis dahin I�r die 6chachtanlage Asse II ]ustln�
digen +elmholt] =entrum 0�nchen �Eernommen. (nde 2013 Zaren 386 0itarEeiter Eei der Asse�
GmE+ EeschlItigt. 3ersonelle 9erstlrkungen sind in allen %ereichen und insEesondere Eeim %e�
trieE in den %ereichen (lektro� und 0aschinenEetrieE erIolgt. 

Beratungskommissionen und Sachverständige 

'ie 1�58 gegr�ndete 5eaktor�6icherheitskommission �56K� Eerlt das %undesministerium I�r 8m�
Zelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� in Fragen der 6icherheit und 6icherung Yon 
kerntechnischen (inrichtungen. 6ie Zirkt dar�Eer hinaus ma�geElich an der WeiterentZicklung 
des 6icherheitsstandards kerntechnischer (inrichtungen mit. 'ie 56K Eesteht der]eit aus 17 0it�
gliedern� die I�r die 'auer Yon drei -ahren EeruIen Zurden. 'ie 6tellungnahmen und (mSIehlun�
gen der 56K Zerden im Internet Yer|IIentlicht �ZZZ.rskonline.de�. 

'ie 1�74 gegr�ndete 6trahlenschut]kommission �66K� hat der]eit 18 0itglieder. 6ie giEt dem 
%08% (mSIehlungen in allen Angelegenheiten des 6chut]es der %eY|lkerung soZie der 0itarEei�
ter in medi]inischen (inrichtungen� Forschung� GeZerEe und kerntechnischen (inrichtungen Yor 
den GeIahren ionisierender und nicht�ionisierender 6trahlen. 'ie 6tellungnahmen und (mSIehlun�
gen der 66K Zerden im Internet Yer|IIentlicht �ZZZ.ssk.de�. F�r den Fall eines kerntechnischen 
oder radiologischen (reignisses oder entsSrechender hEungen Eildet die 6trahlenschut]kommis�
sion au�erdem den 66K�KrisenstaE. 

AuIgrund der ]unehmenden %edeutung der nuklearen (ntsorgungsIragen Zurde 2008 die (ntsor�
gungskommission �(6K� gegr�ndet. 6ie hat der]eit 13 0itglieder und hat die AuIgaEen �Eernom�
men� die Eis dahin Yom Ausschuss 9er� und (ntsorgung der 56K Zahrgenommen Zurden. 0it der 
(6K Zurde ein %eratungsgremium geschaIIen� das in seiner ArEeitsZeise der steigenden %edeu�
tung der nuklearen (ntsorgungsIragen gerecht Zird und ein Ereites 6Sektrum Iachlicher ([Sertise 
E�ndelt. Internationale (rIahrungen und 9orgehensZeisen sollen in die ArEeit der Kommission 
einEe]ogen Zerden� ZeshalE neEen ([Serten aus 'eutschland auch Fachleute aus Frankreich 
und der 6chZei] der Kommission angeh|ren. 'ie ([Serten Eeraten das %08% in allen Angele�
genheiten der nuklearen (ntsorgung. 'ies umIasst die AsSekte Konditionierung� =Zischenlage�
rung und 7ransSorte radioaktiYer 6toIIe und AEIllle� Ierner die 6tilllegung und den 5�ckEau kern�
technischer (inrichtungen soZie die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in tieIen geologischen For�
mationen. 'ie Kommission Eeschlie�t als (rgeEnis ihrer %eratungen naturZissenschaItliche und 
technische (mSIehlungen oder 6tellungnahmen an das %08%� die auI der +omeSage der Kom�
mission Yer|IIentlicht Zerden �ZZZ.entsorgungskommission.de�. 

=ur YertieIten %ehandlung Yerschiedener thematischer 6chZerSunkte Eilden die Kommissionen 
Aussch�sse und ArEeitsgruSSen� in denen auch ]uslt]liche 6achYerstlndige tltig Zerden k|n�
nen. 'ie 0itglieder der Kommissionen reSrlsentieren ein Ereites 6Sektrum der nach dem 6tand 
Yon WissenschaIt und 7echnik Yertretenen 3ositionen und Anschauungen. 6ie sind unaEhlngig 
und nicht an Weisungen geEunden. 'as %08% EeruIt die 0itglieder der Kommissionen I�r eine 
%eruIungsSeriode Yon Eis ]u drei -ahren. (ine WiederEeruIung in unmittelEarer Folge ist grund�
slt]lich m|glich� in der 5egel aEer auI eine GesamtEeruIungsdauer Yon sechs -ahren Eeschrlnkt.  

Finanzielle Ressourcen der staatlichen Stelle 

'ie den %undesEeh|rden ]ur 9erI�gung stehenden 0ittel I�r eigenes 3ersonal und I�r die (inset�
]ung Yon 6achYerstlndigen Zerden Yom %undestag im MeZeiligen +aushaltsSlan Iestgeset]t.  

'em %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� stehen Mlhr�
lich ca. 22 0io. ¼ I�r 8ntersuchungen auI dem GeEiet der 5eaktorsicherheit einschlie�lich der 
nuklearen 9er� und (ntsorgung und Zeitere ca. � 0io. ¼ im %ereich 6trahlenschut] ]ur 9erI�gung. 
'iese 0ittel Zerden I�r die Finan]ierung der 7ltigkeit der %eratungskommissionen �56K� 66K 
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und (6K�� I�r die unmittelEare 8nterst�t]ung des %08%� I�r ZissenschaItlich�technische 8nter�
st�t]ung soZie I�r die %eteiligung e[terner 6achYerstlndiger an der internationalen =usammen�
arEeit eingeset]t. Weiterhin Zerden aus diesen 0itteln 3roMekte Iinan]iert� die auch dem KomSe�
ten]erhalt der G56 als 6achYerstlndigenorganisation des %undes im %ereich der kerntechnischen 
6icherheit dienen. 

'em %undesministerium I�r WirtschaIt und (nergie �%0Wi� steht Mlhrlich ein 7itel Yon rund 
34 0io. ¼ I�r die 6icherheitsIorschung I�r kerntechnische Anlagen �5eaktorsicherheits� und (nt�
sorgungs��(ndlagerIorschung� ]ur 9erI�gung. 'er 7itel teilt sich ]u ]Zei 'rittel auI die 5eaktorsi�
cherheitsIorschung auI� in deren 5ahmen Sarallel durchschnittlich rund 100 ForschungsYorhaEen 
lauIen. Im %ereich der grundlagenorientierten standortunaEhlngigen (ntsorgungs��(ndlagerIor�
schung Zerden mit einem 'rittel des 7itels Sarallel ca. 70 9orhaEen durchgeI�hrt. 

'ie %undesanstalt I�r GeoZissenschaIten und 5ohstoIIe �%G5�� eine nachgeordnete %eh|rde des 
%0Wi� ist mit geoZissenschaItlichen Fragestellungen ]u deutschen (ndlagerSroMekten EeauItragt 
und Eeteiligt sich dar�Eer hinaus an ArEeiten ]ur (ndlagerIorschung. 'ie institutionelle Finan]ie�
rung der %G5 stammt aus dem +aushalt des %0Wi� Medoch Zerden sSe]ielle (ndlagerauIgaEen 
nach dem Atomgeset] �AtG�� der (ndlagerYorausleistungsYerordnung �(ndlager9l9� und seit 
27. -uli 2013 nach dem 8mlageYerIahren entsSrechend des 6tandortausZahlgeset]es �6tandAG�
durch die AEIallYerursacher reIinan]iert. 

=ur 'eckung des notZendigen AuIZandes I�r Anlagen des %undes erheEt das %I6 9orausleistun�
gen auI die nach � 21E AtG ]u entrichtenden kostendeckenden %eitrlge nach der Ä9erordnung 
�Eer 9orausleistungen I�r die (inrichtung Yon Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und ]ur 
(ndlagerung radioaktiYer AEIllle³ �(ndlagerYorausleistungsYerordnung ± (ndlager9l9� >1A�13@ 
Eei den ]uk�nItigen 1ut]ern eines (ndlagers. Grundlage I�r die (rmittlung des Ansat]es sind die 
Eer�cksichtigungsIlhigen AusgaEen der %undesEeh|rden I�r die (ndlagerSroMekte. 'as 6tandort�
ausZahlYerIahren Zird geml� den �� 21 II. 6tandAG >1A�7@ �Eer 8mlagen Yon den AEIallYerursa�
chern Iinan]iert. 

F�r die (ntscheidung �Eer =ulassungsantrlge Zerden Yon den ]ustlndigen %eh|rden �%undes� 
und LandesEeh|rden� Eeim Antragsteller Kosten erhoEen� die den AuIZand der %eh|rden und die 
Kosten I�r die +in]u]iehung Yon 6achYerstlndigen aEdecken �� 21 AtG >1A�3@�. 'as Gleiche gilt 
I�r 0a�nahmen der AuIsichtsEeh|rden. 

Länderausschuss für Atomkernenergie 

'er Llnderausschuss I�r Atomkernenergie �LAA� ist ein stlndiges %und�Llnder�Gremium aus 
9ertretern der atomrechtlichen =ulassungs� und AuIsichtsEeh|rden der Llnder und des %08%. (r 
dient der YorEereitenden Koordinierung der 7ltigkeiten Yon %und und Llndern Eeim 9oll]ug des 
Atomrechts soZie der 9orEereitung Yon bnderungen und der WeiterentZicklung Yon 5echts� und 
9erZaltungsYorschriIten soZie des untergeset]lichen 5egelZerks.  

Im Interesse eines m|glichst Eundeseinheitlichen 9oll]uges des Atomrechts erarEeiten die ]ustln�
digen atomrechtlichen =ulassungs� und AuIsichtsEeh|rden der Llnder und das %08% im Konsens 
5egelungen ]ur einheitlichen +andhaEung des Atomrechts� die Yom %08% Eekannt gemacht Zer�
den. 9orsit] und GeschlItsI�hrung liegen Eeim %08%. 'as Gremium Iasst seine %eschl�sse in 
der 5egel einYernehmlich. 
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AEEildung (�7� Llnderausschuss I�r Atomkernenergie 

 

'er Llnderausschuss I�r Atomkernenergie �Ygl. AEEildung (�7� Eedient sich ]ur 9orEereitung sei�
ner im +auStausschuss ]u treIIenden (ntscheidungen mehrerer Fachaussch�sse I�r die 7hemen 
5echt� 5eaktorsicherheit� 6trahlenschut] soZie nukleare 9er� und (ntsorgung soZie der den 
Fachaussch�ssen ]ugeordneten ArEeitskreisen I�r sSe]ielle stlndige AuIgaEen. 'ie Fachaus�
sch�sse k|nnen Eei %edarI I�r Eesondere� Yor allem dringliche (in]elIragen Ad�hoc�ArEeitsgruS�
Sen einset]en. 'ie Fachaussch�sse und die Sermanenten ArEeitskreise tagen mindestens ]Zei�
mal Mlhrlich� Eei %edarI hluIiger. 'er +auStausschuss tagt mindestens einmal Mlhrlich. 

AuI dem Feld der Geset]geEung ist der LAA ein Zichtiges 0ittel ]ur Ir�h]eitigen und umIassenden 
%eteiligung der Llnder� Zelches die I|rmlichen 0itZirkungsrechte der Llnder am Geset]geEungs�
YerIahren durch den %undesrat ergln]t. 

E.3.2 Tatsächliche Unabhängigkeit der jeweiligen staatlichen Aufgaben 

'ie ZirtschaItliche 1ut]ung der Kernenergie liegt au�erhalE des staatlichen %ereichs in SriYaten 
+lnden. 'ie atomrechtliche Genehmigung und die AuIsicht sind staatliche AuIgaEen. 'amit liegt 
eine 7rennung der InteressensShlren Yor. 

1ur dort� Zo im staatlichen %ereich eine WirtschaItsI|rderung oder eine F|rderung der Zissen�
schaItlichen (rIorschung in der gleichen 9erZaltungseinheit EetrieEen Zird� Zie die atomrechtliche 
Genehmigung und die %eauIsichtigung der entsSrechenden kerntechnischen Anlagen� ist eine In�
teressenkollision �EerhauSt YorstellEar. AuI der %undeseEene giEt es aEer keine GeIahr einer sol�
chen Interessenkollision� Zeil die AuIgaEen auI Yerschiedene 5essorts Yerteilt sind. F�r die atom�
rechtliche Genehmigung und AuIsicht kerntechnischer Anlagen sind in der 5egel die Llnder ]u�
stlndig� die 5echt� und =Zeckml�igkeitsauIsicht �Eer die Llnder Zird durch das %08% Zahrge�
nommen. In den %ereichen ZirtschaItlicher %elange der KernenergieZirtschaIt in 'eutschland� der 
3roMektI|rderung ]ur 5eaktorsicherheitsIorschung und ]ur standortunaEhlngigen (ntsorgungs�
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�(ndlagerIorschung Yon radioaktiYen AEIlllen Zird der %und ausschlie�lich durch das %undesmi�
nisterium I�r WirtschaIt und (nergie �%0Wi� tltig. 

'ie staatliche 2rganisation in 'eutschland erI�llt somit die AnIorderungen des Artikels 20 AEs. 2 
des Gemeinsamen hEereinkommens. 

'ies gilt insEesondere auch I�r die 2rganisation der 3lanung� (rrichtung und des %etrieEs Yon 
(ndlagern I�r radioaktiYe AEIllle. +ier handelt es sich geml� � �a AEs. 3 AtG >1A�3@ um eine 
%undesauIgaEe� die dem %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� ]ur AusI�hrung ]ugeZiesen ist. 

'as 9erIahren ]ur =ulassung eines solchen %undesendlagers Zird grundslt]lich als 3lanIeststel�
lungsYerIahren durchgeI�hrt �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel (.2.3�. In den Flllen� in denen der 
6tandort durch %undesgeset] Iestgelegt Zurde� tritt an die 6telle der 3lanIeststellung eine Geneh�
migung. F�r die 3lanIeststellung und Genehmigung Yon (ndlagern ist k�nItig das %I( ]ustlndig. 
'as %I6 agiert in diesem Fall als Antragsteller. 

'ie hEerZachung der (inhaltung der atom� und strahlenschut]rechtlichen 9orausset]ungen und 
der Festlegungen in den =ulassungen erIolgt im %I6 eine interne hEerZachung durch die 2rgani�
sationseinheit Ä(ndlager�EerZachung� �(h�. 'ie (h ist gegen�Eer den I�r die (rrichtung und den 
%etrieE der (ndlager YerantZortlichen 6tellen im %I6 organisatorisch Zeitestgehend getrennt. 

'as %08% �Et die Fach� und 5echtsauIsicht �Eer das %I6 aus. 

'as %I( reguliert den 9oll]ug des 6tandortausZahlYerIahrens entsSrechend � 1� AEs. 1 Eis 4 AtG. 
'as %I( untersteht der AuIsicht des %08% �� 3 des Geset]es �Eer die (rrichtung eines %undes�
amtes I�r kerntechnische (ntsorgung�. 
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F Andere Sicherheitsbestimmungen 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 21 Eis 26 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

6eit der Yierten hEerSr�IungskonIeren] ergaEen sich keine Zesentlichen bnderungen. 

F.1 Artikel 21: Verantwortung des Genehmigungsinhabers 

Artikel 21: Verantwortung des Genehmigungsinhabers 

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Verantwortung für die Sicherheit der 
Behandlung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle in erster 
Linie dem jeweiligen Genehmigungsinhaber obliegt, und trifft die geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß jeder Inhaber einer solchen 
Genehmigung seiner Verantwortung nachkommt. 

(2) Gibt es keinen Genehmigungsinhaber oder anderen Verantwortlichen, so liegt 
die Verantwortung bei der Vertragspartei, der die Hoheitsbefugnisse über die 
abgebrannten Brennelemente oder die radioaktiven Abfälle zukommen. 

F.1.1 Verantwortung des Genehmigungsinhabers 

'ie Srimlre 9erantZortung I�r die 6icherheit einer Anlage ]ur %ehandlung aEgeErannter %renn�
elemente oder einer Anlage ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle liegt Eeim GenehmigungsinhaEer. 
'iesem darI die Genehmigung nur erteilt Zerden� Zenn er die geset]lich YorgeschrieEenen Ge�
nehmigungsYorausset]ungen erI�llt. F�r den 8mgang mit KernErennstoIIen� der nach � 6 Atom�
geset] �AtG� >1A�3@ �]. %. =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente� oder Anlagen� die nach 
� 7 AtG �]. %. Anlagen ]ur Konditionierung aEgeErannter %rennelemente� genehmigt Zerden� Ee�
sagt eine dieser 9orausset]ungen� dass die YerantZortlichen 3ersonen ]uYerllssig sein und die 
erIorderliche Fachkunde Eesit]en m�ssen. Wenn diese 9orausset]ungen Eeh|rdlich �EerSr�It und 
Eestltigt sind� ist die 9orausset]ung I�r eine YerantZortliche Aus�Eung der Genehmigung ge�
schaIIen. 

%ei KaSitalgesellschaIten mit mehreren YertretungsEerechtigten 9orstandsmitgliedern muss der 
GenehmigungsinhaEer der ]ustlndigen %eh|rde die 3erson aus dem Kreis der YertretungsEe�
rechtigten 9orstandsmitglieder Eenennen� Zelche die AuIgaEe des 6trahlenschut]YerantZortli�
chen Zahrnimmt. 'ieser 9erantZortliche hat auch I�r eine IunktionsIlhige 2rganisation und Iach�
kundiges 3ersonal in der Anlage ein]ustehen. 

F�r den GesamtEereich des 6trahlenschut]es ist der InhaEer einer Genehmigung nach � 31 AEs. 1 
6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ als 6trahlenschut]YerantZortlicher YerantZortlich. 
F�r die Iachliche 7ltigkeit und die %eauIsichtigung des %etrieEs sind nach � 31 AEs. 2 6trl6ch9 
Yon ihm eine ausreichende An]ahl an 6trahlenschut]EeauItragten ]u Eenennen. 'iese sorgen 
gemeinsam mit dem 6trahlenschut]YerantZortlichen I�r die ordnungsgeml�e (inhaltung aller 
6chut]� und hEerZachungsYorschriIten der 6trahlenschut]Yerordnung �Ygl. die AusI�hrungen ]u 
Artikel 24 der KonYention�. 'ie 6trahlenschut]EeauItragten d�rIen geml� � 32 AEs. 5 6trl6ch9 
Eei der (rI�llung ihrer 3Ilichten nicht Eehindert oder Zegen ihrer 7ltigkeit Eenachteiligt Zerden. 
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F�r die sSe]iellen %elange der kerntechnischen 6icherheit in Anlagen� die nach � 7 AEs. 1 oder 
(inrichtungen� die nach � 6 AtG genehmigt sind� Zurde als Zeitere Instan] innerhalE der %etrieEs�
organisation der kerntechnische 6icherheitsEeauItragte geschaIIen >1A�17@. 'ieser �EerZacht un�
aEhlngig Yon den unternehmerischen AnIorderungen eines ZirtschaItlichen AnlagenEetrieEs die 
%elange der kerntechnischen 6icherheit in allen %etrieEsEereichen. (r Zirkt Eei allen bnderungs�
ma�nahmen mit� Eeurteilt die meldeSIlichtigen (reignisse und die %etrieEsausZertung und hat 
Meder]eit 9ortragsrecht Eei dem Leiter der Anlage. 

6oZohl die 6trahlenschut]EeauItragten als auch der kerntechnische 6icherheitsEeauItragte �Een 
ihre 7ltigkeiten unaEhlngig Yon der 8nternehmenshierarchie aus. 

'ie 6truktur der %etrieEsorganisation liegt ± unter %er�cksichtigung der 9orgaEen �Eer die oEen 
genannten YerantZortlichen 3ersonen und ihrer AuIgaEen und Yon 5egelungen aus dem %ereich 
der 4ualitltssicherung ± im (rmessen des %etreiEers. 

Alle 'urchset]ungsma�nahmen der ]ustlndigen %eh|rden richten sich ]unlchst an den InhaEer 
der Genehmigung mit dem =iel� dass die YerantZortlichen 3ersonen ihren 9erSIlichtungen Sers|n�
lich nachkommen. Ist dies nicht der Fall� kann die %eh|rde die als GenehmigungsYorausset]ung 
erIorderliche =uYerllssigkeit dieser 3ersonen in Frage stellen. Folgerichtig richten sich dann ins�
Eesondere 2rdnungsZidrigkeits� und 6traIYerIahren Eei 5egelYerst|�en gegen ein]elne 3ersonen 
�Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1� �2� Y in KaSitel (.2.6�. 

F.1.2 Verantwortung bei fehlendem Genehmigungsinhaber 

%ei AEhandenkommen� AuIIinden oder 0issErauch radioaktiYer 6toIIe ist das EetroIIene %undes�
land I�r die nuklearsSe]iIische GeIahrenaEZehr ]ustlndig. In graYierenden Flllen Zird es hierEei 
Yom %I6 unterst�t]t. InsEesondere gilt dies Eeim Fund radioaktiYer 6toIIe� I�r die kein Genehmi�
gungsinhaEer oder anderer 9erantZortlicher IeststellEar ist. 

GiEt es Eei einer (inrichtung ]ur %ehandlung oder ]ur AuIEeZahrung radioaktiYer AEIllle keinen 
GenehmigungsinhaEer oder anderen 9erantZortlichen oder kann dieser seiner 9erantZortung 
nicht nachkommen� so hat das I�r diese (inrichtung ]ustlndige %undesland I�r die 6icherheit der 
(inrichtung oder der 7ltigkeit ]u sorgen. 

F�r den Fall� dass ein unmittelEarer %esit]er Yon KernErennstoIIen keine %erechtigung I�r den 
%esit] hat� muss er nach � 5 AEs. 2 AtG I�r einen Eerechtigten %esit] sorgen. Kann ein solcher 
Eerechtigter %esit] nicht herEeigeI�hrt Zerden� �Eernimmt nach � 5 AEs. 3 AtG >1A�3@ das %I6 
Yor�Eergehend die KernErennstoIIe �Ä6taatliche 9erZahrung³�. (ine solche 6ituation kann auch 
eintreten Eei Fund Yon KernErennstoIIen oder Eei 9erlust der %erechtigung des SriYaten Geneh�
migungsinhaEers �]. %. Eei InsolYen] des Eisherigen %esit]ers oder Eei (nt]ug der Genehmigung�. 
Liegt allerdings eine anderZeitige Anordnung der AuIsichtsEeh|rde nach � 1� AEs. 3 AtG Yor� so 
hat diese 9orrang Yor der staatlichen 9erZahrung. 'erMenige� der I�r die KernErennstoIIe� die in 
staatlicher 9erZahrung sind� YerantZortlich ist� hat Zeiterhin daI�r ]u sorgen� dass ein Eerechtigter 
%esit] au�erhalE der staatlichen 9erZahrung geschaIIen Zird �� 5 AEs. 3 6at] 2 AtG�. 'ies gilt 
nicht nur I�r den unmittelEaren %esit]er� der an die staatliche 9erZahrung aEgelieIert hat� sondern 
auch I�r den InhaEer der 1ut]ungs� und 9erErauchsrechte und I�r denMenigen� der die KernErenn�
stoIIe Yon einem 'ritten ]u �Eernehmen oder ]ur�ck]unehmen hat �� 5 AEs. 3 6at] 3 AtG�. 

1ach � 23 AEs. 1 AtG >1A�3@ ist das %I6 I�r den 9oll]ug der staatlichen 9erZahrung ]ustlndig. 
'as %I6 kann die SriYaten GenehmigungsinhaEer ]ur �Wieder��hEernahme ihrer 9erantZortung 
im 8mgang mit den KernErennstoIIen Yeranlassen� indem es Anordnungen erllsst� dass staatlich 
YerZahrte KernErennstoIIe Yon den SriYaten (igent�mern Zieder �Eernommen Zerden. +ierdurch 
Zird deutlich� dass die staatliche 9erZahrung Yon KernErennstoIIen die Ausnahme im 8mgang mit 
diesen 6toIIen ist. 
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F.2 Artikel 22: Personal und Finanzmittel 

Artikel 22: Personal und Finanzmittel 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß während der Betriebsdauer einer Anlage zur Behandlung abgebrannter 
Brennelemente oder radioaktiver Abfälle das benötigte qualifizierte Personal 
für sicherheitsbezogene Tätigkeiten zur Verfügung steht; 

ii) daß angemessene Finanzmittel zur Unterstützung der Sicherheit von Anlagen 
zur Behandlung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle 
während ihrer Betriebsdauer und für die Stillegung zur Verfügung stehen; 

iii) daß finanzielle Vorsorge getroffen wird, um die Fortführung der 
entsprechenden behördlichen Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen 
während des für erforderlich erachteten Zeitraums nach dem Verschluß eines 
Endlagers zu ermöglichen. 

F.2.1 Personal 

'er sichere %etrieE kerntechnischer Anlagen einschlie�lich der Anlagen ]ur %ehandlung aEge�
Erannter %rennelemente E]Z. radioaktiYer AEIllle set]t Eei allen %eteiligten ± %etreiEern� +erstel�
lern� Forschungseinrichtungen� %eh|rden und Gutachtern ± ein hohes 0a� an kerntechnischer 
KomSeten] Yoraus. F�r den sicheren %etrieE Yon kerntechnischen Anlagen tragen die %etreiEer 
die 9erantZortung daI�r� dass die notZendige KomSeten] ]ur 9erI�gung steht. 

1ach � 7 AEs. 2 1r. 1 und 2 AtG >1A�3@ darI die Genehmigung ]ur (rrichtung oder dem %etrieE 
einer Anlage nur erteilt Zerden� Zenn  

 keine 7atsachen Yorliegen� aus denen sich %edenken gegen die =uYerllssigkeit des An�
tragstellers und der I�r die (rrichtung� Leitung und %eauIsichtigung des %etrieEs der An�
lage YerantZortlichen 3ersonen ergeEen� und die I�r die (rrichtung� Leitung und %eauI�
sichtigung des %etrieEs der Anlage YerantZortlichen 3ersonen die hierI�r erIorderliche 
Fachkunde Eesit]en� 

 geZlhrleistet ist� dass die Eei dem %etrieE der Anlage sonst tltigen 3ersonen die notZen�
digen Kenntnisse �Eer einen sicheren %etrieE der Anlage� die m|glichen GeIahren und die 
an]uZendenden 6chut]ma�nahmen Eesit]en. 

bhnliche AnIorderungen an die =uYerllssigkeit des Antragstellers Iinden sich auch in � 6 AEs. 2 
1r. 1 AtG E]gl. der Genehmigung ]ur AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen soZie in � � AEs. 2 1r. 
1 und 2 AtG E]gl. der %earEeitung� 9erarEeitung und sonstige 9erZendung Yon KernErennstoIIen 
au�erhalE genehmigungsSIlichtiger Anlagen. 

� 30 6trl6ch9 >1A�8@ enthllt 5egelungen ]ur erIorderlichen Fachkunde im 6trahlenschut]� �Eer 
ihren (rZerE und (rhalt. 

'ie 9erordnung �Eer den kerntechnischen 6icherheitsEeauItragten und �Eer die 0eldung Yon 
6t|rIlllen und sonstigen (reignissen �At609� >1A�17@ regelt die %estellung eines 6icherheitsEe�
auItragten I�r Anlagen� die nach � 7 AEs. 1 AtG E]Z. � 6 AtG genehmigt sind. 

'ie rechtlichen Grundlagen Zerden im 5ahmen Yon 5ichtlinien Zeiter sSe]iIi]iert. 'as geschieht 
insEesondere durch 5ichtlinien ]ur erIorderlichen Fachkunde des YerantZortlichen 3ersonals und 
]ur GeZlhrleistung der notZendigen Kenntnisse des sonst tltigen 3ersonals in KernkraItZerken� 
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die sinngeml� angeZendet Zerden. 'ar�Eer hinaus regeln AnIorderungen den InIormations� und 
Wissensaustausch einschlie�lich des (rIahrungsr�ckIlusses. 

Au�erdem giEt es die 5ichtlinie �Eer die Fachkunde im 6trahlenschut] >3�40@� die das Ausma� 
und den 1achZeis der I�r den 6trahlenschut] erIorderlichen Fachkunde Yon 6trahlenschut]EeauI�
tragten und Yon 6trahlenschut]YerantZortlichen regelt. 

In der 8mset]ung der 5egelungsinhalte ergiEt sich eine atomrechtliche 9erantZortungskette mit 
unterschiedlichen Fachkunde� � FachkenntnisanIorderungen.  

9or dem (insat] Yon 3ersonen� die in der 5ichtlinie >3�2@ I�r den FachkundenachZeis I�r Kern�
kraItZerksSersonal genannt sind �LeitungsSersonal�� llsst sich die AuIsichtsEeh|rde 8nterlagen 
Yorlegen� die die erIorderliche Iachliche AusEildung und Sraktische (rIahrung Eelegen. 6ie �Eer�
Sr�It diese 8nterlagen auI hEereinstimmung mit den 9orgaEen der 5ichtlinie. 

'er 6taat in Form des %undes und der Llnder stellt die %ildungsstltten ]ur 9erI�gung� an denen 
TualiIi]ierte EeruIliche AusEildung stattIindet. =uslt]lich ]ur |IIentlichen %eruIsausEildung haEen 
die KraItZerksEetreiEer 1�57 eine KraItZerksschule gegr�ndet� um den AnIorderungen an das 
KraItZerksSersonal 5echnung ]u tragen. 'urch die Frei]�gigkeit innerhalE der (8 hat sich das 
3oten]ial entsSrechend ausgeEildeter %eZerEer aEer noch ]uslt]lich Yergr|�ert. 'ie %etreiEer 
kerntechnischer (inrichtungen ± soZohl staatlicher als auch SriYatZirtschaItlicher Art ± ZerEen 
ihrerseits um TualiIi]ierte 0itarEeiter. 

=uslt]lich ]u einer %eruIsausEildung giEt es einschllgige AusEildungsm|glichkeiten in 'eutsch�
land an 14 +ochschulen und sechs Fachhochschulen� ]um %eisSiel im %ereich Kern� und 5eak�
tortechnik an den +ochschulen Aachen� %erlin� &lausthal�=ellerIeld� 'resden� (ssen� Karlsruhe� 
0�nchen� 6tuttgart und =ittau. Amtlich anerkannte 6trahlenschut]lehrglnge Zerden ]um %eisSiel 
in den im 4ualitltsYerEund 6trahlenschut]kursstltten �46K� ]usammengeschlossenen uniYersi�
tlren und nicht�uniYersitlren (inrichtungen durchgeI�hrt. In den Yergangenen ]ehn -ahren Zur�
den mit ]um 7eil ma�geElicher Iinan]ieller 8nterst�t]ung der Industrie mehrere Lehrst�hle in den 
%ereichen 5eaktorsicherheit� 5eaktortechnik� 5adiochemie� (ndlagers\steme� 6trahlenEiologie 
Yon den 8niYersitlten Aachen� 'resden� Karlsruhe� 0�nchen� 6tuttgart� &lausthal�=ellerIeld ]ur 
Wieder� E]Z. 1euEeset]ung ausgeschrieEen. 1ach der WiederinEetrieEnahme des umger�steten 
AusEildungskernreaktors AK5�2 im -ahr 2005 YerI�gt die 78 'resden �Eer den modernsten Aus�
Eildungskernreaktor in 'eutschland.  

Im nicht staatlichen %ereich giEt es anerkannte Kurse ]. %. Eei Industrie� und +andelskammern 
oder Eeim +aus der 7echnik in (ssen. 

=ur 6icherstellung einer gen�genden An]ahl ausgeEildeter�geschulter 3ersonen I�r sicherheits�
Ee]ogene 7ltigkeiten geh|rt auch der (rhalt des Yorhandenen Wissens. 

Im indiYiduellen %ereich ist das geZlhrleistet durch die 9orschriIt Yon Wiederholungsschu�
lungen im 6trahlenschut]. 8nterZeisungen sollen entsSrechend der Ä5ichtlinie �Eer die
GeZlhrleistung der notZendigen Kenntnisse der Eeim %etrieE Yon KernkraItZerken sonst
tltigen 3ersonen³ >3�27@ Mlhrlich stattIinden. 'ie 6chulungen I�r die anderen GruSSen sol�
len mindestens im =Zei� resSektiYe 'reiMahresrh\thmus stattIinden.

'ar�Eer hinaus ist I�r die (rhaltung des n|tigen KnoZ�hoZs im kerntechnischen und strah�
lenschut]releYanten %ereich im 0lr] 2000 der ÄKomSeten]YerEund Kerntechnik³ deut�
scher Forschungsinstitute im 5ahmen des +GF�ForschungsEereiches (nergie gegr�ndet
Zorden� ]u dem sich Forschungseinrichtungen auI dem GeEiet der 5eaktorsicherheit ]u�
sammengeschlossen haEen. Ihm geh|ren an� das Karlsruher Institut I�r 7echnologie �KI7�
mit den 8niYersitlten Karlsruhe� +eidelEerg und 6tuttgart� die 0aterialSr�Iungsanstalt 8ni�
Yersitlt 6tuttgart soZie das (uroSlische Institut I�r 7ransurane �I78� Karlsruhe� das For�
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schungs]entrum -�lich �F=-� mit der 5W7+ Aachen und der F+ Aachen�-�lich� das +elm�
holt]�=entrum 'resden�5ossendorI mit der 78 'resden und der F+ =ittau�G|rlit]� die Ge�
sellschaIt I�r Anlagen� und 5eaktorsicherheit �G56� mE+ mit der 78 0�nchen� und die 
%undesanstalt I�r GeoZissenschaIten und 5ohstoIIe �%G5� mit der 8niYersitlt +annoYer 
und der 78 %erlin. AEgesehen Yon der EundesZeiten AuIgaEenaEstimmung im %ereich 
5eaktorsicherheits� und (ndlagerIorschung trlgt der KomSeten]YerEund mit Anal\sen der 
AusEildungssituation und 3rognosen ]ur (rmittlung des 1achZuchsEedarIs I�r die notZen�
dige KomSeten]erhaltung und hierdurch ]ur 9erringerung des 'eIi]its Eei. 'ie erIolgreiche 
ArEeit des KomSeten]YerEunds in den let]ten ]ehn -ahren geht insEesondere aus der Yer�
Eesserten (ntZicklung des LehrangeEots herYor. 

 'ie IntensiYierung der KooSeration mit den +ochschulen auI regionaler (Eene hat ]ur (nt�
stehung Yon Yier 7ochterYerE�nden geI�hrt� das KomSeten]]entrum 2st I�r Kernenergie 
�2004�� der 6�dZestdeutsche Forschungs� und LehrYerEund Kerntechnik �2007�� der Kom�
Seten]YerEund 6trahlenIorschung �2007� und das Forum Kerntechnik West �200��. 

 Auch die KernkraItZerksEetreiEer haEen sich die koordinierte F|rderung Yon deutschen 
Lehr� und Forschungseinrichtungen mit kerntechnischen 6chZerSunkten ]ur AuIgaEe ge�
macht� um einen %eitrag ]um KomSeten]erhalt soZie ]ur 1achZuchsgeZinnung im %e�
reich der Kerntechnik ]u leisten. 'a]u geh|ren die (inrichtung eines Fachregisters ]u kern�
technischen LehrangeEoten und Forschungstltigkeiten ]ur IdentiIikation Yon KomSeten]�
schZerSunkten soZie ]ur (ntscheidungsIindung im 5ahmen der +ochschulI|rderung. 'es 
Weiteren erIolgt eine strukturierte +ochschulI|rderung durch F|rderSatenschaIten in Form 
Yon 8nterst�t]ung Eeim AuIEau Yon 6tudienglngen� ge]ielte LehrstuhlI|rderung� (inrich�
tung Yon 6tiItungsSroIessuren� (ntsendung Yon Gastdo]enten und 9ergaEe Yon 'oktoran�
denstiSendien u. a. 'urch die %ereitstellung Yon 'iSlom� und 3raktikumsSllt]en in Indust�
rieunternehmen erhalten die 6tudierenden eine &hance� ihre akademische AusEildung� 
Yerstlrkt an den %edingungen der ArEeitsZelt aus]urichten.  

 'er Aus� und WeiterEildung Yon FachSersonal Eei %eh|rden und Gutachtern dienen die 
9eranstaltungen� die die GesellschaIt I�r Anlagen� und 5eaktorsicherheit �G56� mE+ im 
5ahmen der G56�Akademie anEietet. 'a]u geh|ren insEesondere die %eh|rdenseminare� 
die in regelml�igen AEstlnden Yon der G56 durchgeI�hrt Zerden� und Yor allem I�r Munge 
%eh|rdenmitarEeiter gedacht sind. 6eminare giEt es u. a. ]u den 7hemen Grundlagen der 
5eaktorSh\sik� 1ukleare 9er� und (ntsorgung� 0arkante (reignisse�6t|rIllle�8nIllle in 
kerntechnischen Anlagen� I1(6�+andEuch der IA(2� Grundlagen des 6trahlenschut]es� 
5adiologischer 1otIallschut]� (inZirkungen Yon au�en� %eh|rdliche AuIsicht �Eer den %e�
trieE Yon Kernreaktoren� Kerntechnische 5egeln des 5echts und der 7echnik� AusgeZlhlte 
aktuelle 7hemen ]um atomrechtlichen Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren� %rand�
schut] in KernkraItZerken� %etrieEsI�hrung Yon KernkraItZerken� 6tilllegung kerntechni�
scher Anlagen. 

'ie genannten Iachlichen KomSeten]en Zerden neEen der (rI�llung nationaler AuIgaEen auch 
]ur 9erIolgung und %eZertung internationaler (ntZicklungen Een|tigt. 

=ur F|rderung und WeiterentZicklung der ZissenschaItlich�technischen =usammenarEeit ]Zi�
schen den 7echnischen 6icherheitsorganisationen �762� in (uroSa auI dem GeEiet der kerntech�
nischen 6icherheit haEen die 7echnischen 6icherheitsorganisationen I561� G56 und A91 �heute 
%el 9� im 0ai 2006 das Ä(uroSlische 762�1et]Zerk³ �(7621� gegr�ndet. 'as =iel des 1et]Zerks 
soll insEesondere durch einen s\stematischen Austausch Yon (rgeEnissen in Forschung und (nt�
Zicklung soZie Yon (rIahrungen aus dem %etrieE Yon kerntechnischen Anlagen und mit den %e�
Zertungen der 6icherheit erreicht Zerden. Weiterhin Zill das 1et]Zerk %eitrlge ]ur +armonisie�
rung Yon euroSlischen 3raktiken Eei der %eZertung der kerntechnischen 6icherheit leisten und 
InitiatiYen ]ur (ntZicklung und 5ealisierung Yon euroSlischen ForschungsSrogrammen unterst�t�
]en. 'iese AktiYitlten dienen insgesamt einer eIIektiYen WeiterentZicklung des internationalen 

6eite 153 Yon 33�



Drucksache 18�5980 – 168 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

6tands Yon WissenschaIt und 7echnik durch 1ut]ung Yon gemeinsamen 5essourcen und 6\ner�
gien auI allen ArEeitsgeEieten. 

'ie 5eaktor�6icherheitskommission �56K� hat im -uli 2012 in einem 0emorandum >4�10a@ der 
%esorgnis Ausdruck Yerliehen� dass mit dem AuslauIen der Kernenergienut]ung ]ur 6tromer]eu�
gung in 'eutschland ein 9erlust an ausreichend TualiIi]iertem und motiYiertem 3ersonal einher�
gehen k|nnte� der ]u einem 3roElem I�r die geordnete %eendigung der Kernenergienut]ung ]ur 
6tromer]eugung inklusiYe der 6tilllegung� dem 5�ckEau und der (ntsorgung der AEIllle I�hren 
k|nne.  

F�r die Zlhrend des AuslauIens der Kernenergienut]ung ]ur 6tromer]eugung anstehenden AuI�
gaEen EedarI es auch Zeiterhin komSetenter und motiYierter 0itarEeiter. 'ie 0otiYation� in einem 
%ereich mit in 'eutschland nur Eegren]ter EeruIlicher 3ersSektiYe tltig ]u sein� kann nur dann 
auIrechterhalten Zerden� Zenn diese 7ltigkeit auch als Zichtig� gesellschaItlich anerkannt und 
inhaltlich herausIordernd angesehen Zird.  

'ie 56K EeI�rchtet� dass Eei aEnehmender 0otiYation der EetroIIenen 0itarEeiter der (rhalt des 
erIorderlichen Wissens I�r einen sicheren %etrieE und die sichere Lagerung Yon AEIlllen langIristig 
nicht sichergestellt ist. 'eshalE Iordert die 56K die Gestaltung eines ArEeitsumIelds� in dem sich 
die 0itarEeiter Zeiterhin motiYiert I�r einen YerantZortungsYollen 8mgang mit der Kerntechnik ein�
set]en k|nnen. Alle 9erantZortlichen sind auIgeruIen� hier]u Eei]utragen. 

F.2.2 Finanzmittel während der Betriebsdauer und Stilllegung 

6oZeit kerntechnische Anlagen durch |IIentliche %etreiEer EetrieEen Zerden� sorgt die ]ustlndige 
K|rSerschaIt I�r die n|tige Iinan]ielle Ausstattung auch I�r sicherheitsreleYante AuIgaEen im =u�
sammenhang mit diesen Anlagen. 1icht |IIentliche %etreiEer m�ssen selEst die n|tigen Iinan]iel�
len 0ittel auIEringen. F�r kerntechnische Anlagen Zurde diese 3Ilicht nunmehr in � 7c AEs. 2 1r. 
2 AtG >1A�3@ auch geset]lich normiert. 'amit dieser 3Ilicht auch entsSrochen Zird� giEt es als 
5egulatiY die in � 1� AtG normierte staatliche AuIsicht. 

F�r die Folgekosten des %etrieEs der Anlagen� also I�r die (ntsorgung aEgeErannter %rennele�
mente oder radioaktiYer AEIllle und I�r die 'urchI�hrung der 6tilllegung� sind die MeZeiligen SriYa�
ten %etreiEer nach steuer� und handelsrechtlichen 9orschriIten >+G% 02@ YerSIlichtet� 5�ckstellun�
gen ]u Eilden. 'ie +|he der 5�ckstellungen I�r die 6tilllegung und den 5�ckEau der deutschen 
KernkraItZerke und I�r die (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente soZie I�r die (ntsorgung 
Zeiterer radioaktiYer AEIllle hlngt Yon einer 9iel]ahl Yon (inIlussIaktoren aE. 'a]u ]lhlen etZa 
der k�nItige %rennelementeanIall� der Zesentlich Yon der LauI]eit der KernkraItZerke aEhlngt� 
oder die k�nItige =eit� und KostenentZicklung Eei den (ndlagerSroMekten. 

'as geltende 0odell der 5�ckstellungen trlgt dem 9erursacherSrin]iS 5echnung� indem die 9er�
antZortung I�r die 9erI�gEarkeit ausreichender 0ittel den ]ur 6tilllegung und (ntsorgung YerSIlich�
teten 8nternehmen auIerlegt Zird. 'ie hinter den YerSIlichteten KernkraItZerksEetreiEergesell�
schaIten stehenden 0uttergesellschaIten haEen sich dar�Eer hinaus ]unlchst Eis ]um -ahr 2022 
YerSIlichtet sogenannte (rgeEnisaEI�hrungs� und %eherrschungsYertrlge oder harte 3atronatser�
kllrungen aE]uschlie�en� die im Falle der InsolYen] der %etreiEergesellschaIt sicherstellen sollen� 
dass die 9erEindlichkeiten der MeZeiligen KernkraItZerksEetreiEergesellschaIt durch den 0utter�
kon]ern Eeglichen Zird. 

'ie +|he der Yon der (.21 6(� der 5W( AG und der (n%W (nergie %aden�W�rttemEerg AG 
MeZeils nach IF56 �International Financial 5eSorting 6tandards� soZie der Yon der KernkraItZerk 
%runsE�ttel GmE+ 	 o+G und der KernkraItZerk Kr�mmel GmE+ 	 o+G �MeZeils 9attenIall�%e�
trieEsI�hrerschaIt� in den +andelsEilan]en ]um %ilan]stichtag 31. 'e]emEer 2013 SassiYierten 
5�ckstellungen I�r die 6tilllegung und den 5�ckEau Yon KernkraItZerken in 'eutschland und die 
(ntsorgung radioaktiYer AEIllle Eetrlgt ca. 36 0rd. (85. 
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F�r die |IIentlichen %etreiEer Zerden I�r die 6tilllegungs� und AEEaukosten einschlie�lich des er�
Iorderlichen sachkundigen 3ersonals 0ittel in den MeZeiligen aktuellen +aushalt eingestellt �Ygl. 
auch die AusI�hrungen ]u Artikel 26 E]gl. der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen�. 

F.2.3 Finanzmittel nach Verschluss eines Endlagers 

1ach dem 9erschluss eines (ndlagers ist die YerEleiEende hEerZachung staatliche AuIgaEe. 'ie 
Eeh|rdlichen Kontrollen Zerden sich im Wesentlichen auI SassiYe 0a�nahmen Eeschrlnken� ak�
tiYe 0a�nahmen Zerden auIgrund der AusZahl des (ndlagerstandortes und der Auslegung des 
(ndlagers nicht notZendig Zerden. 'amit sind die ]u erZartenden Kosten gering. 'a sie in staat�
licher 5egie durchgeI�hrt Zerden� erIolgt die Finan]ierung �Eer den %undeshaushalt. 

F.3 Artikel 23: Qualitätssicherung 

Artikel 23: Qualitätssicherung 

Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
geeignete Programme zur Qualitätssicherung im Hinblick auf die Sicherheit der 
Behandlung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle aufgestellt und 
durchgeführt werden. 

F.3.1 Qualitätssicherung 

'ie Kon]eStion und Auslegung Yon Anlagen ]ur Konditionierung� =Zischenlagerung und (ndlage�
rung Yon aEgeErannten %rennelementen und radioaktiYen AEIllle umIasst konstruktiYe und admi�
nistratiYe 0a�nahmen ]um 6chut] Yon %eY|lkerung und %eschlItigten Yor einer GeIlhrdung 
durch Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe und ionisierende 6trahlung. 'ie Wirksamkeit dieser 0a�nah�
men Zird im 5ahmen eines 4ualitltssicherungsSrogramms sichergestellt� das auch AlterungsSro�
]esse und die YorEeugende Instandhaltung Eer�cksichtigt. 'ie 5egel K7A 1401 des Kerntechni�
schen Ausschusses legt generelle AnIorderungen an die 4ualitltssicherung Eei KernkraItZerken 
Iest. 'ie Forderungen der 5egel Zerden� soZeit ]utreIIend� angeZendet. 6ie umIassen unter an�
derem die Grundslt]e der EetrieElichen 2rganisation� die 3lanung und Auslegung� die Fertigung 
und (rrichtung einschlie�lich 4ualitlts�EerSr�Iung� den Eestimmungsgeml�en %etrieE und 6t|r�
Illle� die 'okumentation und ArchiYierung soZie die 3r�Iung des 4ualitltssicherungss\stems 
selEst. (in Zesentliches (lement der 4ualitltssicherung ist das %etrieEshandEuch. Art und 8m�
Iang der 0a�nahmen ]ur 6icherung der 4ualitltsmerkmale Zerden ausgerichtet an ihrer %edeu�
tung I�r die 9orsorge gegen 6chlden durch 6trahlene[Sosition. 'er Antragsteller oder Genehmi�
gungsinhaEer ist I�r 3lanung� 'urchI�hrung und hEerZachung der Wirksamkeit der 4ualitltssi�
cherung YerantZortlich. (ine Zesentliche Forderung der 5egel K7A 1401 gilt daEei der Fachkunde 
und 4ualiIikation des 3ersonals. 

'as 4ualitltssicherungsSrogramm ist Gegenstand des atomrechtlichen GenehmigungsYerIah�
rens. 'aEei Zerden Art und 8mIang I�r erstmalige und� soZeit erIorderlich� Ziederkehrende 3r��
Iungen seitens der AuIsichtsEeh|rde Iestgelegt. 'ie AuIsichtsEeh|rde kontrolliert die (inhaltung 
des 4ualitltssicherungsSrogramms und der 0a�nahmen. 6ie kann ]u den 3r�Iungen 6achYer�
stlndige hin]u]iehen. 'ar�Eer hinaus hat sie Meder]eit =ugang ]ur Anlage� um notZendige 8nter�
suchungen durch]uI�hren. 

(inige AnIorderungen ]ur 4ualitltssicherung in internationalen 6tandards� ]. %. in 'I1 (1 45004� 
Zerden Yon K7A 1401 nicht angesSrochen. -edoch stellen das Atomgeset] �AtG� >1A�3@ und die 
6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ die generelle Forderung nach (inhaltung des 6tandes 
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Yon WissenschaIt und 7echnik. 6omit ist geZlhrleistet� dass auch im internationalen 5ahmen gel�
tende AnIorderungen ]ur 4ualitltssicherung Eer�cksichtigt Zerden. 

F.3.2 Produktkontrolle 

Als 7eil der allgemeinen 4ualitltssicherung e[istiert die 3roduktkontrolle radioaktiYer AEIllle. 'e�
ren AuIgaEe ist es� die (inhaltung Yon (ndlagerungsEedingungen sicher]ustellen. 6ie sind 5esul�
tat der standortsSe]iIischen 6icherheitsanal\se I�r die ]u genehmigende Anlage. (in diesEe]�g�
licher 1achZeis set]t organisatorische und administratiYe 5egelungen Yoraus� durch die die 9er�
antZortungsEereiche� AuIgaEen und 7ltigkeiten der %eteiligten Iestgelegt Zerden. 'as %I6 sorgt 
im 5ahmen seiner 9erantZortung I�r den %etrieE des (ndlagers durch die 3r�Iung Yon AEIallge�
Einden soZie durch die 4ualiIi]ierung und Eegleitende Kontrolle Yon Konditionierungsma�nahmen 
I�r die (inhaltung der (ndlagerungsEedingungen. 

'ie 3roduktkontrolle umIasst 5egelungen ]ur 4ualitltssicherung Eei der (rIassung und Konditio�
nierung Yon radioaktiYen AEIlllen soZie Eei der +erstellung Yon AEIallEehlltern inklusiYe der (r�
Iassung und 'okumentation der endlagerreleYanten (igenschaIten der GeEinde. 2rganisatorische 
und administratiYe 5egelungen ]u den 9erantZortungsEereichen� den AuIgaEen und den 7ltig�
keiten der %eteiligten Zerden Iestgelegt durch den %eschluss des +auStausschusses des Llnder�
ausschusses I�r Atomkernenergie Yom 1.�2. 'e]emEer 1��4 �Ygl. AEEildung F�1� und durch die 
9ereinEarungen des %I6 mit den AEIallYerursachern. An der 3roduktkontrolle sind die AuIsichts�
Eeh|rden� das %I6� die EeauItragten 6achYerstlndigen� die AEIallYerursacher und die in ihrem 
AuItrage tltigen 'ienstleistungsunternehmen soZie die %etreiEer der =Zischenlager und Landes�
sammelstellen Eeteiligt. Art und 8mIang der 0a�nahmen Eei der 3roduktkontrolle Zerden in AE�
hlngigkeit Yom KonditionierungsYerIahren� Yon den (igenschaIten der AEIllle und Yon den AnIor�
derungen des (ndlagers Iestgelegt. 'ie ]ur GeZlhrleistung der 6icherheit eines (ndlagers I�r 
radioaktiYe AEIllle erIorderlichen 0a�nahmen Zerden in der MeZeiligen Anlagengenehmigung 
�3lanIeststellungsEeschluss� Iestgelegt. 
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AEEildung F�1� AElauI der 3roduktkontrolle Yon AEIallgeEinden aus kerntechnischen (inrichtun�

gen I�r ihre Konditionierung� =Zischen� und (ndlagerung 

 

6eite 157 Yon 33�



Drucksache 18�5980 – 172 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

AEEildung F�2� Wischtest ]ur 3roduktkontrolle an einem 026AIK�%ehllter �%ildrechte� G16� 

5egelungen ]ur 3roduktkontrolle e[istieren I�r die im (ndlager Konrad ein]ulagernden radioakti�
Yen AEIllle. Im (ndlager Konrad d�rIen nur solche radioaktiYen AEIllle eingelagert Zerden� die 
nachZeislich die (ndlagerungsEedingungen erI�llen.  

Geml� den (ndlagerungsEedingungen Konrad �Ygl. KaSitel '.3.3� gliedern sich die AnIorderun�
gen in 

GrundanIorderungen an end]ulagernde radioaktiYe AEIllle�

AnIorderungen an AEIallgeEinde�

AnIorderungen an AEIallSrodukte�

AnIorderungen an AEIallEehllter�

AktiYitltsEegren]ungen und

0assenEegren]ungen nichtradioaktiYer schldlicher 6toIIe.

'er 1achZeis der (inhaltung dieser AnIorderungen ist im 5ahmen der 3roduktkontrolle ]u erErin�
gen durch 

%auartSr�Iung Yon %ehlltern und Eegleitende Fertigungskontrollen�

4ualiIi]ierung und Eegleitende Kontrolle Yon Konditionierungsma�nahmen soZie

6tichSroEenSr�Iung an AEIallSrodukten E]Z. AEIallgeEinden.

Bauartprüfung 

Im 5ahmen Yon %auartSr�Iungen Zerden (ndlagerEehllter u. a. 6taSeldruckSr�Iungen� +eEeSr��
Iungen� FallYersuchen� thermischen 3r�Iungen und� soZeit ]utreIIend� 'ichtheitsSr�Iungen unter�
]ogen.  
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Verfahrensqualifikation 

'ie 4ualiIi]ierung Yon Konditionierungsma�nahmen erIolgt entZeder kamSagnenunaEhlngig un�
ter Festlegung der releYanten %etrieEsEedingungen in einem +andEuch oder kamSagnenaEhlngig 
auI Grundlage eines AElauISlans. 5eleYante 0a�nahmen im +inElick auI den 1achZeis der (in�
haltung der (ndlagerungsEedingungen sind insEesondere� 

 IdentiIi]ierung des AEIalls nach Art und +erkunIt� 

 1achZeis der (inhaltung der GrundanIorderungen an AEIallSrodukte soZie Zeiterer AnIor�
derungen in AEhlngigkeit Yon der ]ugeordneten AEIallSroduktgruSSe� 

 TualiIi]ierte %estimmung des radionuklidsSe]iIischen AktiYitltsinYentars� 

 %estimmung der 0assen Yon AEIallSrodukten und ±Eehlltern� der AEIallgeEindemasse so�
Zie der 6chZerSunktlage� 

 %estimmung Yon 2rtsdosisleistung und Kontamination. 

'urch die IdentiIi]ierung des AEIalls und die %estimmung der 0assen Zerden neEen den radiolo�
gischen (rIordernissen auch Zesentliche 1achZeise ]ur stoIIlichen =usammenset]ung im +in�
Elick auI die (inhaltung der 0assenEegren]ungen nichtradioaktiYer schldlicher 6toIIe erEracht. 

'as im AElauISlan EeschrieEene 9erIahren Zird getrennt I�r ein]elne 5ohaEIallkamSagnen im 
+inElick auI seine (ignung ]ur +erstellung endlagerIlhiger AEIallgeEinde Eeurteilt. 'ie FreigaEe 
des 9erIahrens durch das %I6 erIolgt unter Festlegung Eegleitender Kontrollen im +inElick auI den 
1achZeis der (inhaltung der (ndlagerungsEedingungen. 

Stichprobenprüfung 

AEIallgeEinde aus nicht TualiIi]ierten 9erIahren Zerden Yom %I6 nach ihrer +erstellung auI (in�
haltung der (ndlagerungsEedingungen kontrolliert. Art und 8mIang der Kontrollma�nahmen rich�
ten sich danach� inZieZeit aus den Yorgelegten 'okumentationen die (inhaltung der (ndlage�
rungsEedingungen herYorgeht. 
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F.4 Artikel 24: Strahlenschutz während des Betriebs 

Artikel 24: Strahlenschutz während des Betriebs 

(1) Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
während der Betriebsdauer einer Anlage zur Behandlung abgebrannter 
Brennelemente oder radioaktiver Abfälle 

i) die von der Anlage ausgehende Strahlenbelastung für die Beschäftigten 
und die Öffentlichkeit so gering wie vernünftigerweise erzielbar gehalten 
wird, wobei wirtschaftliche und soziale Faktoren berücksichtigt werden; 

ii) niemand unter normalen Umständen einer Strahlendosis ausgesetzt 
wird, welche die innerstaatlich vorgeschriebenen Grenzwerte, die 
international anerkannten Strahlenschutznormen gebührend Rechnung 
tragen, überschreitet; 

iii) Maßnahmen zur Verhinderung ungeplanter und unkontrollierter 
Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umwelt getroffen werden. 

(2) Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
Ableitungen begrenzt werden,  

i) damit die Strahlenbelastung so gering wie vernünftigerweise erzielbar 
gehalten wird, wobei wirtschaftliche und soziale Faktoren berücksichtigt 
werden; 

ii) damit niemand unter normalen Umständen einer Strahlendosis 
ausgesetzt wird, welche die innerstaatlich vorgeschriebenen 
Grenzwerte, die international anerkannten Strahlenschutznormen 
gebührend Rechnung tragen, überschreitet. 

(3) Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
während der Betriebsdauer einer staatlich beaufsichtigten kerntechnischen 
Anlage für den Fall, daß es zu einer ungeplanten und unkontrollierten 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt kommt, entsprechende 
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, um die Freisetzung unter Kontrolle zu 
bringen und ihre Folgen zu mildern. 

F.4.1 Grundlagen 

5echtliche Grundlage I�r den 6trahlenschut] in den oEen auIgeI�hrten kerntechnischen (inrich�
tungen Eildet die 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@. 0it der 1oYellierung der 6trl6ch9 
im -ahr 2001 Zurden die (85A720�5ichtlinien �6�2��(85A720 >1F�18@ und �7�43�(85A720 
>1F�23@ in deutsches 5echt umgeset]t. 'ie 8mset]ung der neuen 5ichtlinie 2013�5��(85A720 
>1F�24@ Yom 5. 'e]emEer 2013 in das nationale 6trahlenschut]recht der 0itgliedsllnder muss Eis 
]um 6. FeEruar 2018 erIolgen. 

'er 6trahlenschut]Yerordnung �Eergeordnet ist das Atomgeset] �AtG� >1A�3@ an]uZenden� das 
alle grundslt]lichen AnIorderungen enthllt� die Eeim %au und %etrieE kerntechnischer (inrichtun�
gen und dem 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen ]u Eer�cksichtigen sind. 

'ie 6trahlenschut]�Grundnormen der IA(2 >IA(2 14a@ soZie die (mSIehlungen der I&53 Zerden 
Eer�cksichtigt. 'em ALA5A�3rin]iS Zird durch � 6 6trl6ch9 5echnung getragen� der unn|tige 
6trahlene[Sositionen und Kontaminationen Yon 0ensch und 8mZelt YerEietet soZie eine 9er�
SIlichtung Eeinhaltet� Kontaminationen Yon 0ensch und 8mZelt unter %eachtung des 6tandes Yon 
WissenschaIt und 7echnik und unter %er�cksichtigung aller 8mstlnde des (in]elIalls auch unter�
halE der Gren]Zerte so gering Zie m|glich ]u halten �0inimierungsgeEot�. 
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F.4.2 Strahlenexposition beruflich strahlenexponierter Personen 

'ie 6trahlenschut]Yerordnung unterscheidet in � 54 hinsichtlich EeruIlich strahlene[Sonierter 3er�
sonen ]Zischen den Kategorien A und %. 'ie Kategorisierung erIolgt ]um =Zecke der 'eIinition 
der MeZeils erIorderlichen Kontrolle und arEeitsmedi]inischen 9orsorge. F�r 3ersonen der Katego�
rie % kann die eIIektiYe 'osis 1 m6Y im KalenderMahr �Eerschreiten� I�r 3ersonen der Kategorie A 
6 m6Y. F�r die (instuIung in die Eeiden Kategorien sind unterschiedliche 6chZellen der 2rgando�
sis deIiniert. %eruIlich strahlene[Sonierte 3ersonen Zerden hinsichtlich ihrer 6trahlene[Sosition 
mittels amtlicher und EetrieElicher 'osimeter �EerZacht. Im KalenderMahr d�rIen sie laut � 55 
6trl6ch9 >1A�8@ ma[imal 20 m6Y eIIektiYe 'osis erhalten. F�r die ein]elnen 2rgandosen sind 
eEenIalls Gren]Zerte Iestgelegt. Weitere 'aten Iinden sich in 7aEelle F�1. 

Ausnahmen Eilden hierEei 3ersonen unter 18 -ahren� I�r die der Gren]Zert der eIIektiYen 'osis 
nur 1 m6Y im KalenderMahr �statt 20 m6Y�a� Eetrlgt. In (in]elIlllen kann die %eh|rde I�r Aus]uEil�
dende und 6tudierende im Alter ]Zischen 16 und 18 -ahren eIIektiYe 'osen Eis 6 m6Y im Kalen�
derMahr ]ulassen� Zenn dies ]ur (rreichung ihrer AusEildungs]iele erIorderlich ist. 

Au�erdem d�rIen geElrIlhige Frauen nicht mehr als 2 m6Y Sro 0onat kumulierte 'osis an der 
GeElrmutter erhalten. F�r ein ungeEorenes Kind� dessen 0utter nach %ekanntZerden der 
6chZangerschaIt Zeiter als EeruIlich strahlene[Sonierte 3erson tltig sein kann� soIern eine Inkor�
Soration radioaktiYer 6toIIe ausgeschlossen Zerden kann� Eetrlgt der Gren]Zert 1 m6Y I�r die 
=eit Yon der 0itteilung �Eer die 6chZangerschaIt Eis ]u deren (nde. In diesen Flllen ist die Ge�
Elrmutterdosis arEeitsZ|chentlich ]u ermitteln. 'er 'osisgren]Zert Ee]ieht sich auI die 6umme 
aus lu�erer und innerer 6trahlene[Sosition. 

F�r den gesamten =eitraum der %eruIstltigkeit ist laut � 56 6trl6ch9 eine eIIektiYe 'osis Yon ma�
[imal 400 m6Y ]ugelassen. 

'ie Yorgenannten 'osisgren]Zerte d�rIen geml� � 58 und � 5� 6trl6ch9 nur in Eesonderen ]u�
gelassenen Flllen und ]ur AEZehr Yon GeIahren I�r 3ersonen �Eerschritten Zerden� EeisSiels�
Zeise Eei 5ettungsma�nahmen oder Eei 0a�nahmen ]ur 9ermeidung oder %eheEung Yon 6t|r�
Illlen. 'ie 5ettungsma�nahme und die ermittelte K|rSerdosis ist der ]ustlndigen AuIsichtsEe�
h|rde unYer]�glich mit]uteilen� da dieser die Kontrolle der (rmittlung der K|rSerdosen oEliegt. 

0it den genannten Gren]Zerten Zurden in 'eutschland die 9orgaEen geml� den 6trahlenschut]�
Grundnormen der IA(2 >IA(2 14a@ teilZeise erI�llt� teilZeise restriktiYere Festlegungen getroIIen. 

=um 1achZeis der 6trahlene[Sosition Zird I�r EeruIlich strahlene[Sonierte 3ersonen eine 'oku�
mentation geI�hrt� in der soZohl die (rgeEnisse der amtlichen 'osimeter als auch der sonstigen 
EetrieElich mitgeI�hrten 'osimeter oder der 'osisEerechnungen auIgeI�hrt Zerden. 'ie (rgeE�
nisse der amtlichen 'osimetrie Zerden ]uslt]lich ]entral Eeim 6trahlenschut]register des %un�
desamts I�r 6trahlenschut] erIasst. 1lheres hier]u regelt � 12c AtG E]Z. � 112 6trl6ch9. 9or 
Antritt der %eschlItigung im KontrollEereich m�ssen sich EeruIlich strahlene[Sonierte 3ersonen 
der Kategorie A geml� � 60 6trl6ch9 einer medi]inischen 8ntersuchung unter]iehen� die Mlhrlich 
]u Ziederholen ist. 

AuIgrund der Forderungen der 6trl6ch9 Zird der 6chut] der EeruIlich strahlene[Sonierten 3erso�
nen Yor innerer und lu�erer 6trahlene[Sosition Eereits Eei der 3lanung der kerntechnischen (in�
richtung Eer�cksichtigt und muss Eei deren %etrieE durch entsSrechende 6chut]Yorkehrungen und 
6chut]Eekleidung insEesondere Eeim 8mgang mit oIIenen radioaktiYen 6toIIen geZlhrleistet Zer�
den. Geml� � 43 AEs. 1 6trl6ch9 ist der 6chut] EeruIlich strahlene[Sonierter 3ersonen Yor lu�e�
rer und innerer 6trahlene[Sosition Yorrangig durch Eauliche und technische 9orrichtungen oder 
durch geeignete ArEeitsYerIahren sicher]ustellen. 'ie ArEeitsEedingungen schZangerer Frauen 
sind nach � 43 AEs. 2 6trl6ch9 so ]u gestalten� dass eine innere EeruIliche 6trahlene[Sosition 
ausgeschlossen Zerden kann. F�r im KontrollEereich durch]uI�hrende 7ltigkeiten Zerden im 
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5ahmen der ArEeitsYorEereitung 6trahlenschut]anZeisungen erstellt� in denen die ]u treIIenden 
0a�nahmen Iestgelegt Zerden.  

'ie %etreiEer kerntechnischer Anlagen sind nach � 6 6trl6ch9 >1A�8@ YerSIlichtet� Mede unn|tige 
6trahlene[Sosition und Kontamination Yon 3ersonen und der 8mZelt ]u Yermeiden. 8nYermeid�
Eare 6trahlene[Sositionen und Kontaminationen sind entsSrechend dem 6tand Yon WissenschaIt 
und 7echnik unter %er�cksichtigung aller 8mstlnde des (in]elIalls so gering Zie m|glich ]u hal�
ten� auch Zenn diese unterhalE der geset]lichen Gren]Zerte liegen. InnerhalE der kerntechni�
schen (inrichtungen sind der 6trahlenschut]YerantZortliche und die 6trahlenschut]EeauItragten 
�]ur EegriIIlichen AEgren]ung Ygl. KaSitel F.1.1� daI�r ]ustlndig� sicher]ustellen� dass die 6trah�
lene[Sosition ]um 6chut] der allgemeinen %eY|lkerung� der 8mZelt und der %eschlItigten ent�
sSrechend dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik Eegren]t ist. Im =usammenhang mit der 
(rteilung Yon Genehmigungen und ihren auIsichtlichen 9erSIlichtungen Sr�Ien die ]ustlndigen 
%eh|rden die Festlegung und (inhaltung Yon 6trahlenschut]ma�nahmen und ([Sositionsgren]�
Zerten. 

'er 6trahlenschut]EeauItragte darI geml� � 32 AEs. 5 6trl6ch9 in der Aus�Eung seiner AuIgaEen 
nicht Eehindert oder aus diesem Grund Eenachteiligt Zerden. 'er 6trahlenschut]EeauItragte stellt 
im 5ahmen der ArEeitsYorEereitung sicher� dass der AuIenthalt Yon 0itarEeitern im KontrollEereich 
soZeit Zie m|glich redu]iert Zird. Falls erIorderlich� �Eernimmt er selEst die 3r�Iung der ]u diesem 
=Zeck getroIIenen 0a�nahmen. (r legt die erIorderlichen 0a�nahmen ]um 6trahlenschut] und 
dessen hEerSr�Iung Iest und �EerZacht und dokumentiert diese. (r stellt sicher� dass alle (inrich�
tungen und Ausr�stungen� die I�r den 6trahlenschut] releYant sind� regelml�ig geZartet und �Eer�
Sr�It Zerden. (r unterZeist die %eschlItigten und stellt sicher� dass Alarm�Eungen in regelml�i�
gen InterYallen durchgeI�hrt Zerden. Au�erdem EeIasst er sich mit den in der Anlage erIorderli�
chen 1otIallma�nahmen. 8m sicher]ustellen� dass der 6trahlenschut]EeauItragte �Eer die I�r 
seine AuIgaEe erIorderliche Fachkunde entsSrechend � 30 6trl6ch9 YerI�gt� muss er die daI�r 
erIorderliche Fachkunde �entsSrechend der Ä5ichtlinie �Eer die Fachkunde im 6trahlenschut]³� 
Anlage A� FachkundegruSSen >3�40@� erZerEen und an Wiederholungsschulungen teilnehmen� de�
ren InterYalle I�nI -ahre nicht �Eerschreiten d�rIen. 

F.4.3 Strahlenexposition der Bevölkerung 

Grundslt]lich gilt I�r alle kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen geml� � 46 6trl6ch9 >1A�8@� 
dass aus ihrem %etrieE I�r (in]elSersonen der %eY|lkerung eine eIIektiYe 'osis Yon ma[imal 
1 m6Y im KalenderMahr resultieren darI. 'ie (inhaltung dieser Gren]Zerte Zird eEenIalls Eereits 
Eei der 3lanung Yon kerntechnischen (inrichtungen Eer�cksichtigt. (ine =usammenstellung der 
Gren]Zerte I�r die 6trahlene[Sosition der %eY|lkerung soZie EeruIlich strahlene[Sonierter 3erso�
nen enthllt 7aEelle F�1. 
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7aEelle F�1� 'osisgren]Zerte aus der 6trahlenschut]Yerordnung >1A�8@ 

§ Geltungsbereich Zeitraum 
Grenz-
wert 

[mSv] 

Auslegung und Betrieb kerntechnischer Anlagen 

46 %egren]ung der 6trahlene[Sosition der %eY|lkerung  

 
eIIektiYe 'osis� 'irektstrahlung aus Anlagen einschlie�lich AElei�
tungen KalenderMahr 1 

 2rgandosis I�r die Augenlinse KalenderMahr 15 
 2rgandosis I�r +aut KalenderMahr 50 

47 
%egren]ung der AEleitungen im Eestimmungsgeml�en %etrieE mit 
LuIt oder Wasser MeZeils   

 (IIektiYe 'osis Sro 3Iad �LuIt� Wasser� KalenderMahr 0�3 
 2rgandosis I�r KnochenoEerIllche� +aut Sro 3Iad �LuIt� Wasser� KalenderMahr 1�8 

 
2rgandosis I�r Keimdr�sen� GeElrmutter� rotes Knochenmark Sro 
3Iad �LuIt� Wasser� KalenderMahr 0�3 

 
2rgandosis I�r 'ickdarm� Lunge� 0agen� %lase� %rust� LeEer� 
6Seiser|hre� 6childdr�se� andere 2rgane oder GeZeEe� soZeit 
nicht oEen genannt Sro 3Iad �LuIt� Wasser� 

KalenderMahr 0�� 

49 6t|rIallSlanungsZerte I�r den %etrieE Yon KernkraItZerken� I�r die 
standortnahe AuIEeZahrung Eestrahlter %rennelemente und I�r An�
lagen des %undes ]ur 6icherstellung und (ndlagerung radioaktiYer 
AEIllle 

  

 (IIektiYe 'osis  50 
 2rgandosis 6childdr�se und Augenlinse  150 
 2rgandosis +aut� +lnde� 8nterarme� F��e� Kn|chel  500 
 2rgandosis Keimdr�sen� GeElrmutter� rotes Knochenmark  50 
 2rgandosis KnochenoEerIllche  300 

 
2rgandosis 'ickdarm� Lunge� 0agen� %lase� %rust� LeEer� 6Seise�
r|hre� andere 2rgane oder GeZeEe� soZeit nicht oEen genannt  150 

Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen 

55 %eruIlich strahlene[Sonierte 3ersonen   
 (IIektiYe 'osis KalenderMahr 20 
 2rgandosis I�r die Augenlinse KalenderMahr 150 
 2rgandosis I�r +aut� +lnde� 8nterarme� F��e und Kn|chel KalenderMahr 500 
 2rgandosis I�r Keimdr�sen� GeElrmutter� rotes Knochenmark KalenderMahr 50 
 2rgandosis I�r 6childdr�se� KnochenoEerIllche KalenderMahr 300 

 
2rgandosis I�r 'ickdarm� Lunge� 0agen� %lase� %rust� LeEer� 
6Seiser|hre� andere 2rgane oder GeZeEe� soZeit nicht oEen ge�
nannt 

KalenderMahr 150 

 K|rSerdosis I�r 3ersonen unter 18 -ahren  KalenderMahr 1 
 Aus]uEildende 16 � 18 -ahre mit (rlauEnis der %eh|rde KalenderMahr 6 
 7eilk|rSerdosis GeElrmutter I�r geElrIlhige Frauen 0onat 2 

 8ngeEorenes Kind 
aE 0itteilung der 

6chZangerschaIt Eis 
]u deren (nde 

1 
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§ Geltungsbereich Zeitraum 
Grenz-
wert 

[mSv] 

56 %eruIsleEensdosis� eIIektiYe 'osis Gesamtes LeEen 400 
58 %esonders ]ugelassene 6trahlene[Sositionen  

�nur FreiZillige der Kategorie A� nach Genehmigung durch die %e�
h|rde� keine 6chZangeren� 
(IIektiYe 'osis �Zird auI die %eruIsleEensdosis angerechnet� 100 
2rgandosis I�r die Augenlinse 300 
2rgandosis I�r +aut� +lnde� 8nterarme� F��e und Kn|chel 1.000 

59 AEZehr Yon GeIahren I�r 3ersonen  
�nur FreiZillige �Eer 18 -ahre� 

KalenderMahr 
einmal im LeEen 

1001� 
2501� 

1� Kein Gren]Zert oder oEerer 5ichtZert im engeren 6inne. %ei 0a�nahmen ]ur AEZehr Yon GeIahren I�r 3ersonen
ist an]ustreEen� dass eine eIIektiYe 'osis Yon mehr als 100 m6Y nur einmal im KalenderMahr und eine eIIektiYe 'osis
Yon mehr als 250 m6Y nur einmal im LeEen auItritt.

+andelt es sich um kerntechnische Anlagen oder (inrichtungen� die nach den �� 6� 7 oder � AtG 
>1A�3@ oder mittels eines 3lanIeststellungsEeschlusses nach � �E AtG ]u genehmigen sind� Zie 
]. %. die 3ilot�Konditionierungsanlage I�r aEgeErannte %rennelemente �3KA�� die 9erglasungsein�
richtung �9(K� I�r 6SaltSrodukte� die =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente soZie (nd�
lager� so Zird Eei deren 3lanung die 6trahlene[Sosition I�r 5eIeren]Sersonen und die ung�nstigs�
ten (inZirkungsstellen ermittelt� um die (inhaltung der Gren]Zerte nach]uZeisen. 

F�r den %etrieE der kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen Zerden die ]ullssigen AEleitun�
gen �Eer LuIt und Wasser unter %er�cksichtigung der 9orEelastung aus anderen kerntechnischen 
(inrichtungen und Ir�heren 7ltigkeiten seitens der ]ustlndigen %eh|rde durch %egren]ung der 
AktiYitltskon]entrationen und der AktiYitltsmengen Iestgelegt. 

6tandort]Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente er]eugen keine AEleitungen durch radio�
aktiYe AEZlsser� da gegeEenenIalls kontaminierte AEZlsser ]. %. aus der %ehllterZartung� Zel�
che ma[imal ]ullssige AktiYitltskon]entrationen geml� Anl. 9II 7eil ' 6trl6ch9 >1A�8@ �Eerschrei�
ten� ]ur (ntsorgung an Anlagen ]ur AEZasserEehandlung aEgegeEen Zerden. AEleitungen mit der 
LuIt durch Freiset]ungen aus den LagerEehlltern sind nicht ]u erZarten� oEZohl AEgaEeZerte 
Eeantragt Zurden� um ]. %. m|glichen Kontaminationen der %ehllteroEerIllche 5echnung ]u tra�
gen. AuIgrund der 'ichtheitskriterien I�r LagerEehllter und der Eestehenden 5egelungen I�r die 
2EerIllchenkontamination auI der %ehllterau�enseite sind die AEleitungen mit der LuIt in der 3ra�
[is Medoch ]u Yernachllssigen. 6trahlene[Sositionen durch 'irektstrahlung Yon Gamma� und 1eut�
ronenstrahlung ergeEen sich in unmittelEarer 8mgeEung der =Zischenlager. +ier sind die genann�
ten Gren]Zerte der 6trahlene[Sosition I�r die %eschlItigten und die allgemeine %eY|lkerung ]u 
Eer�cksichtigen. 

Kerntechnische Anlagen und (inrichtungen� die nicht nach �� 6� 7 oder � AtG oder mittels eines 
3lanIeststellungsEeschlusses nach � �E AtG ]u genehmigen sind� sondern einer Genehmigung 
nach � 7 6trl6ch9 Eed�rIen� Zie ]. %. Konditionierungsanlagen oder =Zischenlager I�r radioaktiYe 
AEIllle� Een|tigen keine e[Sli]ite Festlegung Yon Gren]Zerten I�r die AEleitung� solange die in der 
Anl. 9II 7eil ' 6trl6ch9 auIgeI�hrten AktiYitltskon]entrationen im -ahresmittel nicht �Eerschritten 
Zerden. 'ie (inhaltung der AnIorderungen Zird regelml�ig durch die AuIsichtsEeh|rde E]Z. die 
EeauItragten 6achYerstlndigen �EerSr�It. 
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F.4.4 Maßnahmen zur Verhinderung ungeplanter und unkontrollierter 

Freisetzung 

=ur 9ermeidung Yon 6t|rIlllen mit unkontrollierter Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe sind die kern�
technischen (inrichtungen so ]u Slanen und aus]ulegen� dass die 6t|rIallausZirkungen Eegren]t 
EleiEen. 

1ach � 4� 6trl6ch9 >1A�8@ gilt I�r die Auslegung standortnaher =Zischenlager I�r aEgeErannte 
%rennelemente soZie I�r die (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle� 

 dass Eeim ung�nstigsten 6t|rIall eine eIIektiYe 'osis Yon h|chstens 50 m6Y durch die 
Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe in die 8mgeEung ein]uhalten ist �Eerechnet �Eer alle ([So�
sitionsSIade� Eei InkorSoration als Folgedosis �Eer 50 -ahre E]Z. Eei Kindern Eis ]um 
70. LeEensMahr� und 

 dass ma[imale 2rgandosen I�r Yerschiedene 2rgane ]u Eer�cksichtigen sind� EeisSiels�
Zeise MeZeils 150 m6Y I�r die Augen und die 6childdr�se soZie 300 m6Y I�r die Knochen�
oEerIllche. 

F�r die genannten kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen ist Eereits im GenehmigungsYer�
Iahren nach]uZeisen� dass diese entsSrechend diesen 9orgaEen gegen Eestimmte 6t|rIllle� die 
so genannten Auslegungsst|rIllle� ausgelegt sind. 

F�r alle anderen kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen soZie (inrichtungen nach den �� 6 
AEs. 1� 7 AEs. 1 und � AEs. 1 AtG >1A�3@ gilt � 50 der 6trl6ch9� eEenIalls I�r 7ltigkeiten nach � 7 
6trl6ch9� soIern Eestimmte 8mgangsmengen an radioaktiYen 6toIIen �Eerschritten Zerden �Ygl. 
� 50 AEs. 3 6trl6ch9�. F�r diese (inrichtungen Zerden seitens der GenehmigungsEeh|rde Eauli�
che oder technische 6chut]ma�nahmen entsSrechend dem GeIlhrdungsSoten]ial und der 6t|r�
IallZahrscheinlichkeit der MeZeiligen Anlage Iestgelegt. %is ]um InkraIttreten allgemeiner 9erZal�
tungsYorschriIten ]ur 6t|rIallYorsorge Eei diesen Anlagen Zird Eei 7ltigkeiten nach � 7 6trl6ch9 
geml� � 117 AEs. 16 6trl6ch9 I�r den ung�nstigsten 6t|rIall eine eIIektiYe 'osis Yon 50 m6Y 
angeset]t.  

'ie AnIorderungen an den sicheren (inschluss radioaktiYer 6toIIe Eei der =Zischenlagerung Yon 
radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung soZie Eei der =Zischenlagerung 
Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle in %ehlltern Zerden in 
]Zei (6K�6tellungnahmen �>4�2@� >4�3@� dargestellt. 'iese 6tellungnahmen Zerden Eei der %eZer�
tung Yon neu ]u errichtenden soZie Eestehenden Lagereinrichtungen ]ugrunde gelegt. In diesen 
5ichtlinien Zird die hohe 6chut]Iunktion der MeZeiligen %ehllter Eetont� die diese entsSrechend 
ihrer Auslegung erI�llen k|nnen. 

F.4.5 Begrenzung und Minimierung von Ableitungen radioaktiver Stoffe 
durch den Betrieb 

Grundlagen 

5adioaktiYe 6toIIe d�rIen geml� � 47 6trl6ch9 >1A�8@ nicht unkontrolliert in die 8mgeEung einer 
kerntechnischen (inrichtung aEgegeEen Zerden. Ihre EetrieElichen AEleitungen ins Wasser oder 
in die LuIt m�ssen nach � 48 6trl6ch9 �EerZacht und nach Art und AktiYitlt sSe]iIi]iert ermittelt 
Zerden. 'ie in der Anlagengenehmigung durch die ]ustlndige %eh|rde Iestgelegten AEleitungs�
Zerte sind daEei hinsichtlich AktiYitltskon]entration oder AktiYitltsmenge ein]uhalten. In der 5e�
gel Zerden sie deutlich unterschritten. 
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%ereits Eei der 3lanung Yon kerntechnischen (inrichtungen Zird ]ur (rmittlung der ]ullssigen AE�
leitungsZerte an den ung�nstigsten (inZirkungsstellen die 6trahlene[Sosition Yon 5eIeren]Ser�
sonen ermittelt. 'iese darI nach � 47 AEs. 1 6trl6ch9 I�r AEleitungen mit der LuIt und mit dem 
Wasser MeZeils 0�3 m6Y eIIektiYe 'osis im KalenderMahr soZie Eestimmte 2rgandosen nicht �Eer�
schreiten. 'as %erechnungsYerIahren ]ur (rmittlung der 6trahlene[Sosition ist in einer Allgemei�
nen 9erZaltungsYorschriIt >2�1@ niedergelegt. F�r die 'urchI�hrung der (missions� und Immissi�
ons�EerZachung e[istiert eine detaillierte 5ichtlinie >3�23@. 

%]gl. der 0inimierung der 6trahlene[Sosition Zird auI die AusI�hrungen ]u Artikel 24 �1� YerZie�
sen. 

Emissions- und Immissionsüberwachung im bestimmungsgemäßen Betrieb und 
bei Störfällen 

1ach � 48 6trl6ch9 m�ssen AEleitungen kerntechnischer (inrichtungen �EerZacht� nach AktiYitlt 
und Art sSe]iIi]iert und die 'aten mindestens Mlhrlich der ]ustlndigen %eh|rde mitgeteilt Zerden. 

'ie I�r die kerntechnische (inrichtung ]ustlndige AuIsichtsEeh|rde kann I�r die hEerZachung 
ergln]ende 0a�nahmen anordnen oder den AnlagenEetreiEer im (in]elIall Yon der 0itteilungs�
SIlicht EeIreien� Zenn er auI der %asis der sicheren 5�ckhaltung der radioaktiYen 6toIIe oder auI�
grund eines geringen radioaktiYen InYentars und der Art der in der Anlage durch]uI�hrenden Ar�
Eeiten nachZeisen kann� dass die ein]uhaltenden Gren]Zerte sicher eingehalten Zerden. 'ies gilt 
Eesonders I�r den nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@ ]u genehmigenden 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen� 
]. %. I�r einen 7eil der Konditionierungsanlagen und =Zischenlager I�r radioaktiYe AEIllle� in de�
nen keine 5eSaraturen durchgeI�hrt Zerden. 'iese Anlagen Zeisen im 9ergleich ]u KernkraItZer�
ken geringe oder im (in]elIall keine Freiset]ungen radioaktiYer 6toIIe auI. 

%ei kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen� die nach den �� 6� 7 oder �E AtG >1A�3@ geneh�
migungsSIlichtig oder SlanIeststellungsEed�rItig sind� ]. %. der 3ilot�Konditionierungsanlage I�r 
aEgeErannte %rennelemente �3KA�� der 9erglasungseinrichtung �9(K� I�r 6SaltSrodukte� den =Zi�
schenlagern I�r aEgeErannte %rennelemente� einigen Zenigen Konditionierungsanlagen� die Kern�
ErennstoIIe Eehandeln� soZie (ndlagern� kann Eei %edarI ]uslt]lich die (rmittlung Yon meteoro�
logischen und h\drologischen AusEreitungsYerhlltnissen erIorderlich Zerden. 

=u Eer�cksichtigen ist� dass die 3KA� in der die aEgeErannten %rennelemente endlagergerecht 
]erlegt und konditioniert Zerden sollen� Eis ]ur %enennung eines (ndlagerstandortes Eis auI Wei�
teres nur ]ur 5eSaratur schadhaIter %rennelementEehllter in %etrieE sein Zird. 'er]eit sind hier 
noch keine 6trahlene[Sositionen ]u Eer�cksichtigen. 

'ie 5ichtlinie ]ur (missions� und Immissions�EerZachung kerntechnischer Anlagen �5(I� >3�23@ 
enthllt 9orgaEen ]ur +armonisierung der hEerZachung und ]u deren 'urchI�hrung. 9erantZort�
lich I�r die hEerZachung ist der GenehmigungsinhaEer in (igen�EerZachung. Im AuItrag der ]u�
stlndigen AuIsichtsEeh|rde Zerden Yon unaEhlngigen Institutionen Kontrollmessungen Yorge�
nommen. 

Anhang & der 5(I >3�23@ enthllt ergln]ende sSe]ielle 9orschriIten I�r =Zischenlager I�r aEge�
Erannte %rennelemente und (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle. F�r %rennelement]Zischenlager Zird 
dort Iestgelegt� dass Eei 1achZeis und stlndiger hEerZachung der 'ichtheit und Integritlt der 
%rennelementEehllter eine (missions�EerZachung nicht erIorderlich ist. 'ie Immissions�EerZa�
chung der 8mgeEung Yon 7rockenlagern ist so ]u regeln� dass die hEerZachung der 'osisEei�
trlge aus der 'irektstrahlung geZlhrleistet ist. 
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Schachtanlage Asse II 

'ie hEerZachung der AEleitungen aus der 6chachtanlage Asse II erIolgt �Eer 0essungen im AE�
Zetterstrom. 'aEei Zerden diskontinuierliche oder kontinuierliche 3roEenentnahmen und 0essun�
gen Yorgenommen. =uslt]lich Zird der AEZetterdurchsat] kontinuierlich gemessen. 

'osisEestimmende radioaktiYe 6toIIe im AEZetter sind 5adon und seine FolgeSrodukte. 'ie aus 
der AEleitung resultierende (rh|hung der AktiYitltskon]entration in der 8mgeEung der 6chacht�
anlage Asse II Zird durch eine Immissions�EerZachung nach der 5ichtlinie ]ur (missions� und 
Immissions�EerZachung kerntechnischer Anlagen �5(I� >3�23@ �EerZacht. (s Zurden keine (rh|�
hungen der AktiYitltskon]entration in der 8mgeEung durch AEleitungen nachgeZiesen. 

'ie (rgeEnisse der (missions�EerZachung Zerden Mlhrlich Yer|IIentlicht. In 7aEelle F�2 sind die 
AEleitungen radioaktiYer 6toIIe mit den AEZettern I�r das -ahr 2012 ]usammengestellt. (nthalten 
sind alle ]um momentanen 6tand in h|herer Kon]entration als in der 8mgeEungsluIt nachgeZie�
senen 1uklide. 

5adioaktiYe 6toIIe mit dem AEZasser Zerden aus der 6chachtanlage Asse II nicht aEgeleitet.  

'ie (ntsorgung der ausschlie�lich mit 7ritium aus der GruEenluIt kontaminierten 6al]l|sungen 
und Yon %etrieEsaEIlllen aus der 6chachtanlage Asse II erIolgt nach FreigaEe nach � 2� 6trl6ch9. 
'ie 6al]l|sungen Zerden nach einer uneingeschrlnkten FreigaEe nach � 2� 6trl6ch9 an eine 
still]ulegende 6al]gruEe aEgegeEen� die (ntsorgung der %etrieEsaEIllle erIolgt nach ]Zeckge�
richteter FreigaEe nach � 2� 6trl6ch9 �Eer deIinierte Wege. 

7aEelle F�2� AEleitung radioaktiYer 6toIIe im AEZetter aus der 6chachtanlage Asse II im -ahr 
2012 

 Fortluft [Bq] 

+�3 3�5ā1010 
&�14 1�8ā100� 
5n�222 1�3ā1011 
an 6chZeEstoIIe geEundene 
5adionuklide 1�5ā1006 

3E�210 7�4ā1005 
 

Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) 

0a�geEend I�r die (missions�EerZachung sind 6toIIe Zie 5adon�222 und seine =erIallsSrodukte� 
7ritium und KohlenstoII�14� 5adioisotoSe des 7horiums� des 8rans und der 7ransurane soZie 
6Salt� und AktiYierungsSrodukte �Ygl. 7aEelle F�3�. Im (in]elnen erIolgt die hEerZachung der AE�
leitung mit den AEZettern�der FortluIt� ZoEei kontinuierliche 0essungen� diskontinuierliche oder 
kontinuierliche 3roEeentnahmen und 0essungen im 7eilstrom oder aus den AEZettern�der FortluIt 
Yor]unehmen sind. (Eenso ist der 9olumenstrom der AEZetter�FortluIt ]u registrieren. Weiterhin 
erIolgt die hEerZachung der AEleitungen �Eer das AEZasser Eei Eestimmungsgeml�em %etrieE. 
6eit 2012 Zerden auch die AEleitungen �Eer das AEZetterEauZerk 0arie� dem ]Zeiten 6chacht 
des (5A0� Eilan]iert und in den -ahresEerichten angegeEen. 'ie Werte sind daher im 9ergleich 
]um Yorangegangenen %ericht h|her. 
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7aEelle F�3� AEleitung radioaktiYer 6toIIe mit der FortluIt und dem AEZasser aus dem (5A0 
im -ahr 2012 

Fortluft [Bq] Abwasser [Bq] 

+�3 1�4ā1010 2�5ā1005 
&�14 1�5ā100� ��
an 6chZeEstoIIe geEundene 
5adionuklide 2�7ā1006 ��

3E�210 2�6ā1006 ��

5adonIolgeSrodukte 4�0ā1010 ��

1uklidgemisch au�er +�3 �� 5��ā1003 
� %ilan]ierung nicht erIorderlich 

F.4.6 Freigabe 

Übersicht 

Aus kerntechnischen Anlagen� insEesondere Zlhrend der 6tilllegungsShase� soZie sSe]iell aus 
dem %etrieE Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer 6toIIe und aEgeErannter %rennelemente 
Iallen radioaktiYe 5eststoIIe an� deren massen� oder IllchenEe]ogene AktiYitlten ± ggI. nach 'e�
kontamination ± so gering sind� dass sie ]u h|chstens geringI�gigen 6trahlenEelastungen in der 
%eY|lkerung I�hren k|nnen. 'as Kriterium I�r GeringI�gigkeit ist in � 2� AEs. 2 6trl6ch9 in hEer�
einstimmung mit den %estimmungen geml� 5ichtlinie �6�2��(85A720 >1F�18@ auI den %ereich 
Yon 10 �6Y eIIektiYe 'osis Sro -ahr I�r (in]elSersonen der %eY|lkerung Iestgelegt. FreigegeEene 
0aterialien sind �EerZiegend %auschutt� %odenaushuE� 6chrotte und sonstige %etrieEsaEIllle aus 
dem AEEau oder der Instandset]ung kerntechnischer (inrichtungen. 'ie FreigaEe kommt auch I�r 
GellndeEereiche �%odenIllchen� im Anschluss an den AEEau Yon Anlagen ]ur AnZendung. 

F�r die FreigaEe stehen Yerschiedene FreigaEeoStionen ]ur 9erI�gung� die in � 2� AEs. 2 1r. 1 
und 2 6trl6ch9 in 9erEindung mit AnIorderungen geml� Anl. I9 6trl6ch9 enthalten sind. Wichtige 
FreigaEeoStionen sind u. a. die uneingeschrlnkte FreigaEe aller Arten Yon Iesten oder Il�ssigen 
6toIIen soZie Yon %auschutt� %odenaushuE und %odenIllchen� die FreigaEe ]ur %eseitigung �auI 
einer konYentionellen 'eSonie oder in einer thermischen AEIallEehandlungsanlage�� die FreigaEe 
Yon %auschutt oder %odenaushuE ]ur 9erZertung �]. %. im 6tra�enEau�� die FreigaEe Yon 0etall�
schrott ]ur 5e]\klierung und die FreigaEe Yon GeEluden ]um AEriss oder ]ur Folgenut]ung. 

6oZeit Eestimmte Festlegungen der 6trl6ch9 ]ur FreigaEe nicht Yorliegen oder keine FreigaEe�
Zerte in der 6trl6ch9 Iestgelegt sind� kann ein so genannter (in]elIallnachZeis �Eer die (inhaltung 
der eIIektiYen 'osis im %ereich Yon 10 �6Y�a I�r (in]elSersonen der %eY|lkerung geI�hrt Zerden. 
'aEei Zerden I�r die (rmittlung der aEdeckenden 6trahlendosis die sSe]iIischen 5andEedingun�
gen am 2rt der Yorgesehenen 9erZendung� 9erZertung oder %eseitigung ]ugrunde gelegt. 

(in ]ielgerichtetes 9ermischen oder 9erd�nnen der 0aterialien ]ur (rreichung der FreigaEe ist 
nicht erlauEt. 

Freigebbare Materialien 

5eststoIIe� die aus den KontrollEereichen kerntechnischer Anlagen anIallen� Zerden als Soten]iell 
radioaktiY Eetrachtet und d�rIen die 6trahlenschut]Eereiche daher ]unlchst nicht Yerlassen. Falls 
diese 5eststoIIe Medoch ein hinreichend niedrige AktiYitlt auIZeisen �ggI. nach einer 'ekontami�
nation�� k|nnen sie der FreigaEe ]ugeI�hrt Zerden. 'ies EetriIIt insEesondere 
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 0etalle �(isen� und 1ichteisenmetalle� aus KomSonenten� Anlagenteilen� 5ohrleitungen� 
%eZehrung usZ.� 

 %auschutt aus dem AEriss Yon GeEludestrukturen� 

 Isoliermaterialien� KaEel u. a. 

'ie WeiterYerZendung oder stoIIliche 9erZertung Yon IreigegeEenen Gegenstlnden und 0ateri�
alien ist �Eliche 3ra[is. %eisSiele hierI�r sind� 

 'irekte WiederYerZendung Yon Werk]eugen� 'rehElnken� Werk]eugschrlnken� aEer 
auch AEschirmEl|cke� 6tahltrlger o. l. in konYentionellen %auYorhaEen. 

 6toIIliche 9erZertung Yon 0etallen ]ur +erstellung Yon AEIallEehlltern I�r radioaktiYe AE�
Illle� aEer auch ]ur uneingeschrlnkten 9erZertung im konYentionellen WertstoIIkreislauI 
�]. %. 6tahl� Aluminium� KuSIer�. 

 9erZertung Yon %auschutt im 6tra�en� oder 'eSonieEau. 

 9erZertung Yon anderen 0aterialien �(lektronikschrott� KaEel etc.� in ihrem MeZeiligen 
WertstoIIkreislauI. 

 'irekte WiederYerZendung Yon Gerlten und %auteilen aus KernkraItZerken in anderen 
KernkraItZerken gleicher %auart� in der 5egel mit Yorheriger FreigaEe im +inElick auI die 
(rleichterung ihres 7ransSorts. 

0it Iortschreitendem 5�ckEau einer kerntechnischen Anlage Zird auch die FreigaEe Yon GeElu�
den und ]ulet]t des 6tandortes der Anlage releYant. 

Freigabeoptionen und Freigabewerte 

� 2� 6trl6ch9 Eenennt insgesamt acht FreigaEeoStionen� ZoEei ]Zischen uneingeschrlnkter und 
]Zeckgerichteter FreigaEe unterschieden Zird� 

%ei der uneingeschrlnkten FreigaEe ist nach erIolgter FreigaEe aus radiologischen Gr�nden keine 
Kontrolle des 0aterials� der GeElude E]Z. des 6tandorts erIorderlich. (s e[istieren die Iolgenden 
Yier FreigaEeoStionen� 

 uneingeschrlnkte FreigaEe Yon �Iesten oder Il�ssigen� 6toIIen� die danach ZiederYerZen�
det� re]\kliert oder auch Eeseitigt Zerden k|nnen� 

 uneingeschrlnkte FreigaEe Yon %auschutt und %odenaushuE Yon mehr als 1.000 0g im 
-ahr� der nach der FreigaEe I�r EelieEige =Zecke� etZa ]ur 9erI�llung Yon %augruEen� als 
6tra�enunterEau usZ. eingeset]t Zerden kann� 

 uneingeschrlnkte FreigaEe Yon GeEluden� die danach aEgerissen oder auch Zieder ge�
nut]t Zerden k|nnen� 

 uneingeschrlnkte FreigaEe Yon %odenIllchen� die anschlie�end I�r alle =Zecke YerZen�
det Zerden k|nnen� also ]. %. I�r den %au Yon Wohnhlusern� Industriestandorten usZ. 
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%ei der ]Zeckgerichteten FreigaEe handelt es sich um FreigaEen� Eei denen der erste 6chritt ge�
nau Iestgelegt ist. 'essen 'urchI�hrung Zird Eeh|rdlich �EerZacht� und die FreigaEe ist erst aE�
geschlossen� Zenn der EetreIIende 6chritt aEgeschlossen E]Z. unumkehrEar eingeleitet ist. F�r 
die ]Zeckgerichtete FreigaEe e[istieren die Iolgenden Yier FreigaEeoStionen� 

FreigaEe Yon Iesten 6toIIen ]ur %eseitigung auI einer �konYentionellen� 'eSonie mit 0as�
sen Yon Eis ]u 100 0g�a E]Z. Eis ]u 1.000 0g�a�

FreigaEe Yon �Iesten oder Il�ssigen� 6toIIen ]ur %eseitigung in einer 9erErennungsanlage
mit 0assen Yon Eis ]u 100 0g�a E]Z. Eis ]u 1.000 0g�a�

FreigaEe Yon GeEluden ]um AEriss� ZoEei Yor dem AEriss keine konYentionelle 1ut]ung
der GeElude ]ullssig ist�

FreigaEe Yon 0etallschrott ]ur 5e]\klierung durch (inschmel]en in einem konYentionellen
6chmel]EetrieE� ]. %. einer Gie�erei� einem 6tahlZerk usZ.

=u diesen FreigaEeoStionen sind in Anl. III 7aE. 1 6trl6ch9 >1A�8@ FreigaEeZerte enthalten. 7aEelle 
F�4 ]eigt %eisSiele I�r diese FreigaEeZerte I�r eine AusZahl Yon 5adionukliden� die Eei der 6till�
legung und dem 5�ckEau kerntechnischer Anlagen Yon %edeutung sind. 'ie FreigaEeZerte sind 
MeZeils als massen� E]Z. IllchenEe]ogene Werte �%T�g E]Z. %T�cmð� angegeEen. 'ies richtet sich 
nach der MeZeils releYanten Art des messtechnischen 1achZeises. 

7aEelle F�4� %eisSiele I�r FreigaEeZerte gem. Anl. III 7aE. 1 6trl6ch9 �oEen� 2Stionen I�r die 
uneingeschrlnkte FreigaEe� unten� 2Stionen I�r die ]Zeckgerichtete FreigaEe� 

Freigrenze uneingeschränkte Freigabe von: 

5adionuklid AktiYitlt  6Se]iIische 
AktiYitlt 

2EerIllchen�
kontamination

Iesten 6toIIen� 
Fl�ssigkeiten 
mit Ausnahme 

Yon 6S. 6  

%auschutt� %o�
denaushuE Yon 

mehr als 
1.000 0g�a 

%odenIllchen 
GeEluden ]ur 
Wieder�� Wei�
terYerZendung 

+alEZerts]eit

>%T@ >%T�g@ >%T�cm2@ >%T�g@ >%T�g@ >%T�g@ >%T�cm2@ >a@ 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

H-3 1ā100� 1ā1006 100 1ā1003 60 3 1ā1003 12�3

C-14 1ā1007 1ā1004 100 80 10 0�04 1ā1003 5�7ā1003 

Cl-36 1ā1006 1ā1004 100 0�3 0�3 30 3�0ā1005 

Fe-55 1ā1006 1ā1004 100 200 200 6 1ā1003 2�7

Co-60 1ā1005 10 1 0�1 0�0� 0�03 0�4 5�3 

Ni-63 1ā1008 1ā1005 100 3ā1002 3ā1002 3 1ā1003 100�0

Sr-90+ 1ā1004 1ā1002 1 0�6 0�6 2ā10�03 30 28�5

Ag-108m+ 1ā1006 10 1 0�2 0�1 7ā10�03 0�5 127�0

Ag-110m+ 1 0�1 0�08 0�007 0�5 0�68

I-129 1ā1005 1ā1002 1 0�06 0�06 8 1�6ā1007 

Cs-137+ 1ā1004 10 1 0�5 0�4 0�06 2 30�2 

Eu-152 1ā1006 100 1 0�2 0�2 0�07 0�8 13�3 

Eu-154 1ā1006 10 1 0�2 0�2 0�06 0�7 8�8 

U-238+ 1ā1004 10 1 0�6 0�4 2 4�4ā100� 

Pu-238 1ā1004 1 0�1 0�04 0�08 0�06 0�1 87�7 

Pu-241 1ā1005 1ā1002 10 2 2 4 10 14�4

Am-241 1ā1004 1 0�1 0�05 0�05 0�06 0�1 432�6 
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 Freigrenze Freigabe von:  

5adionuklid AktiYitlt 6Se]iIische 
AktiYitlt 

Iesten 6toI�
Ien Eis ]u 
100 0g�a 

]ur %eseiti�
gung auI 
'eSonien 

Iesten und 
Il�ssigen 

6toIIen Eis ]u 
100 0g�a ]ur 
%eseitigung 
in 9erEren�
nungsanla�

gen 

Iesten 6toI�
Ien Eis ]u 

1.000 0g�a 
]ur %eseiti�

gung auI 
'eSonien 

Iesten und 
Il�ssigen 

6toIIen Eis ]u 
1.000 0g�a 
]ur %eseiti�
gung in 9er�
Erennungs�

anlagen 

GeEluden 
]um AEriss 

0etall�
schrott ]ur 
5e]\klie�

rung 

+alEZerts�
]eit 

 >%T@ >%T�g@ >%T�g@ >%T�g@ >%T�g@ >%T�g@ >%T�cm2@ >%T�g@ >a@ 

1 2 3 �a �E �c �d 10 10a 11 

H-3 1ā100� 1ā1006 6ā1004 1ā1006 6ā1003 1ā1006 4ā1003 1ā1003 12�3 

C-14 1ā1007 1ā1004 4ā1003 1ā1004 4ā1002 1ā1004 6ā1003 80 5�7ā1003 

Cl-36 1ā1006 1ā1004 3 3 0.3 0.3 30 10 3�0ā1005 

Fe-55 1ā1006 1ā1004 1ā1004 1ā1004 7ā1003 1ā1004 2ā1004 1ā1004 2�7 

Co-60 1ā1005 10 6 7 2 2 3 0�6 5�3 

Ni-63 1ā1008 1ā1005 1ā1004 6ā1004 1ā1003 6ā1003 4ā1004 1ā1004 100�0 

Sr-90+ 1ā1004 1ā1002 6 40 0�6 4 30 � 28�5 

Ag-108m+ 1ā1006 10 � 10 1 1 4 0�8 127�0 

Ag-110m+   6 6 2 0�6 4 0�5 0�68 

I-129 1ā1005 1ā1002 0�6 0�6 0�06 0�06 8 0�4 1�6ā1007 

Cs-137+ 1ā1004 10 10 10 8 3 10 0�6 30�2 

Eu-152 1ā1006 10 10 10 4 4 6 0�5 13�3 

Eu-154 1ā1006 10 10 10 4 4 6 0�5 8�8 

U-238+ 1ā1004 10 6 10 0�6 5 10 2 4�4ā100� 

Pu-238 1ā1004 1 1 1 1 1 3 0�3 87�7 

Pu-241 1ā1005 1ā1002 100 100 40 100 �0 10 14�4 

Am-241 1ā1004 1 1 1 1 1 3 0�3 432�6 

6oEald die FreigaEe aEgeschlossen ist und das 0aterial den GeltungsEereich des Atomrechts 
Yerlassen hat� greiIen die 9orschriIten des AEIallrechts� namentlich das KreislauIZirtschaItsgeset] 
>1%�13@. 'ie FreigaEeregelungen sind so gestaltet� dass die AnIorderungen des konYentionellen 
AEIallrechts Eereits angemessen %er�cksichtigung Iinden. 

Grundlagen zur Freigabe 

FreigaEen erIolgen grundslt]lich so� dass die hieraus ggI. resultierenden radiologischen Folgen 
I�r (in]elSersonen der %eY|lkerung YernachllssigEar gering sind� das hei�t� die aus den Ireige�
geEenen 6toIIen resultierende 'osis allenIalls im %ereich Yon 10 0ikrosieYert im KalenderMahr 
liegt� dass die FreigaEe also schadlos ist.  

'ie FreigaEeZerte Eeruhen auI umIangreichen 8ntersuchungen� die Yom %08 im 5ahmen der 
8mset]ung der (85A720�5ichtlinie �6�2� Yeranlasst Zurden� auI (mSIehlungen der 66K und 
9er|IIentlichungen der (8�Kommission. 2011 >1A�8@ Zurden die FreigaEeZerte ]ur 'eSonierung 
und ]ur 9erErennung auIgrund gelnderter aEIallrechtlicher 5andEedingungen gelndert.  
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F.4.7 Maßnahmen zur Kontrolle von Freisetzungen und zur Milderung ih-

rer Folgen 

Grundlagen 

Geml� � 51 6trl6ch9 sind Eeim (intritt sicherheitstechnisch Eedeutsamer radiologischer (reig�
nisse soIort alle notZendigen 0a�nahmen ein]uleiten� damit die GeIahren I�r 0ensch und 8mZelt 
auI ein 0indestma� Eeschrlnkt Zerden. 'ar�Eer hinaus giEt es eine 0eldeSIlicht gegen�Eer der 
atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde und� soZeit dies ]um 6chut] der %eY|lkerung Yor LeEens� und 
GesundheitsgeIahren erIorderlich ist� auch gegen�Eer der I�r die |IIentliche 6icherheit und 2rd�
nung ]ustlndigen %eh|rde soZie gegen�Eer den I�r den KatastroShenschut] ]ustlndigen %eh|r�
den. 

In radiologischen 1otstandssituationen inIormieren die ]ustlndigen %eh|rden unYer]�glich die 
m|glicherZeise EetroIIene %eY|lkerung und geEen +inZeise ]u 9erhaltensregeln. +insichtlich der 
in AEhlngigkeit Yom GeIlhrdungsSoten]ial der kerntechnischen (inrichtung ]u treIIenden 1otIall�
schut]ma�nahmen geEen die AusI�hrungen ]u Artikel 25 in KaSitel F.5 einen hEerElick. 

F�r kerntechnische (inrichtungen� in denen mit radioaktiYen 6toIIen umgegangen Zird� deren Ak�
tiYitlt die Freigren]en nach Anl. III 7aE. 1 6trl6ch9 um das 1007�Iache �I�r oIIene radioaktiYe 6toIIe� 
E]Z. um das 1010�Iache �I�r umschlossene radioaktiYe 6toIIe� �Eerschreiten� hat der %etreiEer 
au�erdem nach � 53 6trl6ch9 >1A�8@ EetrieEsinterne 0a�nahmen ]ur 9orEereitung der 6chadens�
EeklmSIung Eei sicherheitstechnisch Eedeutsamen (reignissen ]u treIIen. 'iese 5egelung dient 
der 8mset]ung der (8�5ichtlinie 8��618�(85A720 >1F�2�@. 6ie Easiert auI der hEerlegung� dass 
in Anlagen� deren radioaktiYes InYentar unterhalE der genannten Gren]en liegt� ernste 6t|rIall� 
oder 8nIallIolgen mit radioaktiYem 0aterial ausgeschlossen Zerden k|nnen und dass deshalE 
sSe]iIische EetrieEsinterne 9orEereitungen erst oEerhalE der genannten Gren]en erIorderlich sind. 

'ie EetrieEsinternen 0a�nahmen umIassen insEesondere die 9orhaltung 

 des ]ur (indlmmung und %eseitigung der durch 8nIllle oder 6t|rIllle auI dem %etrieEs�
gellnde entstandenen GeIahren erIorderlichen geschulten 3ersonals soZie 

 der erIorderlichen +ilIsmittel. 

'ie (insat]Ilhigkeit Yon 3ersonal und +ilIsmitteln ist der ]ustlndigen %eh|rde nach]uZeisen. 

'ie EetrieEsinterne 9orgehensZeise I�r den Fall� dass es ]u einer ungeSlanten und unkontrollier�
ten Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe in die 8mZelt kommt� ist in einem %etrieEshandEuch Iest]ule�
gen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel ��. 'ieses muss u. a. eine %randschut]ordnung und eine 
Alarmordnung enthalten. K7A 1201 ist hierEei sinngeml� an]uZenden �Ygl. 5egeln des Kerntech�
nischen Ausschusses �K7A� im Anhang L��e��. In der %randschut]ordnung sind die 0a�nahmen 
des YorEeugenden und aEZehrenden %randschut]es ]u EeschreiEen. In der Alarmordnung sind 
0a�nahmen und 9erhaltensregeln Eei 9orkommnissen� die eine GeIahr I�r das 3ersonal und die 
8mgeEung der (inrichtung Eedeuten k|nnen� soZie AngaEen ]u Alarm�Eungen und 5ettungsZe�
gen auI]uI�hren. 'es Weiteren sind im %etrieEshandEuch 0a�nahmen ]u Eehandeln� die Eei 6t|r�
Illlen automatisch eingeleitet E]Z. Yom 6chichtSersonal manuell eingeleitet Zerden m�ssen. Fer�
ner sind die Kriterien ]u nennen� Eei denen daYon aus]ugehen ist� dass Zichtige 6icherheitsIunk�
tionen Yon den auslegungsgeml�en 6\stemen nicht erI�llt Zerden und auI anlageninterne 1ot�
Iallschut]ma�nahmen ]ur�ckgegriIIen Zerden muss. 'aEei sind die im GenehmigungsYerIahren 
Iestgelegten 6t|rIllle ]u Eehandeln. 
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Integriertes Mess- und Informationssystem 

1eEen der (missions� und Immissions�EerZachung am 6tandort einer kerntechnischen (inrich�
tung giEt es nach 6trahlenschut]Yorsorgegeset] �6tr9G� >1A�5@ ]uslt]lich das Integrierte 0ess� 
und InIormationss\stem ]ur hEerZachung der 8mZeltradioaktiYitlt �I0I6�� das eine Illchende�
ckende hEerZachung der 8mZeltradioaktiYitlt auI dem GeEiet der %undesreSuElik 'eutschland 
sicherstellt. 1ach den �� 2 Eis 5 6tr9G sind die MeZeiligen AuIgaEen des %undes� der Llnder soZie 
das da]ugeh|rige InIormationss\stem Iestgelegt. In der A99�I0I6 >2�4@ Zird der GesamtkomSle[ 
der 8mZelt�EerZachung geregelt� ZoEei in ]Zei Anhlngen� dem 5outinemessSrogramm und dem 
IntensiYmessSrogramm� 0essumIang und 0essYerIahren I�r den 1ormalIall und I�r den (reignis�
Iall Iestgelegt sind. 

'ie in � 48 AEs. 4 6trl6ch9 >1A�8@ in 9erEindung mit Anlage ;I9 der 6trl6ch9 genannten %undes�
Eeh|rden I�hren Eundeseinheitliche 9ergleichsmessungen und 9ergleichsanal\sen durch und 
entZickeln 3roEenahme�� Anal\se� und 0essYerIahren. 'ie 3h\sikalisch�7echnische %undesan�
stalt �37%� stellt 5adioaktiYitltsstandards I�r 5eIeren]messungen ]ur 9erI�gung. 

'as I0I6 umIasst ein automatisches 0essnet] aus etZa 1.800 ortsIesten 0essstationen ]ur hEer�
Zachung der Gamma�2rtsdosisleistung �2'L� soZie 0essnet]e ]ur %estimmung der AktiYitlts�
kon]entration in LuIt� 1iederschlag und GeZlssern. 'ar�Eer hinaus Zird die 5adioaktiYitlt in Le�
Eensmitteln� Futtermitteln und 7rinkZasser� aEer auch in 5eststoIIen und AEZlssern ermittelt. 'ie 
]entrale 0essZerterIassung Zird Eei der =entralstelle des %undes ]ur hEerZachung der 8mZelt�
radioaktiYitlt Eeim %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� in 1euherEerg durchgeI�hrt. 'as %undes�
ministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� EeZertet die 'aten. %ei 
einem 6t|rIall oder 8nIall mit radiologischen AusZirkungen auI das %undesgeEiet Yeranlasst das 
%08% die Ausl|sung des IntensiYEetrieEs I�r das hEerZachungss\stem nach A99�I0I6 und alar�
miert entsSrechend die Llnder. 'ar�Eer hinaus emSIiehlt das %08% im (reignisIall im %enehmen 
mit den Llndern 0a�nahmen ]um 6chut] der %eY|lkerung. 

F.5 Artikel 25: Notfallvorsorge 

Artikel 25: Notfallvorsorge 

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß vor Inbetriebnahme und während des 
Betriebs einer Anlage zur Behandlung abgebrannter Brennelemente oder 
radioaktiver Abfälle innerhalb und nötigenfalls auch außerhalb der Anlage 
geeignete Notfallpläne zur Verfügung stehen. Diese Notfallpläne sollen in 
ausreichend häufigen Abständen erprobt werden. 

(2) Jede Vertragspartei trifft in dem Maße, wie sie von einem radiologischen Notfall 
in einer Anlage zur Behandlung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver 
Abfälle in der Nähe ihres Hoheitsgebiets betroffen sein könnte, die geeigneten 
Maßnahmen zur Vorbereitung und Erprobung von Notfallplänen für ihr 
Hoheitsgebiet. 

F.5.1 Interne und externe Notfallpläne für kerntechnische Einrichtungen 

Grundlagen 

In 'eutschland Zurde ein Kon]eSt ]ur nuklearen 1otIallYorsorge eingerichtet� das sich naturge�
ml� in erster Linie an KernkraItZerken orientiert. 'as hierI�r geltende 5egelZerk ist Medoch grund�
slt]lich I�r Mede kerntechnische Anlage oder (inrichtung anZendEar� daEei kann der AuIZand in 
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AEhlngigkeit des gegen�Eer KernkraItZerken geringeren GeIlhrdungsSoten]ials redu]iert Zer�
den. 

'ie nukleare 1otIallYorsorge umIasst die anlageninterne und anlagene[terne 3lanung und 9or�
sorge I�r 1otIllle �Ygl. AEEildung F�3�. 

AEEildung F�3� 6truktur der 1otIallYorsorge 

'ie anlageninterne 1otIallSlanung erIolgt durch technische und organisatorische 0a�nahmen� die 
]ur %eherrschung eines (reignisses oder ]ur %egren]ung seiner AusZirkungen ergriIIen Zerden. 

'ie anlagene[terne 1otIallSlanung umIasst KatastroShenschut] und 6trahlenschut]Yorsorge. 'er 
KatastroShenschut] dient der unmittelEaren GeIahrenaEZehr. 'ie 6trahlenschut]Yorsorge ist auI 
die %eZlltigung Yon 6chadenslagen durch einen Yorsorgenden 6chut] der %eY|lkerung ausge�
richtet und dient dem YorEeugenden Gesundheitsschut]. Im Lichte des 8nIallaElauIs im KernkraIt�
Zerk Fukushima�'aiichi hat das %I6 8ntersuchungen ]um anlagene[ternen 1otIallschut] in 
'eutschland durchgeI�hrt. 'ie (rgeEnisse dieser 8ntersuchungen sind in (mSIehlungen der 66K 
]ur 5eIormierung des 1otIallschut]es eingeIlossen. 

Regulatorische Grundlagen 

Ausgehend Yon den 6chut]YorschriIten des Atomgeset]es �AtG� >1A�3@ und des � 51 6trl6ch9 
>1A�8@ ist der %etreiEer in der anlageninternen 1otIallSlanung daI�r YerantZortlich� Eei 6t|r� und 
8nIlllen daI�r ]u sorgen� dass die GeIahren I�r 0ensch und 8mZelt so gering Zie m|glich gehal�
ten Zerden. 

1ach � 12 AEs. 7 AtG E]Z. � 51 AEs. 1 6trl6ch9 gilt I�r den %etreiEer Meder kerntechnischen 
Anlage oder (inrichtung� dass er sicherheitstechnisch Eedeutsame AEZeichungen Yom Eestim�
mungsgeml�en %etrieE� insEesondere 8nIllle� 6t|rIllle oder radiologische 1otstandssituationen 
unYer]�glich der ]ustlndigen atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde mit]uteilen hat und� Ialls erIorder�
lich� auch die I�r die |IIentliche 6icherheit ]ustlndige %eh|rde soZie die im entsSrechenden %un�
desland I�r den KatastroShenschut] ]ustlndige %eh|rde ]u inIormieren hat. 

'ie Alarmierungskriterien� Eei deren (rreichen die KatastroShenschut]Eeh|rden ]u alarmieren 
sind� Eeruhen auI einer gemeinsamen (mSIehlung Yon 56K und 66K ÄKriterien I�r die Alarmierung 
der KatastroShenschut]Eeh|rde durch die %etreiEer kerntechnischer (inrichtungen³ >66K 13@� die 
]ulet]t im FeEruar 2013 ergln]t Zurde. 

1ach � 53 6trl6ch9 muss I�r eine kerntechnische (inrichtung keine sSe]ielle 1otIallYorsorge Yor�
gesehen Zerden� Zenn die dort gehandhaEten radioaktiYen 6toIIe Eestimmte AktiYitlten nicht 
�Eerschreiten. 'ie 6chZellenZerte Eetragen 
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1. das 1007�Iache der Freigren]en der AktiYitlt nach Anl. III 7aE. 1 6Salte 2 6trl6ch9� Zenn es 
sich um oIIene radioaktiYe 6toIIe handelt� 

2. das 1010�Iache dieser Freigren]en� Zenn es sich um umschlossene radioaktiYe 6toIIe handelt. 

(in 7eil der kerntechnischen Anlagen und (inrichtungen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle Ee�
n|tigt damit grundslt]lich keine 1otIallschut]Slanung� eYentuelle sicherheitstechnisch Eedeut�
same (reignisse k|nnen ausgeschlossen Zerden. +ierEei handelt es sich in der 5egel um einen 
8mgang mit radioaktiYen 6toIIen� der einer Genehmigung nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@ EedarI.  

InnerhalE der deutschen %undesregierung ist das %08% YerantZortlich I�r die %ereitstellung �Eer�
geordneter Kriterien ]ur (rstellung Yon 1otIallSllnen I�r die 8mgeEung kerntechnischer Anlagen 
und (inrichtungen. 

=ur %eurteilung der 1otZendigkeit Yon 0a�nahmen des KatastroShenschut]es und der 6trahlen�
schut]Yorsorge Eei 8nIlllen in inllndischen und ausllndischen kerntechnischen Anlagen giEt es 
einen 0a�nahmenkatalog des %08 ÄhEersicht �Eer 0a�nahmen ]ur 9erringerung der 6trahlen�
e[Sosition nach (reignissen mit nicht unerheElichen radiologischen AusZirkungen³ >%08 08@. 

In � 51 AEs. 2 der 6trl6ch9 Zird geml� den 9orgaEen der (8�5ichtlinie 8��618�(85A720 >1F�2�@ 
geregelt� dass die EetroIIene %eY|lkerung unYer]�glich �Eer eine radiologische 1otstandssituation 
und erIorderliche 9erhaltensma�nahmen ]u inIormieren ist. 'ie InIormation der %eY|lkerung Zird 
unter den ein]elnen KatastroShenschut]Eeh|rden aEgestimmt. 

Im =uge der 1otIallYorsorge k|nnen Eei einer Alarmierung Eei %edarI insEesondere 0a�nahmen 
des KatastroShenschut]es Yeranlasst Zerden. In einer (mSIehlung des %08 >3�15@ Zerden hier]u 

1. 5ahmenemSIehlungen I�r den KatastroShenschut] in der 8mgeEung kerntechnischer 
Anlagen und 

2. radiologische Grundlagen I�r (ntscheidungen� Zelche 0a�nahmen ]um 6chut] der 
%eY|lkerung ]u treIIen sind� YorgegeEen. 

+insichtlich radiologischer Grundlagen I�r die (mSIehlung Yon KatastroShenschut]ma�nahmen in 
>3�15@ Zurden� ausgehend Yon den (mSIehlungen der 9er|IIentlichungen 1r. 63 und 1r. 40 der 
I&53 �>I&53 �3@ und >I&53 84@� und den International Basic Safety Standards der IA(2 
>IA(2 14a@� Ieste =ahlenZerte I�r (ingreiIrichtZerte �Eernommen� die ]u %eginn der 0a�nahmen 
die (ntscheidungen erleichtern und gegeEenenIalls sSlter angeSasst Zerden k|nnen �Ygl. 7aEelle 
F�5�. 'ies entsSricht auch dem 9orgehen der (uroSlischen Kommission. 
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7aEelle F�5� (ingreiIrichtZerte I�r die 0a�nahmen AuIenthalt in GeEluden� (innahme Yon 
-odtaEletten� (Yakuierung soZie temSorlre und langIristige 8msiedlung aus 
>3�15@ 

Maßnahme 

Eingreifrichtwerte 

Organdosis 
(Schilddrüse) 

Effektive 
Dosis 

Integration und Expositionspfade 

AuIenthalt in  
GeEluden 10 mSv 

bu�ere ([Sosition in 7 7agen und eIIektiYe 
Folgedosis durch in diesem =eitraum  

inhalierte 5adionuklide 

(innahme Yon  
-odtaEletten 

50 mSv 
Kinder und -ugendli�
che Eis ]u 18 -ahren 
soZie 6chZangere 

250 mSv 
3ersonen Yon 18 Eis 

45 -ahren 

Im =eitraum Yon 7 7agen inhaliertes 5adio�
Mod 

(Yakuierung 100 mSv 
bu�ere ([Sosition in 7 7agen und eIIektiYe 

Folgedosis durch in diesem =eitraum  
inhalierte 5adionuklide 

7emSorlre  
8msiedlung 30 mSv bu�ere ([Sosition in 1 0onat 

LangIristige  
8msiedlung 100 mSv 

bu�ere ([Sosition in 1 -ahr durch 
aEgelagerte 5adionuklide 

F�r die unmittelEare (ntscheidungsIindung Zerden 'osis�(ingreiIrichtZerte durch messEare Gr|�
�en� die so genannten ÄaEgeleiteten 5ichtZerte³� ergln]t. 

Geeignete 0essgr|�en sind� 

2rtsdosisleistung�

�]eitintegrierte� AktiYitltskon]entration in der LuIt�

2EerIllchenkontamination �%oden� Gegenstlnde� +aut�.

AuI umIangreiche 0a�nahmen der anlagene[ternen 1otIallSlanung� ]. %. (rstellung eines e[ter�
nen 1otIallSlans� kann Yer]ichtet Zerden� Zenn I�r Auslegungsst|rIllle soZie I�r (reignisse mit 
geringer (intrittsZahrscheinlichkeit die rechnerischen eIIektiYen 'osen in der 8mgeEung der An�
lage deutlich unterhalE der Gren]Zerte der 6trahlene[Sosition nach 6t|rIlllen geml� �� 4� und 
50 6trl6ch9 >1A�8@ liegen. 'ie (ntscheidung treIIen die ]ustlndigen Genehmigungs� und AuI�
sichtsEeh|rden der kerntechnischen (inrichtung in dem EetroIIenen Land. 

Organisation 

'ie 2rganisation des 1otIallschut]es erIolgt durch die =usammenarEeit Yon %undesregierung� 
Landesregierungen� regionalen %eh|rden� 3oli]ei� 7echnischem +ilIsZerk� FeuerZehr und Kran�
kenhlusern soZie dem %etreiEer der kerntechnischen (inrichtung. Wlhrend der %etreiEer I�r den 
anlageninternen 1otIallschut] in der Anlage ]ustlndig ist� unterliegt der e[terne 1otIallschut] au�
�erhalE der Anlage �als 7eil des KatastroShenschut]es� den LandesEeh|rden. 'ie 0a�nahmen 
des ]eitlich und rlumlich Eegren]ten KatastroShenschut]es Zerden Yon den LandesEeh|rden� 
den regionalen 5egierungseEenen und sSe]iell der KatastroShenschut]leitung koordiniert und 
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durchgeI�hrt �Ygl. AEEildung F�4�. 'ies set]t die genaue Kenntnis des Anlagen]ustandes soZie 
eine %eZertung der radiologischen 6ituation und der Lage in den EetroIIenen GeEieten Yoraus. 

AEEildung F�4� 2rganisation der 1otIallYorsorge 

 

Aufgaben des Bundes und der Länder 

%ei %edarI stellt das %08% die ihm YerI�gEaren 5essourcen einschlie�lich des %I6 oder seiner 
%eratungsgremien ]ur 8nterst�t]ung und %eratung der Llnder ]ur 9erI�gung. 

'ie (rarEeitung der 5ahmenemSIehlungen I�r den KatastroShenschut] erIolgt unter FederI�hrung 
des %08% und unter %eteiligung der Llnder. 

Im 5ahmen der 6trahlenschut]Yorsorge ist der %und ]ur Festlegung Yon Gren]Zerten und 0a��
nahmen ermlchtigt. 6oZeit es sich um (reignisse mit ausschlie�lich regionaler AusZirkung han�
delt� kann Medoch die I�r die 6trahlenschut]Yorsorge ]ustlndige LandesEeh|rde 0a�nahmen ]um 
YorEeugenden Gesundheitsschut] Iestlegen. 'er %und �EerZacht und EeZertet mit +ilIe des Inte�
grierten 0ess� und InIormationss\stems �I0I6� die radiologische Lage in 'eutschland soZohl im 
5outineEetrieE als auch Eei 6t|rIlllen oder 8nIlllen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 24�. Im %e�
darIsIall Zerden die InIormationen an die entsSrechende 1otIallschut]Eeh|rde Eeim %und und Eei 
den Llndern Zeitergeleitet und die 0ess� und 'aten�EertragungsIreTuen] des I0I6 erh|ht. 

%ei radioaktiYen Freiset]ungen im Ausland mit AusZirkungen in 'eutschland ist einerseits eine 
Alarmierung der Llnder durch den %und� der auIgrund Eilateraler und internationaler AEkommen 
im Falle eines (reignisses inIormiert Zird� und andererseits Sarallel durch das Integrierte 0ess� 
und InIormationss\stem �I0I6�I7�6\stem� geZlhrleistet. 

(s ist AuIgaEe der ]ustlndigen LandesEeh|rde� Art und 8mIang des 1otIallschut]es unter %e�
r�cksichtigung der sSe]iellen AnIorderungen der MeZeiligen kerntechnischen Anlage oder (inrich�
tung Iest]ulegen. Kriterien I�r Art und 8mIang der 1otIallSlanung Zerden daEei insEesondere Yom 
radioaktiYen InYentar und der (intrittsZahrscheinlichkeit eines 8nIalls oder 6t|rIalls Eestimmt. 
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'ie %undesllnder Eestimmen MeZeils die I�r den KatastroShenschut] ]ustlndige %eh|rde. 'iese 
muss nach dem KatastroShenschut]geset] ihres Landes I�r die kerntechnischen (inrichtungen in 
ihrem GeltungsEereich ggI. Alarm� und (insat]Sllne als e[terne 1otIallSllne erstellen und IortI�h�
ren. In diesen Zerden alle 0a�nahmen Iestgelegt� die Yon der KatastroShenschut]Eeh|rde im Fall 
Yon 8nIlllen oder 6t|rIlllen in der entsSrechenden Anlage Yorgesehen sind. 

'ie I�r den KatastroShenschut] Eei einer kerntechnischen Anlage ]ustlndige %eh|rde muss einen 
ÄFachEerater 6trahlenschut] der KatastroShenschut]leitung³ Eenennen. 'ieser sammelt alle in 
=usammenhang mit einem (reignis releYanten radiologischen InIormationen� Sr�It und EeZertet 
diese und Eerlt die KatastroShenschut]leitung hinsichtlich der radiologischen 6ituation. Grundlage 
I�r seine 7ltigkeit Eildet der LeitIaden I�r den FachEerater 6trahlenschut] >66K 04a@� >66K 04E@� 
der entsSrechend den sSe]iellen AnIorderungen einer MeZeiligen kerntechnischen Anlage sinnge�
ml� an]uZenden ist. 

%ei der (rstellung der e[ternen 1otIallSllne ]iehen die KatastroShenschut]Eeh|rden die 5ahmen�
emSIehlungen� die entsSrechende KatastroShenschut]geset]geEung des Landes und die AuIga�
EenYerteilungsSllne� die die =usammenarEeit der Yerschiedenen LlnderEeh|rden regeln� als 
Grundlage heran. 'ie e[ternen 1otIallSllne Zeisen die =ustlndigkeiten und 9erantZortlichkeiten 
I�r die Leitung Yor 2rt� I�r die Leitung des Krisenteams� I�r die Kriterien ]ur Alarmierung soZie I�r 
die Festlegung der erIorderlichen KatastroShenschut]ma�nahmen ]u. 

=um =Zecke der %egren]ung des Ausma�es YorEereitender 0a�nahmen Zird die 8mgeEung Yon 
Anlagen in drei =onen eingeteilt� 

Geml� den Ä5ahmenemSIehlungen I�r den KatastroShenschut]³ >3�15@ sollte die ]entrale
=one einen 5adius Yon 2 km um die Anlage nicht �Eerschreiten. 'ies hlngt Medoch Yon
den |rtlichen GegeEenheiten aE.

'aran angren]end Iolgen die mittlere =one mit einem 5adius Yon 10 km um die Anlage
und

die lu�ere =one mit einem 5adius Yon 25 km.

-odtaEletten I�r die 6childdr�senElockade Zerden YorYerteilt oder de]entral gelagert. 'aEei Zird 
Iolgende 9orgehensZeise emSIohlen� F�r alle 3ersonen unter 45 -ahren erIolgt im %ereich 
0 � 5 km eine 9orYerteilung an die +aushalte� im %ereich 5 � 10 km eine 9orYerteilung an die 
+aushalte oder eine 9orhaltung und Lagerung EeY|lkerungsnah an mehreren 6tellen in den Ge�
meinden soZie im %ereich 10 � 25 km eine 9orhaltung und Lagerung EeY|lkerungsnah in den 
Gemeinden. 'ie Llnder regeln dies in eigener =ustlndigkeit. 'er anlagene[terne 1otIallschut] in 
'eutschland Zird Yor dem +intergrund der (rkenntnisse aus dem 8nIall Yon Fukushima ]ur]eit 
umIassend �EerSr�It. 

F�r Kinder und -ugendliche unter 18 -ahren soZie I�r 6chZangere Zerden I�r den %ereich 
25 � 100 km -odtaEletten in mehreren ]entralen %undeslagern EeYorratet und Eei %edarI den Lln�
dern I�r die -odElockade ]ur 9erI�gung gestellt. 

8nter %er�cksichtigung des 6icherheitsEerichtes der Anlage� des internen 1otIallSlanes und an�
derer InIormationen des %etreiEers soZie in AEstimmung mit der ]ustlndigen AuIsichtsEeh|rde 
kann die KatastroShenschut]Eeh|rde entscheiden� dass sich die (rstellung eines e[ternen 1ot�
IallSlanes er�Erigt. In diesem Fall Zerden m|gliche 6t|rIllle durch die 0a�nahmen des allgemei�
nen KatastroShenschut]es� die unaEhlngig Yom GeIlhrdungsSoten]ial Eestimmter Anlagen ]u 
Slanen sind� aEgedeckt. 'er 9er]icht auI eine e[terne 1otIallSlanung ist seitens der %eh|rde ]u 
Eegr�nden. 
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Wird ein e[terner nuklearer 1otIallSlan I�r eine kerntechnische (inrichtung erstellt� so muss dieser 
kontinuierlich IortgeschrieEen und in regelml�igen AEstlnden �EerSr�It Zerden. An den 6tandor�
ten der releYanten kerntechnischen (inrichtungen I�hren die %eh|rden KatastroShenschut]�Eun�
gen in InterYallen Yon mehreren -ahren durch� um die FunktionsIlhigkeit der 1otIallSllne ]u Sr�Ien 
und 6chZachstellen ]u identiIi]ieren �Ygl. AEEildung F�5�. 'ie %etreiEer nehmen an diesen hEun�
gen teil. � 53 AEs. 5 der 6trl6ch9 Yerlangt� dass die %eY|lkerung Seriodisch alle I�nI -ahre �Eer 
die 1otIallSllne ]u inIormieren ist. 

AEEildung F�5� G16�WerkIeuerZehr am 6tandort GorleEen Eei einer L|sch�Eung 
�%ildrechte� G16� 

Aufgaben des Betreibers 

'er %etreiEer erstellt den anlageninternen 1otIallSlan im 1otIallhandEuch und die Alarmordnung 
als 7eil des %etrieEshandEuchs und muss diese auI aktuellem 6tand halten. Im (in]elnen sind in 
der 1otIallSlanung ]u regeln� =ustlndigkeiten und 9erantZortlichkeiten� Kriterien I�r die Alarmie�
rung und I�r anlageninterne 0a�nahmen� der InIormationsIluss ]um KrisenstaE und ]ur Katastro�
Shenschut]Eeh|rde soZie sSe]ielle Festlegungen I�r das 1otIallSersonal in der Anlage. 

'er %etreiEer muss Zeiterhin entsSrechend � 53 6trl6ch9 >1A�8@ ]ur %eherrschung Yon 1otIallsi�
tuationen geschultes 3ersonal und m|glicherZeise erIorderliche +ilIsmittel Eereithalten und die I�r 
den 1otIallschut] ]ustlndigen %eh|rden mit den I�r die %eseitigung eines 6t|rIalls notZendigen 
InIormationen Yersorgen. (r hat die ]ustlndigen %eh|rden Eei der 3lanung Yon 1otIallma�nah�
men ]u unterst�t]en� �Eer m|gliche 5isiken eines (insat]es Yon +ilIskrlIten und �Eer erIorderli�
che 6chut]ma�nahmen ]u unterrichten. 

'er %etreiEer alarmiert den KatastroShenschut] der ]ustlndigen LlnderEeh|rde� nachdem eine 
1otIallsituation eingetreten ist oder sein (intritt ]u EeI�rchten ist. (r giEt gegen�Eer der Katastro�
Shenschut]Eeh|rde eine (mSIehlung aE� Zelche AlarmstuIe aus]ul|sen ist� der 9oralarm oder der 
KatastroShenalarm. 

6Se]iell I�r den Fall einer %randEeklmSIung stimmt der %etreiEer in =usammenarEeit mit den ]u�
stlndigen LandesEeh|rden� der FeuerZehr oder der GruEenZehr �Eei (ndlagern� notZendige 
0a�nahmen im 9orIeld aE. 9on Eesonderer %edeutung ist hierEei� Zelche 6onderausr�stungen 
I�r den (insat] der FeuerZehr in den ein]elnen AnlagenEereichen erIorderlich sind. 
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Anlagenbezogene Umsetzung 

'ie ]entralen =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente in Ahaus und GorleEen� das =Zi�
schenlager 1ord und das =Zischenlager in -�lich �Eerschreiten ]Zar mit ihrem AktiYitltsinYentar 
die in � 53 6trl6ch9 >1A�8@ angegeEenen Gren]en� unterliegen aEer keiner sSe]iellen nuklearen 
1otIallschut]Slanung. Interne 1otIallSllne e[istieren I�r alle ]entralen %rennelement]Zischenla�
ger. 'a die ein]elnen %rennelementEehllter Eereits gegen (inZirkungen Yon au�en ausgelegt 
sind� ist ein sicherheitstechnisch Eedeutsames (reignis mit Freiset]ungen� die 1otIallschut]ma��
nahmen erIorderlich machen Z�rden� nicht ]u unterstellen. 'ies gilt soZohl I�r den Fall Yon Aus�
legungsst|rIlllen als auch I�r sehr seltene (reignisse mit radiologischer 5eleYan]� Zie Flug]eug�
aEstur] und 'ruckZellen durch ([Slosionen. 8ntersuchungen haEen ge]eigt� dass die 6t|rIallSla�
nungsZerte nach � 4� 6trl6ch9 deutlich unterschritten Zerden. 'er KatastroShenschut] Zird im 
5ahmen der allgemeinen KatastroShenschut]Slanung der LandesEeh|rden durchgeI�hrt. 

F�r die =Zischenlager an den KernkraItZerksstandorten gilt Srin]iSiell das gleiche Zie I�r die ]ent�
ralen =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente. Allerdings sind diese (inrichtungen durch 
die umIangreiche 1otIallschut]Slanung der KernkraItZerke mit aEgedeckt. 

'ie 3ilot�Konditionierungsanlage �3KA� I�r aEgeErannte %rennelemente in GorleEen Zird I�r den 
Fall ihrer InEetrieEnahme keine sSe]iellen 0a�nahmen der anlagene[ternen 1otIallSlanung erIor�
dern. 'er =ellentrakt der Anlage ist gegen (inZirkungen Yon au�en� insEesondere auch gegen 
Flug]eugaEstur]� ausgelegt. Im %ehlltertrakt Zird diese Auslegung durch die 7\S %�%ehllter ge�
Zlhrleistet. Andere 6t|rIllle mit releYanter Freiset]ung sind untersucht Zorden. 6ie I�hren nicht 
]u AusZirkungen� die eine sSe]ielle 1otIallschut]Slanung erIordern. 

F�r das (5A0 Zurde auIgrund der dort denkEaren sicherheitstechnisch Eedeutsamen (reignisse 
keine sSe]ielle 1otIallSlanung Yorgenommen.  

F�r die 6chachtanlage Asse II Zerden sSe]ielle 1otIallma�nahmen geSlant� um I�r den Fall eines 
auslegungs�Eerschreitenden L|sungs]utritts langIristig m|gliche 6trahlene[Sositionen ]u Eegren�
]en. +ierEei handelt sich um 0a�nahmen ]ur +erstellung der 1otIallEereitschaIt� Yorsorgende 
0a�nahmen ]ur 9erringerung der (intrittsZahrscheinlichkeit und 0a�nahmen Eei einem drohen�
den auslegungs�Eerschreitenden L|sungs]utritt �AEsauIen�. 

ArEeiten ]ur +erstellung der 1otIallEereitschaIt Zurden und Zerden suk]essiYe umgeset]t. +ier]u 
geh|ren die (rh|hung der F|rderkaSa]itlt der =utrittsl|sung nach �Eer 7age auI Eis ]u ca. 
500 mñ�d soZie die Yertragliche 6icherung einer (ntsorgungsm|glichkeit. hEer und unter 7age 
Zurden 1otIalllager ]ur 6icherung des (rsat]es Yon ausIallenden Gerlten und Ausr�stungen und 
]uslt]liche Ausr�stungen I�r den 1otIall eingerichtet und Eest�ckt �Ygl. AEEildung F�6�. 
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AEEildung F�6� 8ntertlgiges 0ateriallager auI der 4�0�m�6ohle I�r den 1otIall der 6chachtan�

lage Asse II �%ildrechte� %I6� 

 

=u den 9orsorgema�nahmen ]ur 9erringerung der (intrittsZahrscheinlichkeit geh|ren die Fas�
sung Yon =utrittsl|sungen oEerhalE der (inlagerungskammern� die 9erI�llung Yon +ohlrlumen 
und die (rstellung Yon AEdichtungsEauZerken im 6ohlenniYeau und unter den (inlagerungskam�
mern. Im 5ahmen der 1otIallYorsorge Zurden Eereits ]ahlreiche 5esthohlrlume in der 775�m�
6ohle unter den AEIallkammern und %lindschlchte mit 6orelEeton YerI�llt. (s ist Zeiterhin geSlant 
die 6trecken und Zeitere nicht mehr Een|tigte +ohlrlume in den 6ohlen mit den (inlagerungs�
kammern �insEesondere 750�m�6ohle und 725�m�6ohle� soZie Zeitere %lindschlchte� die Yerti�
kale 9erEindungen ]Zischen den unteren und oEersten 6ohlen darstellen� ]u YerI�llen. 'ie 0a��
nahmen Zirken der Iortschreitenden 6chldigung des GeEirges entgegen. =udem Zird die m|gli�
che Freiset]ung Yon 5adionukliden im 1otIall minimiert und Yer]|gert� Zas die KonseTuen]en 
eine auslegungs�Eerschreitenden L|sungs]utrittes minimiert. 0it der AEdichtung einer nach 6��
den I�hrenden 6tecke auI der 750�m�6ohle Zurde im -anuar 2013 die let]te ]uglngliche ]uIluss�
geIlhrdete 9erEindung ]Zischen GruEengeElude und 1eEengeEirge geschlossen. 

'ie im 5ahmen der 1otIallYorsorge notZendigen 9erI�llarEeiten auI der 750�m�6ohle� auI der die 
0ehr]ahl der (inlagerungskammern liegt� Zerden Yon der Asse II�%egleitgruSSe� einem Gremium 
aus |rtlichen 6takeholdern und %�rgerinitiatiYen� diskutiert. 9on diesen Zird EeI�rchtet� dass die 
9erI�llma�nahmen die 5�ckholung der AEIllle konterkarieren. 'ie Iachliche 1otZendigkeit der 
0a�nahmen� die unter anderem erst die 9orausset]ungen I�r die geSlante 5�ckholung schaIIen� 
Zird Yom %I6 der Asse II�%egleitgruSSe erllutert. 
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F.5.2 Notfallpläne für den Fall von Störfällen in kerntechnischen Einrich-

tungen benachbarter Staaten 

'ie 5ahmenemSIehlungen I�r den KatastroShenschut] in der 8mgeEung kerntechnischer Anlagen 
>3�15@ Iinden auch AnZendung auI ausllndische kerntechnische (inrichtungen� die Zegen ihrer 
gren]nahen Lage 3lanungsma�nahmen auI deutschem GeEiet erIordern. =ullssige Freiset]un�
gen Zlhrend des 1ormalEetrieEs und im 6t|rIall sind Angelegenheit der Geset]geEung des MeZei�
ligen 6taates. In 'eutschland Zurden Eei der Festlegung der Gren]Zerte in der 6trl6ch9 Yon %e�
ginn an die internationalen 5egelungen Eer�cksichtigt. 

'ie 9orkehrungen I�r den Fall Yon 8nIlllen in (ntsorgungsanlagen im EenachEarten Ausland ent�
sSrechen denen� die auch I�r andere kerntechnische Anlagen� EeisSielsZeise KernkraItZerke� ]ur 
AnZendung kommen. =ur Festlegung der erIorderlichen 0a�nahmen nach 6trahlenschut]Yorsor�
gegeset] >1A�5@ Zird der 0a�nahmenkatalog >%08 08@ angeZendet� der die erIorderlichen AnZei�
sungen ]ur FolgenaEschlt]ung soZie ]ur 0a�nahmenSlanung umIasst. 

AuI der %asis Eilateraler hEereinkommen Zerden die %eh|rden EenachEarter Llnder in hEungen 
in gren]nahen Anlagen mindestens als %eoEachter� aEer in der 5egel als 7eilnehmer� einEe]ogen. 
(rgln]end sind 9ertreter des %08% an hEungen der (8 und der 2(&'�1(A �I1(; hEungen� 
Eeteiligt� um releYante internationale (rIahrungen ]ur Aktualisierung der 1otIallSlanung in 
'eutschland ]u sammeln. 

'ie %undesreSuElik 'eutschland hat seit AnIang der acht]iger -ahre mit allen 1achEarstaaten 
soZie auch Zeiter entIernten Llndern Geset]e ]u Eilateralen AEkommen �Eer gegenseitige +ilIe�
leistung Eei KatastroShen oder schZeren 8ngl�cksIlllen erlassen �>1'�1@� >1'�2@� >1'�3@� >1'�4@� 
>1'�5@� >1'�8@� >1'��@�. 'arin Zerden =ustlndigkeiten� AnsSrechstellen und Kontaktstellen Iestge�
legt� der gren]�Eerschreitende 9erkehr Yon (insat]krlIten und G�tern geZlhrleistet� soZie ein 
gegenseitiger +aItungsausschluss Eei 3ersonen� und 6achschlden soZie ein umIassender InIor�
mations� und (rIahrungsaustausch YereinEart. In den -ahren nach der WiederYereinigung Zurden 
auch AEkommen mit den Llndern 3olen >1'�10@� 8ngarn >1'�6@� Litauen >1'�7@� 5ussland >1'�11@ 
soZie ein 9ertrag mit der 7schechischen 5eSuElik >1'�12@ geschlossen. 

0it Frankreich giEt es des Weiteren eine 9ereinEarung �Eer den InIormationsaustausch Eei 9or�
kommnissen oder 8nIlllen mit radiologischen AusZirkungen Yon 1�81 soZie ein 9erZaltungsaE�
kommen ohne Y|lkerrechtliche %indung Yon 1�76. 

Im -ahr 2013 ist die %undesreSuElik 'eutschland dem Ä5esSonse and Assistance 1etZork³ �5A�
1(7� der IA(2 Eeigetreten. 5A1(7 Eietet die 0|glichkeit� im Falle eines nuklearen oder radiolo�
gischen (reignisses schnell auI Yorhandene +ilIeleistungs�KaSa]itlten anderer 6taaten ]ugreiIen 
]u k|nnen. 'as deutsche +ilIeleistungsangeEot umIasst insEesondere die 8nterst�t]ung Eei der 
%ehandlung Yon 6trahlenunIallSatienten� 'osisermittlung und 'osisaEschlt]ung� AusEreitungs�
rechnungen� (rmittlung radiologischer Lagen� %ereitstellung Yon 0esskaSa]itlten und FachZis�
sen. 'as AngeEot umIasst soZohl 8nterst�t]ung� die Yon 'eutschland aus geleistet Zird� als auch 
8nterst�t]ung im 8nIallland selEst. 

Au�erdem giEt es mit den 1achEarstaaten AEkommen �Eer InIormations� und (rIahrungsaus�
tausch im =usammenhang mit 6icherheitstechnik oder 6trahlenschut]� die alle Yor 1�85 geschlos�
sen Zurden >%08 13@. =uslt]lich e[istiert das �Eergeordnete euroSlische 5egelZerk I�r radiolo�
gische 1otIllle. 
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F.6 Artikel 26: Stilllegung 

Artikel 26: Stillegung 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um die Sicherheit der 
Stillegung einer kerntechnischen Anlage zu gewährleisten. 

Diese Maßnahmen haben sicherzustellen, 

i) daß qualifiziertes Personal und ausreichende Finanzmittel zur Verfügung 
stehen; 

ii) daß die Bestimmungen des Artikels 24 über den Strahlenschutz während des 
Betriebs, über Ableitungen sowie über ungeplante und unkontrollierte 
Freisetzungen zur Anwendung kommen; 

iii) daß die Bestimmungen des Artikels 25 über die Notfallvorsorge zur 
Anwendung kommen; 

iv) daß Aufzeichnungen über Informationen, die für eine Stillegung wichtig sind, 
aufbewahrt werden. 

F.6.1 Grundlagen 

Einführung 

'ie %estimmungen� die die 6icherheit Zlhrend der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen EetreIIen� 
Zerden im Folgenden im Gesamt]usammenhang dargestellt. 'er %egriII Ä6tilllegung³ Zird hierEei 
im 6inne des Gemeinsamen hEereinkommens �Artikel 2� im Zeiteren 6inne als 2EerEegriII I�r 
slmtliche stilllegungsgerichteten 7ltigkeiten geEraucht �einschlie�lich sicherem (inschluss und 
AEEau soZie allen 0a�nahmen� die ]ur (ntlassung der Anlage E]Z. des 6tandortes aus der atom�
rechtlichen hEerZachung I�hren�. 'as entsSricht dem technischen und internationalen 6Srachge�
Erauch. 1ach hiesigem 9erstlndnis ist eine kerntechnische Anlage erst dann Äin 6tilllegung³� Zenn 
eine 6tilllegungsgenehmigung erteilt Zurde. 

Rechtliche Grundlagen 

0it InkraIttreten des 13. Geset]es ]ur bnderung des Atomgeset]es am 6. August 2011 inIolge der 
(reignisse in -aSan� die ]u einer 1euEeZertung der mit der Kernenergienut]ung YerEundenen 
5isiken I�hrte� ist die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE der KernkraItZerke %iElis A� 1eckarZest�
heim 1� %iElis %� %runsE�ttel� Isar 1� 8nterZeser� 3hiliSSsEurg 1 und Kr�mmel erloschen. 'iese 
EeIinden sich Eis ]ur (rteilung einer 6tilllegungsgenehmigung in der 1achEetrieEsShase. %is An�
Iang 2013 Zurden I�r sieEen der acht aEgeschalteten KernkraItZerke Antrlge I�r 6tilllegungsge�
nehmigungen gestellt. F�r die �Erigen neun noch in %etrieE EeIindlichen KernkraItZerke Zird die 
%erechtigung ]um LeistungsEetrieE gestaIIelt ]Zischen (nde 2015 und (nde 2022 erl|schen.  

5echtsgrundlage I�r GenehmigungsYerIahren ]ur 6tilllegung kerntechnischer Anlagen in 'eutsch�
land sind das Atomgeset] �AtG� >1A�3@ soZie die ]ugeh|rigen 5echtsYerordnungen und allgemei�
nen 9erZaltungsYorschriIten. 'as AtG enthllt in � 7 AEs. 3 die grundslt]liche 9orschriIt I�r die 
Genehmigung der 6tilllegung. +iernach Eed�rIen die 6tilllegung einer nach � 7 AEs. 1 AtG geneh�
migten Anlage soZie der 6ichere (inschluss der endg�ltig au�er %etrieE genommenen Anlage 
oder der AEEau der Anlage oder Yon Anlagenteilen der Genehmigung. 'ie %er�cksichtigung des 
6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik Zird auch hier als LeitSrin]iS EeiEehalten. 
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'as GenehmigungsYerIahren I�r die 6tilllegung kerntechnischer Anlagen richtet sich nach der 
Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@. 6ie enthllt stilllegungsreleYante 5egelun�
gen insEesondere I�r die %eteiligung 'ritter und I�r die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893�. 

'ie GenehmigungsYorausset]ungen� die I�r die (rteilung einer 6tilllegungsgenehmigung erI�llt 
sein m�ssen� sind in � 7 AEs. 2 AtG >1A�3@ genannt. 6ie gelten I�r die (rteilung einer 6tilllegungs�
genehmigung nach � 7 AEs. 3 AtG sinngeml� Zie I�r (rrichtung und %etrieE einer solchen Anlage. 
'er Geset]geEer hat die (rteilung einer Genehmigung nach � 7 AEs. 1 und 3 AtG unter den 9or�
Eehalt des � 7 AEs. 2 AtG gestellt �Ä'ie Genehmigung darI nur erteilt Zerden� Zenn³ die in � 7 
AEs. 2 AtG genannten GenehmigungsYorausset]ungen Yorliegen�. +ierdurch Zird die Eesondere 
6tellung Eetont� die der Geset]geEer der (rrichtung und dem %etrieE� aEer auch der 6tilllegung� 
dem 6icheren (inschluss und dem AEEau einer solchen kerntechnischen Anlage ]umisst. 6ons�
tige Genehmigungen nach AtG �]. %. �� 5 und 6� und 6trl6ch9 >1A�8@ ��� 7 und �� sind dagegen 
nicht mit einem solchen GenehmigungsYorEehalt ausgestattet �Ä'ie Genehmigung ist ]u erteilen� 
Zenn³ die MeZeils genannten GenehmigungsYorausset]ungen Yorliegen�. 

6oZeit der 8mgang oder die Lagerung Yon KernErennstoIIen E]Z. sonstigen radioaktiYen 6toIIen 
am 6tandort einer kerntechnischen Anlage erIolgte und mit dem %etrieE der Anlage genehmigt 
Zorden Zar� Zerden die GeElude E]Z. 5lumlichkeiten� in denen der 8mgang oder die Lagerung 
stattgeIunden hat� im 5ahmen des � 7 AEs. 3 des Atomgeset]es aEgeEaut. 

1eEen dem AtG ist I�r den AEEau Ierner die 6trl6ch9 ma�geElich� da sie die technischen und 
EetrieElichen 0a�nahmen� 9erIahren und 9orkehrungen ]um 6chut] Yor 6chlden durch ionisie�
rende 6trahlung Zesentlich Eestimmt. +ierEei handelt es sich u. a. um die 'eIinition der 6trahlen�
schut]grundslt]e� die 5egelungen ]ur %eI|rderung und gren]�Eerschreitenden 9erEringung ra�
dioaktiYer 6toIIe� ]ur FreigaEe� ]ur Fachkunde des 3ersonals� ]ur EetrieElichen 2rganisation des 
6trahlenschut]es� ]um 6chut] Yon 3ersonen in 6trahlenschut]Eereichen einschlie�lich %egren�
]ung der 6trahlene[Sosition und der arEeitsmedi]inischen 9orsorge� ]ur Sh\sikalischen 6trahlen�
schut]kontrolle� ]um 6chut] Yon %eY|lkerung und 8mZelt� ]um 6chut] Yor sicherheitstechnisch 
Eedeutsamen (reignissen soZie ]u radioaktiYen AEIlllen. 

'ie genehmigten 0a�nahmen ]ur 6tilllegung kerntechnischer Anlagen Zerden durch auIsichtliche 
Kontrollen �EerZacht. 

Gefährdungspotenzial kerntechnischer Anlagen in der Stilllegungsphase 

'ie 6tilllegungsShase einer kerntechnischen Anlage ist gekenn]eichnet durch eine suk]essiYe 
9erringerung des 5adionuklidinYentars der Anlage� insEesondere durch den AEtransSort der 
%rennelemente und durch 'ekontamination und den AEEau Yon kontaminiertem und aktiYiertem 
0aterial soZie durch die aEschlie�ende (ntIernung noch YerElieEener 5adionuklide und die (nt�
lassung aus der atom� und strahlenschut]rechtlichen Kontrolle. 'ar�Eer hinaus Iehlen die (ner�
gieSoten]iale ]ur AusEreitung des AktiYitltsinYentars� Zeil die Anlage im Gegensat] ]ur %etrieEs�
Shase kalt und drucklos ist und Zeil der Gro�teil des noch Yorhandenen 5adionuklidinYentars 
durch AktiYierung in 0etall� und %etonstrukturen Iest geEunden ist. +iermit geht grundslt]lich eine 
5eduktion des GeIlhrdungsSoten]ials mit Iortschreitendem AEEau einher. 'ieser 6achYerhalt Zird 
u. a. durch stilllegungssSe]iIische Ausgestaltung Yon 5egelungen YorZiegend im untergeset]li�
chen 5egelZerk Eer�cksichtigt. 'em soll durch eine dem sinkenden GeIlhrdungsSoten]ial ange�
Sasste AnZendung des 5egelZerks E]Z. durch die 5�cknahme Yon %etrieEsYorschriIten und AuI�
lagen Eei Genehmigung und AuIsicht 5echnung getragen Zerden. 
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Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Stilllegung kerntechnischer 
Anlagen 

F�r die 6tilllegung kerntechnischer Anlagen gilt in entsSrechender Weise� Zas E]gl. 

 Artikel 18 �'urchI�hrungsma�nahmen�� 

 Artikel 1� �5ahmen I�r Geset]geEung und 9oll]ug�� 

 Artikel 20 �6taatliche 6telle�� 

 Artikel 21 �9erantZortung des GenehmigungsinhaEers�� 

 Artikel 22 �3ersonal und Finan]mittel�� 

 Artikel 23 �4ualitltssicherung�� 

 Artikel 24 �6trahlenschut] Zlhrend des %etrieEs� und 

 Artikel 25 �1otIallYorsorge� 

Eerichtet Zurde. 'ie sich auI die genannten Artikel Ee]iehenden 'arstellungen des Yorliegenden 
%erichts EetreIIen gan] oder teilZeise auch die 6tilllegung kerntechnischer Anlagen. Grundslt]lich 
Eestehen Eei der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen dieselEen �Eergeordneten 6icherheitsanIor�
derungen Zie Zlhrend des %etrieEs� Zlhrend im 'etail durchaus Zesentliche 8nterschiede Yor�
liegen� %eisSielsZeise entIlllt Eei 5eaktoren nach der (ntIernung aller %rennelemente aus der 
Anlage die 0|glichkeit der Kritikalitlt� Ierner sinken im Allgemeinen die mit AEZasser und FortluIt 
aEgeleiteten AktiYitltsmengen. hEer die 6icherheitsanIorderungen und deren 8mset]ungen Zird 
in den AusI�hrungen ]u Artikel 4 Eerichtet. 

Im +inElick darauI� dass Zlhrend der 6tilllegung einer kerntechnischen Anlage ggI. auch neue 
(inrichtungen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle errichtet Zerden m�ssen� ist Ierner Artikel 15 
�%eZertung der Anlagensicherheit� des Gemeinsamen hEereinkommens releYant. 'ie AnIorde�
rungen des Artikels 15 an die %eZertung der Anlagensicherheit und der AusZirkung auI die 8mZelt 
Yor %au und InEetrieEnahme gelten auch I�r die (inrichtungen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle 
Eei der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 15�. In analoger 
Weise gelten die AnIorderungen des Artikels 16 �%etrieE Yon Anlagen� des Gemeinsamen hEer�
einkommens I�r den %etrieE Yon (inrichtungen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle Eei der 6tillle�
gung kerntechnischer Anlagen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 16�. 

Als Konsens ]Zischen dem %und und den AuIsichtsEeh|rden der %undesllnder �Eer eine m|g�
lichst eIIektiYe und harmonisierte 9orgehensZeise in 6tilllegungsYerIahren ist der +auStausschuss 
des Llnderausschusses I�r Atomkernenergie am 26. -uni 200� �Eereingekommen� eine 1euIas�
sung des ÄLeitIaden ]ur 6tilllegung� ]um sicheren (inschluss und ]um AEEau Yon Anlagen oder 
Anlagenteilen nach � 7 des Atomgeset]es³ >3�73@ �kur]� 6tilllegungsleitIaden� in atomrechtlichen 
Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren an]uZenden. 'er 6tilllegungsleitIaden Zurde am 28. 2k�
toEer 200� Yer|IIentlicht. (r YerIolgt die =iele� 

 die im 6tilllegungsYerIahren releYanten AsSekte der Genehmigung und AuIsicht ]usam�
men]ustellen� 

 ein gemeinsames 9erstlndnis Yon %und und Llndern ]ur ]Zeckml�igen 'urchI�hrung 
Yon 6tilllegungsYerIahren an]ustreEen� und 

 die Eestehenden AuIIassungen und 9orgehensZeisen nach 0|glichkeit ]u harmonisieren. 
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+ier]u enthllt der LeitIaden insEesondere 9orschllge I�r eine ]Zeckml�ige 9orgehensZeise Eei 
der 6tilllegung soZie dem 6icheren (inschluss und dem AEEau Yon kerntechnischen Anlagen nach 
� 7 AtG im +inElick auI die AnZendung des untergeset]lichen 5egelZerks� I�r die 3lanung und
9orEereitung der 6tilllegungsma�nahmen soZie I�r Genehmigung und AuIsicht. 

(r identiIi]iert die in Yerschiedenen 'okumenten des geset]lichen und untergeset]lichen 5egel�
Zerkes Yerteilten stilllegungsreleYanten 9orschriIten und EeschreiEt ihre AnZendung. (r enthllt 
auch 9orschllge I�r eine ]Zeckml�ige 9orgehensZeise Eei der 6tilllegung Yon kerntechnischen 
Anlagen und dient ]ur +armonisierung der GenehmigungsYerIahren. 6o Zird EeisSielsZeise Yer�
deutlicht� dass Eei 6tilllegung und 5�ckEau kerntechnischer Anlagen SroMektorientiert entsSre�
chend dem kontinuierlich sinkenden GeIlhrdungsSoten]ial Yor]ugehen ist und Zie hierEei das 5e�
gelZerk Äsinngeml�³� d. h. im gleichen 6inn Zie I�r (rrichtung und %etrieE� angeZendet Zerden 
kann. Insgesamt I|rdert der LeitIaden somit die +armonisierung Yon 6tilllegungsYerIahren� er stellt 
Medoch keine 5ichtlinie oder 9erZaltungsYorschriIt dar. 

Als technisch orientierte (rgln]ung ]um 6tilllegungsleitIaden hat die (ntsorgungskommission 
�(6K� am �. 6eStemEer 2010 die Leitlinien ]ur 6tilllegung kerntechnischer Anlagen >4�4@ YeraE�
schiedet. 'ie Leitlinien Zurden am �. 'e]emEer 2010 Yer|IIentlicht. In diesen Leitlinien sind tech�
nische AnIorderungen ]usammengeIasst� die aus 6icht der (6K ]ur GeZlhrleistung der 6icher�
heit Eei der 6tilllegung einer kerntechnischen Anlage durch deren %etreiEer Eer�cksichtigt Zerden 
sollten. 'ie AnIorderungen Ee]iehen sich Yor allem auI die 9orEereitung und 'urchI�hrung der 
6tilllegung� auIgrund ihrer gro�en %edeutung I�r eine sSltere 6tilllegung richten sich ein]elne An�
Iorderungen aEer auch an (rrichtung und %etrieE einer kerntechnischen Anlage. 'ie Leitlinien ]ur 
6tilllegung Eesit]en gegen�Eer 'ritten keine rechtliche 9erEindlichkeit� sondern Eilden die %eZer�
tungsgrundlage der (6K Eei der %eratung konkreter 6tilllegungsYerIahren. 'aEei stellen die Leit�
linien einen %eitrag ]um aktuellen 6tand der WissenschaIt und 7echnik im deutschen untergeset]�
lichen 5egelZerk dar und tragen hierdurch ]u einem hohen sicherheitstechnischen 1iYeau Eei der 
6tilllegung kerntechnischer Anlagen Eei. 

'as kerntechnische 5egelZerk Eehandelt die Eeiden 6tilllegungsYarianten des direkten AEEaus 
und des sSlteren AEEaus nach sicherem (inschluss gleichEerechtigt.  

F.6.2 Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und ausreichenden Fi-
nanzmitteln 

'ie (rIahrung aus Yerschiedenen 6tilllegungsSroMekten kerntechnischer Anlagen in 'eutschland 
hat ge]eigt� dass die Anlagenkenntnis des %etrieEsSersonals I�r die sichere und eIIi]iente 'urch�
I�hrung der 6tilllegung sehr ZertYoll ist. 'as %etrieEsSersonal Zird seitens des AnlagenEetreiEers 
daher auch Zlhrend der 6tilllegungsShase mit einEe]ogen. 

'ie Art und Weise der 6icherstellung der 9erI�gEarkeit Yon Finan]mitteln I�r die 6tilllegung einer 
kerntechnischen Anlage ist Eei Anlagen der |IIentlichen +and und Eei Anlagen der (nergieYersor�
gungsunternehmen unterschiedlich geregelt� 

'ie Finan]ierung der 6tilllegung Yon Anlagen der |IIentlichen +and erIolgt aus lauIenden
|IIentlichen +aushaltsmitteln. %ei den meisten 3roMekten �Ygl. 7aEelle F�6� �Eernimmt der
%und die Zesentlichen Kosten. 'ie Finan]ierung umIasst alle AuIZendungen� die I�r 5est�
EetrieE� (ntsorgung der %rennelemente� 'urchI�hrung der GenehmigungsYerIahren� AE�
Eau Yon Anlagenteilen und (ndlagerung der radioaktiYen AEIllle �einschlie�lich der YorEe�
reitenden 6chritte� entstehen.

'ie %ereitstellung der Finan]mittel I�r Anlagen der SriYatrechtlichen (nergieYersorgungs�
unternehmen �(98� erIolgt in Form Yon Zlhrend der %etrieEs]eit geEildeten 5�ckstellun�
gen� ZoEei ein Ansammlungs]eitraum Yon 25 -ahren ]ugrunde gelegt Zird. Grundlage I�r
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die 5�ckstellungsEildung geml� +andelsrecht ist die aus dem AtG aEgeleitete |IIentlich�
rechtliche %eseitigungsYerSIlichtung. 'ie 6tilllegungsr�ckstellungen der (98 Ee]Zecken� 
dass nach endg�ltiger (instellung der 6tromSroduktion der KernkraItZerke� Zenn keine 
(rtrlge aus dem 6tromgeschlIt mehr entstehen� die Iinan]ielle 'eckung der 6tilllegung 
der KernkraItZerksanlagen gesichert ist. 'urch die auIZandsZirksame 5�ckstellungsEil�
dung Zlhrend der %etrieEs]eit des KernkraItZerks Zerden die Iinan]iellen 0ittel angesam�
melt und damit Yerhindert� dass die %etrlge als GeZinn an die Anteilseigner ausgesch�ttet 
Zerden. Weitere 5�ckstellungen erIolgen I�r die (ntsorgung der %rennelemente. 

 'ie 6tilllegung Zird Yon den (98 ± mit Ausnahme der (ndlagerung Yon radioaktiYen 6till�
legungsaEIlllen ± eigenYerantZortlich unter AuIsicht der ]ustlndigen %eh|rden durchge�
I�hrt. 'er 8mIang der 5�ckstellungen I�r die 6tilllegung der KernkraItZerke umIasst alle 
Kosten� die mit dem AEEau der KraItZerksanlage in 9erEindung stehen. 'ieses sind die 
Kosten der sog. 1achEetrieEsShase� in der das KraItZerk nach endg�ltiger (instellung des 
LeistungsEetrieEes in einen aEEauIlhigen =ustand �EerI�hrt Zird �(ntIernung der %renn�
elemente und %etrieEsmedien�� die Kosten I�r Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren� die 
Kosten I�r den AEEau �AEEau und =Zischenlagerung aller kontaminierten und aktiYierten 
Anlagenteile und aller GeEludeteile des KontrollEereichs� und die Kosten I�r die =Zischen� 
und (ndlagerung der radioaktiYen AEIllle aus der 6tilllegung. 'ie +|he der ]u erZartenden 
Kosten ergiEt sich daEei aus grundlegenden 6tudien� die ± unter %er�cksichtigung der 
technischen WeiterentZicklung und der allgemeinen KostenentZicklung ± Yon einem un�
aEhlngigen Gutachter regelml�ig aktualisiert Zerden. 'ie 5�ckstellungen Zerden Yon un�
aEhlngigen WirtschaItsSr�Iern und der Finan]YerZaltung regelml�ig auI ihre Angemes�
senheit �EerSr�It. 

 In analoger Weise gelten oEige AusI�hrungen I�r die kommer]iellen Anlagen des Kern�
ErennstoIIkreislauIs und die AEIallEehandlungsanlagen. 

7aEelle F�6� Forschungseinrichtungen� in denen kerntechnische Anlagen EetrieEen E]Z. still�
gelegt Zerden und deren Finan]ierung durch die |IIentliche +and erIolgt 

Forschungs- 
einrichtung 

Kurzbeschreibung Finanzierung 

Karlsruher Institut I�r 
7echnologie �KI7�  
ehemals Forschungs�
]entrum Karlsruhe 
�F=K� 

Gegr�ndet 1�56 als KernIorschungs]entrum Karlsruhe �KIK�� an�
Iangs 6chZerSunkte im %ereich der (ntZicklung der 6chZer� und der 
LeichtZasserreaktortechnologie� gegenZlrtig diYerse 6chZerSunkte 
au�erhalE der Kerntechnik. 
Im ehemaligen GeschlItsEereich Ä6tilllegung³ 'urchI�hrung der 6till�
legung der Forschungs� E]Z. 9ersuchs� und 'emonstrationsreakto�
ren� F5�2� 0=F5� K1K II� %etrieE Konditionierungsanlagen und =Zi�
schenlager Eei der +auStaEteilung 'ekontaminationsEetrieEe �+'%�. 
Im -uni 200� Zurden alle kerntechnischen Altanlagen am 6tandort 
auI die WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe 5�ckEau� und (ntsor�
gungs�GmE+ �WAK GmE+� �Eertragen� darunter die stillgelegten 
5eaktoren F5�2� 0=F5 und K1K II� aEer auch die +'%. 1ach der 
Au�erEetrieEnahme Zeiterer nuklearer Forschungsanlagen Zerden 
diese ]um 5�ckEau auI die WAK GmE+ �Eertragen. 

%und�  
Land %aden�
W�rttemEerg 
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Forschungs- 
einrichtung 

Kurzbeschreibung Finanzierung 

WiederauIarEeitungs�
anlage Karlsruhe  
5�ckEau� und  
(ntsorgungs� GmE+ 
�WAK GmE+� 

'ie WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe Zurde in den -ahren 1�67 
Eis 1�71 durch das Forschungs]entrum Karlsruhe als %auherr errich�
tet. 'ie %etrieEsI�hrung der Anlage Zurde der Yon der chemischen 
Industrie 1�64 gegr�ndeten GesellschaIt ]ur WiederauIarEeitung Yon 
KernErennstoIIen mE+ �GWK� �Eertragen.  
1�7� ist die GWK Yon der 'eutschen GesellschaIt I�r WiederauIar�
Eeitung Yon KernErennstoIIen mE+ �'WK�� einer 7ochter der deut�
schen (lektri]itltsZirtschaIt� �Eernommen Zorden. 'ie GWK hat da�
nach unter dem 1amen WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe %e�
trieEsgesellschaIt mE+ �WAK %GmE+� Eis ]ur 6tilllegung 1��0 den 
WiederauIarEeitungsEetrieE und danach den 5estEetrieE soZie den 
5�ckEau der Anlage durchgeI�hrt.  
2006 Zurde die WAK %GmE+ Yon der Eundeseigenen (W1 GmE+ 
�Eernommen und Iirmiert seither unter dem 1amen WiederauIarEei�
tungsanlage Karlsruhe 5�ckEau� und (ntsorgungs� GmE+ �WAK 
GmE+�. Gleich]eitig Zurde das AuIgaEensSektrum der GesellschaIt 
um den %etrieE und den 5�ckEau der 9erglasungseinrichtung Karls�
ruhe �9(K� erZeitert.  
0itte 200� Zurden die kerntechnischen Altanlagen F5�2� K1K II und 
0=F5 soZie die KonditionierungsEetrieEe I�r radioaktiYe AEIllle der 
+'% Yom Forschungs]entrum Karlsruhe aEgesSalten und auI die 
WAK GmE+ �Eertragen. 6eitdem I�hrt diese die 6tilllegung der For�
schungsanlagen und den +'%�%etrieE Zeiter. 1ach der Au�erEe�
trieEnahme Zeiterer nuklearer Forschungseinrichtungen durch KI7 
erIolgt deren 5�ckEau durch die WAK GmE+. 

%und� 
Land %aden�
W�rttemEerg 

Forschungs]entrum  
-�lich �F=-� 

Gegr�ndet 1�56 als KernIorschungsanlage -�lich �KFA�� anIangs 
6chZerSunkte im %ereich der (ntZicklung der +ochtemSeraturreak�
tortechnologie� gegenZlrtig Forschung mit diYersen 6chZerSunkten 
au�erhalE der Kerntechnik. 
6tilllegung der Forschungsreaktoren F5-�1 und F5-�2. 
�Am 6tandort des F=- EeIindet sich der AtomYersuchsreaktor -�lich 
�A95�. InhaEerin der in 6tilllegung EeIindlichen Anlage ist die A95 
GmE+� deren ein]iger GesellschaIter die (W1 GmE+ ist.� 

%und� Land 
1ordrhein�West�
Ialen 

+elmholt]�=entrum 
Geesthacht � =entrum 
I�r 0aterial� und  
K�stenIorschung 
GmE+ 
ehemals Forschungs�
]entrum Geesthacht 
�GK66� 

Gegr�ndet 1�56 als GesellschaIt I�r KernenergieYerZertung in 
6chiIIEau und 6chiIIIahrt� %etrieE des 1uklearschiIIs 2tto +ahn� ge�
genZlrtig 6chZerSunkte in 9erkehr� und (nergietechnik� 3ro]ess� 
und %iomedi]intechnik� LeEensraum K�ste. 
6tilllegung der Forschungsreaktoren F5G�1 und F5G�2� =Zischenla�
gerung des 6chiIIsreaktors und AEZicklung der (ntsorgung radioakti�
Yer AEIllle des 1uklearschiIIs 2tto +ahn. 

%und� Llnder 
6chlesZig�+ol�
stein�  
1iedersachsen� 
+amEurg�  
%remen 

+elmholt] =entrum 
0�nchen�  
1euherEerg 

Gegr�ndet 1�64 als GesellschaIt I�r 6trahlenIorschung �G6F� I�r 
%au und %etrieE Yon Anlagen ]ur 6trahlenIorschung und I�r die 
'urchI�hrung Yon Forschungen ]ur 7ieIlagerung radioaktiYer AEIllle� 
6icherer (inschluss des Forschungsreaktors F51� gegenZlrtig 
6chZerSunkte im 8mZelt� und GesundheitsEereich. 'ie G6F ist mit 
Wirkung Yom 1. -anuar 2008 in +elmholt] =entrum 0�nchen ± 'eut�
sches Forschungs]entrum I�r Gesundheit und 8mZelt GmE+ umEe�
nannt Zorden. 

%und� Freistaat 
%a\ern 
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Forschungs- 
einrichtung 

Kurzbeschreibung Finanzierung 

+elmholt]�=entrum 
%erlin 

Gegr�ndet 1�5� als +ahn�0eitner�Institut %erlin� 6chZerSunkte in 
den %ereichen 6trukturIorschung� 0aterialZissenschaIten u. a.� %e�
trieE des Forschungsreaktors %(5 II 

%und�  
Land %erlin 

9erein I�r Kern� 
YerIahrenstechnik und 
Anal\tik 5ossendorI 
e. 9. �9K7A��  
'resden  

Gegr�ndet 1��2. 9K7A EetreiEt die 6tilllegung der kerntechnischen 
Anlagen des ehemaligen =entralinstituts I�r KernIorschung der da�
maligen ''5. 'aEei handelt es sich um den Forschungsreaktor 5F5 
soZie um die A025�Anlagen ]ur 6Saltmol\EdlnSroduktion. 'ie 1ull�
leistungsreaktoren 555 und 5AK( Zurden Eereits demontiert und 
Yollstlndig Eeseitigt. 

Freistaat 6ach�
sen 

7echnische 8niYersitlt 
0�nchen %etrieE des F50 II� 6tilllegung des F50 %und� Freistaat 

%a\ern 

diYerse 8niYersitlten %etrieE�6tilllegung Yon kleineren Forschungsreaktoren %und� MeZeilige 
%undesllnder 

AuIZendungen I�r das 3ersonal sind in allen Flllen in Yollem 8mIang in der Finan]ierung enthal�
ten� ZoEei 3ersonalkosten an den Gesamtkosten einen Anteil Yon ]. 7. 50 � und mehr darstellen. 
Analog ]ur %etrieEsShase ist somit sichergestellt� dass TualiIi]iertes 3ersonal auch Zlhrend der 
6tilllegung im Een|tigten 8mIang ]ur 9erI�gung steht. 'urch Kurse ]ur (rlangung und ]um (rhalt 
der Fachkunde� Fort� und WeiterEildungskurse soZie durch Forschung und Lehre an den 8niYer�
sitlten Zird der hohe AusEildungs� und 4ualiIikationsstand in 'eutschland erhalten. In diesem 
%ereich Zurden in den let]ten -ahren erheEliche Fortschritte er]ielt� die in KaSitel F.2.1 ]usam�
mengestellt sind. 

F.6.3 Strahlenschutz bei der Stilllegung 

'ie AnIorderungen E]gl. des 6trahlenschut]es einer in 6tilllegung EeIindlichen kerntechnischen 
Anlage entsSrechen in Yollem 8mIang den I�r den %etrieE geltenden AnIorderungen. +ier�Eer Zird 
in den AusI�hrungen ]u Artikel 24 �6trahlenschut] Zlhrend des %etrieEs� des Gemeinsamen 
hEereinkommens Eerichtet. 

+insichtlich der AEleitungen Zlhrend der 6tilllegung einer kerntechnischen Anlage gelten diesel�
Een AnIorderungen Zie Zlhrend des %etrieEs. 'er � 47 AEs. 1 6trl6ch9 >1A�8@ giEt die Gren]Zerte 
der durch AEleitungen radioaktiYer 6toIIe mit LuIt oder Wasser aus diesen Anlagen oder (inrich�
tungen MeZeils Eedingten 6trahlene[Sosition Yon (in]elSersonen der %eY|lkerung im KalenderMahr 
Yor. Geml� � 47 AEs. 1 6trl6ch9 ist daI�r ]u sorgen� dass radioaktiYe 6toIIe nicht unkontrolliert 
in die 8mZelt aEgeleitet Zerden. 'ie ]ullssige AEleitung radioaktiYer 6toIIe mit LuIt und Wasser 
Zird geml� � 47 AEs. 3 6trl6ch9 durch %egren]ung der AktiYitlten oder AktiYitltskon]entrationen 
seitens der ]ustlndigen %eh|rde Iestgelegt. 

'ie AnIorderungen an die (missions� und Immissions�EerZachung Zerden in � 48 6trl6ch9 ge�
regelt. 

F.6.4 Notfallvorsorge 

'ie 1otIallYorsorge Zird I�r die 6tilllegung einer kerntechnischen Anlage in ihrem 8mIang an das 
durch die Anlage gegeEene 5isikoSoten]ial angeSasst� unterscheidet sich im Grundsat] Medoch 
nicht Yon der 1otIallYorsorge I�r den %etrieE �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 25�. 
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F.6.5 Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

'ie AuIEeZahrung Yon AuI]eichnungen �Eer InIormationen� die I�r die 6tilllegung Zichtig sind� 
Ee]ieht sich einerseits auI AuI]eichnungen E]gl. (rrichtung und %etrieE der kerntechnischen An�
lage� auI die in der sSlteren 6tilllegungsShase ]ur�ckgegriIIen Zerden muss� andererseits auI 
AuI]eichnungen� die Zlhrend der 6tilllegungsShase anIallen und die I�r die langIristige 'okumen�
tation des AElauIs der 6tilllegung releYant sind. 'iese Eeiden 6achYerhalte Zerden im Folgenden 
getrennt EeschrieEen. 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Informationen bzgl. Errichtung und Be-
trieb  

'ie AuI]eichnung und 'okumentation �Eer InIormationen E]gl. (rrichtung und %etrieE Yon Kern�
kraItZerken ist in der K7A�5egel 1404 Ä'okumentation Eeim %au und %etrieE Yon KernkraItZer�
ken³ �Ygl. 5egeln des Kerntechnischen Ausschusses �K7A� im Anhang L��e�� geregelt. 'ie 1ot�
Zendigkeit der 9erI�gEarkeit aller releYanten 'okumentationen ergiEt sich aus Kriterium 2.1 der 
Ä6icherheitskriterien I�r KernkraItZerke³ >3�1@� Zonach die ]ur %eurteilung der 4ualitlt notZendi�
gen 8nterlagen YerI�gEar sein m�ssen. 'ie K7A�5egel 1404 Srl]isiert diese AnIorderung� 

„Die Dokumentation in Kernkraftwerken umfasst alle Dokumente, die als Nachweise im Ge-
nehmigungs- und Aufsichtsverfahren dienen, sowie alle organisatorischen Regelungen, die 
Grundlage für den sicheren Betrieb sind. 

Zweck und Aufgabe der Dokumentation sind unter anderem: 

a)  das Vorliegen oder die Erfüllung rechtlicher Voraussetzungen (z. B. Genehmigungsvo-
raussetzungen nach § 7 Abs. 2 AtG) aufzuzeigen,

b)  den Soll-Zustand der Anlage und wesentliche Vorgänge bei der Errichtung der Anlage
zu beschreiben,

c) eine Bewertung des Ist-Zustands der Anlage zu ermöglichen,

d) die für einen sicheren Betrieb der Anlage erforderlichen Sachverhalte und Regelungen
darzustellen,

e) den Erfahrungsrückfluss zu ermöglichen und

f) eine Wissensbasis für das Alterungsmanagement zur Verfügung zu stellen.“

'iese AuI]eichnungen schlie�en auch die %etrieEsdokumentation mit ein. Ferner Zird hinsichtlich 
der 9ollstlndigkeit und Aktualisierung in K7A 1404 geIordert� 

„Die Dokumentation muss hinsichtlich der in ihr enthaltenen Informationen vollständig, ein-
deutig und in sich widerspruchsfrei sein. 

Die Dokumentation muss sowohl den Soll- als auch den Ist-Zustand der Anlage, ihrer Teile 
und der Organisation darstellen. 

Dem Antragsteller oder Genehmigungsinhaber obliegt die Erstellung, Führung, Aktualisie-
rung und Archivierung der Dokumentation.“ 

+ieraus ergiEt sich� dass nicht nur der Ist�=ustand der Anlage ]u %eginn des %etrieEs Yollstlndig 
dokumentiert sein muss� sondern dass die 'okumentation allen bnderungen an]uSassen ist und 
somit Meder]eit den aktuellen Ist�=ustand Zieder]ugeEen hat. +ierdurch ist sichergestellt� dass alle 
I�r die 6tilllegung releYanten InIormationen aus der %etrieEsShase ]um %eginn der 6tilllegungs�
Shase ]ur 9erI�gung stehen. Ferner Zird in K7A 1404 geIordert� dass die 8nterlagen in einer I�r 
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die lang]eitige AuIEeZahrung geeigneten Art auI]uEeZahren sind und dass eine =Zeitdokumen�
tation an einem 2rt au�erhalE des m|glichen (inZirkungsEereichs der Anlage Yor]uhalten ist. 
Geml� 6tilllegungsleitIaden >3�73@ ist die F�hrung einer =Zeitdokumentation nur Eis ]um AEtrans�
Sort der %rennelemente erIorderlich. 'ie Yorgesehene 'auer der AuIEeZahrung der 8nterlagen 
richtet sich nach der Art der 'okumente und liegt generell ]Zischen einem und 30 -ahren. 

'iese AnIorderungen Iinden sinngeml� auch I�r andere kerntechnische Anlagen im GeltungsEe�
reich des Gemeinsamen hEereinkommens AnZendung. Im 5ahmen der atomrechtlichen AuIsicht 
�Eer]eugt sich die ]ustlndige %eh|rde Yon der FortschreiEung und der ordnungsgeml�en AuI�
EeZahrung. 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Informationen aus der Stilllegungsphase  

InIormationen aus der 6tilllegungsShase� die llngerIristig auI]uEeZahren sind� umIassen analog 
]ur %etrieEsShase Yerschiedene 7hemenIelder aus den %ereichen %etrieE� hEerZachung soZie 
6trahlenschut]� insEesondere� 

 6chichtE�cher einschlie�lich 6chicht�EergaEeSrotokolle� 

 3rotokolle der hEerZachung und 0essung der AktiYitltsaEleitung� 

 %erichte �Eer 6t|rIllle und Eesondere 9orkommnisse soZie �Eer die Eeschlossenen 0a��
nahmen� 

 AuI]eichnungen der 0essung der 3ersonendosen und (rmittlung der K|rSerdosen� 

 %uchI�hrung �Eer (r]eugung� (rZerE� AEgaEe und sonstigen 9erEleiE Yon radioaktiYen 
6toIIen� 

 3rotokolle Yon Kontaminationsmessungen geml� � 44 6trl6ch9 Eei hEerschreitung Yon 
Gren]Zerten. 

%esonders releYant I�r die 6tilllegungsShase sind die %uchI�hrung �Eer (r]eugung� (rZerE� AE�
gaEe und sonstigen 9erEleiE Yon radioaktiYen 6toIIen soZie die %uchI�hrung �Eer IreigegeEene 
6toIIe� die in � 70 6trl6ch9 >1A�8@ geregelt Zerden. 'ie AuIEeZahrungsSIlicht hierI�r Eetrlgt ge�
ml� � 70 AEs. 6 6trl6ch9 30 -ahre aE dem =eitSunkt der AEgaEe oder des sonstigen 9erEleiEs 
des 0aterials E]Z. der Feststellung der FreigaEe des 0aterials. 6ie sind auI 9erlangen der ]u�
stlndigen %eh|rde Eei dieser ]u hinterlegen.  

� 70 AEs. 6 6trl6ch9 regelt Ierner� dass im Falle der %eendigung der 7ltigkeit Yor AElauI der 
genannten AuIEeZahrungsIrist die 8nterlagen unYer]�glich einer Yon der ]ustlndigen %eh|rde 
Eestimmten 6telle ]u �EergeEen sind. AuI diese Weise Zird sichergestellt� dass auch nach (rl|�
schen des %etreiEers einer kerntechnischen Anlage die AuIEeZahrung der releYanten 'okumen�
tation I�r den geIorderten =eitraum sichergestellt ist.  

Geml� 6tilllegungsleitIaden >3�73@ sollte der %etreiEer nach %eendigung slmtlicher 6tilllegungs�
arEeiten einen aEschlie�enden 6tilllegungsEericht erstellen und ]usammen mit der 'okumentation 
auIEeZahren. 
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G Sicherheit bei der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 4 Eis 10 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

'ie W(15A hat im Fr�hMahr 2010 einen �EerarEeiteten ÄWaste and Spent Fuel Storage 
Safety Reference Levels Report³ �9ersion 2.0� Yer|IIentlicht. 'er aus dem %enchmar�
king der nationalen 5egelZerke resultierende AktionsSlan I�r 'eutschland Zurde im 
Wesentlichen durch die Leitlinien I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %renn�
elemente und Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle in %ehlltern der (6K >4�2@ und 
die (6K�Leitlinien ]ur 'urchI�hrung Yon Seriodischen 6icherheits�EerSr�Iungen und 
]um technischen Alterungsmanagement I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennele�
mente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle >4�5a@ umgeset]t. 
Im -ahr 2013 hat die (6K die 6tellungnahmen ]u 6tresstests I�r Anlagen und (inrich�
tungen der 9er� und (ntsorgung in 'eutschland Yorgelegt. 0it diesem 6tresstest Zurde 
die 5oEustheit Yon Anlagen und (inrichtungen gegen (inZirkungen geSr�It� die �Eer 
die AuslegungsanIorderungen im GenehmigungsYerIahren hinausgehen. 

G.1 Artikel 4: Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Artikel 4: Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß in 
allen Stufen der Behandlung abgebrannter Brennelemente der einzelne, die 
Gesellschaft und die Umwelt angemessen vor radiologischer Gefährdung geschützt 
sind. 

Zu diesem Zweck trifft jede Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen,  

i) um sicherzustellen, daß der Kritikalität und der Abführung der während der 
Behandlung abgebrannter Brennelemente entstehenden Restwärme 
angemessen Rechnung getragen wird; 

ii) um sicherzustellen, daß die Erzeugung radioaktiver Abfälle im Zusammenhang 
mit der Behandlung abgebrannter Brennelemente im Einklang mit der 
gewählten Brennstoffkreislaufpolitik auf das praktisch mögliche Mindestmaß 
beschränkt wird; 

iii) um die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Schritten 
der Behandlung abgebrannter Brennelemente zu berücksichtigen; 

iv) um durch die Anwendung geeigneter Schutzmethoden, die von der staatlichen 
Stelle genehmigt worden sind, auf nationaler Ebene für einen wirksamen 
Schutz des einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt zu sorgen, und zwar 
im Rahmen innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die international anerkannten 
Kriterien und Normen gebührend Rechnung tragen; 

v) um die biologische, chemische und sonstige Gefährdung, die mit der 
Behandlung abgebrannter Brennelemente verbunden sein kann, zu 
berücksichtigen; 
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vi) um sich zu bemühen, Handlungen zu vermeiden, deren vernünftigerweise
vorhersehbare Auswirkungen auf künftige Generationen größer sind als die für
die heutige Generation zulässigen;

vii) um zu versuchen, künftigen Generationen keine unangemessenen
Belastungen aufzubürden.

G.1.1 Grundlagen 

'en grundlegenden 6chut]gedanken Eei der %ehandlung aEgeErannter %rennelemente legen das 
Atomgeset] �AtG� >1A�3@ und die 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ Iest. InsEesondere 
ist danach Mede unn|tige 6trahlene[Sosition oder Kontamination Yon 0ensch und 8mZelt ]u Yer�
meiden und Mede 6trahlene[Sosition oder Kontamination unter %eachtung des 6tandes Yon Wis�
senschaIt und 7echnik und unter %er�cksichtigung aller 8mstlnde des (in]elIalls auch unterhalE 
der Iestgeset]ten Gren]Zerte so gering Zie m|glich ]u halten �� 6 6trl6ch9�. 

'er 3lanung Eaulicher oder technischer 6chut]ma�nahmen gegen auslegungsEestimmende 6t|r�
Illle Zerden Gren]Zerte der 6trahlungsdosis I�r die 8mgeEung ]u Grunde gelegt ��� 4� E]Z. 50 
6trl6ch9� oder Zerden sinngeml� angeZendet. 

Aus dem 6chut]gedanken leiten sich I�r die %ehandlung aEgeErannter %rennelemente aE� 

grundlegende 6chut]]iele ]u AktiYitltseinschluss� 1ach]erIallsleistungsaEIuhr� 8nterkriti�
kalitlt� 9ermeidung unn|tiger 6trahlene[Sosition�

AnIorderungen ]u AEschirmung� Auslegung und 4ualitltssicherung� sicherem %etrieE� La�
gerung und sicherem AEtransSort radioaktiYer 6toIIe.

=um 6chut] gegen die Yon radioaktiYen 6toIIen ausgehenden GeIahren und ]ur Kontrolle ihrer 
9erZendung kn�SIt das Atomgeset] (rrichtung� %etrieE und 6tilllegung Yon kerntechnischen An�
lagen an eine Eeh|rdliche Genehmigung. 'ie Genehmigung Yon kerntechnischen Anlagen regelt 
das Atomgeset] �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1��. 

=uslt]liche AnIorderungen Eestehen im +inElick auI die +aItung Eei 6chlden >1A�11@� auI den 
6chut] gegen 6t|rma�nahmen oder sonstige (inZirkungen 'ritter >3�62@� >%08 00@ soZie die 
Kontrolle sSaltEaren 0aterials auIgrund internationaler 9ereinEarungen �Ygl. die AusI�hrungen ]u 
Artikel 24�. 

G.1.2 Sicherstellung von Unterkritikalität und Restwärmeabfuhr 

(s Zerden 0a�nahmen getroIIen� die den aEgeleiteten grundlegenden 6chut]]ielen Yon sicherer 
(inhaltung der 8nterkritikalitlt und sicherer AEIuhr der 1ach]erIallsleistung 5echnung tragen. Ins�
Eesondere hinsichtlich der trockenen =Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente aus LW5� 
+75� 9ersuchs� und 'emonstrations� soZie Forschungsreaktoren Zerden sie durch die Leitlinien 
I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder radioak�
tiYer AEIllle in %ehlltern der (6K >4�2@ konkretisiert. +insichtlich der Kritikalitltssicherheit Eei der 
nassen =Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente kommt K7A 3602 ]ur AnZendung� hin�
sichtlich der 1ach]erIallsleistungsaEIuhr K7A 3303 �Ygl. 5egeln des Kerntechnischen Ausschus�
ses �K7A� im Anhang L��e��. 6eit 2007 liegt die 'I1 25712 ÄKritikalitltssicherheit unter Anrechnung 
des %rennstoIIaEErands Eei 7ransSort und Lagerung Eestrahlter LeichtZasserreaktor�%rennele�
mente in %ehlltern³ >'I1 25712@ Yor. 

Im kerntechnischen 5egelZerk sind der]eit noch keine AnIorderungen hinsichtlich 8nterkritikalitlt 
und AEleitung der 1ach]erIallsleistung in einem (ndlager Iormuliert. 
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Geml� den Ä6icherheitskriterien I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in einem %ergZerk³ 
>3�13@ m�ssen I�r die (ndlagerung Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle Wlrmeleistung und 
2EerIllchentemSeratur der GeEinde so Iestgelegt sein� dass die sSe]iIi]ierten (igenschaIten der 
GeEinde erhalten EleiEen und die Integritlt der geologischen Formationen nicht geIlhrdet Zird. 
'as %08 hat da]u Ä6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioakti�
Yer AEIllle³ >%08 10@ Yorgelegt� die am 30. 6eStemEer 2010 durch den Llnderausschuss I�r 
Atomkernenergie YeraEschiedet Zurden. 

G.1.3 Beschränkung der Erzeugung radioaktiver Abfälle 

'ie 6trahlenschut]Yerordnung Iordert in � 6 AEs. 1 und 2� Mede unn|tige 6trahlene[Sosition oder 
Kontamination Yon 0ensch und 8mZelt ]u Yermeiden� und Mede 6trahlene[Sosition oder Kontami�
nation unter %eachtung des 6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik und unter %er�cksichtigung 
aller 8mstlnde des (in]elIalls auch unterhalE der Iestgeset]ten Gren]Zerte so gering Zie m|glich 
]u halten. 'araus� soZie in Analogie ]u � 23 KreislauIZirtschaItsgeset] >1%�13@� leitet sich die 
Forderung aE� die (r]eugung radioaktiYer AEIllle Eei der %ehandlung aEgeErannter %rennele�
mente auI das Sraktisch m|gliche 0indestma� ]u Eeschrlnken. 'urch oStimierte %rennstoIIein�
sat]strategien hat sich der AnIall aEgeErannter %rennelemente Yerringert. 

+in]u kommt� dass in der %undesreSuElik 'eutschland die SriYaten %etreiEer kerntechnischer An�
lagen aus ZirtschaItlichen Gr�nden Eereits selEst auI die 0inimierung des AEIallauIkommens ach�
ten. 'iese ZirtschaItlichen Gr�nde resultieren aus staatlichen 9orgaEen in anderen %ereichen� 
insEesondere aus den %estimmungen der (ndlagerYorausleistungsYerordnung �(ndlager9l9� 
>1A�13@� Zonach die 9orausleistungen ]ur Finan]ierung eines (ndlagers anhand der AEIallYolu�
mina Eerechnet Zerden. 

G.1.4 Berücksichtigung der Abhängigkeiten der Behandlungsschritte 

1ach � �a AtG muss gegen�Eer der AuIsichtsEeh|rde nachgeZiesen Zerden� dass I�r die schad�
lose 9erZertung oder geordnete %eseitigung Yon aEgeErannten %rennelementen ausreichend 9or�
sorge getroIIen ist �(ntsorgungsYorsorgenachZeis�. 'a]u Zird Mlhrlich durch 9orlage realistischer 
3lanungen ge]eigt� dass I�r die Eereits angeIallenen und die noch anIallenden aEgeErannten 
%rennelemente ausreichend YerI�gEare =Zischenlagerm|glichkeiten Yorhanden sein Zerden und 
I�r den konkreten %edarI der MeZeils nlchsten ]Zei -ahre ausreichende und EedarIsgerechte =Zi�
schenlagerm|glichkeiten rechtlich und technisch YerI�gEar sind. Weiterhin Zerden gleichartig 
strukturierte 1achZeise I�r die =Zischenlagerung der ]ur�ck]ulieIernden AEIllle aus der Wieder�
auIarEeitung aEgeErannter %rennelemente im Ausland soZie I�r den Wiedereinsat] des Eei der 
WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente aEgetrennten 3lutoniums in KernkraItZerken 
soZie I�r den 9erEleiE des Eei der WiederauIarEeitung aEgeErannter %rennelemente aEgetrennten 
8rans gegen�Eer den AuIsichtsEeh|rden geI�hrt. 

'ie Art der Konditionierung �9erarEeitung und 9erSackung� richtet sich nach den Festlegungen 
und 9orgaEen aus den AnnahmeEedingungen� die in der Genehmigung des Yorgesehenen =Zi�
schenlagers E]Z. (ndlagers IestgeschrieEen Zerden. 

4uantitatiYe AngaEen� in denen sich die %er�cksichtigung der Zechselseitigen AEhlngigkeit Zi�
dersSiegelt� Iinden sich in den AusI�hrungen ]u Artikel 32 �2�. 

G.1.5 Anwendung geeigneter Schutzmethoden 

Atomgeset] und 6trahlenschut]Yerordnung Iordern� um einen Zirksamen 6chut] ]u geZlhrleis�
ten� 9orsorge gegen m|gliche 6chlden nach dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ]u treIIen. 
=ur (inhaltung des 6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik Eei der %ehandlung aEgeErannter 
%rennelemente Zerden anerkannte internationale Kriterien und 1ormen der IA(2 �>IA(2 12a@ und 
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>IA(2 02@�� der I&53 und die (85A720�Grundnormen >1F�18@ einEe]ogen. 'ies Zird durch die 
atomrechtliche Genehmigung geZlhrleistet� der die MeZeilige Anlage unterliegt �Ygl. die AusI�h�
rungen ]u Artikel 1��. 

'ie (inhaltung der 9orgaEen der atomrechtlichen Genehmigung Zird durch die AuIsicht der ]u�
stlndigen %undes� und LandesEeh|rden sichergestellt �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 32 �2��. 

G.1.6 Berücksichtigung biologischer, chemischer und sonstiger Gefähr-
dungen 

'ie 9orschriIten der sonstigen 5echtsEereiche Eer�cksichtigen die 9orsorge gegen 6chlden 
durch Eiologische� chemische und andere GeIlhrdungen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1��. F�r 
die in 'eutschland hauStslchlich EetroIIene (ndlagerung Zerden im 5ahmen des 3lanIeststel�
lungsYerIahrens Eiologische� chemische und sonstige GeIlhrdungen durch entsSrechende 6icher�
heitsanal\sen Eer�cksichtigt.  

'ar�Eer hinaus sind in der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@ die 'urchI�h�
rung einer 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung Eei der (rrichtung Yon Anlagen und die %eachtung an�
derer GenehmigungserIordernisse �]. %. I�r nichtradioaktiYe (missionen und I�r AEleitungen in 
GeZlsser� geIordert. 

G.1.7 Vermeidung von Auswirkungen auf künftige Generationen 

(ine llngerIristige =Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente ist in 'eutschland nicht ge�
Slant� diese ist Yielmehr auI ma[imal 40 -ahre Eeschrlnkt. 'ie hierI�r geltenden Leitlinien >4�2@ 
Yerlangen� dass die ]ullssigen AusZirkungen der =Zischenlagerung �Eer diesen gesamten =eit�
raum gleichEleiEend gering geZlhrleistet sind. 

Ä6icherheitskriterien I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in einem %ergZerk³ sind in 'eutsch�
land 1�83 in KraIt geset]t Zorden >3�13@. 6ie Zerden unter %er�cksichtigung nationaler und inter�
nationaler (ntZicklungen ZeiterentZickelt und Eer�cksichtigen die (mSIehlungen Yon I&53 und 
2(&'�1(A� die 1ormen der (uroSlischen GemeinschaIten und die 6icherheitsSrin]iSien der 
IA(2 ]um 0anagement radioaktiYer AEIllle >IA(2 06@. 

1ach der]eitigem 6tand d�rIen in 'eutschland die AusZirkungen einer Freiset]ung Yon 5adio�
nukliden aus dem (ndlagerEetrieE die 'osisgren]Zerte nicht �Eerschreiten� die heute I�r Kern�
kraItZerke gelten. F�r die 1achEetrieEsShase eines k�nItigen (ndlagers I�r Wlrme entZickelnde 
AEIllle gelten die 6icherheitsanIorderungen des %08 >%08 10@. In diesen Zerden die Integritlt 
des das (ndlager umgeEenden GeEirges und eine 2Stimierung des (ndlagers geIordert. Weiter�
hin Zerden Werte I�r die ]ullssige eIIektiYe IndiYidualdosis YorgegeEen. F�r Zahrscheinliche (nt�
Zicklungen Eetrlgt der 5ichtZert 10 �6Y im -ahr� I�r Zeniger Zahrscheinliche (ntZicklungen 
100 �6Y im -ahr. 
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G.1.8 Vermeidung unangemessener Belastungen künftiger Generationen 

'ie Ä6icherheitskriterien I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in einem %ergZerk³ >3�13@ soZie 
die Ä6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioaktiYer AEIllle³ 
>%08 10@ Eer�cksichtigen Eereits das 3rin]iS 7 der ÄFundamental Safety Principles“ der IA(2 
>IA(2 06@. 6ie stellen sicher� dass k�nItigen Generationen keine unangemessenen %elastungen 
auIgeE�rdet Zerden. 

Finan]ielle 9orsorge Zird auI Grundlage der geset]lichen 5egelung des +andelsrechts Yon den 
%etreiEern der KernkraItZerke I�r 6tilllegung und 5�ckEau soZie I�r die (ntsorgung aller radioak�
tiYen AEIllle und der aEgeErannten %rennelemente� unter anderem I�r die direkte (ndlagerung 
aEgeErannter %rennelemente� getroIIen. 'ie 5�ckstellungen decken im %edarIsIall auch die in 
'eutschland Yorgesehene =Zischenlagerung Yon aEgeErannten %rennelementen und radioakti�
Yen AEIlllen Eis ]ur (ndlagerung aE. 1ach dem 9erschluss eines (ndlagers sind Eis auI geringe 
%eZeissicherungs� und Kontrollma�nahmen keine hEerZachungs� oder Instandhaltungsma�nah�
men notZendig. 'aher Iallen nach dem 9erschluss auch keine releYanten Kosten an� die Yon ]u�
k�nItigen Generationen ]u tragen Zlren. 

G.2 Artikel 5: Vorhandene Anlagen 

Artikel 5: Vorhandene Anlagen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um die Sicherheit jeder Anlage 
zur Behandlung abgebrannter Brennelemente, die zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses 
Übereinkommen für die Vertragspartei in Kraft tritt, vorhanden ist, zu überprüfen und 
um sicherzustellen, daß nötigenfalls alle zumutbaren und praktisch möglichen 
Verbesserungen zur Erhöhung der Sicherheit dieser Anlage vorgenommen werden. 

G.2.1 Erfüllung der Verpflichtungen durch das Übereinkommen bzgl. vor-
handener Anlagen 

'ie grundslt]lichen AnIorderungen an die ]u treIIenden 9orsorgema�nahmen sind im Atomge�
set] �AtG� >1A�3@� in der 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ und in sonstigen geset]lichen 
9orschriIten soZie in untergeset]lichen 5egelungen �Ygl. die AusI�hrungen ]u den Artikeln 18 Eis 
20� niedergelegt� die allen AnIorderungen dieses hEereinkommens entsSrechen und ]um 7eil so�
gar dar�Eer hinaus gehen. (ine e[Sli]ite hEerSr�Iung der Anlagen auI (rI�llung der AnIorderun�
gen des hEereinkommens Zird daher als nicht notZendig angesehen. 

'ie Yorhandenen Anlagen unterliegen dar�Eer hinaus Zlhrend ihrer gesamten %etrieEs]eit einer 
Sermanenten Eeh|rdlichen AuIsicht. (rgeEen sich bnderungen im 6tand Yon WissenschaIt und 
7echnik� kann die AuIsichtsEeh|rde eine entsSrechende (rh|hung der 6icherheit der Anlage nach 
0a�gaEe des � 17 AtG Iordern. 

8naEhlngig daYon sieht die 5egelung ]ur sicheren %ehandlung aEgeErannter %rennelemente 
>4�2@ eine regelml�ig Ziederkehrende hEerSr�Iung Yor� die geZlhrleistet� dass die im Geset] Yor�
gesehenen 6chut]]iele entsSrechend dem herrschenden 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik 
eingehalten Zerden. 'ie 6chut]]iele erstrecken sich auI den 6chut] der %eY|lkerung in der 8m�
geEung der Anlage� auI den 6chut] der 8mZelt� auI den 6chut] des %etrieEsSersonals soZie den 
6chut] Yon 6achg�tern Yor den Wirkungen ionisierender 6trahlen. 
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G.2.2 Periodische Sicherheitsüberprüfung von Zwischenlagern für abge-
brannte Brennelemente 

'ie 3eriodische 6icherheits�EerSr�Iung �36h� Yon =Zischenlagern YerIolgt das �Eergeordnete 
=iel� das 6icherheitsniYeau Yon Anlagen regelml�ig auI dem aktuellen 6tand der 7echnik ]u �Eer�
Sr�Ien und Iestgestellte 'eIi]ite ]u EeZerten und ggI. ]u EeheEen. 

1ach � 1�a AEs. 3 AtG >1A�3@ hat� Zer eine sonstige kerntechnische Anlage nach � 2 AEs. 3a 1r. 1 
AtG EetreiEt� nach %etrieEsEeginn �(inlagerung des ersten %ehllters� alle ]ehn -ahre eine hEer�
Sr�Iung und %eZertung der nuklearen 6icherheit der MeZeiligen Anlage durch]uI�hren und die 6i�
cherheit der Anlage kontinuierlich ]u YerEessern. 'ie (rgeEnisse der hEerSr�Iung und %eZertung 
sind der AuIsichtsEeh|rde Yor]ulegen. 

'etailliertere AnIorderungen an die 'urchI�hrung der 3eriodischen 6icherheits�EerSr�Iung Zur�
den Yon der (6K im AuItrag des %08 erstellt und als Ä(6K�(mSIehlungen I�r Leitlinien ]ur 'urch�
I�hrung Yon Seriodischen 6icherheits�EerSr�Iungen I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennele�
mente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle �36h�=L�³ >4�5@ im 1oYemEer 2010 YeraE�
schiedet �Ygl. auch die AusI�hrungen im KaSitel (.2.2�. 6eit 2011 lluIt im 5ahmen eines 3ilot�
9erIahrens die 3eriodische 6icherheits�EerSr�Iung an einer 5eIeren]anlage. Im 5ahmen eines 
WorkshoSs Zurde die Leitlinie ]ur 'iskussion gestellt� um bnderungs� soZie 9erEesserungsYor�
schllge I�r die Zeitere %earEeitung der Leitlinien ]u erhalten. Im (rgeEnis ]eigte der WorkshoS� 
dass die o. g. (6K�Leitlinien Yon 2010 grundslt]lich anZendEar sind und eine gute %asis I�r die 
'urchI�hrung der 3eriodischen 6icherheits�EerSr�Iungen I�r =Zischenlager darstellen. 'as auI�
ge]eigte 9erEesserungsSoten]ial Ee]og sich Yorrangig auI sSrachliche 3rl]isierungen. =udem 
Zurden inhaltliche Fragestellungen thematisiert� die sich ]. %. auI die 6icherheits�EerSr�Iung der 
seit llngerem lagernden %ehllter richteten. (s Zurde auch Yorgeschlagen� 9erZeise auI entsSre�
chende 5ichtlinien I�r KernkraItZerke ]u Yermeiden� um auI diese Weise eigenstlndige� in sich 
geschlossene Leitlinien I�r =Zischenlager ]u erhalten. 'ie �EerarEeiteten Ä(6K�Leitlinien ]ur 
'urchI�hrung Yon Seriodischen 6icherheits�EerSr�Iungen und ]um technischen Alterungsma�
nagement I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennelemente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe 
AEIllle³ Zurden im 0lr] 2014 YeraEschiedet >4�5a@. 

0it der 36h Zerden im Wesentlichen Iolgende =iele YerIolgt� 

1. =usammenIassende 'okumentation und %eurteilung der im hEerSr�Iungs]eitraum auIgetrete�
nen (reignisse und geZonnenen (rkenntnisse im +inElick auI das 6icherheitsniYeau und die
%etrieEs]uYerllssigkeit des =Zischenlagers soZie die 0inimierung der 6trahlene[Sosition�

2. eine aktualisierte 6icherheitsEeZertung unter %er�cksichtigung des 6tandes Yon WissenschaIt
und 7echnik� die (inhaltung der sicherheitstechnischen AnIorderungen im +inElick auI die
+andhaEung und den sSlteren AEtransSort der 7ransSort� und LagerEehllter�

3. ggI. die AEleitung Yon (rkenntnissen und 0a�nahmen I�r den Zeiteren %etrieE.

Wesentliche AnIorderungen an Inhalt und 8mIang der 36h sind daEei u. a. 

eine aktuelle AnlagenEeschreiEung�

eine =usammenstellung der im hEerSr�Iungs]eitraum durchgeI�hrten oder eingetretenen
sicherheitsreleYanten bnderungen�

die AusZertung Yon eigenen %etrieEserIahrungen soZie Yon (rIahrungen YergleichEarer
Anlagen�

eine hEerSr�Iung und ggI. Aktualisierung der 6t|rIallanal\se im +inElick auI Auslegungs�
st|rIllle und auslegungs�Eerschreitende (reignisse soZie der daI�r Yorgesehenen 0a��
nahmen�
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 eine hEerSr�Iung der 0a�nahmen ]ur technischen Alterung �Alterungsmanagement� und 

 eine hEerSr�Iung des 6icherheitsmanagements ]um 1achZeis der 9erI�gEarkeit geeigne�
ter organisatorischer und Sersoneller 0a�nahmen und ihres =usammenZirkens mit den 
technischen 6icherheitsYorkehrungen. 

Im (rgeEnis der 36h sind die (inhaltung der grundlegenden radiologischen 6chut]]iele �Ygl. Ka�
Sitel G.5.1� soZie der daraus aEgeleiteten AnIorderungen im +inElick auI die YerEleiEende geneh�
migte %etrieEsdauer auI]u]eigen. 

F�r die 'urchI�hrung der 36h ist der %etreiEer des =Zischenlagers YerantZortlich. 'ie (rgeEnisse 
und daraus aEgeleitete 0a�nahmen sind Yom %etreiEer ]u dokumentieren und der atomrechtli�
chen AuIsichtsEeh|rde Yor]ulegen. 6oIern erIorderlich� legt die AuIsichtsEeh|rde notZendige 
0a�nahmen I�r den Zeiteren %etrieE des �EerSr�Iten =Zischenlagers Iest und �EerZacht deren 
Irist� und sachgerechte 5ealisierung. 'ie atomrechtliche GenehmigungsEeh|rde �%undesamt I�r 
6trahlenschut]� nimmt Kenntnis Yon den (rgeEnissen der 36h der =Zischenlager soZie deren 
%eurteilung durch die AuIsichtsEeh|rden und kann hieraus  Ialls erIorderlich  aktualisierte oder 
]uslt]liche AnIorderungen I�r lauIende und ]uk�nItige GenehmigungsYerIahren aEleiten. 
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G.3 Artikel 6: Wahl des Standorts geplanter Anlagen 

Artikel 6: Wahl des Standorts geplanter Anlagen 

(1) Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
für eine geplante Anlage zur Behandlung abgebrannter Brennelemente 
Verfahren festgelegt und angewendet werden, 

i) um die Bewertung aller einschlägigen standortbezogenen Faktoren zu
ermöglichen, welche die Sicherheit einer solchen Anlage während ihrer
Betriebsdauer beeinträchtigen könnten;

ii) um die Bewertung der mutmaßlichen Auswirkungen einer solchen
Anlage auf die Sicherheit des einzelnen, der Gesellschaft und der
Umwelt zu ermöglichen;

iii) um der Öffentlichkeit Informationen über die Sicherheit einer solchen
Anlage zugänglich zu machen;

iv) um Konsultationen mit Vertragsparteien in der Nachbarschaft einer
solchen Anlage aufnehmen zu können, soweit sie durch diese Anlage
betroffen sein könnten, und um die Übermittlung allgemeiner Daten über
die Anlage an sie auf ihr Verlangen zu ermöglichen, damit diese die
mutmaßlichen Auswirkungen der Anlage auf die Sicherheit ihres
Hoheitsgebiets beurteilen können.

(2) Zu diesem Zweck trifft jede Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen, um 
durch die Wahl des Standorts nach den allgemeinen Sicherheitsanforderungen 
des Artikels 4 sicherzustellen, daß diese Anlagen keine unannehmbaren 
Auswirkungen für andere Vertragsparteien haben. 

G.3.1 Einbeziehung standortbezogener Faktoren auf die Sicherheit wäh-
rend der betrieblichen Lebensdauer 

'ie Genehmigung Yon ortsIesten Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente erIolgt 
geml� � 7 AEs. 1 AtG >1A�3@� die Genehmigung ]ur Elo�en AuIEeZahrung Yon KernErennstoIIen 
au�erhalE der staatlichen 9erZahrung geml� � 6 AEs. 1 AtG. 'as AtG Yersteht unter einer sol�
chen AuIEeZahrung auch die =Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente. =ur (rlangung ei�
ner derartigen Genehmigung sind Yom Antragsteller 8nterlagen Eei]uEringen� aus denen alle I�r 
die %eZertung releYanten 'aten herYorgehen. =usammengeIasst Zerden die 'aten im sog. 6i�
cherheitsEericht� Zelcher ein ]entrales 'okument im GenehmigungsYerIahren ist. Art und 8mIang 
der 8nterlagen und der darin enthaltenen InIormationen sind in der Atomrechtlichen 9erIahrens�
Yerordnung �At9I9� >1A�10@ geregelt. 

Geml� � 2 At9I9 ist der Antrag I�r die geSlante (rrichtung einer neuen Anlage schriItlich Eei der 
GenehmigungsEeh|rde ]u stellen. 'ieser Antrag muss auch die AngaEen �Eer alle einschllgigen 
standortEe]ogenen Faktoren enthalten. 

� 3 At9I9 legt Art und 8mIang der 8nterlagen Iest� Zelche in den AusI�hrungen ]u Artikel 1� �2�
ii in KaSitel (.2.3 nlher EeschrieEen sind. hElicherZeise Zerden die auIgeI�hrten AngaEen ]um 
6tandort und ]ur Anlage im 6icherheitsEericht soZie in ergln]enden 8nterlagen ]usammenge�
stellt. 
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F�r Anlagen� Zelche in Anl. 1 des Geset]es �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893G� 
>1%�14@ auIgeI�hrt sind� ist Ierner eine 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893� durch]uI�hren. (r�
richtung und %etrieE Yon Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente sind geml� den 
1ummern 11.1 E]Z. 11.3 Anl. 1 893G u. a. 893�SIlichtig� 

11.1 (rrichtung und %etrieE einer ortsIesten Anlage ]ur (r]eugung oder ]ur %earEeitung oder 
9erarEeitung oder ]ur 6Saltung Yon KernErennstoIIen oder ]ur AuIarEeitung Eestrahlter 
KernErennstoIIe� 

11.3 (rrichtung und %etrieE einer Anlage oder (inrichtung ]ur %earEeitung oder 9erarEeitung Ee�
strahlter KernErennstoIIe oder hochradioaktiYer AEIllle oder ]u dem ausschlie�lichen =Zeck 
der I�r mehr als ]ehn -ahre geSlanten Lagerung Eestrahlter KernErennstoIIe oder radioakti�
Yer AEIllle an einem anderen 2rt als dem 2rt� an dem diese 6toIIe angeIallen sind. 

'em Antrag sind geml� � 3 AEs. 2 At9I9 >1A�10@ Zeitere 8nterlagen Eei]uI�gen �Ygl. den AE�
schnitt ]ur 893 Eei den AusI�hrungen ]u Artikel 1� �2� ii in KaSitel (.2.3��  

1. eine hEersicht �Eer die Zichtigsten� Yom Antragsteller geSr�Iten technischen 9erIahrensalter�
natiYen� einschlie�lich der AngaEe der Zesentlichen AusZahlgr�nde� soZeit diese AngaEen 
I�r die %eurteilung der =ullssigkeit des 9orhaEens nach � 7 AtG Eedeutsam sein k|nnen� 

2. +inZeise auI 6chZierigkeiten� die Eei der =usammenstellung der AngaEen I�r die 3r�Iung 
nach � 1a� also der 3r�Iung der AnIorderungen geml� 893� auIgetreten sind� insEesondere 
soZeit diese 6chZierigkeiten auI Iehlenden Kenntnissen und 3r�Imethoden oder auI techni�
schen L�cken Eeruhen. 

0it diesen umIangreichen AngaEen sind die %eh|rde soZie eYtl. ]uge]ogene unaEhlngige Gut�
achter im 6inne Yon Artikel 6 �1� i des hEereinkommens in der Lage� die %eZertung aller einschll�
gigen standortEe]ogenen Faktoren durch]uI�hren� Zelche die 6icherheit einer Anlage ]ur %e�
handlung aEgeErannter %rennelemente Zlhrend ihrer EetrieElichen LeEensdauer Eeeintrlchtigen 
k|nnten.  

6Se]iell I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder 
radioaktiYer AEIllle in %ehlltern stellt die (6K�5ichtlinie >4�2@ neEen den Eereits genannten 
5echtsYorschriIten Zeitere AnIorderungen an die Eaulichen (inrichtungen� die hierdurch ]u ge�
Zlhrende AEschirmung ionisierender 6trahlung� die WlrmeaEIuhr aus den %ehlltern und aus dem 
=ZischenlagergeElude� die ]u geZlhrleistende Kritikalitltssicherheit und sonstige %ereiche ]u�
sammen. 'iese 5ichtlinie Zird Eei der Genehmigung neuer (inrichtungen ]ur =Zischenlagerung 
]ugrunde gelegt. 

G.3.2 Auswirkungen auf die Sicherheit des Einzelnen, der Gesellschaft 
und der Umwelt 

(rgln]end ]u den dargestellten AngaEen ]u Artikel 6 �1� i enthalten 6icherheitsEericht und ergln�
]ende 8nterlagen AngaEen ]u Iolgenden 7hemen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1� �2� ii��  

 AElauI der (rrichtung und des %etrieEes� hEersicht �Eer das GesamtYorhaEen� %etrieEs�
YorschriIten� 4ualitltssicherungskon]eSt� %randschut]� 'okumentation usZ.� 

 EetrieElicher 6trahlenschut]� 6trahlenschut]Eereiche in der Anlage� 6trahlungs� und Akti�
Yitlts�EerZachung hinsichtlich 5aum� und Anlagen�EerZachung� 3ersonen�EerZachung 
�Sh\sikalische 6trahlenschut]kontrolle�� hEerZachung der AEleitung radioaktiYer 6toIIe 
und 8mgeEungs�EerZachung� hEerZachung der aus dem KontrollEereich aus]uschleu�
senden 5eststoIIe� 0a�nahmen ]ur 0inimierung der 6trahlene[Sosition des 3ersonals 
und der 8mgeEung� 
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AEIall� und 5eststoIImanagement� AEgaEe IreigegeEener 5eststoIIe aus dem %etrieE� Kon�
ditionierung� Lagerung und ggI. AEgaEe Yon radioaktiYen %etrieEsaEIlllen�

6trahlene[Sosition in der 8mgeEung� AntragsZerte I�r AEleitungen mit der LuIt soZie I�r
AEleitungen mit dem Wasser und %egr�ndung hier]u� %erechnung der resultierenden
6trahlene[Sositionen durch AEleitungen radioaktiYer 6toIIe und durch 'irektstrahlung�

6t|rIallEetrachtungen� 'arstellung Yon 6chut]]ielen und m|glichen 6t|rIlllen� 6t|rIallEe�
trachtungen I�r den %etrieE� 6trahlene[Sosition inIolge Yon 6t|rIlllen�

Zeitere AusZirkungen des AnlagenEetrieEs auI die 8mZelt� (rmittlung� %eschreiEung und
%eZertung der AusZirkungen auI 0enschen� 7iere� 3Ilan]en� %oden� Wasser� LuIt� Klima
und LandschaIt soZie Kultur und sonstige 6achg�ter.

'aneEen sind nat�rlich auch die Eereits auIgeI�hrten AngaEen ]u 6tandort und geSlanter Anlage 
in diesem =usammenhang releYant. 'ie (6K�5ichtlinien >4�2@ Iassen die AnIorderungen sSe]iell 
I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder radioak�
tiYer AEIllle in %ehlltern ]usammen. 6omit sind die ]ustlndige %eh|rde soZie eYtl. ]uge]ogene 
unaEhlngige Gutachter im 6inne Yon Artikel 6 �1� ii des hEereinkommens in der Lage� die %eZer�
tung der mutma�lichen AusZirkungen einer Anlage ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente 
auI die 6icherheit des (in]elnen� der GesellschaIt und der 8mZelt durch]uI�hren. 

G.3.3 Information der Öffentlichkeit über die Sicherheit der Anlage 

hEer das 9orhaEen ]ur (rrichtung einer Anlage ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente Zird 
geml� � 4 At9I9 >1A�10@ durch %ekanntmachung und |IIentliche Auslegung der 8nterlagen inIor�
miert. 'er eYtl. durch]uI�hrende (r|rterungstermin Zird in den �� 8 Eis 13 At9I9 geregelt. %eim 
(r|rterungstermin handelt es sich um die m�ndliche 'iskussion der ]uYor ggI. erhoEenen (inZen�
dungen gegen das geSlante 9erIahren ]Zischen der %eh|rde und den (inZendern soZie dem 
Antragsteller. 'er (r|rterungstermin soll denMenigen� die (inZendungen innerhalE der in � 7 At9I9 
Eestimmten Frist erhoEen haEen� die Gelegenheit geEen� ihre (inZendungen ]u erllutern. 'er 
(r|rterungstermin ist nach � 12 AEs. 1 At9I9 nicht |IIentlich. 

'etails �Eer das EetreIIende 9erIahren sind im AEschnitt ]ur gIIentlichkeitsEeteiligung in den Aus�
I�hrungen ]u Artikel 1� �2� ii in KaSitel (.2.3 EeschrieEen. 

'urch diese 9orgehensZeise� insEesondere durch die gIIentlichkeitsEeteiligung im 5ahmen Yon 
At9I9 und 893G >1%�14@� ist im 6inne Yon Artikel 6 �1� iii des hEereinkommens geZlhrleistet� 
dass der gIIentlichkeit alle notZendigen InIormationen �Eer die 6icherheit Yon geSlanten Anlagen 
]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente ]uglnglich sind. 

G.3.4 Konsultation der Vertragsparteien in der Nachbarschaft 

In � 7a At9I9 >1A�10@ Zird das 9erIahren Eei gren]�Eerschreitenden 8mZeltausZirkungen gere�
gelt� Zelches auch I�r Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente releYant ist. 1ach 
� 7a AEs. 1 At9I9 Zerden in Flllen�

in denen ein 893�SIlichtiges 9orhaEen erheEliche AusZirkungen� Zelche im 6icherheits�
Eericht oder in den AngaEen �Eer sonstige 8mZeltausZirkungen ]u EeschreiEen sind� auI
in � 1a At9I9 genannte 6chut]g�ter �0enschen� 7iere und 3Ilan]en� %oden� Wasser� LuIt�
Klima und LandschaIt� Kulturg�ter und sonstige 6achg�ter� in einem anderen 6taat haEen
kann� oder

in denen ein anderer 6taat� der m|glicherZeise Yon den AusZirkungen erheElich Eer�hrt
Zird�
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darum ersucht� die Yon dem anderen 6taat Eenannten %eh|rden im +inElick auI die 893 ]um 
gleichen =eitSunkt und im gleichen 8mIang Zie die nach dem deutschen Atomgeset] �AtG� >1A�3@ 
]u Eeteiligenden %eh|rden �Eer das 9orhaEen ]u unterrichten. 'aEei Zird der ]ustlndigen %e�
h|rde des anderen 6taates eine angemessene Frist I�r die 0itteilung eingerlumt� oE eine %eteili�
gung an dem 9erIahren geZ�nscht Zird. 

'ie deutsche GenehmigungsEeh|rde hat darauI hin]uZirken� dass das 9orhaEen in dem anderen 
6taat auI geeignete Weise Eekannt gemacht Zird� dass daEei angegeEen Zird� Eei Zelcher %e�
h|rde (inZendungen erhoEen Zerden k|nnen� und dass daEei darauI hingeZiesen Zird� dass mit 
AElauI der (inZendungsIrist alle (inZendungen ausgeschlossen sind� die nicht auI Eesonderen 
SriYatrechtlichen 7iteln Eeruhen. 

'ie GenehmigungsEeh|rde giEt den ]u Eeteiligenden %eh|rden des anderen 6taates auI der 
Grundlage der �Eersandten 8nterlagen nach den �� 2 und 3 At9I9 Gelegenheit� innerhalE ange�
messener Frist Yor der (ntscheidung �Eer den Antrag ihre 6tellungnahmen aE]ugeEen. 'ort an�
slssige 3ersonen sind im +inElick auI ihre Zeitere %eteiligung am GenehmigungsYerIahren Inlln�
dern gleichgestellt. 

1ach � 7a AEs. 2 At9I9 k|nnen Yom Antragsteller eine hEerset]ung der Eei]uEringenden Kur]�
EeschreiEung soZie� soZeit erIorderlich� Zeitere I�r die gren]�Eerschreitende %eteiligung Eedeut�
same AngaEen ]um 9orhaEen� insEesondere ]u gren]�Eerschreitenden 8mZeltausZirkungen� 
Yerlangt Zerden. 

1ach � 7a AEs. 3 At9I9 sind� soZeit erIorderlich� Konsultationen ]Zischen den ]ustlndigen oEers�
ten deutschen %undes� und LandesEeh|rden mit dem anderen 6taat �Eer die gren]�Eerschreiten�
den 8mZeltausZirkungen des 9orhaEens und �Eer die 0a�nahmen ]u deren 9ermeidung oder 
9erminderung Yorgesehen. 

Ferner Iindet die gren]�Eerschreitende %eh|rdenEeteiligung geml� � 8 893G AnZendung� so�
Iern ein 6chut]gut in einem anderen 6taat EetroIIen sein kann. 

'es Weiteren ist Meder 0itgliedstaat der (uroSlischen AtomgemeinschaIt geml� Art. 37 (8�
5A720 >1F�1@ YerSIlichtet� der (uroSlischen Kommission �Eer Meden 3lan ]ur AEleitung radioak�
tiYer 6toIIe aller Art die allgemeinen AngaEen ]u �Eermitteln� auIgrund derer Iestgestellt Zerden 
kann� oE die 'urchI�hrung des 3lans eine radioaktiYe Kontamination des Wassers� des %odens 
oder des LuItraums eines anderen 0itgliedstaates Yerursachen kann. Auch hierdurch Zird den 
AnIorderungen Yon Art. 6 �2� des hEereinkommens Gen�ge getan. 'iese AngaEen umIassen in 
der 5egel AusI�hrungen ]um 6tandort� ]ur Anlage� ]ur AEleitung radioaktiYer 6toIIe in die Atmo�
sShlre E]Z. Yon Il�ssigen radioaktiYen 6toIIen im 1ormalEetrieE� ]ur %eseitigung der Iesten radi�
oaktiYen AEIllle� ]u nichtgeSlanten AEleitungen radioaktiYer 6toIIe und ]ur 8mgeEungs�EerZa�
chung. 

G.3.5 Maßnahmen zur Vermeidung unannehmbarer Auswirkungen auf 
andere Vertragsparteien 

AusZirkungen des %etrieEs Yon Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente auI die 
6chut]g�ter� Zie 0enschen� 7iere und 3Ilan]en� %oden� Wasser� LuIt usZ.� Zerden im 5ahmen 
der Yom Antragsteller Eei]uEringenden 8nterlagen EeschrieEen� Zie in den AusI�hrungen ]u Art. 6 
�1� dargelegt Zurde. 

AusZirkungen auI andere 9ertragsSarteien des hEereinkommens� Zelche einer Anlage ]ur %e�
handlung aEgeErannter %rennelemente EenachEart sind� k|nnen sich im 1ormalEetrieE durch die 
genehmigten AEleitungen mit dem AEZasser und der FortluIt aus der Anlage ergeEen� in einem 
6t|rIall auch die eYtl. ]uslt]liche Freiset]ung Yon 5adioaktiYitlt in die 8mZelt� 
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Im 1ormalEetrieE ist geml� � 47 6trl6ch9 >1A�8@ die AEleitung radioaktiYer 6toIIe so Ee�
gren]t� dass sich MeZeils aus der AEleitung mit Wasser und mit LuIt Me KalenderMahr I�r
(in]elSersonen der %eY|lkerung h|chstens die in 7aEelle F�1 ]u � 47 6trl6ch9 genannten
'osisZerte ergeEen d�rIen.

%ei 6t|rIlllen in Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente gelten die 9or�
schriIten Yon � 4� E]Z. des � 50 6trl6ch9� Me nach Art der Anlage. � 4� legt I�r Anlagen�
die der standortnahen AuIEeZahrung Eestrahlter %rennelemente dienen� Iest� dass in der
8mgeEung der Anlage im ung�nstigsten 6t|rIall durch Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe
h|chstens die in 7aEelle F�1 ]u � 4� 6trl6ch9 genannten 'osisZerte auItreten d�rIen. In
Flllen der AnZendung des � 50 Zerden Art und 8mIang der 6chut]ma�nahmen unter
%er�cksichtigung des (in]elIalls� insEesondere unter %er�cksichtigung des GeIlhrdungs�
Soten]ials der Anlage und der Wahrscheinlichkeit des (intritts eines 6t|rIalls� durch die
%eh|rde Iestgelegt.

Im +inElick auI AusZirkungen auI andere 9ertragsSarteien ist Yon %edeutung� dass geml� At9I9 
>1A�10@ �s. o.� die %eteiligung Yon %eh|rden in den 1achEarstaaten Yorgesehen ist. 'iese %eh|r�
den Zerden somit auch �Eer die m|glichen radiologischen AusZirkungen Yon 1ormalEetrieE und 
eYtl. 6t|rIlllen inIormiert. Wenn die genannten 'osisgren]Zerte� die dem einschllgigen (8�5e�
gelZerk soZie allgemein dem internationalen 6tand entsSrechen� auch Yon anderen 9ertragsstaa�
ten ]ugrunde gelegt Zerden� sind die AusZirkungen auch I�r diese annehmEar. 

G.4 Artikel 7: Auslegung und Bau von Anlagen 

Artikel 7: Auslegung und Bau von Anlagen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß bei der Auslegung und dem Bau einer Anlage zur Behandlung
abgebrannter Brennelemente geeignete Vorkehrungen zur Begrenzung
möglicher radiologischer Auswirkungen auf den einzelnen, die Gesellschaft
und die Umwelt, auch aufgrund von Ableitungen oder unkontrollierten
Freisetzungen, getroffen werden;

ii) daß im Stadium der Auslegung Planungskonzepte und, soweit erforderlich,
technische Vorschriften für die Stillegung einer Anlage zur Behandlung
abgebrannter Brennelemente berücksichtigt werden;

iii) daß sich die bei der Auslegung und dem Bau einer Anlage zur Behandlung
abgebrannter Brennelemente eingesetzten Techniken auf Erfahrung,
Erprobung oder Analyse stützen.
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G.4.1 Allgemeine Schutzziele 

F�r diese Anlagen �Ygl. 7aEelle L�1 Eis 7aEelle L�4� gelten die 6chut]]iele� Zie sie in � 1 1r. 2 AtG 
>1A�3@� 

 6chut] Yon LeEen� Gesundheit und 6achg�tern Yor den GeIahren der Kernenergie und der 
schldlichen Wirkung ionisierender 6trahlung 

oder in � 1 6trl6ch9 >1A�8@  

 6chut] des 0enschen und der 8mZelt Yor der schldlichen Wirkung ionisierender 6trah�
lung 

genannt Zerden. 'ar�Eer hinaus sind in � 6 AEs. 2 AtG GenehmigungsYorausset]ungen enthal�
ten� durch deren (inhaltung die 6chut]]iele geZlhrleistet Zerden. %eides deckt die 9orgaEen des 
Gemeinsamen hEereinkommens aE.  

In GenehmigungsYerIahren Zird Yon der MeZeils ]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde darauI ge�
achtet� dass die EetreIIenden 9orschriIten eingehalten Zerden. 'as hei�t� dass schon in der Aus�
legungsShase eine stlndige hEerSr�Iung der (inhaltung der 6chut]]iele stattIindet. 'ies Ee]ieht 
sich soZohl auI den 1ormalEetrieE als auch auI unkontrollierte Freiset]ungen Eei 6t|rIlllen. 

G.4.2 Vorsorge für Stilllegung 

F�r die 6tilllegung und den 5�ckEau Yon Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente 
gelten die gleichen rechtlichen 9orausset]ungen E]Z. 5andEedingungen Zie I�r andere kerntech�
nische Anlagen. 6ie Zerden I�r einen Eestimmten %etrieEs]Zeck genehmigt und sind nach AElauI 
der Genehmigung ]u Eeseitigen. Auch I�r die 6tilllegung�%eseitigung giEt es 5egelungen. 1ach 
einem (rlass des %08 ist die sicherheitstechnische Leitlinie der (6K >4�2@ I�r die trockene =Zi�
schenlagerung Eestrahlter %rennelemente in %ehlltern an]uZenden. In dieser Leitlinie Iindet sich 
unter =iIIer 2.16 Iolgende 9orgaEe ]ur 6tilllegung� 

„Das Zwischenlager ist so zu konzipieren und auszuführen, dass es unter Einhaltung der 
Strahlenschutzbestimmungen stillgelegt und entweder einer weiteren Nutzung zugeführt 
oder beseitigt werden kann. Vor einer weiteren Nutzung oder einem Abriss des Lagerge-
bäudes ist durch Messung nachzuweisen, dass das Gebäude nicht kontaminiert oder aus-
reichend dekontaminiert und frei von unzulässiger Aktivierung ist. Die bau- und abfallrecht-
lichen Anforderungen sind zu beachten.“  

'as hei�t� dass I�r die 6tilllegungsShase der genannten Anlagen 6trahlenschut]asSekte ]u Ee�
r�cksichtigen sind� Zie sie in der 6trl6ch9 ]u Iinden sind. (s sind Medoch auch 9orschriIten aus 
dem KreislauIZirtschaItsgeset] >1%�13@ und den Landes�%auordnungen ]u Eer�cksichtigen. 'iese 
geset]lichen 9orgaEen geEen alle ]usammen den 5ahmen� innerhalE dessen die technische Aus�
I�hrung ]u Slanen ist� die dar�Eer hinaus den MeZeiligen 6tand der allgemein anerkannten 5egeln 
der 7echnik ]u Eer�cksichtigen hat. 

G.4.3 Technische Grundlagen 

In 'eutschland sind Eeim %au Yon Anlagen grundslt]lich die allgemein anerkannten 5egeln der 
7echnik ± also ]. %. die in den 'I1�(A1�1ormen niedergelegten 9orgaEen ± ]u Eer�cksichtigen. 
=uslt]lich sind im %ereich der Kerntechnik die 9orgaEen aus den K7A�5egeln �Ygl. die AusI�h�
rungen ]u Artikel 1� �2� i in KaSitel (.2.2� und der 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ]u Eer�ck�
sichtigen. 
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6oZohl die 1ormen als auch der 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik sind (rgeEnisse aus (rIah�
rungsSro]essen. 6o sind in 'eutschland die (rIahrungen aus kerntechnischen Forschungseinrich�
tungen eEenso Zie die (rIahrungen aus der industriellen AnZendung in 5egelZerke eingeIlossen. 
6olche 5egelZerke Zerden Yom K7A herausgegeEen� der sich aus 9ertretern aus Forschung� 
WirtschaIt und 9erZaltung ]usammenset]t� die (rIahrung aus unterschiedlichen %ereichen der 
kerntechnischen 6icherheit reSrlsentieren. 

'ie (ntZicklung Yon 7ransSort� und LagerEehlltern Eeruht auI langMlhriger (rIahrung in der (nt�
Zicklung und Fertigung solcher %ehllter� auI (rSroEung ]. %. durch FallYersuche und auI Anal\se 
durch 5echencodes� die sich auI 9ersuchsergeEnisse st�t]en. 'urch ForschungsSrogramme 
�]. %. Lang]eitsicherheitsuntersuchungen� im staatlichen Zie im SriYatZirtschaItlichen %ereich Zer�
den (in]elIragen EearEeitet� deren (rgeEnisse Ziederum in die Aktualisierung Yorhandener K7A�
5egeln und die Festlegung neuer 5egeln (ingang Iinden. 

G.5 Artikel 8: Bewertung der Anlagensicherheit 

Artikel 8: Bewertung der Anlagensicherheit 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß vor dem Bau einer Anlage zur Behandlung abgebrannter
Brennelemente entsprechend der von der Anlage ausgehenden
Gefährdung und unter Berücksichtigung ihrer Betriebsdauer eine
systematische Sicherheitsbewertung und eine Bewertung der
Auswirkungen auf die Umwelt vorgenommen werden;

ii) daß vor Inbetriebnahme einer Anlage zur Behandlung abgebrannter
Brennelemente auf den neuesten Stand gebrachte detaillierte
Fassungen der Sicherheitsbewertung und der Bewertung der
Auswirkungen auf die Umwelt erstellt werden, sofern dies zur
Vervollständigung der unter Ziffer i genannten Bewertungen für
notwendig erachtet wird.

G.5.1 Bewertung der Sicherheit im Genehmigungsverfahren 

'ie %eZertung der 6icherheit nuklearer (inrichtungen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennele�
mente �]entrale und de]entrale =Zischenlager� 3ilot�Konditionierungsanlage 3KA in GorleEen� 
und die %eZertung der 8mZeltausZirkungen Yor dem %au einer solchen (inrichtung erIolgen im 
5ahmen eines GenehmigungsYerIahrens �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1� �2� ii�.  

(ine %eZertung der 6icherheit und der 8mZeltausZirkungen Yor der InEetrieEnahme Iindet im 
5ahmen der Eegleitenden atomrechtlichen AuIsicht statt. 

Regulatorische Grundlagen 

'ie (rrichtung und der %etrieE nuklearer (inrichtungen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennele�
mente erIordert eine Genehmigung nach dem Atomgeset] �AtG� >1A�3@. F�r die Eaulichen 0a��
nahmen ist dar�Eer hinaus eine Eaurechtliche Genehmigung nach der LandesEauordnung des 
MeZeiligen %undeslandes erIorderlich. 

'ie atomrechtliche Genehmigung ist Eei der ]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde ]u Eeantragen. 
0it dem Antrag ist dar]ustellen� inZieZeit die kerntechnische (inrichtung die nach dem 6tand Yon 
WissenschaIt und 7echnik erIorderliche 9orsorge gegen 6chlden geZlhrleistet und den 9orga�
Een des g�ltigen 5egelZerks entsSricht. Art und Inhalt der dem Antrag Eei]uI�genden 8nterlagen 
m�ssen den 9orgaEen der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@ entsSrechen 
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oder diese im Fall Yon (inrichtungen ]ur AuIEeZahrung aEgeErannter %rennelemente sinngeml� 
erI�llen. 'ie erIorderlichen 8nterlagen �s. auch K7A 1404� Ygl. 5egeln des Kerntechnischen Aus�
schusses �K7A� im Anhang L��e�� sind in den AusI�hrungen ]u Artikel 1� �2� ii und iii in KaSitel (.2 
detailliert auIgeI�hrt. 

In 8mset]ung der euroSlischen AnIorderungen ]ur 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung geml� >1F�13@ 
und mit der 1euIassung des Geset]es �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893G� >1%�14@ in 
nationales 5echt Zurde I�r die seit 1��� ]ur (rrichtung Eeantragten kerntechnischen (inrichtun�
gen ]ur AuIEeZahrung aEgeErannter %rennelemente als unselEstlndiger 7eil des Genehmigungs�
YerIahrens eine 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung durchgeI�hrt. In diesen Flllen sind die 8nterlagen 
]u ergln]en um� 

 'arstellung m|glicher AusZirkungen des 9orhaEens auI 0ensch� 7ier� 3Ilan]en und deren 
LeEensraum soZie Wasser� LuIt und Klima soZie auI LandschaIt und Kultur� und 6achg��
ter� 

 hEersicht �Eer die Yom Antragsteller geSr�Iten technischen 9erIahrensalternatiYen ein�
schlie�lich der AusZahlgr�nde� soZeit Eedeutsam� soZie 

 +inZeise auI 6chZierigkeiten Eei der =usammenstellung der AngaEen I�r die 3r�Iung der 
8mZeltausZirkungen. 

Behördliche Prüfungen 

'ie ]ustlndigen %eh|rden sind im Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren I�r die 3r�Iung der 
eingereichten 8nterlagen und GenehmigungsYorausset]ungen YerantZortlich. 'a]u k|nnen ge�
ml� � 20 AtG >1A�3@ 6achYerstlndige ]uge]ogen Zerden. 'ie grundslt]lichen AnIorderungen an 
Gutachten sind in der 5ichtlinie >3�34@ Iormuliert. 'ie 6achYerstlndigen �EerSr�Ien im 'etail die 
Yom Antragsteller eingereichten 8nterlagen und GenehmigungsYorausset]ungen. Anhand der im 
Gutachten dar]ulegenden %eZertungsma�stlEe Zerden eigene 3r�Iungen und %erechnungen ± 
Yor]ugsZeise mit anderen 0ethoden und 3rogrammen als Yom Antragsteller ± durchgeI�hrt und 
diese (rgeEnisse gutachterlich EeZertet. 6oIern keine sSe]iIischen 9orschriIten I�r die 6icher�
heitsEeZertung Yon nuklearen (inrichtungen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente Yorlie�
gen� Zerden ggI. einschllgige 5egelungen aus dem Yorhandenen 5egelZerk I�r die 6icherheits�
EeZertung Yon KernkraItZerken sinngeml� angeZandt �]. %. >3�23@� >3�33�2@� >3�0�1@� >3�0�2@ und 
K7A 2101�. 6Se]iIische AnIorderungen an (inrichtungen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennele�
mente k|nnen aus internationalen (mSIehlungen� ]. %. der IA(2 >IA(2 12a@� aEgeleitet Zerden. 

(ine GenehmigungsYorausset]ung ist das (rgeEnis der hEerSr�Iung der =uYerllssigkeit der I�r 
den 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen YerantZortlichen 3ersonen. 'iese Zird nach � 12E AtG Yon 
den ]ustlndigen %eh|rden ]um 6chut] gegen unEeIugte +andlungen� die ]u einer (ntZendung 
oder einer erheElichen Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe I�hren k|nnen� durchgeI�hrt >1A�1�@. 

Anforderungen an Auslegung und Betrieb 

'ie AnIorderungen an Auslegung und %etrieE Yon Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %renn�
elemente Zerden e[emSlarisch anhand der AnIorderungen I�r die trockenen =Zischenlager I�r 
aEgeErannte %rennelemente dargestellt� 

F�r die technische Auslegung und den %etrieE Yon (inrichtungen ]ur trockenen =Zischenlagerung 
Eestrahlter %rennelemente in %ehlltern Zurden 2001 Leitlinien Yon der 5eaktor�6icherheitskom�
mission �56K� emSIohlen. 0it 6tand 2013 Zurden diese durch die (ntsorgungskommission �(6K� 
aktualisiert >4�2@. Anlass I�r die (rstellung der Leitlinien Zar eine 9iel]ahl Yon Antrlgen auI (rrich�
tung und %etrieE Yon %rennelement�=Zischenlagern in den -ahren 1��� und 2000� die Eis 2004 
genehmigt Zurden. 
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'ie Auslegung und der %etrieE Yon =Zischenlagern m�ssen ]ur 9orsorge gegen 6chlden nach 
dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik Iolgenden radiologischen 6chut]]ielen entsSrechen� 

6icherer (inschluss des radioaktiYen InYentars
'ie %arrieren E]Z. %rennelementEehllter� die den (inschluss geZlhrleisten� haEen unter
allen an]unehmenden 8mstlnden �6t|rIllle� 8nIllle� Alterung� (inZirkungen etc.� eine
ausreichende Integritlt Eei]uEehalten �hEerZachung der 'ichtIunktion� (rstellung eines
5eSaraturkon]eStes�.

9ermeidung unn|tiger 6trahlene[Sosition� %egren]ung und Kontrolle der 6trahlene[Sosi�
tion des %etrieEsSersonals und der %eY|lkerung
(inhaltung der Gren]Zerte der eIIektiYen 'osis und der 2rgandosen I�r (in]elSersonen
der %eY|lkerung und I�r EeruIlich strahlene[Sonierte 3ersonen geml� �� 46 und 55
6trl6ch9 >1A�8@ soZie (inhaltung der 6t|rIallSlanungsZerte geml� � 4� 6trl6ch9 auch im
ung�nstigsten 6t|rIall� 9ermeidung unn|tiger 6trahlene[Sositionen und 5edu]ierung der
'osis geml� � 6 6trl6ch9 �(ingangs� und Ausgangskontrolle der %rennelementEehllter�
(rstellung eines 6trahlenschut]kon]eStes� (inteilung des =Zischenlagers in 6trahlen�
schut]Eereiche� 6trahlungs�EerZachung im =Zischenlager und der 8mgeEung�.

6ichere (inhaltung der 8nterkritikalitlt
'er 1achZeis der Kritikalitltssicherheit Eei der Lagerung der %rennelemente ist I�r die
ung�nstigsten im Eestimmungsgeml�en %etrieE ]u erZartenden %edingungen ]u I�hren
�%egren]ung der Anreicherung der %rennelemente� Ausschluss oder %eschrlnkung der
1eutronenmoderation� (insat] Yon 1eutronenaEsorEern� (inhaltung der entsSrechenden
AEstlnde� >'I1 25403@� >'I1 25478@� >'I1 25712@.

Ausreichende AEIuhr der 1ach]erIallsleistung
Auch Eei komEinierten (inZirkungen auI die Wirksamkeit der WlrmeaEIuhr muss geZlhr�
leistet sein� dass nur ]ullssige 7emSeraturen auItreten. 'ie 0echanismen der WlrmeaE�
Iuhr m�ssen eigentltig Zirksam sein �SassiY durch 1aturkonYektion�.

Aus diesen 6chut]]ielen lassen sich Zeitere AnIorderungen aEleiten� die ]u deren (inhaltung un�
aEdingEar sind� 

AEschirmung der ionisierenden 6trahlung�

EetrieEs� und instandhaltungsgerechte Auslegung� AusI�hrung und 4ualitltssicherung
�K7A 1401� Ygl. 5egeln des Kerntechnischen Ausschusses �K7A� im Anhang L��e���

sicherheitsgerichtete 2rganisation und 'urchI�hrung des %etrieEes�

sichere +andhaEung und sicherer 7ransSort der radioaktiYen 6toIIe �Ygl. auch >IA(2 12E@��

Auslegung gegen 6t|rIllle und 9orsehen Yon 0a�nahmen ]ur 5edu]ierung der 6chadens�
ausZirkungen Yon auslegungs�Eerschreitenden (reignissen �6t|rIallanal\se�. 'ie %erech�
nung Yon 6t|rIallausZirkungen und Yon 9orEelastungen am 6tandort Zird in >2�1@ und
>3�33�2@ geregelt.

Im 5ahmen der 6t|rIallanal\se Zird ]Zischen (inZirkungen Yon au�en und (inZirkungen Yon 
innen� deren 8rsachen in den (inrichtungen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente selEst 
liegen� unterschieden. 'ie %eZertung dieser (inZirkungen Zird im 5ahmen des Genehmigungs�
YerIahrens Yon der ]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde Yorgenommen. (mSIehlungen I�r den Ka�
tastroShenschut] Zerden in >3�15@ gegeEen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 25�. 

Als (inZirkungen Yon innen sind Eei der trockenen =Zischenlagerung aEgeErannter %rennele�
mente in der 5egel Iolgende (reignisse ]u Eetrachten� 
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 0echanische (inZirkungen� Zie AEstur] eines %rennelementEehllters� Kollision eines %e�
hllters Eei der +andhaEung und das +eraEst�r]en einer Last auI den %ehllter �Ygl. %ei�
sSiele Yon FallYersuchen der %A0 in AEEildung G�1� und 

 %rand. 

AEEildung G�1� FallYersuch eines 7ransSort� und LagerEehllters� aEgek�hlt auI �40�&� I�r Yer�
glaste AEIllle im 9ersuchsstand der %undesanstalt I�r 0aterialIorschung und �
Sr�Iung �%A0� im 5ahmen eines Yerkehrsrechtlichen =ulassungsYerIahrens 
�%ildrechte� %A0� 

 

Geml� den Leitlinien Zerden naturEedingte und ]iYilisatorisch Eedingte (inZirkungen Yon au�en 
Eetrachtet �s. auch >%08 00@� >3�62@��  

 1aturEedingte (inZirkungen Yon au�en� Zie 6turm� 5egen� 6chneeIall� Frost� %lit]schlag� 
+ochZasser� (rdrutsch und (rdEeEen� 

 ]iYilisatorisch Eedingte (inZirkungen Yon au�en� Zie (inZirkungen schldlicher 6toIIe 
�]. %. giItige oder e[SlosiYe Gase�� 'ruckZellen auIgrund chemischer ([Slosionen� Yon 
au�en �EergreiIende %rlnde �WaldErand�� %ergschlden und Flug]eugaEstur]. 

Weitere (inZirkungen sind anhand der GegeEenheiten des 6tandortes ]u Eer�cksichtigen. 6o 
Zerden auch WechselZirkungen mit einer EenachEarten KraItZerksanlage Eetrachtet� Zie ]. %. 
das 8mst�r]en Yon %auZerken� ein 7urEinenYersagen oder das 9ersagen Yon %ehlltern mit ho�
hem (nergiegehalt� soZeit 7r�mmer aus einem solchen (reignis das =Zischenlager EetreIIen k|n�
nen. 

'ie sicherheitstechnischen AnIorderungen Ee]iehen sich auI eine ]eitlich EeIristete =Zischenla�
gerung. F�r die konkrete 1achZeisI�hrung ist MeZeils der im GenehmigungsYerIahren Eeantragte 
=eitraum heran]u]iehen. 'ieser =eitraum Eetrlgt in den Eisherigen =Zischenlagerungsgenehmi�
gungen 40 -ahre und Zird �ElicherZeise als 0a�staE herange]ogen. 'ie ]ustlndige %eh|rde 
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kann durch nachtrlgliche AuIlagen Zlhrend der EetrieElichen LeEensdauer AnSassungen der An�
lagen an den 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik einIordern� soZeit es ]ur (rreichung der 6i�
cherheitsanIorderungen erIorderlich ist �� 17 AEs. 1 6at] 3 AtG >1A�3@�. 

G.5.2 Bewertung der Sicherheit im Aufsichtsverfahren vor Inbetrieb-
nahme 

'ie errichtungsEegleitende 3r�Iung der 6icherheit nuklearer (inrichtungen Yor der InEetrieEnahme 
erIolgt durch die ]ustlndige atomrechtliche AuIsichtsEeh|rde� also der ]ustlndigen oEersten Lan�
desEeh|rde des MeZeiligen %undeslandes. 6ie stellt Iest� oE die in den eingereichten 8nterlagen 
enthaltenen AngaEen soZie ggI. ergln]ende GenehmigungsauIlagen eingehalten und umgeset]t 
Zerden. 'ie AuIsichtstltigkeiten Zerden eEenIalls unter +in]u]iehung Yon Gutachtern durchge�
I�hrt. 

6oIern sich Zesentliche AEZeichungen Yon dem in den Genehmigungsunterlagen Iestgelegten 
6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ergeEen� Zerden geml� � 7 AEs. 1 oder � 6 AtG im 5ahmen 
einer bnderungsgenehmigung AnSassungen erIorderlich� Eei der au�erdem slmtliche 8nterlagen 
an den entsSrechenden 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik an]ugleichen sind. 'aEei ist ]u Sr��
Ien� oE die Yerlnderte Anlage insgesamt dem GeEot der 6chadensYorsorge gen�gt. 'ie 3r�Iung 
umIasst slmtliche Yon der 9erlnderung ausgehenden AusZirkungen auI 6icherheit und %etrieE 
der Anlage. 'ie AEZeichung Yom genehmigten AnlagenEestand oder �EetrieE ist Zesentlich� Zenn 
sie nicht nur unerheEliche KonseTuen]en I�r das 6icherheitsniYeau hat. bnderungsgenehmigun�
gen Zerden Yom %etreiEer der MeZeiligen nuklearen Anlage� ggI. im 5ahmen einer AuIIorderung 
der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde� Eei der ]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde Eeantragt.  

AEEildung G�2� 7ransSortEehllterlager Ahaus �%ildrechte� G16� 

Geml� den Leitlinien der (6K >4�2@ ist hinsichtlich der InEetrieEnahme eines =Zischenlagers �Ygl. 
AEEildung G�2 mit der 7ransSortEehllterlagerhalle Ahaus als %eisSiel I�r ein %rennelement�=Zi�
schenlager� ein InEetrieEset]ungsSrogramm� Eestehend aus den InEetrieEset]ungsSr�Iungen aller 
(inrichtungen� ]u durchlauIen. (s dient dem 1achZeis� dass die (inrichtungen I�r den geSlanten 
%etrieE geeignet errichtet Zurden und Eestimmungsgeml� EetrieEen Zerden k|nnen und geZlhr�
leistet die (inhaltung der 6chut]]iele. 'as InEetrieEset]ungsSrogramm Zird Yon der ]ustlndigen 
%eh|rde aEgenommen. 

G.5.3 Stresstest  

'as (rdEeEen Yor der MaSanischen K�ste am 11. 0lr] 2011 und die daraus resultierende hEerIlu�
tung durch einen 7sunami haEen eine nukleare KatastroShe am 6tandort Fukushima ausgel|st. 
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Auch Zenn die ausl|senden (reignisse der nuklearen KatastroShe in -aSan� insEesondere die 
6tlrke des (rdEeEens und die +|he der FlutZelle nicht unmittelEar auI euroSlische und deutsche 
9erhlltnisse �Eertragen Zerden k|nnen� hielt es das %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut] 
und 5eaktorsicherheit �%08� I�r erIorderlich� nicht nur eine 5oEustheitsSr�Iung I�r deutsche Kern�
kraItZerke und Forschungsreaktoren� sondern auch einen 6tresstest I�r die Anlagen und (inrich�
tungen ]ur (ntsorgung Eestrahlter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle in 'eutschland soZie 
I�r die Anlagen ]ur 8rananreicherung in Gronau und ]ur %rennelementherstellung in Lingen durch�
]uI�hren. 'ie (ntsorgungskommission �(6K� Zurde EeauItragt� entsSrechende 3r�Ikon]eSte I�r 
diese Anlagen und (inrichtungen ]u entZickeln. 'ie (rgeEnisse des 6tresstests sind in ]Zei (6K�
6tellungnahmen dokumentiert >4�11@. 

'ie hEerSr�Iung Easierte auI einem Fragenkatalog� der Yon den %etreiEern der Anlagen und (in�
richtungen EeantZortet Zurde. 'er Fragenkatalog enthielt neEen Fragen ]u den LastIlllen (rdEe�
Een� +ochZasser� 6tarkregen� sonstige ZetterEedingte (reignisse� AusIall der elektrischen (ner�
gieYersorgung� anlageninterner %rand� %rlnde au�erhalE der Anlage� Flug]eugaEstur] und ([Slo�
sionsdruckZelle auch die 6tressleYel E]Z. 6chut]grade� die die (6K Eei ihrer %eZertung ]ugrunde 
legte. Als %eZertungskriterien dienten die Iolgenden Fragen� 

a� %leiEen Eei den 6tressleYel die 9italIunktionen erhalten" 

E� Welche ma[imalen AusZirkungen sind Eei den 6tressleYel realistisch denkEar" 

c� 6ind cliII�edge�(IIekte aEsehEar und Zurden sie Eer�cksichtigt" 

d� AuI Zelcher %asis ist die (inschlt]ung dargelegt und ist sie SlausiEel und nachYoll]iehEar" 

Fragen im =usammenhang mit der 6icherung �Sh\sischer 6chut]� Yon Anlagen Zurden im 5ah�
men dieser hEerSr�Iung nicht Eetrachtet. 'ie (rgeEnisse des 6tresstests lassen sich in %e]ug auI 
die Anlagen und (inrichtungen der nuklearen (ntsorgung Zie Iolgt ]usammenIassen� 

'ie =Zischenlagerung der Eestrahlten %rennelemente und Wlrme entZickelnden AEIllle erIolgt 
auI %asis eines roEusten 6chut]kon]eStes� Eei dem die (inhaltung der grundlegenden 6chut]]iele 
Zlhrend der Lagerung im Eestimmungsgeml�en %etrieE und Eei 6t|rIlllen Srimlr durch die dick�
Zandigen metallischen %ehllter sichergestellt Zird. 'ie Auslegung der %ehllter stellt Zeiterhin 
sicher� dass auch Eei auslegungs�Eerschreitenden (reignissen keine einschneidenden 0a�nah�
men des KatastroShenschut]es erIorderlich Zerden. 

'ie durchgeI�hrten 8ntersuchungen und %eZertungen haEen ge]eigt� dass die =Zischenlager I�r 
Eestrahlte %rennelemente und Wlrme entZickelnde AEIllle in Iast allen LastIlllen den h|chsten 
6tressleYel erI�llen E]Z. den h|chsten 6chut]grad erreichen. 

'ie Anlagen ]ur %ehandlung Eestrahlter %rennelemente� die 3ilot�Konditionierungsanlage Gorle�
Een und die noch nicht r�ckgeEauten %etrieEsteile der WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe Zei�
sen deutliche 5eserYen gegen auslegungs�Eerschreitende (reignisse auI. 6ie erreichen I�r Yiele 
unterstellte LastIllle das h|chste 6tressleYel E]Z. den h|chsten 6chut]grad. 

F�r die =Zischenlager I�r schZach� und mittelradioaktiYe AEIllle soZie die stationlren (inrichtun�
gen ]ur Konditionierung schZach� und mittelradioaktiYer AEIllle ergaEen die 8ntersuchungen� 
dass auch Eei auslegungs�Eerschreitenden 8nIallereignissen graYierende Folgen auI einen %e�
reich in der 5egel Yon h|chstens 100 0eter um die MeZeilige (inrichtung Eeschrlnkt sind. %eh|r�
den m�ssen also I�r einen %ereich Yon ma[imal 100 0eter um die (inrichtung entscheiden� oE 
0a�nahmen� Zie ]. %. %etretungsYerEote� ergriIIen Zerden m�ssen. InsoZeit erZiesen sich auch 
diese (inrichtungen als roEust. (ine llnger andauernde hEerIlutung der Anlagen und (inrichtun�
gen E]Z. eine FlutZelle durch die GeElude haEen Sraktisch keine radiologischen AusZirkungen. 
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%ei (ndlagern Zurde deren �Eertlgiger 7eil untersucht. F�r die in die 8ntersuchungen einEe]o�
genen (ndlager �(5A0� Konrad� und die 6chachtanlage Asse II ergaE der 6tresstest� dass eine 
hEerschreitung der (ingreiIrichtZerte I�r die (Yakuierung in der 8mgeEung Eei den unterstellten 
%elastungen aus]uschlie�en ist. 

F�r keine der Eetrachteten Anlagen und (inrichtungen ist somit auIgrund der unterstellten ausle�
gungs�Eerschreitenden LastIllle ein 9ersagen Yon KomSonenten oder 0a�nahmen ]u EeI�rch�
ten� das ]u einem sSrunghaIten Anstieg der radiologischen AusZirkungen au�erhalE der Anlage 
�ÄcliII�edge�(IIekt³� I�hren kann. 'es Weiteren sind im 6tresstest keine 'eIi]ite in den Auslegungs�
anIorderungen der Eetrachteten Anlagen und (inrichtungen ersichtlich geZorden. 
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G.6 Artikel 9: Betrieb von Anlagen 

Artikel 9: Betrieb von Anlagen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß die Genehmigung für den Betrieb einer Anlage zur Behandlung 
abgebrannter Brennelemente auf geeigneten Bewertungen nach Artikel 8 
beruht und von der Durchführung eines Programms zur Inbetriebnahme 
abhängt, das zeigt, daß die Anlage, wie sie gebaut wurde, den Auslegungs- 
und Sicherheitsanforderungen entspricht; 

ii) daß die aus Erprobungen, der Betriebserfahrung und den Bewertungen nach 
Artikel 8 hervorgehenden betrieblichen Grenzwerte und Bedingungen 
festgelegt und bei Bedarf überarbeitet werden; 

iii) daß Betrieb, Wartung, Überwachung, Inspektion und Erprobung einer Anlage 
zur Behandlung abgebrannter Brennelemente in Übereinstimmung mit 
festgelegten Verfahren erfolgen; 

iv) daß die ingenieurtechnische und technische Unterstützung in allen 
sicherheitsbezogenen Bereichen während der Betriebsdauer einer Anlage zur 
Behandlung abgebrannter Brennelemente zur Verfügung steht; 

v) daß für die Sicherheit bedeutsame Ereignisse der staatlichen Stelle rechtzeitig 
vom Inhaber der Genehmigung gemeldet werden; 

vi) daß Programme zur Sammlung und Analyse einschlägiger 
Betriebserfahrungen aufgestellt werden und daß die Ergebnisse daraus 
gegebenenfalls als Grundlage des Handelns dienen; 

vii) daß für eine Anlage zur Behandlung abgebrannter Brennelemente 
Stillegungspläne ausgearbeitet und bei Bedarf unter Verwendung von 
Informationen, die während der Betriebsdauer dieser Anlage gesammelt 
wurden, auf den neuesten Stand gebracht und von der staatlichen Stelle 
überprüft werden. 

G.6.1 Genehmigung des Betriebs der Anlage 

In 'eutschland Zerden ]ur %ehandlung Yon aEgeErannten %rennelementen ]ur]eit nur =Zischen�
lager EetrieEen� da die Genehmigung der 3ilot�Konditionierungsanlage in GorleEen �3KA� der]eit 
nur auI die 5eSaratur schadhaIter %ehllter Eeschrlnkt ist und ein (ndlager noch nicht YerI�gEar 
ist. 'eshalE Zird im Folgenden nur �Eer =Zischenlager Eerichtet. 

'ie =Zischenlager haEen eine Genehmigung I�r eine %etrieEs]eit Yon 40 -ahren aE (inlagerungs�
Eeginn.  

=ur sicheren 'urchI�hrung der %etrieEsYorglnge soll der gesamte %etrieE geeignet strukturiert 
Zerden. InsEesondere sind die erIorderlichen Sersonellen� organisatorischen und die 6icherheit 
EetreIIenden administratiYen 9orausset]ungen ]u schaIIen. F�r die %etrieEsYorglnge soZie I�r 
anormale %etrieEs]ustlnde� I�r die %eherrschung Yon 6t|rIlllen und die %eseitigung Yon 6t|rIall�
Iolgen sollen eindeutige AnZeisungen in einem %etrieEshandEuch ausgearEeitet Zerden. =ustln�
digkeiten und 9erantZortlichkeiten sollen klar Iestgelegt Zerden. 'ie ]ustlndige %eh|rde �Eer�
Zacht die (inhaltung der 9orausset]ungen und AnIorderungen. 

F�r den gesamten +andhaEungs� und AEIertigungsaElauI einschlie�lich der 6trahlenschut]ma��
nahmen Zird MeZeils mit einem %ehllter Meder ]ur (inlagerung genehmigten %auart Yor der ersten 
(inlagerung in Meder Anlage eine KalterSroEung durchgeI�hrt. 
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G.6.2 Festlegung und Überarbeitung betrieblicher Grenzwerte 

In einem %etrieEshandEuch Zerden ]ur (rI�llung der Leitlinien I�r die trockene =Zischenlagerung 
Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle in %ehlltern >4�2@ alle 
%etrieEsYorglnge soZie die Eei 6t|rIlllen ]u ergreiIenden 0a�nahmen in klaren %etrieEsanZei�
sungen EeschrieEen. InsEesondere sind alle die 6icherheit Eer�hrenden AsSekte ]u Eehandeln 
und es ist die 9orgehensZeise Eei der bnderung oder (rgln]ung Yon Anlagenteilen und 9erIahren 
Iest]ulegen. 'amit soll sichergestellt Zerden� dass das 3ersonal Eei %etrieEsYorglngen E]Z. im 
%edarIsIall Eei 6t|rIlllen ]�gig und handlungssicher die erIorderlichen 0a�nahmen einleiten und 
durchI�hren kann� und somit die in der 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ YorgegeEenen 
Gren]Zerte soZie die in der Genehmigung Iestgelegten Werte insEesondere ]ur Wlrmeleistung 
und ]um 6Serrraumdruck Eei %ehlltern I�r die trockene =Zischenlagerung eingehalten Zerden. 
'ieses 9orgehen unterliegt der Eeh|rdlichen AuIsicht. 6ollte sich Zlhrend der %etrieEsdauer der 
Anlage ein %edarI I�r eine AnSassung der Werte ergeEen� Zird dieses auI Antrag des Genehmi�
gungsinhaEers Yon der GenehmigungsEeh|rde Yeranlasst. 

G.6.3 Übereinstimmung mit festgelegten Verfahren 

%ei =Zischenlagern Zerden die in den sicherheitstechnischen 8ntersuchungen YerZendeten An�
nahmen und 5andEedingungen I�r die %ehlltereigenschaIten und %rennelemente in 7echnischen 
AnnahmeEedingungen ]usammengestellt. =ur (inhaltung der 7echnischen AnnahmeEedingun�
gen Zerden AusI�hrungsEestimmungen erstellt. +ier]u geh|ren auch ArEeitsanZeisungen und 
3r�IYorschriIten� die Eei der %ehllterEeladung ]u Eer�cksichtigen sind. 'ie (inhaltung Zird durch 
6achYerstlndige der ]ustlndigen AuIsichtsEeh|rde �EerZacht. 

'ie Wirksamkeit der 'eckeldichtungen ist Eeim (inEau nach]uZeisen. Geml� (6K�Leitlinien >4�2@ 
darI I�r die gesamte 'eckelEarriere die 6tandard�+elium�Leckagerate einen Wert Yon 10�

8 3a ā mñ�s nicht �Eerschreiten. F�r die EetrieEliche hEerZachung der 'ichtIunktion der %ehllter 
Zird ein hEerZachungss\stem eingeset]t� das nach (intritt einer FehlIunktion eines der Eeiden 
'ichts\steme des %ehllters 0eldungen an einer ]entralen 6telle ausl|st. 'as hEerZachungss\s�
tem erlauEt die IdentiIi]ierung des EetroIIenen %ehllters. 

'er ordnungsgeml�e =ustand der sicherheitstechnisch Zichtigen (inrichtungen des =Zischenla�
gers Zird durch Ziederkehrende 3r�Iungen geZlhrleistet. 'eren +luIigkeit richtet sich nach der 
sicherheitstechnischen %edeutung der ]u Sr�Ienden KomSonenten. 'ie Ziederkehrenden 3r�Iun�
gen Zerden in einem 3r�IhandEuch Iestgelegt. 'ie (rgeEnisse der Ziederkehrenden 3r�Iungen 
sind ]u dokumentieren und stehen I�r die Lang]eit�EerZachung ]ur 9erI�gung. 

'er %etrieE der Anlage Zird dahingehend �EerZacht� dass sicherheitstechnisch Eedeutsame 6t|�
rungen des %etrieEs und 6t|rIllle ]uYerllssig erkannt und die im %etrieEshandEuch niedergeleg�
ten Gegenma�nahmen ergriIIen Zerden k|nnen. 

%ei AusIlllen oder 6t|rungen sicherheitstechnisch Zichtiger KomSonenten und 6\steme Zerden 
in AEstimmung mit der ]ustlndigen %eh|rde unYer]�glich 5eSaraturma�nahmen eingeleitet. 

'ar�Eer hinaus Zird Eei KomSonenten und %auteilen� Eei denen ein Austausch erIorderlich Zerden 
kann� darauI geachtet� dass diese ArEeiten ohne Zesentliche %eeintrlchtigung des %etrieEs im 
=Zischenlager und Yor]ugsZeise aEgeschirmt Yom 6trahlungsIeld der LagerEehllter durchgeI�hrt 
Zerden k|nnen und dass eine ausreichende =uglnglichkeit gegeEen ist. 

-ede (in�� Aus� und 8mlagerung Yon %ehlltern Zird dokumentiert. 'aEei Zird auch die stlndige 
(inhaltung der der GeEludeauslegung ]ugrunde liegenden ma[imalen radiologischen� thermi�
schen und mechanischen Lasten dokumentiert. 
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hEer den %etrieE eines =Zischenlagers Zerden regelml�ig schriItliche %etrieEsEerichte erstellt� 
die InIormationen ]u allen Zesentlichen %etrieEsYorglngen enthalten. 'er %ericht soll insgesamt 
AuIschluss dar�Eer geEen� dass die radiologischen� thermischen und statischen 5andEedingun�
gen mit den eingelagerten %ehlltern eingehalten Zerden. 

=ur %eherrschung der Lang]eit� und AlterungseIIekte Zlhrend der Eeantragten 1ut]ungsdauer 
des =Zischenlagers Zird ein hEerZachungskon]eSt erstellt. 'aEei Zird grundslt]lich ]Zischen 
KomSonenten und %auteilen unterschieden� die I�r die gesamte 1ut]ungsdauer der Anlage aus�
gelegt sind� und denMenigen� die gegeEenenIalls ausgetauscht Zerden m�ssen. 'ie aus sicher�
heitstechnischer 6icht erIorderlichen (igenschaIten der 6\steme� KomSonenten und %auteile Zer�
den Zlhrend der gesamten %etrieEs]eit geZlhrleistet. InsEesondere muss der =ustand der 7rag�
]aSIen der %ehllter die %eZegung der %ehllter innerhalE des Lagers Meder]eit erm|glichen. 

Gegenstand des hEerZachungskon]eSts ist auch die 9erSIlichtung ]ur %erichterstattung ]um =u�
stand des LagergeEludes und der I�r die =Zischenlagerung erIorderlichen KomSonenten in 10�
Mlhrigem 7urnus. 

'urch Eeh|rdliche AuIsicht Zird sichergestellt� dass die (inhaltung der im atomrechtlichen Geneh�
migungsYerIahren I�r eine (inrichtung ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente Iestgelegten 
9erIahren ]u %etrieE� Wartung� hEerZachung� InsSektion und (rSroEung geZlhrleistet ist. 

G.6.4 Verfügbarkeit der technischen Unterstützung 

hEer die 0a�nahmen ]ur 6icherstellung der ingenieurtechnischen 8nterst�t]ung Zlhrend der Ee�
trieElichen LeEensdauer der Anlagen durch die %ereitstellung ausreichend komSetenten 3ersonals 
Zurde Eereits in den AusI�hrungen ]u Art. 22 i Eerichtet. 

'ie technischen (inrichtungen� die I�r den AEtransSort der %rennelementEehllter eingeset]t Zer�
den� Zerden solange YerI�gEar gehalten� Eis alle mit %rennelementen Eeladenen %ehllter aEtrans�
Sortiert sind. 

Alle +ilIss\steme� ]. %. Krananlagen und hEerZachungsanlagen� Zerden �Eer die gesamte %e�
trieEsdauer des Lagers Yorgehalten und geZartet.  

F�r Zesentliche (inrichtungen der Anlage Zerden Ziederkehrende 3r�Iungen durchgeI�hrt. 'ie 
Ziederkehrenden 3r�Iungen sind in einem 3r�IhandEuch Iestgelegt. 'ie daI�r notZendigen tech�
nischen GerltschaIten Zerden Zlhrend der gesamten %etrieEsdauer YerI�gEar gehalten. 

G.6.5 Meldung bedeutsamer Ereignisse 

'ie 9erSIlichtung des %etreiEers Yon nach � 6 oder � 7 AtG >1A�3@ genehmigten Anlagen ]ur 0el�
dung Yon 8nIlllen� 6t|rIlllen und sonstigen I�r die kerntechnische 6icherheit Eedeutsamem (r�
eignissen an die AuIsichtsEeh|rde regelt die Atomrechtliche 6icherheitsEeauItragten� und 0elde�
Yerordnung �At609� >1A�17@. 'ie 0eldekriterien sind in der At609 Zeitestgehend anlagensSe]i�
Iisch Iormuliert. 

'er %etreiEer der kerntechnischen Anlage meldet ein (reignis an die ]ustlndige AuIsichtsEeh|rde 
des %undeslandes� Zenn es entsSrechend den 0eldekriterien meldeSIlichtig ist. 'er %etreiEer 
trlgt die 9erantZortung I�r die Iristgeml�e� ]utreIIende und Yollstlndige 0eldung eines melde�
SIlichtigen (reignisses. 'ie AuIsichtsEeh|rde ihrerseits meldet das (reignis nach einer ersten 3r��
Iung des 6achYerhaltes dem %08% und Sarallel da]u der ]entralen (rIassungsstelle� dem %un�
desamt I�r 6trahlenschut]� und dem I�r das %08% tltigen 6achYerstlndigen� der GesellschaIt I�r 
Anlagen� und 5eaktorsicherheit �G56�. 'urch das %undesamt I�r 6trahlenschut] Zird die (instu�
Iung des (reignisses nochmals auI %undeseEene �EerSr�It. K|nnen innerhalE der Frist I�r die 
schriItliche 0eldung mittels 0eldeIormular nicht alle erIorderlichen AngaEen gemacht Zerden� ist 
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die 0eldung als YorlluIig ]u kenn]eichnen. 'er AuIsichtsEeh|rde ist eine YerYollstlndigte 0el�
dung �endg�ltige 0eldung� Yor]ulegen� soEald die Iehlenden InIormationen Eekannt sind� sSltes�
tens Medoch nach ]Zei -ahren. 

0eldeSIlichtige (reignisse Zerden anhand der 0eldekriterien auI Grundlage einer ersten ingeni�
eurtechnischen (inschlt]ung der (reignisursache einer oder mehreren 0eldekategorien ]ugeord�
net. 'ieses 9orgehen Eer�cksichtigt insEesondere� dass die %eh|rde auch Yor einer YertieIten 
6icherheitsSr�Iung eines (reignisses Yorsorgliche 0a�nahmen treIIen k|nnen muss. 

Kategorie S  �6oIortmeldung ± 0eldeIrist� unYer]�glich� 
'er Kategorie 6 sind solche (reignisse ]u]uordnen� die der AuIsichtsEeh|rde soIort gemeldet 
Zerden m�ssen� damit diese gegeEenenIalls in k�r]ester Frist 3r�Iungen einleiten oder 0a�nah�
men Yeranlassen kann. +ierunter Iallen auch (reignisse� die auI akute sicherheitstechnische 0ln�
gel hinZeisen. 0eldungen der Kategorie 6 sind soIort teleIonisch und schriItlich mittels Iernmelde�
ml�iger hEertragung ]u melden und sSltestens 5 Werktage nach der Kenntnis eine (rgln]ung 
und erIorderlichenIalls eine %erichtigung der 0eldung mittels 0eldeIormular Yor]unehmen. 

Kategorie E �(ilmeldung ± 0eldeIrist� innerhalE Yon 24 6tunden�  
'er Kategorie ( sind solche (reignisse ]u]uordnen� die ]Zar keine 6oIortma�nahmen der AuI�
sichtsEeh|rde Yerlangen� deren 8rsache aEer aus 6icherheitsgr�nden ]eitnah gekllrt und gege�
EenenIalls in angemessener Frist EehoEen Zerden muss. In der 5egel handelt es sich daEei um 
sicherheitstechnisch Sotentiell ± aEer nicht unmittelEar ± signiIikante (reignisse. 0eldungen der 
Kategorie ( sind der AuIsichtsEeh|rde sSltestens 24 6tunden nach Kenntnis teleIonisch und 
schriItlich mittels Iernmeldeml�iger hEertragung und sSltestens 5 Werktage nach der Kenntnis 
eine (rgln]ung und erIorderlichenIalls eine %erichtigung der 0eldung mittels 0eldeIormular mit�
]uteilen. 

Kategorie N �1ormalmeldung ± 0eldeIrist� innerhalE Yon 5 Werktagen mittels 0eldeIormular�  
'er Kategorie 1 sind (reignisse Yon geringer sicherheitstechnischer %edeutung ]u]uordnen. 6ie 
gehen nur Zenig �Eer routineml�ige EetrieEstechnische (reignisse Eei YorschriItsml�igem Anla�
gen]ustand und �EetrieE hinaus. 6ie Zerden ausgeZertet� um m|gliche 6chZachstellen Eereits im 
9orIeld Yon gr|�eren 6t|rungen ]u erkennen. 

Kategorie V �9or InEetrieEnahme ± 0eldeIrist� innerhalE Yon 10 Werktagen mittels 0eldeIormular� 
'er Kategorie 9 sind (reignisse ]u]uordnen� die Yor der InEetrieEnahme der Anlage auItreten und 
�Eer die die AuIsichtsEeh|rde im +inElick auI den sSlteren sicheren %etrieE der Anlage inIormiert 
Zerden muss. 

8naEhlngig Yom Eeh|rdlichen 0eldeYerIahren nach der 0eldeYerordnung At609 erIolgt die (in�
stuIung der meldeSIlichtigen (reignisse durch die %etreiEer der kerntechnischen Anlagen nach der 
I1(6�%eZertungsskala der IA(2. 'ie I1(6�(instuIung Zird ]usammen mit der At609�0eldung 
gemeldet. 'er Yom %08% Eenannte deutsche I1(6�2IIicer Sr�It Eei Meder 0eldung die 5ichtigkeit 
der I1(6�(instuIung. 'ie endg�ltige (ntscheidung der KlassiIi]ierung Zird durch das %08 und 
den I1(6�2IIicer getroIIen. Im AuItrag des %undes Zerden die AuIgaEen des I1(6�2IIicers ]ur]eit 
Yon einem G56�0itarEeiter Zahrgenommen. 
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G.6.6 Sammlung und Verwertung von Betriebserfahrungen 

'ie At609 stellt eine Zesentliche Grundlage I�r die AusZertung Yon %etrieEserIahrungen dar. 
1ach 9orliegen und AusZertung aller InIormationen ]u einem meldeSIlichtigen (reignis legt die 
AuIsichtsEeh|rde nach eingehender (r|rterung mit dem %etreiEer erIorderlichenIalls Zeitere 0a��
nahmen ]ur AEhilIe und die ]u treIIenden 9orkehrungen Iest.  

'ie meldeSIlichtigen (reignisse Zerden Eei der 6t|rIallmeldestelle des %undesamts I�r 6trahlen�
schut] im AuItrag des %08% erIasst und ausgeZertet. 'ie (rgeEnisse Yer|IIentlicht das %I6 in 
-ahresEerichten. %ei (reignissen Yon Eesonderer und anlagen�EergreiIender %edeutung Zerden 
im AuItrag des %08% Yon der G56 Weiterleitungsnachrichten erstellt. Weiterleitungsnachrichten 
sollen die %etreiEer YergleichEarer Anlagen in die Lage Yerset]en� die hEertragEarkeit des (reig�
nisses auI ihre Anlagen ]u Sr�Ien und im %edarIsIall geeignete 9erEesserungsma�nahmen ]u 
Yeranlassen. 6ie enthalten eine %eschreiEung des 6achYerhalts� die (rgeEnisse der 8rsa�
chenanal\se� die %eZertung der sicherheitstechnischen %edeutung� die Yom %etreiEer ergriIIenen 
oder Yorgesehenen 0a�nahmen und als Zesentliches (lement (mSIehlungen ]u hEerSr�Iungen 
und gegeEenenIalls (rgreiIung Yon AEhilIema�nahmen in anderen Anlagen. 

Auch sonstige sicherheitsreleYante (rkenntnisse aus InEetrieEnahme� Eestimmungsgeml�em %e�
trieE �insEesondere Eei Instandhaltung� InsSektion und 5eSaratur� und Ziederkehrenden 3r�Iun�
gen Zerden dokumentiert und der AuIsichtsEeh|rde Yorgelegt. Aus der AusZertung der (reignisse 
resultierende KonseTuen]en Zerden in die EetrieElichen 5egelungen �Eernommen. 

'as hEerZachungskon]eSt geZlhrleistet die hEerZachung des Gesamt]ustandes der Anlage 
und Zird mindestens nachIolgenden Forderungen gerecht� 

 'er =ustand des LagergeEludes und der I�r die =Zischenlagerung erIorderlichen KomSo�
nenten Zird durch %egehung und geeignete 0essungen �EerSr�It. 

 F�r das LagergeElude Zerden Ziederkehrende 6et]ungsmessungen durchgeI�hrt. 

 'er lu�ere =ustand der LagerEehllter Zird durch InsSektionen �EerZacht. 

 'ie %eIunde aus Ziederkehrenden 3r�Iungen Zerden ausgeZertet. 

(rIahrungen aus dem %etrieE YergleichEarer Anlagen Zerden Eei der eigenen %etrieEsI�hrung 
Eer�cksichtigt. +ier]u Zerden 9erIahrensZeisen Yorgesehen� die den (rIahrungsaustausch �]. %. 
auI %asis Yon %etrieEsEerichten� ]Zischen den %etreiEern sicherstellen. 

'ar�Eer hinaus Zertet die G56 im AuItrag des %08% allgemein ]uglngliche internationale 4uel�
len im +inElick auI 6t|rungen und 6t|rIllle in ausllndischen Anlagen des KernErennstoIIkreislauIs 
aus. 'ie InIormationen Zerden in der 'atenEank 9I%6 aEgelegt. In regelml�igen AEstlnden Zer�
den die AuIsichtsEeh|rden� %etreiEer und Gutachter anhand Yon 'atenEankaus]�gen und Kur]�
EeZertungen �Eer neu erIasste (reignisse inIormiert und Sr�Ien� oE sich daraus (rkenntnisse ]ur 
9erEesserung der 6icherheit in deutschen Anlagen geZinnen lassen. 

=um =Zecke des internationalen (rIahrungsaustauschs Eeteiligt sich 'eutschland auch am Fuel 
Incident Notification and Analysis System �FI1A6�� das Yon der 2(&'�1(A I�r Anlagen des Kern�
ErennstoIIkreislauIs in Anlehnung an das I�r KernkraItZerke YerZendete Incident Reporting Sys-
tem �I56� eingerichtet Zurde. Im 5ahmen Yon FI1A6 Zerden ]Zischen den Eeteiligten Llndern 
InIormationen �Eer 6t|rungen und 6t|rIllle mit �Eergeordneter sicherheitstechnischer %edeutung 
ausgetauscht� um daraus ggI. Lehren I�r die 9erEesserung der Anlagensicherheit ]u ]iehen. 
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G.6.7 Ausarbeitung von Stilllegungsplänen 

Anlagen I�r die %ehandlung aEgeErannter %rennelemente Zerden so kon]iSiert und ausgeI�hrt� 
dass sie unter (inhaltung der 6trahlenschut]Eestimmungen stillgelegt und entZeder einer Zeite�
ren 1ut]ung ]ugeI�hrt oder Eeseitigt Zerden k|nnen. 'ieser 1achZeis Zird Eei der atomrechtli�
chen Genehmigung �EerSr�It. bnderungen des genehmigten =ustandes m�ssen entZeder der 
AuIsichtsEeh|rde oder Eei Zesentlichen bnderungen der GenehmigungsEeh|rde ]ur =ustimmung 
eingereicht Zerden. 9or einer Zeiteren 1ut]ung oder einem AEriss des LagergeEludes Zird durch 
0essung nachgeZiesen� dass das GeElude entZeder nicht kontaminiert oder ausreichend dekon�
taminiert und Irei Yon un]ullssiger AktiYierung ist. 'ie Eau� und aEIallrechtlichen AnIorderungen 
Zerden Eeachtet. 'ie LlnderauIsichtsEeh|rden stellen sicher� dass ein entsSrechender (rIah�
rungsaustausch auch auI der (Eene der AuIsicht und der ]uge]ogenen 6achYerstlndigen erIolgt. 

G.7 Artikel 10: Endlagerung abgebrannter Brennelemente 

Artikel 10: Endlagerung abgebrannter Brennelemente 

Hat eine Vertragspartei im Einklang mit ihrem Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug 
abgebrannte Brennelemente für die Endlagerung bestimmt, so erfolgt die 
Endlagerung dieser abgebrannten Brennelemente in Übereinstimmung mit den in 
Kapitel 3 enthaltenen Verpflichtungen hinsichtlich der Endlagerung radioaktiver 
Abfälle. 

AEgeErannte %rennelemente sollen gemeinsam mit radioaktiYen AEIlllen aus der WiederauIarEei�
tung endgelagert Zerden.  

F�r aEgeErannte %rennelemente und AEIllle aus der WiederauIarEeitung soll geml� des am 
27. -uli 2013 in KraIt getretenen ÄGeset]es ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r ein (nd�
lager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer Geset]e³ �6tandort�
ausZahlgeset] ± 6tandAG� >1A�7@ ein (ndlagerstandort Eis ]um -ahr 2031 ausgeZlhlt Zerden. 
2EZohl die in 'eutschland ]ugrunde liegende 3lanung I�r den (ntsorgungsZeg der aEgeErannten 
%rennelemente auI die 9erEringung in ein geologisches (ndlager ausgerichtet ist� sind geml� � 4 
6tandAG Yon einer ÄKommission Lagerung hoch radioaktiYer AEIallstoIIe³ u. a. 9orschllge ]u er�
arEeiten� oE an 6telle einer unYer]�glichen (ndlagerung in tieIen geologischen Formationen auch 
andere 0|glichkeiten I�r eine geordnete (ntsorgung dieser AEIllle ZissenschaItlich untersucht 
und Eis ]um AEschluss der 8ntersuchungen die AEIllle in oEerirdischen =Zischenlagern auIEe�
Zahrt Zerden sollen. 

1ach der Festlegung eines (ndlagerstandortes in einer tieIen geologischen Formation Eis ]um 
-ahr 2031 schlie�en sich das GenehmigungsYerIahren und die (rrichtung des (ndlagers an.  

Im 6tandAG sind die ]eitlichen 5ahmenEedingungen I�r die Festlegung eines (ndlagerstandortes 
I�r aEgeErannte %rennelemente und AEIllle aus der WiederauIarEeitung� Zie Iolgt YorgegeEen� 

'ie ÄKommission Lagerung hoch radioaktiYer AEIallstoIIe³ Eeschlie�t nach Art. 1 � 3 AEs. 5
Eis ]um 31. 'e]emEer 2015 �unter 8mstlnden Eis 30. -uni 2016� den %ericht ]um 6tand�
ortausZahlYerIahren.

o 'er %ericht soll die I�r eine 6tandortausZahl Zesentlichen Ausschlusskriterien� 0in�
destanIorderungen� AEZlgungskriterien und Zeitere (ntscheidungsgrundlagen ent�
halten� die als (mSIehlungen ]u erarEeiten sind. 6ie soll auch ]u den AnIorderungen
an die 2rganisation und das 9erIahren des AusZahlSro]esses 6tellung nehmen.
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o 'iese (mSIehlungen dienen als Grundlage I�r die (Yaluierung des Geset]es durch 
den %undestag und Zerden anschlie�end Yom 'eutschen %undestag als Geset] Ee�
schlossen �Art. 1 � 4 AEs. 4 und 5�. 

 'ie (ntscheidung �Eer die untertlgig ]u erkundenden 6tandorte soll geml� Art. 1 � 17 
AEs. 5 Eis (nde 2023 erIolgt sein und ist im 5ahmen eines %undesgeset]es ]u Eeschlie�
�en. 

 1ach Art. 1 � 1 AEs. 3 soll das 6tandortausZahlYerIahren Eis ]um -ahr 2031 aEgeschlos�
sen sein. 

'as Kon]eSt der direkten (ndlagerung ohne WiederauIarEeitung sieht Yor� aEgeErannte %renn�
elemente nach einer =Zischenlagerung Yon mehreren -ahr]ehnten in endlagerIlhige %ehllter ]u 
YerSacken� diese dicht ]u Yerschlie�en und in 6trecken oder %ohrl|chern in tieIen geologischen 
Formationen ein]ulagern.  

Im August 2012 Zurde Yom 'I1�1ormenausschuss 0aterialSr�Iung die 'I1�1orm 25472 
>'I1 25472@ ÄKritikalitltssicherheit Eei der (ndlagerung ausgedienter KernErennstoIIe³ Yer|IIent�
licht. 8naEhlngig Yon 6tandort und Wirtsgestein Zird hierin die 1achZeisI�hrung E]gl. der Kritika�
litltssicherheit eines (ndlagers Zlhrend der %etrieEs� und 1achEetrieEsShase EeschrieEen.  

Am 30. 6eStemEer 2010 hat der Llnderausschuss I�r Atomkernenergie die Ä6icherheitsanIorde�
rungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioaktiYer AEIllle³ >%08 10@ YeraEschiedet und 
das %08 diese ]ur Konkretisierung des 6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik Yer|IIentlicht. 6ie 
Easieren auI einem 'iskussionsSro]ess� an dem das %08� die G56� die %eratungsgremien 56K� 
66K und (6K� das %I6 und interessierte %�rger �WorkshoS im -ahr 200�� Eeteiligt hat. 6ie gelten 
I�r die 3lanung� Zeitere (rkundung� (rrichtung� den (inlagerungsEetrieE und die 6tilllegung eines 
(ndlagers und EetreIIen auch die 0a�nahmen� die nach seiner 6tilllegung ]ur Kontrolle E]Z. %e�
Zeissicherung durch]uI�hren sind. 6ie legen Grundslt]e und AnIorderungen I�r 9orsorge� und 
6chut]ma�nahmen ]um 6chut] Yon 0ensch und 8mZelt Iest. 

G.7.1 Forschungstätigkeiten und internationale Kooperationen 

'ie allgemeinen Srogrammatischen Grundlagen soZie die =iele und F|rdergeEiete der For�
schungstltigkeiten auI dem GeEiet der (ndlagerung sind im 6. (nergieIorschungsSrogramm der 
%undesregierung ÄForschung I�r eine umZeltschonende� ]uYerllssige und Ee]ahlEare (nergie�
Yersorgung³ Iormuliert. FederI�hrend im %ereich der grundlagenorientierten standortunaEhlngi�
gen (ntsorgungsIorschung ist das %undesministerium I�r WirtschaIt und (nergie �%0Wi�. 

'ie durchgeI�hrten ForschungsarEeiten tragen� neEen dem ZissenschaItlich�technischen =uge�
Zinn� da]u Eei� den 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik kontinuierlich Iort]uschreiEen� um so die 
hohen AnIorderungen an die 6icherheit in der %ehandlung der radioaktiYen AEIllle� Zie es u. a. im 
Atomgeset] geIordert Zird� ]u erI�llen. 

(inen Zesentlichen %eitrag auI dem GeEiet der 8nterst�t]ung der nationalen und internationalen 
(ndlagerIorschung leistet die am 16. -anuar 2013 gegr�ndete 'eutsche ArEeitsgemeinschaIt (nd�
lagerIorschung �'A(F�. 'ie 'A(F dient der WeiterentZicklung und 9ertieIung der =usammenar�
Eeit ihrer 0itglieder auI dem GeEiet der (ndlagerIorschung und Eietet der %undesregierung E]Z. 
den Yon ihr EeauItragten %undes� und LlnderEeh|rden soZie dem %undestag und sonstigen inte�
ressierten Institutionen Iachliche und ZissenschaItliche %eratung an. 'er 'A(F geh|ren Iolgende 
0itglieder an� 

 '%( 7echnologie GmE+ �'%( 7ec�� 

 Forschungs]entrum -�lich GmE+ �F=-�� 
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 GesellschaIt I�r Anlagen und 5eaktorsicherheit �G56� mE+� 

 +elmholt]�=entrum 'resden�5ossendorI e.9. �+='5�� 

 Institut I�r GeEirgsmechanik �IIG� GmE+� 

 Institut I�r 6icherheitstechnologie �I67ec� GmE+� 

 Karlsruher Institut I�r 7echnologie �KI7�� Yertreten durch das Institut I�r 1ukleare (ntsor�
gung und das Institut I�r 7echnikIolgenaEschlt]ung und 6\stemanal\se� 

 gko�Institut e.9.� 

 7echnische 8niYersitlt %ergakademie FreiEerg� Yertreten durch das Institut I�r %ergEau 
und 6Se]ialtieIEau� 

 7echnische 8niYersitlt &lausthal� Yertreten durch das Institut I�r (ndlagerIorschung soZie 

 8niYersitlt 6tuttgart� Yertreten durch das Institut I�r 6o]ialZissenschaIten. 

(in nicht unerheElicher 7eil der ForschungsarEeiten erIolgt im 5ahmen internationaler KooSerati�
onen. 'iese Easieren auI Eilateralen und multilateralen 9ereinEarungen mit ausllndischen Institu�
tionen im 5ahmen Yon %eteiligungen an internationalen ForschungsSroMekten. hEerdies Zerden 
diesEe]�glich AktiYitlten in den ForschungsrahmenSrogrammen der (uroSlischen 8nion durch�
geI�hrt. 

In einem Eesonderen Konte[t der internationalen KooSeration stehen die AktiYitlten im =usam�
menhang mit der ÄImplementing Geological Disposal of Radioactive Waste – Technology Platform³ 
�IG'�73� �ZZZ.IG'73.eu�. AuI Grundlage der strategisch�Srogrammatischen 'okumente� For�
schungsagenda und 'eSlo\ment 3lan Zerden 6chl�sselthemen I�r alle (ndlagerkon]eSte deIi�
niert und national soZie international ForschungsarEeiten durchgeI�hrt. 

2Egleich als nationale AuIgaEe deIiniert� giEt es ZeltZeit ein ernsthaItes� �Eer die nationalen Gren�
]en hinZeg e[istierendes %estreEen� die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle als ein multinationales� 
an der 6icherheit orientiertes 9orhaEen an]usehen� das gemeinsam auI internationaler (Eene an�
]ugehen ist. 'aher Zird die internationale KooSeration als Zesentlicher %estandteil der AktiYitlten 
]ur (ntsorgungsIorschung angesehen� da durch sie die 0|glichkeit er|IInet Zird� die ([Sertise 
aller KooSerationsSartner� und die damit YerEundenen 6\nergien ]u nut]en� eine Iinan]ielle Las�
tenYerteilung ]u erm|glichen und ]u einer eIIi]ienten AuIgaEenEeZlltigung im MeZeiligen nationa�
len Konte[t Eei]utragen. 

6eit mehr als drei -ahr]ehnten sind deutsche WissenschaItler an internationalen ForschungsSro�
Mekten ]ur (ntsorgungs� E]Z. (ndlagerIorschung mit dem =iel Eeteiligt� (rIahrung und Wissen auI�
]uEauen und ]u erZeitern soZie die notZendige ([Sertise Eei der AnZendung und dem (insat] 
Yon 7echniken und 7echnologien ]u erlangen. 'a 'eutschland einerseits �Eer kein 8ntertagelaEor 
YerI�gt� aEer andererseits die 1otZendigkeit Eesteht sSe]iIische 8ntersuchungen und ([Seri�
mente realitltsnah durchI�hren� ist die 0itarEeit� insEesondere in 8ntertagelaEoren �0t. 7erri �&+�� 
Grimsel �&+�� bsS| �6�� %ure �F�� und die %eteiligung an 'emonstrationsSroMekten Yon gro�er 
%edeutung und als unaEdingEar an]usehen. 'urch diese 0itarEeit Zurde in 'eutschland nicht nur 
der Wissensstand ]u den Wirtsgesteinen 7onstein und Kristallingestein suEstan]iell ZeiterentZi�
ckelt� sondern es konnte die Grundlagen daI�r geschaIIen Zerden� auch nichtsalinare Wirtsge�
steine ]u EeZerten. 'ar�Eer hinaus konnte mit diesen ForschungsaktiYitlten in deutschen 2rga�
nisationen ein erheElicher WissensIundus auIgeEaut und ZeiterentZickelt Zerden� der es erlauEt� 
Iundiert die 9or� und 1achteile Yon (ndlagerkon]eSten in allen Wirtsgesteinen ]u EeZerten und 
]u Eeurteilen. 'ies hat da]u Eeigetragen� dass der Solitischen 0a�gaEe� alle in 'eutschland rele�
Yanten Wirtsgesteine ]u untersuchen und ]u Eetrachten� nachgekommen Zerden konnte. 
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'ie Yom %0Wi YerantZorteten und Yon deutschen Forschungseinrichtungen durchgeI�hrten For�
schungsaktiYitlten im 5ahmen internationaler KooSerationen erIolgen �EerZiegend im 5ahmen 
Eilateraler 9ereinEarungen mit (ndlagerorganisationen� �Eer SroMektIinan]ierte %eteiligungen an 
Konsortien� in (8�3roMekten �Eer Ko�Finan]ierung soZie direkte Yertragliche 9ereinEarung und 
ArEeiten im 5ahmen ZissenschaItlich�technischer =usammenarEeit. 

'ie KooSerationen erIolgen �EerZiegend mit 2rganisationen aus dem euroSlischen Ausland und 
in unterschiedlichem 7ieIgang mit den 9ereinigten 6taaten Yon Amerika� der 5ussischen F|dera�
tion und &hina.  

Im 5ahmen der internationalen KooSerationsaktiYitlten Zerden soZohl national als auch im 5ah�
men des 7. (8�ForschungsrahmenSrogramms 3roMekte mit deutscher %eteiligung durchgeI�hrt. 
(ine FortI�hrung der internationalen ForschungsaktiYitlten ist auch I�r das neue (8�Forschungs�
rahmenSrogramm +ori]on 2020 Yorgesehen. Im 5ahmen Yon KooSerationen mit der 2(&'�1(A 
erIolgen AktiYitlten in der Integration Group for the Safety Case �IG6&� soZie im 6alt &luE und 
&la\ &luE. 
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H Sicherheit bei der Behandlung radioaktiver Abfälle 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 11 Eis 16 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

'ie W(15A hat im Fr�hMahr 2010 einen �EerarEeiteten ÄWaste and Spent Fuel Storage 
Safety Reference Levels Report³ �9ersion 2.0� Yer|IIentlicht. 'er aus dem %enchmar�
king der nationalen 5egelZerke resultierende AktionsSlan I�r 'eutschland Zurde im 
Wesentlichen durch die (6K�Leitlinien I�r die =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AE�
Illlen mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung >4�3@ umgeset]t.  

'ie 5�cklieIerung der hochradioaktiYen Yerglasten AEIllle aus der WiederauIarEeitung 
in Frankreich �&6'�9� Zurde mit dem let]ten 7ransSort im 1oYemEer 2011 aEge�
schlossen. 'ie AEIllle EeIinden sich im 7ransSortEehllterlager GorleEen. 

H.1 Artikel 11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Artikel 11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß in 
allen Stufen der Behandlung radioaktiver Abfälle der einzelne, die Gesellschaft und 
die Umwelt angemessen vor radiologischer und sonstiger Gefährdung geschützt 
sind. 

Zu diesem Zweck trifft jede Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen, 

i) um sicherzustellen, daß der Kritikalität und der Abführung der während der 
Behandlung radioaktiver Abfälle entstehenden Restwärme angemessen 
Rechnung getragen wird; 

ii) um sicherzustellen, daß die Erzeugung radioaktiver Abfälle auf das praktisch 
mögliche Mindestmaß beschränkt wird; 

iii) um die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Schritten 
der Behandlung radioaktiver Abfälle zu berücksichtigen; 

iv) um durch die Anwendung geeigneter Schutzmethoden, die von der staatlichen 
Stelle genehmigt worden sind, auf nationaler Ebene für einen wirksamen 
Schutz des einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt zu sorgen, und zwar 
im Rahmen innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die international anerkannten 
Kriterien und Normen gebührend Rechnung tragen; 

v) um die biologische, chemische und sonstige Gefährdung, die mit der 
Behandlung radioaktiver Abfälle verbunden sein kann, zu berücksichtigen; 

vi) um sich zu bemühen, Handlungen zu vermeiden, deren vernünftigerweise 
vorhersehbare Auswirkungen auf künftige Generationen größer sind als die für 
die heutige Generation zulässigen; 

vii) um zu versuchen, künftigen Generationen keine unangemessenen 
Belastungen aufzubürden. 
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H.1.1 Sicherstellung von Unterkritikalität und Restwärmeabfuhr 

Im kerntechnischen 5egelZerk sind der]eit noch keine AnIorderungen Iormuliert� Zie in einem 
(ndlager Kritikalitlt ]u Yermeiden und 5estZlrme in geeigneter Form aE]uI�hren ist. Im 5ahmen 
der umIassenden standortsSe]iIischen 6icherheitsanal\se I�r das (ndlager Konrad Zurden 8n�
tersuchungen ]ur Kritikalitltssicherheit�(inhaltung der 8nterkritikalitlt und ]ur thermischen %eein�
Ilussung des Wirtsgesteins durchgeI�hrt. 'ie (rgeEnisse Zurden in die (ndlagerungsEedingungen 
Konrad >%I6 �5@ umgeset]t und mit dem 3lanIeststellungsEeschluss I�r das (ndlager Konrad Yom 
22. 0ai 2002 IestgeschrieEen. 'amit ist I�r die %etrieEs� und 1achEetrieEsShase dieser Anlage
geZlhrleistet� dass Mede Kritikalitlt Yermieden und der entstehenden 5estZlrme 5echnung getra�
gen Zird. 

'ar�Eer hinaus gelten I�r Artikel 11 i Eis Yii die AusI�hrungen ]u Artikel 4 analog. 

H.1.2 Beschränkung der Erzeugung radioaktiver Abfälle 

Geml� der Ä5ichtlinie ]ur Kontrolle radioaktiYer 5eststoIIe und radioaktiYer AEIllle³ Yom 1�. 1o�
YemEer 2008 >3�60@ ist der ]ustlndigen LandesEeh|rde Yom AEIallYerursacher ein (ntsorgungs�
kon]eSt I�r alle anIallenden Arten Yon radioaktiYen 5eststoIIen mit AngaEen �Eer die technischen 
und organisatorischen 9orkehrungen ]ur 6ammlung und (rIassung Zie auch die Yorgesehenen 
Wege der schadlosen 9erZertung und der %ehandlung und 9erSackung dar]ustellen. bnderungen 
dieses Kon]eStes sind Iort]uschreiEen und der ]ustlndigen AuIsichtsEeh|rde Yor]ulegen. 

'ar�Eer hinaus und ]u den 3unkten 11 i Eis Yii gelten die AusI�hrungen ]u Artikel 4 analog. 

H.2 Artikel 12: Vorhandene Anlagen und frühere Tätigkeiten 

Artikel 12: Vorhandene Anlagen und frühere Tätigkeiten 

Jede Vertragspartei trifft zur gegebenen Zeit die geeigneten Maßnahmen, 

i) um die Sicherheit jeder Anlage zur Behandlung radioaktiver Abfälle, die zu dem
Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen für die Vertragspartei in Kraft tritt,
vorhanden ist, zu überprüfen und um sicherzustellen, daß nötigenfalls alle
zumutbaren und praktisch möglichen Verbesserungen zur Erhöhung der
Sicherheit dieser Anlage vorgenommen werden;

ii) um die Folgen früherer Tätigkeiten zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob
aus Strahlenschutzgründen ein Eingreifen erforderlich ist, wobei zu beachten
ist, daß die Verminderung der Beeinträchtigung infolge der Verringerung der
Strahlenbelastung so erheblich sein soll, daß sie den Schaden und die Kosten,
einschließlich der sozialen Kosten, eines solchen Eingreifens rechtfertigt.

H.2.1 Sicherheit vorhandener Anlagen 

In 'eutschland haEen alle Anlagen� die ]um =eitSunkt des InkraIttretens des Gemeinsamen hEer�
einkommens Yorhanden Zaren� grundslt]lich Eereits im 5ahmen des GenehmigungsYerIahrens 
und des %etrieEs eine ausreichende 6icherheit nachgeZiesen. 'ie (rrichtung und der %etrieE ha�
Een so ]u erIolgen� dass die nach dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik erIorderliche 9or�
sorge gegen 6chlden getroIIen ist. 'urch die (rteilung der Genehmigung hat die ]ustlndige Ge�
nehmigungsEeh|rde dies Eestltigt. (ine hEerSr�Iung der 6icherheit nach InEetrieEnahme einer 
Anlage erIolgt eEenIalls durch die %eh|rden im 5ahmen der atomrechtlichen AuIsicht. 
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'ie grundslt]lichen AnIorderungen an die ]u treIIenden 9orsorgema�nahmen sind im Atomge�
set] �AtG� >1A�3@� in der 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ und in sonstigen geset]lichen 
und untergeset]lichen 9orschriIten niedergelegt. Weiterhin Zerden die 6icherheitsanIorderungen 
der IA(2 �allen Yoran >IA(2 0�E@� Eeachtet. 

'ie 6chut]]iele erstrecken sich auI den 6chut] der %eY|lkerung in der 8mgeEung der Anlage� auI 
den 6chut] der 8mZelt� auI den 6chut] des %etrieEsSersonals soZie den 6chut] Yon 6achg�tern 
Yor den Wirkungen ionisierender 6trahlen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 11 E]Z. 4�. 'ie (inhal�
tung dieser 6chut]]iele hat gleich]eitig die (rI�llung der AnIorderungen der KonYention ]ur Folge. 
'ies Zird durch eine atomrechtliche Genehmigung und die entsSrechende AuIsicht sichergestellt.  

Im Folgenden Zird unterschieden ]Zischen Anlagen ]ur %ehandlung und Lagerung Yon AEIlllen 
mit WlrmeentZicklung und mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung. 

Sicherheit von Anlagen zur Behandlung und Zwischenlagerung von Wärme entwi-
ckelnden Abfällen 

Im 7ransSortEehllterlager GorleEen �7%L�G� Zerden neEen aEgeErannten %rennelementen auch 
Yerglaste hochradioaktiYe AEIllle aus der WiederauIarEeitung in Frankreich �Colis Standard de 
Déchets - Vitrifiés� &6'�9� in 7ransSort� und LagerEehlltern auIEeZahrt. 'ie 5�cklieIerung dieser 
AEIllle Zurde im 1oYemEer 2011 aEgeschlossen. F�r die =Zischenlagerung der hochradioaktiYen 
AEIllle im 7%L�G gelten die gleichen 6icherheitsEestimmungen Zie in den AusI�hrungen ]u Arti�
kel 5 EeschrieEen. 

'ie Yerglasten mittelradioaktiYen 'ekontaminations� und 6S�lZlsser aus der WiederauIarEeitung 
in Frankreich �Colis Standard de Déchets - Boues� &6'�%� sollten ursSr�nglich eEenIalls in das 
7%L GorleEen geEracht Zerden. 0it InkraIttreten des 6tandortausZahlgeset]es und ]ur bnderung 
anderer Geset]e ist die 9erEringung in ein E]Z. mehrere 6tandortlager Yorgesehen. 1ach � �a 
AEs. 2a AtG hat der %etreiEer Yon Anlagen ]ur 6Saltung Yon KernErennstoIIen ]ur geZerElichen 
(r]eugung Yon (lektri]itlt daI�r ]u sorgen� dass die aus der AuIarEeitung Eestrahlter KernErenn�
stoIIe im Ausland stammenden YerIestigten 6SaltSroduktl|sungen ]ur�ckgenommen und in stand�
ortnahen =Zischenlagern nach AEsat] 2 6at] 3 Eis ]u deren AElieIerung an eine Anlage ]ur (nd�
lagerung radioaktiYer AEIllle auIEeZahrt Zerden. +ier]u ist Yorgesehen� dass ]unlchst ein um�
Iassendes Kon]eSt ]ur 8mset]ung und 'urchI�hrung der 6tandort]Zischenlagerung erarEeitet 
und einYernehmlich Iestgelegt Zird. 'ie 5egelung des � �a AEs. 2a AtG schlie�t deIinitionsgeml� 
7ransSorte ins 7ransSortEehllterlager GorleEen aus.  

F�r das 7ransSortEehllterlager Ahaus ist die =Zischenlagerung Yon komSaktierten +�lsen und 
6trukturteilen deutscher %rennelemente �Colis Standard de Déchets - Compactés� &6'�&� aus 
der Iran]|sischen WiederauIarEeitungsanlage La +ague Eeantragt. (ine neue %ehllterkon]eStion 
Zird ]ur]eit erarEeitet� das GenehmigungsYerIahren ist noch nicht aEgeschlossen. 

'ie Zlhrend des %etrieEs der WiederauIarEeitungsanlage Karlsruhe �WAK� angeIallenen +AW&�
L|sungen Zurden Yon 6eStemEer 200� Eis 1oYemEer 2010 in der 9erglasungseinrichtung Karls�
ruhe �9(K� Yollstlndig Yerglast. =usammen mit den im 5ahmen der AnlagensS�lung angeIallenen 
L|sungen Zurden daEei 140 Kokillen Srodu]iert. 'ie Kokillen Zurden in I�nI 7ransSort� und La�
gerEehllter Yom 7\S &A6725� +AW 20�28 &G Yerladen und in das =Zischenlager 1ord �=L1� 
�EerI�hrt. 'ie ehemaligen Lagereinrichtungen und die 9(K Zerden aEgeEaut� dies ist %estandteil 
der 6tilllegung der WiederauIarEeitungsanlage. 

Im 7ransSortEehllterlager des =Zischenlagers 1ord �=L1� Zerden au�er den Yerglasten AEIlllen 
aus der 9(K auch %rennelemente aus dem %etrieE der 1��0 aEgeschalteten KernkraItZerke 
GreiIsZald und 5heinsEerg soZie %rennelemente aus dem 9ersuchsreaktor K1K II und dem 1uk�
learschiII 2tto +ahn gelagert. 
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(inen 6onderIall stellt die +'% dar. 'ort Zerden geringe 0engen an mittelradioaktiYen AEIlllen 
auIEeZahrt� die als AEIllle mit nicht YernachllssigEarer WlrmeentZicklung eingestuIt sind und 
damit nicht unmittelEar dem (ndlager 6chacht Konrad ]ugeordnet Zerden k|nnen. =ur]eit ist ge�
Slant� diese AEIllle durch geeignete 0a�nahmen doch noch I�r das (ndlager Konrad ]u konditio�
nieren. 6ie Zerden in einem LagerEunker Eei der +'% unter FernhantierungsEedingungen auIEe�
Zahrt. 'ie 6icherheit dieser Lagereinrichtung Zurde im GenehmigungsYerIahren geSr�It und Zird 
Zlhrend der %etrieEs]eit Eeh|rdlich �EerZacht. 

'er (inschluss der radioaktiYen 6toIIe Zird durch ein 6\stem aus technischen und YerIahrens�
technischen %arrieren sichergestellt. =u den technischen %arrieren geh|ren EeisSielsZeise die 
%ehllter mit ihren 'ichtungss\stemen oder die GeEludeteile� Zie +ei�e =ellen� aEer auch Innen�
YerSackungen� Zie EeisSielsZeise die (delstahlkokille und die Glasmatri[ als solche. =u den Yer�
Iahrenstechnischen %arrieren geh|ren sSe]ielle L�Itungsma�nahmen� Zie ]. %. gerichtete 6tr|�
mungen in der 5aum� und =ellenaEluIt inIolge Yon 'ruckdiIIeren]en und 5�ckhalteeinrichtungen. 

'ie %arrieren sind hinsichtlich ihrer An]ahl und technischen AusI�hrung MeZeils dem Aggregat]u�
stand �Iest� Il�ssig� gasI|rmig� und dem AktiYitltsinYentar der ]ur�ck]uhaltenden 6toIIe ange�
Sasst. 

'ie Wirksamkeit der %arrieren Zird durch (inrichtungen ]ur (rkennung Yon Leckagen� Yon 'ruck�
aEZeichungen und Yon luItgetragener 5adioaktiYitlt in den =ellen� ArEeits� und %edienungsrlu�
men �EerZacht. 

Sicherheit von Anlagen zur Behandlung und Zwischenlagerung von Abfällen mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

5adioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung Zerden Eis ]u ihrer (ndlagerung 
am (ntstehungsort oder in ]entralen (inrichtungen ]Zischengelagert. 'a ein (ndlager in 'eutsch�
land nicht Yor 2022 ]ur 9erI�gung steht� muss die Konditionierung so erIolgen� dass auch I�r =eit�
rlume Eis ]u 20 -ahren eine sichere =Zischenlagerung geZlhrleistet ist. (mSIehlungen I�r die 
=Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung unaEhln�
gig Yon der Art der =Zischenlagerung enthllt >4�3@ �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 15 i�. 

=ur Konditionierung radioaktiYer AEIllle sind unterschiedliche Anlagen und 9erIahren im (insat] 
�Ygl. 7aEelle L�5�. %ei Fl�ssigaEIlllen erIolgt die AEtrennung der radioaktiYen %estandteile durch 
(indamSIen� Ionenaustausch� Filtration oder chemische Flllung. FestaEIllle Zerden� Ialls erIor�
derlich� YerErannt oder komSaktiert� um ihr 9olumen ]u Yerkleinern. 'anach schlie�t man sie in 
%ehllter sicher ein. 'ie Konditionierungseinrichtungen sind Iast alle Eestimmten kerntechnischen 
Anlagen ]ugeordnet und unterliegen der GenehmigungsSIlicht� der hEerZachung und der AuIsicht 
durch die dort ]ustlndigen %eh|rden im =usammenhang mit den sonstigen Anlagen und %etrieEs�
stltten. 'ie 6icherheit der Konditionierungsanlagen Zurde im GenehmigungsYerIahren geSr�It. 
Wlhrend der %etrieEs]eit Zird die (inhaltung der sicherheitstechnischen AnIorderungen durch die 
Eeh|rdliche AuIsicht geZlhrleistet. 

%ei der =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen Zird der (inschluss radioaktiYer 6toIIe durch 
ein 6\stem aus technischen %arrieren und ergln]enden 0a�nahmen sichergestellt. 'aEei k|nnen 
Yerschiedene Wege Eeschritten Zerden. 6o kann die (inEindung in die 0atri[ des AEIallSroduktes� 
der (inschluss in AEIallEehllter oder ggI. die %arriereIunktion Yon GeElude und L�Itung mit 5�ck�
halteeinrichtungen da]u Eeitragen. 'er 6ichere (inschluss insgesamt kann Me nach geZlhltem 
Kon]eSt durch eine oder durch das =usammenZirken mehrerer %arrieren EeZirkt Zerden. 

'ie (inhaltung der YorgegeEenen 6Se]iIikationen Zird durch hEerZachung und AuIsicht sicher�
gestellt. 
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Im 5ahmen der 6t|rIallanal\sen Zerden auch (inZirkungen Yon au�en Eetrachtet. AuI dieser 
Grundlage entscheidet die GenehmigungsEeh|rde� Zelche 9orsorgema�nahmen I�r die Anlage 
]u treIIen sind. 

In Yerschiedenen (inrichtungen Zerden 0a�nahmen ]ur GeZlhrleistung der 6icherheit Eei der 
llngerIristigen =Zischenlagerung durchgeI�hrt. 6ie umIassen ]. %. AnSassungen der 'okumenta�
tion der AEIllle� technische 3r�Iungen der AEIallgeEinde und ggI. 8mSacken der GeEinde oder 
(instellen in hEerEehllter. 'ie AnIorderungen an die llngerIristige =Zischenlagerung sind im (in�
]elnen in den AusI�hrungen ]u Artikel 15 i EeschrieEen. 

Wie in den AusI�hrungen ]u Artikel 32 �2� iii dargestellt� giEt es in 'eutschland Me nach +erkunIt 
der radioaktiYen AEIllle ]Zei Arten Yon =Zischenlagern� die sich Zeniger in ihrer technischen Aus�
I�hrung als Yielmehr hinsichtlich der 9erantZortlichkeiten unterscheiden. 

'ie eine GruSSe Eilden die =Zischenlager der %etreiEer kerntechnischer Anlagen� die nach dem 
9erursacherSrin]iS I�r die ordnungsgeml�e und sichere %ehandlung ihrer radioaktiYen AEIllle 
YerantZortlich sind. 'iese =Zischenlager Eed�rIen einer Genehmigung nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@ 
durch die MeZeils ]ustlndige LandesEeh|rde. 

Im 8nterschied da]u k|nnen radioaktiYe AEIllle aus Forschung� Industrie und 0edi]in� soZeit sie 
nicht Eeim (r]euger gelagert Zerden� an Landesammelstellen �Ygl. Landessammelstelle %erlin in 
AEEildung +�1� aEgegeEen Zerden� die geml� � �a AtG >1A�3@ Yon den %undesllndern I�r die auI 
ihrem GeEiet anIallenden radioaktiYen AEIllle Eereit]ustellen sind. 0ehrere %undesllnder k|nnen 
auch Yertraglich regeln� eine Landessammelstelle gemeinsam ]u nut]en. 

'er 8mgang mit den radioaktiYen AEIlllen in der Landessammelstelle soZie AEZeichungen Yon 
dem in den Genehmigungsunterlagen �Anl. II 7eil A der 6trl6ch9� Iestgelegten 8mgang Eed�rIen 
eEenIalls der Genehmigung nach � 7 6trl6ch9 durch die hierI�r ]ustlndige LandesEeh|rde. Wlh�
rend des GenehmigungsYerIahrens Zird �EerSr�It� oE die einschllgigen 6icherheitsanIorderungen 
eingehalten Zerden �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 15�. 6oIern in der Landessammelstelle �Eer 
die Lagerung hinaus auch eine %ehandlung der radioaktiYen AEIllle erIolgt� sind die 5egelungen 
entsSrechend sinngeml� ]u �Eertragen �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 15�. In der 5egel ist die 
Genehmigung ]ur Lagerung ]eitlich EeIristet. 

'ie AElieIerung der radioaktiYen AEIllle ist Yom AElieIerer Eei der Landessammelstelle schriItlich 
durch Antrag und %egleitliste ]u Eeantragen. Anhand dieser 8nterlagen Zird geSr�It� oE die 9o�
rausset]ungen I�r die Annahme der radioaktiYen AEIllle Yorliegen. 'ie AnnahmeEedingungen der 
Landessammelstellen sind in den Yerschiedenen %undesllndern unterschiedlich und in der MeZei�
ligen %enut]ungsordnung geregelt. 6ie richten sich nach der MeZeiligen Genehmigungssituation 
und nach der 9erI�gEarkeit Yon Konditionierungseinrichtungen.  

(rI�llen die radioaktiYen AEIllle nicht die in der MeZeiligen %enut]ungsordnung genannten 9oraus�
set]ungen der MeZeiligen Landessammelstelle� Eesteht die 0|glichkeit� dass diese die Annahme 
aElehnt und dies der I�r den AElieIerer ]ustlndigen AuIsichtsEeh|rde mitteilt. 'ie AEIllle YerElei�
Een in diesem Fall Eeim AElieIerer� Eis er sie in einen der %enut]ungsordnung entsSrechenden 
=ustand �EerI�hrt hat und die Landessammelstelle ]u ihrer Annahme Eereit ist. AlternatiY ist nach 
=ustimmung der ]ustlndigen AuIsichtsEeh|rde eine AnlieIerung der radioaktiYen AEIllle nach Ee�
sonderer 9ereinEarung m|glich. 1ach der Annahme Zird ]ur nochmaligen hEerSr�Iung der (rI�l�
lung der AnnahmeEedingungen eine (ingangskontrolle durchgeI�hrt. 
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AEEildung +�1� Landessammelstelle %erlin �%ildrechte� +=%� 

0it der AElieIerung Yon radioaktiYem AEIall an die Landessammelstelle geht dieser auI der %asis 
Yon Yertraglichen 5egelungen in deren (igentum �Eer. 'ies gilt auch I�r 5ohaEIllle. 9erantZort�
lichkeiten des AEIallYerursachers Eei der Konditionierung Zerden I�r diese AEIllle somit Yom %e�
treiEer der Landessammelstelle �Eernommen. 'urch dieses 9orgehen Zird sichergestellt� dass 
llngerIristig gelagerte AEIallgeEinde in einer Landessammelstelle den gleichen 4ualitltsstandard 
auIZeisen Zie AEIallgeEinde in einem =Zischenlager I�r kerntechnische Anlagen �� 74 6trl6ch9 
>1A�8@�. 

'ie AnnahmeEedingungen Zerden in der Genehmigung entsSrechend dem 6tand Yon Wissen�
schaIt und 7echnik Iestgelegt. =um InIormationsaustausch Iindet ein Mlhrliches 7reIIen der %etrei�
Eer der Landessammelstellen statt. 

'ie (mSIehlungen I�r die =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer 
WlrmeentZicklung >4�3@ enthalten auch AnIorderungen I�r die hEerZachung der ]Zischengela�
gerten AEIllle� u. a. die Yisuelle InsSektion der lu�eren 2EerIllchen Eestimmter AEIallgeEinde 
soZie die seSarate Lagerung und Ziederkehrende Kontrollen mit 6ichtSr�Iung Yon 5eIeren]geEin�
den. 6icherheitsreleYante %eIunde sind der I�r die =Zischenlagerung ]ustlndigen LandesEeh|rde 
mit]uteilen. 

H.2.2 Frühere Tätigkeiten 

Aus Ir�heren 7ltigkeiten im 6inne dieser KonYention� etZa dem 8mgang mit 5adium ]ur +erstel�
lung Yon LeuchtIarEen oder mit 7horium ]ur +erstellung ]. %. Yon Gasgl�hstr�mSIen u. l. in der 
ersten +llIte des 20. -ahrhunderts� liegen in 'eutschland ]. 7. kontaminierte (in]elstandorte Ee�
gren]ten 8mIangs Yor� die u. a. aus radiologischen Gr�nden saniert Zurden E]Z. Zerden. (ine 
Katalogisierung und Kategorisierung der sonstigen Altlasten ist in 'eutschland Zeitgehend erIolgt. 

InsEesondere in 6achsen e[istieren eine 9iel]ahl Yon Altstandorten der ehemaligen 8raner]ge�
Zinnung und �YerarEeitung� die Eereits Yor dem 21. 'e]emEer 1�62 stillgelegt Zurden und nicht 
der 6anierungsYerantZortung der Wismut GmE+ unterliegen. 1ach den mit internationalen AnIor�
derungen in hEereinstimmung stehenden nationalen 9orschriIten der %undesreSuElik 'eutschland 
Zird das Eeim Ir�heren 8raner]EergEau angeIallene 5eststoIIauIkommen nicht ]um radioaktiYen 
AEIall gerechnet� daher sind diese AktiYitlten ± Zie Eereits in den nationalen %erichten seit der 
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]Zeiten hEerSr�IungskonIeren] ± in einem gesondert EeigeI�gten %ericht dargestellt� der den 
6tand der 6anierung im 0lr] 2014 EeschreiEt. 

=ur %egr�ndung I�r diese 9erIahrensZeise Zird darauI hingeZiesen� dass geml� � 118 6trl6ch9 
>1A�8@ entsSrechend Art. � AEs. 2 in 9erEindung mit Anl. II� KaSitel ;II� AEschnitt III 1r. 2 und 3 
des (inigungsYertrages Yom 31. August 1��0 �%G%l. II 1��0� 6. 885� >1A�4@ in den neuen %undes�
llndern I�r die 6anierung Yon +interlassenschaIten Ir�herer 7ltigkeiten soZie I�r die 6tilllegung 
und 6anierung der %etrieEsanlagen und �stltten des 8raner]EergEaus ± soZeit daEei radioaktiYe 
6toIIe� insEesondere 5adonIolgeSrodukte� anZesend sind ± ein]elne 9orschriIten der ehemaligen 
''5 Iortgelten. 'as sind� 

 die 9erordnung �Eer die GeZlhrleistung Yon Atomsicherheit und 6trahlenschut] �92A6� 
Yom 11. 2ktoEer 1�84 neEst 'urchI�hrungsEestimmung ]ur 9erordnung �Eer die GeZlhr�
leistung Yon Atomsicherheit und 6trahlenschut] �'% ]ur 92A6� und 

 die Anordnung ]ur GeZlhrleistung des 6trahlenschut]es Eei +alden und industriellen AE�
set]anlagen und Eei der 9erZendung darin aEgelagerter 0aterialien �+aldenA2�. 

%eide 9erordnungen geZlhren eine im 9ergleich ]u sonstigen 5egelung ]u radioaktiYen AEIlllen 
andere %ehandlung im +inElick auI die geringI�gige 5adioaktiYitlt soZie die %esonderheiten der 
Ir�heren Wismut�7ltigkeiten und der Met]igen Wismut�6anierungshandlungen. 0ateriell Zird dem 
6trahlenschut] daEei in Yollem 8mIange 5echnung getragen. 

(ine solche 9orgehensZeise ist erIorderlich� da die 6trl6ch9 im %ereich der %ergEausanierung 
nicht oder nur Eedingt anZendEar ist. 'ie 92A6 Eeruht in ihren 6trahlenschut]�Grundslt]en auI 
den (mSIehlungen der Internationalen 6trahlenschut]kommission �I&53 26 Yon 1�77 und 
I&53 32 Yon 1�81�. %e]�glich der (inordnung der Eei den 8raner]EergEaustandorten E]Z. Eei 
anderen +interlassenschaIten �Altlastenstandorten� anIallenden 0aterialien muss auIgrund der 
Fortgeltung auI die %egriIIsEestimmungen und Freigren]en der Yorgenannten 5egelZerke der 
ehemaligen ''5 ]ur�ckgegriIIen Zerden. %ei +aldenmaterialien und 7ailings soZie sonstigen AE�
IallstoIIen an den Wismut�6tandorten soZie den Altstandorten des 8raner]EergEaus handelt es 
sich in aller 5egel nicht um radioaktiYe AEIllle im 6inne der 92A6 E]Z. der '% ]ur 92A6. 1lhere 
Iachliche (rlluterungen ]u diesen 5egelungen sind Eereits im %ericht und in den AntZortEeitrlgen 
]ur ]Zeiten hEerSr�IungskonIeren] 2006 gegeEen Zorden. 

(ine nationale rechtliche %etrachtung der 5�ckstlnde aus der 8raner]geZinnung und �auIEerei�
tung entsSrechend den 5egelungen der 92A6 und der +aldenanordnung lluIt den AnIorderungen 
soZie dem 6inn und =Zeck des Gemeinsamen hEereinkommens nicht ]uZider. (ntscheidend I�r 
das (rreichen der =iele des hEereinkommens �KaSitel 1� Art. 1 i Eis iii� und deren hEerSr�Iung ist 
eine transSarente Ausgestaltung der 0a�nahmen. 'iese 7ransSaren] sollen die MeZeiligen natio�
nalen %erichte geZlhrleisten. 'eutschland hat Eei den let]ten hEerSr�IungskonIeren]en im =u�
sammenhang mit dem aEgegeEenen %ericht umIassend �Eer die 6anierungsarEeiten und die da�
Eei erreichten Fortschritte unterrichtet und EeaEsichtigt� auch Zeiterhin so ]u YerIahren. 'er ein�
]ige 8nterschied ]u anderen� Yon einer YerSIlichtenden 8nterrichtung ausgehenden AuIIassungen 
Eesteht darin� dass die 'arstellung nicht innerhalE des nationalen %erichtes� sondern in einem 
gesondert EeigeI�gten %ericht erIolgt. 'urch diese 9orgehensZeise Zerden den 9ertragsstaaten� 
die den AnZendungsEereich des Gemeinsamen hEereinkommens anders als 'eutschland ausle�
gen� keine InIormationen Yorenthalten� die diese ]ur gegenseitigen Kontrolle des (rreichens im 
hEereinkommen Iormulierter 6icherheits]iele Een|tigen. 

1ach AngaEen des %I6 umIassen die an diesen 6tandorten insgesamt Yorhandenen� im 5ahmen 
eines Katasters �Eer radiologisch releYante %ergEaualtlasten erIassten 5�ckstlnde ca. 
46�5ā1006 mñ +aldenmaterial und ca. 4�7ā1006 mñ AuIEereitungsr�ckstlnde. 
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Geml� 6trahlenschut]Yorsorgegeset] �� 11 AEs. 8 6tr9G >1A�5@� Zar das %I6 I�r die (rmittlung 
der aus EergEaulicher 7ltigkeit stammenden nat�rlichen 8mZeltradioaktiYitlt in den neuen %un�
desllndern ]ustlndig. 'aher I�hrte das %I6 im =eitraum Yon 1��1 Eis 1��� das 3roMekt Ä5adiolo�
gische (rIassung� 8ntersuchung und %eZertung EergEaulicher Altlasten �Altlastenkataster�³ 
durch. 0it diesem 3roMekt Zurden die +interlassenschaIten des 8raner]EergEaus� die sich nicht 
mehr im %esit] der Wismut GmE+ EeIinden� und die +interlassenschaIten des historischen %erg�
Eaus s\stematisch erIasst� orientierend untersucht und radiologisch EeZertet. Im (in]elnen han�
delte es sich um Iolgende 2EMekte� 

AuIEereitungsanlagen �Anlagen ]ur AEtrennung und 9erarEeitung des nut]Earen 0aterials
durch mechanische� chemische oder metallurgische 9erIahren einschlie�lich der %etrieEs�
gellnde und der da]ugeh|rigen %etrieEsIllchen��

Industrielle AEset]anlagen �%ecken ]ur 'eSonierung Yon 5�ckstlnden �7ailings� und ]ur
5einigung Zlssriger 3ro]essmedien aus AuIEereitungsanlagen��

+alden �AuIsch�ttungen Yon Eeim %ergEau oder der mechanischen (r]auIEereitung ange�
Iallenen %ergen �AEraum� oder Yon 5�ckstlnden aus der metallurgischen 9erarEeitung
�6chlacken���

6ch�rIe �Eergmlnnisch geschaIIene AuIschl�sse mit geringer 7euIe und geringer Fllche
]ur (rkundung Yon (r]Yorkommen oder nut]Earen 5ohstoIIen��

6tollen �hori]ontale Eergmlnnische AuIIahrungen��

6chlchte �Yertikale Eergmlnnische AuIIahrungen��

5estl|cher� +ohlrlume �unYerI�llte 7ageEaurestl|cher oder +ohlrlume��

Anlagen �nicht rekultiYierte %etrieEsIllchen und m|glicherZeise nicht dekontaminierte
%ergEauanlagen Zie (r]Eunker� 8raner]kistenlager� Zassertechnische Anlagen etc.� und
(r]Yerladestellen �nicht auI %etrieEsgellnde liegende Fllchen� auI denen 8raner] umge�
laden Zurde�.

'aneEen Zar die IdentiIi]ierung Yon EergEaulich EeeinIlussten Fllchen in der 8mgeEung der o. a. 
2EMekte Yon Eesonderem Interesse� I�r die 0a�nahmen ]ur 9erminderung oder %eseitigung der 
6trahlene[Sosition der %eY|lkerung erIorderlich sind. Im (rgeEnis des 3roMektes Zurden dieMeni�
gen +interlassenschaIten identiIi]iert� I�r die 6trahlene[Sositionen oEerhalE Yon 1 m6Y Sro -ahr 
nicht ausgeschlossen Zerden k|nnen und I�r die daher Zeitere 8ntersuchungen und ggI. 6anie�
rungsma�nahmen oder 1ut]ungseinschrlnkungen in (rZlgung ]u ]iehen sind. =ielstellung� AE�
lauI und (rgeEnisse des 3roMektes sind in >%I6 02@ ]usammengeIasst. 

8m die Iinan]iellen 0ittel eIIi]ient ein]uset]en� Zurden die 8ntersuchungen auI so genannte 9er�
dachtsIllchen kon]entriert. 'ie (rgeEnisse der durchgeI�hrten 8ntersuchungen Zurden in der 'a�
tenEank A.LA6.KA. und dem ÄFachinIormationss\stem EergEauEedingte 8mZeltradioaktiYitlt³ 
�FE8� gesSeichert und in YerdachtsIllchenEe]ogenen %erichten ausI�hrlich diskutiert. 'ie 'aten 
und InIormationen stehen den I�r den 9oll]ug des 6trahlenschut]rechtes ]ustlndigen %eh|rden 
der Llnder 6achsen� 6achsen�Anhalt und 7h�ringen ]ur 9erI�gung. 

3arallel ]um 3roMekt 
Altlastenkataster
 I�hrte das %I6 ein 0essSrogramm ]ur 8ntersuchung der 
6trahlene[Sosition durch 5adon in der FreiluIt durch. 'aEei ]eigte sich� dass ]Zar in unmittelEarer 
1lhe EergEaulicher Anlagen gegen�Eer dem nat�rlichen 8ntergrund deutlich erh|hte 5adonkon�
]entrationen auItreten k|nnen� eine gro�rlumige %eeinIlussung aEer nicht Eesteht. 
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Im -ahre 2003 Zurde auI der Grundlage eines 9erZaltungsaEkommens ]Zischen der %undesre�
gierung und dem Freistaat 6achsen mit der 6anierung der slchsischen Wismut�Altstandorte Ee�
gonnen. Im -ahr 2013 Zurde mit einem Ä(rgln]enden 9erZaltungsaEkommen³ die Grundlage I�r 
die Fortset]ung der 6anierungstltigkeiten Eei den slchsischen Wismut�Altstandorten Eis ]um -ahr 
2022 geschaIIen. 

=ur %eZertung des 6anierungsEedarIs Yon radioaktiYen Altlasten hat das %08 ein Kon]eSt erar�
Eeitet� das gegeEenenIalls einer geset]lichen 5egelung ]ugrunde gelegt Zerden kann. 

H.3 Artikel 13: Wahl des Standorts geplanter Anlagen 

Artikel 13: Wahl des Standorts geplanter Anlagen 

(1) Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
für eine geplante Anlage zur Behandlung radioaktiver Abfälle Verfahren 
festgelegt und angewendet werden, 

i) um die Bewertung aller einschlägigen standortbezogenen Faktoren zu 
ermöglichen, welche die Sicherheit einer solchen Anlage während ihrer 
Betriebsdauer sowie die Sicherheit eines Endlagers nach dem 
Verschluß beeinträchtigen könnten; 

ii) um die Bewertung der mutmaßlichen Auswirkungen einer solchen 
Anlage auf die Sicherheit des einzelnen, der Gesellschaft und der 
Umwelt zu ermöglichen, wobei eine mögliche Veränderung der 
Standortbedingungen von Endlagern nach dem Verschluß zu 
berücksichtigen ist; 

iii) um der Öffentlichkeit Informationen über die Sicherheit einer solchen 
Anlage zugänglich zu machen; 

iv) um Konsultationen mit Vertragsparteien in der Nachbarschaft einer 
solchen Anlage aufnehmen zu können, soweit sie durch diese Anlage 
betroffen sein könnten, und um die Übermittlung allgemeiner Daten über 
die Anlage an sie auf ihr Verlangen zu ermöglichen, damit diese die 
mutmaßlichen Auswirkungen der Anlage auf die Sicherheit ihres 
Hoheitsgebiets beurteilen können. 

(2) Zu diesem Zweck trifft jede Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen, um 
durch die Wahl des Standorts nach den allgemeinen Sicherheitsanforderungen 
des Artikels 4 sicherzustellen, daß diese Anlagen keine unannehmbaren 
Auswirkungen für andere Vertragsparteien haben. 

'ie geml� Artikel 13 dar]ustellende 6tandortSlanung Ee]ieht sich auI Anlagen ]ur %ehandlung 
radioaktiYer AEIllle soZie auI (ndlager. 'iese Zerden in den Iolgenden Eeiden AEschnitten ge�
trennt Eehandelt. 'a die InIormationen� Zelche ]u Artikel 13 AEs. 1 1ummern i Eis iY mit]uteilen 
sind� Eereits an anderen 6tellen dieses %erichts �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 6� ausgeI�hrt 
sind� erIolgt hier lediglich eine ]usammenIassende 6tellungnahme und 9erZeis auI die entsSre�
chenden AEschnitte. 

H.3.1 Standortplanung für neue Anlagen zur Behandlung radioaktiver 
Abfälle 

F�r Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle� die einer Genehmigung nach dem Atomgeset] 
�AtG� >1A�3@ Eed�rIen� gelten die AusI�hrungen ]u den getroIIenen 0a�nahmen analog ]u Arti�
kel 6. 
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%ei den �Erigen Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle muss lediglich der 8mgang mit radi�
oaktiYen 6toIIen ± Me nach Art der Anlage ± nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@ genehmigt Zerden. Im Ge�
gensat] ]u den o. g. Anlagen Zird das GenehmigungsYerIahren grundslt]lich nicht nach den 5e�
gelungen der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@ durchgeI�hrt. (ine Aus�
nahme Eildet der Fall� dass der EetreIIende 8mgang entsSrechend der 5egelungen im Geset] 
�Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893G� >1%�14@ der 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893� 
EedarI. =umindest soZeit die 893 EetroIIen ist� Iinden 5egelungen der Atomrechtlichen 9erIah�
rensYerordnung AnZendung. 'ie Genehmigung erIolgt Zie im Folgenden EeschrieEen und Zird 
Yon der im MeZeiligen %undesland ]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde durchgeI�hrt. 

GenehmigungsYorausset]ungen� Zelche I�r die (rteilung einer Genehmigung I�r eine solche An�
lage erI�llt sein m�ssen� sind in � � AEs. 1 6trl6ch9 EeschrieEen. Im +inElick auI die 6tandortSla�
nung I�r diese Anlagen sind hierYon insEesondere die Iolgenden GenehmigungsYorausset]ungen 
releYant� 

der erIorderliche 6chut] gegen 6t|rma�nahmen oder sonstige (inZirkungen 'ritter muss
geZlhrleistet sein�

�EerZiegende |IIentliche Interessen� insEesondere im +inElick auI die 8mZeltausZirkun�
gen� d�rIen dem 8mgang nicht entgegenstehen.

'ie Eei]uEringenden 8nterlagen und InIormationen richten sich nach der Art der Anlage und ins�
Eesondere danach� oE ein 893�9erIahren notZendig ist. Geml� Anl. 1 des Geset]es �Eer die 
8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893G� >1%�14@ sind 893�SIlichtig� 

11.3� (rrichtung und %etrieE einer Anlage oder (inrichtung ]ur %earEeitung oder 9erarEei�
tung Eestrahlter KernErennstoIIe oder hochradioaktiYer AEIllle.

'aneEen ist I�r die im Folgenden genannten Anlagen oder (inrichtungen �Anl. 1 893G� eine all�
gemeine 9orSr�Iung des (in]elIalls geml� � 3c AEs. 1 893G durch]uI�hren� 

11.4� (rrichtung und %etrieE einer Anlage oder (inrichtung ]ur Lagerung� %earEeitung oder
9erarEeitung radioaktiYer AEIllle� deren AktiYitlten die Werte erreichen oder �Eerschrei�
ten� Eei deren 8nterschreiten es I�r den Eeantragten 8mgang nach einer auIgrund des
Atomgeset]es �AtG� >1A�3@ erlassenen 5echtsYerordnung keiner 9orEereitung der 6cha�
densEeklmSIung Eei AEZeichungen Yom Eestimmungsgeml�en %etrieE EedarI �Eei die�
sen AktiYitlten handelt es sich geml� � 50 6trl6ch9 >1A�8@ um das 1007�Iache der Frei�
gren]en der Anl. III 7aE. 1 6S. 2 6trl6ch9 Eei oIIenen und um das 1010�Iache der Freigren�
]en der Anl. III 7aE. 1 6S. 2 6trl6ch9 Eei umschlossenen radioaktiYen 6toIIen�.

Im 5ahmen der allgemeinen 9orSr�Iung Zird eine �Eerschllgige 3r�Iung des (in]elIalls hinsicht�
lich eYtl. erheElicher nachteiliger 8mZeltausZirkungen unter %er�cksichtigung der in Anl. 2 893G 
genannten Kriterien �u. a. 0erkmale des 9orhaEens� 6tandort� m|gliche AusZirkungen� durchge�
I�hrt. Im (rgeEnis dieser 9orSr�Iung gelangt die ]ustlndige %eh|rde ]u einer (inschlt]ung� oE 
eine 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung durch]uI�hren ist. 

7reIIen die auIgeI�hrten Fllle auI die geSlante Anlage oder (inrichtung ]ur %ehandlung radioakti�
Yer AEIllle ]u und ergiEt sich I�r die unter 3unkt 11.4 genannten Anlagen oder (inrichtungen die 
1otZendigkeit einer 893� so sind InIormationen der Art� Zie sie Eereits in den AusI�hrungen ]u 
Artikel 6 �1� i und Artikel 6 �1� ii EeschrieEen Zurden� Eei]uEringen. In diesem Fall sind auch eine 
gIIentlichkeitsEeteiligung �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 6 �1� iii� und eine %eteiligung anderer 
%eh|rden soZie ggI. eine gren]�Eerschreitende %eh|rdenEeteiligung Yorgesehen �Ygl. die Aus�
I�hrungen ]u Artikel 6 �1� iY�.  

'ie (6K�Leitlinie I�r die =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer Wlr�
meentZicklung >4�3@ Iasst die AnIorderungen sSe]iell I�r =Zischenlager ]usammen. 6o Zerden 
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u. a. die %eYor]ugung SassiYer gegen�Eer aktiYen 6icherheitseinrichtungen� die hohe %edeutung 
der %ehllter I�r die 6icherstellung der 6chut]Iunktionen gegen�Eer dem LagergeElude� das im 
Eestimmungsgeml�en %etrieE meist nur die Funktion der AEschirmung gegen�Eer der 8mgeEung 
und die eines Wetterschut]es I�r die ]Zischenlagernden radioaktiYen AEIllle und die technischen 
(inrichtungen des Lagers hat� AnIorderungen an die 6trahlungs�EerZachung im GeElude und in 
der 8mgeEung� Eauliche AnIorderungen� 6chut]einrichtungen usZ. dargestellt. 

Schachtanlage Asse II 

1ach 5�ckholung der radioaktiYen AEIllle aus der 6chachtanlage Asse II ist es notZendig� die 
radioaktiYen AEIllle I�r die =Zischenlagerung und sSltere (inlagerung in ein noch ]u Eestimmen�
des (ndlager ]u konditionieren.  

'ie 9orSlanung I�r das =Zischenlager ist aEgeschlossen. 'er AEschluss der in 7eilen Eegonnenen 
Kon]eStSlanung I�r das =ZischenlagerEauZerk ist Yom 6tandort des =Zischenlagers aEhlngig. 
'as %I6 hat Kriterien I�r die AusZahl eines =Zischenlagerstandorts erstellt und diskutiert diese 
mit dem %08% und der Asse II %egleitgruSSe. Aus 6icht des %I6 sollten ]unlchst m|gliche 6tand�
orte in der 1lhe des %etrieEsgellndes der 6chachtanlage gesucht und geSr�It Zerden. 'er 6tand�
ort sollte sich mit dem %etrieEsgellnde YerEinden lassen. 6ollten an der Asse II keine geeigneten 
Fllchen Yorhanden sein� m�sste ein �Eerregionales 6tandortausZahlYerIahren erIolgen.  

Im 0lr] 2011 Zurde die GrundlagenSlanung der Konditionierungstechnik EeauItragt. Im ASril 2013 
Zurde ein %ericht ]u 0|glichkeiten der 4ualiIi]ierung der r�ckgeholten AEIllle aus der 6chacht�
anlage Asse II Yorgelegt. (s Zurde insEesondere Eei der ]erst|rungsIreien GeEindeSr�Iung noch 
Forschungs� und (ntZicklungsEedarI Iestgestellt. 

'ie der]eitigen 3lanungen sehen Yor� dass das =Zischenlager im 2031 Iertig gestellt und auInah�
meEereit ist. 

'er 2013 neugeIasste � 57E des AtG �ÄLe[ Asse³� >1A�26@ Eietet die 0|glichkeit mehrere 9erIah�
rensschritte der 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iungen ]usammen]uIassen� soIern dies sachdienlich 
ist. 

H.3.2 Standortplanung für die Endlagerung 

Im 5ahmen der staatlichen AuIgaEe� Anlagen I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle ein]urichten 
und ]u EetreiEen� ist das %I6 I�r die (rrichtung und den %etrieE Yon (ndlagern ]ustlndig. 

Geml� Atomgeset] ist I�r die (rrichtung eines (ndlagers I�r radioaktiYe AEIllle in 'eutschland 
die 'urchI�hrung eines 3lanIeststellungsYerIahrens� das eine 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung und 
eine gIIentlichkeitsEeteiligung Eeinhaltet� Yorgesehen. 'ies gilt nicht in Flllen� in denen der (nd�
lagerstandort durch Geset] Iestgelegt Zird. +ier tritt an die 6telle der 3lanIeststellung eine Geneh�
migung. 6chacht Konrad Zurde als (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer Wlr�
meentZicklung SlanIestgestellt und im -ahr 2007 YerZaltungsgerichtlich endg�ltig Eestltigt. 

%ei der 6uche nach einem (ndlager I�r insEesondere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle 
Zurde mit dem im -uli 2013 in KraIt getretenen ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes 
I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle �6tandAG�³ ein Sartei�EergreiIender 
Konsens er]ielt. Geml� 6tandAG ist I�r die 6uche nach einem geeigneten (ndlagerstandort in 
'eutschland ein deutschlandZeites 6tandortausZahlYerIahren mit umIassender (rkundung und 
8ntersuchung Yerschiedener Soten]ieller 6tandorte in den m|glichen Wirtsgesteinen 6al]� 7on 
oder Kristallin Yorgesehen. 
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0it dem 6tandortausZahlgeset] Zerden die ein]elnen 9erIahrensschritte I�r die 6tandortsuche 
Iestgelegt und das =iel YorgegeEen� den 6tandort ]uk�nItig durch %undesgeset] Iest]ulegen. We�
sentliche (ntscheidungen sollen durch %eschl�sse des %undestages und des %undesrates getroI�
Ien Zerden. 9on AnIang an und in allen 3hasen des 6tandortYerIahrens ist eine aktiYe gIIentlich�
keitsarEeit und Iormale gIIentlichkeitsEeteiligung geIordert. 

'as 6tandortausZahlYerIahren Zird durch die ÄKommission Lagerung hoch radioaktiYer AEIall�
stoIIe³ �Kommission� YorEereitet. 'iese Eesteht aus ]Zei alternierenden 9orsit]enden und 32 0it�
gliedern aus WissenschaIt� gesellschaItlichen GruSSen soZie aus %undestag und %undesrat. 'a�
Yon sind die 16 0itglieder aus der WissenschaIt und den gesellschaItlichen GruSSen stimmEe�
rechtigt. %is ]um (nde des -ahres 2015� sSltestens Medoch 0itte 2016� soll die Kommission I�r 
das AusZahlYerIahren releYante Grundsat]Iragen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle untersu�
chen und EeZerten soZie 9orschllge I�r (ntscheidungsgrundlagen Zie etZa ]u den 6icherheits�
anIorderungen und geologischen Ausschluss� und AusZahlkriterien und +andlungsemSIehlungen 
I�r die 2rganisation des 9erIahrens und der %eteiligung der gIIentlichkeit erarEeiten. 'iese dienen 
als Grundlage I�r eine (Yaluierung des Geset]es durch den %undestag. (ntscheidungen �Eer 
Zesentliche 6chritte des 6tandortausZahlYerIahrens triIIt der 'eutsche %undestag Ser Geset]. 
'a]u geh|ren insEesondere (ntscheidungen ]u 6tandorten I�r die �Eertlgige (rkundung� die un�
tertlgige (rkundung soZie �Eer den 6tandort� I�r den im (rgeEnis des 6tandortausZahlYerIahrens 
ein GenehmigungsYerIahren ]ur (rrichtung eines (ndlagers durchgeI�hrt Zerden soll.  

Geml� 6tandAG >1A�7@ nimmt das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� die AuIgaEe des 9orha�
Eentrlgers Zahr. 'aneEen soll ein %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� errichtet Zer�
den� das das 6tandortausZahlYerIahren reguliert.  

Wesentliche AuIgaEen des %I( sollen die (rarEeitung der (ntscheidungsgrundlagen� die Festle�
gung der standortEe]ogenen (rkundungsSrogramme und 3r�Ikriterien I�r das 6tandortausZahl�
YerIahren� die 9orEereitung der 6tandortentscheidung soZie die 8nterrichtung und %eteiligung der 
gIIentlichkeit sein. 'ie (ntscheidungsgrundlagen Zerden geset]lich IestgeschrieEen. 'as %I( soll 
das gesamte 9erIahren aus ZissenschaItlicher 6icht Eegleiten und in allen 9erIahrensstuIen die 
]ustlndige 6telle I�r die Iachliche %eurteilung Yon (rkundungsSrogrammen und 3r�Ikriterien unter 
%er�cksichtigung der 9orschllge des 9orhaEentrlgers sein. Weiterhin Zird dem %I( geml� dem 
neu in das Atomgeset] eingeI�gten � 23d die Eisher Eei den Llndern angesiedelte =ustlndigkeit 
I�r die atomrechtliche =ulassung Yon Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und (ndlagerung 
radioaktiYer AEIllle �Eertragen. F�r die (ndlager Konrad und (5A0 sind in � 58 AtG AEs. 6 und 
7 hEergangsYorschriIten Iestgelegt. 

'as %I6 ist als 9orhaEentrlger ]ustlndig I�r die 8mset]ung des 6tandortausZahlYerIahrens nach 
den geset]lich Iestgelegten 9orgaEen und hat die 6tandorte in den MeZeiligen 9erIahrensschritten 
]u erkunden. 'aEei Zerden die (rkundungsergeEnisse in YorlluIigen 6icherheitsuntersuchungen 
]usammengeIasst und nach 0a�gaEe der standortEe]ogenen 3r�Ikriterien EeZertet. AuI der 
Grundlage YorlluIiger 6icherheitsuntersuchungen erarEeitet der 9orhaEentrlger in den MeZeiligen 
9erIahrensShasen 9orschllge I�r in %etracht kommende 6tandortregionen I�r eine �Eertlgige (r�
kundung� 6tandorte I�r eine untertlgige (rkundung und die entsSrechenden (rkundungsSro�
gramme soZie I�r eine aEschlie�ende 6tandortentscheidung. Weiterhin unterrichtet der 9orha�
Eentrlger die gIIentlichkeit� nimmt aktiY an der %eteiligung der gIIentlichkeit teil und Eer�cksichtigt 
deren 6tellungnahmen. 'ar�Eer hinaus ist das %I6 %edarIstrlger soZohl I�r grundlagenEe]ogene 
Zie auch I�r anlagen� und SroMektEe]ogene Forschung� und (ntZicklungsarEeiten mit (ndlagerEe�
]ug. 1ach der aEschlie�enden geset]lich Iestgelegten 6tandortentscheidung �Eernimmt das %I6 
die AuIgaEe des Antragstellers im atomrechtlichen GenehmigungsYerIahren. 
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H.4 Artikel 14: Auslegung und Bau von Anlagen 

Artikel 14: Auslegung und Bau von Anlagen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß bei der Auslegung und dem Bau einer Anlage zur Behandlung radioaktiver 
Abfälle geeignete Vorkehrungen zur Begrenzung möglicher radiologischer 
Auswirkungen auf den einzelnen, die Gesellschaft und die Umwelt, auch 
aufgrund von Ableitungen oder unkontrollierten Freisetzungen, getroffen 
werden; 

ii) daß im Stadium der Auslegung Planungskonzepte und, soweit erforderlich, 
technische Vorschriften für die Stillegung einer Anlage zur Behandlung 
radioaktiver Abfälle, ausgenommen Endlager, berücksichtigt werden; 

iii) daß im Stadium der Auslegung technische Vorschriften für den Verschluß 
eines Endlagers ausgearbeitet werden; 

iv) daß sich die bei der Auslegung und dem Bau einer Anlage zur Behandlung 
radioaktiver Abfälle eingesetzten Techniken auf Erfahrung, Erprobung oder 
Analyse stützen. 

H.4.1 Auswirkungen auf Personen und Umwelt 

%ei der 3lanung und (rrichtung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle Zerden E]gl. der 
radiologischen AsSekte soZohl die AnIorderungen releYanter Geset]e und 9erordnungen �]. %. 
Atomgeset] �AtG� >1A�3@ und 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ als auch die Inhalte und 
(mSIehlungen des untergeset]lichen 5egelZerks Eer�cksichtigt E]Z. sinngeml� angeZendet 
�]. %. K7A 1301.1� Ygl. 5egeln des Kerntechnischen Ausschusses �K7A� im Anhang L��e��. 

'urch die 5ealisierung dieser AnIorderungen Zerden die 9orausset]ungen geschaIIen� um Zlh�
rend des %etrieEs der Anlage die Gren]Zerte der 6trahlene[Sosition I�r EeruIlich strahlene[So�
nierte 3ersonen soZie I�r die %eY|lkerung in der 8mgeEung der Anlage geml� 6trahlenschut]�
Yerordnung ein]uhalten E]Z. ]u unterschreiten. 

Radiologischer Arbeitsschutz des Personals 

'ie Zlhrend der 3lanung und (rrichtung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle ]u Ee�
r�cksichtigenden 0a�nahmen ]ur GeZlhrleistung des radiologischen ArEeitsschut]es des 3erso�
nals EetreIIen insEesondere Eauliche 0a�nahmen ]ur Anordnung und Auslegung der 5lume des 
KontrollEereichs der Anlage. 'aEei stehen u. a. die Anordnung und =uglnglichkeit der 5lume� die 
Anordnung und =uglnglichkeit der %ehllter� die Auslegung der Wlnde unter dem GesichtsSunkt 
der AEschirmung� die 'ekontaminierEarkeit der Wand� und %odenoEerIllchen und der 5aumEe�
darI I�r 6trahlenschut]auIgaEen soZie die Gestaltung des (in� und Ausgangs des KontrollEereichs 
�einschlie�lich (inrichtungen ]ur AusgaEe Yon ArEeits� und 6chut]kleidung� ]ur Sers|nlichen 5ei�
nigung des 3ersonals und ]ur Kontaminationskontrolle Yor 9erlassen des KontrollEereichs� im 
9ordergrund. 'as anlagen� und l�Itungstechnische Kon]eSt� das Lagerkon]eSt� die messtechni�
schen 0a�nahmen ]ur 6trahlenschut]�EerZachung innerhalE des KontrollEereichs der Anlage 
�2rtsdosisleistung� LuItaktiYitltskon]entration� 2EerIllchenkontamination� und die hEerZachung 
der inneren und lu�eren 6trahlene[Sosition des 3ersonals sind Zeitere GesichtsSunkte� die Ee�
reits Eei der 3lanung und (rrichtung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle Eer�cksich�
tigt und im GenehmigungsYerIahren durch die ]ustlndige %eh|rde geSr�It Zerden. 
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Strahlenschutz der Bevölkerung bei bestimmungsgemäßem Betrieb 

'er 6trahlenschut] der %eY|lkerung Eeim Eestimmungsgeml�en %etrieE Zird Eei der 3lanung 
und (rrichtung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle durch deren Eauliche und techni�
sche Auslegung sichergestellt. 1eEen der Eereits unter dem GesichtsSunkt des radiologischen 
ArEeitsschut]es des 3ersonals genannten AEschirmungsZirkung der Wlnde des KontrollEereichs� 
die auch der %egren]ung der 'irektstrahlung auI dem Anlagengellnde und in der 8mgeEung der 
Anlage im 6inne des � 46 6trl6ch9 >1A�8@ dienen� sind ]ur %egren]ung der AEleitung radioaktiYer 
6toIIe mit LuIt oder Wasser entsSrechende technische Ausr�stungen Yor]usehen� um die Gren]�
Zerte des � 47 AEs. 1 6trl6ch9 I�r (in]elSersonen aus der %eY|lkerung in der 8mgeEung der 
Anlage ein]uhalten. 'aEei handelt es sich um 5�ckhalteYorrichtungen I�r luItgetragene radioak�
tiYe 6toIIe soZie um AuIEereitungsanlagen I�r kontaminierte Wlsser und hEergaEeEehllter I�r 
Wlsser aus dem KontrollEereich. Au�erdem Zerden die 9orausset]ungen I�r die messtechnische 
(rIassung der AEleitungen und deren nuklidsSe]iIische %ilan]ierung durch entsSrechende 0ess�
� 3roEenahme� und Anal\seYerIahren geschaIIen. 

Strahlenschutz der Bevölkerung bei Störfällen 

%ei der 3lanung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle �=Zischenlager� Konditionie�
rungsanlagen� Zerden geml� � 50 6trl6ch9 >1A�8@ Eauliche oder technische 6chut]ma�nahmen 
unter %er�cksichtigung des Soten]iellen 6chadensausma�es getroIIen� um die 6trahlene[Sosition 
Eei 6t|rIlllen durch die Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe in die 8mgeEung ]u Eegren]en. 'ie Ge�
nehmigungsEeh|rde legt Art und 8mIang der 6chut]ma�nahmen unter %er�cksichtigung des (in�
]elIalls� insEesondere des GeIlhrdungsSoten]ials der Anlage und der Wahrscheinlichkeit des (in�
tritts eines 6t|rIalls Iest. 

%ei der 3lanung Eaulicher oder sonstiger technischer 6chut]ma�nahmen gegen 6t|rIllle in oder 
an einem (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle darI geml� � 4� 6trl6ch9 Eis ]ur 6tilllegung in der 8m�
geEung der Anlage im ung�nstigsten 6t|rIall durch Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe in die 8mge�
Eung h|chstens eine eIIektiYe 'osis Yon 50 m6Y ]ugrunde gelegt Zerden. =uslt]liche 'osisgren]�
Zerte Eestehen I�r Eestimmte 2rgane. Weitere 'etails Iinden sich in 7aEelle F�1. 0a�geEend I�r 
eine ausreichende 9orsorge gegen 6t|rIllle ist der 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik. 

'urch die 0a�nahmen ]um 6trahlenschut] der %eY|lkerung Zird gleich]eitig der 6chut] der 8m�
Zelt sichergestellt. 

H.4.2 Planungskonzepte für die Stilllegung 

'ie %er�cksichtigung der 6tilllegung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle erIolgt Ee�
reits Eei deren 3lanung und (rrichtung unter sinngeml�er AnZendung der im geset]lichen und 
untergeset]lichen 5egelZerk enthaltenen Festlegungen und (mSIehlungen I�r die 6tilllegung 
kerntechnischer Anlagen �Ygl. >3�73@�. F�r (inrichtungen ]ur trockenen =Zischenlagerung Yon 
+AW�Kokillen in %ehlltern sind auch die Leitlinien >4�2@ anZendEar. 'ort Zird Yerlangt� dass ein 
=Zischenlager so ]u kon]iSieren und aus]uI�hren ist� dass es unter (inhaltung der 6trahlen�
schut]Eestimmungen stillgelegt und entZeder einer Zeiteren 1ut]ung ]ugeI�hrt oder Eeseitigt 
Zerden kann. 

%ei der 3lanung und (rrichtung Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle Zird durch die 
Auslegung sichergestellt� dass die sSltere 6tilllegung dieser Anlagen unter %eachtung des radio�
logischen ArEeitsschut]es und (inhaltung der 6trahlenschut]Eestimmungen erIolgt. InsEesondere 
sind die Eaulichen 9orausset]ungen ]u schaIIen� um den (insat] Eestimmter 'ekontaminations� 
und AEEauYerIahren einschlie�lich IernEedienter 9erIahren Zlhrend der sSlteren 6tilllegung der 
Anlage ]u geZlhrleisten. 
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F�r die 6tilllegung muss daher Eereits Eei der 3lanung und (rrichtung der Anlage ein entsSrechen�
des 6tilllegungskon]eSt Yorliegen. 'ieses Kon]eSt enthllt 9orgaEen hinsichtlich der Yorgesehe�
nen 6tilllegungsYariante� die Srin]iSiell daYon aEhlngt� oE die Anlage ]ur %ehandlung radioaktiYer 
AEIllle als 7eil einer gr|�eren kerntechnischen Anlage errichtet und somit auch in den 6tillle�
gungsaElauI dieser Anlage integriert Zird oder oE es sich um einen seSaraten 6tandort und damit 
um ein unaEhlngiges ± direkt auI diese Anlage Ee]ogenes ± 6tilllegungsYerIahren handelt. Wei�
tere entscheidende 3arameter des 6tilllegungskon]eStes Zerden durch die =usammenset]ung 
der in der Anlage Eehandelten radioaktiYen AEIllle Eestimmt� insEesondere dadurch� oE es sich 
um kernErennstoIIhaltige AEIllle handelt. 

Im 5ahmen des 6tilllegungskon]eSts Slant der %etreiEer den AElauI der 6tilllegung� ZoEei daYon 
ausgegangen Zird� dass ]unlchst die 5estmengen der in der Anlage Eehandelten radioaktiYen 
AEIllle aus der Anlage entIernt Zerden. Weitere Inhalte des 6tilllegungskon]eStes EetreIIen An�
Iorderungen an 'ekontaminations� und AEEautechniken und damit an den 6trahlenschut] des 
3ersonals. 'a eine AktiYierung durch 1eutronen Sraktisch ausgeschlossen Zerden kann� resultie�
ren diese AnIorderungen aus der Kontamination der KomSonenten. 'aEei ist Medoch ]u Eer�ck�
sichtigen� dass Eei der %ehandlung Yon kernErennstoIIhaltigen AEIlllen oder AEIlllen mit sonsti�
gen AlShastrahlern auch Kontaminationen durch alShastrahlende 1uklide Yorliegen k|nnen. 

'ie AnIorderungen an die Yorgesehenen 'ekontaminationsYerIahren Eer�cksichtigen die 0inimie�
rung der IndiYidual� und KollektiYdosen ]ur (rreichung eines I�r die 'urchI�hrung Yon 6tilllegungs� 
E]Z. AEEauaktiYitlten geeigneten =ustandes soZie die 5eduktion des 9olumens und die m|g�
lichst schadlose 9erZertung Yon 5eststoIIen� ZoEei auch die 6ekundlraEIallmengen ]u Eeachten 
sind. 

'ie AnIorderungen an die AEEautechniken sind Yon der technologischen AuIgaEe �WerkstoII� 
Gr|�e des %auteils� 8mgeEungsEedingungen� =uglnglichkeit�� den 6trahlenschut]Eedingungen 
�Yorhandene AktiYitlt� 0|glichkeit der AerosolEildung� KontaminationsgeIahr� (inschluss moEiler 
AktiYitlt� %egren]ung der IndiYidual� und KollektiYdosis� und der Yorgesehenen WeiterEehandlung 
als 5eststoII ]ur WiederYerZertung� ]ur konYentionellen %eseitigung oder ]ur %eseitigung als ra�
dioaktiYer AEIall aEhlngig. 

=um %eisSiel Zird I�r die 6tilllegung der 9erglasungseinrichtung Karlsruhe �9(K� ]um gr|�ten 7eil 
mit den I�r den %etrieE Een|tigten (inrichtungen durchgeI�hrt� Zas Eereits Eei der Auslegung der 
Anlage Eer�cksichtigt Zurde. 'ie geSlanten 6chritte und 0a�nahmen ]ur 6tilllegung der Anlage 
hat der Antragsteller in seinem 6icherheitsEericht dargelegt. 

H.4.3 Verschluss eines Endlagers 

1ach %eendigung der %etrieEsShase muss ein (ndlager in tieIen geologischen Formationen lang�
]eitig sicher gegen�Eer der %iosShlre aEgeschlossen Zerden. +ierEei ist ]u Eer�cksichtigen� dass 
die end]ulagernden AEIallgeEinde im 5�ckEau eingelagert Zerden� d. h. Me nach (inlagerungs�
technik Zerden die aus %ohrl|chern� Kammern oder 6trecken Eestehenden (inlagerungsIelder mit 
AEIallgeEinden EeI�llt� die 5esthohlrlume YerI�llt soZie Me nach (rIordernis mit 'ammEauZerken 
Yerschlossen und anschlie�end die (inlagerungsIelder aEgeZorIen. AuI diese Weise erIolgt Zlh�
rend der %etrieEsShase eines (ndlagers in geologischen Formationen Eereits ein suk]essiYer 9er�
schluss Zlhrend der %etrieEsShase. 1ach (inlagerung aller AEIallgeEinde schlie�t sich die 6tillle�
gungsShase an� in der alle 0a�nahmen und 9orkehrungen �Eer� und untertage getroIIen Zerden� 
die I�r den endg�ltigen 9erschluss des (ndlagers erIorderlich sind. 'er eigentliche 9erschluss 
Eesteht dann in der 9erI�llung der noch oIIenen 6trecken und +ohlrlume untertage soZie der 
9erI�llung der 6chlchte. 

Als GenehmigungsYorausset]ung Iordert das AtG in � �E AEs. 4 in 9erEindung mit � 7 AEs. 2 1r. 3 
>1A�3@� dass Ädie nach dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik erIorderliche 9orsorge gegen 
6chlden durch die (rrichtung und den %etrieE der Anlage getroIIen ist³.  
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'ie 66K�(mSIehlung Yom 15. 'e]emEer 2010 ]um (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen 
Eeinhaltet� dass die Soten]ielle 6trahlene[Sosition in der =eit nach 9erschluss eines (ndlagers 
eine eIIektiYe IndiYidualdosis Eei Zahrscheinlichen (ntZicklungen in +|he Yon 0�1 m6Y�a und Eei 
Zeniger Zahrscheinlichen (ntZicklungen Yon 1 m6Y�a nicht �Eerschreiten sollte >4�11E@. 8m der 
Eestehenden 6ituation und der nur eingeschrlnkten 3lanEarkeit Eei der 6tilllegung des (ndlagers 
5echnung ]u tragen� sollen diese Werte aEer keine Gren]� oder 5ichtZerte darstellen� sondern 
sie sind als 5eIeren]Zerte im 6inne der I&53 ]u Yerstehen� die hier auch I�r 6trahlene[Sositionen 
in Ierner =ukunIt YerZendet Zerden. 

F�r ein neu ]u errichtendes (ndlager I�r insEesondere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle ist 
geml� der 6icherheitsanIorderungen nach]uZeisen� dass nach 9erschluss eines (ndlagers I�r 
Zahrscheinliche (ntZicklungen eine ]uslt]liche eIIektiYe 'osis im %ereich Yon 10 �6Y�a und I�r 
Zeniger Zahrscheinliche (ntZicklungen Yon 0�1 m6Y�a nicht �Eerschritten Zird. 

AuIgrund Yon AnIorderungen aus anderen 5echtsgeEieten ist sicher]ustellen� dass schldliche 
8mZelteinZirkungen Yermieden oder auI ein 0indestma� Eeschrlnkt Zerden. 'as %ergrecht Ior�
dert� dass es langIristig nicht ]u 6enkungen an der 7agesoEerIllche kommen darI� die un]ullssige 
AusZirkungen auI 6chut]g�ter haEen k|nnen. Aus dem Wasserrecht leitet sich die Forderung aE� 
dass eine schldliche 9erunreinigung des GrundZassers oder eine sonstige nachhaltige 9erlnde�
rung seiner (igenschaIten nicht ]u Eesorgen ist. 

F�r die (rI�llung der oEen genannten Forderungen sind die MeZeiligen GegeEenheiten des (ndla�
gers ]u Eer�cksichtigen� Zie ]. %. die nat�rlichen �geologischen� und ggI. erIorderlichen techni�
schen %arrieren� die geEirgsmechanischen (igenschaIten des Wirtsgesteins �Zie ]. %. KonYer�
gen]�� das AEIallinYentar� die (inlagerungstechnik und die %austoIIe ]um 9erI�llen und 9erschlie�
�en des (ndlagers. 'urch eine umIassende standortsSe]iIische Lang]eitsicherheitsanal\se auI 
der %asis einer Yollstlndigen 6]enarienanal\se und des Yorgesehenen 9erI�ll� und 9erschlie��
kon]eStes ist ]u ]eigen� dass durch die 6tilllegungsma�nahmen un]ullssige AusZirkungen durch 
Freiset]ungen Yon radioaktiYen 6toIIen und nicht radioaktiYen chemoto[ischen %estandteilen aus 
den AEIallgeEinden und %austoIIen soZie durch 6enkungen an der 7agesoEerIllche Yerhindert 
Zerden. 

Aus diesem Grund muss im 3lanIeststellungsYerIahren I�r ein (ndlager Yon Yornherein ein 9er�
schlusskon]eSt Yorliegen und Grundlage I�r den Lang]eitsicherheitsnachZeis sein. 'ie nach AE�
schluss des (inlagerungsEetrieEs dann ]u ergreiIenden 0a�nahmen Zerden Iestgelegt. 'ie Art 
und Weise der AusI�hrung unterliegt der AuIsicht der ]ustlndigen %eh|rde. 

H.4.4 Eingesetzte Techniken 

(s giEt keinen 8nterschied in den 9orgaEen I�r die an]uZendenden 7echniken I�r die Auslegung 
und den %au der Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle und der Anlagen I�r die %ehandlung 
aEgeErannter %rennelemente. 'aher gelten die Aussagen ]u Artikel 7 iii Yollstlndig auch I�r Arti�
kel 14 iY. 
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H.5 Artikel 15: Bewertung der Anlagensicherheit 

Artikel 15: Bewertung der Anlagensicherheit 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß vor dem Bau einer Anlage zur Behandlung radioaktiver Abfälle 
entsprechend der von der Anlage ausgehenden Gefährdung und unter 
Berücksichtigung ihrer Betriebsdauer eine systematische 
Sicherheitsbewertung und eine Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt 
vorgenommen werden; 

ii) daß außerdem vor dem Bau eines Endlagers für die Zeit nach dem Verschluß 
eine systematische Sicherheitsbewertung und eine Bewertung der 
Auswirkungen auf die Umwelt vorgenommen und die Ergebnisse anhand der 
von der staatlichen Stelle festgelegten Kriterien bewertet werden; 

iii) daß vor Inbetriebnahme einer Anlage zur Behandlung radioaktiver Abfälle auf 
den neuesten Stand gebrachte detaillierte Fassungen der 
Sicherheitsbewertung und der Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt 
erstellt werden, sofern dies zur Vervollständigung der unter Ziffer i genannten 
Bewertungen für notwendig erachtet wird. 

H.5.1 Bewertung der Anlagensicherheit vor dem Bau von Behandlungs-
einrichtungen 

'ie %eZertung der 6icherheit Yon (inrichtungen ]ur %ehandlung Yon radioaktiYen AEIlllen �=Zi�
schenlager I�r radioaktiYe AEIllle� Konditionierungseinrichtungen und (ndlager� und die %eZer�
tung der 8mZeltausZirkungen Yor dem %au einer solchen (inrichtung erIolgen im 5ahmen eines 
GenehmigungsYerIahrens �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1��. (ine %eZertung der 6icherheit 
und der 8mZeltausZirkungen Yor der InEetrieEnahme Iindet im 5ahmen der Eegleitenden atom�
rechtlichen AuIsicht statt �Ygl. die AusI�hrungen ]u KaSitel +.5.3�. 

Regulatorische Grundlagen 

'er 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen in kerntechnischen (inrichtungen ]ur %ehandlung Yon radi�
oaktiYen AEIlllen ist nach � 7 6trl6ch9 >1A�8@ genehmigungsEed�rItig.  

Als 6onderIall hat die Genehmigung I�r die (rrichtung Yon 9erglasungseinrichtungen geml� � 7 
AtG >1A�3@ ]u erIolgen� da hier neEen der 9erarEeitung Yon hochradioaktiYen AEIlllen auch Kern�
ErennstoIIe EearEeitet E]Z. YerarEeitet Zerden sollen. 'ie Zesentlichen 0erkmale der 6icherheits�
EeZertung im GenehmigungsYerIahren nach � 7 AtG sind in den AusI�hrungen ]u Artikel 8 dar�
gestellt und gelten I�r das GenehmigungsYerIahren Yon (inrichtungen ]ur 9erglasung hochradio�
aktiYer AEIllle entsSrechend.  

Wlhrend die Genehmigung nach � 7 AtG eine %�ndelung der erIorderlichen Genehmigungen ]ur 
(rrichtung und %etrieE der kerntechnischen (inrichtung und ]um 8mgang mit KernErennstoIIen 
darstellt �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 8�� regelt der � 7 6trl6ch9 ausschlie�lich den 8mgang 
mit radioaktiYen 6toIIen. (ine %augenehmigung muss ]uslt]lich nach geltendem %aurecht Eean�
tragt Zerden.  

'ie atomrechtliche Genehmigung ist Eei der MeZeils ]ustlndigen LandesEeh|rde ]u Eeantragen. 
Im Antrag ist dar]ulegen� inZieZeit die kerntechnische (inrichtung �Eer die erIorderlichen 6icher�
heitseigenschaIten YerI�gt und den 9orgaEen des g�ltigen 5egelZerks entsSricht. Im Genehmi�
gungsYerIahren nach � 7 6trl6ch9 sind dem Genehmigungsantrag die in Anl. II 7eil A der 6trl6ch9 
auIgeI�hrten 8nterlagen Eei]uI�gen. 'ie 9orausset]ungen I�r die Genehmigung ]um 8mgang mit 
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radioaktiYen 6toIIen regelt � � 6trl6ch9. 6ie sind in den AusI�hrungen ]u Artikel 13 detailliert Ee�
schrieEen. 

Behördliche Prüfungen 

GenehmigungsYorausset]ung ist unter anderem� dass Eeim 8mgang mit radioaktiYen AEIlllen die 
Ausr�stungen Yorhanden und die 0a�nahmen getroIIen sind� die nach dem 6tand Yon Wissen�
schaIt und 7echnik erIorderlich sind� damit die 6chut]YorschriIten eingehalten Zerden �� � 
6trl6ch9 >1A�8@�. Im 5ahmen der 3r�Iung der GenehmigungsYorausset]ungen Zerden das K7A� 
und das 'I1�9'(�5egelZerk als 3r�Ima�staE ]u Grunde gelegt und sinngeml� �Eertragen. Im 
5ahmen der 3r�Iung der GenehmigungsYorausset]ungen k|nnen Yon der ]ustlndigen Genehmi�
gungsEeh|rde 6achYerstlndige geml� � 20 AtG >1A�3@ ]uge]ogen Zerden. 

1ach dem Geset] �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �893G� >1%�14@ sind kerntechnische 
(inrichtungen ]um =Zeck der I�r mehr als ]ehn -ahre geSlanten Lagerung radioaktiYer AEIllle an 
einem anderen 2rt als dem� an dem sie angeIallen sind� soZie geml� � 7 AtG genehmigungs�
SIlichtige kerntechnische (inrichtungen 893�SIlichtig. F�r Anlagen� die eine Lagerung radioaktiYer 
AEIllle I�r Zeniger als 10 -ahre Yorsehen� ist eine grundslt]liche 893�3Ilicht nicht deIiniert. Auch 
I�r Anlagen� die nicht 893�SIlichtig sind� gilt Medoch gleicherma�en� dass im 5ahmen der 6icher�
heitsEetrachtungen im GenehmigungsYerIahren alle radiologischen AusZirkungen ]u �EerSr�Ien 
sind. 1lhere AngaEen ]ur 893 Iinden sich in den AusI�hrungen ]u Artikel 13 E]Z. Artikel 6. 

Au�erdem sind I�r kerntechnische (inrichtungen ]ur Lagerung� %earEeitung oder 9erarEeitung 
radioaktiYer AEIllle� deren AktiYitltsinYentare die in � 53 6trl6ch9 Iestgelegten Werte �Ygl. die 
AusI�hrungen ]u KaSitel F.5.1� erreichen oder �Eerschreiten� geml� 893G allgemeine 9orSr��
Iungen des (in]elIalls Yorgesehen. 6omit ist I�r diese Anlagen eine 893 durch]uI�hren� soIern 
das 9orhaEen nach (inschlt]ung der ]ustlndigen %eh|rde erheEliche nachteilige 8mZeltausZir�
kungen haEen kann. 

Geml� � 12E AtG I�hren die ]ustlndigen %eh|rden ]um 6chut] gegen unEeIugte +andlungen� 
die ]u einer (ntZendung oder einer erheElichen Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe I�hren k|nnen� 
eine hEerSr�Iung der =uYerllssigkeit der I�r den 8mgang mit radioaktiYen 6toIIen YerantZortli�
chen 3ersonen geml� der Atomrechtlichen =uYerllssigkeits�EerSr�Iungs�9erordnung �At=�9� 
>1A�1�@ durch. 

Anforderungen an Auslegung und Betrieb 

'ie AnIorderungen an Auslegung und %etrieE Yon Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle 
Zerden e[emSlarisch anhand der AnIorderungen I�r =Zischenlager dargestellt� 

6Se]iell I�r die llngerIristige =Zischenlagerung schZach� und mittelradioaktiYer AEIllle hat die 
5eaktor�6icherheitskommission im -ahr 2002 6icherheitsanIorderungen erarEeitet. 'iese Zurden 
]ulet]t im FeEruar 2013 durch die (ntsorgungskommission aktualisiert >4�3@. Anhand der darin 
enthaltenen Kriterien Zerden die 6icherheit einer Anlage ]ur Lagerung radioaktiYer AEIllle soZie 
ihre AusZirkungen auI die 8mZelt EeZertet. In %e]ug auI Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer 
AEIllle sind diese 6icherheitsanIorderungen ]umindest auI deren LagerEereich an]uZenden und 
sinngeml� auI die %ereiche ]ur %ehandlung ]u �Eertragen. 

(inrichtungen I�r die =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen sind im Allgemeinen I�r die 
+andhaEung und Lagerung radioaktiYer 6toIIe in AEIallgeEinden ausgelegt. 'ie AEIallEehllter 
�Eernehmen somit die AuIgaEe des sicheren AktiYitltseinschlusses I�r den gesamten Lager]eit�
raum. (ine Kon]eStion des Lagers I�r den 8mgang mit radioaktiYen AEIlllen� die (missionen Yon 
radioaktiYen 6toIIen Yerursachen k|nnen� ist eEenIalls ]ullssig� erIordert Medoch hinsichtlich der 
]u unterstellenden AEleitungen radioaktiYer 6toIIe mit FortluIt und AEZasser ]uslt]liche techni�
sche AuIZendungen. 
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Geml� >4�3@ sind u. a. Iolgende AnIorderungen Eei der =Zischenlagerung Yon schZach� und mit�
telradioaktiYen AEIlllen an die AEIallSrodukte und �geEinde ein]uhalten� 

 F�r die =Zischenlagerung m�ssen die AEIallSrodukte und AEIallEehllter �Eer den =eitraum 
der =Zischenlagerung Eis ]u ihrer (ndlagerung chemisch�Sh\sikalisch ausreichend staEil 
sein. 'urch die Konditionierung Yon radioaktiYen AEIlllen I�r eine =Zischen� E]Z. (ndla�
gerung ist sicher]ustellen� dass ]Zischen� E]Z. endlagerreleYante AEIallgeEinde�(igen�
schaIten �Eer den =eitraum der =Zischenlagerung erhalten EleiEen.  

 9erlnderungen der AEIallSrodukteigenschaIten und der AEIallEehlltereigenschaIten �]. %. 
6chrumSIen Eei =ementSrodukten� 5eaktionen ]Zischen 5esten organischer L|sungsmit�
tel mit %eschichtungsmaterialien der %ehllterinnenZand� GasEildung und Korrosion� sind 
]u minimieren. 

 'ie +erkunIt und (igenschaIten der 5ohaEIllle sind ]u erIassen und ]u dokumentieren. 
'ie nach 9erIahrensTualiIikation er]eugten AEIallSrodukte soZie ggI. =ZischenSrodukte 
sind hinsichtlich ihrer (ignung I�r eine llngerIristige =Zischenlagerung ]u EeZerten. 9or�
gaEen ]u den ]u dokumentierenden 'aten sind in der Anlage ; der 6trahlenschut]Yerord�
nung Iestgelegt. 'er =ugriII und die LesEarkeit der 'okumentation m�ssen Eis ]ur (inla�
gerung in ein (ndlager oder einer FreigaEe nach � 2� 6trl6ch9 >1A�8@ gesichert sein. 

 Im +inElick auI die 6trahlenschut]grundslt]e �insE. das ALA5A�3rin]iS� sind +andha�
Eungs� und hEerZachungsma�nahmen mit 3ersonaleinsat] im LagerEereich so gering Zie 
m|glich ]u halten.  

F�r den 1achZeis� dass die AnIorderungen an die =Zischenlagerung erEracht sind� k|nnen auch 
die im 5ahmen eines TualiIi]ierten 9erIahrens ]ur endlagergerechten Konditionierung der AEIllle 
erErachten 1achZeise YerZendet Zerden. 

AnIorderungen an die AEIallEehllter und ggI. ]u lagernde Gro�komSonenten ergeEen sich insEe�
sondere aus den 6icherheitsanal\sen und sind in den 7echnischen AnnahmeEedingungen der 
=Zischenlager Iestgelegt. 'ar�Eer hinaus sind auch die Yerkehrsrechtlichen AnIorderungen nach 
den MeZeils geltenden GeIahrgutYorschriIten ]u Eeachten. 'ie =ulassung I�r die =Zischenlagerung 
erIolgt durch die MeZeils ]ustlndige %eh|rde.  

Aus der (6K�(mSIehlung >4�3@ ergeEen sich u. a. Iolgende AnIorderungen an die AEIallEehllter� 

 'ie AusI�hrung der AEIallEehllter muss geeignet sein� ihre +andhaEung auch Zlhrend 
und nach der =Zischenlagerung sicher]ustellen. 'urch eine geeignete Auslegung der AE�
IallEehllter ist die langIristige Integritlt sicher]ustellen �]. %. Korrosionsschut]� dicke %e�
hllterZandungen�. 0|gliche %eeintrlchtigungen der %ehllterintegritlt durch (inZirkungen 
aus dem %ehllterinneren �(igenschaIten AEIallSrodukt� und Yon au�en �]. %. atmosShlri�
sche %edingungen des =Zischenlagers� sind ]u Eer�cksichtigen. 6inngeml�e hEerlegun�
gen gelten I�r die =Zischenlagerung Yon Gro�komSonenten. 

 6oIern die AEIallEehllter oder Gro�komSonenten nicht auIgrund ihrer Auslegung I�r eine 
llngerIristige =Zischenlagerung ]ZeiIelsIrei geeignet sind� sind Ziederkehrende Kontrollen 
durch ]erst|rungsIreie 3r�Iungen �]. %. Yisuelle InsSektionen� durch]uI�hren. +ierI�r ist im 
=Zischenlager die =uglnglichkeit sicher]ustellen �]. %. durch Gassen oder gesonderte La�
gerung�. 'er 8mIang der Kontrollen ist MeZeils Iest]ulegen. 
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Störfallanalyse 

'ie (6K�(mSIehlung >4�3@ stellt unter anderem AnIorderungen an Eauliche und technische (in�
richtungen� um die AusZirkung Yon 6t|rIlllen ]u Eegren]en. 'ie Eaulichen Anlagen sind entsSre�
chend den LandesEauordnungen der %undesllnder und geml� den allgemein anerkannten 5e�
geln der 7echnik ]u errichten. 'ar�Eer hinaus gilt� 

 +insichtlich des 6chut]es Yor sicherheitstechnisch Eedeutsamen (reignissen in =Zischen�
lagern sind 0a�nahmen Eei der 3lanung Eaulicher oder sonstiger technischer 6chut]Yor�
kehrungen gegen 6t|rIllle ]u treIIen� durch die die Freiset]ungen radioaktiYer 6toIIe in die 
8mgeEung Eegren]t Zerden. 'aEei sind die 3lanungsZerte der �� 4� E]Z. 50 6trl6ch9 in 
9erEindung mit � 117 AEs. 16 6trl6ch9 >1A�8@ ]u Grunde ]u legen. 

 In einer 6t|rIallanal\se ist ]u untersuchen� Zelche %etrieEsst|rungen und 6t|rIllle Eei der 
Lagerung radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung auItreten k|nnen. 
Aus dieser Anal\se sind die I�r die Lagerung auslegungsEestimmenden 6t|rIllle aE]ulei�
ten. 0enschliches FehlYerhalten ist hierEei ]u Eer�cksichtigen. 'ie Iolgenden anlagenin�
ternen (reignisse �(inZirkungen Yon innen� sind in der 5egel als auslegungsEestimmende 
6t|rIllle ]u Eetrachten� 

o 0echanische (inZirkungen �AEstur] oder %eauIschlagung eines AEIallgeEindes durch 
+eraEst�r]en einer Last�� 

o 7hermische (inZirkungen� 

o AusIllle sicherheitstechnisch Zichtiger (inrichtungen �6tromYersorgung� leittechnische 
(inrichtungen� +eEe]euge� 7ransSortmittel�. 

Au�erdem sind in der 5egel Iolgende (inZirkungen Yon au�en in die Anal\se der Soten]iellen 
AusZirkungen ein]uEe]iehen� ZoEei standortsSe]iIische %esonderheiten und m|gliche Wech�
selZirkungen mit EenachEarten KernkraItZerken ]u Eer�cksichtigen sind� 

o 1aturEedingte (inZirkungen Yon au�en� ]. %. 6turm� 5egen� 6chneeIall� Frost� %lit]schlag� 
+ochZasser� (rdEeEen und (rdrutsch� 

o =iYilisatorisch Eedingte (inZirkungen Yon au�en� Zie (inZirkungen schldlicher 6toIIe� 
'ruckZellen auIgrund chemischer 5eaktionen� Yon au�en �EergreiIende %rlnde� %erg�
schlden� Flug]eugaEstur]. 

Anpassungen während der Betriebsdauer 

'ie GeltungsIristen der Genehmigungen I�r die =Zischenlagerung Yon YernachllssigEar Wlrme 
entZickelnden AEIlllen Zurden Yon den LandesEeh|rden unterschiedlich Iestgelegt� sie reichen 
Yon einigen -ahren Eis ]u unEeIristet. =ur AnSassung an den 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik 
oder ]ur %eheEung Yon 0lngeln hat die ]ustlndige %eh|rde die 0|glichkeit� nachtrlgliche AuIla�
gen ]ur Genehmigung ]u erlassen. 

H.5.2 Bewertung der Anlagensicherheit vor dem Bau eines Endlagers 

Sicherheitsbewertung vor dem Bau eines Endlagers für die Zeit nach dem Ver-
schluss 

'ie geml� � �E und � 7 AEs. 2 1r. 3 AtG >1A�3@ nach dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik 
erIorderliche 9orsorge gegen 6chlden durch ionisierende 6trahlung ist auch I�r die =eit nach 9er�
schluss des (ndlagers nach]uZeisen. 'a die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in 'eutschland als 
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ZartungsIreie� ]eitlich unEeIristete und sichere %eseitigung dieser AEIllle deIiniert ist� Zird dem 
Lang]eitsicherheitsnachZeis im =ulassungsYerIahren Eesondere %edeutung Eeigemessen. 

(ine radiologische 1achZeisI�hrung ]ur (inhaltung der 'osisgren]Zerte ist durch 0odellrechnun�
gen m|glich� mit deren +ilIe Soten]ielle Freiset]ungen aus dem (ndlager durch die GeosShlre in 
die %iosShlre Eis hin ]u m|glichen 6trahlene[Sositionen I�r den 0enschen in Yerschiedenen 5e�
chenmodellen ermittelt und TuantiIi]iert Zerden k|nnen. 'ie (ingaEedaten I�r diese Yerschiede�
nen 5echenmodelle Zerden aus den AEIalldaten� der %eschreiEung des (inlagerungs� und tech�
nischen %arrierenkon]eStes und den durch die 6tandorterkundung ermittelten geoZissenschaItli�
chen 'aten des 0odellraumes aEgeleitet. 'ie %erechnung der 'osis erIolgt mittels geeigneter 
radio|kologischer 0odelle.  

0a�geElich I�r die Festlegung eines 3rognose]eitraumes I�r die erIorderliche 6chadensYorsorge 
�Isolations]eitraum� ist der 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik� d. h. die %er�cksichtigung aller 
einschllgig heran]u]iehenden ZissenschaItlich und technisch YertretEaren (rkenntnisse. F�r das 
(ndlager Konrad als (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung 
Zurde mit +ilIe der geoZissenschaItlichen Lang]eitSrognose ein IsolationsSoten]ial Yon 
! 1005 -ahren ermittelt. 

Geml� 3kt. 7.2 der Ä6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioak�
tiYer AEIllle³ >%08 10@� 

„... ist vor jeder wesentlichen Festlegung gemäß Kapitel 5.1 eine umfassende, 
standortspezifische Sicherheitsanalyse und Sicherheitsbewertung, die einen Zeitraum von 
einer Million Jahre umfasst, vorzunehmen. … Diese Bewertung und deren Dokumentation 
müssen insbesondere folgende Punkte umfassen: 

 Das jeweils zugrunde liegende Endlagerkonzept. 

 Die qualitätsgesicherte Erhebung von Daten und Informationen aus 
Standorterkundung, Forschung und Entwicklung. 

 Die qualitätsgesicherte Umsetzbarkeit der Anforderungen an technische Barrieren. 

 Die Identifizierung, Charakterisierung und Modellierung sicherheitsrelevanter 
Prozesse sowie diesbezügliche Vertrauensbildung und Qualifizierung der Modelle. 

 Die umfassende Identifizierung und Analyse sicherheitsrelevanter Szenarien und ihre 
Einordnung in die Wahrscheinlichkeitsklassen gemäß Kapitel 6. 

 Die Darstellung und Umsetzung einer systematischen Strategie zur Identifizierung, 
Bewertung und Handhabung von Unsicherheiten.“ 

AuI dieser Grundlage ist die Integritlt des einschlussZirksamen GeEirgsEereichs nach]uZeisen 
und eine radiologische Lang]eitSrognose ]u erstellen soZie 1achZeise ]ur 5oEustheit techni�
scher KomSonenten des (ndlagers\stems und des Ausschlusses der Kritikalitlt ]u I�hren. 

'er IntegritltsnachZeis Eeinhaltet auch den 1achZeis� dass das 3orenZasser im einschlussZirk�
samen GeEirgsEereich nicht am h\drogeologischen KreislauI im 6inne des Wasserhaushaltsge�
set]es teilnimmt� und damit die Zasserrechtlichen 6chut]]iele eingehalten Zerden. 

Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt 

Geml� � �E AtG >1A�3@ Eed�rIen (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle der 3lanIeststellung. (in 3lan�
IeststellungsEeschluss darI nur erteilt Zerden� Zenn die in diesem 3aragraShen des Geset]es 
genannten GenehmigungsYorausset]ungen durch den Antragsteller erI�llt Zerden �Ygl. die Aus�
I�hrungen ]u Artikel 11 i Eis iY�. 'a]u geh|rt auch die %er�cksichtigung Yon GemeinZohlinteres�
sen und |IIentlich�rechtlichen 9orschriIten insEesondere im +inElick auI die 8mZeltausZirkungen. 
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'ie Ausgestaltung und 'urchI�hrung des 3lanIeststellungsYerIahrens geml� Atomgeset] ist in 
der Atomrechtlichen 9erIahrensYerordnung �At9I9� >1A�10@ und im 9erZaltungsYerIahrensgeset] 
geregelt. Au�erdem ist geml� 893G >1%�14@ eine 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung durch]uI�hren. 

'ie %er�cksichtigung des 6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik als 9orausset]ung I�r die 3lan�
Ieststellung stellt sicher� dass ]u diesem =eitSunkt die 6icherheitsEeZertungen und die %eZertung 
der AusZirkungen auI die 8mZelt auI aktuellem 6tand sind. 

H.5.3 Bewertung der Anlagensicherheit vor dem Betrieb von Behand-
lungseinrichtungen 

Geml� � 1� AtG >1A�3@ unterliegen der 8mgang und 9erkehr mit radioaktiYen 6toIIen der staatli�
chen AuIsicht. (ine %eZertung der 6icherheit und der 8mZeltausZirkungen Yor der InEetrieE�
nahme der kerntechnischen (inrichtung Iindet im 5ahmen der EauEegleitenden atomrechtlichen 
AuIsicht statt. 

6oIern sich Yom =eitSunkt der Genehmigung Eis ]ur InEetrieEnahme einer (inrichtung ]ur %e�
handlung radioaktiYer AEIllle Zesentliche AEZeichungen Yon dem in den Genehmigungsunterla�
gen Iestgelegten 8mgang ergeEen� Eed�rIen diese bnderungen einer Genehmigung nach � 7 
6trl6ch9 >1A�8@ E]Z. nach � 7 AtG. bnderungsgenehmigungen Zerden Yom %etreiEer der MeZeili�
gen Anlage� ggI. im 5ahmen einer AuIIorderung der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde� Eei der 
]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde Eeantragt. 'ie mit dem Genehmigungsantrag Yor]ulegenden 
8nterlagen haEen I�r den AusZirkungsEereich des ]u lndernden 7eils den aktuellen 6tand Yon 
WissenschaIt und 7echnik ]u Eer�cksichtigen. 'ie 6icherheitsEeZertung der 6icherheitsEeh|rde 
hat gleichIalls den aktuellen 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ]ugrunde ]u legen. GgI. ist Eei 
893�SIlichtigen 9orhaEen nach � 3e 893G >1%�14@ eine erneute 3r�Iung der 8mZeltausZirkun�
gen durch]uI�hren� Zenn ]. %. die Eeantragte bnderung mit erheElichen nachteiligen 8mZeltaus�
Zirkungen YerEunden sein kann. In einem solchen Fall ist im 5ahmen der 893 auch eine erneute 
gIIentlichkeitsEeteiligung erIorderlich. 

H.5.4 Stresstest 

'as (rdEeEen Yor der MaSanischen K�ste am 11. 0lr] 2011 und die daraus resultierende hEerIlu�
tung durch einen 7sunami haEen eine nukleare KatastroShe am 6tandort Fukushima ausgel|st. 
Auch Zenn die ausl|senden (reignisse der nuklearen KatastroShe in -aSan� insEesondere die 
6tlrke des (rdEeEens und die +|he der FlutZelle nicht unmittelEar auI euroSlische und deutsche 
9erhlltnisse �Eertragen Zerden k|nnen� hielt es das %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut] 
und 5eaktorsicherheit �%08� I�r erIorderlich� nicht nur eine 5oEustheitsSr�Iung I�r deutsche Kern�
kraItZerke und Forschungsreaktoren� sondern auch einen 6tresstest I�r die Anlagen und (inrich�
tungen ]ur (ntsorgung Eestrahlter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle in 'eutschland soZie 
I�r die Anlagen ]ur 8rananreicherung in Gronau und ]ur %rennelementherstellung in Lingen durch�
]uI�hren. 'ie (ntsorgungskommission �(6K� Zurde EeauItragt� entsSrechende 3r�Ikon]eSte I�r 
diese Anlagen und (inrichtungen ]u entZickeln. 'ie (rgeEnisse des 6tresstests sind in ]Zei (6K�
6tellungnahmen dokumentiert >4�11@� Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel G.5.3. 
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H.6 Artikel 16: Betrieb von Anlagen 

Artikel 16: Betrieb von Anlagen 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 

i) daß die Genehmigung für den Betrieb einer Anlage zur Behandlung 
radioaktiver Abfälle auf geeigneten Bewertungen nach Artikel 15 beruht und 
von der Durchführung eines Programms zur Inbetriebnahme abhängt, das 
zeigt, daß die Anlage, wie sie gebaut wurde, den Auslegungs- und 
Sicherheitsanforderungen entspricht; 

ii) daß die aus Erprobungen, der Betriebserfahrung und den Bewertungen nach 
Artikel 15 hervorgehenden betrieblichen Grenzwerte und Bedingungen 
festgelegt und bei Bedarf überarbeitet werden; 

iii) daß Betrieb, Wartung, Überwachung, Inspektion und Erprobung einer Anlage 
zur Behandlung radioaktiver Abfälle in Übereinstimmung mit festgelegten 
Verfahren erfolgen. Bei einem Endlager werden die dabei erzielten Ergebnisse 
dazu verwendet, die Gültigkeit getroffener Annahmen nachzuweisen und zu 
prüfen und die Bewertungen nach Artikel 15 für die Zeit nach dem Verschluß 
auf den neuesten Stand zu bringen; 

iv) daß die ingenieurtechnische und technische Unterstützung in allen 
sicherheitsbezogenen Bereichen während der Betriebsdauer einer Anlage zur 
Behandlung radioaktiver Abfälle zur Verfügung steht; 

v) daß Verfahren zur Beschreibung und Trennung radioaktiver Abfälle 
angewendet werden; 

vi) daß für die Sicherheit bedeutsame Ereignisse der staatlichen Stelle rechtzeitig 
vom Inhaber der Genehmigung gemeldet werden; 

vii) daß Programme zur Sammlung und Analyse einschlägiger 
Betriebserfahrungen aufgestellt werden und daß die Ergebnisse daraus 
gegebenenfalls als Grundlage des Handelns dienen; 

viii) daß für eine Anlage zur Behandlung radioaktiver Abfälle, ausgenommen 
Endlager, Stillegungspläne ausgearbeitet und bei Bedarf unter Verwendung 
von Informationen, die während der Betriebsdauer dieser Anlage gesammelt 
wurden, auf den neuesten Stand gebracht und von der staatlichen Stelle 
überprüft werden; 

ix) daß Pläne für den Verschluß eines Endlagers ausgearbeitet und bei Bedarf 
unter Verwendung von Informationen, die während der Betriebsdauer dieser 
Anlage gesammelt wurden, auf den neuesten Stand gebracht und von der 
staatlichen Stelle überprüft werden. 

H.6.1 Genehmigung des Betriebs 

9or %eginn des %etrieEs Zerden geml� den 6icherheitsanIorderungen an die llngerIristige =Zi�
schenlagerung schZach� und mittelradioaktiYer AEIllle >4�3@ alle (inrichtungen InEetrieEset]ungs�
Sr�Iungen unter]ogen. 'iese 3r�Iungen Zerden in einem InEetrieEset]ungsSrogramm als 7eil der 
Genehmigungsunterlagen Iestgelegt� durch das geZlhrleistet Zird� dass die in Artikel 15 enthalte�
nen 6icherheitsanIorderungen eingehalten Zerden. 'as InEetrieEset]ungsSrogramm Zird Yon der 
]ustlndigen %eh|rde aEgenommen. 'ie 3r�Iungen dienen dem 1achZeis� dass die (inrichtungen 
I�r den geSlanten %etrieE geeignet errichtet Zurden und Eestimmungsgeml� EetrieEen Zerden 
k|nnen. 'ie (rgeEnisse Zerden dokumentiert und EeZertet.  

=ur sicheren 'urchI�hrung der %etrieEsYorglnge Zird der gesamte %etrieE geeignet strukturiert. 
InsEesondere Zerden die erIorderlichen Sersonellen� organisatorischen und die 6icherheit EetreI�
Ienden administratiYen 9orausset]ungen geschaIIen. 'ie %eh|rde �EerZacht die (inhaltung die�
ser 9orausset]ungen. F�r die %etrieEsYorglnge soZie die %eherrschung Yon 6t|rIlllen und die 
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%eseitigung Yon 6t|rIallIolgen Zerden eindeutige AnZeisungen in einem %etrieEshandEuch aus�
gearEeitet. =ustlndigkeiten und 9erantZortlichkeiten Zerden klar Iestgelegt. 'ie ]ustlndige %e�
h|rde �EerZacht die (inhaltung. 

9or der ersten (inlagerung oder %ehandlung Yon AEIlllen Zird der gesamte +andhaEungs� und 
AEIertigungsaElauI einschlie�lich der 6trahlenschut]ma�nahmen erSroEt. %ei dieser (rSroEung 
Zerden gegeEenenIalls noch Yorhandene 0lngel im AElauI erkannt und es k|nnen noch Yor einem 
8mgang mit AEIallgeEinden 2Stimierungen erSroEt soZie die Yorgesehenen 9erIahrensZeisen 
angeSasst und endg�ltig Iestgelegt Zerden. 

H.6.2 Festlegung und Überarbeitung betrieblicher Grenzwerte 

In einem %etrieEshandEuch E]Z. Eei einem (ndlager im =echenEuch�%etrieEshandEuch Zerden 
alle %etrieEsYorglnge soZie die Eei 6t|rIlllen ]u ergreiIenden 0a�nahmen in klaren %etrieEsan�
Zeisungen EeschrieEen. InsEesondere Zerden darin alle die 6icherheit Eer�hrenden AsSekte Ee�
handelt und EetrieEliche Gren]Zerte E]Z. %edingungen Iestgelegt. 'ie Festlegung der EetrieEli�
chen Gren]Zerte erIolgt auI der %asis des Atomgeset]es �AtG� >1A�3@ und unter (inhaltung der 
entsSrechenden %estimmungen der 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@. 'aEei m�ssen 
die grundlegenden 6chut]]iele� Zie EeisSielsZeise sicherer (inschluss der AktiYitlt und GeZlhr�
leistung der 1ach]erIallsleistungsaEIuhr� soZohl im 1ormalEetrieE als auch unter entsSrechenden 
6t|rIallEedingungen eingehalten Zerden. %ei der Genehmigung EetrieElicher Freiset]ungsgren]�
Zerte �]. %. I�r 5adiol\segase� Zird ± im 5ahmen Yon YernunItorientierten 0a�nahmen ± dem 
0inimierungsSrin]iS 5echnung getragen. Au�erdem Zird die 9orgehensZeise Eei der bnderung 
oder (rgln]ung Yon Anlagenteilen und 9erIahren Iestgelegt. 'as %etrieEshandEuch ist 7eil der 
Genehmigungsunterlagen und unterliegt somit der %egutachtung. 'amit Zird sichergestellt� dass 
das 3ersonal Eei %etrieEsYorglngen E]Z. im %edarIsIall Eei 6t|rIlllen ]�gig und handlungssicher 
die erIorderlichen 0a�nahmen einleiten und durchI�hren kann. 'ieses 9orgehen unterliegt der 
Eeh|rdlichen AuIsicht. 

H.6.3 Übereinstimmung mit festgelegten Werten 

'urch Eeh|rdliche AuIsicht Zird sichergestellt� dass die (inhaltung der im atomrechtlichen Geneh�
migungsYerIahren I�r eine (inrichtung ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle �Ygl. 7aEelle L�5 Eis 
7aEelle L�13� Iestgelegten 9erIahren ]u %etrieE� Wartung� hEerZachung� InsSektion und (rSro�
Eung und die %er�cksichtigung der 6icherheitsanIorderungen an die llngerIristige =Zischenlage�
rung schZach� und mittelradioaktiYer AEIllle >4�3@ geZlhrleistet ist. 

%ei der %ehandlung Yon radioaktiYen AEIlllen kommen daEei KonditionierungsYerIahren ]um (in�
sat]� die einer 4ualiIikation durch das %I6 unter]ogen sind� E]Z. die konditionierten AEIllle Zerden 
einer 3roduktkontrolle ]ur GeZlhrleistung der (ndlagerIlhigkeit unter]ogen �Ygl. die AusI�hrung 
]u Artikel 23 Ä4ualitltssicherung³�. 

F�r Lager gilt insEesondere� dass die AEIllle Yor Meder %ehandlung oder (inlagerung einer (in�
gangskontrolle unterZorIen Zerden. 'ie (ingangskontrolle dient der 9eriIikation und muss Iol�
gende 1achZeise erm|glichen� 

 IdentiIikationskontrolle� 'urch die (ingangskontrolle Zird Iestgestellt� oE es sich um die ]ur 
Annahme deklarierten AEIllle handelt. 

 (inhaltung der AnnahmeEedingungen� 'urch die (ingangskontrolle Zird sichergestellt� 
dass die in der Genehmigung Iestgelegten AnnahmeEedingungen eingehalten Zerden. 
'a]u kann auch auI Tualitltsgesicherte AngaEen des Konditionierers ]ur�ckgegriIIen Zer�
den. 
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 9eriIikation der AngaEen des AnlieIerers� 'urch die (ingangskontrolle Zerden Eestimmte 
sSe]iIische Kenndaten des AEIalls unaEhlngig Yon den AngaEen des AnlieIerers �EerSr�It. 
6Se]iIische Kenndaten k|nnen ]. %. 0asse� 'osisleistung und 2EerIllchenkontamination 
sein. 

Grundslt]lich Zird I�r den (inlagerungsEetrieE Iolgendes kontrolliert� 

 0asse� 'osisleistung und 2EerIllchenkontamination der AEIallgeEinde� 

 =ustand und Kenn]eichnung der AEIallgeEinde� 

 hEereinstimmung mit den deklarierten AngaEen. 

Weiterhin Zird Iolgendes Eeachtet� 

 'ie (ingangskontrollen erIolgen nur durch geschultes 3ersonal. 

 %ei 1icht�Eereinstimmung Zerden erZeiterte Kontrollen durchgeI�hrt. 

 6t|rungen und Feststellungen Zerden unYer]�glich gemeldet. 

 'ie (inlagerung Zird Srotokolliert. 

%ei der Auslagerung Zerden Ausgangskontrollen durchgeI�hrt. %ei aEgehenden GeEinden Zird 
eine eindeutige IdentiIikation Yorgenommen. Auch die Auslagerung Zird Srotokolliert. 

=ur (inhaltung der AnnahmeEedingungen Zerden AusI�hrungsEestimmungen erstellt. +ier]u ge�
h|ren auch ArEeitsanZeisungen und 3r�IYorschriIten� die Eei +andhaEungen der GeEinde ]u Ee�
r�cksichtigen sind. 

Alle (inrichtungen des Lagers� die einer 3r�Iung oder Instandhaltung Eed�rIen� Zerden leicht ]u�
glnglich angeordnet oder durch technische 9orrichtungen ]uglnglich gemacht. 'ie rlumlichen 
9erhlltnisse Zerden so eingerichtet� dass gen�gend 3lat] I�r InstandhaltungsarEeiten Yorhanden 
ist� ZoEei aus 6trahlenschut]gr�nden eYentuell notZendige ]uslt]liche AEschirmungen Yorgehal�
ten Zerden. F�r die 9orEereitung und 'urchI�hrung Yon InstandhaltungsarEeiten Zerden 5ege�
lungen in das %etrieEshandEuch auIgenommen. 

Am 6tandort des =Zischenlagers oder der %ehandlungsanlage Zird TualiIi]iertes und ausreichen�
des 3ersonal eingeset]t� das die 8mset]ung aller 6icherheitsYorschriIten geZlhrleistet und regel�
ml�ig geschult Zird. In +insicht auI das 3ersonal sind daEei Iolgende Fllle ]u unterscheiden� 

 Anlagen und Lager� die ]u einer in %etrieE oder AEEau EeIindlichen kerntechnischen An�
lage ]u]uordnen sind� hier Zird I�r die meisten Funktionen auI 3ersonal der kerntechni�
schen Anlage ]ur�ckgegriIIen. 

 Anlagen und Lager� die eine dauerhaIte %eset]ung mit eigenem 3ersonal auIZeisen� diese 
Lager Zerden im +inElick auI den %etrieE als autark angesehen. 

 Anlagen und Lager� die keine dauerhaIte %eset]ung mit 3ersonal erIordern� 'ie Funktio�
nen Eeschrlnken sich auI den (insat] Eei %edarI Eei %ehandlungs� und (in� oder Ausla�
gerungskamSagnen oder auI regelml�ige InsSektionen. 'er %edarI ist Yor�Eergehend und 
Zird meist durch 3ersonal gedeckt� das hauStslchlich andere 7ltigkeiten aus�Et. 
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'ie Me nach 6tellung erIorderliche Fachkunde Zird nach den (rIordernissen der 6trahlenschut]�
Yerordnung E]Z. gesonderter %estimmungen nachgeZiesen. 'ie AnIorderungen Ee]�glich der 
9erantZortlichkeit in Fragen der nuklearen 6icherheit Zerden durch das Atomgeset] �AtG� >1A�3@ 
und die 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� >1A�8@ geregelt. 'ie =ustlndigkeiten und 9ertre�
tungsregelungen Zerden eindeutig im %etrieEshandEuch Iestgehalten. 

AuI die (ntZicklung und F|rderung einer ausgeSrlgten 6icherheitskultur Zird geachtet. 'ies gilt 
insEesondere auch I�r Anlagen� in denen 3ersonaltltigkeiten relatiY selten erIorderlich sind� oder 
solche� die I�r Yerschiedene AuIgaEen Zechselndes 3ersonal einset]en. Im +inElick auI den lang�
Iristigen %etrieE der Lager Zird daYon ausgegangen� dass Wechsel des 3ersonals erIorderlich 
sind. 'aEei Zird sichergestellt� dass I�r die AuIrechterhaltung einer dauerhaIten 6icherheitskultur 
die erIorderlichen Sersonellen 5essourcen YerI�gEar sind. 'ies Zird durch eine langIristige 3erso�
nalSlanung und sorgIlltige 3lanung ]um (rIahrungserhalt erreicht. 

-e nach 7\S der %ehandlungs� oder Lageranlage und den gelagerten AEIlllen k|nnen unterschied�
liche 0a�nahmen des 1otIallschut]es erIorderlich sein. %asierend auI den Freiset]ungsm|glich�
keiten I�r radioaktiYe 6toIIe aus dem Lager ist ein 3lan I�r EetrieEliche 1otIallschut]ma�nahmen 
ausgearEeitet und gegeEenenIalls mit dem 1otIallschut]Slan EenachEarter Anlagen soZie mit den 
]ustlndigen |rtlichen und �Eer|rtlichen %eh|rden aEgestimmt. ([emSlare des EetrieElichen 1ot�
Iallschut]Slans Zerden stets an einer stlndig Eeset]ten 6telle YerI�gEar gehalten. Weitere ([emS�
lare erhalten gegeEenenIalls die EenachEarten Anlagen� die ]ustlndigen %eh|rden und 6icher�
heitsorgane. 

H.6.4 Verfügbarkeit der technischen Unterstützung 

hEer die 0a�nahmen ]ur 6icherstellung der ingenieurtechnischen 8nterst�t]ung Zlhrend der Ee�
trieElichen LeEensdauer der Anlagen durch die %ereitstellung ausreichend komSetenten 3ersonals 
Zurde Eereits in den AusI�hrungen ]u Art. 22 i Eerichtet. 'ie AnIorderungen I�r =Zischenlager 
ergeEen sich aus den 6icherheitsanIorderungen an die llngerIristige =Zischenlagerung schZach� 
und mittelradioaktiYer AEIllle >4�3@� Zonach das =Zischenlager unaEhlngig Yon der 6ituation am 
6tandort �Eer TualiIi]iertes und ausreichendes 3ersonal YerI�gen muss� das die (inhaltung aller 
6icherheitsYorschriIten geZlhrleistet und regelml�ig geschult Zird. 

F�r sicherheitstechnisch Zesentliche (inrichtungen der Anlagen� Zie ]. %. 

Konditionierungseinrichtungen�

+eEe]euge�

0eldeeinrichtungen�

(inrichtungen� die dem 6trahlenschut] dienen�

ggI. l�Itungstechnische (inrichtungen�

Zerden Ziederkehrende 3r�Iungen durchgeI�hrt. 'eren +luIigkeit ist nach der sicherheitstechni�
schen %edeutung der ]u Sr�Ienden KomSonenten Iestgelegt. 7\Sische 3r�I]\klen sind daEei Mlhr�
lich oder ]ZeiMlhrlich. 'ie Ziederkehrenden 3r�Iungen Zerden in einem 3r�IhandEuch Iestgelegt. 
'ie (rgeEnisse der Ziederkehrenden 3r�Iungen Zerden dokumentiert und EeZertet. 

'ie technischen (inrichtungen� die I�r die +andhaEung der GeEinde und deren AEtransSort ein�
geset]t Zerden� haEen solange YerI�gEar ]u EleiEen� Eis alle GeEinde aEtransSortiert sind. 'aEei 
Zird daYon ausgegangen� dass ein AEtransSort der GeEinde ]. %. ]um =Zeck der (inlagerung in 
ein (ndlager �Eer einen llngeren =eitraum erIolgen kann. 'a]u Zerden 
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 die erIorderlichen (inrichtungen des Lagers �]. %. +eEe]euge� entZeder EetrieEsEereit o�
der in einem solchen =ustand erhalten� dass die %etrieEsEereitschaIt �]. %. durch eine Zie�
derkehrende 3r�Iung� kur]Iristig hergestellt Zerden kann� 

 I�r den 7ransSort erIorderliche +ilIsmittel �]. %. 2YerSacks� Eesondere 9erladeeinrichtun�
gen� Yorgehalten� 

 erIorderliche 7\S]ulassungen I�r die %ehllterEaureihen dauerhaIt erhalten� 

 die GeEinde in einem =ustand erhalten� der eine Yerkehrsrechtliche =ulassung grundslt]�
lich erm|glicht� E]Z. 

 dieMenigen 0ittel Eereitgestellt� die I�r die (rlangung der transSortrechtlichen =ulassung 
erIorderlich Zerden �]. %. 0ess� und 3r�Ieinrichtungen� 'okumentation�. 

H.6.5 Beschreibung und Trennung radioaktiver Abfälle 

'ie YerIahrenstechnische %ehandlung Yon AEIlllen Zird in entsSrechende AEIallEehandlungska�
tegorien sehr detailliert unterteilt� entZeder liegt der AEIall als unEehandelter AEIall �5ohaEIall� Yor 
oder als =Zischen� oder (ndSrodukt aus einer Yon 22 m|glichen YerIahrenstechnischen %ehand�
lungen. 

'ie 6ortierung und 7rennung Yon AEIlllen soZie die ]ugeh|rige 'okumentation erIolgt ]unlchst 
Eereits Eeim AEIallYerursacher E]Z. AnlieIerer� Zenn m|glich Eereits Eei den 5ohaEIlllen. Falls 
erIorderlich� YerI�gen die Anlagen ]ur %ehandlung Yon AEIlllen oder ]ur Lagerung �Eer (inrich�
tungen und 0|glichkeiten ]ur 6ortierung Yon AEIlllen unter %er�cksichtigung aller AnIorderungen 
des 6trahlenschut]es Yon 3ersonal und 8mZelt. 

In Anl. ; 6trl6ch9 >1A�8@ Zird im +inElick auI die Yorgesehene 9orEehandlung und Konditionierung 
eine 7rennung des AEIalls geIordert. 'aEei Zerden die Iolgenden sieEen +auStgruSSen unter�
schieden� 

 Ieste AEIllle anorganisch� 

 Ieste AEIllle organisch� 

 Il�ssige AEIllle anorganisch� 

 Il�ssige AEIllle organisch� 

 gasI|rmige AEIllle� 

 0ischaEIllle �Iest� Il�ssig� anorganisch� organisch� und 

 6trahlungsTuellen �umschlossene 4uellen�. 

'iese Zerden in Zeitere 8ntergruSSen unterteilt. 

(ine ZeiterI�hrende 'etaillierung der Kategorisierung ist die 8nterscheidung in unEehandelte AE�
Illle �5ohaEIllle�� YorEehandelte AEIllle� AEIallSrodukte in InnenEehlltern� AEIallSrodukte in stan�
dardisierten AEIallEehlltern geml� den (ndlagerungsEedingungen Konrad� Sroduktkontrollierte 
AEIallSrodukte in InnenEehlltern und Sroduktkontrollierte AEIallSrodukte in standardisierten AEIall�
Eehlltern geml� den (ndlagerungsEedingungen Konrad �endlagerIlhiges AEIallgeEinde�.  
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'as AEIallkategorisierungss\stem ist hinreichend Ile[iEel� um sicher]ustellen� dass I�r Mede AEIall�
art eine eindeutige =uordnung entsSrechend dem 9erarEeitungs]ustand� der AEIallEe]eichnung 
soZie der AEIallEehandlung Meder]eit geZlhrleistet ist. 

H.6.6 Meldung bedeutsamer Ereignisse 

'ie 0eldeYerSIlichtungen des %etreiEers an die AuIsichtsEeh|rde ergeEen sich ]ur]eit in sinnge�
ml�er AnZendung der Atomrechtlichen 6icherheitsEeauItragten� und 0eldeYerordnung �At609� 
>1A�17@ E]Z. aus den mit der Genehmigung erteilten AuIlagen. 'ie 0eldeSIlichten und das 0elde�
YerIahren sind Zeitgehend identisch mit der in den AusI�hrungen ]u Artikel � Y EeschrieEenen 
6ituation. 

H.6.7 Sammlung und Verwertung von Betriebserfahrungen 

In 9erSIlichtung der %eh|rden ]u Yorsorglichem +andeln Zerden die 0eldungen Eedeutsamer (r�
eignisse Eei der 6t|rIallmeldestelle des %undesamts I�r 6trahlenschut] erIasst und ausgeZertet 
�Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel � Yi in KaSitel G.6.5�. 

(rIahrungen aus dem %etrieE YergleichEarer Anlagen Zerden Eei der %etrieEsI�hrung Eer�cksich�
tigt. 'ies stellt sicher� dass (rIahrungen insEesondere hinsichtlich 

0aterialYerhalten Eei 9erSackungen�

%eoEachtungen ]u langsamen 9erlnderungen des AEIallSroduktes�

Alterungserscheinungen Eei (inrichtungen des Lagers soZie

9erEesserungen oder 0lngel der KonditionierungsYerIahren

auI ihre hEertragEarkeit untersucht und EeZertet Zerden. +ierEei sind auch internationale 0elde�
s\steme �Yon IA(2 und 2(&'� einEe]ogen. AuI diese Weise Zerden auch sehr langsam aElau�
Iende 9orglnge soZie seltene oder nur Eei Eestimmten AEIlllen auItretende (reignisse Eei der 
%etrieEsI�hrung angemessen Eer�cksichtigt. (s Zerden 9erIahrensZeisen Yorgesehen� die den 
(rIahrungsaustausch �]. %. auI %asis Yon %etrieEsEerichten� ]Zischen den %etreiEern einerseits 
soZie den ]ustlndigen Genehmigungs� und AuIsichtsEeh|rden und ihren ]uge]ogenen 6achYer�
stlndigen andererseits in angemessenen AEstlnden sicherstellen. 

=ur (rkennung und %eherrschung der Lang]eit� und AlterungseIIekte Zlhrend der 1ut]ungsdauer 
des AEIalllagers Zird ein hEerZachungskon]eSt erstellt. 'as hEerZachungskon]eSt Eeinhaltet ei�
nerseits die AusZertung der (rgeEnisse Yon Yoraus gegangenen InsSektionen� einschlie�lich der 
(rIahrung aus anderen Anlagen. (s kann aEer auch Eesondere 8ntersuchungen umIassen� die 
als regelml�ig Ziederkehrende 3r�Iungen Zegen ihres AuIZandes und auIgrund der ]u erZarten�
den geringen GeschZindigkeit Yon nachteiligen 9erlnderungen nicht in Frage kommen. 

'as hEerZachungskon]eSt legt die hEerZachung des Gesamt]ustandes der Anlage und der ge�
lagerten GeEinde Iest und erI�llt mindestens die Iolgenden Forderungen� 

In einem AEstand Yon 10 -ahren Zird Yom %etreiEer regelml�ig ein %ericht ]um =ustand
des LagergeEludes� der I�r die Lagerung und +andhaEung erIorderlichen KomSonenten
und der AEIallgeEinde erstellt. In diesen %ericht sollen insEesondere auch die (rIahrungen
aus den Ziederkehrenden 3r�Iungen eingehen. 'er %ericht enthllt eine 3rognose �Eer die
Zeitere LagerIlhigkeit der GeEinde� und AEIallt\Sen soZie �Eer die Zeitere (ntZicklung
der releYanten 5�ckhalteeigenschaIten des GeEludes.
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 'er =ustand des LagergeEludes und der I�r die =Zischenlagerung erIorderlichen KomSo�
nenten Zird im ]eitlichen AEstand Yon 10 -ahren eEenIalls einer 6onderSr�Iung unter]o�
gen� die mindestens durch %egehung und geeignete 0essungen durchgeI�hrt Zird. F�r 
das LagergeElude Zerden ]uslt]lich Ziederkehrende 6et]ungsmessungen durchgeI�hrt� 
die im +inElick auI langIristige nachteilige 9erlnderungen ausgeZertet Zerden. 

Alle EetrieElichen 0a�nahmen� Kontrollen� hEerSr�Iungen oder bnderungen unterliegen der AuI�
sicht der ]ustlndigen %eh|rden. 

H.6.8 Ausarbeitung von Stilllegungsplänen 

F�r die Anlagen ]ur %ehandlung radioaktiYer AEIllle gelten die gleichen Aussagen� Zie sie ]u 
Artikel � Yii EeschrieEen sind. 

H.6.9 Verschluss von Endlagern 

F�r den 9erschluss eines (ndlagers muss ein 3lanIeststellungsEeschluss E]Z. eine Genehmigung 
geml� Atomgeset] Yorliegen. (in (ndlager in tieIen geologischen Formationen ist Eisher in der 
%undesreSuElik 'eutschland Zeder YerI�llt noch Yerschlossen Zorden. 

Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 

In den Ä6icherheitsanIorderungen an ein (ndlager I�r ZlrmeentZickelnde radioaktiYe AEIllle³ Zird 
geIordert� dass das 6tilllegungskon]eSt im 5ahmen der alle ]ehn -ahre stattIindenden 6icher�
heits�EerSr�Iung entsSrechend dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik ]u �EerSr�Ien und not�
ZendigenIalls Iort]uentZickeln ist. Gleich]eitig ist aEer auch das %ergrecht an]uZenden. Gem. 
� 55 AEs. 1 %undesEerggeset] �%%ergG� >1%�15@ d�rIen %etrieEsSllne I�r die (rrichtung und F�h�
rung eines %etrieEs nur ]ugelassen Zerden� Zenn ]unlchst die erIorderliche 9orsorge ]ur Wie�
dernut]Earmachung der 2EerIllche in dem nach den 8mstlnden geEotenen Ausma� getroIIen 
ist. 'ar�Eer hinaus enthllt der einschllgige � 7 AEs. 2 der Allgemeinen %ergYerordnung I�r 8n�
tertageEetrieEe� 7ageEaue und 6alinen �A%92� >A%92 �6@ die %estimmung� dass 7agesschlchte� 
die nicht in EetrieEssicherem und EeIahrEarem =ustand unterhalten Zerden� ]u YerI�llen sind. (ine 
solche 9erI�llung ist ]eitnah durch einen %etrieEsSlan ]u Eeantragen. 

'amit ist im Eergrechtlichen %ereich geZlhrleistet� dass ]um =eitSunkt der 9orlage des AE�
schlussEetrieEsSlanes� der Yon der Genehmigung des %etrieEs aus Zeit in der =ukunIt liegen kann� 
die in der =Zischen]eit geZonnenen Kenntnisse %er�cksichtigung Iinden m�ssen. 

Endlager Konrad 

F�r die 6chachtanlage Konrad als (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrme�
entZicklung sind 3lanungen ]um 9erschluss der GruEenEaue und der 6chlchte im 5ahmen des 
im 0ai 2002 aEgeschlossenen 3lanIeststellungsYerIahrens Yorgelegt und genehmigt Zorden. Wie 
die nach AEschluss des (inlagerungsEetrieEs ]ur (inhaltung der 6chut]]iele erIorderlichen 0a��
nahmen konkret durchgeI�hrt E]Z. umgeset]t Zerden� ist daEei nicht aEschlie�end Iestgelegt. 
'iese Festlegung muss auIgrund der in der 5egel erst nach -ahr]ehnten Yorgesehenen 6chlie�
�ung nach dem dann g�ltigen 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik im 5ahmen eigener 9erIahren 
erIolgen� die soZohl die atomrechtlichen als auch die Eerg� und Zasserrechtlichen soZie die sons�
tigen rechtlichen %elange umIassen. 

Endlager Morsleben 

'er lang]eitsichere 9erschluss des (ndlagers 0orsleEen �(5A0� ist in 9orEereitung. +ier]u Zer�
den alle releYanten InIormationen� die Zlhrend der %etrieEs]eit �E]Z. Eis heute� geZonnen Zur�
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den� Eer�cksichtigt. 6o Ilie�en ]. %. geologische� geotechnische� geochemische und Eergtechni�
sche (rkenntnisse in die 9erschlussSlanung ein. Im +inElick auI den 6trahlenschut] hat der 9er�
schluss die AuIgaEe� eine eYentuell m|gliche 5adionuklidIreiset]ung in der 1achEetrieEsShase 
auI ein ]ullssiges 0a� ]u Eegren]en. F�r die 1achEetrieEsShase Zird geIordert� dass das ge�
samte (ndlager ausreichend sicher gegen die %iosShlre aEgeschlossen Zerden muss �Ygl. die 
AusI�hrungen ]u Artikel 14 iii�. =um 1achZeis ist eine standortsSe]iIische Lang]eitsicherheitsana�
l\se durch]uI�hren. 'aI�r Zerden 7eils\steme und (reignisaElluIe im Gesamts\stem durch ge�
eignete 0odelle auI der %asis ausreichend konserYatiYer Annahmen nachgeEildet. 1eEen den aus 
dem 6trahlenschut] aEgeleiteten Forderungen sind Eei der 6tilllegung auch Forderungen aus den 
anderen EetroIIenen 5echtsgeEieten ]u Eer�cksichtigen. 

Geml� � �E AtG >1A�3@ Eed�rIen Zesentliche 9erlnderungen am (ndlager ± also auch 0a�nah�
men ]um endg�ltigen 9erschluss des (ndlagers ± eines 3lanIeststellungsEeschlusses des ]u�
stlndigen 8mZeltministeriums des Landes 6achsen�Anhalt. Im 5ahmen des GenehmigungsYer�
Iahrens Eesteht I�r das (5A0 der ein]ige 8nterschied ]u den AusI�hrungen ]u dem 3lanIeststel�
lungsYerIahren nach � �E AtG �Ygl. die AusI�hrungen ]u Artikel 1�� darin� dass I�r dieses e[istie�
rende (ndlager die (inlagerungsShase Eeendet ist und die entsSrechenden AElluIe nur auI die 
AnIorderungen des sicheren 9erschlusses ausgerichtet Zerden k|nnen. 'urch die atomrechtliche 
3lanIeststellung Zird die =ullssigkeit des 3lans ]um 9erschluss im +inElick auI alle Yon ihm Ee�
r�hrten |IIentlichen %elange Iestgestellt� I�r die Genehmigung der Eergrechtlichen %etrieEsSllne 
ist die %ergEeh|rde des Landes 6achsen�Anhalt ]ustlndig. 

'as 1��2 eingeleitete atomrechtliche 3lanIeststellungsYerIahren ]um %etrieE des (ndlagers 
Zurde auI Antrag des %I6 1��7 auI die 6tilllegung �9erschluss im 6inne des Gemeinsamen hEer�
einkommens� Eeschrlnkt. Als erster 9erIahrensschritt der im 5ahmen des 3lanIeststellungsYer�
Iahrens erIorderlichen 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung Zurde im 'e]emEer 1��7 ein 7ermin ]ur 
'eIinition der Eei]uEringenden 8nterlagen nach � 5 893G >1%�14@ durchgeI�hrt. In]Zischen Zur�
den 8nterlagen I�r das 3lanIeststellungsYerIahren ]um 9erI�llen und 9erschlie�en des (ndlagers 
0orsleEen Eei der ]ustlndigen GenehmigungsEeh|rde eingereicht und die Antragsunterlagen |I�
Ientlich ausgelegt. 'ie ]ustlndige 3lanIeststellungsEeh|rde hat den (r|rterungstermin im =eit�
raum 13. 2ktoEer Eis 25. 2ktoEer 2011 durchgeI�hrt. Im (rgeEnis des (r|rterungstermins hat das 
%08 die (ntsorgungskommission des %undes �(6K� geEeten ]u Sr�Ien� oE die Yom %I6 erstellte 
Lang]eitsicherheitsEetrachtung methodisch dem 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik entsSricht. 
Am 31. -anuar 2013 Zurde Yon der (6K die 6tellungnahme ÄLang]eitsicherheitsnachZeis I�r das 
(ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen �(5A0�³ >4�11a@ Yorgelegt. 'as %I6 Zurde am 8. 0lr] 
2013 angeZiesen� alle (mSIehlungen der (6K um]uset]en� da mit der (6K�6tellungnahme der 
aktuelle 6tand Yon WissenschaIt und 7echnik Iestgestellt ist und somit 6icherheit I�r die Zeitere 
3lanung Eesteht. AuIgrund der %earEeitung der (6K�(mSIehlungen und der auIZlndigen 1ach�
ZeisI�hrung ]ur FunktionsIlhigkeit der 6treckenaEdichtungen im 6teinsal] und im Anh\drit ist eine 
5ealisierung der 6tilllegung im Eisher angenommenen =eitrahmen nicht m|glich. 

3arallel ]um 3lanIeststellungsYerIahren sind 0a�nahmen ]ur GeIahrenaEZehr auI der Grundlage 
Eergrechtlicher Genehmigungen durchgeI�hrt Zorden. 'amit soll die 6tandsicherheit der GruEe 
durch die 9erI�llung Yon +ohlrlumen im =entralteil der GruEe %artensleEen I�r die eigentlichen 
9erschlussma�nahmen gesichert Zerden. Im 5ahmen dieser 0a�nahmen Zurden Eis (nde FeE�
ruar 2011 insgesamt 27 AEEaue mit etZa �35.000 mñ 6al]Eeton YerI�llt. 'ie 0a�nahmen ]ur 6till�
legung Zerden damit nicht YorZeggenommen� insEesondere die 9erI�llung der (inlagerungsEe�
reiche ist nicht 7eil der Yor]eitigen 9erI�llung. 

'as (5A0 ist ]ur =eit der ehemaligen ''5 ausgelegt und in %etrieE genommen Zorden. 1ach 
hEernahme als %undesendlager inIolge der deutschen WiederYereinigung Zurden (rkenntnisse 
aus dem %etrieE und aus ]ielgerichteten geologischen� geotechnischen� geochemischen und Eerg�
technischen 8ntersuchungen ]ur (ntZicklung eines 6tilllegungskon]eStes genut]t. (s sieht Yor� 
die noch oIIenen GruEenEaue Zeitgehend mit 6al]Eeton ]u YerI�llen. 'amit soll die Integritlt der 
die GruEenEaue umgeEenden 6al]schut]schichten so Zeit Zie m|glich geZlhrleistet und die 
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GruEe trocken gehalten Zerden. =uslt]lich Zerden I�r den nicht Yollstlndig aus]uschlie�enden 
Fall eines L|sungs]utritts in die GruEe die (inlagerungsEereiche 2stIeld� 6�dIeld und WestIeld� 
d. h. die dominierenden (inlagerungsgruEenEaue und ihre Zeitere 8mgeEung� durch 6treckenaE�
dichtungen Yom restlichen GruEengeElude h\draulisch isoliert. 'as 6tilllegungskon]eSt sieht Zei�
terhin den 9erschluss der Eeiden 6chlchte des (5A0 durch 'ichteelements\steme aus Yerschie�
denen gering durchllssigen 0aterialien Yor� um einerseits den =uIluss Yon GrundZasser aus dem 
'eckgeEirge in die GruEe und andererseits den Austritt gel|ster 5adionuklide aus dem GruEen�
geElude in das 'eckgeEirge ]u minimieren. 

H.7 Artikel 17: Behördliche Maßnahmen nach dem Verschluss 

Artikel 17: Behördliche Maßnahmen nach dem Verschluß 

Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß nach 
dem Verschluß eines Endlagers 

i) die von der staatlichen Stelle benötigten Unterlagen über die örtlichen 
Gegebenheiten, die Auslegung und Bestände der betreffenden Anlage 
aufbewahrt werden; 

ii) bei Bedarf aktive oder passive behördliche Kontrollen wie etwa 
Überwachungen oder Zugangsbeschränkungen durchgeführt werden; 

iii) gegebenenfalls eingegriffen wird, wenn zu irgendeiner Zeit während einer 
aktiven behördlichen Kontrolle eine ungeplante Freisetzung radioaktiver Stoffe 
in die Umwelt erkannt wird. 

H.7.1 Dokumentation 

Im 3lanIeststellungsEeschluss I�r das (ndlager Konrad sind die 5egelungen auch I�r die 1ach�
EetrieEsShase getroIIen. In einer 1eEenEestimmung Zurde Iestgelegt� 

„Begleitend zu Errichtung, Betrieb und Stilllegung des Endlagerbergwerkes ist eine 
Dokumentation zu erstellen, in der die markscheiderischen Daten des Endlagers, die 
Charakterisierung der eingelagerten Abfälle (Art und Menge, Lagerbereich, Nuklidspektrum, 
Aktivitäten) sowie die wesentlichen technischen Maßnahmen erfasst werden. Vollständige 
Dokumentensätze sind vom Endlagerbetreiber an einem geeigneten Ort geschützt 
aufzubewahren. Zusätzlich hat der Endlagerbetreiber der atomrechtlichen Aufsicht und der 
zuständigen Bergbehörde jeweils vollständige Dokumentensätze vorzulegen, die räumlich 
getrennt an geeigneten Orten geschützt aufbewahrt werden. Die Dokumentensätze bei den 
Aufsichtsbehörden sind, solange Betriebs- und Stilllegungsmaßnahmen durchgeführt 
werden, im Jahresbestand zu aktualisieren. Für die Nachbetriebsphase sind Form, Umfang 
und Aufbewahrungsorte (mind. zwei) für die Langzeit-Dokumentation im 
Abschlussbetriebsplan zu präzisieren und den Aufsichtsbehörden zur Zustimmung 
vorzulegen.“ 

(s ist daYon aus]ugehen� dass die im 3lanIeststellungsEeschluss I�r das (ndlager Konrad ge�
troIIenen 5egelungen I�r die 1achEetrieEsShase SrlMudi]ierend I�r das (5A0 sind. 'ieses (nd�
lager Zird Yerschlossen und die 0a�nahmen ]um 9erI�llen und 9erschlie�en Zerden ]ur]eit ge�
Slant. 
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H.7.2 Kontrolle und Überwachung 

In den 6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioaktiYer AEIllle 
Zird geIordert� dass nach der 6tilllegung des (ndlagers %eZeissicherungsma�nahmen soZie Kon�
trollma�nahmen durch]uI�hren sind. (s ist recht]eitig Yor AEschluss der 9erschlusstltigkeiten 
Iest]ulegen� Zelche 0a�nahmen durch]uI�hren sind� Zelche 2rganisation diese durchI�hrt und 
mit Zelchen 5essourcen diese Yersehen Zird. F�r die =eit nach erIolgtem 9erschluss sind admi�
nistratiYe 9orkehrungen ]u treIIen� die so eIIektiY Zie Sraktisch erreichEar EeZirken� dass keine 
den dauerhaIten (inschluss der AEIllle geIlhrdenden menschlichen AktiYitlten im %ereich des 
(ndlagers durchgeI�hrt Zerden. 

'ie Eeh|rdlichen Kontrollen nach dem 9erschluss sind im 3lanIeststellungsEeschluss I�r das (nd�
lager Konrad Zie Iolgt geregelt� 

„In der Nachbetriebsphase ist kein gesondertes Kontroll- und Überwachungsprogramm 
vorgesehen. Es sind jedoch die aufgrund einschlägiger fachrechtlicher Bestimmungen 
routinemäßig durchgeführten Umweltmessungen an Luft, Wasser und Boden für den Bereich 
des Endlagers auf mögliche Einflüsse und zur Beweissicherung zu sichten und in geeigneter 
Form zu dokumentieren. Umfang und Form sind im Rahmen des Abschlussbetriebsplanes 
festzulegen; die Ergebnisse sind der Langzeit-Dokumentation beizufügen.“ 

%ei entsSrechenden (rgeEnissen der routineml�igen 8mZelt�EerZachung k|nnen durch Eeh|rd�
liches (ingreiIen Gegenma�nahmen eingeleitet Zerden. 'ie 9orgehensZeisen I�r das (5A0 und 
die 6chachtanlage Asse II sind noch nicht Iestgelegt. 

H.7.3 Ungeplante Freisetzung 

Wie in den AusI�hrungen ]u Art. 17 ii EeschrieEen� sind nach dem 9erschluss eines (ndlagers 
oder einer 6chachtanlage im tieIen geologischen 8ntergrund keine gesonderten Kontroll� und 
hEerZachungsma�nahmen erIorderlich. 

'ie �Eliche hEerZachung der AEsenkungsentZicklung der 7agesoEerIllche Zird entsSrechend 
den Eergrechtlichen 5egelungen durchgeI�hrt� die routineml�igen 8mZeltmessungen an LuIt� 
Wasser und %oden Zerden auch im %ereich eines (ndlagers entsSrechend den Iachrechtlichen 
5egelungen durchgeI�hrt und dokumentiert. 6ie erm|glichen auch (rkenntnisse �Eer ungeSlante 
Freiset]ungen radioaktiYer 6toIIe und das ]ur GeIahrenaEZehr n|tige (ingreiIen der ]ustlndigen 
%eh|rden. 

Im 3lanIeststellungsEeschluss I�r das (ndlager Konrad Zurde in den 1eEenEestimmungen die 
9erSIlichtung IestgeschrieEen� die (rgeEnisse der routineml�igen hEerZachungen auch darauI�
hin aus]uZerten. 

'ie 9erschl�sse des (ndlagers 0orsleEen und der 6chachtanlage Asse II sind der]eit noch im 
6tand der 3lanung� d. h.� es giEt daI�r noch keinen 3lanIeststellungsEeschluss. 'ie 6chachtanlage 
Asse II Zird ggI. erst nach der 5�ckholung der AEIllle Yerschlossen� Zenn diese m|glich ist. 'ie 
5�ckholung Z�rde nach gegenZlrtigem 3lanungsstand 2033 Eeginnen und Yoraussichtlich meh�
rere -ahr]ehnte dauern. 

AEluIt und 8mgeEung des (ndlagers 0orsleEen und der 6chachtanlage Asse II Zerden durch den 
%etreiEer soZie durch eine unaEhlngige 0essstelle kontinuierlich �EerZacht. 'ie daI�r notZendi�
gen 0essSrogramme richten sich nach der Ä5ichtlinie ]ur (missions� und Immissions�EerZachung 
kerntechnischer Anlagen³ �5(I� >3�23@. 
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(s e[istieren 0essungen und 0essZerte I�r Gamma�2rtsdosisleistung �2'L�� AerosolaktiYitlt� 
%odenSroEen und GrasSroEen. In -ahresEerichten Zerden die Zichtigsten 'aten der EetreiEerei�
genen 8mgeEungs�EerZachung soZie der hEerZachung durch eine unaEhlngige 0essstelle Yer�
|IIentlicht. 9iertelMahresEerichte ergln]en die 'okumentation. 
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I Grenzüberschreitende Verbringung 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 27 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

6eit der Yierten hEerSr�IungskonIeren] ergaEen sich keine Zesentlichen bnderungen. 

I.1 Artikel 27: Grenzüberschreitende Verbringung 

Artikel 27: Grenzüberschreitende Verbringung 

(1) Jede an einer grenzüberschreitenden Verbringung beteiligte Vertragspartei 
trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß eine solche 
Verbringung in einer Weise durchgeführt wird, die im Einklang mit diesem 
Übereinkommen und den einschlägigen verbindlichen internationalen 
Übereinkünften steht. 

Zu diesem Zweck 

i) trifft eine Vertragspartei, die Ursprungsstaat ist, die geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die grenzüberschreitende 
Verbringung genehmigt ist und nur nach vorheriger Notifikation und 
Zustimmung des Bestimmungsstaats stattfindet; 

ii) unterliegt eine grenzüberschreitende Verbringung durch 
Durchfuhrstaaten den internationalen Verpflichtungen, die für die jeweils 
verwendeten Beförderungsarten maßgeblich sind; 

iii) stimmt eine Vertragspartei, die Bestimmungsstaat ist, einer 
grenzüberschreitenden Verbringung nur dann zu, wenn sie über die 
erforderlichen administrativen und technischen Mittel sowie über die 
zum Vollzug erforderliche Struktur zur Behandlung abgebrannter 
Brennelemente oder radioaktiver Abfälle in einer im Einklang mit diesem 
Übereinkommen stehenden Weise verfügt; 

iv) genehmigt eine Vertragspartei, die Ursprungsstaat ist, eine 
grenzüberschreitende Verbringung nur dann, wenn sie sich im Einklang 
mit der Zustimmung des Bestimmungsstaats die Gewißheit verschaffen 
kann, daß die Anforderungen der Ziffer iii vor der grenzüberschreitenden 
Verbringung erfüllt sind; 

v) trifft eine Vertragspartei, die Ursprungsstaat ist, für den Fall, daß eine 
grenzüberschreitende Verbringung nicht in Übereinstimmung mit 
diesem Artikel zu Ende geführt wird oder werden kann, die geeigneten 
Maßnahmen, um die Wiedereinfuhr in ihr Hoheitsgebiet zu gestatten, 
sofern nicht eine andere sichere Regelung getroffen werden kann. 

(2) Eine Vertragspartei darf keine Genehmigung für die Beförderung ihrer 
abgebrannten Brennelemente oder radioaktiven Abfälle an einen südlich von 
60 Grad südlicher Breite gelegenen Bestimmungsort zur Lagerung oder 
Endlagerung erteilen. 
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(3) Dieses Übereinkommen läßt folgendes unberührt: 

i) die Wahrnehmung der im Völkerrecht vorgesehenen Rechte und 
Freiheiten der See- und Flußschiffahrt durch Schiffe und des Überflugs 
durch Luftfahrzeuge aller Staaten; 

ii) das Recht einer Vertragspartei, zu der radioaktive Abfälle zur 
Aufbereitung ausgeführt worden sind, die radioaktiven Abfälle und 
andere Erzeugnisse nach der Aufbereitung in den Ursprungsstaat 
zurückzuführen oder für ihre Rückführung zu sorgen; 

iii) das Recht einer Vertragspartei, ihre abgebrannten Brennelemente zur 
Wiederaufarbeitung auszuführen; 

iv) das Recht einer Vertragspartei, zu der abgebrannte Brennelemente zur 
Wiederaufarbeitung ausgeführt worden sind, radioaktive Abfälle und 
andere Erzeugnisse, die aus der Wiederaufarbeitung stammen, in den 
Ursprungsstaat zurückzuführen oder für ihre Rückführung zu sorgen. 

I.2 Genehmigungspflicht der grenzüberschreitenden Verbringung 

Gren]�Eerschreitende 9erEringungen Yon aEgeErannten %rennelementen und radioaktiYen AEIll�
len sind nach der 5ichtlinie 2006�117�(85A720 >1F�35@ in 'eutschland �und allen anderen 0it�
gliedstaaten der (uroSlischen 8nion �(8�6taaten�� genehmigungsSIlichtig. 1ach Eestehender ge�
set]licher 5egelung muss I�r Meden 9erEringungsYorgang dieser 0aterialien Yom 9erEringer ein 
Antrag Eei der GenehmigungsEeh|rde %undesamt I�r WirtschaIt und AusIuhrkontrolle �%AFA� ge�
stellt Zerden. 'ieses %undesamt Sr�It� oE die 9orausset]ungen I�r die 9erEringung gegeEen sind� 
erteilt Eei SositiYem (rgeEnis die Genehmigung und �EerZacht im 5ahmen der 9erEleiEskontrolle 
die (inhaltung der geset]lichen 9orgaEen Eeim 9erEringungsYorgang. (ine Genehmigung I�r eine 
gegeEene Gesamtmenge kann daEei Srin]iSiell in mehreren (in]elYerEringungen Yon 7eilmengen 
genut]t Zerden. %ei 9erEringungen aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle aus an�
deren (8�6taaten nach 'eutschland ist die GenehmigungsEeh|rde im LieIerland ]ustlndig� das 
%AFA Zird Medoch konsultiert. 0it seiner =ustimmung kann das %AFA %edingungen Yerkn�SIen 
oder die =ustimmung� Ialls erIorderlich� Eegr�ndet YerZeigern. 

Gren]�Eerschreitende 9erEringungen aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle Zer�
den nur genehmigt� Zenn die (inhaltung der in den AusI�hrungen ]u den Artikeln 4 Eis 17 und 21 
Eis 26 geschilderten 6icherheitsYorschriIten geZlhrleistet und die (inhaltung internationaler hEer�
einkommen �EerSr�It Zorden ist. 'ies gilt gleicherma�en I�r die (rteilung Yon =ustimmungen im 
KonsultationsIall. 

I.2.1 Genehmigung von grenzüberschreitenden Verbringungen und Ab-
stimmung mit dem Bestimmungsstaat 

Abgebrannte Brennelemente 

0a�geElich I�r alle gren]�Eerschreitenden 9erEringungen aEgeErannter %rennelemente in die� 
durch die oder aus der %undesreSuElik 'eutschland ist die Ä9erordnung �Eer die 9erEringung ra�
dioaktiYer AEIllle oder aEgeErannter %rennelemente �Atomrechtliche AEIallYerEringungsYerord�
nung ± AtA9 >1A�18@�³� mit Zelcher die 5ichtlinie 2006�117�(85A720 >1F�35@ in nationales 5echt 
umgeset]t Zorden ist� ]ustlndige %eh|rde hierI�r ist nach � 6 und 7 der AtA9 das %AFA. (ine 
Genehmigung Zird nur erteilt� Zenn keine %edenken gegen die =uYerllssigkeit des Antragstellers 
Yorliegen und geZlhrleistet ist� dass nationale und internationale 6icherheitsYorschriIten eingehal�
ten sind. 
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(s sind im Wesentlichen die Iolgenden 5egelungen enthalten� 

Verbringungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 

'er %esit]er resSektiYe 9ersender aEgeErannter %rennelemente stellt Eei der ]ustlndigen %e�
h|rde seines Landes �in 'eutschland das %AFA� einen Antrag auI 9erEringung. +ierI�r e[istiert 
ein einheitlicher 9ordruck� Zelcher in Yerschiedene AEschnitte gegliedert ist. 'en Antrag Eildet 
AEschnitt %�1. 'iesen reicht die ]ustlndige %eh|rde in KoSie ]usammen mit den AEschnitten %�2 
�Ä(mSIangsEestltigung I�r den Antrag auI 9erEringung�en� aEgeErannter %rennelemente ± InIor�
mationsersuchen³� und %�3 �Ä=ustimmung oder 9erZeigerung der =ustimmung I�r �die� 9erErin�
gung�en� aEgeErannter %rennelemente durch die EetroIIenen ]ustlndigen %eh|rden³� Eei der ]u�
stlndigen %eh|rde des %estimmungsmitgliedstaates ein �Eei 9erEringungen nach 'eutschland 
das %AFA�. 'er AEschnitt %�3 Zird Yom %AFA erst dann mit einer =ustimmung an die I�r die Ge�
nehmigung ]ustlndige %eh|rde ]ur�ckgesandt� Zenn der (mSIlnger und auch die I�r diesen ]u�
stlndige AuIsichtsEeh|rde eEenIalls ]ugestimmt haEen. -et]t kann der AEschnitt %�4a �ÄGeneh�
migung der 9erEringung�en� aEgeErannter %rennelemente³� ausgestellt und dem Antragsteller 
�EergeEen Zerden. 

Wlhrend eines 9erEringungsYorganges sind alle 8nterlagen mit]uI�hren einschlie�lich der AE�
schnitte %�5 �Ä%eschreiEung der LieIerung aEgeErannter %rennelemente und Liste der GeEinde³� 
und %�6 �Ä(mSIangsEestltigung I�r die aEgeErannten %rennelemente³�. 

9or dem %eginn der 9erEringung�en� sollen die genannten 8nterlagen allen Eeteiligten %eh|rden 
�Eermittelt Zerden. 'amit alle Eeteiligten %eh|rden Yon Meder erIolgten 9erEringung Kenntnis er�
halten und die gelieIerten 0engen erIassen k|nnen� erhalten sie regelml�ig KoSien der MeZeiligen 
AEschnitte %�5 und %�6. 

Grenzüberschreitende Verbringungen in oder aus Staaten, welche nicht Mitglied der Euro-
päischen Gemeinschaft sind (Drittländer) 

%ei der 9erEringung aus 'eutschland in ein 'rittland erteilt das %AFA dem %esit]er�9ersender der 
aEgeErannten %rennelemente die Genehmigung nur� Zenn die ]ustlndige %eh|rde des 'rittlan�
des ihm gegen�Eer Eestltigt hat� dass der (mSIlnger �Eer die ]um 8mgang mit diesen aEge�
Erannten %rennelementen erIorderliche Genehmigung und die geeigneten (inrichtungen YerI�gt 
und nachgeZiesen ist� dass entsSrechend Iestgelegte Kriterien I�r die AusIuhr aEgeErannter 
%rennelemente in 'rittllnder erI�llt Zerden. 

%ei der 9erEringung aus einem 'rittland nach 'eutschland ist der (mSIlnger Antragsteller und 
erhllt die Genehmigung Yom %AFA nur� Zenn er �Eer die ]um 8mgang mit diesen aEgeErannten 
%rennelementen erIorderliche Genehmigung und die geeigneten (inrichtungen YerI�gt oder die�
sen 8mgang entsSrechend einer Eestehenden 9erSIlichtung ange]eigt hat. 

%ei der 9erEringung aus 'eutschland muss ]uslt]lich geZlhrleistet sein� dass Eeim %estim�
mungsstaat keine 9erZendung in einer die internationalen 9erSIlichtungen der %undesreSuElik 
'eutschland auI dem GeEiet der Kernenergie oder die innere oder lu�ere 6icherheit der %undes�
reSuElik 'eutschland geIlhrdenden Weise stattIindet. 

'ie (inhaltung der genannten ]uslt]lichen 9orausset]ungen Zird Yom %AFA anhand Yor]ulegen�
der 9ertragsdokumente und (rkllrungen des %estimmungsstaates geSr�It. Im 5ahmen der gleich�
]eitig Eestehenden hEerZachung der %eZegungen des 0aterials durch (85A720� an die mo�
natlich %estandslnderungsmeldungen aE]ugeEen sind� deren 5ichtigkeit regelml�ig Yon InsSek�
toren geSr�It Zird� Iinden auch Yor Medem 9erEringungsYorgang 1otiIikationen statt. 
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Im Falle Yon 5�cklieIerungen ]. %. aEgeErannter %rennelemente aus Forschungsreaktoren in die 
86A kann die AusIuhr erst nach (ingang eines amtlichen ImSort]ertiIikates der 86A Eeim %AFA 
erIolgen. %ei anderen 6taaten Iindet ]Zischen den Eeteiligten 5egierungen im 5ahmen des ohne�
hin anhlngigen GenehmigungsYerIahrens nach dem Au�enZirtschaItsrecht Yor der LieIerung ein 
1otenZechsel statt. 

Radioaktive Abfälle 

-ede gren]�Eerschreitende 9erEringung radioaktiYer AEIllle unterliegt den %estimmungen der 
5ichtlinie 2006�117�(85A720 >1F�35@. 'iese 5ichtlinie ist mit der oEen Eereits erZlhnten Atom�
rechtlichen AEIallYerEringungsYerordnung �AtA9� >1A�18@ in nationales 5echt umgeset]t Zorden. 
(s sind im Wesentlichen die Iolgenden 5egelungen enthalten� 

Verbringungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 

'er %esit]er�resSektiYe 9ersender radioaktiYer AEIllle stellt Eei der ]ustlndigen %eh|rde seines 
Landes �in 'eutschland das %AFA� einen Antrag auI 9erEringung. +ierI�r e[istiert ein einheitlicher 
9ordruck� Zelcher in Yerschiedene AEschnitte gegliedert ist. 'en Antrag Eildet AEschnitt A�1. 'ie�
sen reicht die ]ustlndige %eh|rde in KoSie ]usammen mit den AEschnitten A�2 �Ä(mSIangsEestl�
tigung I�r den Antrag auI 9erEringung radioaktiYer AEIllle ± InIormationsersuchen³� und A�3 �Ä=u�
stimmung oder 9erZeigerung der =ustimmung durch die EetroIIenen ]ustlndigen %eh|rden³� Eei 
der ]ustlndigen %eh|rde des %estimmungsmitgliedstaates ein �Eei 9erEringungen nach 'eutsch�
land das %AFA�. 'er AEschnitt A�3 Zird Yom %AFA erst dann mit einer =ustimmung an die I�r die 
Genehmigung ]ustlndige %eh|rde ]ur�ckgesandt� Zenn der (mSIlnger und auch die I�r diesen 
]ustlndige AuIsichtsEeh|rde eEenIalls ]ugestimmt haEen. -et]t kann der AEschnitt A�4a �ÄGeneh�
migung der 9erEringung radioaktiYer AEIllle³� ausgestellt und dem Antragsteller �EergeEen Zer�
den. 

Wlhrend eines 9erEringungsYorganges sind alle 8nterlagen mit]uI�hren einschlie�lich der AE�
schnitte A�5 �Ä%eschreiEung der LieIerung radioaktiYer AEIllle und Liste der GeEinde³� und A�6 
�Ä(mSIangsEestltigung I�r die radioaktiYen AEIllle³�. 

9or dem %eginn der 9erEringung�en� sollen die genannten 8nterlagen allen Eeteiligten %eh|rden 
�Eermittelt Zerden. 'amit alle Eeteiligten %eh|rden Yon Meder erIolgten 9erEringung Kenntnis er�
halten und die gelieIerten 0engen erIassen k|nnen� erhalten sie regelml�ig KoSien der MeZeiligen 
AEschnitte A�5 und A�6. 

Grenzüberschreitende Verbringungen in oder aus Staaten, welche nicht Mitglied der Euro-
päischen Gemeinschaft sind (Drittländer) 

%ei der 9erEringung aus 'eutschland in ein 'rittland erteilt das %AFA dem %esit]er�9ersender der 
radioaktiYen AEIllle die Genehmigung nur� Zenn die ]ustlndige %eh|rde des 'rittlandes ihm ge�
gen�Eer Eestltigt hat� dass der (mSIlnger �Eer die ]um 8mgang mit diesen radioaktiYen AEIlllen 
erIorderliche Genehmigung und die geeigneten (inrichtungen YerI�gt und nachgeZiesen ist� dass 
entsSrechend Iestgelegte Kriterien I�r die AusIuhr radioaktiYer AEIllle in 'rittllnder erI�llt Zerden. 

%ei der 9erEringung aus einem 'rittland nach 'eutschland ist der (mSIlnger Antragsteller und 
erhllt die Genehmigung Yom %AFA nur� Zenn er �Eer die ]um 8mgang mit diesen radioaktiYen 
AEIlllen erIorderliche Genehmigung und die geeigneten (inrichtungen YerI�gt oder diesen 8m�
gang entsSrechend einer Eestehenden 9erSIlichtung ange]eigt hat. 
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I.2.2 Verbringung durch Durchfuhrstaaten 

%ei der 'urchIuhr durch 'eutschland Yon aEgeErannten %rennelementen oder radioaktiYen AEIll�
len gelten eEenIalls die %estimmungen der AtA9 >1A�18@. 'ie hEerZachung der 'urchIuhr aEge�
Erannter %rennelemente auI (inhaltung nationaler und internationaler %estimmungen geschieht 
]uslt]lich durch das %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� E]Z. Eei der %eI|rderung auI der 
6chiene durch das (isenEahn�%undesamt �(%A�. 

%ei der 'urchIuhr Yon radioaktiYen AEIlllen oder aEgeErannten %rennelementen Zird das %AFA 
auIgrund der %estimmungen der 5ichtlinie 2006�117�(85A720 >1F�35@ E]Z. der AtA9 konsultiert� 
diese 'urchIuhren sind somit ]ustimmungsSIlichtig. 'ie =ustimmung Zird erteilt� Zenn keine 7at�
sachen Yorliegen� aus denen sich %edenken gegen die ordnungsgeml�e 9erEringung in das %e�
stimmungsland ergeEen. 

I.2.3 Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch den Empfänger in 
Deutschland 

Gren]�Eerschreitende 9erEringungen aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle Zer�
den Yon der in 'eutschland mit Iachkundigem 3ersonal Yersehenen GenehmigungsEeh|rde %AFA 
nur genehmigt� Zenn der (mSIlnger dieser 0aterialien in 'eutschland die (inhaltung der in den 
AusI�hrungen ]u den Artikeln 4 Eis 17 und 21 Eis 26 geschilderten 6icherheitsYorschriIten geZlhr�
leistet. 'ieser muss Yor (mSIang geml� den ]u Artikel 27 �1� i genannten geset]lichen 9orschriI�
ten einen Antrag auI Genehmigung der 9erEringung Eeim %AFA stellen� der Yon diesem auI die 
(inhaltung dieser 9orschriIten geSr�It Zird. 

I.2.4 Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch den Empfänger im 
Bestimmungsstaat 

%ei der LieIerung aEgeErannter %rennelemente aus 'eutschland Zird eine Genehmigung nur er�
teilt� Zenn nach den Yorliegenden 8nterlagen die annehmende 6telle den AnIorderungen geml� 
Artikel 27 �1� iii gen�gt� d. h. die internationalen E]Z. innereuroSlischen %estimmungen erI�llt sind 
und daran keine Eegr�ndeten =ZeiIel Eestehen. %ei der LieIerung radioaktiYer AEIllle und aEge�
Erannter %rennelemente aus 'eutschland ist den AnIorderungen des Artikels 27 �1� iii des Weite�
ren durch das KonsultationsYerIahren nach der AtA9 i. 9. m. der 5ichtlinie 2006�117�(85A720 
>1F�35@ Gen�ge getan �Ygl. die (rlluterungen ]u Artikel 27 �1� i und ii�. 

I.2.5 Möglichkeit der Wiedereinfuhr 

'ie WiedereinIuhr aEgeErannter %rennelemente oder radioaktiYer AEIllle nach 'eutschland ist 
nach der 5ichtlinie 2006�117�(85A720 >1F�35@ resSektiYe der AtA9 >1A�18@ Srin]iSiell m|glich� 
die 9orausset]ungen da]u Zurden ]u Artikel 27 �1� i erllutert. 

(ine 9erEringung radioaktiYer AEIllle oder aEgeErannter %rennelemente nach der AtA9 i. 9. m. 
der 5ichtlinie 2006�117�(85A720 rlumt grundslt]lich die 0|glichkeit der 5�ckI�hrung dersel�
Een ein I�r den Fall� dass die Yorgesehene 9erEringung nicht ]u (nde geI�hrt Zerden kann. 

1ach � 8 AEs. 1 1r. 3 AtA9 Zird die 9erEringung in einen 0itgliedstaat der (8 nur genehmigt� 
Zenn sichergestellt ist� dass die radioaktiYen AEIllle oder aEgeErannten %rennelemente Yom %e�
sit]er�9ersender ]ur�ckgenommen Zerden� Ialls die 9erEringung nicht ]u (nde geI�hrt oder die 
%edingungen I�r die 9erEringungen nicht erI�llt Zerden k|nnen. 
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1ach � � AEs. 1 1r. 4 AtA9 Zird die 9erEringung in ein 'rittland eEenIalls nur genehmigt� Zenn 
sichergestellt ist� dass die radioaktiYen AEIllle oder aEgeErannten %rennelemente Yom %esit�
]er�9ersender ]ur�ckgenommen Zerden� Ialls die 9erEringung nicht ]u (nde geI�hrt oder die %e�
dingungen I�r die 9erEringungen nicht erI�llt Zerden k|nnen. 

1ach � 10 AEs. 1 1r. 3 AtA9 Zird die 9erEringung aus einem 'rittland in das Inland nur genehmigt� 
Zenn der (mSIlnger der radioaktiYen AEIllle oder aEgeErannten %rennelemente im Inland mit 
dem in dem 'rittland niedergelassenen %esit]er�9ersender der radioaktiYen AEIllle oder aEge�
Erannten %rennelemente mit =ustimmung der ]ustlndigen %eh|rde des 'rittlandes YerEindlich 
YereinEart hat� dass der %esit]er�9ersender die radioaktiYen AEIllle ]ur�cknimmt� Zenn der 9er�
EringungsYorgang nicht aEgeschlossen Zerden kann. 

1ach � 14 AEs. 1 1r. 2 AtA9 schlie�lich darI das %AFA einer 9erEringung aus einem 0itgliedstaat 
der (8 in das Inland u. a. nur dann ]ustimmen� Zenn sichergestellt ist� dass die radioaktiYen AE�
Illle oder aEgeErannten %rennelemente Yom %esit]er�9ersender ]ur�ckgenommen Zerden� Ialls 
die 9erEringung nicht ]u (nde geI�hrt oder die %edingungen I�r die 9erEringungen nicht erI�llt 
Zerden k|nnen. 

I.3 Antarktisvertrag 

'eutschland hat den AntarktisYertrag >A17 78@ Yom 1. 'e]emEer 1�5�� in dessen Artikel 9 das 
9erEot der 9erEringung radioaktiYer AEIllle s�dlich Yon 60 Grad s�dlicher %reite enthalten ist� am 
22. 'e]emEer 1�78 ratiIi]iert und mit AuInahme in die nationale Geset]geEung am 5. FeEruar
1�7� in KraIt geset]t und sich damit ]ur (inhaltung dieses 9erEots YerSIlichtet. 'ar�Eer hinaus 
Eesteht in der deutschen Geset]geEung das 9erEot einer 9erEringung in diese 5egion geml� � 5 
AtA9 >1A�18@. 

I.4 Hoheitsrechtliche Abgrenzungen 

I.4.1 See- und Flussschifffahrt 

'eutschland hat sich ]ur (inhaltung der Forderung dieses Artikels dahingehend geset]lich Yer�
SIlichtet� dass es im +inElick auI die Freiheit der 6eeschiIIIahrt dem 6eerechts�Eereinkommen der 
9ereinten 1ationen Yom 10. 'e]emEer 1�82 Eeigetreten ist. 'ie innerstaatliche InkraItset]ung 
erIolgte durch das Geset] ]u dem 6eerechts�Eereinkommen der 9ereinten 1ationen Yom 10. 'e�
]emEer 1�82 >81&L26 �4@. 

Im +inElick auI die Freiheit der FlussschiIIIahrt ist darauI hin]uZeisen� dass 'eutschland 9ertrags�
Sartei der 5eYidierten 5heinschiIIIahrtsakte �Ä0annheimer Akte³� Yom 17. 2ktoEer 1868 >5+( 6�@ 
und des 9ertrages Yom 27. 2ktoEer 1�56 �Eer die 6chiIIEarmachung der 0osel >026 57@ ist. 

I.4.2 Luftfahrt 

+insichtlich der LuItIahrt ist die 9erSIlichtung des Artikels durch den %eitritt der %undesreSuElik 
'eutschland ]ur 9ereinEarung �Eer den 'urchIlug im internationalen LinienYerkehr erI�llt. 'arin 
ist Iestgelegt� dass sich die 0itgliedstaaten gegenseitig die 5echte der sog. 1. und 2. Freiheit des 
LuItYerkehrs geZlhren� d. h. das 5echt des hEerIlugs und der Landung ]u technischen =Zecken. 
'iese 9erSIlichtungen sind innerstaatlich im Wege des =ustimmungsgeset]es nach Artikel 5� 
AEs. 2 Grundgeset] >LI1 56@ umgeset]t. 
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I.4.3 Rückführung von radioaktiven Abfällen nach einer Behandlung 

0it AuInahme des Gemeinsamen hEereinkommens in die deutsche Geset]geEung Zird das in 
diesem Artikel angesSrochene 5echt nicht Eeeintrlchtigt. (ine 5�cknahmeYerSIlichtung Eesteht 
in der deutschen Geset]geEung nicht� sie Zird Eei diesen AusIuhrYorglngen Yertraglich YereinEart. 
(s gilt im hErigen Artikel 2 der 5ichtlinie 2006�117�(85A720 >1F�35@. 

I.4.4 Ausfuhr von Brennelementen zur Wiederaufarbeitung 

'ieses 5echt ElieE Eis ]um 30. -uni 2005 unEer�hrt. 'anach ist die AEgaEe deutscher Eestrahlter 
%rennelemente aus Anlagen ]ur 6Saltung Yon KernErennstoIIen ]ur geZerElichen (r]eugung Yon 
(lektri]itlt an eine Anlage ]ur AuIarEeitung Eestrahlter KernErennstoIIe nicht auIgrund der AuI�
nahme dieses hEereinkommens in die deutsche Geset]geEung� Medoch auIgrund der 1oYellierung 
des deutschen Atomgeset]es Yom 22. ASril 2002 nicht mehr ]ullssig. 

I.4.5 Rückführung von Material aus der Wiederaufarbeitung 

0it AuInahme des hEereinkommens in die deutsche Geset]geEung Zird das in diesem Artikel 
angesSrochene 5echt nicht Eeeintrlchtigt. 9ielmehr hat die deutsche %undesregierung gegen�Eer 
der Iran]|sischen und der Eritischen 5egierung� in einem 1otenZechsel mit Frankreich und mit 
dem 9ereinigten K|nigreich Yon 1�7� E]Z. 1��0�1��1� das 5echt dieser Eeiden 6taaten EekrlItigt� 
die Eei der WiederauIarEeitung deutscher %rennelemente anIallenden AEIllle und andere (r]eug�
nisse nach 'eutschland ]ur�ckI�hren ]u k|nnen. 
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J Ausgediente umschlossene Quellen 

'iese 6ektion Eehandelt die 9erSIlichtungen geml� Artikel 28 der KonYention. 

Entwicklungen seit der vierten Überprüfungskonferenz: 

'er 'atenEestand ]u 6trahlenTuellen im Eeim %I6 geI�hrten +54�5egister ist erheE�
lich angeZachsen. 'as +54�5egister Zird kontinuierlich E]gl. =uglnglichkeit und %e�
nut]erIreundlichkeit unter %eiEehaltung der hohen 6icherheitsstandards ZeiterentZi�
ckelt. 

J.1 Artikel 28: Ausgediente umschlossene Quellen 

Artikel 28: Ausgediente umschlossene Quellen 

(1) Jede Vertragspartei trifft im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts die 
geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß der Besitz, die 
Wiedernutzbarmachung oder die Endlagerung ausgedienter umschlossener 
Quellen auf sichere Art und Weise erfolgt. 

(2) Eine Vertragspartei erlaubt die Wiedereinfuhr ausgedienter umschlossener 
Quellen in ihr Hoheitsgebiet, wenn sie im Rahmen ihres innerstaatlichen 
Rechts zugestimmt hat, daß diese Quellen an einen Hersteller zurückgeführt 
werden, der zur Entgegennahme und zum Besitz ausgedienter umschlossener 
Quellen befugt ist. 

J.1.1 Gewährleistung der Sicherheit von ausgedienten umschlossenen 
Quellen 

(tZa 100.000 umschlossene 6trahlenTuellen Zerden in 'eutschland in Industrie und GeZerEe� 
0edi]in� Forschung und in der LandZirtschaIt angeZendet. &a. 20.000 6trahlenTuellen sind als 
hochradioaktiYe 4uellen �+54� registriert �s. u.�. 'ie hluIigsten (insat]Eereiche I�r 6trahlenTuel�
len in der Industrie liegen im %ereich der KaliErierung Yon 0essgerlten� Eei der WerkstoIISr�Iung� 
der 3roduktEestrahlung und �sterilisation� soZie Eei F�llstands� und 'ichtemessungen. In der 0e�
di]in Zerden 6trahlenTuellen ]umeist in der 6trahlentheraSie und Eei der %lutEestrahlung einge�
set]t. 'ie am hluIigsten in 6trahlenTuellen YerZendeten 5adionuklide sind &o�60� Ir�1�2� &s�137� 
6r��0 und Am�241. 'er %ereich der eingeset]ten AktiYitlten reicht Yon einigen k%T I�r 3r�I� und 
KaliErierstrahler Eis ]u einigen 1012 %T Eei 6trahlenTuellen I�r %estrahlungsanlagen. 'ie 6icherheit 
Yon ausgedienten umschlossenen 6trahlenTuellen Zird in 'eutschland seit langem durch ein den 
euroSlischen und internationalen 1ormen entsSrechendes geset]liches 5egelZerk soZie durch 
ein umIangreiches Genehmigungs� und AuIsichtss\stem geZlhrleistet. 

%ei der �EerZiegenden =ahl der in 'eutschland auItretenden Fllle so genannter Äherrenloser 
6trahlenTuellen³ handelt es sich um 6trahlenTuellen geringer AktiYitlt. AEhandenkommen und 
Funde Yon radioaktiYen 6toIIen Zerden in den -ahresEerichten des %08% >%I6 11@ und in 3arla�
mentsEerichten regelml�ig Srotokolliert >%I6 12a@. Im -ahr 2012 Zurden in 'eutschland insgesamt 
�1 Funde und 5 9erluste Yon 6trahlenTuellen registriert. 'ie 9er|IIentlichung dieser 0eldungen 
hat auch die AuIgaEe� die gIIentlichkeit �Eer diesen 7hemenEereich ]u unterrichten und hierI�r ]u 
sensiEilisieren. 
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'ie 9erEesserung der Kontrolle ausgedienter umschlossener 6trahlenTuellen stellt die entschei�
dende 0a�nahme Eei den %em�hungen ]ur 9ermeidung au�ergeZ|hnlicher ([Sositionen Yon 
0ensch� 8mZelt und G�tern dar. 'eutschland hat alle diesEe]�glichen (8�5ichtlinien umgeset]t. 
Im Folgenden Zird ergln]end insEesondere �Eer die (rIahrungen mit dem 5egister I�r hochradi�
oaktiYe 6trahlenTuellen Eeim %I6 und den internationalen Konte[t der hEerZachung Yon 6trah�
lenTuellen Eerichtet. 

Hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ) und das HRQ-Register beim BfS 

%asierend auI der am 22. 'e]emEer 2003 Yom 5at der (uroSlischen 8nion erlassenen 5ichtlinie 
2003�122�(85A720 ]ur Kontrolle hochradioaktiYer umschlossener 6trahlenTuellen und herren�
loser 6trahlenTuellen >1F�22@ trat im August 2005 das Geset] ]ur Kontrolle hochradioaktiYer 6trah�
lenTuellen �+54�Geset]� in KraIt >1A�23@. 'er GeltungsEereich des +54�Geset]es ist auI hoch�
radioaktiYe 6trahlenTuellen �+54� Eeschrlnkt. 'ie notZendigen AnSassungen des Atomgeset]es 
�AtG� >1A�3@ und der EetreIIenden 9erordnungen Zurden Yorgenommen. 

� 70a 6trahlenschut]Yerordnung �6trl6ch9� enthllt %estimmungen ]um Eeim %I6 geI�hrten 5e�
gister �Eer hochradioaktiYe 6trahlenTuellen� ZoEei die AngaEen ]u +54 nach � 12d AEs. 2 AtG 
durch den GenehmigungsinhaEer an das 5egister �Eermittelt Zerden m�ssen. Im 1ationalen %e�
richt ]ur Yierten hEerSr�IungskonIeren] Zurde �Eer die (inrichtung und den %etrieE des +54�
5egisters Eerichtet. 

'ie 9erantZortlichkeiten der =ugriIIsEerechtigten I�r das +54�5egister lassen sich Zie im Folgen�
den EeschrieEen ]usammenIassen. 

 GenehmigungsinhaEer� An]eige des (rZerEs� des 7ransIers und des 8mgangs mit einer 
+54 �einschlie�lich deren 9erlust oder Fund� an das %I6. 'er GenehmigungsinhaEer 
�Eermittelt die 'aten mittels des 6tandarderIassungsElatts der Anlage ;9 6trl6ch9 >1A�8@ 
in gesicherter elektronischer Form. (r hat aus 6icherheitsgr�nden keinen unmittelEaren 
=ugriII auI die 'atenEank. 

 =ustlndige %eh|rde des Landes� 9eriIi]ierung der Yom GenehmigungsinhaEer �Eermittel�
ten 'aten� An]eige Yon 9erlusten oder Funden Yon +54� %erichte und Anal\sen. 'ie %e�
h|rde kann auI die 'atenEank ]ugreiIen. 

 %undesamt I�r 6trahlenschut]� %etrieE und 3Ilege der 'atenEank� (rstellung Yon %erichten 
und Anal\sen� Kontrolle der 'aten auI 3lausiEilitlt� (ingaEe der eingehenden 'aten� %e�
ratung der %enut]er der 'atenEank� (ntZicklung Yon 6oItZare und +ardZare. 'as %I6 ist 
der geset]lich Eenannte %etreiEer der 'atenEank. 

 6onstige %eh|rden� %erichte und Anal\sen� Ialls =ugriIIe durch 6icherheitsEeh|rden �Kri�
minallmter� 3oli]ei usZ.� n|tig sind. 'iese %eh|rden haEen nur Lese]ugriII. 

'ie 6icherheit des %etrieEs der +54�'atenEank Zird durch eine 5eihe Yon administratiYen und 
datentechnischen 0a�nahmen geZlhrleistet. 

'er %etrieE des +54�5egisters lluIt seit -uli 2006 und erI�llt die AnIorderungen der oEen genann�
ten (uroSlischen 5ichtlinie. 'as 6\stem ist Yon GenehmigungsinhaEern und %eh|rden ak]eStiert. 
(s Zird kontinuierlich E]gl. =uglnglichkeit� auch I�r GenehmigungsinhaEer� und %enut]erIreund�
lichkeit unter %eiEehaltung der hohen 6icherheitsstandards ZeiterentZickelt. 'ie (ntZicklung der 
'aten im +54�5egister seit dem -ahr 2006 ]eigt 7aEelle -�1. =u �7.200 5egistrierungen Yon 
6trahlenTuellen insgesamt Zurden Eis (nde 2013 115.300 0eldungen in der 'atenEank gesSei�
chert. 9on diesen registrierten 6trahlenTuellen Zaren allerdings nur ca. 40 � +54 im 6inne der 
6trl6ch9. 
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7aEelle -�1� (ntZicklung der 'aten im +54�5egister seit dem -ahr 2006 >%I6 12a@ 

Stand 
Genehmigungsinha-

ber 
Behörden Strahlenquellen 

Meldungen 

(nde 2006 321 43 1.740 3.13� 
(nde 2007 453 47 7.625 16.863 
(nde 2008 540 47 13.800 32.600 
(nde 200� 580 4� 17.300 4�.200 
(nde 2010 5�0 4� 20.100 63.000 
(nde 2011 630 50 23.500 7�.000 
(nde 2012 646 60 27.200 �7.200 
(nde 2013� 657 64 31.000 115.300

� -ahresEericht des %I6 I�r 2013 noch unYer|IIentlicht ]um =eitSunkt der %erichterstattung 

Allgemeine Anforderungen an Strahlenquellen 

'er 8mgang mit umschlossenen 6trahlenTuellen EedarI geml� � 7 6trl6ch9 >1A�8@ der Geneh�
migung. Ausgenommen sind 3r�Istrahler� deren AktiYitlt die Freigren]en der Anl. III 7aE. 1 6S. 2 
oder 3 6trl6ch9 nicht �Eerschreitet �� 8 AEs. 1 in 9erEindung mit Anl. 1 7eil % 1r. 1 E]Z. 2 
6trl6ch9�� eEenso die 9erZendung Yon Eauart]ugelassenen 9orrichtungen� Zelche 6trahlenTuel�
len enthalten k|nnen �� 8 AEs. 1 in 9erEindung mit Anl. 1 7eil % 1r. 4 6trl6ch9�. 

Weiter regelt � 6� AEs. 1 6trl6ch9� dass radioaktiYe 6toIIe� mit Zelchen nur auIgrund einer Ge�
nehmigung u. a. nach � 7 6trl6ch9 umgegangen Zerden darI� nur an 3ersonen aEgegeEen Zerden 
d�rIen� die die erIorderliche Genehmigung Eesit]en. %ei der AEgaEe umschlossener radioaktiYer 
6toIIe an einen anderen AnZender ]ur Zeiteren 9erZendung muss dem (rZerEer nach � 6� 
AEs. 2 Eescheinigt Zerden� dass die 8mh�llung dicht und kontaminationsIrei ist. +ochradioaktiYe 
6trahlenTuellen d�rIen nur aEgegeEen Zerden� Zenn ihnen ]uslt]lich eine geml� 6trl6ch9 sSe�
]iIi]ierte 'okumentation des +erstellers EeigeI�gt ist. � 6� AEs. 3 und 4 6trl6ch9 regeln %eI|rde�
rung und hEergaEe an den (mSIlnger. =uZiderhandlungen gegen die genannten 5egelungen des 
� 6� sind durch � 116 als 2rdnungsZidrigkeiten mit %u�geld EeZehrt. 'ar�Eer hinaus ist nach
� 328 AEs. 1 1r. 2 6tG% >1%�1@ die AuIEeZahrung� %eI|rderung� %earEeitung� 9erarEeitung� sons�
tige 9erZendung soZie (in� und AusIuhr ohne die erIorderliche Genehmigung oder entgegen einer 
Yoll]iehEaren 8ntersagung Yon solchen sonstigen radioaktiYen 6toIIen straIEeZehrt� die nach Art� 
%eschaIIenheit oder 0enge geeignet sind� durch ionisierende 6trahlen den 7od oder eine schZere 
Gesundheitsschldigung eines anderen herEei]uI�hren. 

Geml� � 70 AEs. 1 6trl6ch9 sind der %eh|rde GeZinnung� (r]eugung� (rZerE� AEgaEe und der 
sonstige 9erEleiE Yon radioaktiYen 6toIIen� somit auch Yon 6trahlenTuellen� innerhalE eines 0o�
nats unter AngaEe Yon Art und AktiYitlt mit]uteilen� und es ist dar�Eer %uch ]u I�hren. F�r den 
8mgang mit hochradioaktiYen 6trahlenTuellen Eesteht ]uslt]lich die 3Ilicht� das %I6 ]u inIormie�
ren� ZoEei der 8mIang der ]u �Eertragenden InIormationen eindeutig geregelt ist �siehe unten�. 
1ach � 70 AEs. 4 6trl6ch9 ist eine %escheinigung �Eer die 'ichtigkeit umschlossener radioaktiYer 
6toIIe der 0itteilung �Eer den (rZerE der 6trahlenTuelle an die %eh|rde Eei]uI�gen. %auart]uge�
lassene 9orrichtungen� in die sonstige radioaktiYe 6toIIe eingeI�gt sind und die nach � 8 AEs. 1 
i. 9. m. Anl. I 7eil % 1r. 4 6trl6ch9 genehmigungsIrei YerZendet Zerden d�rIen� sind nach %een�
digung der 1ut]ung geml� � 27 AEs. 7 6trl6ch9 unYer]�glich an den =ulassungsinhaEer �in 
'eutschland ist dies in der 5egel der +ersteller oder 9ertreiEer� ]ur�ck]ugeEen. 

'as deutsche 5egelZerk set]t die I�r 6trahlenTuellen YerEindlichen 5egelZerksteile der (8�
5A720�Grundnormen �6�2��(85A720 >1F�18@ soZie die 5ichtlinie 2003�122�(85A720 
>1F�22@ um und Eer�cksichtigt auch die einschllgigen (mSIehlungen und LeitIlden der IA(2 �Ygl. 
die AusI�hrungen in KaSitel -.1.3 ]u internationalen AsSekten�. 
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Zwischen- und Endlagerung ausgedienter Strahlenquellen 

'ie LeEensdauern der eingeset]ten 6trahlenTuellen sind insEesondere Zegen der stark unter�
schiedlichen +alEZerts]eiten der YerZendeten 5adionuklide sehr unterschiedlich. In den meisten 
Flllen Zerden die auI der %asis einer 8mgangsgenehmigung EetrieEenen 9orrichtungen nach %e�
endigung der 1ut]ung mitsamt der in ihnen YerEleiEenden 6trahlenTuellen Yom %etreiEer an den 
Gerltehersteller ]ur�ckgegeEen. 'ieser Sr�It ggI. eine Zeitere 9erZendung der 6trahlenTuellen 
oder giEt sie ]ur�ck an den 4uellenhersteller� der die 6trahlenTuellen teilZeise Zieder YerZenden 
kann. 'ie nicht mehr einset]Earen 6trahlenTuellen Zerden an die Landessammelstellen aEgege�
Een. 'ort Zerden sie Eis ]ur AEgaEe an das (ndlager Konrad ]Zischengelagert. 

'ie grundlegenden nationalen 5egelungen I�r die (ntsorgung radioaktiYer AEIllle sind im Atom�
geset] enthalten. In � �a des Atomgeset]es �AtG� ist geregelt� dass die %undesllnder I�r die =Zi�
schenlagerung der in ihrem GeEiet angeIallenen radioaktiYen AEIllle Landessammelstellen ein]u�
richten haEen. In � 72 Eis 7� 6trl6ch9 sind die 0eldeSIlicht an die AuIsichtsEeh|rden der %undes�
llnder� die Art und der 8mIang der 0eldungen soZie die %ehandlung� 9erSackung� =Zischenla�
gerung und die AElieIerung der radioaktiYen AEIllle geregelt. 

(ntsSrechend den AnIorderungen an end]ulagernde AEIallgeEinde giEt es keine gesonderten An�
Iorderungen an die 9erarEeitung� 9erSackung und Kenn]eichnung Yon umschlossenen 6trahlen�
Tuellen. In den Landessammelstellen Zerden ausgediente 6trahlenTuellen in der 5egel gemein�
sam mit anderen radioaktiYen AEIlllen konditioniert und dokumentiert. %ei der Konditionierung 
ausgedienter 6trahlenTuellen kommen die gleichen 9erIahren Zie Eei den radioaktiYen AEIlllen 
]um (insat]. 6ie Zird nach Yom %I6 TualiIi]ierten 9erIahren durchgeI�hrt. =iel ist die +erstellung 
Yon ]Zischen� und endlagerIlhigen AEIallgeEinden. 'ie AnIorderungen an die end]ulagernden 
AEIallgeEinde Zerden in den MeZeiligen (ndlagerungsEedingungen IestgeschrieEen. Im 5ahmen 
einer 3roduktkontrolle Zird die (inhaltung der in den (ndlagerungsEedingungen Iestgelegten An�
Iorderungen an die AEIallgeEinde �EerSr�It. 'ie Landesammelstellen I�hren die auI diese Weise 
hergestellten AEIallgeEinde nach erIolgter 3roduktkontrolle und %estltigung der (inlagerEarkeit an 
das (ndlager Konrad �nach dessen InEetrieEnahme� aE. 

Endgelagerte umschlossene Strahlenquellen im Endlager Morsleben (ERAM) 

'ie (ntsorgung Yon ausgedienten radioaktiYen 6trahlenTuellen soll am %eisSiel der (ndlagerung 
im (5A0 auIge]eigt Zerden. 

AuIgrund ihrer %eschaIIenheit Zurden ausgediente 6trahlenTuellen mit einer AktiYitlt Eis ]u 
2ā1011 %T� die im (5A0 endgelagert Zurden� Yerschiedenen AEIallarten ]ugeordnet. =ur AEIallart 
A 4.10 �6onderaEIallarten� Zurden sie ]ugeordnet� Zenn es sich um  

 undichte 6trahlenTuellen� 

 kontaminierte 6trahlenTuellen� 

 mechanisch instaEile 6trahlenTuellen� 

 6trahlenTuellen mit gasI|rmigem Inhalt� 

 6trahlenTuellen mit gr|�eren AEmessungen als die InnenaEmessungen des 6trahlen�
schut]Eehllters oder 

 Iest in Gerlte eingeEaute 6trahlenTuellen  

handelte. 'iese AEIallart Zurde nach Iestgelegten %ehandlungsYorschriIten in die AEIallart A1 
�Feste AEIllle� �EerI�hrt und im (5A0 auIgrund ihrer niedrigen AktiYitlt gestaSelt. Ausgeschlos�
sen Yon der (ndlagerung Zaren 1eutronenTuellen. 
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'ie (ndlagerung Yon umschlossenen ausgedienten 6trahlenTuellen �AEIallart A3� erIolgte direkt 
durch den 9erstur] Yon nicht Zeiter Eehandelten und nicht YerSackten 6trahlenTuellen aus Zie�
derYerZendEaren 6trahlenschut]Eehlltern in einen darunter liegenden AEEau. 'a die umschlos�
senen 6trahlenTuellen ein sehr geringes 9olumen haEen� kann ihr 9olumen Yernachllssigt Zer�
den. Im =eitraum Yon 1�81 Eis 1��8 Zurden im (5A0 insgesamt 6.617 6t�ck umschlossene 
6trahlenTuellen ]umeist Yerst�r]t. 'aneEen Zurden Yier &o�60�6trahlenTuellen� drei in %lei�&on�
tainern und eine in einem 6trahlerkoSI� im %ereich der 4a�6ohle eingelagert. 

'ie GesamtaktiYitlt der endgelagerten umschlossenen 6trahlenTuellen Eetrug am 31. 'e]emEer 
2012 unter %er�cksichtigung des AEklingens ca. 1�1ā1013 %T. 

=uslt]lich da]u Zurden umschlossene 6trahlenTuellen in %ohrl|chern eingelagert. 'iese sind Ior�
mal noch nicht endgelagert� die Genehmigung daI�r Zurde aEer Eereits Eeantragt.  

'ie Zichtigsten 5adionuklide dieser 6trahlenTuellen sind� &o�60� &s�137� 6r��0� (u�152� 5a�226� 
Kr�85� Ag�110m� 3m�147� Ir�1�2 soZie die AlSha�6trahler Am�241 und 7h�228. 

Regelungen für Fund und Abhandenkommen 

� 71 6trl6ch9 >1A�8@ regelt AEhandenkommen� Fund und (rlangung der tatslchlichen GeZalt �Eer
radioaktiYe 6toIIe und ist damit eEenso I�r 6trahlenTuellen einschllgig. 6o muss der Eisherige 
InhaEer der tatslchlichen GeZalt �Eer radioaktiYe 6toIIe� deren AktiYitlt die Freigren]en der Anl. III 
7aE. 1 6S. 2 und 3 6trl6ch9 �Eerschreitet� der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde oder der I�r die 
|IIentliche 6icherheit oder 2rdnung ]ustlndigen %eh|rde das AEhandenkommen dieser 6toIIe 
unYer]�glich mitteilen. %ei AEhandenkommen einer hochradioaktiYen 6trahlenTuelle gilt dar�Eer 
hinaus die unYer]�gliche 0itteilungsSIlicht an das 5egister �Eer hochradioaktiYe 6trahlenTuellen 
Eeim %I6 in elektronischer Form mit dem in der 6trl6ch9 Iestgelegten 6tandarderIassungsElatt 
�Ygl. die AusI�hrungen ]um +54�5egister�. 'er Fund radioaktiYer 6toIIe E]Z. die (rlangung der 
tatslchlichen GeZalt �Eer diese 6toIIe sind der atomrechtlichen AuIsichtsEeh|rde oder der I�r die 
|IIentliche 6icherheit oder 2rdnung ]ustlndigen %eh|rde unYer]�glich mit]uteilen. 

J.1.2 Wiedereinfuhr ausgedienter Quellen 

In 'eutschland Zerden umschlossene 6trahlenTuellen hergestellt und auch ins Ausland Yertrie�
Een. 'eshalE sind I�r die WiedereinIuhr ausgedienter umschlossener 6trahlenTuellen nach 
'eutschland seit langem geset]liche 5egelungen Yorgesehen. 'em allgemein hohen GeIlhr�
dungsSoten]ial Yon hochradioaktiYen 6trahlenTuellen tragen diese 5egelungen 5echnung. 6ie 
dienen da]u� die AnIorderungen des Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive 
Sources >IA(2 04@ um]uset]en� der in den �� 23 Eis 2� den Im� und ([Sort Yon 6trahlenTuellen 
Eehandelt und hierEei eine lhnlich intensiYe =usammenarEeit der Eei der 9erEringung� also auch 
der WiedereinIuhr� Eeteiligten %eh|rden Zie Eei der 9erEringung Yon radioaktiYem AEIall Yorsieht. 
'ie 5egelungen I�r die gren]�Eerschreitende 9erEringung in den �� 1� Eis 22 6trl6ch9 >1A�8@ 
erstrecken sich daher auch auI +54. 

+erYor]uheEen ist� dass 9erEringungen innerhalE der (8 hiernach keiner GenehmigungsSIlicht 
unterliegen und dass dar�Eer hinaus die Genehmigung I�r 9erEringungen in�aus 'rittllndern unter 
Eestimmten %edingungen durch eine An]eige erset]t Zerden kann. 'ie gren]�Eerschreitende 9er�
Eringung innerhalE der (8 Zird durch die 9erordnung 1r. 14�3��3�(85A720 >1F�34@ geregelt. 
Wesentlich ist Eei umschlossenen 6trahlenTuellen die Yorherige Kenntnisnahme der ]ustlndigen 
%eh|rde �in 'eutschland das %undesamt I�r WirtschaIt und AusIuhrkontrolle �%AFA�� auIgrund 
einer entsSrechenden (rkllrung des (mSIlngers. 'ie erIolgte 9erEringung muss eEenIalls der 
]ustlndigen %eh|rde des (mSIlngermitgliedstaates gemeldet Zerden. 
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6oZeit sich geset]licher Genehmigungs� oder =ustimmungsEedarI I�r gren]�Eerschreitende 9er�
Eringungen� ]. %. Eei WiedereinIuhr einer 6trahlenTuelle aus einem 1icht�(8�Land� ergiEt� ist ge�
ml� � 22 AtG >1A�3@ das %AFA ]ustlndig. 

+ochradioaktiYe 6trahlenTuellen� mit denen nicht mehr umgegangen Zird oder umgegangen Zer�
den soll� sind geml� � 6� AEs. 5 6trl6ch9 nach %eendigung des GeErauchs an den +ersteller� 
den 9erEringer oder einen anderen GenehmigungsinhaEer aE]ugeEen oder als radioaktiYer AEIall 
aE]ulieIern oder ]Zischen]ulagern. 'as 5ec\cling Yon ausgedienten 6trahlenTuellen nach deren 
5�ckgaEe ]. %. Eeim +ersteller oder einer entsSrechend autorisierten Firma� der�die da]u die er�
Iorderlichen Genehmigungen Eesit]t� ist eEenIalls Srin]iSiell m|glich. (in 9erEleiE ohne 1ut]ung 
Eeim Eisherigen 1ut]er ist nicht erlauEt. 'ie +ersteller E]Z. die 9erEringer hochradioaktiYer 6trah�
lenTuellen sind� Zie oEen EeschrieEen� ]ur 5�cknahme YerSIlichtet E]Z. haEen sicher]ustellen� 
dass sie Yon 'ritten ]ur�ckgenommen Zerden k|nnen. 

'ie gren]�Eerschreitende 9erEringung solcher 4uellen ist aE dem 100Iachen der in der Anl. III 
7aE. 1 6S. 3a 6trl6ch9 auIgeI�hrten AktiYitltsZerte nach � 1� 6trl6ch9 genehmigungsSIlichtig. 
%ei 8nterschreiten dieses Wertes kann die 9erEringung unter Eestimmten 9orausset]ungen im 
An]eigeYerIahren erIolgen. F�r eine 9erEringung aus einem 6taat au�erhalE der (8 nach 
'eutschland ist dies m|glich� Zenn der einI�hrende 9erEringer 

1. 9orsorge getroIIen hat� dass die ]u YerEringenden radioaktiYen 6toIIe nach der 9erEringung 
erstmals nur Yon 3ersonen erZorEen Zerden� die eine nach den �� 6� 7 oder � des 
Atomgeset]es oder nach � 7 AEs. 1 oder � 11 AEs. 2 der 6trl6ch9 erIorderliche Genehmigung 
Eesit]en und 

2. diese 9erEringung der nach � 22 AEs. 1 AtG ]ustlndigen %eh|rde an]eigt oder die An]eige 
sSltestens im =usammenhang mit der =ollaEIertigung Eei der I�r die hEerZachung nach � 22 
AEs 2 AtG ]ustlndigen %eh|rde oder der Yon ihr Eenannten 6telle aEgiEt. 

%ei 9erEringungen sonstiger radioaktiYer 6toIIe ]Zischen den 0itgliedstaaten der (8 gelten die 
%estimmungen der 9erordnung 1r. 14�3��3�(85A720 >1F�34@. %]gl. umschlossener 6trahlen�
Tuellen gilt hier Iolgendes� 

�Artikel 4� 

�1� 'er %esit]er umschlossener 6trahlenTuellen� der diese an einen anderen 2rt YerEringen 
oder YerEringen lassen Zill� muss Yon dem (mSIlnger der radioaktiYen 6toIIe eine Yorherige 
schriItliche (rkllrung einholen� Zonach der (mSIlnger in dem 0itgliedstaat� in den die 9er�
Eringung erIolgt� alle geltenden %estimmungen ]ur 'urchI�hrung der 5ichtlinie �6�2��(8�
5A720 >1F�18@ soZie den einschllgigen nationalen 9orschriIten I�r die sichere Lagerung� 
9erZendung oder (ntsorgung dieser Kategorie Yon 6trahlenTuellen entsSrochen hat. 

Anm.� F�r diese (rkllrung ist das im Anhang I der 9erordnung 1r. 14�3��3�(85A720 
>1F�34@ enthaltene 6tandard�'okument ]u YerZenden. 

�2� 'er (mSIlnger sendet die in AEsat] 1 genannte (rkllrung an die ]ustlndigen %eh|rden des 
0itgliedstaates� in den die 9erEringung erIolgt. 'ie Kenntnisnahme Yon der (rkllrung ist Yon 
der ]ustlndigen %eh|rde mit ihrem 6temSel auI dem 'okument ]u Eestltigen� die (rkllrung 
ist sodann Yom (mSIlnger an den %esit]er ]u senden. 

(s handelt sich hier Medoch nur um eine AEsichtserkllrung� die keine Kontrolle �Eer tatslchlich 
erIolgte 9erEringungen erlauEt� denn Zeiterhin ist Iestgelegt� 

�Artikel 5� 

�1� 'ie in Artikel 4 genannte (rkllrung kann I�r mehr als eine 9erEringung gelten� Zenn 
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 die umschlossenen 6trahlenTuellen� auI die sie sich Ee]ieht� im Wesentlichen dieselEen 
Sh\sikalischen und chemischen (igenschaIten auIZeisen� 

 die umschlossenen 6trahlenTuellen� auI die sie sich Ee]ieht� die in der (rkllrung ge�
nannten AktiYitltsZerte nicht �Eerschreiten und 

 die 9erEringungen Yon demselEen %esit]er ]u demselEen (mSIlnger erIolgen und die�
selEen ]ustlndigen %eh|rden eingeschaltet Zerden. 

�2� 'ie (rkllrung hat eine G�ltigkeitsdauer Yon h|chstens 3 -ahren aE dem =eitSunkt der 6tem�
Selung durch die ]ustlndige %eh|rde. 

(in 0eldeYerIahren I�r tatslchlich YerErachte sonstige radioaktiYe 6toIIe Zird nachIolgend Ee�
schrieEen� 

�Artikel 6� 

'er %esit]er Yon umschlossenen 6trahlenTuellen und anderen 6trahlenTuellen� der diese Yon ei�
nem 2rt ]u einem anderen 2rt YerEracht hat oder YerEringen lie�� �Eermittelt den ]ustlndigen 
%eh|rden des %estimmungsmitgliedstaats Einnen 21 7agen nach Medem 4uartalsende Iolgende 
AngaEen �Eer die im 4uartal erIolgte LieIerung� 

 1ame und AnschriIt der (mSIlnger� 
 GesamtaktiYitlt Me 5adionuklid� das an den MeZeiligen (mSIlnger gelieIert Zurde� soZie 

An]ahl der LieIerungen� 
 h|chste (in]elmenge eines Meden an den MeZeiligen (mSIlnger gelieIerten 5adionuklids� 
 Art des 6toIIes� umschlossene 6trahlenTuelle� andere 6trahlenTuelle. 

(s ist augenscheinlich� dass durch dieses 0eldeYerIahren die in Medem 0itgliedstaat der (8 ]u�
stlndigen %eh|rden �in 'eutschland das %undesamt I�r WirtschaIt und AusIuhrkontrolle �%AFA�� 
nur YiertelMlhrlich 0eldungen I�r 9erEringungen in das Inland erhalten� Zelche im hErigen nicht 
auI 9ollstlndigkeit �EerSr�IEar sind. 0eldungen �Eer 9erEringungen aus dem Inland in einen an�
deren 0itgliedstaat der (8 sind nicht Yorgesehen. 8m diese L�cke schlie�en ]u k|nnen� ist Eei 
der (8�Kommission ein 9orschlag 'eutschlands eingeEracht Zorden� Zonach auch eine %enach�
richtigung der %eh|rde des LieIerlandes Yor]usehen ist. 

J.1.3 Internationale Aspekte 

'ie deutschen 5egelungen tragen der 7atsache 5echnung� dass die 6icherheit Yon 6trahlenTuel�
len eine internationale 'imension auIZeist. +ierEei sind insEesondere herrenlose 6trahlenTuellen 
releYant� ]u deren unEeaEsichtigter 9erEreitung insEesondere der gloEale 6chrotthandel Eeitrlgt. 
Im 6chrott YerEorgene 6trahlenTuellen Zeisen gegen�Eer Kontaminationen mit 1250 oder an�
deren radioaktiYen 6toIIen ein Zeitaus h|heres GeIlhrdungsSoten]ial auI. 'eutschland Eegr��t 
daher alle Anstrengungen� die darauI gerichtet sind� dieses GeIlhrdungsSoten]ial ]u redu]ieren 
und insEesondere ]ur 9ermeidung der 9erEreitung Yon 6trahlenTuellen im gloEalen 6chrotthandel 
Eei]utragen. Als %eisSiele sind hierEei ]u nennen� 

das Yon der IA(2 EetrieEene InIormationss\stem ]ur hEermittlung Yon 'aten ]u ZeltZeit
Yerloren gegangenen 6trahlenTuellen�

die 'urchI�hrung Yon internationalen 7agungen und anderen Foren ]um InIormationsaus�
tausch internationaler ([Serten� Zie ]. %. die International Conference on Control and Ma-
nagement of Inadvertent Radioactive Material in Scrap Metal in 7arragona �6Sanien� im
FeEruar 200�� da hierdurch die internationale 9orgehensZeise aEgestimmt und harmoni�
siert Zerden kann�
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 die (rarEeitung eines Internationalen hEereinkommens E]gl. der gren]�Eerschreitenden 
9erEringung Yon 6chrott und +alE]eugen �Code of Conduct on the Transboundary Move-
ment of Radioactive Material Inadvertently Incorporated into Scrap Metal and Semi-Finis-
hed Products of the Metal Recycling Industries� unter FederI�hrung der IA(2 >IA(2 14@� 
dessen 9eraEschiedung Medoch am Iehlenden Konsens der 0itgliedstaaten scheiterte� 

 die Anstrengungen ein]elner Llnder� durch Eesonders oIIen gestaltete 5egelungen I�r die 
Kosten�Eernahme der (ntsorgung Yon im 6chrott geIundenen 6trahlenTuellen darauI hin�
]uZirken� dass Funde den %eh|rden gemeldet Zerden und nicht aus 6orge Yor hohen 
(ntsorgungskosten unterdr�ckt Zerden� dies ist EeisSielsZeise in 6Sanien durch das ÄSpa-
nish Protocol³ erIolgt� dessen 9orgehensZeise auch Yon s�damerikanischen Llndern 
�Eernommen Zurde. 

'as AEschlussdokument der KonIeren] in 7arragona Eringt ]um Ausdruck� dass durch ein Yer�
Eindliches hEereinkommen ]Zischen den 6taaten die 9ereinheitlichung der 9orgehensZeise ge�
gen die unEeaEsichtigte gren]�Eerschreitende 9erEringung radioaktiYer 6toIIe im 6chrott erreicht 
Zerden k|nne. 'iesem Anliegen Zird mit der (rarEeitung des genannten Internationalen hEerein�
kommens 5echnung getragen. 

'er internationale 'atenaustausch erleichtert die ZeltZeite Kontrolle und 9erIolgung Yon 6trah�
lenTuellen. InnerhalE der (8 sind durch die Eereits auIgeI�hrten 5egelZerke� insEesondere die 
5ichtlinien 14�3��3�(85A720 >1F�34@ und 2003�122�(85A720 >1F�22@� Zichtige 9orausset]un�
gen hier]u geschaIIen Zorden. 'ie 9ereinEarung eines elektronischen 'atenaustauschIormats 
soZie die %er�cksichtigung der (rIahrungen der (8�0itgliedstaaten sind ]uk�nItig releYante =iele. 
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K Allgemeine Bestrebungen zur Verbesserung der 
Sicherheit 

'iese 6ektion Iasst die Eisher er]ielten Fortschritte 'eutschlands ]ur 9erEesserung der 6icherheit 
seit der Yierten hEerSr�IungskonIeren] 2012 ]usammen und erllutert die 8mset]ung des 6tand�
ortausZahlgeset]es soZie die %estreEungen� die 6icherheit im 8mgang� Eei der Lagerung und der 
(ntsorgung Yon aEgeErannten %rennelementen und radioaktiYen AEIlllen durch die AnZendung 
und WeiterentZicklung Yon 6icherheitsma�stlEen ]u geZlhrleisten. 

K.1 Sachstand zu Herausforderungen und geplanten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit gemäß Rapporteursbericht zur deutschen 
Präsentation während der vierten Überprüfungskonferenz  

'er 5aSSorteursEericht ]ur Yierten hEerSr�IungskonIeren] 2012 Iasst die noch Eestehenden +er�
ausIorderungen soZie die geSlanten 0a�nahmen ]ur 9erEesserung der 6icherheit ]usammen� 
die im (rgeEnis der 3rlsentation 'eutschlands Yon der LlndergruSSe identiIi]iert Zurden. 'ie im 
%erichts]eitraum er]ielten Fortschritte Eei diesen ArEeitsSunkten sind nachIolgend auIgeI�hrt. 

(1) Herausforderungen 

Erstellung eines Nationalen Entsorgungsprogramms bis Mitte 2015 entsprechend der Richtlinie 
2011/70/EURATOM 

'ie 5ichtlinie 2011�70�(85A720 des 5ates Yom 1�. -uli 2011 >1F�36@ Iordert Yon den 0itglied�
staaten der (uroSlischen 8nion die 6chaIIung eines nationalen Geset]es�� 9oll]ugs� und 2rga�
nisationsrahmens I�r die YerantZortungsYolle und sichere (ntsorgung aEgeErannter %rennele�
mente und radioaktiYer AEIllle. 'ieser Eeinhaltet unter anderem die 3Ilicht der 0itgliedstaaten� 
innerhalE Yon Yier -ahren nach InkraIttreten der 5ichtlinie� also sSltestens Eis ]um 23. August 
2015� ein nationales (ntsorgungsSrogramm auI]ustellen� das regelml�ig ]u �EerSr�Ien und ± 
gegeEenenIalls unter %er�cksichtigung des ZissenschaItlichen und technischen Fortschritts ± ]u 
aktualisieren ist. 'eutschland Zird die (8�5ichtlinie 2011�70�(85A720 ]�gig in nationales 5echt 
umset]en. 

0it der (rarEeitung des Yon der 5ichtlinie geIorderten nationalen (ntsorgungsSrogramms Zurde 
im -ahr 2012 Eegonnen. 'as 3rogramm Zird eine %estandsauInahme slmtlicher aEgeErannter 
%rennelemente und radioaktiYer AEIllle in 'eutschland Eeinhalten. Au�erdem Zerden darin Kon�
]eSte� 3llne und technische L|sungen soZohl I�r die (rrichtung Yon (ndlagern als auch I�r die 
=eit nach dem 9erschluss der (ndlager erarEeitet und I�r die 8mset]ung ein konkreter =eitSlan� 
einschlie�lich der 5egelung der =ustlndigkeiten� erstellt. 'as nationale (ntsorgungsSrogramm 
'eutschlands Zird Eis 6ommer 2015 Yorliegen. 

Schaffung eines neuen regulatorischen Rahmens für die Behandlung radioaktiver Abfälle mit klarer 
Trennung der betrieblichen und regulatorischen Aufgaben entsprechend der Richtlinie 
2011/70/EURATOM 

0it dem am 27. -uli 2013 in KraIt getretenen neuen ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tan�
dortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle³ �6tandortausZahlgeset]� Zer�
den die =ustlndigkeiten und AuIgaEen im %ereich der (ndlagerung ]um 7eil neu ]ugeordnet. 0it 
dem %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� soll eine neue 5egulierungsEeh|rde I�r das 
6tandortausZahlYerIahren geschaIIen Zerden. 
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'as %I( soll ]udem 9erZaltungsauIgaEen des %undes auI dem GeEiet der Genehmigung Yon 
Anlagen des %undes ]ur 6icherstellung und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle erledigen� die 
ihm durch das Atomgeset]� das 6tandortausZahlgeset] oder andere %undesgeset]e ]ugeZiesen 
Zerden. 'as %I( soll k�nItig auch I�r die 3lanIeststellung und Genehmigung Yon Anlagen ]ur 
(ndlagerung ]ustlndig sein. F�r 3lanung� (rrichtung und %etrieE der Anlagen liegt die =ustlndig�
keit Zeiterhin Eeim %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�. 

'ie Fach� und 5echtsauIsicht �Eer das %I6 Zird Eei Anlagen des %undes ]ur (ndlagerung radio�
aktiYer AEIllle Zie Eisher Yom %undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsi�
cherheit �%08%� ausge�Et. 

Erzielung öffentlicher Akzeptanz für die vorgeschlagenen Endlagerstrategien (Inbetriebnahme 
Gorleben oder Entwicklung eines neuen tiefen geologischen Endlagers für hochradioaktive Ab-
fälle) 

'as im 2013 YeraEschiedeten 6tandortausZahlgeset] ]ur (ndlagerung Wlrme entZickelnder ra�
dioaktiYer AEIllle angelegte transSarente und oIIene 9erIahren sieht eine Ereite gIIentlichkeitsEe�
teiligung Yor. 'er 6al]stock GorIeEen Zird daEei Zie Meder andere in %etracht kommende 6tandort 
EeZertet und Yerglichen. 

'as 9erIahren Zird durch eine Kommission YorEereitet� die u. a. 9orschllge I�r AnIorderungen an 
die %eteiligung und InIormation der gIIentlichkeit soZie ]ur 6icherstellung der 7ransSaren] erar�
Eeiten soll. 'as %08% richtet nach AEschluss der ArEeit der Kommission und der im Geset] Yor�
gesehenen (Yaluierung und ggI. WeiterentZicklung des Geset]es ein Sluralistisch ]usammenge�
set]tes gesellschaItliches nationales %egleitgremium ]ur gemeinZohlorientierten %egleitung des 
3ro]esses der 6tandortausZahl ein. 'ie 0itglieder erhalten (insicht in alle Akten und 8nterlagen 
des %undesamtes I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� und des 9orhaEentrlgers �%I6�. 'ie %era�
tungsergeEnisse Zerden Yer|IIentlicht. 'as %I( und der 9orhaEentrlger sorgen im 5ahmen ihrer 
AuIgaEen und %eIugnisse daI�r� dass die gIIentlichkeit Ir�h]eitig und Zlhrend der 'auer des 
6tandortausZahlYerIahrens durch %�rgerYersammlungen� %�rgerdialoge� �Eer das Internet und 
durch andere geeignete 0edien umIassend und s\stematisch �Eer die =iele des 9orhaEens� die 
0ittel und den 6tand seiner 9erZirklichung soZie seine Yoraussichtlichen AusZirkungen unterrich�
tet Zird. 'er gIIentlichkeit Zird Gelegenheit ]ur 6tellungnahme gegeEen. =ur Zeiteren %eteiligung 
der gIIentlichkeit Yeranlasst das %I( %�rgerdialoge mit dem =iel� einen oIIenen 'ialog in der gI�
Ientlichkeit ]u erm|glichen. An den in %etracht kommenden 6tandortregionen und 6tandorten Zer�
den %�rgerE�ros eingerichtet. 'iese sorgen daI�r� dass die gIIentlichkeit an den in %etracht kom�
menden 6tandortregionen und 6tandorten in allen Angelegenheiten des MeZeiligen 9erIahrens�
schrittes Gelegenheit ]ur eigenstlndigen Iachlichen %eratung erhllt. =u den Zesentlichen 7eil�
schritten des 9erIahrens I�hrt das %I( %�rgerYersammlungen durch mit dem =iel� die MeZeiligen 
9erIahrensschritte im =usammenZirken mit der gIIentlichkeit Yor]uEereiten. 

'iese 9orgehensZeise er|IInet die &hance� |IIentliche Ak]eStan] I�r die Yorgeschlagenen (nd�
lagerstrategien ]u er]ielen und die (ndlagerIrage in einem gesellschaItlichen Konsens ]u l|sen.  

Rechtfertigung der Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II unter Be-
rücksichtigung anderer Faktoren als der öffentlichen Akzeptanz 

'as mit der 6tilllegung EeauItragte %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6� hat im (rgeEnis eines 
9ergleichs dreier 6tilllegungsoStionen die 5�ckholung aller AEIllle als dieMenige 6tilllegungsoStion 
identiIi]iert� Eei der die Lang]eitsicherheit durch die geordnete (ndlagerung in einem SlanIestge�
stellten (ndlager mit gr|�ter Wahrscheinlichkeit nachgeZiesen Zerden kann. 'ie 5�ckholung aller 
AEIllle Zurde daher als EeYor]ugte 0ethode Eei der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II ange�
sehen. Am 28. FeEruar 2013 YeraEschiedete der 'eutsche %undestag das ÄGeset] ]ur %eschleu�
nigung der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und der 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II³ �ÄLe[ 
Asse³� >1A�26@. In diesem Zird die 6tilllegung der 6chachtanlage Asse II nach 5�ckholung der 
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radioaktiYen AEIllle geregelt. 'aEei sollen keine sicherheitstechnischen AEstriche gemacht Zer�
den� der 6trahlenschut] der %eschlItigten und der %eY|lkerung muss geZlhrleistet Zerden. 'ie 
5�ckholung ist aE]uErechen� Zenn ihre 'urchI�hrung I�r die %eY|lkerung und die %eschlItigten 
aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsreleYanten Gr�nden nicht YertretEar ist.  

%ei der Frage der 5�ckholung sind neEen der 3r�Iung der technischen 0achEarkeit auch die mit 
der 5�ckholung YerEundenen radiologischen 5isiken im 9ergleich ]u den langIristigen 5isiken Eei 
einem 9erEleiE der AEIllle in der 6chachtanlage Asse II ]u Eetrachten. Grundslt]lich sollten 5isi�
ken in der GegenZart und 5isiken in der =ukunIt gleich geZichtet E]Z. EeZertet Zerden. (ine 
AEZlgung der Eei der 5�ckholung auItretenden 6trahlene[Sosition Yon ArEeitnehmern und %e�
Y|lkerung gegen�Eer der durch 5�ckholung und lang]eitsichere (ndlagerung YermeidEaren ]u�
k�nItigen ([Sosition ist Eisher noch nicht erIolgt.  

F�r den Fall der 5�ckholung der AEIllle aus der Asse II EedarI es I�r eine Iundierte AEschlt]ung 
der hierEei auItretenden 6trahlene[Sosition noch genauerer 8ntersuchungen und 3lanungen I�r 
einen neuen 6chacht� ein =Zischenlager mit Konditionierungsanlage und 5�ckholtechniken� an 
denen der]eit gearEeitet Zird. 7eilZeise sind hierEei neue 7echnologien und 9erIahrensZeisen ]u 
entZickeln.  

8m die Lang]eitIolgen eines 9erEleiEs der AEIllle aEschlt]en und gegen�Eer der 5�ckholung 
aEZlgen ]u k|nnen� I�hrt das %I6 eine Lang]eitsicherheitsanal\se durch. +ierI�r sind u. a. ge�
nauere Kenntnisse �Eer die geologischen 9erhlltnisse notZendig. =ur nlheren (rkundung der 
LagerungsYerhlltnisse an der 6�dIlanke der Asse Zurden im 0lr] 2013 seismische 7estmessun�
gen �3�'�6eismik� ]ur 9alidierung des 9erIahrens und der erIorderlichen 3arameter durchgeI�hrt. 

Umsetzung des Standortauswahlgesetzes  

Im ASril 2013 haEen sich %und� Llnder und 3arteien Yerstlndigt� die (ndlagerIrage I�r insEeson�
dere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle im Ereiten Konsens ]u l|sen. 'as ÄGeset] ]ur 6uche 
und AusZahl eines 6tandortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle³ trat 
am 27. -uli 2013 in KraIt >1A�7@.  

=iel des im Geset] EeschrieEenen 6tandortausZahlYerIahrens ist� in einem ZissenschaItsEasier�
ten und transSarenten 9erIahren I�r die in 'eutschland Yerursachten� insEesondere hochradioak�
tiYen AEIllle den 6tandort I�r ein (ndlager in der %undesreSuElik 'eutschland ]u Iinden� der die 
Eestm|gliche 6icherheit I�r einen =eitraum Yon einer 0illion -ahren geZlhrleistet. 

'ie 8mset]ung des 6tandortausZahlgeset]es mit dem =iel� Eis ]um -ahr 2031 einen (ndlager�
standort ]u Eestimmen� Zird in den kommenden -ahr]ehnten eine der ma�geElichen +erausIor�
derungen im 8mgang mit hochradioaktiYen AEIlllen in 'eutschland EleiEen. 

Auswirkungen der vorzeitigen Stilllegung von Kernkraftwerken im Hinblick auf Verantwortlichkei-
ten, Zwischenlagerung niedrig abgebrannter Brennelemente, Personalverfügbarkeit und die Pa-
rallelabwicklung mehrerer großer Stilllegungsprojekte 

0it der 13. AtG�1oYelle ist die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE I�r acht deutsche KernkraIt�
Zerke erloschen� I�r das let]te in %etrieE EeIindliche deutsche KernkraItZerk Zird sie sSltestens 
mit AElauI des 31. 'e]emEer 2022 erl|schen. 'araus ergiEt sich die 1otZendigkeit� mehrere 
gro�e 6tilllegungsSroMekte gleich]eitig und Sarallel aE]uZickeln. 

In 'eutschland stehen umIangreiche (rIahrungen aus lauIenden und aEgeschlossenen 6tillle�
gungsYorhaEen ]ur 9erI�gung. 'ie GenehmigungsYerIahren ]ur 'urchI�hrung Yon 6tilllegungs�
YorhaEen sind im Atomgeset] und den ]ugeh|rigen 9erordnungen Yollstlndig geregelt und Zer�
den u. a. durch den 6tilllegungsleitIaden des %08% und durch die (6K�Leitlinien ]ur 6tilllegung 
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kerntechnischer Anlagen konkretisiert. 'ie AEstimmungsZege und die damit YorgegeEene Inter�
aktion im Genehmigungs� und AuIsichtsYerIahren ]Zischen Antragsteller� LandesEeh|rden und 
6achYerstlndigen sind in den 5egelZerken Zeitgehend Yorge]eichnet und in der 3ra[is etaEliert. 

'er %etreiEer muss in seinen Antragsunterlagen das 5�ckEauSroMekt hinreichend ausI�hrlich dar�
stellen� damit es I�r %eh|rde� Gutachter und gIIentlichkeit nachYoll]iehEar ist. (ine klare 7rennung 
genehmigungsreleYanter AsSekte mit kon]eStioneller und grundslt]licher 6icherheitsreleYan] ei�
nerseits und auIsichtsreleYanten 'etailausI�hrungen andererseits� erm|glicht eine ]�gige 'urch�
I�hrung des GenehmigungsYerIahrens und ausreichende Fle[iEilitlt in der 8mset]ung der 5�ck�
Eauma�nahmen. F�r die Ir�h]eitige +erstellung der KernErennstoIIIreiheit einer Anlage ist es Yon 
Zesentlicher %edeutung� dass die =ulassungs� und GenehmigungsYerIahren I�r die %rennele�
ment�7ransSortEehllter ]�gig geI�hrt und die %ehllter recht]eitig Eereit gestellt Zerden. 

AuIgrund der Yor]eitigen Au�erEetrieEnahme sind in den LagerEecken der EetroIIenen KernkraIt�
Zerke %rennelemente Yorhanden� die ihren Yorgesehenen =ielaEErand Eei Zeitem nicht erreicht 
haEen. 'ies hat AusZirkungen auI Yerschiedene Sh\sikalische (igenschaIten der teilaEgeErann�
ten %rennelemente �geringere 1achZlrmeSroduktion� h|herer Gehalt an sSaltEarem 8ran�235� 
h|herer Sro]entualer Anteil an 3u�23� in der IsotoSen]usammenset]ung des auIgeEauten 3luto�
niums�. 'ie (6K hat ]u dieser 3roElematik 6tellung genommen >4�7@ und Iestgestellt� dass die 
1asslagerEecken so ausgelegt sind� dass die 8nterkritikalitlt auch unter diesen %edingungen ge�
Zlhrleistet ist. F�r die sichere =Zischenlagerung dieser %rennelemente sind deshalE gelnderte 
%ehllter]ulassungen und neue Genehmigungen erIorderlich� Zeil der geIorderte 0indestaEErand 
nicht erreicht ist. +insichtlich der =ZischenlagerEehllter ist eine 0ischEeladung aus stlrker und 
Zeniger Eestrahlten %rennelementen m|glich� mit der die (inhaltung der GenehmigungsYoraus�
set]ungen erreicht Zerden kann. 

'ie (6K hat dargelegt� dass nur Eei ausreichend YerI�gEaren und entsSrechend TualiIi]ierten 3er�
sonalkaSa]itlten Eei den Antragstellern� deren 'ienstleistern soZie den 6achYerstlndigen und 
%eh|rden� mit denen die (rstellung der 8nterlagen soZie deren %eZertung in der notZendigen 
4ualitlt geZlhrleistet Zerden kann� die atomrechtlichen 9erIahren ]�gig und mit hohen 6icher�
heitsstandards aEgeZickelt Zerden k|nnen. 'eshalE ist die langIristig ausreichende 9erI�gEarkeit 
Yon TualiIi]iertem 3ersonal Eei allen 9erIahrensEeteiligten sicher]ustellen. 

(2) Geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 

Bedarfsgerechte Erweiterung der Zwischenlagerkapazitäten im Zuge der Stilllegungsvorhaben 

Geml� dem 13. Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es� das am 6. August 2011 in KraIt trat� 
endete I�r acht KernkraItZerke am 6. August 2011 die %erechtigung ]um LeistungsEetrieE. 6ieEen 
dieser acht KernkraItZerke haEen in]Zischen eine Genehmigung ]ur 6tilllegung Eeantragt �Ygl. 
7aEelle L�14�. %ei der 9orEereitung der Antragsunterlagen Zurden auch die aus dem AEEau re�
sultierenden 5eststoIIe und AEIllle Eetrachtet. 'iese m�ssen EearEeitet und im Falle der radioak�
tiYen AEIllle Eis ]um 7ransSort in ein (ndlager Yor�Eergehend gelagert Zerden. In allen Antrlgen 
ist daher Yorgesehen� die Eei der 6tilllegung anIallenden radioaktiYen AEIllle am 6tandort ]Zi�
schen]ulagern. F�r die %ereitstellung der notZendigen =ZischenlagerkaSa]itlten am 6tandort der 
still]ulegenden Anlage sind anlagensSe]iIisch Iolgende 2Stionen Yorgesehen� 

1ut]ung Yorhandener Lagereinrichtungen�

8mZidmung Yon 5lumen und AnlagenEereichen innerhalE des KernkraItZerks� oder

(rrichtung neuer =Zischenlager sSe]iell I�r diesen =Zeck.

'ie radioaktiYen AEIllle sollen solange am 6tandort ]Zischengelagert Zerden� Eis das (ndlager 
Konrad EetrieEsEereit ist. %ei einigen AEIlllen Zerden sSe]ielle %earEeitungsYerIahren ]ur 9olu�
menredu]ierung angeZendet� EeisSielsZeise 9erSressen� (inschmel]en oder 9erErennen� ZoI�r 
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Eestehende (inrichtungen Eei 'ritten genut]t Zerden. 1ach erIolgreicher %earEeitung erIolgt der 
5�cktransSort der entstandenen 5�ckstlnde an den 6tandort. 

Umsetzung des Standortauswahlgesetzes nach dessen Inkrafttreten, entweder mit dem Ziel der 
weiteren Erkundung des Salzstocks Gorleben oder der Entwicklung eines neuen tiefen geologi-
schen Endlagers für hochradioaktive Abfälle  

'as neue ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme entZi�
ckelnde radioaktiYe AEIllle³ trat am 27. -uli 2013 in KraIt >1A�7@. 'er 6al]stock GorIeEen Zird in 
dem im 6tandortausZahlgeset] EeschrieEenen 6tandortausZahlYerIahren Zie Meder andere in %e�
tracht kommende 6tandort geml� den noch Iest]ulegenden Kriterien und AnIorderungen einEe�
]ogen und EeZertet. 'ie Eislang durchgeI�hrte (rkundung des 6al]stocks GorleEen Zurde Eereits 
im 1oYemEer 2012 eingestellt und mit InkraIttreten dieses Geset]es auch Iormal Eeendet. 'ie in 
2010 Eegonnene YorlluIige 6icherheitsanal\se des 6tandorts GorleEen Zurde im 0lr] 2013 unter 
6icherstellung der er]ielten ZissenschaItlichen (rgeEnisse aEgeschlossen� Medoch mit 9er]icht auI 
die ursSr�nglich Yorgesehene YorlluIige (ignungsSrognose. 

'as deutsche (ndlager I�r die im Inland Yerursachten� insEesondere hochradioaktiYen AEIllle soll 
nunmehr in einem Yergleichenden� ZissenschaItsEasierten und transSarenten 9erIahren geIunden 
Zerden. 'as Geset] sieht Yor� diesen 3ro]ess Eis ]um -ahr 2031 aE]uschlie�en. 'er geIundene 
(ndlagerstandort Zird anschlie�end ein GenehmigungsYerIahren durchlauIen. 

Aktualisierung des Regelwerks für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und Zwischenlagerung 
abgebrannter Brennelemente als Konsequenz aus dem WENRA-Prozess  

Im 5ahmen des W(15A�3ro]esses ]ur +armonisierung und WeiterentZicklung der euroSlischen 
kerntechnischen 5egelZerke sind I�r den %ereich der 6tilllegung kerntechnischer Anlagen im FeE�
ruar 2014 durch die WGW' I�r das deutsche 5egelZerk AEZeichungen ]u 6 � der W(15A�
6icherheitsreIeren]niYeaus I�r die 6tilllegung Iestgestellt Zorden. 'eutschland sieht allerdings 
der]eit keine 1otZendigkeit I�r eine AnSassung des nationalen 5egelZerks� Zeil durch die AuI�
sichts� und GenehmigungsSra[is in 'eutschland die (inhaltung der 6chut]]iele dieser 6icher�
heitsreIeren]leYels geZlhrleistet ist.  

Im 7hemenIeld Ä=Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente³ hat die (ntsorgungskommission 
�(6K� auIgrund der (rkenntnisse aus dem W(15A�3ro]ess das 5egelZerk durch die 9eraEschie�
dung Yon ÄLeitlinien I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und Wlrme 
entZickelnder radioaktiYer AEIllle in %ehlltern³ in der Fassung Yom 10. -uni 2013 ZeiterentZickelt 
>4�2@. 'ie (rIahrungen aus der 3ilotShase in GorleEen m�ndeten im 0lr] 2014 in die Ä(6K�Leitli�
nien ]ur 'urchI�hrung Yon Seriodischen 6icherheits�EerSr�Iungen und ]um technischen Alte�
rungsmanagement I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennelemente und Wlrme entZickelnde ra�
dioaktiYe AEIllle³ >4�5a@. 
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K.2 Umsetzung des Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für 
ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 

F�r die (inrichtung eines (ndlagers I�r insEesondere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle 
Zurde mit Ereiter Solitischer 0ehrheit das ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r 
ein (ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer Geset]e³ 
�6tandortausZahlgeset] ± 6tandAG Yom 23. -uli 2013 >1A�7@� Eeschlossen. +ierin Zird ein Yer�
gleichendes 6tandortausZahlYerIahren kodiIi]iert� das auI die (rmittlung des im +inElick auI die 
6icherheit Eestm|glichen 6tandortes in 'eutschland gerichtet ist. 'ie 6tandortentscheidung er�
Iolgt durch den Geset]geEer und ist 9orausset]ung I�r das anschlie�ende GenehmigungsYerIah�
ren. An das 6tandortausZahlYerIahren Zerden im Geset] hohe AnsSr�che im +inElick auI 7rans�
Saren] und eine umIassende %eteiligung der gIIentlichkeit gestellt.  

=ur (rmittlung und Festlegung Yon Kriterien I�r den AusZahlSro]ess Zird dem AusZahlYerIahren 
eine (r|rterung und Kllrung Yon Grundsat]Iragen I�r die (ntsorgung Wlrme entZickelnder radi�
oaktiYer AEIllle� insEesondere auch ]u Ausschlusskriterien� 0indestanIorderungen und AEZl�
gungskriterien I�r die 6tandortausZahl soZie ]u den AnIorderungen an das 9erIahren des Aus�
ZahlSro]esses und die 3r�Iung Yon AlternatiYen Yorgelagert. 'ieses 9erIahren Zird durch die 
ÄKommission Lagerung hoch radioaktiYer AEIallstoIIe³ durchgeI�hrt. 'iese Zird Eei ihrer ArEeit 
Forschungseinrichtungen und die gIIentlichkeit einEe]iehen. AuI der Grundlage der (mSIehlun�
gen dieser Kommission Zird das Geset] eYaluiert und gegeEenenIalls gelndert. 

=ur GeZlhrleistung eines ZissenschaItsEasierten 6uch� und AusZahlSro]esses und eines trans�
Sarenten 9erIahrensaElauIs soll im GeschlItsEereich des %undesministeriums I�r 8mZelt� 1atur�
schut]� %au und 5eaktorsicherheit �%08%� das %undesamt I�r kerntechnische (ntsorgung �%I(� 
neu eingerichtet Zerden. 'ieses soll unter anderem standortEe]ogene (rkundungsSrogramme 
und 3r�Ikriterien Iestlegen. 'as %undesamt soll als selEstlndige %undesoEerEeh|rde errichtet 
Zerden� das neEen den genannten neuen AuIgaEen im =usammenhang mit dem 6tandortaus�
ZahlYerIahren auch die anschlie�ende atomrechtliche Genehmigung des (ndlagers �Eernehmen 
soll.  

'as %I6 ist der 9orhaEentrlger und hat die AuIgaEe� das 6tandortausZahlYerIahren um]uset]en. 
'a]u geh|ren 9orschllge I�r die AusZahl der 6tandortregionen und der ]u erkundenden 6tand�
orte� die (rstellung Yon standortEe]ogenen (rkundungsSrogrammen und 3r�Ikriterien� die �Eertl�
gige und untertlgige (rkundung der Iestgelegten 6tandorte und die (rstellung der MeZeiligen Yor�
lluIigen 6icherheitsuntersuchungen. 

0it dem 6tandortausZahlgeset] Zerden die ein]elnen 9erIahrensschritte I�r die ergeEnisoIIene 
6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r den sicheren 9erEleiE der insEesondere Wlrme entZi�
ckelnden radioaktiYen AEIllle Iestgelegt und das =iel normiert� den 6tandort I�r die (inrichtung 
eines (ndlagers I�r insEesondere Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle durch %undesgeset] 
Iest]ulegen.  

'as 6tandortausZahlYerIahren sieht eine umIassende %eteiligung der gIIentlichkeit und einen 'i�
alog mit den %etroIIenen in allen 3hasen des 9erIahrens Yor. 'as 6tandortausZahlYerIahren endet 
mit der aEschlie�enden geset]lichen 6tandortentscheidung. +ierI�r ist eine 3rognose der (inhal�
tung der standortEe]ogenen sicherheitstechnischen AnIorderungen ma�geElich. =uslt]lich sind 
in der AEZlgung slmtliche |IIentliche und SriYate soZie so]io|konomische %elange ]u Eer�ck�
sichtigen. 'as nachIolgende =ulassungsYerIahren I�r (rrichtung� %etrieE und 6tilllegung des (nd�
lagers Zird als GenehmigungsYerIahren ausgestaltet� da die aE]uZlgenden %elange Eereits in 
der geset]lichen 6tandortIestlegung aEschlie�end geSr�It und EeZertet Zurden. 

'er geSlante AElauI der 5ealisierung eines (ndlagers I�r insEesondere Wlrme entZickelnde ra�
dioaktiYe AEIllle ist in AEEildung K�1 dargestellt.  

6eite 278 Yon 33�



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 293 – Drucksache 18�5980
 
 
AEEildung K�1� 6chritte Eei der 5ealisierung eines (ndlagers I�r insEesondere Wlrme entZi�

ckelnde radioaktiYe AEIllle� inklusiYe entsSrechender =ustlndigkeiten 

 

 

K.3 Umsetzung der Richtlinie 2011/70/EURATOM des Rates vom 19. Juli 
2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle 
und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioakti-
ver Abfälle 

Am 1�. -uli 2011 hat der 5at der (uroSlischen 8nion die 5ichtlinie 2011�70�(85A720 >1F�36@ 
�Eer einen GemeinschaItsrahmen I�r die YerantZortungsYolle und sichere (ntsorgung aEgeErann�
ter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle YeraEschiedet. 6ie dient da]u� einen euroSlischen 
GemeinschaItsrahmen ]u schaIIen� der Yermeiden soll� dass k�nItigen Generationen unangemes�
sene Lasten auIgeE�rdet Zerden. 'es Weiteren soll mit der 5ichtlinie sichergestellt Zerden� dass 
die 0itgliedstaaten der (uroSlischen 8nion geeignete innerstaatliche 9orkehrungen treIIen� um 
ein hohes 6icherheitsniYeau im %ereich der nuklearen (ntsorgung ]u geZlhrleisten und� so Zeit 
Zie Yern�nItigerZeise erreichEar� kontinuierlich ]u YerEessern. 0it der 5ichtlinie Zird auch die er�
Iorderliche 8nterrichtung und %eteiligung der gIIentlichkeit im =usammenhang mit der (ntsorgung 
aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle Yerlangt. 

Wesentliche AsSekte der 5ichtlinie� Zie die %eteiligung der gIIentlichkeit� Zurden auch Eei der 
9eraEschiedung des Artikelgeset]es ÄGeset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r ein 
(ndlager I�r Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer Geset]e �6tand�
ortausZahlgeset] ± 6tandAG�� Yom 23. -uli 2013 Eer�cksichtigt �Ygl. die AusI�hrungen in KaSitel 
K.1�. 

(s ist geSlant� die restlichen national noch nicht geregelten Inhalte der 5ichtlinie noch im -ahr 
2014 Yollstlndig in nationales 5echt um]uset]en. 'ies soll ]. %. geset]liche 5egelungen ]ur AuI�
stellung eines 1ationalen (ntsorgungsSrogramms und der hierEei ]u Eer�cksichtigenden Grunds�
lt]e umIassen. Ferner sollen die in den %estimmungen der 5ichtlinie enthaltenen 3Ilichten I�r die 
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%etreiEer Yon Anlagen und (inrichtungen� die ihren 6chZerSunkt im %ereich der (ntsorgung aE�
geErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle haEen� in das deutsche 5echt �Eernommen 
Zerden. 'ar�Eer hinaus Zird I�r die %etreiEer dieser Anlagen und (inrichtungen eine 3Ilicht ]ur 
regelml�igen 6icherheits�EerSr�Iung eingeI�hrt. 'as Eereits geltende 3rin]iS� Zonach die 9er�
antZortung I�r die sichere (ntsorgung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle in 
erster Linie Eeim =ulassungsinhaEer liegt� soll ]udem im 5ahmen der 8mset]ung ausdr�cklich 
geset]lich geregelt Zerden. 

K.4 Fragestellungen zu einer Verlängerung der Zwischenlagerung abge-
brannter Brennelemente und Wärme entwickelnder Abfälle 

'ie AuIEeZahrungsgenehmigungen I�r =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente und 
Wlrme entZickelnde AEIllle sind der]eit auI 40 -ahre Eegren]t. (ine eYentuell notZendige 9er�
llngerung dieses =eitraums hlngt daYon aE� Zann ein (ndlager ]ur 9erI�gung stehen Zird. F�r 
den Fall� dass nach AElauI der genehmigten AuIEeZahrungsdauer noch kein annahmeEereites 
(ndlager ]ur 9erI�gung steht� sind insEesondere sicherheitstechnische %eZertungen der 9erlln�
gerung der AuIEeZahrungsdauer soZie der anschlie�ende 7ransSort Yon nationalem und interna�
tionalem Interesse. 'as Geset] sieht Yor� dass eine 9erllngerung Yon Genehmigungen nur aus 
unaEZeisEaren Gr�nden und nach der Yorherigen %eIassung des 'eutschen %undestages erIol�
gen darI. 

'as %08% trlgt Yorsorglich in einem 9orhaEen grundlegende InIormationen und 'aten ]um nati�
onalen und internationalen (rIahrungsstand ]usammen� um die sicherheitstechnischen Fragen im 
=usammenhang mit einer llngerIristigen =Zischenlagerung Yon %rennelementen Ir�h]eitig ]u er�
kennen und entsSrechende Kon]eSte und 6trategien I�r deren ]uk�nItige =Zischenlagerung kom�
Setent Eeurteilen ]u k|nnen. 6chZerSunkte des 9orhaEens sind daEei die 7hemenIelder Alte�
rungsmanagement Zlhrend der =Zischenlagerung� Lang]eitYerhalten Yon %ehlltern und %ehll�
terinYentaren� soZie (rIahrungsaustausch auI nationaler und internationaler (Eene. 

%isherige (rkenntnisse ]eigen� dass die %eIristung der Lagergenehmigung nicht durch limitierende 
3arameter Sh\sikalisch�technischer Art Eegr�ndet ist. Aus den Yorliegenden %etrieEserIahrungen 
in deutschen =Zischenlagern haEen sich Eisher keine sicherheitstechnischen (rkenntnisse oder 
+inZeise ergeEen� die einer gegeEenenIalls erIorderlichen 9erllngerung der AuIEeZahrungs�
dauer �Eer 40 -ahre hinaus grundslt]lich entgegenstehen. 'arstellungen ]um nationalen und 
9ergleiche ]um internationalen 6tand der trockenen =Zischenlagerung in 7ransSort� und Lager�
Eehlltern Eilden die %asis I�r die (Yaluierung des 6tandes Yon WissenschaIt und 7echnik. 'aEei 
Zerden insEesondere die regulatorischen 5andEedingungen und Eisherigen (rIahrungen im %e�
trieE der =Zischenlager Yerglichen und Yorliegende (rkenntnisse ausgeZertet. %eim 7hemenIeld 
Alterungsmanagement Zerden technische soZie nichttechnischen AsSekte Eetrachtet. 'ie an den 
%ehlltern und GeEluden durchgeI�hrten 0a�nahmen� Zie 0essSrogramme und InsSektionen� 
Zerden im internationalen 9ergleich gesSiegelt und 8ntersuchungsergeEnisse ]um Lang]eitYer�
halten Yon %ehllters\stemen E]Z. Yon sicherheitsreleYanten KomSonenten Zie 'ichtungen und 
0oderatormaterial Eer�cksichtigt. 'ie 7ransSortIlhigkeit der %ehllter muss Zlhrend der gesam�
ten AuIEeZahrungsdauer Meder]eit geZlhrleistet EleiEen. AnIorderungen an den EehlltersSe]iIi�
schen 6icherheitsnachZeis m�ssen I�r llngere Lager]eitrlume g�ltig sein. %etrieEsorganisation� 
6icherheitsmanagement soZie Wissens� und 4ualitltsmanagement sind eEenIalls unter dem Al�
terungsasSekt ]u Eehandeln. Auch sich �Eer die =eit Yerlndernde 5ahmenEedingungen� Zie die 
8mstellung auI einen autarken %etrieE der de]entralen =Zischenlager mit Iortschreitendem 5�ck�
Eau der KernkraItZerke� sind ]u Eer�cksichtigen. Im +inElick auI die IdentiIi]ierung sicherheitsre�
leYanter AsSekte kommt dem (rIahrungsaustausch der unterschiedlichen %eteiligten  Zie ]. %. 
%etreiEer� +ersteller� AuIsichtsEeh|rden und 7echnische 6icherheitsorganisationen  soZohl auI 
nationaler als auch auI internationaler (Eene eine Zesentliche 5olle ]u� da er ]u einem Ereiteren 
9erstlndnis und damit ]u einem GeZinn an +andlungsIlhigkeit I�hrt. 
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8m die Kritikalitltssicherheit und die +andhaEEarkeit der %rennelemente im +inElick auI eine 
eYentuelle sSltere (ntladung und Konditionierung I�r ein geologisches (ndlager ]u geZlhrleisten� 
m�ssen die im 5ahmen Yon InsSektionen nicht ]uglnglichen %rennelemente und der %rennele�
menttragkorE Zlhrend der gesamten AuIEeZahrungsdauer intakt EleiEen� so dass die geometri�
sche Anordnung der %rennelemente im %ehllter derMenigen entsSricht� die den 6icherheitsanal\�
sen ]ugrunde liegt. 'ie 'ichtheit slmtlicher +�llrohre muss nicht ]Zingend geZlhrleistet sein� es 
darI Medoch nicht ]u einem s\stematischen +�llrohrYersagen kommen� die die geometrische An�
ordnung der %rennstoIISellets geIlhrden Z�rde. Anhand Yon %erechnungen ]um %rennstaEYer�
halten Yon 6onderelementen �]. %. %rennelemente mit +ochaEErand und 02;�%rennelemente� 
soll aEgeschlt]t Zerden� oE es durch die Yermehrte %ildung Yon 6Saltgasen ]u einem kritischen 
'ruckauIEau unter LagerEedingungen kommen kann. In diesem =usammenhang Zerden aktuelle 
internationale +�llrohrmaterialuntersuchungen ]um Lang]eitYerhalten strukturmechanischer 3a�
rameter unter den 5andEedingungen der trockenen =Zischenlagerung ausgeZertet. AuI internati�
onaler (Eene Zird die 7hematik nicht ]uglnglicher %ehllterEereiche insEesondere Yon amerika�
nischer 6eite �86�15&� (35I� 86�'2(� durch strategische und ge]ielte Forschungs� und (nt�
ZicklungsaktiYitlten gemeinsam mit der IA(2 YorangetrieEen und eine 3riorisierung des For�
schungsEedarIes angestreEt. 'ie 9er|IIentlichungen geEen den aktuellen 6tand der internationa�
len Forschung und (ntZicklung ]ur Kenntnis und erlauEen die AEleitung geeigneter� an das Yor�
handene Lagerungskon]eSt angeSasster +andlungsIelder. 

K.5 Western European Nuclear Regulators’ Association – WENRA – Har-
monisierte Ansätze in den europäischen kerntechnischen Regelwer-
ken in den Bereichen Zwischenlagerung, Stilllegung und Endlagerung 

=ielset]ung der der]eit 17 W(15A�0itgliedstaaten ist die gemeinsame WeiterentZicklung Yon 6i�
cherheitsma�stlEen in nationaler 9erantZortung im %ereich der 5eaktorsicherheit in (uroSa� aEer 
auch in den %ereichen der =Zischenlagerung Yon aEgeErannten %rennelementen und radioaktiYen 
AEIlllen� der 6tilllegung Yon kerntechnischen Anlagen soZie der 6icherheit Eei der (ndlagerung 
radioaktiYer AEIllle einschlie�lich als radioaktiYe AEIllle klassiIi]ierte aEgeErannte %rennele�
mente. 

'ie WeiterentZicklung Yon 6icherheitsma�stlEen soll im 6inne eines 9ergleiches �Eergeordneter 
nationaler 6icherheitsanIorderungen ]u den Yon der W(15A entZickelten allgemeing�ltigen 6i�
cherheitsniYeaus in den entsSrechenden %ereichen geschehen. In diesem 9erstlndnis ist es nicht 
das =iel� die 6icherheitsanslt]e ein]elner (inrichtungen in den 0itgliedstaaten Yollstlndig und 
e[akt an]ugleichen� sondern die in den nationalen 5egelZerken enthaltenen �Eergeordneten re�
gulatorischen 6icherheitsanslt]e der ein]elnen 0itgliedstaaten stetig Zeiter]uentZickeln. Alle 0it�
gliedstaaten haEen sich YerSIlichtet� die 6icherheitsanIorderungen der W(15A national um]uset�
]en. 

'ie 2002 Yon der W(15A gegr�ndete ArEeitsgruSSe ÄWGW'³ �Working Group on Waste and 
Decommissioning� hat das =iel� Easierend auI den internationalen 6tandards und dem 6tand Yon 
WissenschaIt und 7echnik� AnIorderungen in Form Yon 6icherheitsreIeren]niYeaus in den %erei�
chen der =Zischenlagerung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer AEIllle� der 6tilllegung 
kerntechnischer Anlagen soZie der (ndlagerung aEgeErannter %rennelemente und radioaktiYer 
AEIllle ]u erarEeiten. 'er]eit liegen die AnIorderungen ]ur =Zischenlagerung >W(15A 11a@� 
�EerarEeitete Fassung der 9ersion 1.0 >W(15A 06@� und ]ur 6tilllegung >W(15A 12a@� �EerarEei�
tete Fassung der 9ersion >W(15A 07@� Yor. 'ie entsSrechenden AnIorderungen ]ur (ndlagerung 
Zerden Yoraussichtlich in 2014 Yer|IIentlicht. 

'er ÄWaste and Spent Fuel Storage Safety Reference Levels Report´ enthllt in der Fassung 2.2 
>W(15A 14@ 61 6icherheitsreIeren]niYeaus ]u den 7hemen 6icherheitsmanagement� Auslegung� 
%etrieE soZie 6icherheitsnachZeis I�r die =Zischenlagerung. 
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'er ÄDecommissioning Safety Reference Levels Report´ in der Fassung 2.1 >W(15A 12a@ Eehan�
delt 62 6icherheitsreIeren]niYeaus ]u den 7hemen 6icherheitsmanagement� 6tilllegungsstrategie 
und �Slanung� 'urchI�hrung der 6tilllegung und 6icherheitsnachZeis I�r die 6tilllegung. 

'ie 6icherheitsreIeren]niYeaus ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle liegen im (ntZurI Yor 
>W(15A 12E@. 'er (ntZurI enthllt mehr als 100 AnIorderungen ]u den 7hemengeEieten 6icher�
heitsmanagement� (ntZicklung eines (ndlagers� (ndlagerungsEedingungen und 6icherheits�
nachZeis. =u diesem (ntZurI konnten die 6takeholder Eis (nde ASril 2013 Anmerkungen und 
Kommentare der W(15A WGW' �Eermitteln. 1ach 'iskussionen dieser Anmerkungen und Kom�
mentare Zird in den nlchsten 0onaten die 9ersion 1.0 erstellt Zerden. 'anach Zird sich eEenso 
Zie Eei den 7hemen der =Zischenlagerung und der 6tilllegung der %enchmarkingSro]ess ]u den 
nationalen 5egelZerken I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle anschlie�en. 

'ie WGW' Slant der]eit die (rstellung Yon 6icherheitsreIeren]niYeaus eEenIalls I�r den %ereich 
AEIallEehandlung �3rocessing�. 

Anwendung der Sicherheitsreferenzniveaus 

'ie 6icherheitsreIeren]niYeaus stellen die Grundlagen I�r die durch]uI�hrenden nationalen 
6elEstEeZertungen aller W(15A�0itgliedstaaten dar. =iel der 6elEstEeZertungen ist es� Zesent�
liche AEZeichungen ]Zischen nationalen Anslt]en und dem in den 6icherheitsreIeren]niYeaus 
aEgeEildeten gemeinsamen Ansat] ]u ermitteln. 'a]u erIolgt die %eZertung der nationalen 5e�
gelZerksYorgaEen gegen�Eer den 6icherheitsreIeren]niYeaus mit den (instuIungen ÄA³ �ent�
sSricht den Forderungen der 6icherheitsreIeren]niYeaus�� Ä%³ �8nterschiede Eestehen� k|nnen Me�
doch aus 6icherheitsgesichtsSunkten gerechtIertigt Zerden und erIordern daher keine AnSassung� 
und Ä&³ �8nterschiede Eestehen und sollten I�r eine 9erEesserung im 6inne des 6icherheitsreIe�
ren]niYeaus in %etracht ge]ogen Zerden�. 

'ie &�%eZertungen dienen als AusgangsSunkt I�r die WeiterentZicklung der nationalen 5egel�
Zerke. +ier]u entZickeln die W(15A�0itgliedstaaten AktionsSllne� die in nationaler 9erantZor�
tung der %eheEung identiIi]ierter AEZeichungen oder 'eIi]ite dienen. In den 6it]ungen der 
WGW' Eerichten die W(15A�0itgliedstaaten �Eer den Fortschritt Eei der 8mset]ung der natio�
nalen AktionsSllne. Let]tendlich soll mit dieser 9orgehensZeise erreicht Zerden� dass die natio�
nalen 5egelZerke aller W(15A�0itgliedstaaten in den kommenden -ahren ein einheitlich hohes 
6icherheitsniYeau auIZeisen. 

Benchmarking zu den Sicherheitsreferenzniveaus bei der Zwischenlagerung 

Im %ereich der =Zischenlagerung hat 'eutschland Eereits im -ahr 2012 alle 0a�nahmen erIolg�
reich umgeset]t und erI�llt somit alle 6icherheitsanIorderungen der W(15A.  

0it der 9er|IIentlichung der sicherheitstechnischen Leitlinien I�r die trockene =Zischenlagerung 
Eestrahlter %rennelemente und Wlrme entZickelnder AEIllle in %ehlltern >4�2@� der Leitlinie I�r die 
=Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen mit YernachllssigEarer WlrmeentZicklung >4�3@ und 
der Leitlinien ]ur 'urchI�hrung 3eriodischer 6icherheits�EerSr�Iungen I�r %rennelement�=Zi�
schenlager >4�5@ konnten alle identiIi]ierten 5egelZerksdeIi]ite Eeseitigt Zerden.  

Benchmarking zu den Sicherheitsreferenzniveaus bei der Stilllegung 

Im Falle der 6icherheitsreIeren]niYeaus ]ur 6tilllegung� Fassung 1.0 Yom 0lr] 2007� Zurden die 
nationalen %eZertungen I�r das stilllegungsreleYante 5egelZerk durchgeI�hrt. 'ie 'urchI�hrung 
Yon %eZertungen der nationalen 6tilllegungsSra[is Zurde den ein]elnen 0itgliedstaaten Ireige�
stellt� da aus 6icht der WGW' eine Anal\se der MeZeiligen 6tilllegungsSra[is keine Zesentlichen 
%eitrlge ]ur WeiterentZicklung des nationalen 5egelZerks lieIern Z�rde. 
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0it 8nterst�t]ung der 9ertreter der Llnder Zurde 2007 und 2008 die %eZertung des deutschen 
5egelZerkes durchgeI�hrt und der WGW' Yorgestellt. 1ach AEschluss der %eratungen AnIang 
200� Zurden I�r 23 � der 6icherheitsreIeren]niYeaus &�%eZertungen YergeEen� u. a. in den 7he�
menEereichen 6tilllegungskon]eSt Eei Forschungsreaktoren� 6tandortstrategie ]ur 6tilllegung� 
WeiterentZicklung des 6tilllegungskon]eStes Zlhrend des AnlagenEetrieEs und regelml�ige 6i�
cherheits�EerSr�Iung Zlhrend der 6tilllegung. 

1eEen der %eZertung des stilllegungsreleYanten 5egelZerks hat 'eutschland mit 8nterst�t]ung 
der GenehmigungsinhaEer Yerschiedener Anlagen in 6tilllegung und der ]ustlndigen Genehmi�
gungs� und AuIsichtsEeh|rden eine Anal\se ein]elner 6tilllegungsSroMekte durchgeI�hrt. 'ie =iel�
stellung Zar die hEerSr�Iung der 8mset]ung ausgeZlhlter 6icherheitsreIeren]niYeaus� insEeson�
dere solcher� die im 5ahmen der %eZertung des 5egelZerks mit Ä%³ oder Ä&³ EeZertet Zurden� in 
der deutschen 6tilllegungsSra[is. (ine Zeitere =ielstellung Zar die IdentiIikation Yon 3oten]ial ]ur 
WeiterentZicklung der 6icherheitsreIeren]niYeaus. 'ie Anal\se ]eigte� dass in den Eetrachteten 
6tilllegungsSroMekten die ausgeZlhlten 6icherheitsreIeren]niYeaus entsSrechend den 9orgaEen 
des 5egelZerks und teilZeise dar�Eer hinaus Eer�cksichtigt Zerden. (Eenso konnten in den Ana�
l\sen (rkenntnisse �Eer eine WeiterentZicklung der 6icherheitsreIeren]niYeaus geZonnen Zer�
den� die 'eutschland als 9orschllge in den 3ro]ess der hEerarEeitung der 6icherheitsreIeren]ni�
Yeaus in der Fassung 2.1 des ÄDecommissioning Safety Reference Levels Report´ eingeEracht 
hat. 

'as nationale %enchmarking des stilllegungsreleYanten 5egelZerks E]gl. der 6icherheitsreIeren]�
niYeaus in der Fassung 2.1 hat AEZeichungen I�r Yier der 62 6icherheitsreIeren]niYeaus �%eZer�
tung Ä&³� identiIi]iert. (s handelt sich daEei um MeZeils ]Zei 6icherheitsreIeren]niYeaus in den 
AnIorderungsEereichen Ä6tilllegungsstrategie und �Slanung³ und Ä6icherheitsasSekte³.  
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L Anhänge 

(a) Auflistung von Anlagen zur Behandlung abgebrannter 
Brennelemente 

'ie Iolgenden 7aEellen I�hren die Anlagen ]ur %ehandlung aEgeErannter %rennelemente auI� 

1asslager I�r aEgeErannte %rennelemente und deren %elegung ]um 31. 'e]emEer 2013
�7aEelle L�1��

=entrale =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe
AEIllle soZie A95�%ehllterlager -�lich ]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�2��

3ilot�Konditionierungsanlage �3KA� GorleEen �7aEelle L�3��

Wesentliche 0erkmale der geml� � 6 AtG genehmigten und Eeantragten =Zischenlager I�r
aEgeErannte %rennelemente ]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�4�.

7aEelle L�1� 1asslager I�r aEgeErannte %rennelemente und deren %elegung ]um 31. 'e]em�
Eer 2013 

Genehmigte  
Positionen 

Zur Belegung  
verfügbare Anzahl 

Positionen1) 
Davon noch frei 

Eingelagerte 
Menge2)  

[Mg SM] 

%runsE�ttel 817 282 282 0

Kr�mmel 1.6�0 1.672 578 1�4

%rokdorI 768 563 56 274

8nterZeser 615 608 43 304

Grohnde 768 558 �2 254

(msland 768 56� 103 251

%iElis A 582 575 135 235

%iElis % 578 574 68 271 

2Erigheim3� �80 �80 638 100

3hiliSSsEurg 14� �48�11 �48�11 73 153�2 �155�

3hiliSSsEurg 2 780 564 64 270 

1eckarZestheim 15� 310�83 310�83 33�13 �46� ���25 �124� 

1eckarZestheim 2 786 508 18 264 

Gundremmingen % 3.21� 2.422 246 37� 

Gundremmingen & 3.21� 2.423 337 363 

Isar 1 2.232 2.022 288 302 

Isar 2 7�2 584 12� 243

GraIenrheinIeld 715 488 84 217

1� unter %er�cksichtigung der I�r eine Kernentladung Irei ]u haltenden und sonstigen nicht nut]Earen 3ositionen
2� AEgeErannte und teilaEgeErannte %rennelemente
3� (rZeiterung au�erhalE des 5eaktorgeEludes
4� =uslt]lich ]um %ecken in %lock 1 sind 11 3ositionen in %lock 2 nut]Ear� daYon sind alle Eelegt.
5� =uslt]lich ]um %ecken in %lock 1 sind 83 3ositionen in %lock 2 nut]Ear� daYon 70 Eelegt� 13 Irei
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7aEelle L�2� =entrale =Zischenlager I�r aEgeErannte %rennelemente und Wlrme entZi�
ckelnde radioaktiYe AEIllle soZie A95�%ehllterlager -�lich ]um 31. 'e]emEer 
2013 

Standort Behältertypen 
Genehmigte 

Mengen 
Bereits eingelagert 

Ahaus 

&A6725� 9�1�� 9�1� aE 6erie 06 und 9�52 
auI insgesamt 370 6tellSllt]en 
&A6725� 7+75�A95 auI insgesamt 320 
LagerSositionen �50 6tellSllt]e� 
&A6725� 075 2 

3.�60 0g 60 

2[1020 %T 

3 &A6725� 9�52 �26 0g 60� 
3 &A6725� 9�1� �2� 0g 60� 
�6 6tellSllt]e� 
305 &A6725� 7+75�A95 
�48 6tellSllt]e� 
18 &A6725� 075 2 
�7 6tellSllt]e� 

GorleEen 

&A6725� Ia� IE� Ic� IIa� 9�1�� 9�52� 71 
�00�1�21 soZie &A6725� +AW 20�28 &G� 
Eis 6erien�1r. 15� &A6725� +AW 20�28 
&G aE 6erien�1r. 16� 76 289 und 71 85� 
76 289 und &A6725� +AW 280 auI ins�
gesamt 420 6tellSllt]en 

3.800 0g 60 

2[1020 %T 

1 &A6725� IIa �5 0g 60� 
1 &A6725� Ic �3 0g 60� 
3 &A6725� 9�1� �2� 0g 60� 
74 &A6725� +AW 20�28 &G mit 
2.072 Glaskokillen 
12 71 85 mit 336 Glaskokillen 1 76 
28 9 mit 28 Glaskokillen 
21 &A6725� +AW 280 mit 588 
Glaskokillen 

5uEenoZ 
�=L1� 

&A6725� 440�84� &A6725� +AW 
20�28 &G und &A6725� K1K auI 80 6tell�
Sllt]en 

585 0g 60 

7�5[1018 %T 

6 &A6725� 440�84 aus 5heinsEerg 
�48 0g 60� 
56 &A6725� 440�84 und  
3 &A6725� K5%�02; aus GreiIs�
Zald �535 0g 60� 
4 &A6725� K1K mit %rennstlEen 
aus Karlsruhe und dem 1uklear�
schiII Ä2tto +ahn³ 
5 &A6725� +AW 20�28 &G 61 16 
mit 140 Glaskokillen  
aus der 9(K 

-�lich &A6725� 7+75�A95 
�ma[. 158 %ehllter� 

225 kg Kern�
ErennstoII� 

kein AktiYitlts�
gren]Zert 

ca. 2�0.000 A95�%(  
in 152 &A6725� 7+75�A95 

7aEelle L�3� 3ilot�Konditionierungsanlage �3KA� GorleEen 

Standort Zweck Kapazität Status 

GorleEen 

Auslegung�  
Konditionierung aEgeErannter %rennele�
mente aus Leistungs� und Forschungsreak�
toren soZie das 8mladen Yon +AW�Glas�
kokillen in endlagerIlhige GeEinde 
1ach Festlegung Y. 11. -uni 2001� 
1ut]ungsEeschrlnkung auI die 5eSaratur 
schadhaIter %ehllter 

35 0g 60�a Eei 
der Konditionie�

rung 

(rrichtet� aEer nicht in %etrieE. 
Genehmigt durch 3. 7eilerrichtungs�
genehmigung Yom 18.�1�. 'e]em�
Eer 2000. 
(s Zurde kein Antrag auI 6oIortYoll�
]ug gestellt. 
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(c) Übersicht der außer Betrieb befindlichen kerntechnischen 
Anlagen 

'ie nachIolgenden 7aEellen I�hren kerntechnische Anlagen in 'eutschland in Iolgenden Katego�
rien auI� 

KernkraItZerke in 6tilllegung ]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�14��

Forschungsreaktoren endg�ltig aEgeschaltet� in 6tilllegung soZie 6tilllegung Eeendet und aus
der atomrechtlichen hEerZachung entlassen mit thermischen Leistungen Yon 1 0W und mehr
]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�15��

Forschungsreaktoren endg�ltig aEgeschaltet� in 6tilllegung soZie 6tilllegung Eeendet und aus
der atomrechtlichen hEerZachung entlassen mit thermischen Leistungen Yon Zeniger als
1 0W ]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�16��

9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren in 6tilllegung soZie 6tilllegung Eeendet und aus der
atomrechtlichen hEerZachung entlassen ]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�17��

Kommer]ielle Anlagen des %rennstoIIkreislauIs� in 6tilllegung soZie 6tilllegung Eeendet und
aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen ]um 31. 'e]emEer 2013 �7aEelle L�18��

Forschungs�� 9ersuchs� und 'emonstrationsanlagen des %rennstoIIkreislauIs� 6tilllegung
Eeendet und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen ]um 31. 'e]emEer 2013
�7aEelle L�1��.

'ie Anlagen in den 7aEellen sind alShaEetisch geordnet. 
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7aEelle L�14� KernkraItZerke in 6tilllegung ]um 31. 'e]emEer 2013 

Anlage 
Standort 

Betreiber 
Anlagentyp, 
el. Leistung 

(brutto) 

Erst 
kritikalität 

endgült. 
Abschal-

tung 
Status 

gepl. 
Endstand 

1 
KK5 5heinsEerg 

5heinsEerg� 
%randenEurg 

(nergieZerke 
1ord GmE+ 

'W5 
�WW(5� 
70 0We 

03�1�66 06�1��0 AEEau %eseitigung 

2 

K5% A 
Gundremmingen A� 
Gundremmingen� 

%a\ern 

KernkraItZerk 
Gundremmin�

gen GmE+ 

6W5 
250 0We 08�1�66 01�1�77 AEEau� 

8mEau 
7echnologie�

]entrum 

3 KWL Lingen� Lingen� 
1iedersachsen 

KernkraItZerk 
Lingen GmE+ 

6W5 
252 0We 01�1�68 01�1�77 

6icherer 
(inschluss� 

AEEau 
Zurde Ee�

antragt 

%eseitigung 

4 
KW2 2Erigheim� 2E�
righeim� %aden�W�rt�

temEerg 

(n%W Kern�
kraIt GmE+ ± 
KernkraItZerk 

2Erigheim 

'W5 
357 0We 0��1�68 05�2005 AEEau %eseitigung 

5 
KWW W�rgassen� 
W�rgassen� 1ord�
rhein�WestIalen 

(.21 KernkraIt 
GmE+ 

6W5 
670 0We 10�1�71 08�1��4 AEEau %eseitigung 

6 KK6 6tade� 6tade� 
1iedersachsen 

(.21 KernkraIt 
GmE+ 

'W5 
672 0We 01�1�72 11�2003 AEEau %eseitigung 

7 
KG5 1 GreiIsZald 1 

LuEmin� 0ecklenEurg�
9orSommern 

(nergieZerke 
1ord GmE+ 

'W5 
�WW(5� 
440 0We 

12�1�73 12�1��0 AEEau 

7eilaEEau� 
1ut]ung als 
Industrie�
standort 

8 
KG5 2 GreiIsZald 2 

LuEmin� 0ecklenEurg�
9orSommern 

(nergieZerke 
1ord GmE+ 

'W5 
�WW(5� 
440 0We 

12�1�74 02�1��0 AEEau 

7eilaEEau� 
1ut]ung als 
Industrie�
standort 

� 
KG5 3 GreiIsZald 3 

LuEmin� 0ecklenEurg�
9orSommern 

(nergieZerke 
1ord GmE+ 

'W5 
�WW(5� 
440 0We 

10�1�77 02�1��0 AEEau 

7eilaEEau� 
1ut]ung als 
Industrie�
standort 

10 
KG5 4 GreiIsZald 4 

LuEmin� 0ecklenEurg�
9orSommern 

(nergieZerke 
1ord GmE+ 

'W5 
�WW(5� 
440 0We 

07�1�7� 06�1��0 AEEau 

7eilaEEau� 
1ut]ung als 
Industrie�
standort 

11 
K0K 0�lheim�Klrlich

0�lheim�Klrlich� 
5heinland�3Ial] 

5W( 3oZer 
AG 

'W5 
1302 0We 03�1�86 0��1�88 AEEau 1achnut]ung

12 
KG5 5 GreiIsZald 5 

LuEmin� 0ecklenEurg�
9orSommern 

(nergieZerke 
1ord GmE+ 

'W5 
�WW(5� 
440 0We 

03�1�8� 11�1�8� AEEau 

7eilaEEau� 
1ut]ung als 
Industrie�
standort 
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7aEelle L�15� Forschungsreaktoren endg�ltig aEgeschaltet� in 6tilllegung soZie 6tilllegung Ee�
endet und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen mit thermischen 
Leistungen Yon 1 0W und mehr ]um 31. 'e]emEer 2013 

Anlage 
Standort 

Betreiber 
Typ, 

therm. 
Leistung 

Erst- 
kritikalität 

endgült. 
Abschal-

tung 
Status 

gepl. 
End-
stand 

1 F05% ± %raunschZeig� 
1iedersachsen 

3h\sikalisch�7echni�
sche %undesanstalt 

3ool 
1 0W 10�1�67 12�1��5 

Eis auI 
=Zischen� 
lager aus 

AtG 
entlassen 

� 

2 F5�2 ± Karlsruhe� 
%aden�W�rttemEerg WAK GmE+ 7ank 

44 0W 03�1�61 12�1�81 

5eaktor�
kern im 

6icheren 
(inschluss 

%eseiti�
gung 

3 F5G�1 ± Geesthacht� 
6chlesZig�+olstein 

+elmholt]�=entrum 
Geesthacht GmE+ 

3ool 
5 0W 10�1�58 06�2010 

aEgeschal�
tet� 

%rennele�
mente 

entIernt� 
6tilllegung 
Eeantragt 

%eseiti�
gung 

4 F5G�2 ± Geesthacht� 
6chlesZig�+olstein 

+elmholt]�=entrum 
Geesthacht GmE+ 

3ool 
15 0W 03�1�63 01�1��3 

AEgeschal�
tet� 

teilZeise 
aEgeEaut 

%eseiti�
gung 

5 F5-�1 0(5LI1 ± -�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

Forschungs]entrum 
-�lich GmE+ 

3ool 
10 0W 02�1�62 03�1�85 Eeseitigt � 

6 F5-�2 'I'2 ± -�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

Forschungs]entrum 
-�lich GmE+ 

'I'2 
23 0W 11�1�62 05�2006 AEEau %eseiti�

gung 

7 F50 ± 0�nchen� 
%a\ern 

7echnische 8niYersi�
tlt 0�nchen 

3ool 
4 0W 10�1�57 07�2000 AEEau 

7eilaE�
Eau� 8m�
Zandlung 
in 1eEen�

anlage 
des 

F50 II 

8 F51 ± 1euherEerg� 
%a\ern 

+elmholt] =entrum 
0�nchen GmE+ 

75IGA 
1 0W 08�1�72 12�1�82 6icherer 

(inschluss 

noch 
nicht Iest�

gelegt 

� 5F5 ± 5ossendorI� 
6achsen 9K7A 5ossendorI 

7ank� 
WW5 

10 0W 
12�1�57 06�1��1 AEEau %eseiti�

gung 
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7aEelle L�16� Forschungsreaktoren endg�ltig aEgeschaltet� in 6tilllegung soZie 6tilllegung Ee�
endet und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen mit thermischen 
Leistungen Yon Zeniger als 1 0W ]um 31. 'e]emEer 2013 

Anlage 
Standort 

Betreiber 
Typ, 

therm. 
Leistung 

Erst- 
kritikali-

tät 

endgült. 
Abschal-

tung 
Status 

gepl. 
End-
stand 

1 A'I%KA ± -�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

Forschungs]entrum 
-�lich GmE+ 

homog. 
5eaktor 
0�1 kW 

03�1�67 10�1�72 Eeseitigt � 

2 A(G 1ullenergie�5eaktor 
± Karlstein� %a\ern KraItZerk 8nion 7ank 

0�1 kW 06�1�67 01�1�73 Eeseitigt � 

3 AK5�1 ± 'resden 7echnische 8niYer�
sitlt 

homog. 
5eaktor 

2 W 
07�1�78 03�2004 

umgeEaut und umge�
Zidmet ]u AK5�2�  

%etrieE seit 07�2005 

4 A1(; ± Geesthacht� 
6chlesZig�+olstein 

+elmholt]�=entrum 
Geesthacht GmE+ 

krit. Anord�
nung� 

0�1 kW 
05�1�64 02�1�75 Eeseitigt � 

5 %(5�I ± %erlin +elmholt]�=entrum 
%erlin GmE+ 

homog. 
5eaktor 
50 kW 

07�1�58 08�1�72 Eeseitigt � 

6 
F5F�1 ± FrankIurt�0. 
�F5F�2 im selEen Ge�

Elude Zurde nie kritisch� 

-ohann�WolIgang�
Goethe�8niYersitlt 

FrankIurt�0. 

homog. 
5eaktor 
50 kW 

01�1�58 03�1�68 Eeseitigt � 

7 F5+ ± +annoYer� 
1iedersachsen 

0edi]inische +och�
schule +annoYer 

75IGA 
250 kW 01�1�73 12�1��6 Eeseitigt � 

8 +' I ± +eidelEerg� 
%aden�W�rttemEerg 

'eutsches KreEsIor�
schungs]entrum 

+eidelEerg 

75IGA 
250 kW 08�1�66 03�1�77 Eeseitigt � 

� +' II ± +eidelEerg� 
%aden�W�rttemEerg 

'eutsches KreEsIor�
schungs]entrum 

+eidelEerg 

75IGA 
250 kW 02�1�78 11�1��� Eeseitigt � 

10 KA+7(5� -�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

Forschungs]entrum 
-�lich GmE+ 

krit. Anord�
nung 

0�1 kW 
07�1�73 02�1�84 Eeseitigt � 

11 K(I7(5� -�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

Forschungs]entrum 
-�lich GmE+ 

krit. Anord�
nung 
1 W 

06�1�71 03�1�82 Eeseitigt � 

12 35�10� A(G 3r�Ireaktor� 
Karlstein� %a\ern KraItZerk 8nion Argonaut

0�18 kW 01�1�61 11�1�75 Eeseitigt � 

13 5AK(� 5ossendorI� 
6achsen 9K7A 5ossendorI 7ank 

0�01 kW 10�1�6� 11�1��1 Eeseitigt � 

14 555� 5ossendorI� 
6achsen 9K7A 5ossendorI Argonaut

1 kW 12�1�62 0��1��1 Eeseitigt � 

15 6A5� 0�nchen� %a\ern 7echnische 8niYer�
sitlt 0�nchen 

Argonaut
1 kW 06�1�5� 10�1�68 Eeseitigt � 

16 61(AK� Karlsruhe� 
%aden�W�rttemEerg 

Karlsruher Institut 
I�r 7echnologie 

homog. 
5eaktor 

1 kW 
12�1�66 11�1�85 Eeseitigt � 

17 67A5K� Karlsruhe� 
%aden�W�rttemEerg 

Karlsruher Institut 
I�r 7echnologie 

Argonaut
0�01 kW 01�1�63 03�1�76 Eeseitigt � 

18 685 Aachen ± Aachen� 
1ordrhein�WestIalen 5W7+ Aachen 

homog. 
5eaktor 
� 1 W 

0��1�65 � 6tilllegung 
Eeantragt 

%eseiti�
gung 
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Anlage 
Standort 

Betreiber 
Typ, 

therm. 
Leistung 

Erst- 
kritikali-

tät 

endgült. 
Abschal-

tung 
Status 

gepl. 
End-
stand 

1� 685 %erlin ± %erlin 7echnische +och�
schule %erlin 

homog. 
5eaktor 
� 1 W 

07�1�63 10�2007 Eeseitigt � 

20 685 %remen ± %remen +ochschule %remen
homog. 
5eaktor 
� 1 W 

10�1�67 06�1��3 Eeseitigt � 

21 685 'armstadt ± 
'armstadt� +essen 

7echnische +och�
schule 'armstadt 

homog. 
5eaktor 
� 1 W 

0��1�63 02�1�85 Eeseitigt � 

22 685 +amEurg ± +amEurg Fachhochschule 
+amEurg 

homog. 5e�
aktor 
� 1 W 

01�1�65 08�1��2 Eeseitigt � 

23 685 +annoYer ± 
+annoYer� 1iedersachsen 

8niYersitlt +anno�
Yer 

homog. 5e�
aktor 
� 1 W 

12�1�71 � 6tilllegung 
Eeantragt 

%eseiti�
gung 

24 685 Karlsruhe ± Karls�
ruhe� %aden�W�rttemEerg 

Karlsruher Inst. I�r 
7echnologie 

homog. 
5eaktor 
� 1 W 

03�1�66 0��1��6 Eeseitigt � 

25 685 Kiel ± Kiel� 
6chlesZig�+olstein 

Fachhochschule 
Kiel 

homog. 
5eaktor 
� 1 W 

03�1�66 12�1��7 Eeseitigt � 

26 685 0�nchen ± 
0�nchen� %a\ern 

7echnische 8niYer�
sitlt 0�nchen 

homog. 
5eaktor 
� 1 W 

02�1�62 08�1�81 Eeseitigt � 

27 68AK ± Karlsruhe� 
%aden�W�rttemEerg 

Karlsruher Institut 
I�r 7echnologie 

schnelle 
unterkrit. 

Anordnung
� 1 W 

11�1�64 12�1�78 Eeseitigt � 

28 68A ± 0�nchen� %a\ern 7echnische 8niYer�
sitlt 0�nchen 

unterkrit. 
Anordnung

� 1 W 
06�1�5� 10�1�68 Eeseitigt � 

2� =LF5 ± =ittau� 6achsen +ochschule 
=ittau�G|rlit] 10 W 05�1�7� 03�2005 Eeseitigt � 
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7aEelle L�17� 9ersuchs� und 'emonstrationsreaktoren in 6tilllegung soZie 6tilllegung Eeendet 
und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen ]um 31. 'e]emEer 2013 

Anlage 
Standort 

Betreiber 

Typ, 
elektr. 

Leistung 
(brutto) 

Erst- 
kritikalität

endgült.  
Abschal- 

tung 
Status 

gepl. 
Endstand

1 

A95 AtomYersuchs�
kraItZerk� 

-�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

A95 GmE+ +7G5 
15 0We 08�1�66 12�1�88 AEEau %eseiti�

gung 

2 +'5 +ei�damSIreaktor� 
Gro�Zel]heim� %a\ern 

Karlsruher Institut 
I�r 7echnologie 

+'5 
25 0We 10�1�6� 04�1�71 Eeseitigt � 

3 KK1 1iederaichEach 
1iederaichEach� %a\ern

Karlsruher Institut 
I�r 7echnologie 

+WG&5
106 0We 12�1�72 07�1�74 Eeseitigt � 

4 

K1K II KomSakte 1atri�
umgek�hlte 5eaktor-

anlage� Karlsruhe� 
%aden�W�rt�temEerg 

WAK GmE+ 6%5 
21 0We 10�1�77 08�1��1 AEEau %eseiti�

gung 

5 

0=F5 0ehr]Zeck� 
Iorschungsreaktor� 

Karlsruhe� 
%aden�W�rttemEerg 

WAK GmE+ 
'W5 

mit '22
57 0We 

0��1�65 05�1�84 AEEau %eseiti�
gung 

6 
1uklearschiII  

2tto +ahn� Geesthacht� 
6chlesZig�+olstein 

+elmholt]�=entrum 
Geesthacht GmE+

'W5� 
6chiIIs�
antrieE 
38 0W 

08�1�68 03�1�7� 

1uklear�
schiII aus 

AtG entlas�
sen� 5'% 

eingelagert 

� 

7 

7+75�300 7horium�
+ochtemSeraturreaktor� 

+amm�8entroS� 
1ordrhein�WestIalen 

+ochtemSeratur�
KernkraIt GmE+ 

+7G5 
308 0We 0��1�83 0��1�88 

im 
6icheren 

(inschluss 

noch nicht 
Iestgelegt

8 
9AK 9ersuchsatom�

kraItZerk� 
Kahl� %a\ern 

9ersuchsatomkraIt�
Zerk Kahl GmE+ 

6W5 
16 0We 11�1�60 11�1�85 Eeseitigt � 
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7aEelle L�18� Kommer]ielle Anlagen des %rennstoIIkreislauIs� in 6tilllegung soZie 6tilllegung 
Eeendet und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen ]um 31. 'e]em�
Eer 2013 

Anlage 
Standort 

Betreiber 
Betriebs-
beginn 

endgültige  
Abschaltung 

Status 
gepl.  

Endstand 

1 +2%(G %rennelementZerk± 
+anau� +essen +oEeg GmE+ 1�73 1�88 Eeseitigt � 

2 18K(0�A %rennelementZerk± 
+anau� +essen 1ukem GmE+ 1�62 1�88 

Eeseitigt� 
GrundZas�
sersanie�

rung 

Yollstln�
dige 

(ntlassung 
des 

Anlagen�
gellndes 
aus dem 

AtG 

3 
6iemens %rennelementZerk 

%etrieEsteil 8ran� +anau� +es�
sen 

6iemens AG 1�6� 1��5 Eeseitigt � 

4 
6iemens %rennelementZerk 

%etrieEsteil 02;� +anau� 
+essen 

6iemens AG 1�68 1��1 Eeseitigt � 

5 
6iemens %rennelementZerk 
%etrieEsteil Karlstein ± Karl�

stein� %a\ern �6%WK� 
6iemens AG 1�66 1��3 

konYentio�
nelle Wei�
ternut]ung 

� 

6 

WAK WiederauIarEeitungsan�
lage Karlsruhe inkl. 9(K 9ergla�

sungseinrichtung Karlsruhe� 
Karlsruhe� %aden�W�rttemEerg 

WiederauIarEei�
tungsanlage Karls�
ruhe 5�ckEau� und 

(ntsorgungs� 
GmE+ 

1�71 1��0 AEEau %eseitigung

7aEelle L�1�� Forschungs�� 9ersuchs� und 'emonstrationsanlagen des %rennstoIIkreislauIs� 
6tilllegung Eeendet und aus der atomrechtlichen hEerZachung entlassen ]um 
31. 'e]emEer 2013

Anlage 
Standort 

Betreiber 
Betriebs-
beginn 

endgültige 
Abschaltung 

Status 
gepl.  

Endstand 

1 
-83I7(5 7estanlage  

WiederauIarEeitung ± -�lich� 
1ordrhein�WestIalen 

Forschungs]entrum 
-�lich GmE+ 1�78 1�87 Eeseitigt �

2 
0ILLI LaEore[traktions� 

anlage � Karlsruhe� %aden� 
W�rttemEerg 

Karlsruher Institut I�r 
7echnologie 1�70 1��1 Eeseitigt �

3 
387( 3lutoniume[traktions� 
anlage ± Karlsruhe� %aden� 

W�rttemEerg 

Karlsruher Institut I�r 
7echnologie 1�80 1��1 Eeseitigt �
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(d) Übersicht über Kernkraftwerke, deren Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb mit der 13. AtG-Novelle erloschen ist 

7aEelle L�20� 0it 13. AtG�1oYelle aEgeschaltete KernkraItZerke 

Abgeschaltete 
Kernkraftwerke; 
Standort 

a� Betreiber

b) Hersteller

c) Eigentümer
(Gesellschafter) 

Typ; 
Bruttoleistung 
[MWe] 

a) Erstkritikalität

b) Erlöschen der Berechti-
gung zum Leistungsbetrieb 

c) Antrag auf Stilllegung

1 %iElis A �KW% A�� 
%iElis  
+essen 

a� 5W( 3oZer
E� KW8
c� 5W( 3oZer 100�

'W5� 
1.225 

a� 16.07.1�74
E� 06.08.2011
c� 06.08.2012

2 %iElis % �KW% %�� 
%iElis  
+essen 

a� 5W( 3oZer
E� KW8
E� 5W( 3oZer 100�

'W5� 
1.300 

a� 25.03.1�76
E� 06.08.2011
c� 06.08.2012

3 1eckarZestheim 1 
�GK1 1��  
1eckarZestheim  
%aden�W�rttemEerg 

a� (n%W KernkraIt �(nKK�
E� KW8
c� (nKK 100�

'W5� 
840 

a� 26.05.1�76
E� 06.08.2011
c� 24.04.2013

4 %runsE�ttel �KK%��  
%runsE�ttel  
6chlesZig�+olstein 

a� KernkraItZerk %runsE�ttel
E� A(G�KW8
c� 9(1( 66�7��
�(.21 KernkraIt 33�3�� 

6W5� 
806 

a� 23.06.1�76
E� 06.08.2011
c� 01.11.2012

5 Isar 1 �KKI 1�� 
(ssenEach 
%a\ern 

a� (.21 KernkraIt
E� KW8
c� (.21 KernkraIt 100�

6W5� 
�12 

a� 20.11.1�77
E� 06.08.2011
c� 04.05.2012

6 8nterZeser �KK8�� 
6tadland  
1iedersachsen 

a� (.21 KernkraIt
E� KW8
c� (.21 KernkraIt 100�

'W5� 
1.410 

a� 16.0�.1�78
E� 06.08.2011
c� 04.05.2012

7 3hiliSSsEurg 1 
�KK3 1�� 
3hiliSSsEurg  
%aden�W�rttemEerg 

a� (n%W KernkraIt �(nKK�
E� KW8
c� (nKK 100�

6W5� 
�26 

a� 0�.03.1�7�
E� 06.08.2011
c� 24.04.2013

8 Kr�mmel �KKK��  
Kr�mmel  
6chlesZig�+olstein 

a� KernkraItZerk Kr�mmel
E� KW8
c� 9(1( 50��
�(.21 KernkraIt 50�� 

6W5� 
1.402 

a� 14.0�.1�83
E� 06.08.2011
c� �
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(e) Nationale Gesetze und Regelungen 
6truktur und 5eihenIolge der nachIolgend auIgeI�hrten 5eIeren]en sind angelehnt an das Ä+and�
Euch 5eaktorsicherheit und 6trahlenschut]³. 'ie im +andEuch auIgelisteten Geset]e und 5ege�
lungen sind in der Eeh|rdlichen Genehmigungs� und AuIsichtstltigkeit generell ]u Eer�cksichtigen. 
'ie nachIolgende AuIlistung enthllt nur die I�r die %ehandlung Yon aEgeErannten %rennelementen 
und radioaktiYen AEIlllen direkt oder durch sinngeml�e hEertragung releYanten 9orschriIten. 
'ies ist der Grund daI�r� dass Eei der 1ummerierung der 5eIeren]en L�cken auItreten.  

1 5echtsYorschriIten 

 1A 1ationales Atom� und 6trahlenschut]recht 

 1% 5echtsYorschriIten� die im %ereich der 6icherheit kerntechnischer Anlagen an]uZen�
den sind 

 1& 5echtsYorschriIten I�r die %eI|rderung radioaktiYer 6toIIe und ]ugeh|rigen 5egelun�
gen 

 1' %ilaterale 9ereinEarungen im 5ahmen der Kerntechnik und des 6trahlenschut]es 

 1( 0ultilaterale 9ereinEarungen �Eer nukleare 6icherheit und 6trahlenschut] mit nationa�
len AusI�hrungsYorschriIten 

 1F 5echt der (uroSlischen 8nion  

2 Allgemeine 9erZaltungsYorschriIten 

3 %ekanntmachungen des %undesministeriums I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktor�
sicherheit und des Yormals ]ustlndigen %undesinnenministeriums 

4 (mSIehlungen der 56K und der (6K 

5 5egeln des Kerntechnischen Ausschusses �K7A� 
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1 Rechtsvorschriften 

1A Nationales Atom- und Strahlenschutzrecht  

>1A�2@ Geset] ]ur geordneten %eendigung der Kernenergienut]ung ]ur geZerElichen 
(r]eugung Yon (lektri]itlt Yom 22. ASril 2002 �%G%l. I 2002� 1r. 26� 6. 1351� 

>1A�3@ Geset] �Eer die Iriedliche 9erZendung der Kernenergie und den 6chut] gegen 
ihre GeIahren �Atomgeset] ± AtG� Yom 23. 'e]emEer 1�5�� 1euIassung Yom 
15. -uli 1�85 �%G%l. I 1�85� 1r. 41� 6. 1565�� das ]ulet]t durch Artikel 5 des Ge�
set]es Yom 28. August 2013 �%G%l.I 2013� 1r. 52� 6. 3313� gelndert Zorden ist 

>1A�4@ Fortgeltendes 5echt der 'eutschen 'emokratischen 5eSuElik auIgrund Yon Arti�
kel � AEs. 2 in 9erEindung mit Anlage II KaSitel ;II AEschnitt III 1r. 2 und 3 des 
(inigungsYertrages Yom 31. August 1��0 in 9erEindung mit Artikel 1 des Geset�
]es ]um (inigungsYertrag Yom 23. 6eStemEer 1��0 �%G%l. II 1��0� 1r. 35� 
6. 885 und 1226�� soZeit daEei radioaktiYe 6toIIe� insEesondere 5adonIolgeSro�
dukte� anZesend sind� 

9erordnung �Eer die GeZlhrleistung Yon Atomsicherheit und 6trahlenschut]
± At6trl69 ± Yom 11. 2ktoEer 1�84 �G%l. �''5� I 1�84� 1r. 30� 6. 341� und
'urchI�hrungsEestimmung ]ur 9erordnung �Eer die GeZlhrleistung Yon 
Atomsicherheit und 6trahlenschut] ± At6trl69'%est ± Yom 11. 2ktoEer 1�84 
�G%l. �''5� I 1�84� 1r. 30� 6. 348� Eerichtigt G%l. �''5� I 1�87� 1r. 18� 
6. 1�6� 
Anordnung ]ur GeZlhrleistung des 6trahlenschut]es Eei +alden und indust�
riellen AEset]anlagen und Eei 9erZendung darin aEgelagerter 0aterialien ±
6tr6AElAn2 ± Yom 17. 1oYemEer 1�80 �G%l. �''5� I 1�80� 1r. 34� 6. 347�

>1A�5@ Geset] ]um Yorsorgenden 6chut] der %eY|lkerung gegen 6trahlenEelastung 
�6trahlenschut]Yorsorgegeset] ± 6tr9G� Yom 1�. 'e]emEer 1�86 �%G%l. I� 
1r. 6�� 6. 2610�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 1 des Geset]es Yom 8. ASril 2008 
�%G%l. I 2008� 1r. 14� 6. 686� 

>1A�6@ Geset] �Eer die (rrichtung eines %undesamtes I�r 6trahlenschut] ± %A6trl6chG 
± Yom �. 2ktoEer 1�8� �%G%l. I 1�8�� 1r. 47� 6. 1830�� ]ulet]t gelndert durch Ar�
tikel 2 des Geset]es Yom 3. 0ai 2000 �%G%l. I 2000� 1r. 20� 6. 636� 

>1A�7@ Geset] ]ur 6uche und AusZahl eines 6tandortes I�r ein (ndlager I�r Wlrme ent�
Zickelnde radioaktiYe AEIllle und ]ur bnderung anderer Geset]e �6tandortaus�
Zahlgeset] ± 6tandAG� Yom 23. -uli 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 41� 6. 2553� 

>1A�8@ 9erordnung �Eer den 6chut] Yor 6chlden durch ionisierende 6trahlen �6trahlen�
schut]Yerordnung ± 6trl6ch9� Yom 20. -uli 2001 �%G%l. I 2001� 1r. 38� 6. 1714�� 
Eerichtigt am 22. ASril 2002 �%G%l. I 2002� 1r. 27� 6. 145��� ]ulet]t gelndert 
durch Artikel 5 AEsat] 7 des Geset]es Yom 24. FeEruar 2012 �%G%l. I 2012� 1r. 
10� 6. 212� 
+inZeis� gelndert durch Artikel 2 des Geset]es Yom 2�. August 2008 �%G%l.I 2008� 1r. 40� 6. 17�3�� 
diese bnderung tritt erst in KraIt� Zenn das 3rotokoll Yom 12. FeEruar 2004 ]ur bnderung des hEer�
einkommens Yom 2�. -uli 1�60 �Eer die +aItung gegen�Eer 'ritten auI dem GeEiet der Kernenergie 
in der Fassung des =usat]Srotokolls Yom 28. -anuar 1�64 und des 3rotokolls Yom 16. 1oYemEer 
1�82 nach seinem Artikel 20 in KraIt tritt

>1A�10@ 9erordnung �Eer das 9erIahren Eei der Genehmigung Yon Anlagen nach � 7 des 
Atomgeset]es �Atomrechtliche 9erIahrensYerordnung ± At9I9� Yom 3. FeEruar 
1��5 �%G%l. I 1��5� 1r. 8� 6. 180�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 4 des Geset]es 
Yom �. 'e]emEer 2006 �%G%l. I 2006� 1r. 58� 6. 281�� 

>1A�11@ 9erordnung �Eer die 'eckungsYorsorge nach dem Atomgeset] �Atomrechtliche 
'eckungsYorsorge�9erordnung ± At'eck9� Yom 25. -anuar 1�77 �%G%l. I 1�77� 
1r. 8� 6. 220�� ]ulet]t gelndert durch Artikel � AEsat] 12 des Geset]es Yom 
23. 1oYemEer 2007 �%G%l. I 2007� 1r. 5�� 6. 2631�
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>1A�13@ 9erordnung �Eer 9orausleistungen I�r die (inrichtung Yon Anlagen des %undes 
]ur 6icherstellung und ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle �(ndlagerYorausleis�
tungsYerordnung ± (ndlager9l9� Yom 28. ASril 1�82 �%G%l. I� 1r. 16� 6. 562�� ]u�
let]t gelndert durch Artikel 1 der 9erordnung Yom 6. -uli 2004 �%G%l. I 2004� 
1r. 33� 6. 1476� 

>1A�17@ 9erordnung �Eer den kerntechnischen 6icherheitsEeauItragten und �Eer die 0el�
dungen Yon 6t|rIlllen und sonstigen (reignissen �Atomrechtliche 6icherheitsEe�
auItragten� und 0eldeYerordnung ± At609� Yom 14. 2ktoEer 1��2 �%G%l. I 1��2� 
1r. 48� 6. 1766�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 1 der 9erordnung Yom 8. -uni 
2010 �%G%l. I 2010� 1r. 31� 6. 755� 

>1A�18@ 9erordnung �Eer die 9erEringung radioaktiYer AEIllle oder aEgeErannter %renn�
elemente �Atomrechtliche AEIallYerEringungsYerordnung ± AtA9� Yom 30. ASril 
200� �%G%l. I 200�� 1r. 24� 6. 1000� 

>1A�1�@ 9erordnung I�r die hEerSr�Iung der =uYerllssigkeit ]um 6chut] gegen (ntZen�
dung oder Freiset]ung radioaktiYer 6toIIe nach dem Atomgeset] �Atomrechtliche 
=uYerllssigkeits�EerSr�Iungs�9erordnung ± At=�9� Yom 1. -uli 1��� �%G%l. I 
1���� 1r. 35� 6. 1525�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 1 der 92 Yom 22. -uni 2010 
�%G%l. I 2010� 1r. 34� 6. 825� 

>1A�22@ 9erordnung ]ur Festlegung einer 9erlnderungssSerre ]ur 6icherung der 6tan�
dorterkundung I�r eine Anlage ]ur (ndlagerung radioaktiYer AEIllle im %ereich 
des 6al]stocks GorleEen �GorleEen�9erlnderungssSerren�9erordnung ± Gorle�
Een 96S9� Yom 25. -uli 2005 �%An]. 1r. 153a Yom 16. August 2005� 

>1A�23@ Geset] ]ur Kontrolle hochradioaktiYer 6trahlenTuellen Yom 12. August 2005 
�%G%l. I 2005� 1r. 4�� 6. 2365�� Eerichtigt am 11. 2ktoEer 2005 �%G%l. I 2005� 
1r. 64� 6. 2�76� 
+inZeis� 8mset]ung der 5ichtlinie 2003�122�(85A720 Yom 22. 'e]emEer 2003 ]ur Kontrolle hoch�
radioaktiYer umschlossener 6trahlenTuellen und herrenloser 6trahlenTuellen 

>1A�24@ =ehntes Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 24. 0lr] 200� �%G%l. I 
200�� 1r. 15� 6. 556� 

>1A�25@ 'rei]ehntes Geset] ]ur bnderung des Atomgeset]es Yom 31. -uli 2011 �%G%l. I 
2011� 1r. 43� 6. 1704� 

>1A�26@ Geset] ]ur %eschleunigung der 5�ckholung radioaktiYer AEIllle und der 6tillle�
gung der 6chachtanlage Asse II Yom 20. ASril 2013 �AtGbndG� �%G%l. I 2013� 
1r. 1�� 6. �21� 

>1A�27@ Geset] �Eer die (rrichtung eines %undesamtes I�r kerntechnische (ntsorgung ± 
%Ik(G ± Yom 23. -uli 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 41� 6. 2553� 

1B Rechtsvorschriften, die im Bereich der Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen anzuwenden sind 

>1%�1@ 6traIgeset]Euch ± 6tG% ± Yom 13. 1oYemEer 1��8 �%G%l. I 1��8� 1r. 75� 
6. 3322�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 15 des Geset]es Yom 4. -uli 2013 �%G%l. 
I 2013� 1r. 35� 6. 1�81� 

>1%�2@ 5aumordnungsgeset] ± 52G ± Yom 22. 'e]emEer 2008 �%G%l. I 2008� 1r. 65� 
6. 2�86�� ]ulet]t gelndert durch Artikel � des Geset]es Yom 31. -uli 200� �%G%l. 
I 200�� 1r. 51� 6. 2585� 

>1%�3@ Geset] ]um 6chut] Yor schldlichen 8mZelteinZirkungen durch LuItYerunreini�
gungen� Gerlusche� (rsch�tterungen und lhnliche 9orglnge �%undes�Immissi�
onsschut]geset] ± %Im6chG� in der Fassung der %ekanntmachung Yom 14. 0ai 
1��0 �%G%l. I 1��0� 6. 880�� 1euIassung Yom 26. 6eStemEer 2002 �%G%l. I 
2002� 1r. 71� 6. 3830�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 1 des Geset]es Yom 2. -uli 
2013 �%G%l. I 2013� 1r. 34� 6. 1�43� 
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>1%�5@ Geset] ]ur 2rdnung des Wasserhaushalts �Wasserhaushaltsgeset] ± W+G� Yom 
31. -uli 200� �%G%l. I 200�� 1r. 51� 6. 2585�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 2 des
Geset]es Yom 8. ASril 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 17� 6. 734� 
+inZeis� AEZeichendes Landesrecht� 1iederslchsisches Wassergeset] �%G%l. I 2010� 1r. 38� 
6. �70�� 6chlesZig�+olsteinisches Wassergeset] �%G%l. I 2010� 1r. 55� 6. 1501�� Wassergeset] des 
Landes 6achsen�Anhalt �%G%l. I 2011� 1r. 15� 6. 567�� +essisches Wassergeset] �%G%l. I 2011� 
1r. 16� 6. 607�� 6lchsisches Wassergeset] �%G%l. I 2011� 1r. 22� 6. 842�� %remisches Wassergeset] 
�%G%l. I 2011� 1r. 26� 6. 1010 und 1r. 27� 6. 1035� � %a\erisches Wassergeset] �%G%l.I 2012� 1r. 4�� 
6. 2176�

>1%�6@ Geset] �Eer 1aturschut] und LandschaItsSIlege �%undesnaturschut]geset] ± 
%1at6chG� Yom 2�. -uli 200� �%G%l.I 200�� 1r. 51� 6. 2542�� ]ulet]t gelndert 
durch Artikel 2 AEsat] 24 des Geset]es Yom 6. -uni 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 28� 
6. 1482� 
+inZeis� AEZeichendes Landesrecht� %a\erisches 1aturschut]geset] �%G%l. I 2010� 1r. 11� 6. 275�� 
Landesnaturschut]geset] 6chlesZig�+olstein �%G%l. I 2010� 1r. 17� 6. 450�� 1iederslchsisches Aus�
I�hrungsgeset] ]um %undesnaturschut]geset] �%G%l. I 2010� 1r. 38� 6. �70�� 1aturschut]ausI�h�
rungsgeset] Yon 0ecklenEurg�9orSommern �%G%l. I 2010� 1r. 58� 6. 1621�� 1aturschut]geset] des 
Landes 6achsen�Anhalt �%G%l. I 2011� 1r. 1� 6. 30�� +amEurgisches Geset] ]ur AusI�hrung des %un�
desnaturschut]geset]es �%G%l. I 2011� 1r. 4� 6. �3�� +essisches AusI�hrungsgeset] ]um %undesna�
turschut]geset] �%G%l. I 2011� 1r. 18� 6. 663�� 6lchsisches 1aturschut]geset] �%G%l. I 2011� 1r. 22� 
6. 842�� +amEurgisches Geset] ]ur AusI�hrung des %undesnaturschut]geset]es �%G%l.I 2013� 1r. 
18� 6. 820�

>1%�13@ Geset] ]ur F|rderung der KreislauIZirtschaIt und 6icherung der umZeltYertrlgli�
chen %eZirtschaItung Yon AEIlllen �KreislauIZirtschaItsgeset] ± KrWG� Yom 24. 
FeEruar 2012 �%G%l. I 2012� 1r. 10� 6. 212�� ]ulet]t gelndert durch � 44 AEsat] 
4 des Geset]es Yom 22. 0ai 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 25� 6. 1324� 

>1%�14@ Geset] �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung ± 893G ± Yom 24. FeEruar 2010 
�%G%l. I 2010� 1r. 7� 6. �4�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 6 des Geset]es Yom 8. 
ASril 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 17� 6. 734� 
+inZeis� AEZeichendes Landesrecht� 1iederslchsisches Geset] �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr��
Iung �%G%l. I 2010� 1r. 38� 6. �70�� Landesgeset] �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung �Landes�
893�Geset] ± L893G� Yon 6chlesZig�+olstein �%G%l. I 2011� 1r. 6� 6. 244�

>1%�15@ %undesEerggeset] ± %%ergG ± Yom 13. August 1�80 �%G%l. I 1�80� 1r. 48� 
6. 1310�� ]ulet]t gelndert durch Artikel 15a des Geset]es Yom 31. -uli 200� 
�%G%l. I 200�� 1r. 51� 6. 2585� 

>1%�18@ %augeset]Euch �%auG%� Yom 23. -uni 1�60 in der Fassung der %ekanntma�
chung Yom 23. 6eStemEer 2004 �%G%l. I 2004� 1r. 52� 6. 2414�� ]ulet]t gelndert 
durch Artikel 1 des Geset]es Yom 11. -uni 2013 �%G%l. I 2013� 1r. 2�� 6. 1548� 

1C Rechtsvorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe und 
zugehörige Regelungen 

1icht ]itiert. 

1D Bilaterale Vereinbarungen im Rahmen der Kerntechnik und des 
Strahlenschutzes 

>1'�1@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der %undesreSuElik 
gsterreich �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen und 8ngl�cksIll�
len Yom 23. 'e]emEer 1�88� Geset] da]u Yom 20. 0lr] 1��2 �%G%l. II 1��2� 
6. 206�� in KraIt seit 1. 2ktoEer 1��2 �%G%l. II 1��2� 6. 5�3� 

>1'�2@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und dem K|nigreich %el�
gien �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 8n�
gl�cksIlllen Yom 6. 1oYemEer 1�80� Geset] da]u Yom 30. 1oYemEer 1�82 
�%G%l. II 1�82� 6. 1006�� in KraIt seit 1. 0ai 1�84 �%G%l. II 1�84� 6. 327� 
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>1'�3@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der 6chZei]erischen 
(idgenossenschaIt �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder 
schZeren 8ngl�cksIlllen Yom 28. 1oYemEer 1�84� Geset] da]u Yom 22. -anuar 
1�87 �%G%l. II 1�87� 6. 74�� in KraIt seit 1. 'e]emEer 1�88 �%G%l. II 1�88� 
6. �67� 

>1'�4@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und dem K|nigreich 'l�
nemark �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 8n�
gl�cksIlllen Yom 16. 0ai 1�85� Geset] da]u Yom 17. 0lr] 1�88 �%G%l. II 1�88� 
6. 286�� in KraIt seit 1. August 1�88 �%G%l. II 1�88� 6. 61�� 

>1'�5@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der Fran]|sischen 
5eSuElik �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 8n�
gl�cksIlllen Yom 3. FeEruar 1�77� Geset] da]u Yom 14. -anuar 1�80 �%G%l. II 
1�80� 6. 33�� in KraIt seit 1. 'e]emEer 1�80 �%G%l. II 1�80� 6. 1438� 

>1'�6@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der 5egierung der 
5eSuElik 8ngarn �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen und 8n�
gl�cksIlllen Yom �. -uni 1��7� Geset] da]u Yom 7. -uli 1��8 �%G%l. II 1��8� 
6. 118��� in KraIt seit 11. 6eStemEer 1��8 �%G%l. II 1���� 6� 125� 

>1'�7@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der 5eSuElik Litauen 
�Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 8ngl�cksIll�
len Yom 15. 0lr] 1��4� Geset] da]u Yom 12. -anuar 1��6 �%G%l. II 1��6� 6. 27�� 
in KraIt seit 1. 6eStemEer 1��6 �%G%l. II 1��6� 6. 1476� 

>1'�8@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und dem Gro�her]ogtum 
Lu[emEurg �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 
8ngl�cksIlllen Yom 2. 0lr] 1�78� Geset] da]u Yom 7. -uli 1�81 �%G%l. II 1�81� 
6. 445�� in KraIt seit 1. 'e]emEer 1�81 �%G%l. II 1�81� 6. 1067� 

>1'��@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und dem K|nigreich der 
1iederlande �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen einschlie�lich 
schZeren 8ngl�cksIlllen Yom 7. -uni 1�88� Geset] da]u Yom 20. 0lr] 1��2 
�%G%l. II 1��2� 6. 1�8�� in KraIt seit 1. 0lr] 1��7 �%G%l. II 1��7� 6. 753 und 
6. 13�2� 

>1'�10@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der 5eSuElik 3olen 
�Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 8ngl�cksIll�
len Yom 10. ASril 1��7� Geset] da]u Yom 7. -uli 1��8 �%G%l. II 1��8� 6. 1178�� in 
KraIt seit 1. 0lr] 1��� �%G%l. II 1���� 6. 15� 

>1'�11@ AEkommen ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der 5ussischen F|�
deration �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen oder schZeren 8n�
gl�cksIlllen Yom 16. 'e]emEer 1��2� Geset] da]u Yom 1�. 2ktoEer 1��4 �%G%l. 
II 1��4� 6. 3542�� in KraIt seit 11. -uli 1��5 �%G%l. II 1��7� 6. 728� 

>1'�12@ 9ertrag ]Zischen der %undesreSuElik 'eutschland und der 7schechischen 5e�
SuElik �Eer die gegenseitige +ilIeleistung Eei KatastroShen und schZeren 8n�
gl�cksIlllen Yom 1�. 6eStemEer 2000� Geset] hier]u Yom 16. August 2002 
�%G%l. II 2002� 1r. 31�� in KraIt seit dem 1. -anuar 2003 �%G%l. II 2003� 1r. 2�  

6eite 315 Yon 33�



Drucksache 18�5980 – 330 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

1E Multilaterale Vereinbarungen über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz mit nationalen Ausführungsvorschriften 

Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz 

>1(�1@ Gemeinsames hEereinkommen �Eer die 6icherheit der %ehandlung aEgeErann�
ter %rennelemente und �Eer die 6icherheit der %ehandlung radioaktiYer AEIllle ± 
hEereinkommen �Eer nukleare (ntsorgung �-oint &onYention on the 6aIet\ oI 
6Sent Fuel 0anagement and on the 6aIet\ oI 5adioactiYe Waste 0anagement� 
I1F&I5&�546� Yom 5. 6eStemEer 1��7� in KraIt seit 18. -uni 2001� 
6� 9ertragsSarteien �10�2013�� 'eSositar� IA(A 
Geset] hier]u mit amtlicher hEerset]ung Yom 13. August 1��8 �%G%l. II 1��8� 
1r. 31� 6. 1752� 
in KraIt I�r 'eutschland seit 18. -uni 2001 �%G%l. II 2001� 1r. 36� 6. 1283� 

>1(�3�1@ hEereinkommen �Eer die 9erh�tung Yon 0eeresYerschmut]ung durch das (in�
Eringen Yon AEIlllen und anderen 6toIIen ± London 'umSing &onYention L'& 
�&onYention on the 3reYention oI 0arine 3ollution E\ 'umSing oI Wastes and 
other 0atter� I1F&I5&�205� Yom 2�. 'e]emEer 1�72� in KraIt seit 30. August 
1�75� mit seither 5 bnderungen  
87 9ertragsSarteien �07�11� 
Geset] hier]u Yom 11. FeEruar 1�77 �%G%l. II 1�77� 1r. 8� 6. 165�� ]ulet]t geln�
dert durch Geset] Yom 25. August 1��8 �%G%l. I� 1r. 57� 6. 2455� 
in KraIt I�r 'eutschland seit 8. 'e]emEer 1�77 �%G%l. II 1�7�� 1r. 13� 6. 273�  
3rotokoll L&3rot1��6 �I02� Yom 7. 1oYemEer 1��6 ]u diesem hEereinkommen 
�erset]t die ursSr�ngliche KonYention�� in KraIt seit 24. 0lr] 2006� bnderung Yom 
2. 1oYemEer 2006� diese in KraIt seit 10. FeEruar 2007
40 9ertragsSarteien �07�11� 'eSositare� 0e[iko� 5ussische F|rderation� 8K� 
86A 
Geset] da]u Yom �. -uli 1��8 �%G%l. II 1��8� 1r. 25� 6. 1345�� ]ulet]t gelndert 
durch 9erordnung Yom 24. August 2010 �%G%l. II 2010� 1r. 24� 6. 1006� 
3rotokoll L&3rot1��6 in KraIt I�r 'eutschland seit 24. 0lr] 2006 �%G%l. II 2010� 
1r. 35� 6. 142�� 
+inZeis� Keine (inEringung Yon 0aterialien mit 5adioaktiYitltsZerten oEerhalE de�minimis�Kon]entra�
tionen

Haftung 

>1(�11@ hEereinkommen �Eer die +aItung gegen�Eer 'ritten auI dem GeEiet der Kern�
energie ± 3ariser hEereinkommen �&onYention on 7hird 3art\ LiaEilit\ in the 
Field oI 1uclear (nerg\ ± 3aris &onYention� Yom 2�. -uli 1�60� ergln]t durch 
das 3rotokoll Yom 28. -anuar 1�64 in KraIt seit 1. ASril 1�68�  
ergln]t durch das 3rotokoll Yom 16. 1oYemEer 1�82� das 3rotokoll Yom 12. FeE�
ruar 1�82� in KraIt seit 7. ASril 1�88 
und ergln]t durch das 3rotokoll Yom 12. FeEruar 2004� noch nicht in KraIt 
16 9ertragsSarteien �10�10�� 'eSositar� 2(&' 
Geset] da]u Yom 8. -uli 1�75 �%G%l. II 1�75� 1r. 42� 6. �57�� ]ulet]t gelndert 
durch Artikel 30 des Geset]es Yom �. 6eStemEer 2001 �%G%l. I 2001� 1r. 47� 
6. 2331� 
in KraIt I�r 'eutschland seit 30. 6eStemEer 1�75 �%G%l. II 1�76� 1r. 12� 6. 308�� 
Geset] da]u Yom 21. 0ai 1�85 �%G%l. II 1�85� 1r. 1�� 6. 6�0� 
in KraIt I�r 'eutschland seit 7. 2ktoEer 1�88 �%G%l. II 1�8�� 1r. 6� 6. 144� 
Geset] ]um 3rotokoll 2004 mit amtlicher hEerset]ung Yom 2�. August 2008 
�%G%l. II 2008� 1r. 24� 6. �02� 
+inZeis� 'ie %estimmungen des 3ariser AtomhaItungs�hEereinkommens gelten in 9erEindung mit 
�� 25 II. des Atomgeset]es in der %undesreSuElik 'eutschland unmittelEar� d. h. die +aItung I�r nuk�
leare 6chlden Eestimmt sich nach den %estimmungen des hEereinkommens in 9erEindung mit dem 
Atomgeset].
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>1(�12@ =usat]�Eereinkommen ]um 3ariser hEereinkommen Yom 2�. -uli 1�60 ± 

%r�sseler =usat]�Eereinkommen� �&onYention 6uSSlementar\ to the 3aris &on�
Yention oI 2� -ul\ 1�60 on 7hird 3art\ LiaEilit\ in the Field oI 1uclear (nerg\ ± 
%russels 6uSSlementar\ &onYention� Yom 31. -anuar 1�63� ergln]t durch das 
3rotokoll Yom 28. -anuar 1�64� in KraIt seit 4. 'e]emEer 1�74� 
ergln]t durch das 3rotokoll Yom 16. 1oYemEer 1�82� in KraIt seit 1. August 1��1 
und ergln]t durch das 3rotokoll Yon 2004� noch nicht in KraIt 
12 9ertragsSarteien �10�10�� 'eSositar� 2(&' 
Geset] da]u Yom 8. -uli 1�75 �%G%l. II 1�75� 1r. 42� 6. �57�� ]ulet]t gelndert 
durch Artikel 30 des Geset]es Yom �. 6eStemEer 2001 �%G%l. I 2001� 1r. 47� 
6. 2331� 
in KraIt I�r 'eutschland seit 1. -anuar 1�76 �%G%l. II 1�76� 1r. 12� 6. 308� 
Geset] da]u Yom 21. 0ai 1�85 �%G%l. II 1�85� 1r. 1�� 6. 6�0� 
in KraIt I�r 'eutschland seit 1. August 1��1 �%G%l. II 1��5� 1r. 24� 6. 657� 
Geset] ]um 3rotokoll 2004 mit amtlicher hEerset]ung Yom 2�. August 2008 
�%G%l. II 2008� 1r. 24� 6. �02�  
+inZeis� Im %r�sseler =usat]�Eereinkommen YerSIlichten sich die 9ertragsSarteien� Eei 6chlden� die 
�Eer den +aItungsEetrag des haItSIlichtigen InhaEers der Kernanlage hinausgehen� Zeitere (ntschl�
digungsEetrlge aus |IIentlichen 0itteln Eereit]ustellen. 'ieses hEereinkommen gilt in der %undesre�
SuElik 'eutschland nicht unmittelEar� sondern schaIIt nur Y|lkerrechtliche 9erSIlichtungen ]Zischen 
den 9ertragsstaaten. 

 

1F Recht der Europäischen Union  

Verträge, Allgemeines  

>1F�1@ 9ertrag Yom 25. 0lr] 1�57 ]ur Gr�ndung der (uroSlischen AtomgemeinschaIt 
EURATOM in der Fassung des 9ertrages �Eer die Europäische Union Yom 
7. FeEruar 1��2� gelndert durch den %eitrittsYertrag Yom 24. -uni 1��4 in der 
Fassung des %eschlusses Yom 1. -anuar 1��5 �%G%l. II 1�57� 6. 753� 1014� 
1678 ± Artikel 2 Eis 4 hierYon auIgehoEen durch Artikel 67 des Geset]es Yom 
8. 'e]emEer 2010 �%G%l. I 2010� 1r. 63� 6. 1864�� %G%l. II 1��2� 6. 1251� 1286� 
%G%l. II 1��3� 6. 1�47� %G%l. II 1��4� 6. 2022� A%l. 1��5� L 1�  
'er 9ertrag ist in seiner ursSr�nglichen Fassung am 1. -anuar 1�58 in KraIt ge�
treten �%G%l. II 1�58 6. 1�� die 1euIassung trat am 1. 1oYemEer 1��3 in KraIt 
�%G%l. 1��3 II 6. 1�47�� %erichtigung der hEerset]ung des (85A720�9ertrages 
Yom 13. 2ktoEer 1��� �%G%l. II 1���� 1r. 31� 

 

>1F�5@ 5ichtlinie 200��71�(85A720 des 5ates Yom 25. -uni 200� �Eer einen Gemein�
schaItsrahmen I�r die nukleare 6icherheit kerntechnischer Anlagen �A%l. 200� 
L172� 

 

>1F�12@ 5ichtlinie 85�337�(WG des 5ates Yom 27. -uni 1�85 �Eer die 8mZeltYertrlglich�
keitsSr�Iung Eei Eestimmten |IIentlichen und SriYaten 3roMekten �A%l. (G 1�85� 
1r. L175�� ]ulet]t gelndert durch die 5ichtlinie 200��31�(G des (3 und des 5a�
tes Yom 23. ASril 200� �A%l. 200�� L 140�� let]te konsolidierte Fassung 200� 
+inZeis� 8mset]ung Ygl. 893�Geset] 

 

>1F�13@ 5ichtlinie �7�11�(G des 5ates Yom 3. 0lr] 1��7 ]ur bnderung der 5ichtlinie 
85�337�(WG �Eer die 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iung Eei Eestimmten |IIentlichen 
und SriYaten 3roMekten �A%l. (G 1��7� 1r. L73� 
Ä893�bnderungsrichtlinie³� der]eit in der 8mset]ung 
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Strahlenschutz 

>1F�18@ 5ichtlinien des 5ates� mit denen die Grundnormen I�r den Gesundheitsschut] 
der %eY|lkerung und der ArEeitskrlIte gegen die GeIahren ionisierender 6trah�
lungen Iestgelegt Zurden �(85A720�Grundnormen�  

5ichtlinie Yom 2. FeEruar 1�5� �A%l. (G 1�5�� 1r. 11��
5ichtlinie Yom 5. 0lr] 1�62 �A%l. (G 1�62� 6. 1633�62��
5ichtlinie 66�45�(85A720 �A%l. (G 1�66� 1r. 216��
5ichtlinie 76�57��(85A720 Yom 1. -uni 1�76 �A%l. (G 1�76� 1r. L187��
5ichtlinie 7��343�(85A720 Yom 27. 0lr] 1�77 �A%l. (G 1�7�� 1r. L83��
5ichtlinie 80�836�(85A720 Yom 15. -uli 1�80 �A%l. (G 1�80� 1r. L246��
5ichtlinie 84�467�(85A720 Yom 3. 6eStemEer 1�84 �A%l. (G 1�84�
1r. L265��
1euIassung mit %er�cksichtigung der I&53 60 in 5ichtlinie �6�2��(85A720
Yom 13. 0ai 1��6 �A%l. (G 1��6� 1r. L15��

>1F�20@ 5ichtlinie �0�641�(85A720 des 5ates Yom 4. 'e]emEer 1��0 �Eer den 6chut] 
e[terner ArEeitskrlIte� die einer GeIlhrdung durch ionisierende 6trahlung Eei 
(insat] im KontrollEereich ausgeset]t sind �A%l. (G 1��0� 1r. L34�� 

>1F�22@ 5ichtlinie 2003�122�(85A720 des 5ates Yom 22. 'e]emEer 2003 ]ur Kontrolle 
hoch radioaktiYer umschlossener 6trahlenTuellen und herrenloser 6trahlenTuel�
len �A%l. 2003� 1r. L346 Yom 31. 'e]emEer 2003 6. 57�66� 
+inZeise� Ausgenommen sind 7ltigkeiten� die unter den (85A720�9ertrag oder eines der sSe]iel�
len 1uklearhaItungsregime Iallen. 'ie 5ichtlinie 2003�122�(85A720 Zird mit Wirkung ]um 6. FeE�
ruar 2018 auIgehoEen durch die 5ichtlinie 2013�5��(85A720.

>1F�23@ 5ichtlinie �7�43�(85A720 des 5ates Yom 30. -uni 1��7 �Eer den Gesundheits�
schut] Yon 3ersonen gegen die GeIahren ionisierender 6trahlung Eei medi]ini�
scher ([Sosition und ]ur AuIheEung der 5ichtlinie 84�466�(85A720 �A%l. 1��7� 
L180� 

>1F�24@ 5ichtlinie 2013�5��(85A720 des 5ates Yom 5. 'e]emEer 2013 ]ur Festlegung 
grundlegender 6icherheitsnormen I�r den 6chut] Yor den GeIahren einer ([Sosi�
tion gegen�Eer ionisierender 6trahlung und ]ur AuIheEung der 5ichtlinien 
8��618�(85A720� �0�641�(85A720� �6�2��(85A720� �7�43�(85A720 und 
2003�122�(85A720 �A%l. 2014� L13� 

Radiologische Notfälle 

>1F�2�@ 5ichtlinie 8��618�(85A720 des 5ates Yom 27. 1oYemEer 1�8� �Eer die 8nter�
richtung der %eY|lkerung �Eer die Eei einer radiologischen 1otstandssituation 
geltenden 9erhaltensma�regeln und ]u ergreiIenden Gesundheitsschut]ma��
nahmen �A%l. (G 1�8�� 1r. L357� 

0itteilung der Kommission EetreIIend die 'urchI�hrung der 5ichtlinie
8��618�(85A720 �A%l. (G 1��1� 1r. &103�
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Abfälle, Gefahrgut 

>1F�34@ 9erordnung �(85A720� 14�3��3 des 5ates Yom 8. -uni 1��3 �Eer die 9erErin�
gung radioaktiYer 6toIIe ]Zischen den 0itgliedstaaten �A%l. (G 1��3� 1r. L148�� 

0itteilung der Kommission Yom 10. 'e]emEer 1��3 ]u der 9erordnung (8�
5A720�14�3��3 �A%l. (G 1��3� 1r. &335�

>1F�35@ 5ichtlinie 2006�117�(85A720 des 5ates Yom 20. 1oYemEer 2006 �Eer die 
hEerZachung und Kontrolle der 9erEringungen radioaktiYer AEIllle und aEge�
Erannter %rennelemente �A%l. 1r. L337 Yom 5. 'e]emEer 2006� 6. 21� 

>1F�36@ 5ichtlinie 2011�70�(85A720 des 5ates Yom 1�. -uli 2011 �Eer einen Gemein�
schaItsrahmen I�r die YerantZortungsYolle und sichere (ntsorgung aEgeErannter 
%rennelemente und radioaktiYer AEIllle �A%l. 1r. L1�� Yom 2. August 2001� 
6. 48� 

2 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

>2�1@ Allgemeine 9erZaltungsYorschriIt ]u � 47 6trahlenschut]Yerordnung �(rmittlung 
der 6trahlene[Sosition durch die AEleitung radioaktiYer 6toIIe aus Anlagen oder 
(inrichtungen� Yom 28. August 2012 �%An] A7 05.0�.2012 %1� 

>2�2@ Allgemeine 9erZaltungsYorschriIt ]u � 40 AEs. 2� � �5 AEs. 3 6trl6ch9 und � 35 
AEs. 2 5|9 �A99 6trahlenSass� Yom 20. -uli 2004 �%An]. 2004� 1r. 142a� 

>2�3@ Allgemeine 9erZaltungsYorschriIt ]ur AusI�hrung des Geset]es �Eer die 8mZelt�
YertrlglichkeitsSr�Iung �8939Z9� Yom 18. 6eStemEer 1��5 �G0%l. 1��5� 1r. 32� 
6. 671� 

>2�4@ Allgemeine 9erZaltungsYorschriIt ]um Integrierten 0ess� und InIormationss\s�
tem ]ur hEerZachung der 5adioaktiYitlt in der 8mZelt nach dem 6trahlenschut]�
Yorsorgegeset] �A99�I0I6� Yom 13. 'e]emEer 2006 �%An]. 2006� 1r. 244a� 

>2�5@ Allgemeine 9erZaltungsYorschriIt ]ur 'urchI�hrung der hEerZachung Yon Le�
Eensmitteln nach der 9erordnung �(85A720� 1r. 3�54�87 des 5ates Yom 
22. 'e]emEer 1�87 ]ur Festlegung Yon +|chstZerten an 5adioaktiYitlt in 1ah�
rungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen 8nIalls oder einer ande�
ren radiologischen 1otstandssituation �A99�6trahlenschut]Yorsorge�LeEensmit�
tel�EerZachung ± AW�6trahLe� Yom 28. -uni 2000 �G0%l. 2000� 1r. 25� 6. 4�0� 

>2�6@ Allgemeine 9erZaltungsYorschriIt ]ur hEerZachung der +|chstZerte I�r Futter�
mittel nach der 9erordnung �(85A720� 1r. 3�54�87 des 5ates Yom 22. 'e]em�
Eer 1�87 ]ur Festlegung Yon +|chstZerten an 5adioaktiYitlt in 1ahrungsmitteln 
und Futtermitteln im Falle eines nuklearen 8nIalls oder einer anderen radiologi�
schen 1otstandssituation �Futtermittel�6trahlenschut]Yorsorge�9erZaltungsYor�
schriIt ± F06tr99Z9� Yom 22. -uni 2000 �%An]. 2000� 1r. 122� 

3 Bekanntmachungen des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und des vormals zuständigen 
Bundesinnenministeriums (Auszug) 

>3�0�1@ 6icherheitsanIorderungen an KernkraItZerke Yom 22. 1oYemEer 2012 �%An]. A7 
24.01.2013 %3� 

>3�0�2@ InterSretationen ]u den 6icherheitsanIorderungen an KernkraItZerke Yom 2�. 1o�
YemEer 2013 �%An] A7 10.12.2013 %4� 

>3�2@ 5ichtlinie I�r den FachkundenachZeis Yon KernkraItZerksSersonal Yom 24. 0ai 
2012 �G0%l. 2012� 1r. 34� 6. 611� 

>3�13@ 6icherheitskriterien I�r die (ndlagerung radioaktiYer AEIllle in einem %ergZerk 
Yom 20. ASril 1�83 �G0%l. 1�83� 1r. 13� 6. 220�� in hEerarEeitung 
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>3�15@ 1. 5ahmenemSIehlungen I�r den KatastroShenschut] in der 8mgeEung kerntech�
nischer Anlagen Yom 27. 2ktoEer 2008 �G0%l. 2008� 1r. 62�63� 6. 1278�  
2. 5adiologische Grundlagen I�r (ntscheidungen �Eer 0a�nahmen ]um 6chut]
der %eY|lkerung Eei unIallEedingten Freiset]ungen Yon 5adionukliden Yom 
27. 2ktoEer 2008 �G0%l. 2008� 1r. 62�63� 6. 1278� mit der Anlage Ä9erZendung
Yon -odtaEletten ]ur -odElockade der 6childdr�se Eei einem kerntechnischen 
8nIall³ 

>3�23@ 5ichtlinie ]ur (missions� und Immissions�EerZachung kerntechnischer Anlagen 
�5(I� Yom 7. 'e]emEer 2005 �G0%l. 2006� 1r. 14�17� 6. 254� 

>3�27@ 5ichtlinie �Eer die GeZlhrleistung der notZendigen Kenntnisse der Eeim %etrieE 
Yon KernkraItZerken sonst tltigen 3ersonen Yom 30. 1oYemEer 2000 �G0%l. 
2001� 1r. 8� 6. 153�  

>3�33�2@ 6t|rIallEerechnungsgrundlagen I�r die Leitlinien ]ur %eurteilung der Auslegung 
Yon KernkraItZerken mit 'W5 geml� � 28 AEs. 3 6trl6ch9 Yom 18. 2ktoEer 
1�83 �%An]. 1�83� 1r. 245a�� Fassung des KaSitels 4 Ä%erechnung der 6trahlen�
e[Sosition³ Yom 2�. -uni 1��4 �%An]. 1��4� 1r. 222a�� 1euIassung des KaSitels 
4 Ä%erechnung der 6trahlene[Sosition³ geml� � 4� 6trl6ch9 Yom 20. -uli 2001 
YeraEschiedet auI der 186. 6it]ung der 6trahlenschut]kommission am 11. 6eS�
temEer 2003� Yer|IIentlicht in der 5eihe Ä%erichte der 6trahlenschut]kommis�
sion³� +eIt 44� 2004 

>3�34@ 5ahmenrichtlinie �Eer die Gestaltung Yon 6achYerstlndigengutachten in atom�
rechtlichen 9erZaltungsYerIahren Yom 15. 'e]emEer 1�83 �G0%l. 1�84� 1r. 2� 
6. 21� 

>3�40@ 5ichtlinie �Eer die im 6trahlenschut] erIorderliche Fachkunde �Fachkunderichtli�
nie 7echnik nach 6trl6ch9� Yom 21. -uni 2004 �G0%l. 2004� 1r. 40�41� 6. 77��� 
bnderung Yom 1�. ASril 2006 �G0%l. 2006� 1r. 38� 6. 735� 

>3�42�1@ 5ichtlinie I�r die Sh\sikalische 6trahlenschut]kontrolle ]ur (rmittlung der K|rSer�
dosen 
7eil 1� (rmittlung der K|rSerdosis Eei lu�erer 6trahlene[Sosition ��� 40� 41� 42 
6trl6ch9� �� 35 5|9� Yom 8.�'e]emEer 2003 �G0%l. 2004� 1r. 22� 6. 410� 

>3�42�2@ 5ichtlinie I�r die Sh\sikalische 6trahlenschut]kontrolle ]ur (rmittlung der K|rSer�
dosen  
7eil 2� (rmittlung der K|rSerdosis Eei innerer 6trahlene[Sosition �InkorSorations�
�EerZachung� ��� 40� 41 und 42 6trl6ch9� Yom 12. -anuar 2007 �G0%l. 2007� 
1r. 31�32� 6. 623�� Anhlnge 1 Eis 6� Anhang 7.1� Anhang 7.2� Anhang 7.3� An�
hang 7.4 
+inZeis� hiermit Zird die 5ichtlinie �Eer AnIorderungen an InkorSorationsme�stellen Yom 30. 6eStem�
Eer 1��6 �G0%l. 1��6� 1r. 46� 6. ��6� auIgehoEen und erset]t.

>3�43�2@ 5ichtlinie I�r den 6trahlenschut] des 3ersonals Eei 7ltigkeiten der Instandhal�
tung� bnderung� (ntsorgung und des AEEaus in kerntechnischen Anlagen und 
(inrichtungen� 
7eil 2� 'ie 6trahlenschut]ma�nahmen Zlhrend des %etrieEs und der 6tilllegung 
einer Anlage oder (inrichtung ± IW56 II Yom 17. -anuar 2005 �G0%l. 2005� 
1r. 13� 6. 258� 

>3�5�@ 5ichtlinie ]ur Kontrolle radioaktiYer AEIllle mit YernachllssigEarer Wlrmeent�
Zicklung� die nicht an eine Landessammelstelle aEgelieIert Zerden �AEIallkon�
trollrichtlinie� Yom 16. -anuar 1�8� �%An]. 1�8�� 1r. 63a�� let]te (rgln]ung Yom 
14. -anuar 1��4 �%An]. 1��4� 1r. 1��
+inZeis� Inhaltlich erset]t durch 5ichtlinie ]ur Kontrolle radioaktiYer 5eststoIIe 
und radioaktiYer AEIllle Yom 1�. 1oYemEer 2008 >Ygl. 3�60@� aEer oIIi]iell nicht 
]ur�ckge]ogen 

>3�60@ 5ichtlinie ]ur Kontrolle radioaktiYer 5eststoIIe und radioaktiYer AEIllle Yom 
1�. 1oYemEer 2008 �%An]. 2008� 1r. 1�7�
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>3�62@ 5ichtlinie �Eer 0a�nahmen I�r den 6chut] Yon Anlagen des KernErennstoIIkreis�

lauIs und sonstigen kerntechnischen (inrichtungen gegen 6t|rma�nahmen oder 
sonstige (inZirkungen ]ugangsEerechtigter (in]elSersonen Yom 28. -anuar 
1��1 �G0%l. 1��1� 1r. �� 6. 228� 

 

>3�73@ LeitIaden ]ur 6tilllegung� ]um sicheren (inschlu� und ]um AEEau Yon Anlagen 
oder Anlagenteilen nach � 7 des Atomgeset]es  
Yom 26. -uni 200� �%An]. 200�� 1r. 162a� 

 

4 Empfehlungen der RSK, SSK und ESK 

>4�2@ Leitlinien I�r die trockene =Zischenlagerung Eestrahlter %rennelemente und 
Wlrme entZickelnder radioaktiYer AEIllle in %ehlltern� (mSIehlung der (6K� re�
Yidierte Fassung Yom 10.06.2013 >'(8@ >(1G@ 

 

>4�3@ (6K�Leitlinien I�r die =Zischenlagerung Yon radioaktiYen AEIlllen mit Yernach�
llssigEarer WlrmeentZicklung� reYidierte Fassung Yom 10.06.2013 >'(8@ 

 

>4�4@ Leitlinien ]ur 6tilllegung kerntechnischer Anlagen� (mSIehlung der (6K� Anlage 
]um (rgeEnisSrotokoll der 13. 6it]ung der (ntsorgungskommission am �. 6eS�
temEer 2010 �%An]. 2010� 1r. 187� >'(8@ 

 

>4�5@ (6K�(mSIehlungen I�r Leitlinien ]ur 'urchI�hrung Yon Seriodischen 6icherheits�
�EerSr�Iungen I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennelemente und Wlrme ent�
Zickelnde radioaktiYe AEIllle �36h�=L�� Anlage ]um (rgeEnisSrotokoll der 14. 
6it]ung der (ntsorgungskommission am 4. 1oYemEer 2010 >'(8@ >(1G@ 

 

>4�5a@ (6K�Leitlinien ]ur 'urchI�hrung Yon Seriodischen 6icherheits�EerSr�Iungen und 
]um technischen Alterungsmanagement I�r =Zischenlager I�r Eestrahlte %renn�
elemente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle� (mSIehlung der (ntsor�
gungskommission Yom 13.03.2014 >'(8@ 

 

>4�7@ AnIorderungen an Eestrahlte %rennelemente aus entsorgungstechnischer 6icht� 
(6K�6tellungnahme Yom 27.05.2011 >'(8@ >(1G@ 

 

>4�10a@ 'rohende GeIlhrdung der kerntechnischen 6icherheit durch KnoZ�hoZ� und 0o�
tiYationsYerlust� 56K�0emorandum Yom 12.07.2012 >'(8@ 

 

>4�11@ (6K�6tresstest I�r Anlagen und (inrichtungen der 9er� und (ntsorgung in 
'eutschland�  
7eil 1� Anlagen der %rennstoIIYersorgung� =Zischenlager I�r Eestrahlte %rennele�
mente und Wlrme entZickelnde radioaktiYe AEIllle� Anlagen ]ur %ehandlung Ee�
strahlter %rennelemente 
6tellungnahme der (ntsorgungskommission Yom 14.03.2013 >'(8@ >(1G@ 
7eil 2� Lager I�r schZach� und mittelradioaktiYe AEIllle� stationlre (inrichtungen 
]ur Konditionierung schZach� und mittelradioaktiYer AEIllle� (ndlager I�r radioak�
tiYe AEIllle 
6tellungnahme der (ntsorgungskommission Yom 18.10.2013 �reYidierte Fas�
sung� >'(8@ 

 

>4�11a@ Lang]eitsicherheitsnachZeis I�r das (ndlager I�r radioaktiYe AEIllle 0orsleEen 
�(5A0� 
6tellungnahme der (ntsorgungskommission Yom 31.01.2013 >'(8@ 

 

>4�11E@ 5adiologische AnIorderungen an die Lang]eitsicherheit des (ndlagers I�r radio�
aktiYe AEIllle 0orsleEen �(5A0� 
(mSIehlung der 66K Yom 15.12.2010 >'(8@ 
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5 Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) 

Regel- 
Nr.  

KTA 

Titel 
Letzte 
Fas-
sung 

Veröffentli-
chung 

im Bundesan-
zeiger  

Nr.   –  vom 

Frühere 
Fassungen 

Bestäti-
gung der

Weitergül-
tigkeit 

Engl. 
Über-
set-
zung 

1000 KTA-interne Verfahrensregeln 

1100 Begriffe und Definitionen 

�%egriIIesammlung der K7A�G6� 01�13 �

06��1 
01��6 
01�04 
01�06 

� �

1200 Allgemeines, Administration, Organisation 

1201* 
AnIorderungen an das %etrieEshand�
Euch 11�0� 3 a ± 07.01.10 

02�78 
03�81 
12�85 
06��8 

�

1202* AnIorderungen an das 3r�IhandEuch 11�0� 3 a ± 07.01.10 06�84 � � 
1203* AnIorderungen an das 1otIallhandEuch 11�0� 3 a ± 07.01.10 � � � 

1300 Radiologischer Arbeitsschutz 

1301.1 

%er�cksichtigung des 6trahlenschut]es 
der ArEeitskrlIte Eei Auslegung und %e�
trieE Yon KernkraItZerken�  
7eil 1� Auslegung 

11�12 23.01.13 11�84 � � 

1301.2* 

%er�cksichtigung des 6trahlenschut]es 
der ArEeitskrlIte Eei Auslegung und %e�
trieE Yon KernkraItZerken�  
7eil 2� %etrieE 

11�08 15 a ± 2�.01.0� 06�82 
06�8� � �

1400 Qualitätssicherung 

1401* 
Allgemeine Forderungen an die 4uali�
tltssicherung 11�13 17.01.14 

02�80 
12�87 
06��6 

� �

1402* 
Integriertes 0anagements\stem ]um si�
cheren %etrieE Yon KernkraItZerken 11�12 23.01.13 06�8� � � 

1403* 
Alterungsmanagement in KernkraItZer�
ken 11�10 1�� a ± 

30.12.10 06�8� � �

1404* 
'okumentation Eeim %au und %etrieE 
Yon KernkraItZerken 11�13 17.01.14 06�8� 

06�01 � �

1408.1* 

4ualitltssicherung Yon 6chZei�]uslt�
]en und �hilIsstoIIen I�r druck� und akti�
YitltsI�hrende KomSonenten in Kern�
kraItZerken� 7eil 1� (ignungsSr�Iung 

11�08 15 a ± 2�.01.0� 06�85 � � 

1408.2* 

4ualitltssicherung Yon 6chZei�]uslt�
]en und �hilIsstoIIen I�r druck� und akti�
YitltsI�hrende KomSonenten in Kern�
kraItZerken� 7eil 2� +erstellung 

11�08 15 a ± 2�.01.0� 06�85 � � 
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Regel- 
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1408.3* 

4ualitltssicherung Yon 6chZei�]uslt�
]en und �hilIsstoIIen I�r druck� und akti�
YitltsI�hrende KomSonenten in Kern�
kraItZerken� 7eil 3� 9erarEeitung 

11�08 15 a ± 2�.01.0� 06�85 � � 

1500 Strahlenschutz und Überwachung 

1501 
2rtsIestes 6\stem ]ur hEerZachung 
Yon 2rtsdosisleistungen innerhalE Yon 
KernkraItZerken 

11�10 1�� a ± 
30.12.10 

10�77 
06��1 
11�04 

� �

1502* 
hEerZachung der AktiYitltskon]entratio�
nen radioaktiYer 6toIIe in der 5aumluIt 
Yon KernkraItZerken 

11�13 17.01.14 
06�86 

�1502.1� 
11�05 

� �

1503.1* 

hEerZachung der AEleitung gasI|rmiger 
und an 6chZeEstoIIen geEundener radi�
oaktiYer 6toIIe� 
7eil 1� hEerZachung der AEleitung radi�
oaktiYer 6toIIe mit der KaminIortluIt Eei 
Eestimmungsgeml�em %etrieE 

11�13 17.01.14 
02�7� 
06��3 
06�02 

� �

1503.2* 

hEerZachung der AEleitung gasI|rmiger 
und an 6chZeEstoIIen geEundener radi�
oaktiYer 6toIIe� 
7eil 2� hEerZachung der AEleitung radi�
oaktiYer 6toIIe mit der KaminIortluIt Eei 
6t|rIlllen 

11�13 17.01.14 06��� � � 

1503.3* 

hEerZachung der AEleitung gasI|rmiger 
und an 6chZeEstoIIen geEundener radi�
oaktiYer 6toIIe� 
7eil 3� hEerZachung der nicht mit der 
KaminluIt aEgeleiteten radioaktiYen 
6toIIe 

11�13 17.01.14 06��� � � 

1504 
hEerZachung der AEleitung radioaktiYer 
6toIIe mit Wasser 11�07 � a ± 17.01.08 06�78 

06��4 � �

1505 
1achZeis der (ignung Yon Iestinstallier�
ten 0esseinrichtungen ]ur 6trahlungs�
�EerZachung 

11�11 11 ± 1�.01.12 11�03 � � 

1507 
hEerZachung der AEleitungen radioakti�
Yer 6toIIe Eei Forschungsreaktoren 11�12 23.01.13 03�84 

06��8 � �

1508 
Instrumentierung ]ur (rmittlung der  
AusEreitung radioaktiYer 6toIIe in der At�
mosShlre 

11�06 245E ± 30.12.06 0��88 � � 
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2100 Gesamtanlage 

2101.1 
%randschut] in KernkraItZerken�  
7eil 1� Grundslt]e des %randschut]es 12�00 106 a ± 

0�.06.01 12�85 22.11.05 � 

2101.2 
%randschut] in KernkraItZerken�  
7eil 2� %randschut] an Eaulichen Anla�
gen 

12�00 

106 a ± 
0�.06.01 

%erichtigung 
23� ± 21.12.07 

� 22.11.05 � 

2101.3 
%randschut] in KernkraItZerken�  
7eil 3� %randschut] an maschinen� und 
elektrotechnischen Anlagen 

12�00 106 a ± 
0�.06.01 � 22.11.05 � 

2103 
([Slosionsschut] in KernkraItZerken mit 
LeichtZasserreaktoren �Allgemeine und 
IallEe]ogene AnIorderungen� 

06�00 231 a ± 
08.12.00 06�8� 22.11.05 � 

2200 Einwirkungen von außen 

2201.1* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
seismische (inZirkungen�  
7eil 1� Grundslt]e 

11�11 11 ± 1�.01.12 06�75 
06��0 � �

2201.2* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
seismische (inZirkungen�  
7eil 2� %augrund 

11�12 23.01.13 11�82 
06��0 � �

2201.3* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
seismische (inZirkungen�  
7eil 3� %auliche Anlagen 

11�13 17.01.14 � � � 

2201.4* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
seismische (inZirkungen�  
7eil 4� Anlagenteile 

11�12 23.01.13 06��0 � � 

2201.5* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
seismische (inZirkungen�  
7eil 5� 6eismische Instrumentierung 

06��6 216 a ± 
1�.11.�6 

06�77 
06��0 07.11.06 � 

2201.6* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
seismische (inZirkungen�  
7eil 6� 0a�nahmen nach (rdEeEen 

06��2 36 a ± 23.02.�3 � 18.06.02 � 

2206* 
Auslegung Yon KernkraItZerken gegen 
%lit]einZirkungen 11�0� 3 a ± 07.01.10 06��2 

06�00 � �

2207 
6chut] Yon KernkraItZerken gegen  
+ochZasser 11�04 35 a ± 1�.02.05 06�82 

06��2 10.11.0� � 

2500 Bautechnik 

2501 
%auZerksaEdichtungen Yon KernkraIt�
Zerken 11�10 72 a ± 11.05.11 

0��88 
06�02 
11�04 

� �

2502* 
0echanische Auslegung Yon %rennele�
mentlagerEecken in KernkraItZerken mit 
LeichtZasserreaktoren 

11�11 11 ± 1�.01.12 06��0 � � 
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3000 Systeme allgemein 

3100 Reaktorkern und Reaktorregelung 

3101.1* 

Auslegung der 5eaktorkerne Yon 'ruck� 
und 6iedeZasserreaktoren�  
7eil 1� Grundslt]e der thermoh\drauli�
schen Auslegung 

11�12 23.01.13 02�80 � � 

3101.2* 

Auslegung der 5eaktorkerne Yon 'ruck� 
und 6iedeZasserreaktoren�  
7eil 2� 1eutronenSh\sikalische AnIorde�
rungen an Auslegung und %etrieE des 
5eaktorkerns und der angren]enden 
6\steme 

11�12 23.01.13 12�87 � � 

3103* 
AEschalts\steme Yon LeichtZasser�re�
aktoren 11�12 03.12.12 03�84 15.06.�� � 

3104 (rmittlung der AEschaltreaktiYitlt 10�7� 1� a ± 2�.01.80
%eilage 1�80 � 10.11.0� � 

3107 
AnIorderungen an die Kritikalitltssicher�
heit Eeim %rennelementZechsel 11�12 03.12.12 � � � 

3200 Primär- und Sekundärkreis 

3201.1 
KomSonenten des 3rimlrkreises Yon  
LeichtZasserreaktoren�  
7eil 1� WerkstoIIe und (r]eugnisIormen 

06��8 170 a ± 
11.0�.�8 

02�7�  
11�82 06��0 11.11.03 � 

3201.2* 

KomSonenten des 3rimlrkreises Yon 
LeichtZasserreaktoren�  
7eil 2� Auslegung� Konstruktion und %e�
rechnung 

11�13 17.01.14 
10�80 
03�84 
06��6 

� �

3201.3 
KomSonenten des 3rimlrkreises Yon 
LeichtZasserreaktoren�  
7eil 3� +erstellung 

11�07 
� a ± 17.01.08
%erichtigung 82 

a ± 05.06.0� 

10�7� 
12�87 
06��8 

� �

3201.4* 

KomSonenten des 3rimlrkreises Yon 
LeichtZasserreaktoren�  
7eil 4� Wiederkehrende 3r�Iungen und 
%etrieEs�EerZachung 

11�10 1�� a ± 
30.12.10 

06�82� 
06��0 
06��� 

� �

3203 
hEerZachung der 6trahlenYersSr|dung 
Yon WerkstoIIen des 5eaktordruckEe�
hllters Yon LeichtZasserreaktoren 

06�01 235 E ± 
15.12.01 03�84 07.11.06 � 

3204* 5eaktordruckEehllter�(inEauten 11�08 15 a ± 2�.01.0� 03�84 
06��8 � �

3205.1 

KomSonentenst�t]konstruktionen mit 
nichtintegralen Anschl�ssen�  
7eil 1� KomSonentenst�t]konstruktionen 
mit nichtintegralen Anschl�ssen I�r 3ri�
mlrkreiskomSonenten in LeichtZasser�
reaktoren 

06�02 18� a ± 
10.10.02 

06�82 
06��1 13.11.07 � 
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3205.2* 

KomSonentenst�t]konstruktionen mit 
nichtintegralen Anschl�ssen�  
7eil 2� KomSonentenst�t]konstruktionen 
mit nichtintegralen Anschl�ssen I�r 
druck� und aktiYitltsI�hrende KomSo�
nenten in 6\stemen au�erhalE des 3ri�
mlrkreises 

06��0 41 a ± 28.02.�1 � 20.06.00 � 

3205.3 

KomSonentenst�t]konstruktionen mit 
nichtintegralen Anschl�ssen�  
7eil 3� 6erienml�ige 6tandardhalterun�
gen 

11�06 163 ± 31.08.07 06�8� � � 

3206 
1achZeise ]um %ruchausschluss I�r 
druckI�hrende KomSonenten in Kern�
kraItZerken 

11�13 1�.12.13 � � � 

3211.1* 

'ruck� und aktiYitltsI�hrende KomSo�
nenten Yon 6\stemen au�erhalE des 
3rimlrkreises�  
7eil 1� WerkstoIIe 

06�00 

1�4 a ± 
14.10.00 

%erichtigung 
132 ± 1�.07.01 

06��1 � �

3211.2* 

'ruck� und aktiYitltsI�hrende KomSo�
nenten Yon 6\stemen au�erhalE des 
3rimlrkreises�  
7eil 2� Auslegung� Konstruktion und %e�
rechnung 

11�13 17.01.14 06��2 � � 

3211.3 

'ruck� und aktiYitltsI�hrende KomSo�
nenten Yon 6\stemen au�erhalE des 
3rimlrkreises�  
7eil 3� +erstellung 

11�12 
02.05.13 

�nach AEsch. 
5.3 9erI.2� 

06��0 
11�03 � �

3211.4* 

'ruck� und aktiYitltsI�hrende KomSo�
nenten Yon 6\stemen au�erhalE des 
3rimlrkreises�  
7eil 4� Wiederkehrende 3r�Iungen und 
%etrieEs�EerZachung 

11�13 2�.04.14 06��6 
11�12 � �

3300 Wärmeabfuhr 

3301* 
1achZlrmeaEIuhrs\steme Yon Leicht�
Zasserreaktoren2� 11�84 40 a ± 27.02.85 � 15.06.�� 

1� � 

3303* 
WlrmeaEIuhrs\steme I�r %rennelement�
lagerEecken Yon KernkraItZerken mit 
LeichtZasserreaktoren 

06��0 41 a ± 28.02.�1 � 20.06.00 � 
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3400 Sicherheitseinschluss 

3401.1* 
5eaktorsicherheitsEehllter aus 6tahl�  
7eil 1� WerkstoIIe und (r]eugnisIormen 0��88 37 a ± 22.02.8� 06�80  

11�82 16.06.�8 � 

3401.2 
5eaktorsicherheitsEehllter aus 6tahl�  
7eil 2� Auslegung� Konstruktion und %e�
rechnung 

06�85 203 a ± 
2�.10.85 06�80 22.11.05 � 

3401.3* 
5eaktorsicherheitsEehllter aus 6tahl�  
7eil 3� +erstellung 11�86 44 a ± 05.03.87 10�7� 10.06.�7 � 

3401.4 
5eaktorsicherheitsEehllter aus 6tahl�  
7eil 4� Wiederkehrende 3r�Iungen 06��1 7 a ± 11.01.�2 03�81 07.11.06 � 

3402 
6chleusen am 5eaktorsicherheitsEehll�
ter Yon KernkraItZerken ± 3ersonen�
schleusen 

11�0� 72 a ± 12.05.10 11�76 � � 

3403* 
KaEeldurchI�hrungen im 5eaktorsicher�
heitsEehllter Yon KernkraItZerken 11�10 1�� a ± 

30.12.10 
11�76 
10�80 � �

3404 

AEschlie�ung der den 5eaktorsicher�
heitsEehllter durchdringenden 5ohrlei�
tungen Yon %etrieEss\stemen im Falle 
einer Freiset]ung Yon radioaktiYen 6toI�
Ien in den 5eaktorsicherheitsEehllter 

11�13 2�.04.14 0��88 
11�08 � �

3405* 
'ichtheitsSr�Iung des 5eaktorsicher�
heitsEehllters 11�10 1�� a ± 

30.12.10 02�7� � �

3407 
5ohrdurchI�hrungen durch den 5eaktor�
sicherheitsEehllter 06��1 113 a ± 

23.06.�2 � 07.11.06 � 

3409 
6chleusen am 5eaktorsicherheitsEehll�
ter Yon KernkraItZerken ± 0aterial�
schleusen 

11�0� 72 a ± 12.05.10 06�7� � � 

3413 

(rmittlung der %elastungen I�r die Aus�
legung des 9olldrucksicherheitsEehll�
ters gegen 6t|rIllle innerhalE der An�
lage 

06�8� 22� a ± 
07.12.8� � 10.11.0� � 

3500 Instrumentierung Reaktorschutz 

3501* 
5eaktorschut]s\stem und hEerZa�
chungseinrichtungen des 6icherheits�
s\stems 

06�85 203 a ± 
2�.10.85 03�77 20.06.00 � 

3502 6t|rIallinstrumentierung 11�12 23.01.13 
11�82 
11�84 
06��� 

� �

3503 
7\SSr�Iung Yon elektrischen %augruS�
Sen der 6icherheitsleittechnik 11�05 101 a ± 

31.05.06 
06�82 
11�86 � �

3504 
(lektrische AntrieEe des 6icherheitss\s�
tems in KernkraItZerken 11�06 245 E ± 

30.12.06 0��88 15.11.11 � 

3505 
7\SSr�Iung Yon 0essZertgeEern und 
0essumIormern der 6icherheitsleittech�
nik 

11�05 101 a ± 
31.05.06 11�84 � �

3506* 
6\stemSr�Iung der 6icherheitsleittech�
nik Yon KernkraItZerken 11�12 23.01.13 11�84 � � 
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3507* 

WerksSr�Iungen� 3r�Iungen nach In�
standset]ung und 1achZeis der %au�
gruSSen und Gerlte der Leittechnik des 
6icherheitss\stems  

06�02 27 a ± 08.02.03 11�86 � � 

3600 Aktivitätskontrolle und –führung 

3601 
L�Itungstechnische Anlagen in Kern�
kraItZerken 11�05 101 a ± 

31.05.06 06��0 16.11.10 � 

3602 

Lagerung und +andhaEung Yon %renn�
elementen und ]ugeh|rigen (inrichtun�
gen in KernkraItZerken mit LeichtZas�
serreaktoren  

11�03 26 a ± 07.02.04 
06�82 
06�84 
06��0 

11.11.08 � 

3603* 
Anlagen ]ur %ehandlung Yon radioaktiY 
kontaminiertem Wasser in KernkraItZer�
ken 

11�0� 3 a ± 07.01.10 02�80 
06��1 � 

3604 

Lagerung� +andhaEung und innerEe�
trieElicher 7ransSort radioaktiYer 6toIIe 
�mit Ausnahme Yon %rennelementen� in 
KernkraItZerken 

11�05 101 a ± 
31.05.06 06�83 16.11.10 � 

3605 
%ehandlung radioaktiY kontaminierter 
Gase in KernkraItZerken mit LeichtZas�
serreaktoren 

11�12 23.01.13 06�8� � � 

3700 Energie- und Medienversorgung 

3701 
hEergeordnete AnIorderungen an die 
elektrische (nergieYersorgung in Kern�
kraItZerken 

11�12 03.12.12 

3701.1� 
�06�78� 
3701.2 
�06�82� 
06��7 
06��� 

16.11.04 � 

3702 
1otstromer]eugungsanlagen mit 'ie�
selaggregaten in KernkraItZerken 06�00 15� a ± 

24.08.00 

3702.1 
�06�80� 
3702.2 
�06��1� 

22.11.05 � 

3703 
1otstromanlagen mit %atterien und 
Gleichrichtergerlten in KernkraItZerken 11�12 23.01.13 06�86 

06��� � �

3704 
1otstromanlagen mit statischen und ro�
tierenden 8mIormern in KernkraItZerken 11�13 17.01.14 06�84 

06��� � �

3705 

6chaltanlagen� 7ransIormatoren und 
9erteilungsnet]e ]ur elektrischen (ner�
gieYersorgung des 6icherheitss\stems 
in KernkraItZerken 

11�13 2�.04.14 
0��88 
06��� 
11�06 

� �

3706 

6icherstellung des (rhalts der K�hlmit�
telYerlust�6t|rIallIestigkeit Yon KomSo�
nenten der (lektro� und Leittechnik in 
%etrieE EeIindlicher KernkraItZerke 

06�00 15� a ± 
24.08.00 � 16.11.10 � 

3900 Systeme, sonstige 

3901 
Kommunikationseinrichtungen I�r Kern�
kraItZerke 11�13 17.01.14 

03�77 
03�81 
11�04 

� �
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3902* 
Auslegung Yon +eEe]eugen in Kern�
kraItZerken 11�12 

23.01.13 
%erichtigung 

02.05.13 

11�75 
06�78 
11�83 

06��2 06��� 

� �

3903* 
3r�Iung und %etrieE Yon +eEe]eugen in 
KernkraItZerken 11�12 

23.01.13 
%erichtigung 

02.05.13 

11�82 
06��3 
06��� 

� �

3904 
Warte� 1otsteuerstelle und |rtliche Leit�
stlnde in KernkraItZerken 11�07 � a ± 17.01.08 0��88 � � 

3905* 
LastanschlagSunkte an Lasten in Kern�
kraItZerken 11�12 23.01.13 06��4 06��� � � 

 5egel in hEerarEeitung
�  � +75�5egel� die nicht mehr in die hEerSr�Iung geml� AEschnitt 5.2 der 9erIahrensordnung des K7A einEe]o�
gen und nicht mehr �Eer die &arl +e\manns 9erlag KG Ee]iehEar ist. 

1� 'er K7A hat auI seiner 43. 6it]ung am 27.06.8� Ä+inZeise I�r den %enut]er der 5egel K7A 3301 �11�84�³ Ee�
schlossen. 
2� In dieser 5egel Zurden die +75�Festlegungen gestrichen.
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(f) Nationale und internationale Berichte 

Nationale Berichte 

1. 3roduktkontrolle radioaktiYer AEIllle� radiologische AsSekte ± (ndlager Konrad ± 6tand� 2k�
toEer 2010� +rsg.� 6teIan 6te\er� 6al]gitter� 2ktoEer 2010� %I6� 6(�I%�30�08�5(9�1

2. 3roduktkontrolle radioaktiYer AEIllle� stoIIliche AsSekte ± (ndlager Konrad ± 6tand� 2ktoEer
2010� +rsg.� 6teIan 6te\er� 6al]gitter� 2ktoEer 2010� %I6� 6(�I%�31�08�5(9�1

3. AnIorderungen an end]ulagernde radioaktiYe AEIllle �(ndlagerungsEedingungen� 6tand�
2ktoEer 2010� ± (ndlager Konrad� +rsg.� 3eter %rennecke� 6al]gitter� -anuar 2011� %I6�
6(�I%�2��08�5(9�1

4. (ndlager Konrad ± 9orgehensZeise ]ur 8mset]ung der Zasserrechtlichen 1eEenEestim�
mungen� 3eter %rennecke� Karin Kugel� 6teIan 6te\er� 6al]gitter� 2ktoEer 2010� %I6� 6(�
I%�38�0��5(9�1

5. AnIall radioaktiYer AEIllle in der %undesreSuElik 'eutschland ± AEIallerheEung I�r das -ahr
1��8� 3. %rennecke� A. +ollmann� 6al]gitter 1���� %I6 (7 30�00

6. AnIall radioaktiYer AEIllle in der %undesreSuElik 'eutschland ± AEIallerheEung I�r das -ahr
1���� 3. %rennecke� A. +ollmann� 6al]gitter ASril 2001� %I6 (7 35�01

7. =usammenstellung der GenehmigungsZerte I�r AEleitungen radioaktiYer 6toIIe mit der Fort�
luIt und dem AEZasser aus kerntechnischen Anlagen der %5' �6tand -uli 2000�� +. Klonk�
-. +utter� F. 3hiliSSc]\k� &hr. WittZer� 6al]gitter 2000� %I6�K7�25�00

8. 6tatusEericht ]ur Kernenergienut]ung in der %undesreSuElik 'eutschland 2001� F. 3hi�
liSSc]\k� -. +utter� I. 6chmidt� 6al]gitter 2002� %I6�K7�27�02

�. -ahresEericht 2001 %undesamt I�r 6trahlenschut]� 6al]gitter 2000

10. 0ethoden und AnZendungen geostatistischer Anal\sen� 9on K.�-. 5|hling� %08 1����52�

11. 6icherheit in der 1achEetrieEsShase Yon (ndlagern I�r radioaktiYe AEIllle� 9on K.�-. 5|h�
ling� %. %altes� A. %ecker� 3. %ogorinski� +. Fischer K. Fischer�ASSelt� 9. -aYeri� L. LamEers�
K.�+. 0artens� G. 0orlock� %. 3|ltl� %08 1����535

12. 6tellungnahme ]um 6tand der (ntZicklung des 9erI�ll� und 9erschlie�kon]eStes des (nd�
lagers 0orsleEen �(5A0�� 9on 5. 6. Wernicke� %08 1����53�

13. 6icherheitstechnische %eZertung des (inlagerungsEetrieEs im (ndlager I�r radioaktiYe AE�
Illle 0orsleEen �(5A0� ± AEschlussEericht �� 9on 8. 2SSermann� F. 3eiIIer� %08 2000�547

14. 6icherheitstechnische %eZertung des (inlagerungsEetrieEs im (ndlager I�r radioaktiYe AE�
Illle 0orsleEen �(5A0� ± %erichtsEand ± 9on L. Ackermann� %. %altes� -. Larue� +.�G.
0ielke� 8. 2SSermann� F. 3IeiIIer� %08 2000�54�

15. 8nsicherheits� und 6ensitiYitltsanal\sen I�r GrundZasser� und 7ransSortmodelle auI der
%asis geostatistischer 8ntersuchungen� 9on K.�-. 5|hling� %. 3|ltl� %08 2000�551

16. 6tellungnahme ]u sicherheitstechnisch releYanten (rkenntnissen im (ndlager 0orsleEen
und KonseTuen]en� 9on 5. 6. Wernicke� %08 2000�552

17. 6imulation Yon L�Itungss\stemen in Anlagen des %rennstoIIkreislauI durch (rZeiterung des
5echenSrogramms FI3L2&� 9on G. WeEer� %08 2000�553

18. 1uklidtransSort Eei sal]anteilaEhlngiger AdsorStion� 9on 9. -aYeri� %08 2000�556

1�. FreigaEe Yon GeEluden und %auschutt� Yon 6. 7hierIeldt� (. Kugeler� %08 2000�558
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20. FllchenEe]ogene FreigaEe und FreigaEe Yon Il�ssigen 5eststoIIen� 9on A. 'eckert� 6.
7hierIeldt� (. Kugeler� %08 2000�55�

21. Grundslt]liche AsSekte I�r 9erschlussEauZerke im 6alinar ± 6tellungnahme ]u einem 0o�
dell� 9on %. %altes� 5. 6. Wernicke� %08 2000�560

22. Internationale (ntZicklung ]ur %eurteilung der lang]eitigen 6icherheit Yon (ndlagern I�r
+AW und aEgeErannte %rennelemente� 9on %. %altes� %08 2001�562

23. Geotechnische 1achZeiskon]eSte I�r (ndlager im 6alinar� 9on +.�G. 0ielke� %08 2001�
580 

24. %etrachtungen ]ur Lang]eitsicherheit und 0achEarkeit anhand der 7ILA����6tudie� 9on -.
Larue� %08 2001�581

25. 1ichtlineare 6orStionsanslt]e ]ur %eurteilung der Lang]eitsicherheit� 9on K. Fischer�ASSelt�
+. Fischer� 9. -aYeri� K.�+. 0artens� K. 5|hling� (. 6chr|dl� %08 2001�583

26. 6taEilitlts� und Integritltskriterien I�r salinare 6trukturen� 9on 9. -aYeri� +.�G. 0ielke� %08
2001�585

27. 0igration Yon 6al]l|sung im (5A0� 9on K. Fischer�ASSelt� -. Larue� %08 2002�5�5

28. 9ergleich 8ntertagedeSonien ± (ndlager� 9on 3ieSer� 5esele� 6kr]\SSek� Wilke� %08 2002�
5�� 

2�. 7ongestein und (ndlagerung radioaktiYer AEIllle� 9on 7h. %euth� %08 2002�603

30. (rarEeitung einer oStimierten (ntsorgungsstrategie I�r AEIllle und 5eststoIIe aus KernkraIt�
Zerken �(ntsorgungsstrategie I�r radioaktiYe AEIllle�� 9on A. 1�sser� 6. 7hierIeldt� (. Ku�
geler� '. Gr�ndler� '. 0aric� %08 2002�607

31. 1uklidtransSort ± 6alinitlt und nichtlineare AdsorStion in der GorleEener 5inne� 9on 9. -a�
Yeri� %08 2002�608

Internationale Berichte 

1. 5adioactiYe Waste Arisings in the Federal 5eSuElic oI German\� 1��8 Waste inTuir\� 3.
%rennecke� A. +ollmann� 6al]gitter� 2000� %I6 (7 33�00

2. 5adioactiYe Waste Arisings in the Federal 5eSuElic oI German\� 1��� Waste inTuir\� 3.
%rennecke� A. +ollmann� 6al]gitter� 2001� %I6 (7 36�01

3. 6tochastic and 'eterministic Anal\ses Ior a generic 5eSositor\ in 5ock 6alt in the (8�3roMect
63A ³6Sent Fuel 3erIormance Assessment´� 9on K.�+. 0artens� +. Fischer� (. +oIer� %.
Kr]\kac]� %08 2000�550

4. %etrachtungen ]ur Lang]eitsicherheit und 0achEarkeit eines (ndlagers <ucca�0ountain� 9on
+.�G. 0ielke� %08 2001�582

5. 9ergleich der 8mZeltYertrlglichkeitsSr�Iungen Yon (ndlagern in 'eutschland� Finnland und
den 86A� 9on +.�G. 0ielke� %08 2002�601

6. -aSanische 6icherheitsstudie ]ur (ndlagerung� 9on L. LamEers� %08 2002�602
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(g) Weitere zu berücksichtigende Unterlagen  
'iese 8nterlagen sind in der Eeh|rdlichen Genehmigungs� und AuIsichtstltigkeit im %edarIsIall ]u 
Eer�cksichtigen. 

>A%( 00@ -. AEele� KernkraIt in der ''5 ± =Zischen nationaler IndustrieSolitik und so]i�
alistischer =usammenarEeit 1�63�1��0� %erichte und 6tudien 1r. 26� +eraus�
gegeEen Yom +annah�Arendt�Institut I�r 7otalitarismusIorschung e.9. an der 
7echnischen 8niYersitlt 'resden� 2000 

>A%92 �6@ Allgemeine %ergYerordnung �Eer 8ntertageEetrieEe� 7ageEaue und 6alinen 
Yom 2. FeEruar 1�66 �1ds. 0%l. 6. 337�� ]ulet]t gelndert durch die %ekannt�
machung des %undesministeriums I�r WirtschaIt nach � 25 der Allgemeinen 
%undesEergYerordnung �Eer gegenstandslose landesrechtliche 9orschriIten 
Yom 10. -anuar 1��6 �%An] 1��6 6. 72�� 

>A17 78@ AntarktisYertrag %G%l. 1�78 II 6. 1517� 8176 9ol. 402 6. 71 
>%I6 �5@ %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�� AnIorderungen an end]ulagernde radio�

aktiYe AEIllle �(ndlagerungsEedingungen� 6tand� 6eStemEer 1��4� ± 
6chachtanlage Konrad ± 6al]gitter� 'e]emEer 1��5� (7�I%�7� 

>%I6 02@ (rIassung und %eZertung EergEaulicher 8mZeltradioaktiYitlt� (rgeEnisse des 
3roMektes Altlastenkataster� %undesamt I�r 6trahlenschut]� 6al]gitter� 2002 

>%I6 10@ %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�� AnIorderungen an end]ulagernde radio�
aktiYe AEIllle� (ndlagerungsEedingungen ± (ndlager Konrad� 6tand� 2ktoEer 
2010� 6al]gitter� -anuar 2011� 6(�I%�2��08�5(9�1 

>%I6 11@ %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�� 8mZeltradioaktiYitlt und 6trahlenEelas�
tung� -ahresEericht 2011 �GesamtEericht� 

>%I6 12@ ÄKriterienEericht =Zischenlager ± Kriterien ]ur %eZertung Soten]ieller 6tand�
orte I�r ein �Eertlgiges =Zischenlager I�r die r�ckgeholten radioaktiYen AE�
Illle aus der 6chachtanlage Asse II³� %undesamt I�r 6trahlenschut]� 6al]git�
ter� 23. 2ktoEer 2012 

>%I6 12a@ %undesamt I�r 6trahlenschut] �%I6�� 8mZeltradioaktiYitlt und 6trahlenEelas�
tung� -ahresEericht 2012 �3arlamentsEericht� 

>%08 00@ 6icherung Yon =Zischenlagern I�r Eestrahlte %rennelemente aus LeichtZas�
serreaktoren an KernkraItZerksstandorten in 7ransSort� und LagerEehlltern 
gegen 6t|rma�nahmen oder sonstige (inZirkungen 'ritter� %08�(rlass Yom 
1. 'e]emEer 2000� 56 I 3 ± 14640 ± 1�7 96�1I'

>%08 08@ hEersicht �Eer 0a�nahmen ]ur 9erringerung der 6trahlene[Sosition nach (r�
eignissen mit nicht unerheElichen radiologischen AusZirkungen �0a�nahmen�
katalog� 
%and 1� AusZahl Yon 0a�nahmen 
%and 2� +intergrundinIormationen� 7heorie und AnZendungsEeisSiele 
%undesministerium I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit� 
6tand 2�. August 2008 

>%08 10@ 6icherheitsanIorderungen an die (ndlagerung ZlrmeentZickelnder radioakti�
Yer AEIllle� 30. 6eStemEer 2010 

>%08 13@ +andEuch 5eaktorsicherheit und 6trahlenschut]� %and 1� 7eil ' Ä%ilaterale 
9ereinEarungen im 5ahmen der Kerntechnik und des 6trahlenschut]es³� Iort�
lauIende Aktualisierung 

>''5 5�@ ÄAnordnung �Eer die (rrichtung der =entrale I�r radioaktiYe 5�ckstlnde und 
AEIllle Yom 1. ASril 1�5�³� Geset]Elatt der 'eutschen 'emokratischen 5e�
SuElik� -ahrgang 1�5�� 7eil II� 1r. �� 6. 125�126� AusgaEetag� 27.ASril 1�5�. 
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>'I1 25401@ %egriIIe der Kerntechnik 
'I1 25401�1� %egriIIe der Kerntechnik ± 3h\sikalische und chemische Grund�
lagen 
'I1 25401�2� %egriIIe der Kerntechnik� 5eaktorauslegung 
'I1 25401�4� %egriIIe der Kerntechnik� Kernmaterial�EerZachung 
'I1 25401�5� %egriIIe der Kerntechnik� %rennstoIItechnologie 
'I1 25401�7� %egriIIe der Kerntechnik� 6icherheit kerntechnischer Anlagen 
'I1 25401�8� %egriIIe der Kerntechnik� 6trahlenschut] 
'I1 25401��� %egriIIe der Kerntechnik� (ntsorgung 

>'I1 25403@ Kritikalitltssicherheit Eei der +erstellung und +andhaEung Yon KernErennstoI�
Ien� 'I1 25403 ± 7eil 1� Grundslt]e� -uni 2007 

>'I1 25472@ Kritikalitltssicherheit Eei der (ndlagerung ausgedienter KernErennstoIIe� Au�
gust 2008 

>'I1 25478@ (insat] Yon %erechnungss\stemen Eeim 1achZeis der Kritikalitltssicherheit� 
%eiElatt 1� (rlluterungen� 6eStemEer 2012 

>'I1 25712@ Kritikalitltssicherheit unter Anrechnung des %rennstoIIaEErands Eei 7ransSort 
und Lagerung Eestrahlter LeichtZasserreaktor�%rennelemente in %ehlltern� 
-uli 2007 

>GG 4�@ Grundgeset] I�r die %undesreSuElik 'eutschland �GG� Yom 23. 0ai 1�4� 
�%G%l. 6. 1�� ]ulet]t gelndert durch Art. 1 G Y. 26. -uli 2002 I 2863 0a�gaEen 
auIgrund des (inig9tr Ygl. GG Anhang (9 

>+G% 02@ +andelsgeset]Euch� Geset] Yom 10. 0ai 18�7 �5G%l. 6. 21��� ]ulet]t geln�
dert durch Geset] Yom 1�. -uli 2002 �%G%l. I 6. 2681� m. W. Y. 26. -uli 2002 

>IA(2 02@ &ore 0anagement and Fuel +andling Ior 1uclear 3oZer 3lants� IA(A 6aIet\ 
6tandards 6eries 1o. 16�G�2.5� Wien� 0ai 2002 

>IA(2 04@ &ode oI &onduct on the 6aIet\ and 6ecurit\ oI 5adioactiYe 6ources� 
IA(A�&2'(2&�2004� Wien� 2004 

>IA(2 06@ Fundamental 6aIet\ 3rinciSles ± 6aIet\ Fundamentals� IA(A 6aIet\ 6tand�
ards 6eries 1o. 6F�1� Wien� 1oYemEer 2006 

>IA(2 0�a@ &lassiIication oI 5adioactiYe Waste� IA(A 6aIet\ 6tandards 6eries 1o. G6G�
1� Wien� 1oYemEer 200� 

>IA(2 0�E@ 3redisSosal 0anagement oI 5adioactiYe Waste� IA(A 6aIet\ 6tandards 6e�
ries 1o. G65 3art 5� Wien� 0ai 200� 

>IA(2 12a@ 6torage oI 6Sent 1uclear Fuel� IA(A 6aIet\ 6tandards 6eries 1o. 66G�15� 
Wien� FeEruar 2012 

>IA(2 12E@ 5egulations Ior the 6aIe 7ransSort oI 5adioactiYe 0aterial� 2012 (dition� IA(A 
6aIet\ 6tandards 6eries 1o. 665�6� Wien� 2ktoEer 2012 

>IA(2 14@ &ontrol oI 7ransEoundar\ 0oYement oI 5adioactiYe 0aterial inadYertentl\ in�
corSorated into 6craS 0etal and 6emi�Finished 3roducts oI the 0etal 5ec\�
cling Industries ± 5esults oI the 0eetings &onducted to 'eYeloS a 'raIt &ode 
oI &onduct� IA(A� Wien� FeEruar 2014 

>IA(2 14a@ 5adiation 3rotection and 6aIet\ oI 5adiation 6ources� International %asic 
6aIet\ 6tandards� IA(A 6aIet\ 6tandards 6eries 1o. G65 3art 3� Wien -ul\ 
2014� 

>I&53 84@ I&53 3uElication 40 �Annals oI the I&53 9ol. 14 1o. 2� 1�84�� 3rotection oI 
the 3uElic in the (Yent oI 0aMor 5adiation Accidents� 3rinciSles Ior 3lanning 

>I&53 �3@ I&53 3uElication 63 �Annals oI the I&53 9ol. 22 1o. 4� 1��3�� 3rinciSles Ior 
InterYention Ior 3rotection oI the 3uElic in a 5adiological (mergenc\ 

>I&53 07@ I&53 3uElication 103 �Annals oI the I&53 9ol. 37 1o. 2�4� 2007�� 7he 2007 
5ecommendations oI the International &ommission on 5adiological 3rotection 

>K7A 14@ K7A -ahresEericht 2014� 6al]gitter� FeEruar 2014 
�httS���ZZZ.kta�gs.de� 
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>LI( 00@ 3. LieZers� -. AEele� G. %arkleit� =ur Geschichte der Kernenergie in der ''5� 
9erlag 3eter Lang GmE+� 2000 

>LI1 56@ 9ereinEarung �Eer den 'urchIlug im internationalen LinienYerkehr �%G%l. 
1�56 II 6. 442� 

>026 57@ 9ertrag Yom 27. 2ktoEer 1�56 �Eer die 6chiIIEarmachung der 0osel �%G%l. 
1�56 II 6. 1837� 1�57 II 6. 2� 

>5+( 6�@ 5eYidierte 5heinschiIIIahrtsakte Yom 17. 2ktoEer 1868 in der Fassung der %e�
kanntmachung Yom 11. 0lr] 1�6� �%G%l. 1�6� II 6. 5�7� 

>66K 04a@ ÄLeitIaden I�r den FachEerater 6trahlenschut] der KatastroShenschut]leitung 
Eei kerntechnischen 1otIlllen³� %erichte der 6trahlenschut]kommission �66K� 
des %undesministeriums I�r 8mZelt� 1aturschut]� %au und 5eaktorsicherheit� 
+eIt 37 �2004� 

>66K 04E@ Ä(rlluterungsEericht ]um LeitIaden I�r den FachEerater 6trahlenschut] der 
KatastroShenschut]leitung Eei kerntechnischen 1otIlllen³� %erichte der 6trah�
lenschut]kommission �66K� des %undesministeriums I�r 8mZelt� 1atur�
schut]� %au und 5eaktorsicherheit� +eIt 38 �2004� 

>66K 13@ ÄKriterien I�r die Alarmierung der KatastroShenschut]Eeh|rde durch die %e�
treiEer kerntechnischer (inrichtungen³� Gemeinsame (mSIehlung der 5eak�
tor�6icherheitskommission und der 6trahlenschut]kommission� 9eraEschiedet 
in der 366. 6it]ung der 56K am 16. 2ktoEer 2003 und in der 186. 6it]ung der 
66K am 11.�12. 6eStemEer 2003� (rgln]ung YeraEschiedet in der 453. 6it�
]ung der 56K am 13. 'e]emEer 2012 und der 260. 6it]ung der 66K am 
28. FeEruar 2013

>6=6 65@ Ä5ichtlinie I�r die (rIassung radioaktiYer AEIllle³� 0itteilungen der 6taatlichen 
=entrale I�r 6trahlenschut]� 2. -ahrgang �1�65� 1r. 3� 7 6. 

>81&L26 �4@ Geset] ]u dem 6eerechts�Eereinkommen der 9ereinten 1ationen Yom 
10. 'e]emEer 1�82 �%G%l. 1��4 II 6. 17�8�

>W(15A 06@ W(15A Working GrouS on Waste and 'ecommissioning �WGW'�� Waste 
and 6Sent Fuel 6torage 6aIet\ 5eIerence LeYels 5eSort ± 9ersion 1.0� 
'e]emEer 2006 

>W(15A 07@ W(15A Working GrouS on Waste and 'ecommissioning �WGW'�� 'ecom�
missioning 6aIet\ 5eIerence LeYels 5eSort ± 9ersion 1.0� 0lr] 2007 

>W(15A 11a@ W(15A Working GrouS on Waste and 'ecommissioning �WGW'�� Waste 
and 6Sent Fuel 6torage 6aIet\ 5eIerence LeYel 5eSort ± 9ersion 2.1� FeE�
ruar 2011 

>W(15A 12a@ W(15A Working GrouS on Waste and 'ecommissioning �WGW'�� 'ecom�
missioning 6aIet\ 5eIerence LeYels 5eSort ± 9ersion 2.1� 0lr] 2012 

>W(15A 12E@ W(15A Working GrouS on Waste and 'ecommissioning �WGW'�� 5adioac�
tiYe Waste 'isSosal Facilities 6aIet\ 5eIerence LeYels 5eSort ± 'raIt 9ersion� 
2ktoEer 2012 

>W(15A 14@ W(15A Working GrouS on Waste and 'ecommissioning �WGW'�� Waste 
and 6Sent Fuel 6torage 6aIet\ 5eIerence LeYel 5eSort ± 9ersion 2.2� ASril 
2014 
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Zusätzlicher Bericht zu den Sanierungstätigkeiten der Wismut GmbH 

WISMUT-Anhang 

]um 

Bericht der Bundesregierung für die fünfte Überprüfungskonferenz zum Gemeinsamen 
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und die 

Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle (IAEO Joint Convention), Mai 2015 

1 Das WISMUT-Sanierungsprojekt: Ausgangspunkt und Umfang 

6eit 1��1 saniert das %undesunternehmen Wismut GmE+ die +interlassenschaIten der 8range�
Zinnung der ehemaligen 6oZMetisch�'eutschen AktiengesellschaIt �6'AG� Wismut. 'iese hatte 
im 2sten 'eutschlands Yon 1�46 Eis (nde 1��0 insgesamt 231.000 0g 8ran geZonnen und Zar 
damit ZeltZeit der Yiertgr|�te 8ranSrodu]ent ihrer =eit. =u den +interlassenschaIten der 6'AG 
Wismut geh|rten 32 kmð %etrieEsIllchen� I�nI 8ranEergZerke mit insgesamt ca. 1.500 km oIIenen 
GruEenEauen� ein 7ageEaurestloch mit einem oIIenen 9olumen Yon 84 0io. mñ� 48 +alden mit 
einem 9olumen an schZach radioaktiYen Gesteinen Yon ca. 311 0io. mñ� 4 AEset]Eecken� in de�
nen insgesamt 160 0io. mñ radioaktiYer 6chllmme lagern soZie ]Zei AuIEereitungsIaEriken I�r 
8raner]. 

'ie 6tandorte der WI6087�6anierung reichen Yon K|nigstein im 2sten 6achsens� �Eer 'resden�
Gittersee� 6chlema�AlEeroda und 3|hla Eis nach &rossen im Westen 6achsens. In 7h�ringen ge�
h|ren die 6tandorte 5onneEurg und 6eelingstldt da]u. (in]elheiten ]ur 6ituation nach (instellung 
der 8rangeZinnung in 6achsen und 7h�ringen� ]ur 'imension des WI6087�3roMektes� ]u strah�
lenschut]rechtlichen Grundslt]en des 3roMektes und ]u den 6anierungstechnologien Zurden Ee�
reits in den %erichten der Yorhergehenden hEerSr�IungskonIeren]en umIassend dargestellt. 

2 Stand der Sanierung  

'ie 6anierung der +interlassenschaIten des 8raner]EergEaus an den WI6087�6tandorten 
konnte im %erichts]eitraum erIolgreich Iortgeset]t Zerden. 'ie I�r das GesamtSroMekt durch die 
%undesreSuElik 'eutschland Eereit gestellten Iinan]iellen 0ittel in +|he Yon etZa 7�1 0rd. ¼ Zur�
den Eis (nde 2013 mit ca. 5�8 0rd. (uro =uZendungen �82 �� in AnsSruch genommen. 

8ntertlgige 6anierung 

'ie untertlgigen 6anierungsarEeiten sind nahe]u aEgeschlossen. 1achdem Eereits im -ahr 2000 
in 5onneEurg und 2007 in 3|hla der 5�ck]ug aus den GruEen Eeendet Zurde� Iand mit der 9er�
I�llung der 6chlchte 388 und 3�0 im ASril 2013 auch in der GruEe K|nigstein der 5�ck]ug seinen 
AEschluss. In den Eeiden GruEen 'resden�Gittersee und 6chlema�AlEeroda sind noch untertlgige 
ArEeiten erIorderlich. Im 0ittelSunkt stehen daEei AuIZlltigungsarEeiten ]ur 6chaIIung Yon Weg�
igkeiten I�r den ge]ielten AElauI Yon GruEenZlssern. 

%ei der AuIIahrung des WI6087�6tollens ]ur AEleitung der GruEenZlsser der GruEe 'resden�
Gittersee Zurde ein 6tollenYortrieE �einschlie�lich =uIahrtsramSe� Yon 3.212 m erreicht �6tand 
(nde 0lr] 2014�. 'ies entsSricht ca. �� � der insgesamt auI]uIahrenden Llnge Yon 3.258 m. 
'er AEschluss der ArEeiten im WI6087�6tollen ist I�r das -ahr 2014 geSlant.  

%ei der AuIIahrung einer 8mgehungsstrecke I�r den durch geomechanisch instaEiles GeEirge Yer�
lauIenden (ntZlsserungsstollen in der GruEe 6chlema�AlEeroda Zurde Eisher ein 9ortrieE Yon 
1.030 m �6tand (nde 0lr] 2014� erreicht �ca. 8� � der insgesamt auI]uIahrenden Llnge Yon 
1.155 m�. Auch hier ist der AEschluss der AuIIahrung I�r 2014 geSlant. 'er AEschluss aller unter�
tlgigen ArEeiten in dieser GruEe soll Eis 2017 erreicht Zerden. 
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+aldensanierung. 

'ie +alden an den 6tandorten 'resden�Gittersee und 3|hla sind Yollstlndig saniert. In 6chlema�
AlEeroda sind Eis auI die +alden 30� und 310 alle nicht mehr EeZirtschaIteten +alden saniert. Am 
6tandort 5onneEurg ist die 8mlagerung der +alden in das 7ageEaurestloch LichtenEerg aEge�
schlossen� ca. �6 � des entstandenen 9erI�llk|rSers sind aEgedeckt. 

'ie 3roIilierung und AEdeckung der +alde 371 am 6tandort 6chlema�AlEeroda und der +alde 
6ch�sselgrund am 6tandort K|nigstein Zurden Iortgeset]t. Im 5ahmen der %eZirtschaItung Eeider 
+alden Zerden noch I�r mehrere -ahr]ehnte 5�ckstlnde aus der %ehandlung schadstoIIEelaste�
ter GruEen�� +alden� und 6ickerZlsser eingelagert. 'ie I�r die (inlagerung EeansSruchten Fll�
chen �ca. 5 � der GesamtIllche der +alde 371� ca. 20 � der GesamtIllche der +alde 6ch�ssel�
grund� Zerden erst nach (instellung der WasserEehandlung an den 6tandorten Iinal aEgedeckt. 
1ach heutiger Kenntnis sind hierI�r =eitrlume Yon mehr als 50 -ahren ]u erZarten. 

5�ckEau Yon Anlagen� Fllchensanierung und 6anierung der industriellen AEset]anlagen 

'ie Eeiden AuIEereitungsIaEriken in &rossen und 6eelingstldt sind mittlerZeile Yollstlndig r�ck�
geEaut� die ]ugeh|rigen %etrieEsIllchen Zurden saniert. Insgesamt sind im %erichts]eitraum die 
ArEeiten ]ur Fllchensanierung Zeiter Yorangeschritten. Gleiches triIIt auI die 6anierung der In�
dustriellen AEset]anlagen �IAA� ]u. Fakten ]um Fortschritt der 6anierung im %erichts]eitraum Yer�
mittelt 7aE. 1. 

7aE. 1� AusgeZlhlte Kenn]iIIern ]um 6tand der 6anierung� 9ergleich %ericht Yierte hEerSr��
IungskonIeren] �6tand (nde 2010� gegen�Eer I�nIte hEerSr�IungskonIeren] �6tand 
(nde 0lr] 2014� 

Flutung der GruEen und WasserEehandlung 

'er 6tand der Flutung der 8rangruEen der WI6087 ist nach Zie Yor diIIeren]iert. In 3|hla Zurde 
der nat�rliche (instauSegel Eereits 1��5 erreicht und auch in 'resden�Gittersee ist die Flutung 
nahe]u aEgeschlossen. An den 6tandorten K|nigstein� 5onneEurg und 6chlema�AlEeroda erIolgt 
Zeiterhin eine intensiYe +eEung und %ehandlung Yon GruEenZlssern� um die GruEen kontrolliert 
Iluten ]u k|nnen. Gleich]eitig Zerden in den WasserEehandlungsanlagen dieser 6tandorte 6icker�
Zlsser aus +alden mit Eehandelt. In den WasserEehandlungsanlagen der 6tandorte 6eelingstldt 
und &rossen Zerden neEen dem FreiZasser auch die 6icker� und 3orenZlsser aus Industriellen 
AEset]anlagen Eehandelt.  

Ende 2010* Ende 03/2014** 

aEsolut relatiY 1� aEsolut relatiY 1� 

AEgeZorIene GruEenEaue 1.463 km �� � 1.467 km �� � 

9erZahrte 6chlchte�7ages|IInungen 1.386.000 mñ �8 � 1.406.000 mñ �� � 

9erI�llte GruEenEaue 22�.881 mñ �� � 236.�16 mñ �� � 

0aterialumlagerung auI IAA2� 12�2 0io. mñ 4� � 17�1 0io. mñ 62 � 

(ndaEdeckung IAA2� 3�5 0io. mñ 32 � 4�7 0io. mñ 43 � 

0aterial aus 5�ckEau Yon Anlagen �57.000 mñ �1 � 1.007.800 mñ 86 � 

6anierte %etrieEsIllchen 1.036 ha 72 � 1.135 ha 7� � 
1� Ee]ogen auI die GesamtauIgaEe WI6087�6anierung
2� Industrielle AEset]anlagen
 langIristige 3lanung 2007
 langIristige 3lanung 2010 
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In 6chlema�AlEeroda erIordern die hohe Gesamtmenge des ]u Eehandelnden Wassers �in 1ass�
Mahren 750 mñ�h Eis 1.000 mñ�h� und die hohe 6chadstoIIkon]entration in den 5�ckstlnden der 
WasserEehandlung Eetrlchtliche technische und ZirtschaItliche AuIZendungen. 

In 5onneEurg musste Zegen der hohen '\namik des FlutungsZasseranstiegs und der damit Yer�
Eundenen Wasseraustritte an der 2EerIllche die KaSa]itlt der Eestehenden WasserEehandlungs�
anlage auI 750 mñ�h erh|ht Zerden. 6eit 6eStemEer 2011 arEeitet die erZeiterte Anlage in einem 
staEilen %etrieE. 'adurch konnte der GrundZassersSiegel aEgesenkt Zerden und Wasseraustritte 
an der 2EerIllche traten nicht mehr auI. 1ach Zeiterer AEsenkung des GrundZasserstandes Slant 
WI6087 eine (rZeiterung lokaler WasserIassungss\steme.  

F�r die GruEe K|nigstein� in der untertlgig 8raner] gelaugt Zurde� Zurde die Yon WI6087 Eean�
tragte FlutungsYariante ± (instau Eis ]um nat�rlichen (ndstand Eei etZa 1�0 m 11 ± Yon den 
]ustlndigen %eh|rden nicht genehmigt. WI6087 hat gegen die AElehnung WidersSruch einge�
legt� geht aEer gegenZlrtig daYon aus� dass der Wasserstand in der GruEe llngerIristig Eei einem 
genehmigten 1iYeau Yon 140 m 11 gehalten Zerden muss. 'as Eedeutet die +eEung und %e�
handlung Yon schadstoIIEelastetem GruEenZasser �Eer einen sehr langen =eitraum.  

3 Darstellung ausgewählter Sanierungsergebnisse 

Im %ericht ]ur Yierten hEerSr�IungskonIeren] Zurde Yornehmlich auI die Fortschritte ]ur 9erEes�
serung der 8mZeltsituation eingegangen �die SositiYe (ntZicklung ist auch I�r den aktuellen %e�
richts]eitraum ]u Yer]eichnen�. In diesem %ericht sollen %eisSiele ]ur aktiYen 1achnut]ung sa�
nierter 2EMekte im 0ittelSunkt der 'arstellung ausgeZlhlter 6anierungsoEMekte stehen. 

AEE. 1� 'eIormationsgeEiet 6chlema �1��3� Zlhrend der 6anierung und KurSark im sanierten 'eIorma�
tionsgeEiet einschlie�lich +ammerEerghalde �2012� �%ildrechte� ArchiYe WI6087� 

'as sanierte 'eIormationsgeEiet mit der umgeEenden +aldenlandschaIt ist 7eil der 3ark� und (r�
holungslandschaIt nahe dem KurkomSle[. 'ie Gemeinde 6chlema ist seit 2005 Zieder staatlich 
anerkannter Kurort.  
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AEE. 2� +alden 5eust �6tandort 5onneEurg� Yor und nach der 6anierung� 6olarSark am ehemaligen +al�
denstandort �%ildrechte� ArchiYe WI6087� 

AEE. 3� 7ageEaurestloch LichtenEerg �1��3� und 9erI�llk|rSer am 2rt des ehemaligen 7ageEaus �2013� 
�%ildrechte� ArchiYe WI6087� 

AEE. 4� GruEengeleucht auI der 3lateauIllche des 9erI�llk|rSers �%ildrechte� ArchiYe WI6087� 

'ie 2EerIllche des 7ageEau�9erI�llk|rSers mit dem 2012 errichteten GruEengeleucht ist 7eil einer 
ein]igartigen %ergEauIolgelandschaIt� die I�r Frei]eitaktiYitlten �Wandern� 5adIahren� genut]t 
Zerden kann und gleich]eitig durch Yerschiedene LehrSIade und Ausstellungsgegenstlnde �Eer 
die %ergEauaktiYitlten der 9ergangenheit inIormiert. 
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4 Langzeitaufgaben und Ausblick 

'ie Lang]eitauIgaEen der WI6087 und ihre ]eitliche 6taIIelung Zurden Eereits in den %erichten 
]ur dritten und Yierten hEerSr�IungskonIeren] ausI�hrlich dargestellt. =u den ]um 7eil schon in 
AngriII genommenen AuIgaEen geh|ren� 

Kontrolle� 5eSaratur� Wartung und Instandhaltung Yon AEdeckungen�

%ehandlung Yon Flutungs� und 6ickerZlssern�

6icherung Yon tagesnahen GruEenEauen�

%eseitigung Yon %ergschlden�

Lang]eit�8mZeltmonitoring und

(rhalt und 3Ilege der 6anierungsdokumentation.

F�r die %eZahrung des KnoZ�hoZs der WI6087�6anierung und die eIIi]iente FortI�hrung des 
'aten� und InIormationsmanagements �u. a. im 5ahmen des Lang]eitmonitorings und I�r die lang�
]eitliche Wahrnehmung der institutionellen Kontrolle� hat WI6087 im -ahr 2012 ein EetrieEsinter�
nes 'aten� und InIormations]entrum �'I=� gegr�ndet. 

0it einer 1euEeZertung des 6anierungsSrogramms im -ahr 2015 sollen die erIorderlichen 
=eitrlume und die notZendigen Iinan]iellen 0ittel I�r die aEschlie�ende %earEeitung des 
6anierungsauItrages der WI6087 nochmals Srl]isiert Zerden. 'er AEschluss der Kern�
sanierungsarEeiten soll nach heutiger Kenntnis nach 2020 erIolgen. 'ie der]eitigen 3la�
nungen I�r die Lang]eitauIgaEen reichen Eis ins -ahr 2040. 
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Erster Bericht zur Durchführung der Richtlinie 2011/70/Euratom 

(Bericht nach Artikel 14 (1) der Richtlinie 2011/70/Euratom  
des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für  

die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter  
Brennelemente und radioaktiver Abfälle)  

August 2015 
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A. Vorwort 

Die Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verant-
wortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle /RL 2011-70/ ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), erstmals bis zum 23. August 2015, einen Bericht 
über die Durchführung dieser Richtlinie (Durchführungsbericht) vorzulegen und alle drei Jahre zu aktualisieren. 

Der Durchführungsbericht wurde unter Federführung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (Bundesumweltministerium - BMUB) unter Berücksichtigung der Anforderungen der 
European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) /ENS 2014/ erstellt.  

Im Durchführungsbericht wird der Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde in Deutschland im Bereich 
der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle näher beleuchtet, dabei wird auch besonders 
auf die neu geschaffene Regulierungsbehörde – das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung – eingegangen. 
Des Weiteren werden die Grundzüge des nationalen Rahmens erläutert und es werden die  Entwicklungen im 
Bereich der Forschung dargelegt. 

A.1 Anfall und Bestand verschiedener Arten von radioaktiven Abfällen 

Die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen anfallenden radioaktiven Reststoffe sowie ausgebaute oder abge-
baute radioaktive Anlagenteile müssen nach dem Atomgesetz schadlos verwertet oder als radioaktive Abfälle 
geordnet beseitigt werden.  

In der Bundesrepublik Deutschland wird bei den radioaktiven Abfällen grundsätzlich unterschieden zwischen 

 bestrahlten Brennelementen und Abfällen aus deren Wiederaufarbeitung sowie 

 radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. 

Bestrahlte Brennelemente fielen und fallen beim Betrieb der Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur 
gewerblichen Erzeugung von Elektrizität (im Folgenden Leistungsreaktoren genannt), sowie beim Betrieb von 
Anlagen, die der Spaltung von Kernbrennstoffen, aber nicht der gewerblichen Erzeugung von Elektrizität dienen 
(im Folgenden Nicht-Leistungsreaktoren genannt) an. Die Abgabe von bestrahlten Brennelementen aus Leis-
tungsreaktoren an Wiederaufarbeitungsanlagen ist seit dem 1. Juli 2005 nicht mehr zulässig. Die bei der Wie-
deraufarbeitung bestrahlter Brennelemente im europäischen Ausland angefallenen radioaktiven Abfälle werden 
in die Bundesrepublik Deutschland zurückgeführt und bis zu ihrer Endlagerung zwischengelagert. 

Radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung werden hauptsächlich beim Betrieb und wäh-
rend des Rückbaus der Leistungsreaktoren generiert. In geringerem Umfang fallen radioaktive Abfälle dieser 
Art auch bei der Anwendung von ionisierender Strahlung in Forschung, Medizin und Industrie an. 

Zwischen dem Jahr 1967 und Ende des Jahres 1978 wurden rund  47.000 m³ schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle in der Schachtanlage Asse II eingelagert. Seit 1988 dringt kontinuierlich Grundwasser aus dem Deck-
gebirge in das Bergwerk ein. Zugleich verschlechterte sich die Standsicherheit des Bergwerks sukzessive durch 
den Druck des aufliegenden Deckgebirges und die abnehmende Tragfähigkeit des Grubengebäudes. Nach § 57b 
des Atomgesetzes (AtG) ist die Schachtanlage Asse II daher unverzüglich stillzulegen. Die Stilllegung soll nach 
Rückholung der radioaktiven Abfälle erfolgen. Das Konzept der Rückholung sieht vor, die Abfälle zu bergen, 
in Behältern nach über Tage zu bringen und dort zu konditionieren um sie dann endzulagern. Derzeitige Schät-
zungen gehen von einem Abfallvolumen der konditionierten Abfälle von ca. 175.000 bis 220.000 m³ für die 
spätere Endlagerung aus.  

Im Zeitraum von 1971 bis 1998 wurden im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) insgesamt ca. 
37.000 m3 feste und verfestigte Abfälle sowie ca. 6.600 Strahlenquellen mit einer Gesamtaktivität in der Grö-
ßenordnung von 1014 Bq endgelagert. Die Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen in das 
Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben ist beendet. Das Endlager soll stillgelegt und langfristig sicher ver-
schlossen werden.  

Der Bestand an bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen sowie eine Prognose des Aufkommens 
können dem Verzeichnis radioaktiver Abfälle (Bestand und Prognose) /BMUB 2015b/ entnommen werden. 

A.2 Nationaler Rahmen 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat. Die Zuständigkeiten für Rechtsetzung und Ge-
setzesvollzug sind je nach staatlichem Aufgabenbereich unterschiedlich auf die Organe von Bund und Ländern 
verteilt. Näheres ist durch Bestimmungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland geregelt. 
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Bezüglich der friedlichen Nutzung der Kernenergie liegt die alleinige Gesetzgebungskompetenz gemäß dem 
„Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz – GG)“ /GG 2014/ beim Bund. Die Zuwei-
sung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen dem Bund und den Ländern ist durch das Grund-
gesetz und die weiterführenden Gesetze, insbesondere das „Gesetz über die friedliche Verwendung der Kern-
energie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG)“ /AtG 2013/, geregelt. Zuständiges Ressort in 
der Bundesverwaltung ist das Bundesumweltministerium. 

Der Vollzug des Atomgesetzes sowie nachgeordneter Rechtsverordnungen, wie z. B. der Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV), erfolgt durch Behörden des Bundes und der Länder, in der Regel durch die Länder im Auftrag 
des Bundes. Die zuständigen Landesbehörden unterliegen bei der Bundesauftragsverwaltung hinsichtlich der 
Recht- und Zweckmäßigkeit ihres Handelns der Aufsicht durch den Bund. Die Weiterentwicklung des Atom-
rechts liegt in der Verantwortung des Bundes, die Länder werden im Verfahren beteiligt. 

Zur Vereinheitlichung des Handelns und zur Verständigung zwischen dem Bund, vertreten durch das Bundes-
umweltministerium, und den einzelnen atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden von Bund und 
Ländern wurde der Länderausschuss für Atomkernenergie eingerichtet. Dieser bedient sich zur Vorbereitung 
seiner im Hauptausschuss zu treffenden Entscheidungen des Fachausschusses Recht sowie der Fachausschüsse 
Reaktorsicherheit (FARS), Strahlenschutz (FAS) und nukleare Ver- und Entsorgung (FAVE). 

A.3 Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde 

Zum Schutz gegen die von radioaktiven Stoffen ausgehenden Gefahren und zur Kontrolle der Verwendung 
dieser Stoffe knüpfen das Atomgesetz und in bestimmten Bereichen auch die Strahlenschutzverordnung die 
Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie den Umgang mit 
radioaktiven Stoffen, an eine behördliche Zulassung (d.h. Genehmigungen und Planfeststellungsbeschlüsse).  

Die Zulassungspflicht für den Umgang mit radioaktiven Stoffen in kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen 
ist für die Abfallverarbeitung (d. h. für die Vorbehandlung, Behandlung und Konditionierung), Zwischenlage-
rung und Endlagerung in unterschiedlichen Vorschriften des gesetzlichen Regelwerks festgelegt. Für die Zulas-
sung und Beaufsichtigung der verschiedenen Handhabungen sind zum Teil unterschiedliche Behörden zustän-
dig (siehe Abbildung A.3-1) (Einzelheiten zu den Zuständigkeiten bei der Genehmigung siehe Kapitel C.2.1).  
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Abbildung A.3-1: Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Bereich der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver  
Abfälle nach Inkrafttreten der Regelungen des Standortauswahlgesetzes 

Die Errichtung, der Betrieb und die Stilllegung von Endlagern für radioaktive Abfälle sind in der Bundesrepub-
lik Deutschland Aufgabe des Bundes. Die gegenwärtige Zuordnung ist wie folgt geregelt:  

 Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist als Betreiber für die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung 
von Endlagern sowie für die Schachtanlage Asse II zuständig und bedient sich hierbei der Deutschen Ge-
sellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE mbH) und der Asse GmbH als 
sogenannte Verwaltungshelfer. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist darüber hinaus Vorhabenträger im 
Standortauswahlverfahren für das geplante Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive 
Abfälle.  

 Zuständig für die Genehmigung eines Endlagers für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 
basierend auf dem Auswahlverfahren nach dem Artikelgesetz „Gesetz zur Suche und Auswahl eines Stan-
dortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze 
(Standortauswahlgesetz – StandAG)" /StandAG 2013/ ist das im Jahr 2014 gegründete Bundesamt für 
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kerntechnische Entsorgung (BfE). 
Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung wird zuständige Planfeststellungsbehörde für das Endlager 
Konrad nach dessen Inbetriebnahme und für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben nach dem 
Planfeststellungsbeschluss für die Stilllegung; diese Zuständigkeiten liegen derzeit für das Endlager Kon-
rad beim Land Niedersachsen bzw. für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben beim Land Sach-
sen-Anhalt.  

 Bei der Schachtanlage Asse II bleibt die oberste Landesbehörde des Landes Niedersachsen als Genehmi-
gungsbehörde weiter zuständig.  

 Die Behördenaufsicht (Rechts- und Fachaufsicht) über das Bundesamt für Strahlenschutz und das Bundes-
amt für kerntechnische Entsorgung übt das Bundesumweltministerium aus, in dessen Geschäftsbereich 
diese Behörden angesiedelt sind.  

A.4 Grundzüge der nationalen Entsorgungspolitik 

Die nationale Entsorgungspolitik basiert auf folgenden Entscheidungen /BMUB 2015a/: 

 Die Nutzung der Kernspaltung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität in der Bundesrepublik 
Deutschland endet spätestens im Jahr 2022. 

 Nach dem Atomgesetz hat der Bund Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
einzurichten.  

 Die Bundesregierung plant, alle Arten radioaktiver Abfälle  in tiefen geologischen Formationen einzula-
gern. Dazu wird derzeit der Schacht Konrad in Salzgitter zum Endlager umgerüstet. Die Festlegung des 
Standorts eines Endlagers für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle erfolgt durch ein nach 
dem Standortauswahlgesetz festgelegtes Auswahlverfahren. Vor das eigentliche Verfahren zur Standort-
auswahl tritt die Arbeit der „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“. Aufgabe dieser Kom-
mission ist insbesondere Vorschläge für die Entscheidungsgrundlagen (Sicherheitsanforderungen, Krite-
rien) im späteren Standortauswahlverfahren zu erarbeiten und das Gesetz zu überprüfen. Daneben befasst 
sich die Kommission auch mit den Anforderungen an das Verfahren des Auswahlprozesses und an die 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Strategie für die Entsorgung aller angefallenen und noch anfallenden bestrahlten Brennelemente und radi-
oaktiven Abfälle wird im Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brenn-
elemente und radioaktiver Abfälle (Nationales Entsorgungsprogramm) aufgezeigt. Das Nationale Entsorgungs-
programm steht unter Revisionsvorbehalt, da sich auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission „Lagerung 
hoch radioaktiver Abfallstoffe“ nach § 3 Standortauswahlgesetz beim Deutschen Bundestag wesentliche Ände-
rungen ergeben können. 

A.5 Regelmäßige Selbstbewertung und Bewertung durch internationale Experten  

Hinsichtlich einer internationalen Überprüfung, die den Anforderungen aus der Richtlinie 2011/70/Euratom 
entspricht, ist geplant, dass eine IRRS (Integrated Regulatory Review Service) und eine ARTEMIS (IAEA Ra-
dioactive Waste Management Integrated Review Service) -Mission der Internationalen Atomenergie Organisa-
tion (IAEO) im Jahr 2018 und 2019 in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden sollen.  
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B. Zusammenfassung 

Allgemeine Grundsätze, einschließlich der Finanzierung 

Die Entsorgung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen erfolgt grundsätzlich in nationaler 
Verantwortung. Die Endlagerung soll im Inland erfolgen. Bestrahlte Brennelemente aus Nicht-Leistungsreak-
toren dürfen entsprechend den gesetzlichen Regelungen in ein Land, in dem Brennelemente für Forschungsre-
aktoren bereitgestellt oder hergestellt werden, verbracht werden. Die Bundesregierung plant, alle Arten radio-
aktiver Abfälle in Endlagern in tiefen geologischen Formationen einzulagern. Dadurch soll eine dauerhafte Iso-
lierung von der Biosphäre und somit eine nachsorgefreie Gewährleistung der Sicherheit von Mensch und Um-
welt garantiert werden. 

Die bei der Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennelemente im europäischen Ausland angefallenen verglasten 
Abfälle werden in die Bundesrepublik Deutschland zurückgeführt und bis zu ihrer Endlagerung zwischengela-
gert. Die Verarbeitung und Konditionierung radioaktiver Abfälle kann auch im Ausland erfolgen. Die dabei 
entstehenden radioaktiven Abfälle werden an die Abfallverursacher zurückgegeben und in der Bundesrepublik 
Deutschland endgelagert.  

Durch geeignete Auslegung der Betriebs- und Stilllegungsverfahren, einschließlich der Weiter- und Wiederver-
wendung von Material wird der der Anfall radioaktiver Abfälle auf das Maß, das hinsichtlich Aktivität und 
Volumen der radioaktiven Abfälle vernünftigerweise realisierbar ist, beschränkt. Dieses Minimierungsgebot 
gilt auch für die Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle.  

Im Hinblick auf die wechselseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Schritte bei der Entstehung und Entsorgung 
radioaktiver Abfälle hat die Zwischenlagerung in einer Weise zu erfolgen, die einer endlagergerechten Kondi-
tionierung bereits entspricht oder eine spätere Handhabung zur weiteren (endlagergerechten) Konditionierung 
ermöglicht, soweit noch keine abschließenden Endlagerungsbedingungen vorliegen. 

Grundsätzlich werden in Deutschland beim Umgang mit bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen 
wenn möglich passive Sicherheitseigenschaften gegenüber aktiven Sicherheitssystemen bevorzugt 

Die Verantwortung, diese umfasst auch die Finanzierung, für die sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle verbleibt bis zur Abgabe an ein Endlager oder eine Landesammelstelle beim Verursa-
cher. 

Bei der Zulassung von Anlagen oder Einrichtungen sind entsprechend dem vorliegenden Gefährdungspotential, 
welches insbesondere durch die Art der Anlage oder Einrichtung und der vorliegenden bzw. geplanten Art, 
Menge und Radioaktivität der darin vorhandenen radioaktiven Stoffe bestimmt ist, abgestufte Anforderungen 
umzusetzen und einzuhalten. Der Entscheidungsprozess bis hin zur Zulassung basiert jeweils auf nachvollzieh-
baren faktenbezogenen Dokumenten. 

Nationaler Rahmen , zuständige Regulierungsbehörde 

Die Strategie für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver 
Abfälle wird im Nationalen Entsorgungsprogramm dargelegt. Dieses hat keine Rechtsnormqualität, ist aber bei 
allen Entsorgungsplanungen und Verwaltungsverfahren von den Akteuren im Bereich der nuklearen Entsorgung 
zu berücksichtigen.  

Die Errichtung, der Betrieb und die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie der Umgang 
mit radioaktiven Stoffen sind an eine behördliche Zulassung gebunden. In der Bundesrepublik Deutschland als 
föderaler Bundesstaat sind im Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, das Bundesamt für Strahlenschutz, das Bundesamt für kerntech-
nische Entsorgung  sowie die Aufsichts- und Regulierungsbehörden der Länder tätig. Auf der Ebene der obers-
ten Bundesbehörden ist die staatsorganisatorische Trennung durch die Zuständigkeit des Bundesumweltminis-
teriums für alle Entscheidungen hinsichtlich der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes und der Zustän-
digkeit für die Energiewirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gewährleistet. Auf 
der Ebene der Länder wird dem Trennungsgrundsatz durch die in den Ländern verwirklichten organisatorischen 
Vorkehrungen Rechnung getragen. Im Bereich der Endlagerung ist das Bundesamt für Strahlenschutz als Be-
treiberin für die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung von Endlagern sowie für die Schachtanlage Asse II 
zuständig. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung ist Regulierungsbehörde im Standortauswahlverfah-
ren, und zukünftig Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsbehörde für Endlager.  
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Im Rahmen der Zulassungserteilung für Entsorgungsanlagen und -einrichtungen werden einzuhaltende Vorga-
ben zur Dokumentation der gesamten Handhabungsprozesse einschließlich der Vorgehensweise bei bestimmten 
Ereignissen festgelegt. Die zuständige aufsichtsführende Stelle prüft die vom Zulassungsinhaber übergebenen 
Unterlagen. Des Weiteren werden bei den Zulassungsinhabern regelmäßige Inspektionen und eigene Messun-
gen durchgeführt. Hinsichtlich der Umsetzung des Regelwerkes gibt es gesetzliche Instrumente, mit denen die 
aufsichtsführende Stelle den Zulassungsinhaber dazu anhalten kann, die nationalen Sicherheitsanforderungen 
und den Inhalt der jeweiligen Genehmigung zu erfüllen.  

Die zuständigen Regulierungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland sind über das Atomgesetz und nach-
geordnete Regelwerke sowohl mit den rechtlichen Befugnissen als auch mit den erforderlichen personellen und 
finanziellen Mitteln ausgestattet. 

Durch die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV), des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und durch die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
den Informationsfreiheitsgesetzen, insbesondere dem Umweltinformationsgesetz (UIG), ist gewährleistet, dass 
der Öffentlichkeit ausreichend beteiligt wird und ihr alle notwendigen Informationen über die Sicherheit von 
geplanten Anlagen zur Behandlung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zugänglich sind. 

Es ist eine grundlegende Aufgabe des Zulassungsinhabers einer Anlage oder Einrichtung der nuklearen Entsor-
gung, aber auch der Behörden, den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu verfolgen. Die für die 
Regelwerkserstellung zuständigen Behörden von Bund und Ländern überprüfen und aktualisieren ggf. das Re-
gelwerk. 

Zulassungsinhaber 

Gemäß § 7c Absatz 1 Atomgesetz ist festgelegt, dass die Verantwortung für die nukleare Sicherheit einschließ-
lich des Strahlenschutzes dem Genehmigungsinhaber für die kerntechnische Anlage obliegt und diese Verant-
wortung nicht delegiert werden kann. Eine entsprechende Ausweitung dieser Pflichten auf weitere Anlagen und 
Einrichtungen der nuklearen Entsorgung erfolgt in Umsetzung der Richtlinie 2011/70/Euratom.  

Der Betrieb einer Anlage oder Einrichtung wird kontinuierlich dahingehend überwacht, dass sicherheitstech-
nisch bedeutsame Störungen des Betriebs und Störfälle zuverlässig erkannt und die im Betriebshandbuch nie-
dergelegten Gegenmaßnahmen ergriffen werden.  

Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements wird ein Sicherheitsmanagementsystem eingerichtet werden. Es 
beinhaltet alle Festlegungen, Regelungen und organisatorischen Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsrelevan-
ter Tätigkeiten und Prozesse. Dabei werden alle Elemente nachvollziehbar abgeleitet und begründet. Wechsel-
wirkungen, Schnittstellen und Abgrenzungen zwischen verschiedenen Prozessen werden nachvollziehbar ge-
staltet und beschreiben.  

Der Zulassungsinhaber ist außerdem dafür verantwortlich, dass für den sicheren Betrieb der kerntechnischen 
Anlagen oder Einrichtung eine angemessene Personalausstattung vorgesehen und bereitgehalten wird.  

Kenntnisse und Fähigkeiten 

Der Bund trägt Sorge dafür, dass die Anforderungen an die Fachleute aller Beteiligten, die für die Sicherheit 
bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle im nationalen Rahmen verantwortlich sind, bezüglich der 
Aus- und Weiterbildung, des Trainings sowie der Forschung und Entwicklung, die Erfordernisse des Nationalen 
Entsorgungsprogramms abdecken.  

Der Bund leistet einen substantiellen Beitrag zu Aufbau, Weiterentwicklung und Erhalt der wissenschaftlich-
technischen Kompetenz sowie zur Nachwuchsförderung im Bereich der Entsorgung und Endlagerung. Außer-
dem hat er mit entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten neben der Bereitstellung der wissen-
schaftlich-technischen Grundlagen zur Realisierung eines Endlagers, den Stand von Wissenschaft und Technik 
kontinuierlich fortzuschreiben. 
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Transparenz 

Die Information der Öffentlichkeit erfolgt im Einklang mit nationalem Recht und internationalen Verpflichtun-
gen. 

Das Bundesumweltministerium beteiligt die Öffentlichkeit in allen Belangen der Entwicklung des nationalen 
und internationalen Regelwerkes. Zusätzlich zur standortbezogenen Überwachung der Umgebung der Leis-
tungsreaktoren wird nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz die allgemeine Umweltradioaktivität in der Bun-
desrepublik Deutschland, also auch in der Umgebung von Entsorgungsanlagen, großräumig durch das Inte-
grierte Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität erfasst. Die Daten werden 
vom Bundesumweltministerium veröffentlicht.  

Ereignisse in Entsorgungsanlagen und -einrichtungen, für die eine Meldung verbindlich ist, werden durch die 
Zulassungsinhaber dieser Anlagen und Einrichtungen nach der International Nuclear Event Scale der Internati-
onale Atomenergie Organisation klassifiziert. Die Zulassungsinhaber informieren die Öffentlichkeit über alle 
meldepflichtigen Ereignisse in ihren Anlagen und Einrichtungen. Das eigene Personal wird intern über diese 
Ereignisse in Kenntnis gesetzt.  

Grundsätzlich steht der Öffentlichkeit auch die Möglichkeit zur Verfügung, Zugang zu Umweltinformationen 
gemäß dem Umweltinformationsgesetz (UIG) zu erhalten. Parallel zu den verschiedenartigen Informationen der 
Öffentlichkeit wird diese im Rahmen der Genehmigungsverfahren für Entsorgungsanlagen und -einrichtungen 
beteiligt. Der Öffentlichkeit wird dabei die Gelegenheit gegeben, Anliegen unmittelbar in das Verfahren einzu-
bringen.  

Hinsichtlich des Standortauswahlverfahrens für das geplante Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde 
radioaktive Abfälle findet derzeit im Rahmen der Arbeit der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfall-
stoffe“ eine Bewertung des aktuell vorgegebenen Beteiligungsverfahrens statt. 

Nationale Programme 

Die Bundesregierung wird der ihr durch die Richtlinie 2011/70/Euratom auferlegten Berichtspflicht in mehreren 
Berichten nachkommen. Das Nationale Entsorgungsprogramm enthält eine programmatische Gesamtschau der 
Entsorgungsplanung. Über den aktuellen Stand der Entsorgung wird alle drei Jahre im Rahmen des Berichts für 
die Überprüfungskonferenz des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abge-
brannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle berichtet. Fortschritte bei 
der Durchführung des Nationalen Entsorgungsprogramms werden auch alle drei Jahre (erstmals zum 23. August 
2015) im Rahmen des Berichts zur Durchführung der Richtlinie 2011/70/Euratom gegenüber der Europäischen 
Kommission dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch das Verzeichnis radioaktiver Abfälle (Bestand 
und Prognose) fortgeschrieben und der Europäischen Kommission vorgelegt. Dies gilt auch für den Bericht 
über Kosten und Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle.  

Die Nationale Entsorgungsstrategie wird ausgefüllt durch, bzw. basiert auf Entscheidungen, die durch den Ge-
setzgeber getroffen wurden und sich in den entsprechenden Regelwerken, wie dem Atomgesetz, widerspiegeln. 
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C. Berichterstattung 

C.1 Artikel 4 – Allgemeine Grundsätze 

Artikel 4.1 

Die Mitgliedstaaten erstellen die nationale Politik für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radi-
oaktiver Abfälle und erhalten diese aufrecht. Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 3 hat jeder Mitgliedstaat die 
abschließende Verantwortung für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, die 
in seinem Hoheitsgebiet entstanden sind. 

Artikel 4.2 

Werden radioaktive Abfälle oder abgebrannte Brennelemente zur Bearbeitung oder Wiederaufarbeitung in 
einen Mitgliedstaat oder einen Drittstaat verbracht, so verbleibt die abschließende Verantwortung für die 
sichere und verantwortungsvolle Endlagerung dieses Materials, einschließlich aller Abfälle, die als Neben-
produkt entstehen, bei dem Mitgliedstaat oder Drittstaat, aus dem das radioaktive Material versandt wurde. 

Artikel 4.3 

Die nationale Politik beruht auf allen folgenden Grundsätzen: 

a) die Erzeugung radioaktiver Abfälle wird durch eine geeignete Auslegung sowie Betriebs- und Still-
legungsverfahren (einschließlich der Weiter- und Wiederverwendung von Material) auf das hinsicht-
lich Aktivität und Volumen vernünftigerweise realisierbare Mindestmaß beschränkt; 

b) die wechselseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Schritte bei der Entstehung und Entsorgung ab-
gebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle werden berücksichtigt; 

c) abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfälle werden sicher entsorgt; langfristig sind auch
die Aspekte der passiven Sicherheit zu berücksichtigen; 

d) die Durchführung von Maßnahmen erfolgt nach einem abgestuften Konzept;

e) die Kosten der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle werden von den-
jenigen getragen, die dieses Material erzeugt haben;

f) in Bezug auf alle Stufen der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle
kommt ein faktengestützter und dokumentierter Entscheidungsprozess zur Anwendung.

Artikel 4.4 

Radioaktive Abfälle werden in dem Mitgliedstaat endgelagert, in dem sie entstanden sind, es sei denn, zum 
Zeitpunkt der Verbringung war – unter Berücksichtigung der von der Kommission in Einklang mit Artikel 
16 Absatz 2 der Richtlinie 2006/117/Euratom festgelegten Kriterien – ein Abkommen zwischen dem betref-
fenden Mitgliedstaat und einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat in Kraft, nach dem eine Anlage 
zur Endlagerung in einem dieser Staaten genutzt wird. 

Vor der Verbringung in ein Drittland unterrichtet der Ausfuhrmitgliedstaat die Kommission über den Inhalt 
jedweden solchen Abkommens und ergreift angemessene Maßnahmen, um sich von Folgendem zu überzeu-
gen: 

a) Das Bestimmungsland hat ein Abkommen über die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und
radioaktiver Abfälle mit der Gemeinschaft geschlossen oder ist Vertragspartei des Gemeinsamen
Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle (im Folgenden „Gemeinsames Übereinkommen“).

b) Das Bestimmungsland verfügt über Programme für die Entsorgung und Endlagerung radioaktiver
Abfälle, deren Ziele ein hohes Sicherheitsniveau bedeuten und denjenigen dieser Richtlinie gleich-
wertig sind.
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c) Die Anlage zur Endlagerung im Bestimmungsland verfügt über eine Genehmigung für den zu ver-
bringenden radioaktiven Abfall, ist vor der Verbringung in Betrieb und wird gemäß den Anforde-
rungen des Programms für die Entsorgung und Endlagerung radioaktiver Abfälle dieses Bestim-
mungslands betrieben.

Die abschließende Verantwortung für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
obliegt der Bundesrepublik Deutschland. 

Die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle basiert in 
Deutschland im Wesentlichen auf folgenden Grundsätzen: 

Die Entsorgung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen erfolgt grundsätzlich in natio-
naler Verantwortung. Die Endlagerung soll im Inland erfolgen. Bestrahlte Brennelemente aus Nicht-Leis-
tungsreaktoren dürfen entsprechend den gesetzlichen Regelungen in ein Land, in dem Brennelemente für
Forschungsreaktoren bereitgestellt oder hergestellt werden, verbracht werden. Alle Arten radioaktiver Ab-
fälle sollen in tiefen geologischen Formationen endgelagert werden.

Die bei der Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennelemente im europäischen Ausland angefallenen verglas-
ten Abfälle werden nach Deutschland zurückgeführt und bis zu ihrer Endlagerung zwischengelagert.
Die Verarbeitung und Konditionierung radioaktiver Abfälle, die in Deutschland angefallen sind, kann auch
im Ausland erfolgen. Die dabei entstehenden radioaktiven Abfälle werden an die Abfallverursacher zu-
rückgegeben und in Deutschland endgelagert.

Für die Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle gilt bis zur Abgabe an ein Endlager
oder eine Landessammelstelle das Verursacherprinzip im Sinne einer Handlungspflicht. So haben diejeni-
gen, die Anlagen, in denen mit Kernbrennstoffen umgegangen wird, errichten, betreiben, sonst innehaben,
wesentlich verändern, stilllegen oder beseitigen, außerhalb solcher Anlagen mit radioaktiven Stoffen um-
gehen oder Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen betreiben, dafür Sorge zu tragen, dass anfallende
radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute oder abgebaute radioaktive Anlagenteile schadlos verwertet oder
als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt werden. Dies schließt das Tragen der Kosten mit ein (nähere
Ausführung siehe Kapitel C.6.)

Die beim Betrieb und beim Rückbau der Leistungsreaktoren und anderer kerntechnischer Anlagen anfal-
lenden radioaktiven Abfälle sind bis zur Abgabe an ein Endlager zwischenzulagern. Radioaktive Abfälle
aus Industrie, Medizin und Forschung müssen zunächst an die Sammelstellen der jeweiligen Länder (Lan-
dessammelstellen) abgeliefert und dort zwischengelagert werden. Die Landessammelstellen führen die bei
ihnen zwischengelagerten radioaktiven Abfälle an ein Endlager ab (siehe Abbildung C.1-1).

Abbildung C.1-1: Ablieferungspflicht für radioaktive Abfälle und Zuständigkeiten 
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Das Nationale Entsorgungsprogramm enthält eine programmatische Gesamtschau der Entsorgungsplanung der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Entscheidungen der nationalen Politik (siehe auch Kapitel A.4) basieren auf 
den folgenden Grundsätzen: 

Minimierungsgebot 

Laut § 6 Absatz 1 und 2 Strahlenschutzverordnung /StrlSchV 2014/, ist jede unnötige Strahlenexposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden und jede Strahlenexposition oder Kontamination unter 
Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls auch unterhalb der festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten (Minimierungsgebot). In 
diesem Sinne ist auch der Anfall radioaktiver Abfälle auf das Maß, das hinsichtlich Aktivität und Volumen der 
radioaktiven Abfälle vernünftigerweise realisierbar ist, zu beschränken. Dies wird durch geeignete Auslegung 
der Betriebs- und Stilllegungsverfahren, einschließlich der Weiter- und Wiederverwendung von Material, er-
reicht. Das Minimierungsgebot gilt auch für die Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Ab-
fälle.  

Wechselseitige Abhängigkeiten der einzelnen Schritte bei der Entstehung und Entsorgung radioaktiver 
Abfälle  

Die Zwischenlagerung ist die zeitlich befristete Aufbewahrung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Ab-
fälle mit dem Ziel einer nachfolgenden Endlagerung.  

Die Zwischenlagerung erfolgt in einer Weise, die einer endlagergerechten Konditionierung bereits entspricht 
oder eine spätere Handhabung zur weiteren (endlagergerechten) Konditionierung ermöglicht, soweit noch keine 
abschließenden Endlagerungsbedingungen vorliegen. Dies ist für die bestrahlten Brennelemente und radioakti-
ven Abfälle der Fall, die zur Einlagerung in das Endlager nach Standortauswahlgesetz bestimmt sind, da das 
Endlagerkonzept vom Standort abhängt, der erst nach dem Auswahlverfahren nach Standortauswahlgesetz per 
Gesetz festgelegt werden soll.  

Die Endlagerungsbedingungen für das Endlager Konrad, das für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung genehmigt ist, sind seit dem 22. Mai 2002 festgeschrieben. Für die Zwischenlagerung müs-
sen die Abfallprodukte und Abfallbehälter über den Zeitraum der Zwischenlagerung bis zu ihrer Endlagerung 
chemisch/mechanisch ausreichend stabil sein. Dies kann durch die Erzeugung von endlagergerecht konditio-
nierten Abfallprodukten erreicht werden. Gemäß § 72 Strahlenschutzverordnung und der Richtlinie zur Kon-
trolle radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Abfälle ist der zuständigen Landesbehörde von den Abfallverur-
sachern ein Entsorgungskonzept für alle anfallenden radioaktiven Abfälle mit Angaben über die technischen 
und organisatorischen Vorkehrungen zur Sammlung und Erfassung wie auch über den Verbleib vorzulegen. 
Änderungen dieses Konzeptes sind fortzuschreiben und der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen /BMUB 
2014a/. 

Aspekte der passiven Sicherheit 

Für die Zwischenlagerung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen sind von der Entsor-
gungskommission (ESK) erarbeiteten Leitlinien /ESK 2013b, ESK 2013c/zu Grunde zu legen. Durch diese 
werden Anforderungen an eine sichere Zwischenlagerung unter Berücksichtigung der wechselseitigen Abhän-
gigkeiten der einzelnen Entsorgungsschritte gestellt.  

Grundsätzlich werden in Deutschland beim Umgang mit bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen 
wenn möglich passive Sicherheitseigenschaften gegenüber aktiven Sicherheitssystemen bevorzugt. So müssen 
die technische Auslegung und der Betrieb des Zwischenlagers entsprechend unnötige Strahlenexposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt vermeiden. Im Falle der bestrahlten Brennelemente werden die we-
sentlichen passiven Sicherheitsfunktionen hinsichtlich der Schutzziele: 

sicherer Einschluss des radioaktiven Inventars,

hinreichende Abschirmung der radioaktiven Strahlung,

sichere Einhaltung der Unterkritikalität und

sichere Abfuhr der Zerfallswärme

6eite 13 Yon 42



Drucksache 18�5980 – 368 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

durch die Behälter aus Gusseisen oder Schmiedestahl mit Doppeldeckel-Dichtsystem gewährleistet. Die Erfül-
lung der sich daraus ergebenden Anforderungen ist für den genehmigten Betriebszeitraum und gegebenenfalls 
darüber hinaus nachzuweisen.  

Die Bundesregierung plant, alle Arten radioaktiver Abfälle in Endlagern in tiefen geologischen Formationen 
einzulagern. Dadurch soll eine dauerhafte Isolierung von der Biosphäre und somit eine nachsorgefreie Gewähr-
leistung der Sicherheit von Mensch und Umwelt garantiert werden. 

Abgestuftes Konzept sowie faktengestützter und dokumentierter Entscheidungsprozess 

Anlagen und Einrichtungen zur Abfallverarbeitung, Zwischenlagerung und Endlagerung werden nach Atomge-
setz und Strahlenschutzverordnung zugelassen. Entsprechend dem vorliegenden Gefährdungspotential, welches 
insbesondere durch die Art der Anlage oder Einrichtung und der vorliegenden bzw. geplanten Art, Menge und 
Radioaktivität der darin vorhandenen radioaktiven Stoffe bestimmt ist, sind abgestufte Anforderungen umzu-
setzen und einzuhalten. Dies gilt z. B. für den Schutz vor sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen, für die 
Begrenzung von Strahlenexpositionen als Folge von Störfällen oder für die Maßnahmen zum Schutz gegen 
Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter.  

Die Ausgestaltung und Durchführung bspw. eines Genehmigungsverfahrens gemäß § 7 Atomgesetz ist in der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung näher geregelt. Der Entscheidungsprozess bis hin zur Genehmigung 
basiert jeweils auf nachvollziehbaren faktenbezogenen Dokumenten. Grundlage für die Entscheidung über den 
Genehmigungsantrag ist, dass der Antragsteller alle erforderlichen Genehmigungsunterlagen an die zuständige 
Behörde übermittelt. Im Entscheidungsprozess legt diese in der Genehmigung schriftlich dar, auf welche Art 
und Weise sie die Angaben und Unterlagen des Antragstellers geprüft hat und welche Rechtsvorschriften dabei 
berücksichtigt wurden. Außerdem ist im Genehmigungsbescheid darzustellen, welche Art von Anlage geneh-
migt wird und welche Randbedingungen einzuhalten sind. Eine Genehmigung darf letztendlich nur erteilt wer-
den, wenn die jeweiligen im Atomgesetz oder in anderen Rechtsvorschriften genannten Genehmigungsvoraus-
setzungen nachweislich erfüllt sind. 

Zur Prüfung der Angaben und Unterlagen kann die Genehmigungsbehörde unabhängige Sachverständige be-
auftragen, wobei aber die Verantwortung für die Genehmigungsentscheidung bei der Behörde liegt.   

Die Anforderungen für die Genehmigung sind auch während des Betriebs Beurteilungsmaßstab für die zustän-
dige aufsichtsführende Stelle.   

Durch das Genehmigungsverfahren wird gewährleistet, dass alle Entscheidungen bis zur Erteilung der Geneh-
migung faktengestützt getroffen und dokumentiert werden. Nähere Informationen zum Ablauf der einzelnen 
Genehmigungsverfahren finden sich im Bericht für die Überprüfungskonferenz des Gemeinsamen Übereinkom-
mens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung 
radioaktiver Abfälle. 

Ein weiteres Beispiel für die faktengestützten und dokumentierten Prozesse bei der Entsorgung radioaktiver 
Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland sind die Regelungen zur Produktkontrolle für die im Endlager Kon-
rad einzulagernden radioaktiven Abfälle. Im Endlager Konrad dürfen nur solche radioaktiven Abfälle eingela-
gert werden, die nachweislich die Endlagerungsbedingungen erfüllen. Die Aufgabe der Produktkontrolle ist es, 
die Einhaltung der Endlagerungsbedingungen sicherzustellen. Das Bundesamt für Strahlenschutz sorgt im Rah-
men seiner Verantwortung für den Betrieb des Endlagers durch die Prüfung von Abfallgebinden sowie durch 
die Qualifizierung und begleitende Kontrolle von Konditionierungsmaßnahmen für die Einhaltung der Endla-
gerungsbedingungen. Die Produktkontrolle umfasst Regelungen zur Qualitätssicherung bei der Erfassung und 
Konditionierung von radioaktiven Abfällen sowie bei der Herstellung von Abfallbehältern inklusive der Erfas-
sung und Dokumentation der endlagerrelevanten Eigenschaften der Gebinde. An der Produktkontrolle sind die 
Aufsichtsbehörden, das Bundesamt für Strahlenschutz, die beauftragten Sachverständigen, die Abfallverursa-
cher und die in ihrem Auftrage tätigen Dienstleistungsunternehmen sowie die Betreiber der Zwischenlager und 
Landessammelstellen beteiligt. Art und Umfang der Maßnahmen im Rahmen der Produktkontrolle werden in 
Abhängigkeit vom Konditionierungsverfahren, von den Eigenschaften der Abfälle und von den Endlagerbedin-
gungen festgelegt. Die zur Gewährleistung der Sicherheit eines Endlagers erforderlichen Maßnahmen werden 
in der jeweiligen Zulassung (Planfeststellungsbeschluss oder Genehmigung) festgelegt. 
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Entsorgung aller Arten bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 

Die Bundesregierung plant, alle Arten radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen einzulagern. Für 
radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung wird der Schacht Konrad in Salzgitter derzeit 
zu einem Endlager umgerüstet.  

Der Standort eines Endlagers für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle wird durch ein Aus-
wahlverfahren festgelegt. Dieses Auswahlverfahren soll bis zum Jahr 2031 abgeschlossen sein. Die Planungen 
für dieses Endlager berücksichtigen neben den bestrahlten Brennelementen und Abfällen aus der Wiederaufar-
beitung auch radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung, die ggf. nicht im Endlager Konrad 
eingelagert werden können. Das sind radioaktive Abfälle, die aufgrund ihres Nuklidinventars und/oder ihrer 
chemischen Zusammensetzung oder dem Zeitpunkts ihres Anfalls nicht für eine Einlagerung in das Endlager 
Konrad geeignet sind.  

Darüber hinaus sollen auch die radioaktiven Abfälle, die aus der Schachtanlage Asse II zurückgeholt werden 
sollen, bei der Standortsuche für dieses Endlager berücksichtigt werden. Gleiches gilt für das angefallene und 
anfallende abgereicherte Uran aus der Urananreicherung, sollte eine weitere Verwertung nicht erfolgen. Erst 
wenn die Kriterien für die Einlagerung in das Endlager nach Standortauswahlgesetz festgelegt sind und ausrei-
chende Informationen zur Menge, zur Beschaffenheit und zum Zeitpunkt des Anfalls der aus der Schachtanlage 
Asse II zurückzuholenden radioaktiven Abfälle vorliegen, kann eine abschließende Entscheidung über den End-
lagerstandort für diese Abfälle – unter Einbeziehung aller technischen, ökonomischen und politischen Aspekte 
– getroffen werden.

Nach Beendigung der Nutzung werden Geräte mitsamt der in ihnen verbleibenden Strahlenquellen vom Betrei-
ber an den Gerätehersteller zurückgegeben. Dieser prüft ggf. eine weitere Verwendung der Strahlenquellen oder 
gibt sie zurück an deren Quellenhersteller zur weiteren Verwertung ab. Nicht mehr einsetzbaren Strahlenquellen 
werden an die Landessammelstellen abgegeben. Dort werden sie bis zur Abgabe an ein Endlager zwischenge-
lagert. Entsprechend den Anforderungen an endzulagernde Abfallgebinde gibt es keine gesonderten Anforde-
rungen an die Verarbeitung, Verpackung und Kennzeichnung von umschlossenen Strahlenquellen. In den Lan-
dessammelstellen werden ausgediente Strahlenquellen in der Regel gemeinsam mit anderen radioaktiven Ab-
fällen konditioniert und dokumentiert.  

Die Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen in das Endlager für radioaktive Abfälle Mors-
leben ist beendet. Das Endlager soll stillgelegt und langfristig sicher verschlossen werden.  
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C.2 Artikel 5 – Nationaler Rahmen 

Artikel 5.1 

Die Mitgliedstaaten schaffen einen nationalen Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmen (im Folgenden 
„nationaler Rahmen“) für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, der die Zu-
weisung der Verantwortlichkeit regelt und für die Koordinierung zwischen den einschlägigen zuständigen 
Stellen sorgt. Der nationale Rahmen sieht alles Folgende vor: 

a) ein nationales Programm zur Umsetzung der Politik für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente
und radioaktiver Abfälle; 

b) nationale Vorkehrungen für die sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver
Abfälle. Dabei verbleibt es in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zu bestimmen, wie diese Vor-
kehrungen angenommen werden, sowie die Instrumente zur Anwendung dieser Vorkehrungen zu 
bestimmen; 

c) ein Genehmigungssystem für Anlagen und/oder Tätigkeiten zur Entsorgung abgebrannter Brennele-
mente und radioaktiver Abfälle, in dem auch das Verbot vorgesehen ist, ohne Genehmigung Tätig-
keiten zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle durchzuführen und/ 
oder eine Anlage zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle zu betrei-
ben, und in dem gegebenenfalls auch Bedingungen für die weitere Ausführung der Tätigkeit und/o-
der den weiteren Betrieb der Anlage vorgeschrieben werden; 

d) ein System, das eine geeignete Kontrolle, ein Managementsystem, Inspektionen durch die Regulie-
rungsbehörde, Dokumentations- und Berichterstattungspflichten für Tätigkeiten und/oder Anlagen 
zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle umfasst, einschließlich geeig-
neter Maßnahmen für die Zeit nach dem Verschluss von Anlagen zur Endlagerung; 

e) Durchsetzungsmaßnahmen, einschließlich Einstellung von Tätigkeiten und Änderung, Befristung o-
der Widerruf einer Genehmigung sowie gegebenenfalls Auflagen bezüglich Alternativlösungen, die 
einen Sicherheitsgewinn bewirken; 

f) die Zuweisung der Verantwortung an die an den einzelnen Stufen der Entsorgung abgebrannter
Brennelemente und radioaktiver Abfälle beteiligten Stellen. Insbesondere weist der nationale Rah-
men die Hauptverantwortung für abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfälle den Erzeugern 
oder, unter bestimmten Umständen, einem Genehmigungsinhaber, dem diese Verantwortung von 
zuständigen Stellen übertragen wurde, zu 

g) nationale Vorschriften für die Unterrichtung und die Beteiligung der Öffentlichkeit;

h) die Finanzierungsregelung(en) für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver
Abfälle gemäß Artikel 9.

Artikel 5.2 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der nationale Rahmen gegebenenfalls verbessert wird, wobei sie der 
Betriebserfahrung, Erkenntnissen aus dem Entscheidungsprozess gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe f und 
den Entwicklungen in der einschlägigen Forschung und Technik Rechnung tragen. 

C.2.1 Allgemeiner Überblick 

Das Grundgesetz enthält Bestimmungen über die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen von Bund und 
Ländern hinsichtlich der Kernenergienutzung. Für die Nutzung der Kernenergie liegt die alleinige Gesetzge-
bungskompetenz beim Bund. Die Ausführung des Atomgesetzes sowie zugehöriger Rechtsverordnungen erfolgt 
durch Behörden des Bundes und der Länder. Die zuständigen Landesbehörden unterliegen hinsichtlich der 
Recht- und Zweckmäßigkeit ihres Handelns der Aufsicht durch den Bund. 

Das Atomgesetz enthält die grundlegenden nationalen Regelungen für Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, den 
Strahlenschutz und die Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle. Das Atomgesetz um-
fasst, neben der Zweckbestimmung und allgemeiner Vorschriften, auch Überwachungsvorschriften, Eingriffs-
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ermächtigungen und grundlegende Regelungen zu Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörden, Haftungsvor-
schriften sowie Bußgeldvorschriften. Die Abbildung C.2-1 zeigt schematisch die Hierarchie des nationalen Re-
gelwerks, die Behörde oder Institution, die die Regel erlässt, sowie ihre jeweilige Rechtswirkung. 

Im Detail ist der Rechtsrahmen für die Entsorgung in Deutschland im Bericht für die Überprüfungskonferenz 
des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über 
die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle umfassend dargestellt. 

Abbildung C.2-1: Regelwerkspyramide (Hierarchie des nationalen Regelwerks und die Behörde 
oder Institution, die die Regel erlässt, sowie ihre jeweilige Rechtswirkung) 

Die nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes geschlossenen völkerrechtlichen Verträge der Bundes-
republik Deutschland stehen in der Normenhierarchie förmlichen Bundesgesetzen gleich. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat folgende völkerrechtliche Verträge in den Bereichen Entsorgung, nukleare Sicherheit, Strah-
lenschutz, Haftung und nationalen Ausführungsvorschriften ratifiziert bzw. befindet sich im Ratifizierungspro-
zess: 

Gemeinsames Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle - Übereinkommen über nukleare Entsorgung
vom 5. September 1997,

Übereinkommen über nukleare Sicherheit vom 17. Juni 1994,

Übereinkommen über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie - Pariser Über-
einkommen vom 29. Juli 1960, ergänzt durch die Protokolle vom 28. Januar 1964, vom 16. November
1982, vom 12. Februar 1982 (ratifiziert) und vom 12. Februar 2004 (noch nicht ratifiziert),

Zusatzübereinkommen zum Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 - Brüsseler Zusatzüberein-
kommen vom 31. Januar 1963, ergänzt durch die Protokolle vom 28. Januar 1964, vom 16. November
1982 (ratifiziert) und ergänzt durch das Protokoll von 2004 (noch nicht ratifiziert),

Gemeinsames Protokoll über die Anwendung des Wiener Übereinkommens und des Pariser Überein-
kommens – Gemeinsames Protokoll (INFCIRC/402) vom 21. September 1988, in Kraft seit 27. April
1992,  

Londoner Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von
Abfällen und anderen Stoffen aus dem Jahr 1972,
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Das 1996 überarbeitete und in geänderter Form verabschiedete Übereinkommen („Londoner Proto-
koll“), das mit wenigen Ausnahmen die Versenkung aller Abfälle im Meer verbietet, hat die Bundes-
republik Deutschland im Oktober 1998 ebenfalls ratifiziert,

OSPAR-Konvention (Oslo-Paris Konvention) zum Schutz der Nordsee und des Nordostatlantiks aus
dem Jahr 1992, in Kraft getreten Anfang 1998.

Der Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde, die u. a. für die Umsetzung des Regelwerks im Bereich der 
Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle verantwortlich ist, wurde bereits in Kapitel 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben (siehe auch Abbildung A.3-1).  

Die Zuständigkeiten bei der Zulassung von Anlagen und Einrichtungen der nuklearen Entsorgung sind in Ta-
belle C.2-1 zusammengefasst. Daraus wird ersichtlich, dass für die Zulassung und Beaufsichtigung der ver-
schiedenen Anlagentypen und Tätigkeiten zum Teil unterschiedliche Behörden zuständig sind. Eine einheitliche 
Anwendung der gesetzlichen Anforderungen und eine harmonisierte Genehmigungspraxis wird durch die in 
Kapitel A.3 näher beschriebene Recht- und Zweckmäßigkeitsaufsicht des Bundesumweltministeriums gewähr-
leistet.  

Tabelle C.2-1: Zuständigkeiten bei der Zulassung und Aufsicht im Bereich der Entsorgung von 
bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Entsorgung Grundlage Zulassung Aufsicht

Bestrahlte Brennele-
mente und Abfälle 
aus der Wiederauf-
arbeitung 

Verarbeitung § 7 Atomgesetz Landesbehörde Landesbehörde 

Zwischenlagerung § 6 Atomgesetz Bundesamt für 
Strahlenschutz 

Landesbehörde 

Endlagerung § 9b Absatz 1a
Atomgesetz 

Bundesamt für 
kerntechnische 

Entsorgung 

EÜ1 

Radioaktive Abfälle 
mit vernachlässigba-
rer Wärmeentwick-
lung 

Verarbeitung § 7 Strahlen-
schutzverordnung2 

Landesbehörde Landesbehörde 

Zwischenlagerung 

Endlagerung § 9b Absatz 1
Atomgesetz 

Bundesamt für 
kerntechnische 

Entsorgung3 

EÜ1) 

1 Eine atomrechtliche Aufsicht entsprechend § 19 Atomgesetz gibt es bei Anlagen des Bundes zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
nicht; eine Überwachung findet entsprechend einer solchen durch die Organisationseinheit Endlagerüberwachung im Bundesamt für 
Strahlenschutz statt. Das Bundesumweltministerium übt die Rechts- und Fachaufsicht über das Bundesamt für Strahlenschutz und das 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgung aus. 

2  falls nicht bereits in einer Genehmigung nach §§ 6, 7, 9 oder 9b Atomgesetz enthalten 
3  für das Endlager Konrad und für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben vorübergehend noch die Landesbehörde 

Das Zusammenspiel der beteiligten Behörden und Stellen sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit am atom-
rechtlichen Genehmigungsverfahren für ein Endlager sind in Abbildung C.2-2 dargestellt. Abbildung C.2-3 
enthält dazu die Übersicht zu den Beteiligten an der Überwachung eines Endlagers.  
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Abbildung C.2-2: Beteiligte am atomrechtlichen Zulassungsverfahren für ein Endlager 

Abbildung C.2-3: Beteiligte an der Überwachung eines Endlagers 

Zur Vereinheitlichung des Handelns und zur Verständigung zwischen dem Bund, vertreten durch das Bundes-
umweltministerium, und den einzelnen atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden von Bund und 
Ländern, wurde der Länderausschuss für Atomkernenergie eingerichtet. Dieser bedient sich zur Vorbereitung 
seiner im Hauptausschuss zu treffenden Entscheidungen des Fachausschusses Recht sowie der Fachausschüsse 
Reaktorsicherheit (FARS), Strahlenschutz (FAS) und nukleare Ver- und Entsorgung (FAVE) (siehe Abbildung 
C.2-4).  
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Abbildung C.2-4: Länderausschuss für Atomkernenergie 

Weitere Details zum Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde im Bereich der Entsorgung bestrahlter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle sind im Bericht für die Überprüfungskonferenz des Gemeinsamen 
Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der 
Behandlung radioaktiver Abfälle dargestellt. 

Die Strategie für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver 
Abfälle wird im Nationalen Entsorgungsprogramm dargelegt. Dieses hat keine Rechtsnormqualität, ist aber bei 
allen Entsorgungsplanungen und Verwaltungsverfahren von den Akteuren im Bereich der nuklearen Entsorgung 
zu berücksichtigen.  

C.2.2 Spezielle Aspekte 

C.2.2.1 Zulassungsprozess 

Informationen zum Zulassungsprozess finden sich in Kapitel C.2.1. 

Die Zulassung von Entsorgungsanlagen und -einrichtungen erfolgt in der Regel ohne zeitliche Begrenzung der 
Gültigkeit der Zulassung. Eine zeitliche Begrenzung der Gültigkeit gilt jedoch für die Zwischenlager für be-
strahlte Brennelemente und Wärme entwickelnde Abfälle. Eine eventuell notwendige Verlängerung dieses Zeit-
raums bedarf der Genehmigung. Für den Fall, dass nach Ablauf der genehmigten Zwischenlagerdauer noch kein 
annahmebereites Endlager zur Verfügung steht, sind insbesondere sicherheitstechnische Bewertungen der Ver-
längerung der Aufbewahrungsdauer sowie der anschließende Transport von Bedeutung. Eine Verlängerung von 
Genehmigungen darf für Zwischenlager an Standorten von Kernkraftwerken (Standortzwischenlager) nur ge-
mäß § 6 Absatz 5 Atomgesetz aus unabweisbaren Gründen und nach der vorherigen Befassung des Deutschen 
Bundestages erfolgen.  

Sollen von der zuständigen Behörde widerrufene Zulassungen wieder in Kraft treten, dann hat der ehemalige 
Zulassungsinhaber die Zulassung komplett neu zu beantragen und ein erneutes Zulassungsverfahren zu durch-
laufen.  

C.2.2.2 System geeigneter Kontrollen und Berichterstattungspflichten  

Im Rahmen der Zulassungserteilung für Entsorgungsanlagen und -einrichtungen werden einzuhaltende Vorga-
ben zur Dokumentation der gesamten Handhabungsprozesse einschließlich der Vorgehensweise bei bestimmten 
Ereignissen festgelegt. Die zuständige aufsichtsführende Stelle prüft die vom Zulassungsinhaber übergebenen 
Unterlagen, wie jene zur regelmäßigen Berichterstattung gemäß §§ 72 und 73 Strahlenschutzverordnung. Des 
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Weiteren werden bei den Zulassungsinhabern regelmäßige Inspektionen und eigene Messungen durchgeführt. 
Diese Aufgaben können auch durch Dritte, z. B. durch unabhängige Sachverständige im Auftrag der zuständi-
gen Behörden, vorgenommen werden. Grundsätzlich werden die Handhabungen in den Entsorgungsanlagen 
und -einrichtungen durch die Betreiber kontinuierlich selbst überprüft. Neben den laufenden Kontrollen der 
Betriebsabläufe sind gemäß Atomgesetz für kerntechnische Anlagen zusätzlich periodisch alle zehn Jahre um-
fassende Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen und entsprechend auszuwerten. Eine entsprechende Auswei-
tung dieser Pflichten auf weitere Anlagen und Einrichtungen der nuklearen Entsorgung erfolgt in Umsetzung 
der Richtlinie 2011/70/Euratom. Bei Feststellung von Defiziten sind diese umgehend abzustellen, um den ge-
nehmigten Zustand wieder herzustellen.    

Eine einheitliche Anwendung der gesetzlichen Anforderungen und eine harmonisierte Genehmigungspraxis 
werden durch Recht- und Zweckmäßigkeitsaufsicht seitens des Bundesumweltministeriums gewährleistet. Das 
Bundesumweltministerium stellt in seiner übergeordneten Funktion auch sicher, dass Erkenntnisse aus der Ver-
arbeitung radioaktiver Abfälle und aus der Endlagerung bereits bei der Erzeugung von Abfällen Berücksichti-
gung finden. Den Abhängigkeiten der einzelnen Schritte der Entsorgung wird daher sowohl im Hinblick auf 
technische wie auch auf finanzielle und regulatorische Aspekte Rechnung getragen. 

C.2.2.3 Durchsetzungsmaßnahmen 

Hinsichtlich der Umsetzung des Regelwerkes gibt es gesetzliche Instrumente, mit denen die aufsichtsführende 
Stelle den Zulassungsinhaber dazu anhalten kann, die nationalen Sicherheitsanforderungen und den Inhalt der 
jeweiligen Genehmigung zu erfüllen. Für kerntechnische Anlagen und Einrichtungen gilt zudem, dass der Be-
trieb, das Innehaben, eine wesentliche Veränderung oder die Stilllegung einer solchen Anlage ohne die hierfür 
erforderliche Genehmigung gemäß § 327 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar ist. Unter bestimmten, in § 17 und 
§ 9b Absatz 3 Atomgesetz geregelten, Voraussetzungen kann die atomrechtliche Zulassungsbehörde Auflagen
zur Gewährleistung der Sicherheit nachträglich verfügen. Geht von einer Anlage oder Einrichtung eine erheb-
liche Gefährdung der Beschäftigten oder der Allgemeinheit aus und kann diese nicht durch geeignete Maßnah-
men in angemessener Zeit beseitigt werden, muss die Behörde die erteilte Zulassung widerrufen. Ein Widerruf 
ist auch möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen später wegfallen oder der Zulassungsinhaber gegen Rechts-
vorschriften oder behördliche Entscheidungen verstößt. 

Zur Verfolgung von Verstößen sind im Atomgesetz, Strafgesetzbuch und in den atomrechtlichen Verordnungen 
Sanktionen vorgesehen. 

C.2.2.4 Verantwortlichkeiten bei der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radio- 
aktiver Abfälle (einschließlich der Finanzierung) 

Nähere Informationen zum nationalen Regelwerk sowie zu den Beteiligten der Zulassungs- und Aufsichtsver-
fahren können Kapitel C.2.1 entnommen werden. 

Die Verantwortung für die sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle verbleibt bis 
zur Abgabe an ein Endlager oder eine Landesammelstelle beim Verursacher (siehe Kapitel C.1). Auch bei der 
Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle gilt das Verursacherprinzip. 
Die notwendigen Ausgaben der Planung und Errichtung der Endlager werden von den Ablieferungspflichtigen 
zunächst über Vorausleistungen auf Beiträge finanziert. Das Standortauswahlverfahren wird gemäß den 
§§ 21 ff. Standortauswahlgesetz über Umlagen von den Ablieferungspflichtigen finanziert. Die Benutzung von 
Landessammelstellen wird über Kosten (Gebühren und Auslagen) bzw. Entgelte, die die Ablieferer radioaktiver 
Abfälle zahlen müssen, finanziert (siehe auch Kapitel C.6). 

C.2.2.5 Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit  

Durch die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV), des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und durch die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
den Informationsfreiheitsgesetzen, insbesondere dem Umweltinformationsgesetz (UIG), ist gewährleistet, dass 
die Öffentlichkeit ausreichend beteiligt wird und ihr alle notwendigen Informationen über die Sicherheit von 
geplanten Anlagen zur Behandlung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zugänglich sind. 

Weitere Regelungen zur Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sind im Standortauswahlgesetz gere-
gelt.  
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Vertiefende Informationen zur Beteiligung der Öffentlichkeit finden sich in Kapitel C.7 und im Bericht für die 
Überprüfungskonferenz des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle. 

C.2.2.6 Aktualisierung und Verbesserung des Regelwerks und des nationalen Rahmens 

Es ist eine grundlegende Aufgabe des Zulassungsinhabers einer Anlage oder Einrichtung der nuklearen Entsor-
gung, aber auch der Behörden, den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu verfolgen. Die für die 
Regelwerkserstellung zuständigen Behörden von Bund und Ländern überprüfen und aktualisieren ggf. das Re-
gelwerk. 

Aus diesem Grund wird der internationale Stand von Wissenschaft und Technik vom Bundesumweltministe-
rium über die Mitarbeit in internationalen Gremien, durch Auswertung der Ergebnisse der Arbeit relevanter 
internationaler, multi- und bilateraler Gremien und Einrichtungen, aus den Ergebnissen der vom Bundesum-
weltministerium geförderten Forschungsprogramme und aus sonstigen internationalen Fachkontakten und der 
internationalen Fachliteratur verfolgt. Das Bundesumweltministerium wird hierbei durch die Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH unterstützt. Zusätzlich stellen internationale Regelwerke wei-
tere Erkenntnisquellen bei der Ermittlung des Standes von Wissenschaft und Technik dar. Zur Identifizierung 
von möglichen Änderungserfordernissen im nationalen Regelwerk wird kontinuierlich eine systematische Aus-
wertung des Standes von Wissenschaft und Technik sowie internationaler Regelwerke durchgeführt. 

Darüber hinaus lässt sich das Bundesumweltministerium zu sicherheitstechnischen und generischen Fragestel-
lungen sowie zur Betriebserfahrung in allen Arten von kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen durch seine 
Beratungsgremien die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK), die Entsorgungskommission (ESK) und die 
Strahlenschutzkommission (SSK) beraten. Die Stellungnahmen dieser Gremien haben Einfluss auf die Fort-
schreibung des nationalen Regelwerks. 

Die Aufsichtsbehörden überprüfen schon bislang für kerntechnische Anlagen die Sicherheitsbewertungen, be-
werten die daraus resultierenden Ergebnisse und veranlassen ggf. sicherheitsverbessernde Maßnahmen. Sicher-
heitsbewertungen müssen der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde auch im Zuge von Anträgen auf Geneh-
migung von Veränderungen, z. B. einer kerntechnischen Anlage oder ihres Betriebs nach § 7 Atomgesetz be-
ziehungsweise nach der jeweiligen Genehmigung von zustimmungspflichtigen Änderungen im Rahmen der 
Aufsicht nach § 19 Atomgesetz vorgelegt werden. Eine entsprechende Ausweitung dieser Pflichten auf weitere 
Anlagen und Einrichtungen der nuklearen Entsorgung erfolgt in Umsetzung der Richtlinie 2011/70/Euratom. 

Insgesamt ist gewährleistet, dass Erkenntnisse aus dem Betrieb, aber auch der aktuelle Stand von Wissenschaft 
und Technik zu einer Anpassung des Regelwerkes und auch des nationalen Rahmens führen. 
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C.3 Artikel 6 – Zuständige Regulierungsbehörden 

Artikel 6.1 

Jeder Mitgliedstaat richtet dauerhaft eine zuständige Regulierungsbehörde ein, die für den Bereich der 
Sicherheit der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zuständig ist. 

Artikel 6.2 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Regulierungsbehörde funktional von allen anderen 
Stellen und Organisationen getrennt ist, die mit der Förderung oder Nutzung von Kernenergie oder radioak-
tivem Material, einschließlich der Elektrizitätserzeugung und der Anwendung von Radioisotopen, oder mit 
der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle befasst sind, um die tatsächliche Un-
abhängigkeit von ungebührlicher Beeinflussung in ihrer Regulierungsfunktion sicherzustellen. 

Artikel 6.3 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Regulierungsbehörde mit den rechtlichen Befugnissen 
sowie mit den personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet ist, die erforderlich sind, um ihre Pflichten 
im Zusammenhang mit dem in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b, c, d und e beschriebenen nationalen Rahmen 
zu erfüllen. 

Nähere Ausführungen zum Organisationsrahmen der Regulierungsbehörde in der Bundesrepublik Deutschland 
finden sich in den Kapiteln A.3 und C.2.1.  

Im Bereich der Kernenergie und der nuklearen Entsorgung gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Verwal-
tungsarten. Dies ist zum einen die Bundeseigenverwaltung, wie sie für den Bereich der vom Bund einzurich-
tenden Anlagen zur Endlagerung nach § 9b Atomgesetz Anwendung findet. Zum anderen gibt es die Bundesauf-
tragsverwaltung, die im Bereich der nuklearen Entsorgung im Wesentlichen die Zwischenlagerung radioaktiver 
Abfälle umfasst, und bei der folgende Grundsätze gelten: 

1. Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrag des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden
Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes 
bestimmen. 

2. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 
Sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. 

3. Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Der Vollzug
der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen. 

4. Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung.

Die zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden berichten dem Bund auf Anforderung über den Geset-
zesvollzug. Der Bund hat das Recht auf Bericht und Aktenvorlage und kann der Landesbehörde im Einzelfall 
bindende Weisungen erteilen. Die Sachkompetenz, das bedeutet die Entscheidung in der Sache, kann der Bund 
durch Inanspruchnahme seines Weisungsrechts an sich ziehen. Die Wahrnehmungskompetenz, das bedeutet die 
Ausführung der Entscheidung, verbleibt bei der zuständigen Landesbehörde. 

C.3.1 Trennungsgebot 

In rechtlicher Hinsicht gilt generell, dass die Zulassungsbehörden und aufsichtsführenden Stellen sowohl auf 
Bundes- als auch auf Landesebene staatliche Verwaltungsstellen sind. Durch die Verfassung sind diese Stellen 
dazu verpflichtet, nach Recht und Gesetz zu handeln (Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz).  

Auf der Ebene der obersten Bundesbehörden ist die staatsorganisatorische Trennung durch die Zuständigkeit 
des Bundesumweltministeriums für alle Entscheidungen hinsichtlich der nuklearen Sicherheit und des Strah-
lenschutzes und der Zuständigkeit für die Energiewirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie gewährleistet. 
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Auf der Ebene der Länder wird dem Trennungsgrundsatz durch die in den Ländern verwirklichten organisato-
rischen Vorkehrungen Rechnung getragen. Die unbeeinflusste, sicherheitsgerichtete Entscheidungsfindung 
wird durch die Recht- und Zweckmäßigkeitsaufsicht des allein für Fragen der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes auf Bundesebene zuständigen Bundesumweltministeriums über das Verwaltungshandeln der 
Landesbehörden zusätzlich staatsorganisationsrechtlich gestärkt. Dadurch ist in der auf Regierungsebene ange-
siedelten, demokratisch legitimierten Aufsicht sichergestellt, dass die Durchsetzung von sicherheitstechnischen 
Belangen durch die Aufsichtsbehörden unabhängig von wirtschaftlichen oder sonstigen sachfremden Einflüssen 
und Interessen wahrgenommen wird. Dies gilt auch entsprechend für das Regelwerk. Bei der Überprüfung und 
der möglichen Aktualisierung des Regelwerks werden alle Gruppen, die an der Sicherheit von kerntechnischen 
Anlagen und Einrichtungen mitwirken, beteiligt. Sicherheitstechnische Belange stehen vor wirtschaftlichen In-
teressen.  

Im Bereich der Endlagerung ist das Bundesamt für Strahlenschutz als Betreiberin für die Errichtung, den Betrieb 
und die Stilllegung von Endlagern sowie für die Schachtanlage Asse II zuständig. Dabei bedient sich das Bun-
desamt für Strahlenschutz der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe 
mbH und der Asse GmbH als Verwaltungshelfern. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist durch das Standort-
auswahlgesetz zudem auch Vorhabenträger beim Standortauswahlverfahren. Das Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgung ist Regulierungsbehörde im Standortauswahlverfahren, und zukünftig Planfeststellungs- bzw. Ge-
nehmigungsbehörde für Endlager. Für die bestehenden Endlagerprojekte gibt es Übergangsregeln. So wird das 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgung erst nach Inbetriebnahme des Endlagers Konrad die zuständige Plan-
feststellungsbehörde; gleiches gilt für das Endlager Morsleben nach Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses 
für die Stilllegung. Derzeit liegen diese Aufgaben noch bei den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 
Bei der Schachtanlage Asse II bleibt die oberste Landesbehörde des Landes Niedersachsen als Genehmigungs-
behörde weiter zuständig.   

Daneben sind weitere Bundesbehörden für spezielle Themen der kerntechnischen Sicherheit und des Strahlen-
schutzes sowie die Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zuständig, zum Beispiel ist 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie) gemäß § 3 Atomgesetz zuständig für die Ein- und Ausfuhr radioaktiver Stoffe.  

Alle Zulassungsentscheidungen werden in einem faktengestützten und dokumentierten Verwaltungsverfahren 
getroffen, dadurch wird auch hier eine unabhängige, sicherheitsorientierte Entscheidung getroffen. 

C.3.2  Personelle und finanzielle Ressourcen der Genehmigungsbehörden 

Die Verantwortung für Organisation, personelle Ausstattung und finanzielle Ressourcen der atomrechtlichen 
Behörden des Bundes liegt beim Bundesumweltministerium. Die Rechte und Pflichten von Bund und Ländern 
werden durch das Grundgesetz vorgezeichnet. 

Das Personal des Bundesumweltministeriums, der beiden Bundesämter und den zuständigen obersten Landes-
behörden setzt sich aus Lebenszeitbeamten und Tarifangestellten des öffentlichen Dienstes zusammen. Für die 
juristischen Fachbeamten oder Angestellten ist ein Hochschulstudium mit einem qualifizierten Abschluss er-
forderlich. Für die wissenschaftlich-technischen Fachbeamten ist ein Hochschulstudium oder ein Fachhoch-
schulstudium Voraussetzung. Des Weiteren werden hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Unpartei-
lichkeit der Behördenmitarbeiter gestellt. Auch für den Fall der Hinzuziehung von Personen und Organisationen 
als Sachverständige durch die zuständigen Behörden (§ 20 Atomgesetz) sind in § 12 Absatz 1 Punkt 12 Atom-
gesetz die Anforderungen an deren Ausbildung, die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die Zuverlässigkeit 
und Unparteilichkeit festgelegt. 

Der notwendige Personalbedarf des Bundesumweltministerium und der beiden Bundesämter wird durch Auf-
gabenkritik regelmäßig überprüft und ggf. anpasst. Die für die Stellenausstattung maßgeblichen Stellenpläne 
der Behörden sind Bestandteil des Bundeshaushalts, der jährlich von der Bundesregierung aufgestellt und vom 
Haushaltsgesetzgeber (Parlament) beschlossen wird. Für die Ausstattung der für Reaktorsicherheit und Strah-
lenschutz zuständigen Behörden der Länder sind diese zuständig.  

In atomrechtlichen Zulassungs- und Aufsichtsverfahren ziehen die Landesbehörden in der Regel Sachverstän-
dige hinzu (vgl. § 20 Atomgesetz). Das Bundesumweltministerium wird bei der Wahrnehmung der Bundesauf-
sicht in wissenschaftlich-technischer Hinsicht durch das Bundesamt für Strahlenschutz, das Bundesamt für 
kerntechnische Sicherheit, durch Beratungsgremien (insb. ESK), durch die Gesellschaft für Anlagen- und Re-
aktorsicherheit (GRS) gGmbH als Sachverständigenorganisation des Bundes und bei Bedarf auch durch andere 
Sachverständige unterstützt.  
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Die für Zulassung und Aufsicht von kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen anfallenden Kosten werden 
im Wesentlichen über § 21 Atomgesetz (Kosten für Entscheidungen über Anträge, einschließlich Prüfungen der 
Ergebnisse von Sicherheitsüberprüfungen) sowie über § 21a Atomgesetz (Kosten für die Benutzung von Anla-
gen nach § 9a Absatz 3 Atomgesetz) refinanziert. Die Vergütungen für die hinzugezogenen Sachverständigen 
werden als Auslagen ebenfalls durch den Antragsteller oder Zulassungsinhaber erstattet. 

Zusammenfassend sind die zuständigen Regulierungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland über das 
Atomgesetz und nachgeordnete Regelwerke sowohl mit den rechtlichen Befugnissen als auch mit den erforder-
lichen personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet. 
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C.4 Artikel 7 – Zulassungsinhaber 

Artikel 7.1 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verantwortung für die Sicherheit der Anlagen und/oder Tätigkei-
ten zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in erster Linie dem Genehmigungs-
inhaber obliegt. Diese Verantwortung kann nicht delegiert werden. 

Artikel 7.2 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehmigungsinhaber nach dem geltenden nationalen Rahmen 
verpflichtet sind, unter der rechtlichen Kontrolle der zuständigen Regulierungsbehörde die Sicherheit der 
Anlagen oder Tätigkeiten zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle regelmäßig 
in systematischer und nachprüfbarer Weise zu überprüfen und, so weit wie vernünftigerweise erreichbar, 
kontinuierlich zu verbessern. Dies wird durch eine geeignete Sicherheitsbewertung, andere Argumente und 
Fakten erreicht. 

Artikel 7.3 

Als Teil des Genehmigungsverfahrens für eine Anlage oder Tätigkeit erstreckt sich der Sicherheitsnachweis 
auf die Entwicklung und die Ausführung einer Tätigkeit und die Entwicklung, den Betrieb und die Stilllegung 
einer Anlage oder den Verschluss einer Anlage zur Endlagerung sowie die Phase nach dem Verschluss einer 
Anlage zur Endlagerung. Der Umfang des Sicherheitsnachweises muss der Komplexität der betrieblichen 
Tätigkeit und dem Ausmaß der mit den radioaktiven Abfällen und abgebrannten Brennelementen sowie der 
Anlage oder Tätigkeit verbundenen Gefahren entsprechen. Das Genehmigungsverfahren muss dazu beitra-
gen, dass die Anlage oder Tätigkeit unter normalen Betriebsbedingungen, bei möglichen Betriebsstörungen 
und bei Auslegungsstörfällen sicher ist. Es muss die erforderliche Gewissheit erbringen, dass die Anlage oder 
Tätigkeit sicher ist. Es müssen Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und zur Abmilderung von Unfall-
folgen vorhanden sein, einschließlich der Überprüfung, welche physischen Barrieren sowie administrativen 
Schutzverfahren des Genehmigungsinhabers versagen müssten, bevor Arbeitskräfte oder die Bevölkerung 
erheblich durch ionisierende Strahlung geschädigt würden. Dieses Konzept dient dazu, Unsicherheitsfaktoren 
zu erkennen und abzuschwächen. 

Artikel 7.4 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehmigungsinhaber nach dem nationalen Rahmen verpflichtet 
sind, integrierte Managementsysteme einschließlich Qualitätssicherung einzurichten und anzuwenden, die 
der Sicherheit der gesamten Kette der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ge-
bührenden Vorrang einräumen und regelmäßig von der zuständigen Regulierungsbehörde überprüft werden.

Artikel 7.5 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehmigungsinhaber nach dem nationalen Rahmen verpflichtet 
sind, angemessene finanzielle und personelle Mittel zur Erfüllung ihrer in den Absätzen 1 bis 4 festgelegten 
Pflichten in Bezug auf die Sicherheit der Entsorgung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle 
vorzusehen und dauerhaft bereitzuhalten. 

C.4.1 Allgemeine Anforderungen an den Zulassungsinhaber 

Gemäß § 7c Absatz 1 Atomgesetz ist festgelegt, dass die Verantwortung für die nukleare Sicherheit einschließ-
lich des Strahlenschutzes dem Genehmigungsinhaber für die kerntechnische Anlage obliegt und diese Verant-
wortung nicht delegiert werden kann. Eine entsprechende Ausweitung dieser Pflichten auf weitere Anlagen und 
Einrichtungen der nuklearen Entsorgung erfolgt in Umsetzung der Richtlinie 2011/70/Euratom.  
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Die Zulassung darf nur erteilt werden, wenn der Antragssteller die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungs-
voraussetzungen nach § 6, 7, 9 und 9b Atomgesetz bzw. § 9 Strahlenschutzverordnung erfüllt. Zu den Zulas-
sungsvoraussetzungen zählt u. a., dass bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens und des Betriebs eine aus-
reichende Sicherheit nachgewiesen wird und, dass die Errichtung und der Betrieb so zu erfolgen hat, dass die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden getroffen ist.  

Der Genehmigungsinhaber ist gemäß § 31 Strahlenschutzverordnung Strahlenschutzverantwortlicher. Die 
Pflichten umfassen u. a. geeignete Anlagen und Ausrüstungen bereitzustellen, sowie für die geeignete Regelung 
des Betriebsablaufs mit ausreichendem und geeignetem Personal und für den Schutz vor sicherheitstechnisch 
bedeutsamen Ereignissen zu sorgen. Des Weiteren fordert die Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und 
Meldeverordnung (AtSMV) die Bestellung eines kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten sofern Kernbrenn-
stoffe handzuhaben sind. Die Rechte und Pflichten des kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten sind in § 4 
AtSMV geregelt. Dieser überwacht unabhängig von den unternehmerischen Anforderungen eines wirtschaftli-
chen Anlagenbetriebs die Belange der kerntechnischen Sicherheit in allen Betriebsbereichen. Er wirkt bei allen 
Änderungsmaßnahmen mit, beurteilt die meldepflichtigen Ereignisse und die Betriebsauswertung und hat je-
derzeit Vortragsrecht bei dem Leiter der Anlage. Sowohl der Strahlenschutzbeauftragte als auch der kerntech-
nische Sicherheitsbeauftragte üben ihre Tätigkeiten unabhängig von der Unternehmenshierarchie aus. Weitere 
Verantwortlichkeiten und Qualifikationen sind in den Fachkunderichtlinien geregelt.  

Der Betrieb einer Anlage oder Einrichtung wird kontinuierlich dahingehend überwacht, dass sicherheitstech-
nisch bedeutsame Störungen des Betriebs und Störfälle zuverlässig erkannt und die im Betriebshandbuch nie-
dergelegten Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Zusätzlich wird der ordnungsgemäße Zustand der sicherheits-
technisch wichtigen Einrichtungen einer Anlage oder Einrichtung durch wiederkehrende Prüfungen gewähr-
leistet. Deren Häufigkeit richtet sich nach der sicherheitstechnischen Bedeutung der zu prüfenden Komponen-
ten. Die wiederkehrenden Prüfungen werden in einem Prüfhandbuch festgelegt. Die Ergebnisse der wiederkeh-
renden Prüfungen sind zu dokumentieren und stehen für die Langzeitüberwachung zur Verfügung.  

C.4.2 Periodische Sicherheitsüberprüfung 

Es wurden Leitlinien zur Durchführung von periodischen Sicherheitsüberprüfungen (PSÜ) für Zwischenlager 
für bestrahlte Brennelemente und Wärme entwickelnde Abfälle in Behältern entwickelt. Für die Zwischenlage-
rung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung wurden diese Anforderungen in den 
entsprechenden Leitlinien der Entsorgungskommission festgelegt. Die periodische Sicherheitsüberprüfung von 
Zwischenlagern verfolgt das übergeordnete Ziel, das Sicherheitsniveau von Anlagen regelmäßig auf den aktu-
ellen Stand der Technik hin zu überprüfen und festgestellte Defizite zu bewerten und ggf. Vorschläge zur Be-
hebung abzuleiten. Die Ergebnisse und daraus abgeleitete Maßnahmen werden vom Genehmigungsinhaber do-
kumentiert und der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vorgelegt. Sofern erforderlich, legt die Aufsichtsbehörde 
notwendige Maßnahmen für den weiteren Betrieb des überprüften Zwischenlagers fest und überwacht deren 
frist- und sachgerechte Realisierung.  

Bei den Zwischenlagern wird bereits während der Planung und Auslegung des Zwischenlagers ein nach Sicher-
heitserfordernissen abgestuftes Konzept zur Qualitätssicherung für die Errichtung und den Betrieb des Zwi-
schenlagers gemäß der Leitlinien der Entsorgungskommission für die Zwischenlagerung ausgearbeitet. Hierzu 
ist es zweckmäßig, alle Systeme, Komponenten und Bauteile entsprechend ihrer sicherheitstechnischen oder 
radiologischen Bedeutung bestimmten Qualitätsklassen zuzuordnen.  

Die periodischen Sicherheitsüberprüfungen werden nach Betriebsbeginn (Einlagerung des ersten Behälters) alle 
zehn Jahre durchgeführt. Des Weiteren wird zur Beherrschung der Langzeit- und Alterungseffekte während der 
beantragten Nutzungsdauer des Zwischenlagers ein Überwachungskonzept erstellt. Gegenstand des Überwa-
chungskonzepts ist auch die Verpflichtung zur Berichterstattung zum Zustand des Lagergebäudes und der für 
die Zwischenlagerung erforderlichen Komponenten im 10-jährigen Turnus. 

Eine entsprechende Ausweitung der Pflicht zur periodischen Sicherheitsüberprüfung auf weitere Anlagen und 
Einrichtungen der nuklearen Entsorgung, insbesondere auf den Betrieb von Anlagen zur Endlagerung, erfolgt 
in Umsetzung der Richtlinie 2011/70/Euratom.  
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C.4.3 Sicherheitsnachweise 

Bereits im Zulassungsverfahren werden Sicherheitsnachweise geführt. Als Konsequenz aus den Ereignissen in 
Japan im März 2011 hat die Entsorgungskommission einen Stresstest für die Anlagen und Einrichtungen zur 
Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland durchge-
führt. Die durchgeführten Untersuchungen und Bewertungen haben gezeigt, dass die Zwischenlager für be-
strahlte Brennelemente und radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung in fast allen Last-
fällen den höchsten Stresslevel erfüllen bzw. den höchsten Schutzgrad erreichen. Des Weiteren sind im Stress-
test keine Defizite in den Auslegungsanforderungen der betrachteten Anlagen und Einrichtungen ersichtlich 
geworden. 

Hinsichtlich der Endlagerung für insbesondere Wärme entwickelnde Abfälle wird ein umfassender Sicherheits-
nachweis für alle Betriebszustände des Endlagers geführt. In diesem Zusammenhang  werden für den Einlage-
rungsbetrieb einschließlich des Verschlusses und für die Langzeitsicherheit, anlagenspezifische Sicherheitsana-
lysen unter Berücksichtigung von definierten Auslegungsstörfällen durchgeführt, die den gemäß Strahlen-
schutzverordnung notwendigen Schutz von Betriebspersonal, Bevölkerung und Umwelt belegen. Dazu gehört, 
dass die Robustheit des Endlagersystems analysiert und dargestellt wird. Zum dauerhaften Schutz von Mensch 
und Umwelt und zur Vermeidung unzumutbarer Lasten und Verpflichtungen für zukünftige Generationen ist 
gemäß Kapitel 4.6 der Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung Wärme entwickelnder Abfälle, ein Endla-
ger so zu errichten und zu betreiben, dass für den zuverlässigen langfristigen Einschluss der radioaktiven Ab-
fälle im einschlusswirksamen Gebirgsbereich in der Nachbetriebsphase keine Eingriffe oder Wartungsarbeiten 
erforderlich werden.  

Die standortspezifische Sicherheitsanalyse und Sicherheitsbewertung umfasst alle Informationen, Analysen und 
Argumente, die die Langzeitsicherheit des Endlagers belegen, und  legt dar, wodurch das Vertrauen in diese 
Bewertung begründet ist. Während des Einlagerungsbetriebes wird ebenfalls alle zehn Jahre eine Sicherheits-
überprüfung vorgenommen, wobei vor allem der Stand von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen ist 
und ggf. die Sicherheit fortzuentwickeln ist.  

Die Sicherheitsanforderungen an ein Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde Abfälle stehen derzeit 
unter Revisionsvorbehalt, da sich auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission „Lagerung hoch radioak-
tiver Abfallstoffe“ nach § 3 Standortauswahlgesetz beim Deutschen Bundestag wesentliche Änderungen erge-
ben können. 

C.4.4 Managementsysteme 

Im Managementsystem werden diejenigen Prozesse identifiziert, die zur Erreichung der Organisationsziele, 
einschließlich der Bereitstellung der Mittel zur Einhaltung aller Anforderungen und zur Durchführung der Auf-
gabe, erforderlich sind. Das Sicherheitsmanagement ist so beschaffen sein, dass ein hohes Vertrauen in die 
Qualität der Organisation sowie in die Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen und der bestehenden Grenz-
werte, Richtwerte und Kriterien gerechtfertigt ist. Es stellt sicher, dass das Sicherheitsniveau des Genehmi-
gungsinhabers vor dem Hintergrund des fortschreitenden Informationsstands kontinuierlich bewertet werden 
kann.  

Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements wird ein Sicherheitsmanagementsystem eingerichtet. Es beinhal-
tet alle Festlegungen, Regelungen und organisatorischen Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsrelevanter Tä-
tigkeiten und Prozesse. Dabei werden alle Elemente nachvollziehbar abgeleitet und begründet. Wechselwirkun-
gen, Schnittstellen und Abgrenzungen zwischen verschiedenen Prozessen werden nachvollziehbar gestaltet und 
beschrieben. Die Dokumentation des Managementsystems beinhaltet beispielsweise für Zwischenlager für be-
strahlte Brennelemente und Wärme entwickelnde Abfälle mindestens folgendes /ESK 2013c/:  

die Sicherheitspolitik des Unternehmens,

eine Beschreibung des Managementsystems,

eine Beschreibung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, ihre Zuordnung, die Entscheidungs-
strukturen und das Zusammenspiel zwischen dem Management, den Ausführenden und denjenigen, die die
Ausführung zu bewerten haben,

eine Beschreibung der Zusammenarbeit mit wichtigen externen Organisationen und
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eine Beschreibung der Prozesse einschließlich der Informationen bezüglich Vorbereitung, unabhängiger
Überprüfung, Ausführung und Dokumentation der Arbeiten. Außerdem sind die Maßnahmen zur Bewer-
tung und ggf. Verbesserung der Prozesse und Tätigkeiten darzustellen.

Das Sicherheitsmanagementsystem, das in der Regel Teil eines integrierten Managementsystems ist,  gibt der 
Gewährleistung und stetigen Verbesserung der Sicherheit oberste Priorität gegenüber anderen Managementzie-
len und unterstützt die Entwicklung und den Erhalt einer hohen Sicherheitskultur.  

C.4.5 Personelle und finanzielle Ressourcen 

Der Zulassungsinhaber ist außerdem dafür verantwortlich, dass für den sicheren Betrieb der kerntechnischen 
Anlagen oder Einrichtung eine angemessene Personalausstattung vorzusehen und bereitzuhalten ist. Dieses Per-
sonal muss für die zu erfüllenden Aufgaben die notwendige Kompetenz aufweisen. Allen Zulassungsanträgen 
für Errichtung, Betrieb, Stilllegung oder wesentliche Veränderung sind die entsprechenden Nachweise über die 
Fachkunde der verantwortlichen Personen und die notwendigen Kenntnisse der beim Betrieb der Anlage sonst 
tätigen Personen beizufügen. Die Maßnahmen des Betreibers zur Sicherstellung einer ausreichenden Personal-
ausstattung werden von der aufsichtsführenden Stelle anhand der vorgelegten Berichte überprüft. 

Das öffentliche Berufsbildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland schafft gute Voraussetzungen dafür, 
dass die Betreiber von kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingeni-
eure und Wissenschaftler einstellen können, die im Rahmen ihrer Schul- und Berufsausbildung eine den beruf-
lichen Anforderungen entsprechende technische Grundausbildung mit einer staatlich anerkannten Abschluss-
prüfung erhalten haben. Durch die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union hat sich das Potenzial ent-
sprechend ausgebildeter Bewerber zusätzlich vergrößert. Die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen – sowohl 
staatlicher als auch privatwirtschaftlicher Art – werben ihrerseits um qualifizierte Mitarbeiter. 

Zur Aus- und Fortbildung seines Personals ist der Betreiber ferner durch § 7 Absatz 2 Nummer 3 Atomgesetz 
verpflichtet. 

Beim Einsatz von Fremdpersonal hat der Antragsteller sicherzustellen, dass die notwendigen Kenntnisse erfor-
derlichenfalls durch den Einsatz von Betreuern gewährleistet sind. Dies gilt auch für den Fall, dass die Kennt-
nisvermittlung durch die Fremdfirma erfolgt. Ein entsprechender Nachweis wird der aufsichtsführenden Stelle 
auf Verlangen vorgelegt. 

Der Kompetenzerhalt für bzw. der Know-how-Transfer innerhalb von Fachpositionen, erfolgt über Schulungs-
programme wie auch einer langjährigen „Paralleleinstellung“. Hierbei begleitet der junge Mitarbeiter, je nach 
Aufgabenbereich bis zu drei Jahre lang, den erfahrenen Mitarbeiter auf der ihm zugewiesenen Fachposition. 
Außerdem wird durch eine intensive Zusammenarbeit der Betreiber mit den Hochschulen und den kerntechni-
schen Forschungseinrichtungen eine kontinuierliche Nachwuchsförderung betrieben. Zu nennen sind hier die 
Förderung von kerntechnischen Lehrstühlen, die Finanzierung von Doktoranden sowie Betriebspraktika und 
Kurse für Studenten. 

Zur Erfüllung seiner Pflichten in Bezug auf die Sicherheit der Entsorgung bestrahlter Brennelemente oder radi-
oaktiver Abfälle der jeweiligen kerntechnischen Anlage oder Einrichtung hat der jeweilige Betreiber ausrei-
chende finanzielle Ressourcen vorzusehen und bereitzuhalten. Nach § 7c Atomgesetz ist dies bereits für kern-
technische Anlagen gesetzlich geregelt. Eine entsprechende Ausweitung dieser Pflicht auf weitere Anlagen und 
Einrichtungen der nuklearen Entsorgung erfolgt in Umsetzung der Richtlinie 2011/70/Euratom. Mit der Ver-
pflichtung wird gewährleistet, dass der Verpflichtete sicherstellen muss, dass zum gegebenen Zeitpunkt ausrei-
chende finanzielle Mittel für die Erfüllung der normierten Pflichten in Bezug auf die sichere Entsorgung radio-
aktiver Abfälle bereitstehen. Der Nachweis angemessener finanzieller Mittel ist im Lichte der jeweils geltenden 
Zulassung zu führen. Finanzielle Mittel dürfen daher nicht entzogen werden, soweit Sicherheitsbelange beein-
trächtigt werden würden. 
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C.5 Artikel 8 – Kenntnisse und Fähigkeiten 

Artikel 8 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der nationale Rahmen Vorkehrungen für die Aus- und Fortbildung 
vorschreibt, die alle Beteiligten ihrem Personal erteilen müssen; gleiches gilt für Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten, die die Anforderungen der nationalen Programme für die Entsorgung abgebrannter Brenn-
elemente oder radioaktiver Abfälle abdecken, um die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, 
aufrechtzuerhalten und auszubauen. 

C.5.1 Aus- und Fortbildung von Personal 

Zu den Anforderungen an personelle Ressourcen, Aus- und Fortbildung bei den Genehmigungsinhabern siehe 
auch Kapitel C.4.5. 

Der Bund trägt Sorge dafür, dass die Anforderungen an die Fachleute aller Beteiligten, die für die Sicherheit 
bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle im nationalen Rahmen verantwortlich sind, bezüglich der 
Aus- und Weiterbildung, des Trainings sowie der Forschung und Entwicklung, die Erfordernisse des Nationalen 
Entsorgungsprogramms abdecken.  

Die Nachweise der Kenntnisse und Fähigkeiten werden auf der Grundlage der einschlägigen Fachkunderichtli-
nien vorgenommen. Die Vorgaben dazu umfassen für die einzusetzenden Fachleute z. B. die funktionsbezogene 
Eingangsqualifikation, Aus- und Fortbildungsanforderungen, Schulungsdurchführung, den praktischen Erfah-
rungserwerb sowie je nach Einsatzbereich erforderliche Prüfungen. Die Fachkunde ist durch Teilnahme an 
Lehrgängen in bestimmten Abständen zu erneuern.  

Neben den hausinternen behördlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten der aufsichtsführenden Stellen und 
dem Aus- und Weiterbildungsprogramm der Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung (BAKöV) stehen 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen grundsätzlich die gleichen Schulungsmöglichkeiten zur Verfügung wie 
dem Betriebspersonal von Anlagen und Einrichtungen der nuklearen Entsorgung. Dies sind neben den Kursen 
der Kraftwerksschule Essen und deren Simulatorkursen auch alle Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der 
TÜV Akademie und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH.  

Zusätzlich zu den Fort- und Weiterbildungsangeboten der Bundesrepublik Deutschland stehen allen Behörden- 
und Gutachtermitarbeitern auch die Angebote und Ausbildungsmöglichkeit des European Nuclear Safety Trai-
ning and Tutoring Institute (ENSTTI), eine gemeinsame Initiative der vier europäischen Sachverständigenor-
ganisationen Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH (Bundesrepublik Deutschland), 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN - Frankreich), Nuclear Research Institute Rez plc (UJV 
- Tschechische Republik) und Lietuvos Energetikos Institutas (LEI - Litauen) zur Verfügung. 

C.5.2 Forschung und Entwicklung  

Der Bund leistet einen substantiellen Beitrag zu Aufbau, Weiterentwicklung und Erhalt der wissenschaftlich-
technischen Kompetenz sowie zur Nachwuchsförderung im Bereich der Entsorgung und Endlagerung. Außer-
dem schreibt er mit entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten neben der Bereitstellung der wis-
senschaftlich-technischen Grundlagen zur Realisierung eines Endlagers, den Stand von Wissenschaft und Tech-
nik kontinuierlich fort. 

Das jeweils aktuelle Energieforschungsprogramm der Bundesregierung benennt die Leitlinie der Bundesrepub-
lik Deutschland zur Forschung und Entwicklung und stellt damit u. a. für den Förderbereich der nuklearen 
Sicherheits- und Entsorgungsforschung die forschungspolitische Ausrichtung dar. Mit diesen Programmen zu 
Forschung und Entwicklung gewährleistet der Bund die Erfordernisse des Nationalen Entsorgungsprogramms. 

Entsprechende Förderkonzepte für Forschung und Entwicklung der zuständigen Ressorts (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)) kon-
kretisieren diese Rahmenbedingungen und geben definierte Forschungsschwerpunkte einschließlich der Nach-
wuchsförderung vor. Derzeit wird das 6. Energieforschungsprogramm durchgeführt.  

Mit Hilfe der Ressortforschungsmittel lässt das Bundesumweltministerium z. B. technisch-wissenschaftliche 
Fragen von grundsätzlicher sicherheitstechnischer Bedeutung durch unabhängige Dritte untersuchen. Darüber 
hinaus können Gutachten und Studien bei Universitäten, Forschungsinstituten und Sachverständigenorganisa-
tionen in Auftrag geben werden, um spezifische Fragestellungen auf dem Gebiet der kerntechnischen Sicherheit, 
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des Strahlenschutzes oder der nuklearen Ver- und Entsorgung zu klären. Die Konkretisierung des Forschungs-
rahmens wird durch den Ressortforschungsplan (bisher Umweltforschungsplan „UFOPLAN“) vorgenommen 
und jährlich veröffentlicht.  

Einzelheiten der Forschungsausrichtung im Zusammenhang mit der sicheren und geordneten Entsorgung be-
strahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle sind in den Kapiteln 15.2 „Nukleare Entsorgung“ und 15.3 
„Stilllegung kerntechnischer Anlagen“ des Ressortforschungsplans dargestellt.  

Weitere Einzelheiten der Umsetzung des Energieforschungsprogramms sind im Förderkonzept „Forschung zur 
Entsorgung radioaktiver Abfälle (2015 - 2018)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie festgelegt. 
Ziel dieser standortunabhängigen, grundlagenorientierten Projektförderung ist die Schaffung der wissenschaft-
lich-technischen Grundlagen zur Realisierung eines Endlagers für insbesondere Wärme entwickelnde radioak-
tive Abfälle. Damit soll dem zukünftigen Errichter und Betreiber das notwendige Handwerkszeug und die me-
thodischen Grundlagen für den Bau des Endlagers gegeben werden. Die so geförderten Projekte der nuklearen 
Entsorgungsforschung leisten einen substanziellen Beitrag zu Aufbau, Weiterentwicklung und Erhalt der wis-
senschaftlich-technischen Kompetenz und zur Nachwuchsförderung im Bereich der nuklearen Entsorgung in 
Deutschland.  

Internationale Kooperation ist eine wichtige Komponente im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten und daher zentraler Bestandteil der Programme. Dabei sind die wissenschaftlichen Ziele die Verbesse-
rung des Systemverständnisses von Endlagerkonzepten, die Verbesserung und Fortentwicklung methodischer 
Ansätze und die Entwicklung sowie der Test von technischem Equipment und von Verfahren. In der wissen-
schaftlichen Kooperation spielt vor allem die Mitarbeit in europäischen Untertagelaboren eine zentrale Rolle. 
Die Kooperation zwischen deutschen Forschungsstellen und internationalen Partnern hat eine lange Tradition 
und basieren auf bilateralen Abkommen mit Endlagerorganisationen oder auf Abkommen mit staatlichen Insti-
tutionen, z.B. auch zur wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit. Darüber hinaus werden Beiträge für die 
Mitwirkung deutscher Forschungseinrichtungen an OECD/NEA-Aktivitäten geleistet. Ferner erfolgt eine Ko-
Finanzierung von EU-Forschungsprojekten.  

Durch die Beteiligung an internationalen Aktivitäten zur Weiterentwicklung der regulatorischen Anforderungen 
und der Auswertung von Erfahrungen, z. B. über die Western European Nuclear Regulators Association 
(WENRA), werden die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen mit den Schwerpunkten vor allem der Bewer-
tung des Standes von Wissenschaft und Technik sowie der Langzeitsicherheit von Endlagerstandorten, der 
Zweckmäßigkeitsaufsicht des Bundes über den Vollzug des Atomgesetzes durch die Länder sowie die Fachauf-
sicht über das Bundesamt für Strahlenschutz und über das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung weiter-
entwickelt.  
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C.6 Artikel 9 – Finanzmittel 

Artikel 9 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass durch den nationalen Rahmen vorgeschrieben ist, dass angemessene 
Finanzmittel für die Umsetzung der in Artikel 11 genannten nationalen Programme insbesondere zur Entsor-
gung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, zu dem 
sie benötigt werden, wobei die Verantwortung der Erzeuger abgebrannter Brennelemente und radioaktiver 
Abfälle angemessen zu berücksichtigen ist. 

Für die Pflicht zur Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, d. h. der 
Abfallverarbeitung, der Zwischenlagerung und der Endlagerung in einem vom Bund bereitgestellten Endlager, 
gilt das Verursacherprinzip. Danach haben die Abfallverursacher die Kostenverantwortung und somit sämtliche 
Kosten der Entsorgung zu tragen. Ausnahmen beziehen sich auf Anlagen und Einrichtungen für die der Bund, 
bzw. die Länder die Kosten zu tragen hat, wie z. B. spezielle Rückbauprojekte, das Endlager für radioaktive 
Abfälle Morsleben und die Schachtanlage Asse II.  

Die Finanzierung der Stilllegung (inkl. des Rückbaus) der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen sowie 
der Entsorgung des radioaktiven Abfalls der Öffentlichen Hand wird durch den Bund und die Bundesländer aus 
den öffentlichen Haushalten sichergestellt. 

Gemäß § 9a Absatz 1 AtG sind Betreiber von Kernkraftwerken oder sonstigen kerntechnischen Anlagen ver-
pflichtet, anfallende radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute oder abgebaute radioaktive Anlagenteile schadlos 
zu verwerten oder als radioaktive Abfälle geordnet zu beseitigen. Den privaten Betreibern obliegen somit fi-
nanzielle Verpflichtungen, deren genaue Höhe und exakter Zeitpunkt gegenwärtig noch nicht feststehen. Sie 
sind daher gemäß handelsrechtlicher (insbesondere § 249 Handelsgesetzbuch) und steuerrechtlicher Vorschrif-
ten verpflichtet, in den Bilanzen Rückstellungen in angemessener Höhe zu passivieren. Sie sind angesichts ihrer 
Verpflichtung, entsprechende Rückstellungen zu bilden, auch für die hierfür erforderlichen Kostenberechnun-
gen und -schätzungen verantwortlich. Für die Kalkulation der Endlagerkosten sind sie hierfür auf Kostenschät-
zungen der zuständigen Behörde des Bundes angewiesen. 

Die anfallenden Kosten für die Endlagerprojekte werden für die einzelnen Phasen (Standortauswahlverfahren 
für das geplante Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle, Planung und Errichtung 
sowie Betrieb und Stilllegung aller Endlager) je nach dem tatsächlichen Finanzbedarf vom Bund bei den Ab-
fallverursachern gemäß den gesetzlichen Vorgaben abgerufen.  

Für die Phase nach Durchführung des Standortauswahlverfahrens bis zur Inbetriebnahme des Endlagers für 
insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle werden die Planung und Errichtung durch Beiträge der 
Ablieferungspflichtigen finanziert. Das Standortauswahlverfahren wird gemäß den §§ 21 ff. Standortauswahl-
gesetz über jährliche Umlagen über die Ablieferungspflichtigen finanziert. Bis zur Erhebung der Beiträge, die 
nach Fertigstellung der Errichtung und Erlass einer Beitragsverordnung erfolgen wird, werden die Kosten des 
Endlagers über jährliche Vorausleistungen auf Beiträge finanziert. Nach Maßgabe der „Verordnung über Vo-
rausleistungen für die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle (Endlagervorausleistungsverordnung - EndlagerVlV) /EndlagerVIV 2004/ werden diese Vorausleistun-
gen zur Deckung des notwendigen Aufwands für die Planung, den Erwerb von Grundstücken und Rechten, die 
anlagenbezogene Forschung und Entwicklung, die Unterhaltung von Grundstücken und Einrichtungen sowie 
die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung dieser Anlagen erhoben. Die erhobenen Vorausleistungen werden 
auf die Beiträge nach § 21b Absatz 1 Standortauswahlgesetz angerechnet. Diese müssen nach § 21b Absatz 2 
Standortauswahlgesetz von denjenigen geleistet werden, die einen Vorteil durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nach § 9a Absatz 3 Atomgesetz haben. Für 
den Betrieb einer solchen Anlage werden von denjenigen, die verpflichtet sind, radioaktive Abfälle abzuliefern, 
Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Benutzung erhoben. 

Radioaktive Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung müssen zunächst an die Sammelstellen der Länder 
(Landessammelstellen) abgeliefert und dort zwischengelagert werden. Die Landessammelstellen führen die bei 
ihnen zwischengelagerten radioaktiven Abfälle an ein Endlager ab. Nach § 9a Absatz 3 Atomgesetz haben die 
Länder, Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet angefallenen radioaktiven Abfälle 
einzurichten. Die Abfallverursacher sind verpflichtet, radioaktiven Abfall an die entsprechenden Anlagen ab-
zuliefern. Gemäß §§ 21 ff. Atomgesetz haben sie die Kosten verursachergerecht zu tragen. 

Weitere Ausführungen zum Thema Kosten und Finanzmittel können dem Bericht über Kosten und Finanzie-
rung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle /BMUB 2015c/ entnommen werden.  
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C.7 Artikel 10 – Transparenz 

Artikel 10.1 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Arbeitskräfte und die Bevölkerung die erforderlichen Informati-
onen über die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle erhalten. Zu dieser Pflicht 
gehört sicherzustellen, dass die zuständige Regulierungsbehörde die Öffentlichkeit in ihren Zuständigkeits-
bereichen informiert. Die Information der Öffentlichkeit erfolgt im Einklang mit nationalem Recht und in-
ternationalen Verpflichtungen, sofern dadurch nicht andere Interessen — wie unter anderem Sicherheitsinte-
ressen —, die im nationalen Recht oder in internationalen Verpflichtungen anerkannt sind, gefährdet werden.

Artikel 10.2 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass der Öffentlichkeit im erforderlichen Umfang die Möglichkeit gege-
ben wird, sich in Einklang mit dem nationalen Recht und internationalen Verpflichtungen an der Entschei-
dungsfindung im Zusammenhang mit der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
effektiv zu beteiligen. 

Die Information der Öffentlichkeit erfolgt im Einklang mit nationalem Recht und internationalen Verpflichtun-
gen. Diesbezüglich sind vor allem die Informationen in Bezug auf das anzuwendende Regelwerk, zur Überwa-
chung der Umgebung, zu den meldepflichtigen Ereignissen, zu radiologischen Notstandssituationen aber auch 
zur Entsorgungsthematik aufzuführen.  

Das Bundesumweltministerium beteiligt die Öffentlichkeit in allen Belangen der Entwicklung des nationalen 
und internationalen Regelwerkes (siehe Kapitel C.2.2.6)  und stellt es der Öffentlichkeit über seine Internetseite 
zur Verfügung , sofern Belange der Sicherung und des Geheimschutzes dem nicht entgegenstehen, teilweise 
auch in englischer Sprache.  

Zusätzlich zur standortbezogenen Überwachung der Umgebung der Leistungsreaktoren nach der Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) wird nach dem Strahlenschutzvorsor-
gegesetz die allgemeine Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland, also auch in der Umgebung 
von Entsorgungsanlagen, großräumig durch das Integrierte Mess- und Informationssystem zur Überwachung 
der Umweltradioaktivität (IMIS) erfasst. Die Daten werden in den vom Bundesumweltministerium herausge-
gebenen Jahresberichten „Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung“ veröffentlicht und sind zum Teil auch 
über das Internet für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Ereignisse in Entsorgungsanlagen und -einrichtungen, für die eine Meldung verbindlich ist, werden durch die 
Zulassungsinhaber dieser Anlagen und Einrichtungen nach der International Nuclear Event Scale (INES) der 
Internationale Atomenergie Organisation klassifiziert. Die Zulassungsinhaber informieren die Öffentlichkeit 
über alle meldepflichtigen Ereignisse in ihren Anlagen und Einrichtungen. Das eigene Personal wird intern über 
diese Ereignisse in Kenntnis gesetzt. Das Bundesamt für Strahlenschutz erfasst diese Ereignisse und informiert 
in vierteljährlichen Berichten alle atomrechtlichen Landesbehörden, Sachverständigen sowie in monatlichen 
und jährlichen Berichten auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz die Öffentlichkeit.  

Hinsichtlich der Information der Bevölkerung in radiologischen Notstandssituationen liegen Festlegungen in 
den §§ 51 und 53 Strahlenschutzverordnung vor. Die wesentlichen Inhalte der Informationen an die Bevölke-
rung sind in Anlage XIII der Strahlenschutzverordnung festgelegt. Dabei wird unterschieden zwischen den In-
formationen, die der Bevölkerung als Vorbereitung auf eine radiologische Notstandssituation zu übermitteln 
sind, und den relevanten Informationen in einem konkreten Notfall gemäß § 51 Absatz 2 Strahlenschutzverord-
nung. 

Die Information der Öffentlichkeit im Bereich der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Ab-
fälle durch die zuständigen Behörden (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium für Bildung und Forschung bzw. deren 
nachgeordneter Bereich: Bundesamt für Strahlenschutz, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) sowie deren Projektträgern erfolgt hauptsächlich durch die 
öffentlich zugänglichen Jahresberichte und den jeweiligen umfangreichen Internetauftritt bzw. bei speziellen 
Themen durch gesonderten Veröffentlichungen. Hinsichtlich der Endlagerprojekte hat das Bundesamt für Strah-
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lenschutz zur Information der Öffentlichkeit die Informationsstellen „INFO KONRAD“ in Salzgitter-Le-
benstedt, die Informationsstelle „INFO Morsleben“ nahe des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben und 
die Informationsstelle „INFO ASSE“ nahe dieser Schachtanlage Asse II eingerichtet. 

Zusätzlich wird die Öffentlichkeit durch die betreffenden Zulassungsinhaber der kerntechnischen Entsorgungs-
anlagen und -einrichtungen informiert, teilweise wurden dazu spezielle Diskussionsforen oder Begleitgruppen 
mit den Zulassungsinhabern und der Öffentlichkeit eingerichtet.  

Grundsätzlich steht der Öffentlichkeit auch die Möglichkeit zur Verfügung, Zugang zu Umweltinformationen 
gemäß dem Umweltinformationsgesetz (UIG) zu erhalten.  

Parallel zu den verschiedenartigen Informationen der Öffentlichkeit wird diese im Rahmen der Genehmigungs-
verfahren für Entsorgungsanlagen und -einrichtungen beteiligt. Der Öffentlichkeit wird dabei die Gelegenheit 
gegeben, Anliegen unmittelbar in das Verfahren einzubringen.  

Die Erforderlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei der Zulassung der Errichtung, des Betriebs 
und der Stilllegung von Anlagen oder Einrichtungen oder bei einer wesentlichen Veränderung der Anlage oder 
der Einrichtung oder ihres Betriebes sowie der Ablauf der Umweltverträglichkeitsprüfung innerhalb des Ge-
nehmigungsverfahrens sind grundsätzlich im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung geregelt. Wenn 
ein Zulassungsverfahren mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist, ist vom Antragsteller u. a. eine 
allgemein verständliche Kurzbeschreibung der Anlage oder Einrichtung und der beantragten Änderung zur In-
formation der Öffentlichkeit vorzulegen. Vom Antragsteller ist außerdem ein Sicherheitsbericht zu erstellen, 
der durch die zuständige Zulassungsbehörde mit Hilfe von Gutachtern im Verlaufe des Genehmigungsprozesses 
geprüft wird. Er dient im Wesentlichen dazu, die mit der Änderung verbundenen Auswirkungen, einschließlich 
der möglicherweise geänderten Auswirkungen von Auslegungsstörfällen, zu beschreiben und die Vorsorgemaß-
nahmen so darzulegen, dass Betroffene einschätzen können, ob sie zur Wahrung ihrer Rechte handeln wollen. 
Die Zulassungsbehörde berücksichtigt die Einwendungen bei ihrer Entscheidungsfindung und stellt dies in der 
Zulassungsbegründung dar. 

Im Rahmen der Erstellung des Nationalen Entsorgungsprogramms wurde und, soweit notwendig,  bei künftigen 
Änderungen dieses Programms wird eine Strategische Umweltprüfung (SUP) gemäß dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung durch das Bundesumweltministerium durchgeführt. Hierzu wurden und werden die 
möglichen Umweltauswirkungen, die bei einer Durchführung des Programms zu erwarten sind, ermittelt und in 
einem Umweltbericht für die Öffentlichkeitsbeteiligung dargestellt. Im Rahmen der Strategischen Umweltprü-
fung wurden und werden die Umweltauswirkungen des Nationalen Entsorgungsprogramms einschließlich der 
betrachteten Alternativen unter Beteiligung der Öffentlichkeit bewertet. Im Rahmen der Durchführung der stra-
tegischen Umweltprüfung werden auch die Nachbarstaaten beteiligt. 

Hinsichtlich des Standortauswahlverfahrens für das geplante Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde 
radioaktiven Abfälle findet derzeit im Rahmen der Arbeit der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Ab-
fallstoffe“ eine Bewertung des aktuell vorgegebenen Beteiligungsverfahrens statt. Über Vorschläge der Kom-
mission zur Veränderung der Vorgehensweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird dann der Bundestag als Ge-
setzgeber entscheiden. Das Standortauswahlgesetz sieht in der derzeit gültigen Fassung neben der Beteiligung 
der Öffentlichkeit je nach Verfahrensschritt und Betroffenheit auch die Beteiligung von Landesbehörden, kom-
munalen Spitzenverbänden, Gebietskörperschaften und Trägern öffentlicher Belange vor.  

Auch das der Standortentscheidung nachfolgende Genehmigungsverfahren nach § 9b Absatz 1a Atomgesetz 
enthält partizipative Elemente, allerdings beschränken sich diese auf Bürger, deren Belange durch das Vorhaben 
betroffen sind (in der Regel Anwohner) und Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt 
wird.  

Neben der Beteiligung der Öffentlichkeit in den Genehmigungsverfahren und an den Umweltprüfungen nehmen 
Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft und gesellschaftlicher Gruppen sowie Mitglieder von Landes-
regierungen und des Deutschen Bundestages als Mitglieder der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Ab-
fallstoffe“ eine aktive Rolle im laufenden Evaluationsverfahren wahr. Die Aufgaben der Kommission umfassen 
u. a. die Erarbeitung von Vorschlägen für die Entscheidungsgrundlagen im späteren Standortauswahlverfahren 
und zur Überprüfung des Standortauswahlgesetzes. Des Weiteren befasst sich die Kommission mit den Anfor-
derungen an das Verfahren des Auswahlprozesses und an die Beteiligung der Öffentlichkeit. Im Rahmen des 
Internet-Forums der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ können sich Bürgerinnen und Bür-
ger mit eigenen Beiträgen am Meinungsprozess der Kommission aktiv beteiligen. Zudem führt die Kommission 
Veranstaltungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Die Ergebnisse der Arbeiten der Kommission  „La-
gerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ sollen in Form eines Berichts dem Deutschen Bundestag, Bundesrat und 
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der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt werden. Dieser ist entsprechend den Anforderungen 
des Standortauswahlgesetzes, bis zum 31. Dezember 2015  zu finalisieren. Es besteht eine einmalige Verlänge-
rungsmöglichkeit der Frist um sechs Monate.  

 Zu weiteren Aspekten der Öffentlichkeitsbeteiligung siehe auch Kapitel 5 des Programms für eine verantwor-
tungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (Nationales Entsor-
gungsprogramm) /BMUB 2015a/. 

6eite 35 Yon 42



Drucksache 18�5980 – 390 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

C.8 Artikel 11 und 12 – Nationale Programme 

Artikel 11.1 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nationalen Programme für die Entsorgung abgebrannter Brenn-
elemente und radioaktiver Abfälle (im Folgenden „nationale Programme“) durchgeführt werden und für Ar-
ten abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle unter ihrer Rechtshoheit sowie alle Stufen der Ent-
sorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle von der Erzeugung bis zur Endlagerung ab-
decken. 

Artikel 11.2 

Die Mitgliedstaaten überprüfen und aktualisieren ihre nationalen Programme regelmäßig, wobei sie gegebe-
nenfalls dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sowie Empfehlungen, Erfahrungen und bewähr-
ten Praktiken, die sich aus den Prüfungen durch Experten ergeben, Rechnung tragen. 

Artikel 12.1 

Die nationalen Programme legen dar, wie die Mitgliedstaaten ihre nationalen Strategien für die verantwor-
tungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle gemäß Artikel 4 
umzusetzen beabsichtigen, um die Einhaltung der Ziele dieser Richtlinie zu gewährleisten, und umfassen alle 
folgenden Bestandteile: 

a) die Gesamtziele der nationalen Politik der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Entsorgung abgebrannter
Brennelemente und radioaktiver Abfälle; 

b) die maßgeblichen Zwischenetappen und klare Zeitpläne für die Erreichung dieser Zwischenetappen
im Lichte der übergreifenden Ziele der nationalen Programme; 

c) eine Bestandsaufnahme sämtlicher abgebrannten Brennelemente und radioaktiven Abfälle sowie
Schätzungen der künftigen Mengen, auch aus der Stilllegung; aus der Bestandsaufnahme müssen der 
Standort und die Menge radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente gemäß einer geeig-
neten Klassifizierung der radioaktiven Abfälle eindeutig hervorgehen; 

d) die Konzepte oder Pläne und die technischen Lösungen für die Entsorgung abgebrannter Brennele-
mente und radioaktiver Abfälle von der Erzeugung bis zur Endlagerung; 

e) die Konzepte oder Pläne für den Zeitraum nach dem Verschluss innerhalb der Lebenszeit der Anlage
zur Endlagerung, einschließlich des Zeitraums, in dem geeignete Kontrollen beibehalten werden, 
sowie der vorgesehenen Maßnahmen, um das Wissen über die Anlage längerfristig zu bewahren; 

f) die Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationstätigkeiten, die erforderlich sind, um Lösungen
für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle umzusetzen; 

g) die Zuständigkeit für die Umsetzung der nationalen Programme und die Leistungskennzahlen für die
Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung; 

h) eine Abschätzung der Kosten der nationalen Programme sowie Ausgangsbasis und Hypothesen, auf
denen diese Abschätzung beruht, einschließlich einer Darstellung des zeitlichen Profils; 

i) die geltende(n) Finanzierungsregelung(en);

j) eine Transparenzpolitik oder ein Transparenzverfahren gemäß Artikel 10;

k) gegebenenfalls das bzw. die mit einem Mitgliedstaat oder einem Drittland geschlossenen Abkom-
men über die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, einschließlich der
Nutzung von Anlagen zur Endlagerung.
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Artikel 12.2 

Das nationale Programm kann zusammen mit der nationalen Strategie in einem einzigen Dokument oder in 
mehreren Dokumenten enthalten sein. 

C.8.1 Nationales Entsorgungsprogramm 

Das Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioak-
tiver Abfälle (Nationales Entsorgungsprogramm) /BMUB 2015a/wurde unter Federführung des Bundesum-
weltministeriums (siehe Kapitel A.4, C.2.1 ) erstellt. 

Das Nationale Entsorgungsprogramm steht unter Revisionsvorbehalt, da sich auf Grundlage der Empfehlungen 
der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ nach § 3 Standortauswahlgesetz beim Deutschen 
Bundestag wesentliche Änderungen ergeben können. 

Die Bundesregierung kommt der ihr durch die Richtlinie 2011/70/Euratom auferlegten Berichtspflicht in meh-
reren Berichten nach (siehe Abbildung C.8-1). Das Nationale Entsorgungsprogramm enthält eine programma-
tische Gesamtschau der Entsorgungsplanung. Über den aktuellen Stand der Entsorgung wird alle drei Jahre im 
Rahmen des Berichts für die Überprüfungskonferenz des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit 
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle 
berichtet. Fortschritte bei der Durchführung des Nationalen Entsorgungsprogramms werden auch alle drei Jahre 
(erstmals zum 23. August 2015) im Rahmen des Berichts zur Durchführung der Richtlinie 2011/70/Euratom 
gegenüber der Europäischen Kommission dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch das Verzeichnis ra-
dioaktiver Abfälle (Bestand und Prognose) fortgeschrieben und der Europäischen Kommission vorgelegt. Dies 
gilt auch für den Bericht über Kosten und Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radio-
aktiver Abfälle.  

Abbildung C.8-1: Konzept der Bundesregierung zur Erfüllung der Berichtspflicht im  
Rahmen der Richtlinie 2011/70/Euratom 
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Das Bundesumweltministerium im Namen Bundesregierung überprüft das Nationale Entsorgungsprogramm re-
gelmäßig auf Aktualität. Im Rahmen einer ARTEMIS-Mission wird es auch im Rahmen einer Selbstbewertung 
und einer anschließenden Bewertung durch internationale Experten regelmäßig überprüft werden. 

Die Nationale Entsorgungsstrategie wird ausgefüllt durch, bzw. basiert auf Entscheidungen, die durch den Ge-
setzgeber getroffen wurden und sich in den entsprechenden Regelwerken, wie dem Atomgesetz, widerspiegeln. 

Entsprechend dem Grundsatz der Transparenz im Bereich der Entsorgung in der Bundesrepublik Deutschland 
werden das Nationalen Entsorgungsprogramm gemeinsam mit den es unterstützenden Berichten auf der Inter-
netseite des Bundesumweltministeriums veröffentlicht. Auch der Umweltbericht, der im Rahmen der Strategi-
schen Umweltprüfung des Nationalen Entsorgungsprogramms erstellt wurde, sowie eine Information darüber, 
wie die Stellungnahmen aus der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Nationalen Entsorgungspro-
gramm berücksichtigt wurden, ist dort eingestellt. 

Ein Teil des Nationalen Entsorgungsprogramms bezieht sich auf die Errichtung des Endlagers für insbesondere 
Wärme entwickelnde Abfälle. Dazu liegen im Standortauswahlgesetz zeitliche Meilensteine, sowie Rahmenbe-
dingungen zur erforderlichen Information und Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Zur Information werden der 
Öffentlichkeit die entsprechenden Projektinformationen zur Verfügung gestellt, vorrangig unter Nutzung der 
Webseiten der eingebunden Institutionen.   

C.8.2 Bestand an bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen 

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 sind aus dem Betrieb der Leistungsreaktoren in der Bundesrepublik Deutsch-
land etwa 8.380 Mg SM1  in Form bestrahlter Brennelemente angefallen, die in Deutschland endgelagert werden 
müssen.  

Die aus der Wiederaufarbeitung radioaktiver Abfälle aus dem europäischen Ausland zurückgenommenen und 
im Inland angefallenen verglasten hochradioaktiven Abfälle lagern in Form von 3.164 Kokillen in 113 Behäl-
tern. 

Die in den deutschen Versuchs- und Demonstrationsreaktoren angefallenen Mengen an Brennstoff, die noch 
endzulagern sind, lagern trocken in 461 Behältern im Zwischenlager Ahaus, im Forschungszentrum Jülich und 
im Zwischenlager Nord.  

Die aus Forschungsreaktoren stammende Menge bestrahlter Brennelemente ist um mehrere Größenordnungen 
geringer als die zu entsorgende Menge aus Leistungsreaktoren und lagert an den Forschungsreaktoren in Berlin, 
in Garching und in Mainz sowie in 18 Behältern im Zwischenlager Ahaus. 

In der Bundesrepublik Deutschland lagerten zum Stichtag 31. Dezember 2014 21.672 Mg Roh- und vorbehan-
delten Abfällen, sowie 117.195 m³ behandelte und konditionierte radioaktive Abfälle.  

Gemäß der deutschen Vorgehensweise bei der Endlagerung wird die Bestimmung und Einstufung der radioak-
tiven Abfälle daher den Anforderungen der sicherheitsmäßigen Bewertung eines untertägigen Endlagers ge-
recht. An der Basisunterteilung in Wärme entwickelnde Abfälle und Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung wird auch festgehalten, wenn die endzulagernden Abfallgebinde vor ihrer Verbringung in ein Endla-
gerbergwerk einer längerfristigen obertägigen Zwischenlagerung unterworfen sind.  

Weitere Informationen zur Kategorisierung der radioaktiven Abfälle können auch dem Bericht für die Über-
prüfungskonferenz des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle entnommen werden. Um eine Ein-
ordnung in das System der IAEO zu ermöglichen wurde eine Transfertabelle (siehe Tabelle C.8-1) entwickelt. 
Es gilt aber zu beachten, dass es sich dabei nur um eine Schätzung handelt, die mit Unsicherheiten behaftet ist. 

1  Megagramm Schwermetall (Mg SM) ist  die Einheit der Schwermetallmasse und damit ein Maß für den Brennstoffgehalt (Uran, Pluto-
nium und Thorium) eines Brennelements. 
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Tabelle C.8-1:  Transfertabelle in die IAEO-Klassifikation 

Abfallklassifizierung* Verteilung (%) Entsorgungsweg 

VLLW LLW ILW HLW Endlagerung 

NHGW** - 90 10 - in tiefen geologi-
schen Formationen 

HGW (m3)*** - - 2 98 in tiefen geologi-
schen Formationen 

HGW (MgSM)**** - - 100 in tiefen geologi-
schen Formationen 

* NHGW: radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung (Waste with Negligible Heat
Generation); HGW: Wärme entwickelnde Abfälle (Heat Generating Waste)

**     Der Anteil  basiert auf den Eigenschaften der radioaktiven Abfälle einschließlich des Radionuklidin-
ventars und dem abgeschätzten jährlichen Aufkommen an Abfällen bereitgestellt durch die Abfallver-
ursacher. Die Eigenschaften wurden mit den Grenzwerten für langlebige Nuklide und Wärmeentwick-
lung des „IAEA's waste classification scheme“ verglichen.

***     Der Anteil basiert auf der aktuellen Menge an radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung, die 
nach Deutschland zurückgeführt wurden und andere radioaktive Abfälle. Der Anteil wird sich in der
Zukunft verändern.

****    Bestrahlte Brennelemente zählen zu den hochradioaktiven Abfällen (High-Level Waste, HLW). 
Anmerkung: Sollten die bestrahlten Brennelemente konditioniert werden (dies hängt vom Endlager-
konzept ab) dann könnten mittelradioaktive Abfälle (intermediate-level waste, ILW) (z.B. Struktur-
teile) erzeugt werden. Als Fazit bestehen bestrahlte Brennelemente aus HLW (Brennstäbe) und ILW
(Strukturteile). Das Verhältnis bezieht sich nur auf bestrahlte Brennelemente (MgSM).
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D.  Unterlagen 

/AtG 2013/ Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen die ihre 
Gefahren (Atomgesetz) 
Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I, Nr. 52, S. 3313) 
geändert worden ist 

/BMUB 2014a/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Gemeinsames 
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und 
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle, Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland für die fünfte Überprüfungskonferenz im Mai 2015; September 2014 

/BMUB 2015a/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  
Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennele-
mente und radioaktiver Abfälle (Nationales Entsorgungsprogramm); 2015 

/BMUB 2015b/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
Verzeichnis radioaktiver Abfälle, Bestand zum 31. Dezember 2014 und Prognose; 2015 

/BMUB 2015c/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
Bericht über Kosten und der Finanzierung der Entsorgung bestrahlter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle; 2015 

/EndlagerVlV 2004/ Verordnung über Vorausleistungen für die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle (Endlagervorausleistungsver-
ordnung -EndlagerVlV) vom 28. April 1982 (BGBl. I S. 562), die zuletzt durch Artikel 
1 der Verordnung vom 6. Juli 2004 

/ENS 2014/ ENSREG 
Final Guidelines for MS Reports to the Waste Directive; 2014 

/ESK 2013b/ EMPFEHLUNG der Entsorgungskommission (ESK) 
ESK-Leitlinien für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässig-
barer Wärmeentwicklung; Revidierte Fassung vom 10.06.2013 

/ESK 2013c/ EMPFEHLUNG der Entsorgungskommission (ESK) 
ESK-Leitlinien für die Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brenn-
elemente und Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle in Behältern; Revidierte Fas-
sung vom 10.06.2013 

/GG 2014/ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2438) geändert worden ist 
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland –GG) 

/RL 2011-70/ Europäische Union  
Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrah-
men für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle 

/StandAG 2013/ Standortauswahlgesetz  
Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwi-
ckelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze (Standortauswahlgesetz 
– StandAG) vom 23. Juli 2013 (BGBl. I 2013, Nr. 41, S. 2553)

/StrlSchV 2014/ Strahlenschutzverordnung  
Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutz-
verordnung – StrlSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I 2001, Nr. 38, S. 1714), berichtigt 
am 22. April 2002 (BGBl. I 2002, Nr. 27, S. 1459), zuletzt geändert durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I 2014, Nr. 58, S. 2010) 
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E.  Abkürzungsverzeichnis 

AtG Atomgesetz  

AtSMV Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung  

AtVfV Atomrechtliche Verfahrensverordnung 

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

BfE Bundesamt für kerntechnische Entsorgung 

BfS Bundesamt für Strahlenschutz 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung  

BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (früher 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)) 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (früher Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie) 

CNS Convention on Nuclear Safety 

DBE  Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH 

ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group 

ERAM Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben 

ESK Entsorgungskommission  

EU Europäischen Union  

FARS Fachausschuss Reaktorsicherheit  

FAS Fachausschuss Strahlenschutz  

FAVE Fachausschuss nukleare Ver- und Entsorgung  

GG Grundgesetz 

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH 

HLW High-Level Waste (hochradioaktiver Abfall) 

IAEO Internationale Atomenergie Organisation 

ILW Intermediate-Level Waste (mittelradioaktiver Abfall) 

IMIS Integrierte Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradio-
aktivität  

INES International Nuclear Event Scale  

IRRS Integrated Regulatory Review Service  

IRS Incident Reporting System 

KTA Kerntechnischer Ausschuss 

LLW Low Level Waste (schwachradioaktiver Abfall) 

6eite 41 Yon 42



Drucksache 18�5980 – 396 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

MS Mitgliedstaat 

NaPro Nationales Entsorgungsprogramm 

OECD/NEA Organisation for Economic Cooperation and Development/ 
Nuclear Energy Agency 

OSPAR Oslo-Paris Konvention 

PSÜ Periodische Sicherheitsüberprüfung  

REI Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen 

RSK Reaktor-Sicherheitskommission  

SM  Schwermetall 

SSK Strahlenschutzkommission 

StandAG Standortauswahlgesetz 

StGB Strafgesetzbuch  

StrlSchV Strahlenschutzverordnung 

SUP Strategische Umweltprüfung  

UFOPLAN Umweltforschungsplan  

UIG Umweltinformationsgesetz  

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung  

VLLW Very Low-Level Waste (sehr schwach radioaktiver Abfall) 

WENRA Western European Nuclear Regulators Association  
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1. Einleitung

Die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen anfallenden radioaktiven Reststoffe sowie ausgebaute oder abge-
baute radioaktive Anlagenteile müssen schadlos verwertet oder als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt wer-
den. 

In der Bundesrepublik Deutschland fallen radioaktive Abfälle an: 

beim Betrieb von Leistungs-, Versuchs-, Demonstrations- und Forschungsreaktoren,

aus der Stilllegung von Leistungs-, Versuchs- und Demonstrationsreaktoren sowie von Forschungs- 
und Unterrichtsreaktoren und weiteren kerntechnischen Einrichtungen,

bei der Urananreicherung sowie bei der Herstellung von Brennelementen (kerntechnische Industrie),

bei der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung,

bei der Radioisotopenanwendung in sonstigen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Gewerbe- 
und Industriebetrieben, Krankenhäusern oder Arztpraxen,

bei sonstigen Abfallverursachern, wie z. B. im militärischen Bereich,

zukünftig bei der Konditionierung bestrahlter Brennelemente, die der direkten Endlagerung zugeführt
werden.

Das Verzeichnis radioaktiver Abfälle gibt einen Überblick über den Bestand der in Deutschland angefallenen 
endzulagernden, bzw. endgelagerten radioaktiven Abfälle und bestrahlten Brennelemente zum Stichtag 31. De-
zember 2014 und eine Prognose über das erwartete radioaktive Abfallaufkommen bis zum Jahr 2080. Es stellt 
eine der Grundlagen für die Entsorgungsplanung und für die Erstellung des Nationalen Entsorgungsprogramms 
dar. Mit der Zuordnung der radioaktiven Abfälle zu ihren Standorten erfüllt das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) im Namen der Bundesrepublik Deutschland die geforderte 
Berichterstattung gegenüber der EU-Kommission im Rahmen der Richtlinie 2011/70/Euratom.  

Der Bestand an radioaktiven Abfällen ist kontinuierlichen Veränderungen unterworfen, deshalb kann das Ver-
zeichnis radioaktiver Abfälle nur den Stand zu einem bestimmten Stichtag darstellen und wird deshalb alle drei 
Jahre aktualisiert. 
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2. Zusammenfassende Auswertung

2.1  Umfang der erfassten Daten  

Das Verzeichnis radioaktiver Abfälle umfasst die bestrahlten Brennelemente und die radioaktiven Abfälle aus 
der Wiederaufarbeitung im europäischen Ausland, die zum Stichtag 31. Dezember 2014 bereits zurückgeführt 
wurden, sowie alle Arten radioaktiver Abfälle, die in der Bundesrepublik Deutschland endgelagert werden sol-
len. 

Radioaktive Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung, die nicht direkt an ein Endlager des Bundes, sondern 
an eine Landessammelstelle abgeliefert werden müssen, werden erst nach Abgabe an eine Landessammelstelle 
berücksichtigt.  

2.2 Klassifizierung und Kategorisierung der radioaktiven Abfälle 

Für die Darstellung im Verzeichnis radioaktiver Abfälle wird grundsätzlich zwischen: 

bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen aus deren Wiederaufarbeitung sowie

sonstigen radioaktiven Abfällen

unterschieden. 

Erstere zählen auf Grund ihrer hohen Nachzerfallsleistung zu den Wärme entwickelnden Abfällen und können 
nach IAEA Klassifikation zum größten Teil den hochradioaktiven Abfällen zugeordnet werden. Die sonstigen 
radioaktiven Abfälle gehören, bis auf wenige Ausnahmen, zu den Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung und zählen nach IAEA Klassifikation zu den schwach- und mittelradioaktiven Abfällen.  

Die sonstigen radioaktiven Abfälle (radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung) werden für 
die Darstellung im Verzeichnis radioaktiver Abfälle nach ihrem Verarbeitungszustand kategorisiert1: 

Rohabfälle sind radioaktive Abfälle in ihrer Entstehungsform.

Vorbehandelte Abfälle sind zur besseren Handhabung oder Lagerung vorbehandelt worden. Für die
Endlagerung müssen sie jedoch weiter konditioniert werden.

Konditionierte Abfallprodukte sind Abfälle in Innenbehältern (z. B. Fässern), die soweit konditio-
niert wurden, dass eine weitere Behandlung deren Produkteigenschaften nicht mehr verändert. Diese
Abfälle müssen allerdings für die Endlagerung noch in einen Endlagerbehälter verpackt werden.

Endlagergebinde sind Abfallprodukte in einem zur Endlagerung vorgesehenen Behältertyp.

___________________________ 
1 Dabei wurde das Kategoriensystem, wie es auch in Anlage X StrlSchV erläutert wird, mit Rohabfall (R), Zwischenprodukt (Z) und 
konditionierter Abfall (K) für die Zwecke der Abfallbestandserhebung durch das nachfolgende Kategoriensystem ersetzt. Der Vergleich 
der Kategoriensysteme wird in Tabelle 2.1 dargestellt. 

Für die Zwecke der Abfallbestandserhebung werden die Abfälle nach dem Stand ihrer Bearbeitung untergliedert 
in Rohabfälle (RA), d. h. Abfälle in ihrer Entstehungsform, und in „vorbehandelte Abfälle“ (VA) die z. B. eine 
Vorkonditionierung zur besseren Handhabung erhalten haben. Für die Zwischenlagerung werden die Abfälle in 
der Regel konditioniert. Aus dem Konditionierungsprozess entstehen in der Regel Abfallprodukte, die z.B. in 
Fässern (als Innenbehälter für einen zukünftigen Endlagerbehälter) (P1) oder auch schon in Behältern, die für 
das Endlager Konrad vorgesehen sind (G1), lagern. Diese sollen in der Regel bis zur Endlagerung nicht weiter 
in ihren Produkteigenschaften verändert werden. Im Rahmen der Produktkontrolle durch das Bundesamt für 
Strahlenschutz ist festzustellen, dass dieses Abfallprodukt, bei Erfüllung der Endlagerungsbedingungen, in das 
Endlager Konrad eingelagert werden kann. Ist mindestens die radiologische Produktkontrolle erfolgreich durch-
geführt worden, wird aus einem Abfallprodukt der Kategorie P1 ein Abfallprodukt der Kategorie P2. Die Ab-
fallprodukte der Kategorie P2 werden dann für die Endlagerung noch in Konradbehälter eingestellt und gege-
benenfalls vergossen (G1). Wird ein Abfallgebinde (G1) vom BfS als endlagerfähig bestätigt, liegt ein „pro-
duktkontrolliertes Abfallgebinde“ (G2) vor, welches zur Einlagerung in das Endlager Konrad angemeldet und 
abgerufen werden kann. Ein Abfallgebinde muss nicht zwingend alle Schritte von RA bis G2 durchlaufen, aber 
nur G2 Gebinde können  in das Endlager Konrad eingelagert werden. 
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Tabelle 2.1: Zuordnung des früheren zum neueren Kategoriensystem 

 Rohabfälle und 
vorbehandelte 

Abfälle 

Konditionierte 
Abfallprodukte 

Endlager- 
gebinde 

 RA VA P1 P2 G1 G2 

Rohabfall 

Zwischenprodukt 

Konditionierter Abfall 

X X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Verzeichnis radioaktiver Abfälle die RA und VA in eine Kate-
gorie, P1 und P2 zu Abfallprodukten und G1 und G2 zu Endlagergebinden zusammengefasst.  

2.3 Bestand bestrahlter Brennelemente und Abfällen aus der Wiederaufarbeitung 

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 sind aus dem Betrieb der Leistungsreaktoren in der Bundesrepublik Deutsch-
land etwa 8.380 Mg SM2 in Form bestrahlter Brennelemente (BE) angefallen, die in Deutschland endgelagert 
werden müssen.  

Tabelle 2.2:  Bestand bestrahlter Brennelementen aus deutschen Leistungsreaktoren,  
die zum Stichtag 31. Dezember 2014 in Deutschland lagern 

Lagerort Behälter 
Brenn- 

elemente 
Masse 

Kernkraftwerk-Lagerbecken*  14.013 BE 4.258 Mg SM

Trockene Behälterlagerung in Standortzwischenlagern 352 9.638 BE 3.444 Mg SM

Trockene Behälterlagerung in den Zwischenlagern Ah-
aus, Gorleben und dem Zwischenlager Nord  

76 5.343 BE 
 

677 Mg SM 

 Summe: 28.994 BE  8.379 Mg SM

*einschließlich des als Nasslager konzipierten Zwischenlagers Obrigheim sowie des Cores des endgültig außer Betrieb genommenen 
Kernkraftwerks Brunsbüttel 

Aus der Wiederaufarbeitung radioaktiver Abfälle aus dem europäischen Ausland zurück-genommene und im 
Inland angefallene verglaste hochradioaktive Abfälle lagern in Form von 3.164 Kokillen in 113 Behältern im 
Zwischenlager Gorleben und dem Zwischenlager Nord. 

Die in den deutschen Versuchs- und Demonstrationsreaktoren angefallenen Mengen an Brennstoff, die noch 
endzulagern sind, lagern trocken in 461 Behältern im Zwischenlager Ahaus, im Forschungszentrum Jülich und 
im Zwischenlager Nord.  

Die aus Forschungsreaktoren stammende Menge bestrahlter Brennelemente ist um mehrere Größenordnungen 
geringer als die zu entsorgende Menge aus Leistungsreaktoren und lagert an den Forschungsreaktoren in Berlin, 
in Garching und in Mainz sowie in 18 Behältern im Zwischenlager Ahaus.  

                                                            
2  Megagramm Schwermetall (Mg SM) ist  die Einheit der Schwermetallmasse und damit ein Maß für den Brennstoffgehalt (Uran, Plu-

tonium und Thorium) eines Brennelements. 
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2.4 Bestand sonstiger radioaktiver Abfälle 

Der Bestand sonstiger radioaktiver Abfälle ist in Tabelle 2.3 aufgeführt. Die Verteilung der insgesamt zum 
Stichtag 31. Dezember 2014 vorliegenden rund 117.000 m³ konditionierten radioaktiven Abfällen auf die Ver-
ursachergruppen kann Abb. 2.1 entnommen werden.  

Abb. 2.1: Aufteilung des Bestandes sonstiger konditionierter radioaktiver Abfälle  
nach Abfallverursachergruppen am 31. Dezember 2014 

Tabelle 2.3: Bestand an sonstigen radioaktiven Abfällen (Stichtag 31. Dezember 2014)3 

Verarbeitungszustand Menge4 

Rohabfall und vorbehandelter Abfall 21.662 Mg  

Konditionierte Abfallprodukte 16.908  m3 

Endlagergebinde 100.288  m3 

Die Menge an Rohabfällen und vorbehandelten Abfällen wird als Masse angegeben, da das Volumen dieser 
Abfälle durch die Konditionierung in der Regel noch reduziert wird und daher keine Rückschlüsse auf das 
Endlagervolumen erlaubt. Die konditionierten Abfälle werden als Volumina angegeben, da sich hier das zu 
erwartende Endlagervolumen in der Regel nur noch durch das Verpacken der Abfallprodukte in Endlagerbehäl-
ter vergrößert, nicht aber durch Veränderungen des Abfallproduktes selbst.  

Bevor ein Endlagergebinde zur Einlagerung in das Endlager Konrad angenommen werden kann, muss die Pro-
duktkontrolle abgeschlossen werden. Bei der Produktkontrolle wird überprüft, ob das Gebinde die Endlage-
rungsbedingungen erfüllt. 

Derzeit wurde für ca. 3.000 m³ radioaktiver Abfälle die Einhaltung der Endlagerungsbedingungen Konrad und 
damit die Freigabe zur Anmeldung für die Einlagerung im Endlager Konrad durch das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) bestätigt.  

3 Abweichungen zu anderen Publikationen ergeben sich aufgrund der Datenverarbeitung mit Fokus auf den Lagerstandort anstatt auf 
die Abfalleigentümer. 

4 Inklusive der im Ausland lagernden sonstigen radioaktiven Abfälle. 
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3. Abfallbestand an den verschiedenen Standorten

Für die Darstellung im Verzeichnis radioaktiver Abfälle wurden die Abfälle nach den von den Verursachern 
gemeldeten Lagerorten am 31. Dezember 2014 zusammengestellt. Der Genehmigungsinhaber der Anlage ist 
nicht zwingend identisch mit dem Verursacher (Eigentümer) der Abfälle. Da nach §78 Strahlenschutzverord-
nung die Zwischenlagerung von mehreren Ablieferungspflichtigen gemeinsam oder durch Dritte erfolgen kann, 
ist der Besitzer der radioaktiven Abfälle nicht zwingend der Eigentümer. 

Konditionierungseinrichtungen, die räumlich nicht klar von den Zwischenlagern getrennt sind, werden am ent-
sprechenden Standort mitaufgeführt und die in der Konditionierung befindliche Abfallmenge wird nicht explizit 
ausgewiesen. 

Bei externen Konditionierungseinrichtungen werden die dort in Bearbeitung befindlichen Abfälle aufgelistet. 
Nach erfolgter Konditionierung werden die Abfälle in Abfalllager verbracht.  

Abb. 3.1 gibt einen Überblick über die Standorte der Reaktoren, Transportbehälterlager, Abfalllager, Landes-
sammelstellen und Konditionierungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland.  
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Abb. 3.1: Standorte der Reaktoren, Transportbehälterlager, Abfalllager, Landessammelstellen 
und Konditionierungseinrichtungen für radioaktive Abfälle in der Bundesrepublik 
Deutschland 
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die gesicherten und belastbaren Zahlen darstellen. Da für viele Fragestellungen auch die dazugehörige Schwer-
metallmasse, d. h. ein Maß für den Brennstoffgehalt (Uran, Plutonium und Thorium), von Interesse ist, werden 
auch dazu Angaben gemacht. Diese Daten wurden rechnerisch ermittelt. Hierzu wurde die Zahl der Brennele-
mente mit einer mittleren Schwermetallmasse pro Brennelement multipliziert. Es ist dabei zu berücksichtigen, 
dass die Schwermetallmasse pro Brennelement einerseits im Laufe der Jahre bei der Produktion Veränderungen 
unterworfen war und andererseits infolge des Abbrands abnimmt. Die errechneten Schwermetallmassen können 
daher nur als Richtwerte dienen und sind nicht exakt identisch mit den tatsächlich in den bestrahlten Brennele-
menten befindlichen Massen. Es gilt zu beachten, dass in den Wiederaufarbeitungsabfällen nur geringe Massen 
an Uran und Plutonium vorliegen, da diese abgetrennt und wieder verwendet wurden.  

Die Rohabfälle und vorbehandelten Abfälle werden nach ihrer chemischen Form in Anlehnung an Anlage X 
Teil A Nr. 2 Strahlenschutzverordnung unterschieden. Die konditionierten Abfallprodukte werden nach Gebin-
deart und -volumen5 unterschieden.  

5 Bei der Volumenangabe der Abfallgebinde handelt es sich um das Bruttovolumen des Gebindes. Der nachfolgenden Tabelle können 
die jeweiligen typischen Volumina entnommen werden. 

Behälter Bruttovolumen Behälter Bruttovolumen

200-l-Fass 0,27 m³ Gussbehälter Typ III 1,00 m³ 

280-l-Fass 0,38 m³ Container Typ I 3,90 m³ 

400-l-Fass 0,52 m³ Container Typ I (Typ KfK) 3,80 m³ 

570-l-Fass 0,75 m³ Container Typ II 4,60 m³ 

Betonbehälter Typ I 1,20 m³ Container Typ III 8,70 m³ 

Betonbehälter Typ II 1,30 m³ Container Typ IV 7,40 m³ 

Gussbehälter Typ I 0,70 m³ Container Typ IV (Typ KfK) 7,14 m³ 

Gussbehälter Typ II 1,30 m³ Container Typ V 10,90 m³ 

Gussbehälter Typ II (Typ KfK) 1,20 m³ Container Typ VI 5,40 m³ 
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3.1 Standorte in Baden-Württemberg 

3.1.1 Karlsruhe - Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) auf dem Gelände des 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Campus Nord 

Genehmigungsinhaber: WAK GmbH 

Name der Anlage: WAK GmbH 

Anlagenteile: Lagerhallen

> unbefristete Genehmigung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 2.722,1 Mg

Feste Abfälle, organisch 75,6 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 64,0 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 2,9 Mg

Mischabfälle  115,2 Mg

Strahlungsquellen 5,3 Mg

Summe: 2.985,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 6.942 1.874 m³

280-l-Fass 424 161 m³

400-l-Fass 421 219 m³

570-l-Fass 67 50 m³

Betonbehälter Typ II 1 1 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 16 114 m³

Gussbehälter Typ II 32 42 m³

Summe: 7.903 2.461 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 7.102 8.522 m³

Betonbehälter Typ II 14 18 m³

Container Typ IV 9 67 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 6.517 46.546 m³

Gussbehälter Typ II 136 177 m³

Gussbehälter Typ II (Typ KfK) 280 336 m³

Sonstiges 274 1.203 m³

Summe: 14.332 56.869 m³
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3.1.2 Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Genehmigungsinhaber: EnBW Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Anlagenteile: Block I

> Nachbetriebsphase 

Block II

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2022 

Standortzwischenlager

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (6. Dezember 2006) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Lagerbecken 824 BE  385 Mg SM

Zwischenlager 

- 44 Castor® V/19 836 BE 405 Mg SM

Summe: 1.660 BE 790 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 103,0 Mg

Feste Abfälle, organisch 48,7 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,6 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 1,3 Mg

Mischabfälle 6,5 Mg

Strahlungsquelle <0,1 Mg

Summe: 160,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 335 90 m³

280-l-Fass 4 2 m³

Summe: 339 92 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ II 73 95 m³

Container Typ IV 1 7 m³

Gussbehälter Typ II 239 311 m³

Summe: 313 413 m³
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3.1.3 Kernkraftwerk Obrigheim 

Genehmigungsinhaber: EnBW Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Obrigheim 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> in Stilllegung 

Brennelemente-Nasslager

> unbefristete Genehmigung 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Brennelemente-Nasslager 342 BE  100 Mg SM

Summe: 342 BE 100 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 96,8 Mg

Feste Abfälle, organisch 15,1 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 1,4 Mg

Mischabfälle 16,9 Mg

Summe: 130,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 1 <1 m³

Sonstiges 302 82 m³

Summe: 303 82 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ II 4 5 m³

Container Typ II 25 115 m³

Container Typ III 3 26 m³

Container Typ IV 31 229 m³

Container Typ V 31 338 m³

Gussbehälter Typ II 107 139 m³

Summe: 201 852 m³
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3.1.4 Kernkraftwerk Philippsburg 

Genehmigungsinhaber: EnBW Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Philippsburg 

Anlagenteile: Block 1

> Nachbetriebsphase 

Block 2

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2019 

Standortzwischenlager

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (19. März 2007) 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Lagerbecken 1.427 BE  448 Mg SM

Zwischenlager 

- 25 Castor® V/19 

- 11 Castor® V/52 

475 BE 

572 BE 

257 Mg SM 

100 Mg SM

Summe: 2.474 BE 805 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 90,4 Mg

Feste Abfälle, organisch 43,7 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 1,9 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 0,2 Mg

Mischabfälle 31,9 Mg

Summe: 168,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 3.142 848 m³

400-l-Fass 79 41 m³

Summe: 3.221 889 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 44 53 m³

Betonbehälter Typ II 18 23 m³

Container Typ III 27 235 m³

Gussbehälter Typ II 29 38 m³

Summe: 118 349 m³
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3.1.5 Landessammelstelle Baden-Württemberg 

Die radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle Baden-Württemberg lagern am Standort der Wiederaufarbei-
tungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- GmbH in Karlsruhe. 
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3.2 Standorte in Bayern 

3.2.1 Garching – Technische Universität München 

Genehmigungsinhaber: Technische Universität München 

Name der Anlage: Technische Universität München 

Anlagenteile: Forschungsreaktor München

> in Stilllegung 

Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (in Be-
trieb)

> unbefristete Genehmigung 

Institut für Radiochemie

> unbefristete Genehmigung 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse 

Gestell im Absetzbecken des FRM II 35 BE 243,5 kg Uran 

Summe: 35 BE 243,5 kg Uran

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 28,1 Mg

Feste Abfälle, organisch 2,0 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 2,7 Mg

Mischabfälle 0,7 Mg

Summe: 33,5 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 4 1 m³

Gussbehälter Typ II 1 1 m³

Summe: 5 2 m³
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3.2.2 Karlstein - Siemens AG 

Genehmigungsinhaber: Siemens AG, Energy Sector 

Name der Anlage: Siemens AG  

Anlagenteile: Kernenergieversuchsanlage und Servicezentrum

> unbefristete Genehmigung 

Lagerhallen

> unbefristete Genehmigung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 29,0 Mg

Feste Abfälle, organisch 0,2 Mg

Summe: 29,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 4 1 m³

280-l-Fass 1 <1 m³

400-l-Fass 1 1 m³

Gussbehälter Typ II 4 5 m³

Summe: 10 7 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ III 34 296 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 124 885 m³

Container Typ VI 236 1.274 m³

Summe: 394 2.455 m³
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3.2.3 Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 

Genehmigungsinhaber: E.ON Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 

Anlagenteile:  Kernkraftwerk  

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2015  

 Standortzwischenlager  

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (27. Februar 2006) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente Nettomasse 

Lagerbecken 404 BE  217 Mg SM

Zwischenlager 

- 21 Castor® V/19 

 

399 BE 

 

214 Mg SM

Summe: 803 BE 431 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 11,3 Mg

Feste Abfälle, organisch 17,2 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,5 Mg

Summe: 29,0 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 47 13 m³

Summe: 47 13 m³

 

Endlagergebinde Anzahl Volumen 

Gussbehälter Typ II 15 20 m³

Summe: 15 20 m³
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3.2.4 Kernkraftwerk Gundremmingen 

Genehmigungsinhaber: RWE Power AG 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Gundremmingen  

Anlagenteile:  Block A  

> in Stilllegung 

 Block B  

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2017  

 Block C  

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2021  

 Standortzwischenlager  

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (25. August 2006)  

 Konditionierungseinrichtungen 

> unbefristete Genehmigung  

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente Nettomasse 

Lagerbecken 4.410 BE  767 Mg SM

Zwischenlager 

- 42 Castor® V/52 

 

2.184 BE 

 

380 Mg SM

Summe: 6.594 BE 1.147 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 48,5 Mg

Feste Abfälle, organisch 1,4 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 4,4 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 0,5 Mg

Mischabfälle 19,4 Mg

Summe: 74,2 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 667 180 m³

Summe: 667 180 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ IV 121 895 m³

Gussbehälter Typ II 23 30 m³

Summe: 144 925 m³
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3.2.5 Kernkraftwerk Isar 

Genehmigungsinhaber: E.ON Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Isar 

Anlagenteile: Isar 1

> Nachbetriebsphase 

Isar 2

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2022 

Standortzwischenlager

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (12. März 2007) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Lagerbecken 2.172 BE  536 Mg SM

Zwischenlager 

- 25 Castor® V/19 

- 9 Castor® V/52 

475 BE 
468 BE 

254 Mg SM 

81 Mg SM

Summe: 3.115 BE 871 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 115,6 Mg

Feste Abfälle, organisch 18,7 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,9 Mg

Mischabfälle < 1 Mg

Summe: 135,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 414 112 m³

280-l-Fass 17 6 m³

400-l-Fass 21 11 m³

570-l-Fass 5 4 m³

Summe: 457 133 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen 

Betonbehälter Typ II 3 4 m³

Gussbehälter Typ I 2 1 m³

Gussbehälter Typ II 276 359 m³

Summe: 281 364 m³
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3.2.6 Mitterteich - EVU-Lagerhalle 

Genehmigungsinhaber: GRB Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe GmbH 

Name der Anlage: EVU-Lagerhalle Mitterteich 

> Genehmigung befristet bis 31. Dezember 2028 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 11.899 3.213 m³

280-l-Fass 287 109 m³

400-l-Fass 106 55 m³

570-l-Fass 26 20 m³

Sonstiges 5 14 m³

Summe: 12.323 3.411 m³

 

Endlagergebinde Anzahl Volumen 

Betonbehälter Typ I 112 134 m³

Betonbehälter Typ II 165 215 m³

Container Typ I 6 23 m³

Container Typ III 1 9 m³

Container Typ IV 164 1.214 m³

Container Typ V 11 120 m³

Gussbehälter Typ II 1.993 2.591 m³

Summe: 2.452 4.306 m³
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3.2.7 Mitterteich - Landessammelstelle Bayern 

 

Genehmigungsinhaber: GRB Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe GmbH 

Name der Anlage: Landessammelstelle Bayern 

> Genehmigung befristet bis 31. Dezember 2028 

Hinweis: Die Annahme von Rohabfällen erfolgt auch in der Außenstelle Neuherberg.  

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Mischabfälle 7,2 Mg

Strahlungsquellen  <0,1 Mg

Summe: 7,2 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 777 210 m³

280-l-Fass 6 2 m³

400-l-Fass 10 5 m³

Summe: 793 217 m³
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3.3 Standorte in Berlin 

3.3.1 Berlin - Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH 

Genehmigungsinhaber: Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH 

Name der Anlage: Berliner-Experimentier-Reaktor II 

> Betrieb wird zum 31. Dezember 2019 eingestellt 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse 

Absetzgestelle 57 BE 77,4 kg SM

Summe: 57 BE 77,4 kg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 0,3 Mg

Summe: 0,3 Mg
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3.3.2 Berlin - Landessammelstelle  

Genehmigungsinhaber: Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH 

Name der Anlage: Landessammelstelle Berlin 

Anlagenteile: Landessammelstelle

> unbefristete Genehmigung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 76,2 Mg

Feste Abfälle, organisch 3,7 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 119,0 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 0,5 Mg

Gasförmige Abfälle <0,1 Mg

Mischabfälle 27,9 Mg

Strahlungsquellen 2,8 Mg

Summe: 230,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 287 78 m³

400-l-Fass 12 6 m³

Summe: 298 84 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ IV 25 185 m³

Summe: 25 185 m³
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3.4  Standorte in Brandenburg 

3.4.1 Kernkraftwerk Rheinsberg 

Genehmigungsinhaber: EWN GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Rheinsberg 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> In Stilllegung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 157,0 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 3,0 Mg

Mischabfall 40,5 Mg

Summe: 200,5 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass  477 129 m³

570-l-Fass  1 1 m³

Summe: 478 130 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 19 23 m³

Betonbehälter Typ II 6 8 m³

Summe: 25 31 m³

6eite 30 Yon 84



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 427 – Drucksache 18�5980

3.4.2 Landessammelstelle Brandenburg 

Die radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle lagern zusammen mit den Abfällen der Landessammelstelle 
Mecklenburg-Vorpommern im Zwischenlager Nord. 
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3.5 Standorte in Bremen 

3.5.1 Landessammelstelle Bremen 

Die radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle lagern zusammen mit den Abfällen der Landessammelstellen 
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beim Helmholtz-Zentrum für Material- und Küstenforschung 
GmbH in Geesthacht. 
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3.6 Standorte in Hamburg 

3.6.1  Landessammelstelle Hamburg 

Die radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle lagern zusammen mit den Abfällen der Landessammelstellen 
der Länder Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beim Helmholtz-Zentrum für Material- und Küs-
tenforschung GmbH in Geesthacht. 
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3.7 Standorte in Hessen 

3.7.1 Ebsdorfergrund - Landessammelstelle Hessen 

Genehmigungsinhaber: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 

Name der Anlage: Landessammelstelle Hessen 

 unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Mischabfälle 114,9 Mg

Summe: 114,9 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass  303 82 m³

Summe: 303 82 m³
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3.7.2 Hanau - NUCLEAR CARGO + SERVICE 

Genehmigungsinhaber: NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH 

Name der Anlage: NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH 

Anlagenteile: zwei Lagerhallen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 0,4 Mg

Summe: 0,4 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 38 10 m³

280-l-Fass 2 1 m³

400-l-Fass 39 20 m³

570-l-Fass 5 4 m³

Summe: 84 35 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 133 160 m³

Betonbehälter Typ II 6 8 m³

Gussbehälter Typ II 4 5 m³

Container Typ IV 1 7 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 278 1.985 m³

Container Typ V 29 316 m³

Container Typ VI 954 5.152 m³

Summe: 1.405 7.633 m³
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3.7.3 Kernkraftwerk Biblis 

Genehmigungsinhaber: RWE Power AG 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Biblis  

Anlagenteile:  Block A und B 

> Nachbetriebsphase 

 Abfalllagerhalle (LAW-Lager)  

> unbefristete Genehmigung 

 Standortzwischenlager 

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach der ersten 
Einlagerung (18. Mai 2006) 

> Mit der 3. Änderungsgenehmigung vom 16. Juni 2014 
gemischte Lagerung von Transport- und Lagerbehäl-
tern und bis zu 252 Mosaik-Behältern in Halle 2 mög-
lich 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente Nettomasse 

Lagerbecken 946 BE  506 Mg SM

Zwischenlager 

- 51 Castor® V/19 

 

969 BE 

 

519 Mg SM

Summe: 1.915 BE 1.025 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 84,5 Mg

Feste Abfälle, organisch 21,7 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 2,9 Mg

Mischabfälle 8,8 Mg

Strahlungsquellen <0,1 Mg

Summe: 117,9 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass  89 24 m³

280-l-Fass 24 9 m³

400-l-Fass 36 19 m³

570-l-Fass 3 2 m³

Summe: 152 54 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen 

Betonbehälter Typ I 323 388 m³

Betonbehälter Typ II 279 363 m³

Gussbehälter Typ I 41 29 m³

Gussbehälter Typ II 460 598 m³

Gussbehälter Typ III 674 674 m³

Summe: 1.777 2.052 m³
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3.8 Standorte in Mecklenburg-Vorpommern 

3.8.1 Kernkraftwerk Greifswald 

Genehmigungsinhaber: Energiewerke Nord GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Greifswald 

Anlagenteile: Kernkraftwerk Block 1-6

> In Stilllegung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 89,2 Mg

Feste Abfälle, organisch 17,3 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 290,4 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 4,5 Mg

Mischabfälle 184,8 Mg

Summe: 586,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 200 54 m³

Summe: 200 54 m³
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3.8.2 Rubenow - Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern  

Genehmigungsinhaber: ZLN GmbH und EWN GmbH 

Name der Anlage: Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Mecklenburg-
Vorpommern 

> unbefristete Genehmigung 

Hinweis: Die Abfälle der Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit den Abfällen der 
Landessammelstelle Brandenburg lagern separat im Zwischenlager Nord. 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 1,3 Mg

Summe: 1,3 Mg
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3.8.3 Rubenow - Zwischenlager Nord 

Genehmigungsinhaber: EWN GmbH, ZLN GmbH 

Name der Anlage: Zwischenlager Nord 

Anlagenteile: Lager für radioaktive Abfälle

> unbefristete Genehmigung 

Zwischenlager

> Aufbewahrung befristet bis 31. Oktober 2039 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente 
bzw. Kokillen 

Nettomasse 

Zwischenlager 

- 62 Castor® 440/84 und 3 Castor® KRB-MOX 

- 4 Castor® KNK 

- 5 Castor® HAW 20/28 CG mit verglasten Spaltproduktlö-
sungen 

5.048 BE 

2.413 Brennstäbe 

140 Kokillen 

584 Mg SM 

0,5 Mg SM

Summe: 5.048 BE 
 2.413 Brennstäbe 

140 Kokillen 

  584,5 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 3.756,5 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 14,6 Mg

Mischabfall 8,6 Mg

Strahlungsquellen 1,4 Mg

Summe: 3.781,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 10.614 2.866 m³

280-l-Fass 34 13 m³

400-l-Fass 114 59 m³

570-l-Fass 18 14 m³

Summe: 10.780 2.952 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen 

Betonbehälter Typ I 56 67 m³

Container Typ IV 19 141 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 477 3.406 m³

Gussbehälter Typ II 13 17 m³

Summe: 565 3.631 m³
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3.9 Standorte in Niedersachsen  

3.9.1 Braunschweig - Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH 

Genehmigungsinhaber: Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH 

Name der Anlage: Konditionierungseinrichtungen 

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 8,1 Mg

Mischabfälle 31,4 Mg

Strahlungsquellen 6,6 Mg

Summe: 46,1 Mg
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3.9.2 Braunschweig - Forschungs- & Meßreaktor 

Genehmigungsinhaber: Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

Name der Anlage: Forschungs- und Meßreaktor Braunschweig  

Anlagenteile: Forschungsreaktor

> zurück gebaut, Entlassung aus der atomrechtlichen 
Aufsicht mit Ausnahme des Zwischenlagers 

> Genehmigung befristet bis zum Abruf durch eine An-
lage des Bundes zur Endlagerung zuzüglich angemes-
sener Zeiten für die mit der Abgabe verbundenen Ar-
beiten 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 84 23 m³

400-l-Fass 32 17 m³

570-l-Fass 2 2 m³

Summe: 118 42 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 7 8 m³

Summe: 7 8 m³
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3.9.3 Gorleben - Zwischenlager 

Genehmigungsinhaber: BLG Brennelementlager Gorleben GmbH, 

GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH 

Name der Anlage: Zwischenlager Gorleben 

Anlagenteile:  Abfalllager Gorleben  

> unbefristete Umgangsgenehmigung 

 Transportbehälterlager  

> Aufbewahrung befristet bis 31. Dezember 2034 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente 
bzw. Kokillen 

Nettomasse 

Zwischenlager 

- 3 Castor® V/19 

- 1 Castor® Ic 

- 1 Castor® IIa 

- 74 Castor® HAW 20/28 CG mit verglasten Spaltproduktlö-
sungen 

- 12 TN® 85 mit verglasten Spaltproduktlösungen 

- 1 TS® 28 V mit verglasten Spaltproduktlösungen 

- 21 Castor® HAW28M mit verglasten Spaltproduktlösungen 

 

57 BE 

16 BE 

9 BE 

2.072 Kokillen 
 

336 Kokillen 

28 Kokillen 

588 Kokillen 

 

30 Mg SM 

3 Mg SM 

5 Mg SM 

Summe: 82 BE 
3.024 Kokillen 

38 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 1.020 275 m³

280-l-Fass 216 82 m³

400-l-Fass 296 154 m³

Betonbehälter Typ II 8 10 m³

Gussbehälter Typ II 3 4 m³

Summe: 1.543 525 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 124 149 m³

Betonbehälter Typ II 333 433 m³

Container Typ III 69 600 m³

Container Typ IV 58 429 m³

Container Typ V 301 3.281 m³

Container Typ VI 65 351 m³

Gussbehälter Typ II 1.015 1.320 m³

Gussbehälter Typ III 113 113 m³

Summe: 2.078 6.676 m³
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3.9.4 Kernkraftwerk Emsland 

Genehmigungsinhaber: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Emsland 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2022 

Standortzwischenlager

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (10. Dezember 2002) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Lagerbecken 510 BE  274 Mg SM

Zwischenlager 

- 32 Castor® V/19 608 BE 327 Mg SM

Summe: 1.118 BE 601 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 7,4 Mg

Feste Abfälle, organisch 17,3 Mg

Summe: 24,7 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 58 16 m³

Summe: 58 16 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Gussbehälter Typ II 41 53 m³

Summe: 41 53 m³
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3.9.5 Kernkraftwerk Grohnde 

Genehmigungsinhaber: E.ON Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Grohnde 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2021 

Standortzwischenlager

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (27. April 2006) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Lagerbecken 502 BE  274 Mg SM

Zwischenlager 

- 22 Castor® V/19 418 BE 228 Mg SM

Summe: 920 BE 502 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 5,0 Mg

Feste Abfälle, organisch 33,4 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 0,7 Mg

Mischabfälle  17,0 Mg

Summe: 56,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 323 87 m³

400-l-Fass 5 3 m³

Summe: 328 90 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Gussbehälter Typ II  10 13 m³

Summe: 10 13 m³
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3.9.6 Kernkraftwerk Lingen 

Genehmigungsinhaber: Kernkraftwerk Lingen GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Lingen 

> im sicheren Einschluss mit Übergang zum Abbau 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 127,5 Mg

Mischabfall  19,3 Mg

Summe: 146,8 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 579 156 m³

280-l-Fass 26 10 m³

Summe: 605 166 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Gussbehälter Typ II 142 185 m³

Summe: 142 185 m³
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3.9.7 Kernkraftwerk Stade 

Genehmigungsinhaber: E.ON Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Stade 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> in Stilllegung 

Lager für radioaktive Abfälle (LarA)

> soll bei Verfügbarkeit des Endlagers Konrad geräumt 
werden, daher auf maximal 40 Jahre ab Inbetrieb-
nahme (Juli 2007) befristet 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 574,4 Mg

Feste Abfälle, organisch 4,2 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,6 Mg

Mischabfälle 6,0 Mg

Summe: 585,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 649 175 m³

280-l-Fass 9 3 m³

Summe: 658 178 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ III 27 235 m³

Container Typ IV 183 1.354 m³

Container Typ V 191 2.082 m³

Gussbehälter Typ II 321 417 m³

Summe: 722 4.088 m³
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3.9.8 Kernkraftwerk Unterweser 

Genehmigungsinhaber: E.ON Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Unterweser 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> Nachbetriebsphase 

Lagerhalle Unterweser

>  unbefristete Genehmigung 

Standortzwischenlager

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (18. Juni 2007) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Lagerbecken 413 BE  222 Mg SM

Zwischenlager 

- 16 Castor® V/19 304 BE 164 Mg SM

Summe: 717 BE 386 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 30,2 Mg

Feste Abfälle, organisch 13,1 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,4 Mg

Mischabfälle 0,4 Mg

Summe: 44,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 1.375 371 m³

280-l-Fass 79 30 m³

400-l-Fass 63 33 m³

570-l-Fass 78 59 m³

Summe: 1.595 493 m³

6eite 50 Yon 84



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 447 – Drucksache 18�5980

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 36 43 m³

Betonbehälter Typ II 87 113 m³

Container Typ IV 13 96 m³

Container Typ V 19 207 m³

Gussbehälter Typ I 21 15 m³

Gussbehälter Typ II 388 504 m³

Summe: 564 978 m³
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3.9.9 Landessammelstelle Niedersachsen 

Der Betrieb der Landessammelstelle Niedersachsen erfolgt seit 2002 durch die Gesellschaft für Nuklear-Service 
(GNS). Die Annahme von Rohabfällen für die Landessammelstelle Niedersachsen sowie die Konditionierung 
dieser Abfälle erfolgt durch die GNS in ihrer Betriebsstätte auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich. 
Nach der endlagergerechten Konditionierung und Verpackung werden die Abfälle in das Lager der Fa. Eckert 
& Ziegler Nuclitec in Leese transportiert und dort zwischengelagert. Im Zwischenlager Leese lagern außerdem 
4.885 200-Liter-Fässer, die vor 2002 von der Landessammelstelle Niedersachsen angenommen wurden. 

Darüber hinaus lagern Altabfälle der Landessammelstelle Niedersachsen  zusammen mit den Abfällen der Lan-
dessammelstellen der Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein beim Helmholtz-Zentrum für Mate-
rial- und Küstenforschung GmbH in Geesthacht. 
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3.9.10 Leese – Außenlager für radioaktive Abfälle 

Genehmigungsinhaber: Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH 

Name der Anlage: Außenlager für radioaktive Abfälle Leese 

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 4.885 1.319 m³

Summe: 4.885 1.319 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ IV 5 37 m³

Summe: 5 37 m³
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3.9.11 Lingen – Brennelementefabrik 

Genehmigungsinhaber: Advanced Nuclear Fuels GmbH 

Name der Anlage: Brennelementefabrik 

Anlagenteile:  Fertigungsanlage für Brennelemente  

> unbefristete Genehmigung  

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 87,6 Mg

Feste Abfälle, organisch  8,2 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch  0,4 Mg

Flüssige Abfälle, organisch  3,6 Mg

Strahlungsquellen 0,2 Mg

Summe: 100,0 Mg
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3.9.12 Munster - Zentrale Sammelstelle der Bundeswehr 

Genehmigungsinhaber: Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien – ABC Schutz 

Name der Anlage: Zentrale Sammelstelle für radioaktive Abfälle der Bundeswehr 

> unbefristete Genehmigung  

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 180,0 Mg

Feste Abfälle, organisch 0,6 Mg

Strahlungsquellen 0,2 Mg

Summe: 180,8 Mg
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3.10 Standorte in Nordrhein-Westfalen 

3.10.1 Ahaus – Transportbehälterlager Ahaus 

Genehmigungsinhaber: GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Brennelement-Zwischen-
lager Ahaus GmbH 

Name der Anlage: Transportbehälterlager Ahaus 

 Aufbewahrung befristet bis 31. Dezember 2036, Genehmigung 
zur Aufbewahrung nach §7 Strahlenschutzverordnung befristet 
auf 10 Jahre nach der ersten Einlagerung (21. Juli 2010) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Zwischenlager 

- 3 Castor® V/19 

- 3 Castor® V/52 

- 305 Castor® THTR/AVR 

- 18 Castor® MTR 2 

57 BE 

156 BE 

617.606 Brennelementkugeln 

951 BE 

29 Mg SM 

26 Mg SM 

7 Mg SM 

2 Mg*

Summe: 1.164 BE und  
617.606 Brennelementkugeln 

  62 Mg SM
2 Mg*

*Bruttomasse der Brennelemente zum Zeitpunkt der Bereitstellung zur Entsorgung. Sie umfasst neben der
Gesamtmasse des Brennstoffs auch die Masse der nicht abtrennbaren Hüll- und Konstruktionsmaterialien. 
Die abtrennbaren Kopf- und Fußteile werden dabei nicht berücksichtigt. 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ III 31 270 m³

Container Typ IV 38 281 m³

Container Typ V 73 796 m³

Summe: 142 1.347 m³
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3.10.2 Duisburg – Gesellschaft für Nuklearservice mbH 

Genehmigungsinhaber: GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH 

Name der Anlage: Konditionierungseinrichtungen 

> Genehmigung befristet bis 31. Dezember 2022 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 183,4 Mg

Feste Abfälle, organisch 5,5 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,3 Mg

Mischabfälle 200,0 Mg

Summe: 389,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 971 262 m³

Summe: 971 262 m³
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3.10.3 Gronau – Urananreicherungsanlage 

Genehmigungsinhaber: URENCO Deutschland GmbH 

Name der Anlage: Urananreicherungsanlage 

Anlagenteile: Anlage

> unbefristete Genehmigung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 4,3 Mg

Feste Abfälle, organisch 2,3 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch < 0,1 Mg

Flüssige Abfälle, organisch < 0,1 Mg

Summe: 6,6 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 54 15 m³

Summe: 54 15 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Container Typ V 3 33 m³

Summe: 3 33 m³
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3.10.4 Hamm-Uentrop - Hochtemperatur Kernkraftwerk  

Genehmigungsinhaber: Hochtemperatur Kernkraftwerk GmbH (HKG) 

Name der Anlage: Thorium – Hochtemperaturreaktor (THTR) 

> im sicheren Einschluss 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 273,4 Mg

Feste Abfälle, organisch  4,7 Mg

Summe: 278,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 60 16 m³

Container Typ IV 2 15 m³

Summe: 62 31 m³
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3.10.5 Jülich - Atomversuchsreaktor 

Genehmigungsinhaber: Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH 

Name der Anlage: Atomversuchsreaktor Jülich 

Anlagenteile: Versuchsreaktor

> in Stilllegung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 685,1 Mg

Feste Abfälle, organisch 9,0 Mg

Mischabfälle 15,5 Mg

Summe: 709,6 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 97 26 m³

Summe: 97 26 m³
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3.10.6 Jülich - Forschungszentrum 

Genehmigungsinhaber: Forschungszentrum Jülich GmbH 

Name der Anlage: Forschungszentrum Jülich 

Anlagenteile:  Forschungsreaktor 2  
> in Stilllegung 

 Zwischenlager 
> Räumung angeordnet 

 Abfalllager  
> unbefristete Genehmigung  

 Konditionierungseinrichtungen 
> unbefristete Genehmigung 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente Nettomasse 

Zwischenlager 

- 152 Castor® THTR/AVR 

 

ca. 290.000 AVR-BE-Kugeln 

 

2 Mg SM

Summe: ca. 290.000 AVR-BE-Kugeln  2 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 122,5 Mg

Feste Abfälle, organisch 75,9 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 6,3 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 5,6 Mg

Mischabfälle 4.226,9 Mg

Summe: 4.437,2 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 618 167 m³

Summe: 618 167 m³

 

Endlagergebinde Anzahl Volumen 

Container Typ IV 14 104 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 24 171 m³

Container Typ V 17 185 m³

Summe: 55 460 m³
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3.10.7 Jülich - Gesellschaft für Nuklear-Service mbH 

Genehmigungsinhaber: GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH 

Name der Anlage: Konditionierungseinrichtungen 

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 153,5 Mg

Feste Abfälle, organisch 18,1 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 1,1 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 0,5 Mg

Mischabfälle 7,4 Mg

Strahlungsquelle 1,4 Mg

Summe: 182,0 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 1.386 374 m³

280-l-Fass 2 1 m³

400-l-Fass 5 3 m³

Sonstiges 3 2 m³

Summe: 1.396 380 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ II 1 1 m³

Container Typ V 81 883 m³

Summe: 82 884 m³
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3.10.8 Jülich - Landessammelstelle Nordrhein-Westfalen 

Genehmigungsinhaber: Bezirksregierung Köln 

Name der Anlage: Landessammelstelle Nordrhein-Westfalen 

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 1,2 Mg

Summe: 1,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 875 236 m³

280-l-Fass 676 257 m³

Summe: 1.551 493 m³
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3.10.9 Kernkraftwerk Würgassen 

Genehmigungsinhaber: E.ON Kernkraft GmbH 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Würgassen 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> in Stilllegung 

UNS-Zwischenlager

> in §7 AtG - Genehmigung des Kraftwerks enthalten, 
aber darin befristet bis 31. Dezember 2033 

Transportbereitstellungshalle

> befristete Genehmigung bis 31. Dezember 2045 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 28,1 Mg

Mischabfälle 47,0 Mg

Summe: 75,1 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 1.170 316 m³

280-l-Fass 1.508 573 m³

Summe: 2.678 889 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ II 3 4 m³

Container Typ II 19 87 m³

Container Typ III 136 1.183 m³

Container Typ V 124 1.352 m³

Gussbehälter Typ II 13 17 m³

Summe: 295 2.643 m³
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3.10.10 Krefeld - Siempelkamp Nukleartechnik GmbH 

Genehmigungsinhaber: Siempelkamp Nukleartechnik GmbH 

Name der Anlage: CARLA - Schmelzanlage 

> Genehmigung befristet bis 31. Dezember 2015 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle anorganisch 2.147,8 Mg

Feste Abfälle organisch 1,1 Mg

Mischabfälle 5,8 Mg

Summe: 2.154,7 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 270 73 m³

Summe: 270 73 m³
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3.11 Standorte in Rheinland-Pfalz 

3.11.1 Ellweiler - Landessammelstelle Rheinland-Pfalz 

Genehmigungsinhaber: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rhein-
land-Pfalz 

Name der Anlage: Landessammelstelle Rheinland-Pfalz  

unbefristete Genehmigung

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 7,4 Mg

Feste Abfälle, organisch 2,8 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 0,2 Mg

Mischabfälle 144,2 Mg

Strahlungsquellen 0,6 Mg

Summe: 155,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 35 9 m³

Summe: 35 9 m³
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3.11.2 Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

Genehmigungsinhaber: RWE Power AG 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

> in Stilllegung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 2,2 Mg

Feste Abfälle, organisch 11,6 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 41,0 Mg

Summe: 54,8 Mg

6eite 67 Yon 84



Drucksache 18�5980 – 464 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

3.11.3 Mainz - TRIGA-Forschungsreaktor Mainz 

Genehmigungsinhaber: Universität Mainz 

Name der Anlage: TRIGA-Forschungsreaktor Mainz  

> in Betrieb, unbefristete Genehmigung 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Nass-/ Trockenlager 4 BE 764 g Uran

Summe: 4 BE 764 g Uran
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3.12  Standorte im Saarland 

3.12.1 Elm-Derlen - Landessammelstelle Saarland 

Genehmigungsinhaber: Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

Name der Anlage: Landessammelstelle Saarland 

unbefristete Genehmigung

Die Abfälle der Landessammelstelle Saarland werden zurzeit bei der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH endla-
gergerecht konditioniert. 
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3.13 Standorte in Sachsen 

3.13.1 Rossendorf - Landessammelstelle Sachsen 

Genehmigungsinhaber: VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e.V. 

Name der Anlage: Landessammelstelle des Freistaates Sachsen für radioaktive Abfälle 

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Flüssige Abfälle, anorganisch 1,3 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 1,1 Mg

Mischabfälle 76,0 Mg

Strahlungsquellen <0,1 Mg

Summe: 78,4 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 17 5 m³

280-l-Fass 11 4 m³

Summe: 28 9 m³
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3.13.2 Rossendorf - VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. 

Genehmigungsinhaber: VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung  Rossendorf e. V. 

Name der Anlage: Forschungszentrum 

Anlagenteile: Forschungszentrum mit den Rossendorfer Forschungs-,  Null-
leistungsreaktoren, u.a.

> in Stilllegung 

Zwischenlager Rossendorf

> unbefristete Genehmigung 

Konditionierungseinrichtungen

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Mischabfälle 702,4 Mg

Summe: 702,4 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 29 8 m³

Betonbehälter Typ I 21 25 m³

Gussbehälter Typ II 4 5 m³

Summe: 54 38 m³

Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 307 368 m³

Container Typ IV (Typ KfK) 31 221 m³

Summe: 338 589 m³
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3.14 Standorte in Sachsen-Anhalt 

3.14.1 Landessammelstelle Sachsen-Anhalt 

Die radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle Sachsen-Anhalt lagern gemeinsam mit den Abfällen der Lan-
dessammelstelle Thüringen in der Landessammelstelle Sachsen in Rossendorf. 
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3.15 Standorte in Schleswig-Holstein 

3.15.1 Geesthacht - Helmholtz –Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH 

Genehmigungsinhaber: Helmholtz-Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH 

Name der Anlage: Forschungszentrum  

Anlagenteile Bereitstellungshalle

> befristet bis 8. Februar 2017 

Halle zur Lagerung von Komponenten des Nuklearschiffs Otto
Hahn für wissenschaftliche Nachuntersuchungen (HAKONA)

> unbefristete Genehmigung 

Sammelstelle

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 3,2 Mg

Summe: 3,2 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 683 184 m³

280-l-Fass 308 117 m³

400-l-Fass 132 69 m³

570-l-Fass 12 9 m³

Sonstiges 3 3 m³

Summe: 1.138 382 m³
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3.15.2 Geesthacht - Landessammelstelle 

Genehmigungsinhaber: Helmholtz-Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH 

Name der Anlage: Landessammelstelle Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen 

> unbefristete Genehmigung 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 148 40 m³

280-l-Fass 4 2 m³

400-l-Fass 14 7 m³

Summe: 166 49 m³
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3.15.3 Kernkraftwerk Brokdorf 

Genehmigungsinhaber: Kernkraftwerk Brokdorf GmbH & Co. OHG 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Brokdorf 

Anlagenteile:  Kernkraftwerk  

> in Betrieb, Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt 
am 31. Dezember 2021  

 Standortzwischenlager  

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (5. März 2007) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente Nettomasse 

Lagerbecken 452 BE  245 Mg SM

Zwischenlager 

- 26 Castor® V/19 

 

494 BE 

 

267 Mg SM

Summe: 946 BE 512 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 42,9 Mg

Feste Abfälle, organisch 27,7 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 24,3 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 5,6 Mg

Summe: 100,5 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

400-l-Fass 1 1 m³

Summe: 1 1 m³
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3.15.4 Kernkraftwerk Brunsbüttel 

Genehmigungsinhaber: Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co. oHG 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Brunsbüttel 

Anlagenteile: Kernkraftwerk

> Nachbetriebsphase 

Standortzwischenlager

> Behördliche Anordnung zur Aufbewahrung befristet 
bis 16. Januar 2018 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

Brennelemente Nettomasse

Reaktordruckbehälter 517 BE 90 Mg SM

Zwischenlager 

- 9 Castor® V/52 448 BE 73 Mg SM

Summe: 965 BE 163 Mg SM

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 137,7 Mg

Feste Abfälle, organisch 65,7 Mg

Flüssige Abfälle, anorganisch 31,3 Mg

Mischabfälle 21,0 Mg

Summe: 255,7 Mg

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 2 1 m³

280-l-Fass  67 26 m³

Summe: 69 27 m³
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Endlagergebinde Anzahl Volumen

Betonbehälter Typ I 12 14 m³

Betonbehälter Typ II 550 715 m³

Container Typ IV 19 141 m³

Container Typ V 41 447 m³

Container Typ VI 125 675 m³

Gussbehälter Typ II 167 217 m³

Summe: 914 2.209 m³
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3.15.5 Kernkraftwerk Krümmel 

Genehmigungsinhaber: Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG 

Name der Anlage: Kernkraftwerk Krümmel 

Anlagenteile:  Kernkraftwerk  

> Nachbetriebsphase 

 Standortzwischenlager  

> Aufbewahrung befristet auf 40 Jahre nach erster Ein-
lagerung (14. November 2006) 

Bestrahlte Brennelemente und verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung  

 Brennelemente Nettomasse 

Lagerbecken 1.094 BE  194 Mg SM

Zwischenlager 

- 19 Castor® V/52 

 

988 BE 

 

175 Mg SM

Summe: 2.082 BE 369 Mg SM

 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 7,2 Mg

Feste Abfälle, organisch 22,3 Mg

Mischabfälle 3,1 Mg

Summe: 32,6 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 1.012 273 m³

280-l-Fass 1 <1 m³

400-l-Fass 115 60 m³

Summe: 1.128 333 m³
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3.16 Standorte in Thüringen 

3.16.1 Landessammelstelle Thüringen 

Die radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle Thüringen lagern gemeinsam mit den Abfällen der Landes-
sammelstelle Sachsen-Anhalt in der Landessammelstelle Sachsen in Rossendorf. 
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3.17 Standorte im Ausland 

Die Verarbeitung und Konditionierung radioaktiver Abfälle, die in Deutschland angefallen sind, kann auch im 
Ausland erfolgen. Die dabei entstehenden radioaktiven Abfälle werden an die Abfallverursacher zurückgege-
ben und in Deutschland endgelagert. Die wichtigsten Dienstleister sind Abfallbehandlungsanlagen in Schwe-
den, Frankreich und in den USA. 

Sonstige radioaktive Abfälle 

Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle Masse 

Feste Abfälle, anorganisch 2.023,7 Mg

Feste Abfälle, organisch 26,7 Mg

Flüssige Abfälle, organisch 3,2 Mg

Mischabfälle 23,3 Mg

Summe: 2.076,9 Mg

 

Konditionierte Abfallprodukte Anzahl Volumen 

200-l-Fass 62 17 m³

Summe: 62 17 m³
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4. Endgelagerte radioaktive Abfälle 

In der ehemaligen DDR wurde im Jahr 1971 mit der Errichtung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben 
(ERAM) begonnen. Nach einer Probephase wurde 1981 vorerst mit einer auf fünf Jahre befristeten Genehmi-
gung und ab 1986 mit einer unbefristeten Dauerbetriebsgenehmigung zur Erfassung und Endlagerung schwach- 
und mittelradioaktiven Abfalls der Einlagerungsbetrieb durchgeführt. Nach der Wiedervereinigung ging die 
Anlage in den Verantwortungsbereich der Bundesrepublik Deutschland über und das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) wurde Betreiber des Endlagers. Das ERAM diente von 1994 bis zum September 1998 für die 
Aufnahme von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen aus dem gesamten Bundesgebiet. Im gesamten Zeit-
raum von 1971 bis 1998 wurde in dieser Anlage ein Abfallvolumen von insgesamt 36.754 m³ endgelagert. 
Hierbei handelt es sich um feste und verfestigte Abfälle sowie 6.621 Strahlenquellen mit einer Gesamtaktivität 
in der Größenordnung von 1014 Bq. Die eingelagerten radioaktiven Abfälle sind in der Regel in standardisierten 
Behältern, z. B. 200 bis 570 l Fässern und zylindrischen Betonbehältern, verpackt. Neben den endgelagerten 
radioaktiven Abfällen werden umschlossene Kobalt-Strahlenquellen, einige Cäsium-Strahlenquellen und ge-
ringe Mengen fester mittelradioaktiver Abfälle in sieben Spezialcontainern (Stahlzylinder) mit einem Volumen 
von je 4 l in Sohlenbohrlöchern sowie ein 280 l Fass mit Radium-226-Abfällen gelagert. Die umschlossenen 
Strahlenquellen sind nicht weiter behandelt und lediglich in kleinen verschweißten Behältnissen verpackt. 

Durch den auf Grund des Einigungsvertrages in das AtG eingefügten § 57a und das Gesetz zur Änderung des 
AtG vom 6. April 1998 galt die Dauerbetriebsgenehmigung (DBG) des ERAM als Planfeststellungsbeschluss 
nach § 9b AtG bis zum 30. Juni 2005 fort. Mit der Novellierung des AtG am 22. April 2002 entfiel die Befristung 
der Fortgeltung der DBG mit der Maßgabe, dass seit dem 27. April 2002 die Annahme von weiteren radioakti-
ven Abfällen oder deren Einlagerung zum Zwecke der Endlagerung oder die Annahme von weiteren Kern-
brennstoffen oder sonstigen radioaktiven Stoffen zum Zwecke der Aufbewahrung oder Lagerung nicht mehr 
gestattet ist. Seit Beendigung des Einlagerungsbetriebs wird das Planfeststellungsverfahren zur Stilllegung des 
ERAM verfolgt. Im Rahmen dieses Verfahrens ist auch beantragt worden, die gelagerten Abfälle einer Endla-
gerung in der Anlage zuzuführen. 
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5. Abfallprognose

Für Endlagerplanungsarbeiten ist es erforderlich, Prognosen über das erwartete Abfallaufkommen zu erstellen. 
Sämtliche Prognosen beinhalten die bereits zum jetzigen Zeitpunkt angefallenen radioaktiven Abfälle. 

5.1 Prognostizierte Mengen an bestrahlten Brennelementen und Abfällen aus der  
Wiederaufarbeitung 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass etwa 10.500 Mg SM aus den Leistungsreaktoren anfallen werden, die 
in der Bundesrepublik Deutschland endgelagert werden müssen. Diese Menge wird in etwa 1.100 Behältern 
zwischengelagert werden. 

Die aus der Wiederaufarbeitung erwarteten Abfallmengen, die in der Bundesrepublik Deutschland endgelagert 
werden müssen, sind in Tabelle 5.1 dargestellt. 

Tabelle 5.1: Prognose (einschließlich Bestand) der Mengen radioaktiver Abfälle aus der Wiederauf-
arbeitung, die in der Bundesrepublik Deutschland endgelagert werden müssen (Stand: 
31. Dezember 2014)

Kokillen Behälter

Hochradioaktive verglaste Abfälle aus Frankreich 
(CSD-V) 

3.024 108

Mittelradioaktive verglaste Abfälle aus Frankreich  
(CSD-B) 

140 5

Hochdruckkompaktierte mittelradioaktive Abfälle aus Frankreich 
(CSD-C) 

4.104 152

Hochradioaktive verglaste Abfälle aus dem Vereinigten Königreich 
(UK-HAW) 

571 21

Hochradioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Karlsruhe  
(HAW-WAK) 

140 5

Summe 7.979 291

Aus den Versuchs-, Demonstrations- und Forschungsreaktoren wird eine Menge im Bereich von 10 bis 12 Mg 
SM erwartet. Für den BER-II in Berlin bestehen derzeit Verträge für einen Transport der BE in das Herkunfts-
land des Brennstoffes. 

5.2 Prognostizierte Mengen an sonstigen radioaktiven Abfällen  

Für die Prognose des Anfalls der sonstigen radioaktiven Abfälle wurden Daten der Abfallverursacher abgefragt. 
Die von den Abfallverursachern übermittelten Angaben umfassen jeweils auch die prognostizierten Abfallvo-
lumina, die bei der Stilllegung und dem Abbau von kerntechnischen Einrichtungen entstehen werden. Es handelt 
sich dabei um Planungswerte, die mit Unsicherheiten behaftet sind. 

Die Angaben der Abfallverursacher wurden auf Behälter, die in das Endlager Konrad eingelagert werden dür-
fen, umgerechnet, so dass das Abfallgebindevolumen angegeben werden kann. Für die Landessammelstellen 
wurden auf der Grundlage des Abfallaufkommens der vergangenen Jahre Abschätzungen vom BfS vorgenom-
men.  

Der zeitliche Verlauf des von den Abfallverursachern erwarteten zukünftigen Abfallanfalls ist in Abb. 5.1 mo-
dellmäßig wiedergegeben, die aus der Schachtanlage Asse II zu bergenden Abfälle sind hierbei nicht berück-
sichtigt. Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass nach dem Jahr 2045 keine weiteren großen Abfallmengen 
aus der Stilllegung der Leistungsreaktoren mehr zu erwarten sind. 
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Abbildung 5.1: Zeitlicher Verlauf des kumulierten Anfalls radioaktiver Abfälle mit vernachläs-
sigbarer Wärmeentwicklung, die nach gültigem Planfeststellungsbeschluss im 
Endlager Konrad eingelagert werden sollen, als Abfallgebindevolumen bis zum 
Jahr 2080 

5.3 Schachtanlage Asse II 

In der Bundesrepublik Deutschland begann die Endlagerung mit der Umwidmung des ehemaligen Salzberg-
werks Schachtanlage Asse II im Jahr 1965. Zwischen 1967 und Ende 1978 wurden hier rd. 47.000 m³ schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle in unterschiedlichen Gebindetypen eingelagert. Die aktuellen Inventarangaben, 
gehen davon aus, dass folgende Gebinde eingelagert wurden:  

124.494 Gebinde als schwachradioaktive Abfälle mit einer Gesamtaktivität von ca. 2,16·1015

Bq (Stand 31. Dezember 2012), davon nach bisherigen Erkenntnissen 14.779 sogenannte Ver-
lorene Betonabschirmungen (VBA) mit Abfällen höherer Aktivität. Insgesamt enthalten die
Gebinde ca. 80 % der Gesamtaktivität in der Schachtanlage Asse II und sind auf elf Kammern
auf der 750-m-Sohle und einer Kammer auf der 725-m-Sohle verteilt.

1.293 Fässer mit mittelradioaktiven Abfällen mit einer Gesamtaktivität von ca. 5,41·1014 Bq
(Stand 31. Dezember 2012). Sie stellen ca. 20 % der Gesamtaktivität und lagern auf der 511-
m-Sohle. Zusätzlich lagern 8 Fässer mit schwachradioaktiven Abfällen auf der 511-m-Sohle.
Letztere wurden zur Erprobung eines neuen Abschirmbehälters eingelagert.

Die eingelagerten schwachradioaktiven Abfälle enthalten verfestigte oder getrocknete Abfälle,
wie z. B. Verdampferkonzentrate, Filterrückstände, Schlämme, Ionenaustauscherharze, wei-
terhin feste Abfälle wie Schrott, Bauschutt und Mischabfälle. Bei den mittelradioaktiven Ab-
fällen wurden Metallschrott, Filter und verfestigte Abfälle eingelagert.

Hochradioaktive Abfälle wurden nach derzeitigem Kenntnisstand in die Schachtanlage Asse
II nicht eingelagert. Acht Fässer mit mittelradioaktiven Abfällen des Forschungszentrums Jü-
lich enthalten unbestrahlte oder kurzzeitig bestrahlte Brennstabsegmente bzw. AVR-Brennele-
mentkugeln mit z. T. angereichertem Uran.

Seit 1988 dringt kontinuierlich Grundwasser aus dem Deckgebirge in das Bergwerk ein. Zugleich verschlech-
terte sich die Standsicherheit des Bergwerks sukzessive durch den Druck des aufliegenden Deckgebirges und 
die abnehmende Tragfähigkeit des Grubengebäudes. Nach § 57b des Atomgesetzes (AtG) ist die Schachtanlage 
Asse II daher unverzüglich stillzulegen. Die Stilllegung soll nach Rückholung der radioaktiven Abfälle erfol-
gen. Das Konzept der Rückholung sieht vor, alle Abfälle zu bergen, in Behältern nach über Tage zu bringen 
und dort zu konditionieren um sie dann endzulagern. Die Rückholung nach § 57b AtG ist abzubrechen, wenn 
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deren Durchführung für die Bevölkerung und die Beschäftigten aus radiologischen oder sonstigen sicherheits-
relevanten Gründen nicht vertretbar ist. Als Planungsgrundlage für eine Rückholung wird davon ausgegangen, 
dass sämtliche Abfälle sowie eine zusätzliche Menge an kontaminiertem Salzgrus behandelt und gelagert wer-
den müssen. Derzeitige Schätzungen gehen von mindestens 90.000 Mg an unkonditionierten Abfällen bzw. von 
einem Abfallvolumen der konditionierten Abfälle von ca. 175.000 bis 220.000 m³ für die spätere Endlagerung 
aus.  
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Vorbemerkung 

Die Stilllegung kerntechnischer Anlagen liegt in der Verantwortung der Anlagenbetreiber. Die kernkraftwerks-
betreibenden Energieversorgungsunternehmen wie auch die Ablieferungspflichtigen der Öffentlichen Hand und 
private Betreiber sonstiger kerntechnischer Anlagen sind als Abfallverursacher verpflichtet, sämtliche Kosten 
der Stilllegung (inkl. des Rückbaus) ihrer kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Entsorgung 
des radioaktiven Abfalls zu tragen. 

Nach § 9a Abs. 3 Atomgesetz (AtG) haben die Länder Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der in 
ihrem Gebiet angefallenen radioaktiven Abfälle einzurichten. Die Aufgabe der Errichtung und des Betriebs von 
Endlagern für radioaktive Abfälle obliegt nach dieser Vorschrift dem Bund. Die Abfallverursacher sind ver-
pflichtet, radioaktiven Abfall an die entsprechenden Anlagen abzuliefern. Gemäß §§ 21 ff. AtG haben sie die 
Kosten verursachergerecht zu tragen. 

Gemäß § 6 Endlagervorausleistungsverordnung verteilt sich der notwendige Aufwand derzeitig wie folgt 
(Stand: 31.12.2012): 

1. Für ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (mit vernachlässigbarer Wärmeentwick-
lung) 

a) Zu 64,4, % von Kernkraftwerken;

b) Zu 6,0 % von der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe;

c) Zu 29,6 % von sonstigen kerntechnischen Anlagen (Industrie, Medizin und Forschung).

2. Für ein Endlager für (hochradioaktive) insbesondere Wärme entwickelnde Abfälle

a) Zu 96,5, % von Kernkraftwerken;

b) Zu 0,7 % von der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe;

c) Zu 2,8 % von sonstigen kerntechnischen Anlagen (Industrie, Medizin und Forschung).
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1 Öffentlichen Hand 

1.1 Kosten 

Im Bereich der Öffentlichen Hand gibt es zwölf Betreiber: 

Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH, Jülich (AVR)

Energiewerke Nord GmbH, Rubenow (EWN)

Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB)

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG)

Institut für Transurane, Karlsruhe (ITU)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB)

Technische Universität München, Garching (TUM)

VKTA-Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e.V., Dresden (VKTA)

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs-GmbH, Karlsruhe (WAK)

Zentrale Sammelstelle für radioaktive Abfälle  der Bundeswehr, Munster (ZESAM)

Universität Mainz (TRIGA-Forschungsreaktor Mainz, FRMZ).

Diese sind für die Stilllegung und den Rückbau ihrer Anlagen sowie die Konditionierung und Zwischenlagerung 
ihrer Abfälle bis zur Abgabe an ein Endlager des Bundes verantwortlich. Außerdem gibt es elf Landessammel-
stellen (LSSt): 

Landessammelstelle Baden-Württemberg, Karlsruhe

Landessammelstelle Bayern, Mitterteich

Landessammelstelle Berlin, Berlin

Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern, Rubenow (auch für Brandenburg zuständig)

Landessammelstelle der vier deutschen Küstenländer, Geesthacht (zuständig für die Bundesländer
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wobei das Kontingent Niedersachsens
ausgeschöpft ist)

Landessammelstelle Hessen, Ebsdorfgrund

Landessammelstelle Niedersachsen, Jülich (Annahme und Konditionierung von Rohabfällen in Jü-
lich, endlagergerecht konditionierte Abfälle und Altabfälle werden im Zwischenlager Leese gelagert)

Landessammelstelle Nordrhein-Westfalen, Jülich

Landessammelstelle Rheinland-Pfalz, Ellweiler

Landessammelstelle Saarland, Elm-Derlen

Landessammelstelle Sachsen, Dresden-Rossendorf (auch für Sachsen-Anhalt und Thüringen zustän-
dig).

Diese sind für die Konditionierung und Zwischenlagerung der bei ihnen abgelieferten Abfälle bis zur Abführung 
an ein Endlager des Bundes verantwortlich. Die Abführung aller radioaktiven Abfälle der Öffentlichen Hand 
an ein Endlager des Bundes wird von einer zentralen Stelle koordiniert. 

Insgesamt fallen ab Anfang des Jahres 2013 bis zum Jahre 2080 im Bereich der Öffentlichen Hand für den 
Rückbau und die Entsorgung (ohne Kosten für Standortauswahl, Errichtung, Betrieb und Verschluss von End-
lagern) Kosten in Höhe von voraussichtlich 6 Mrd. € an (Preisstand: 2012), davon:  

ca. 2,0 Mrd. € für den Rückbau1,

1  In den „Rückbaukosten“ sind neben den originären Kosten für den Rückbau auch die Kosten für Gutachter, Genehmigung, Freimes-
sung und Freigabe enthalten. 
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 ca. 3,7 Mrd. € für die Abfallentsorgung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle (Konditionierung, 
Zwischenlagerung und Transport zum Endlager)2 sowie  

 ca. 0,3 Mrd. € für die Entsorgung von Brennelementen und Abfällen aus der Wiederaufarbeitung3. 

Die prognostizierten Gesamtkosten von ca. 6 Mrd. € werden sich in den kommenden Jahren möglicherweise 
noch erhöhen, da die Planungsgrundlagen, die der Kostenschätzung zugrunde liegen, zum Teil noch mit großen 
Unsicherheiten behaftet sind. 

Abbildung 1.1 zeigt den erwarteten zeitlichen Anfall der Kosten ab 1. Januar 2013 (Preisbasis 2012, ohne Kos-
tensteigerung) für den Rückbau und die Entsorgung der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen im Zu-
ständigkeitsbereich der öffentlich finanzierten Betreiber und der Landessammelstellen ohne die Kosten der End-
lagerung: 

 

Abbildung 1.1: Kosten im Bereich der Öffentlichen Hand für die Stilllegung und den Rückbau der kern-
technischen Anlagen und Einrichtungen sowie die Entsorgung des radioaktiven Abfalls ab 1. Januar 2013 
ohne Errichtung, Betrieb und Stilllegung der Endlager (Preisbasis 2012, ohne Preissteigerung). 

                                                 
2  Unter „Abfallentsorgung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle“ sind alle Kosten enthalten, die für die vorhandenen und noch 

entstehenden Abfälle anfallen. Die Kosten beinhalten die Konditionierung der Abfälle inkl. Endlagerbehälter, Dokumentation und 
Gutachterkosten, die Zwischenlagerung und den Transport zum Endlager. Für die Betrachtung der Zwischenlagerkosten wurde davon 
ausgegangen, dass das Endlager Konrad bis 2060 betrieben wird. 

3  In den Kosten „Entsorgung Brennelemente und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung“ sind die bereits heute planbaren Kosten enthalten, 
die voraussichtlich für die Zwischenlagerung und Entsorgung der Brennelemente und der Abfälle aus der Wiederaufarbeitung noch 
entstehen. Kosten fallen z.B. für die Entsorgung/Verwertung der Brennelemente, für Transporte (entweder ins Herkunftsland oder zum 
Endlager), für Behälter, für Zwischenlagerung, für Genehmigungen und Gutachter an. Die Zwischenlagerkosten wurden dabei bis 
2060 (Inbetriebnahme ca. 2050 plus Überführungszeitrahmen) berücksichtigt. 
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1.2 Finanzierung 

Die Finanzierung der Stilllegung (inkl. des Rückbaus) der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen sowie 
der Entsorgung des radioaktiven Abfalls im Bereich der Öffentlichen Hand, überwiegend von Unternehmen, 
die von der öffentlichen Hand gefördert werden, wird durch den Bund und die Bundesländer aus den öffentli-
chen Haushalten sichergestellt. Dies gilt auch für die Endlagerkosten. In der Regel liegen der Bundesanteil bei 
etwa 90% und der jeweilige Landesanteil bei 10%. Ausnahmen sind die AVR, bei welcher der Bundesanteil nur 
70% beträgt, sowie die TUM und der VKTA, die zu 100% aus dem jeweiligen Landeshaushalt finanziert werden 
und die Standorte Lubmin und Rheinsberg der EWN, die nach dem Einigungsvertrag zu 100% aus dem Bun-
deshaushalt finanziert werden. Des Weiteren wird das ITU zu 100% aus EU-Mitteln finanziert. Einen Sonderfall 
stellt auch der Versuchs- und Demonstrationsreaktor THTR-300, in Hamm-Uentrop dar; historisch bedingt 
wurden zwischen dem Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Betreibergesellschaft Hochtemperatur-Kern-
kraftwerk GmbH (HKG) sowie deren Gesellschaftern besondere Vereinbarungen zur Finanzierung einer geord-
neten Projektabwicklung getroffen.  

Die LSSt erheben Gebühren von den Abfallablieferern für die Annahme von radioaktiven Abfällen. Mit der 
Übernahme der Abfälle findet ein Eigentumsübergang an die jeweilige LSSt statt. Für die Endlagerung führen 
die LSSt aus den eingenommenen Gebühren einen Kostenanteil an den Bund ab. Nach § 21a Absatz 2 Satz 2 
Atomgesetz haben die LSSt grundsätzlich kostendeckende Gebühren zu erheben (Kostendeckungsprinzip). 

Im Übrigen gelten für privatrechtlichen organisierte Unternehmen, die von der öffentlichen Hand gefördert 
werden, dieselben handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften (z.B. in den Bilanzen Rückstellungen 
in angemessener Höhe zu passivieren) wie für private Betreiber (siehe Kapitel 2.2).  
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2 Private Betreiber  

2.1 Kosten 

Die wesentlichen kostenrelevanten Faktoren der Stilllegung und Entsorgung von kerntechnischen Anlagen der 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) und aus der Brennstoffkreislaufindustrie sind der Abbau aller kern-
technischen Anlagen sowie die Entsorgung der bestrahlten Brennelemente und der radioaktiven Abfälle ein-
schließlich ihrer Endlagerung. Wesentliche kostenrelevante Entsorgungsschritte sind hier die Brennelementbe-
hälter (CASTOR), die Beladung der Behälter, die Überführung der Behälter in die Zwischenlager am Kraft-
werks-Standort und die Zwischenlagerung (Errichtung, Betrieb, Abbau). Sie sind auf der Basis bestehender 
Verträge in die Kostenbetrachtung einbezogen worden. Die zukünftigen Transporte zu einem geeigneten und 
noch durch den Bund auszuwählenden Endlager und die endlagergerechte Konditionierung der Brennelemente 
sind auf der Basis branchenüblicher Basis-Daten kostenmäßig berücksichtigt worden. In der Kostenbetrachtung 
ist weiterhin unterstellt, dass die Endlagerung von konditionierten Brennelementen in POLLUX-Behältern 
(rechnerisch etwa 2.000 Stück) in den Strecken eines Endlagers erfolgt. 

Abbildung 1.2 zeigt die von den EVU erwartete zeitliche Entwicklung der Nominalkosten in 5-Jahres-Schritten 
von insgesamt etwa 34 Mrd. € für die Stilllegung und Entsorgung (ohne Endlagerung) der kerntechnischen 
Anlagen im Zuständigkeitsbereich der privaten Betreiber (Preisbasis 2013, ohne Kostensteigerung und ohne 
Kosten der Endlagerung).  

Dabei dominieren bis ca. in das Jahr 2045 die Stilllegungs- und Abbaumaßnahmen den Ausgabenverlauf, wäh-
rend danach Ausgaben für die  Zwischenlagerung der Brennelemente bzw. der Wiederaufarbeitungsabfälle und 
deren Vorbereitung auf die Endlagerung den Verlauf prägen. 

 

Abbildung 1.2: Kosten für die Stilllegung privater kerntechnischer Anlagen in Deutschland und die Ent-
sorgung radioaktiven Abfalls in 5-Jahres-Schritten (Preisbasis 2013, ohne Kostensteigerung und ohne 
Endlagerkosten). 
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2.2 Finanzierung 

Gemäß § 9a Abs. 1 AtG sind Betreiber von Kernkraftwerken oder sonstigen kerntechnischen Anlagen verpflich-
tet, anfallende radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute oder abgebaute radioaktive Anlagenteile schadlos zu 
verwerten oder als radioaktive Abfälle geordnet zu beseitigen. Nach dem hierin zum Ausdruck kommenden 
Verursacherprinzip liegt insbesondere auch die Verantwortung für die Finanzierung dieser Pflichten bei den 
Anlagenbetreibern.  

Den Betreibern obliegen somit finanzielle Verpflichtungen, deren genaue Höhe und exakter Zeitpunkt gegen-
wärtig noch nicht feststehen. Sie sind daher gemäß handelsrechtlicher (insbesondere § 249 Handelsgesetzbuch) 
und steuerrechtlicher Vorschriften verpflichtet, in den Bilanzen Rückstellungen in angemessener Höhe zu pas-
sivieren. Sie sind angesichts ihrer Verpflichtung, entsprechende Rückstellungen zu bilden, auch für die hierfür 
erforderlichen Kostenberechnungen und -schätzungen verantwortlich. Für die Kalkulation der Endlagerkosten 
sind sie hierfür auf Kostenschätzungen der zuständigen Behörde des Bundes angewiesen.   

Die Rückstellungen werden im Rahmen der Bilanzprüfung durch Wirtschaftsprüfer regelmäßig überprüft. Die 
Steuerbilanzen der Unternehmen werden im Übrigen durch die Finanzverwaltung geprüft.  

Es muss gewährleistet sein, dass die erforderlichen finanziellen Mittel im Bedarfsfall in der notwendigen Höhe 
zur Verfügung stehen. 

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt für alle notwendigen künftigen Entsorgungsschritte einschließlich der 
Endlagerung. 
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3 Kosten für die Endlager 

Für die Schätzung der Endlagerkosten ist der Bund als Errichter und Betreiber von Endlagern verantwortlich. 

3.1 Endlager Konrad 

Das Projekt Konrad umfasst die vier Phasen Planung und Erkundung, Errichtung, Einlagerungsbetrieb und Still-
legung. Die Darstellung der Kosten erfolgt phasenbezogen:  

a) Gesamtkosten vom Jahr 1977 bis Ende des Jahres 2007 für die Planung und Erkundung rund 
930 Mio. €. 

b) Die Kosten für die Errichtungsphase des Endlager Konrads – mit Errichtungsbeginn im Jahr 2008 und 
einem derzeit angenommenen Projektlaufzeitende im Jahr 2022 – belaufen sich zurzeit auf eine Summe 
von rund 2,9 Mrd. €. Die Grundlage für die Ermittlung der Kosten bildet im Wesentlichen die Projekt-
kostenrechnung aus dem Jahr 2013 der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern 
für Abfallstoffe mbH (DBE) im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS).  

c) Während der Einlagerungsphase betragen die derzeit geschätzten Betriebskosten 81,6 Mio. € pro Jahr 
(Preisstand 2012). 

d) Die Stilllegungskosten werden bisher mit 10 % der Gesamtprojektkosten der Errichtung des Endlagers 
angesetzt, also mit rund 290 Mio. €.  

Die bisher angefallenen Kosten für die Planung und Erkundung bzw. die geschätzten für die Errichtung, den 
Einlagerungsbetrieb und die Stilllegung des Endlagers Konrad betragen rund 7,5 Mrd. €. Die Gesamtkosten 
werden verursachergerecht aufgeteilt. 

3.2 Endlager Morsleben 

Die bisher geschätzten Gesamtkosten für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) betragen 
rund 2,4 Mrd. € (ohne laufenden Offenhaltungsbetrieb). 

Die Gesamtkosten verteilen sich wie folgt: 

a) Bisherige Gesamtkosten vom Jahr 1990 bis Ende des Jahres 2013: 1,1 Mrd. € 

b) Kosten für den laufenden Offenhaltungsbetrieb (2014: 48 Mio. €, 2015: 47 Mio. €, 2016: 50 Mio. €) 

c) Nach einer vorläufigen Schätzung werden sich die weiteren Kosten für den Restbetrieb und die Stillle-
gung des ERAM (Versatzmaterial, Abdichtmaßnahmen, Anlagenkosten, Betriebskosten, Infrastruktur 
über und unter Tage usw.) auf 1,2 Mrd. € ± 30 % belaufen. Nicht enthalten sind die Kosten für den 
Rückbau der übertägigen Anlagen und Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zur-
zeit schwer abschätzbar sind. 

Die Kosten für die Stilllegung des ERAM trägt der Bund. 

3.3 Schachtanlage Asse II  

Für die Rückholung von radioaktiven Abfällen aus einem Bergwerk wie der Schachtanlage Asse II gibt es 
keinerlei Erfahrungswerte, so dass Erfahrungen aus dem Bergbau und Bergwesen (Ausbau von Schächten und 
Stollen, oberirdische Anlagen, Maschinentechnik) nur bedingt übertragen werden können. Es liegt derzeit noch 
keine technische Planung für die Realisierung der Abfallrückholung vor, nach der eine belastbare Kostenschät-
zung möglich wäre. Die Kosten für die Rückholung der radioaktiven Abfälle und die Sicherung und Stilllegung 
der Schachtanlage Asse II trägt der Bund. 

Die bisherigen Gesamtausgaben des BfS seit der Übernahme der Zuständigkeit am 1. Januar 2009 bis zum Ende 
des Jahres 2013 belaufen sich auf rund 417,5 Mio. €. Im Jahr 2014 wurden für den Betrieb und die Stilllegung 
der Schachtanlage Asse II 114,1 Mio. € verausgabt. Die Gesamtprojektkosten für die Stilllegung der Schacht-
anlage Asse II lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht belastbar abschätzen, da diese auf einer Vielzahl 
von Annahmen, beruhen, die noch zu bestimmen sind.  
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Für die Jahre 2015 und 2016 stehen im Bundeshaushalt die folgenden Beträge zur Verfügung: 

2015:  110,0 Mio. € 
2016:  120,0 Mio. € 
Unterstellt man die Kosten von rund 25.000 € pro m³ Abfallgebindevolumen für das Endlager Konrad (Preis-
stand 2014) und ein endzulagerndes Abfallvolumen von ca. 200.000 m³, errechnen sich die Kosten für die End-
lagerung der aus der Schachtanlage Asse II rückgeholten Abfälle in der Größenordnung von 5 Mrd. €. Diese 
sind ebenfalls vom Bund zu tragen.  

3.4 Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 

3.4.1 Verfahren nach Standortauswahlgesetz 

3.4.1.1 Such- und Auswahlverfahren für den Endlagerstandort 

Das Standortauswahlgesetz (StandAG) bildet den Rahmen für ein künftiges, in mehrere Schritte unterteiltes 
Such- und Auswahlverfahren für den Standort für ein Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioak-
tive Abfälle. 

Dem eigentlichen Such- und Auswahlprozess ist die Arbeit der „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Ab-
fallstoffe" (Kommission) vorgeschaltet, deren Ergebnisse die Basis für die erste gesetzgeberische Tätigkeit bil-
den werden. Ziel der Kommissionsarbeit ist die Erarbeitung von Empfehlungen zu Grundsatzfragen der Entsor-
gung und für die wissenschaftsbasierte Suche eines Endlagerstandortes. Die Arbeitsergebnisse der Kommission 
werden sich auch auf die Kosten auswirken. Im Hinblick auf die Gesamtkosten des Standortauswahlverfahrens 
werden die Dauer des Verfahrens (insbesondere im Hinblick auf die dadurch notwendige verlängerte Zwischen-
lagerung, Offenhaltung des bestehenden Erkundungsstandortes und Öffentlichkeitsbeteiligung), die Kosten für 
die Erkundung und insbesondere die Anzahl der untertägig zu untersuchenden Standorte bestimmend sein. Wei-
tere Unwägbarkeiten ergeben sich durch die für die über- und untertägigen Untersuchungen noch festzulegen-
den standortbezogenen Erkundungsprogramme und Prüfkriterien. Je weiter das Verfahren fortschreitet, umso 
genauer wird der Aufwand für die genannten kostenintensiven Maßnahmen darstellbar sein. 

Im Gesetzgebungsverfahren zum StandAG wurden in der Begründung die Gesamtkosten des Auswahlverfah-
rens mit ca. zwei Mrd. € beziffert. Diese Kostenschätzung beruhte auf dem Gesetzestext der damaligen Bun-
desregierung und traf Annahmen zu einem nach damaligem Kenntnisstand zu erwartenden Ablauf des Verfah-
rens. Da sich aufgrund der Tätigkeit der Kommission kostenrelevante Änderungen am StandAG ergeben kön-
nen, ist es gegenwärtig nicht vertretbar, eine belastbare aktualisierte Kostenschätzung vorzunehmen.  

Die Kosten für das Standortauswahlverfahren sind gemäß den §§ 21 ff. StandAG in umlagefähige und nicht 
umlagefähige Kosten aufgeteilt. Die umlagefähigen Kosten sind von den Abfallverursachern zu tragen, die nicht 
umlagefähigen vom Bund. 

Es erfolgt eine verursachergerechte Aufteilung. 

3.4.1.2 Offenhaltungsbetrieb Gorleben 

Nach dem StandAG ist das Erkundungsbergwerk im Salzstock Gorleben bis zu der Standortentscheidung unter 
Gewährleistung aller rechtlichen Erfordernisse und der notwendigen Erhaltungsarbeiten offen zu halten, so-
lange und sofern der Standort nicht aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden ist. Mit dem Inkrafttreten des 
StandAG wurde die bergmännische Erkundung des Salzstocks Gorleben beendet. Zuvor bestand bereits seit 
November 2012 ein Erkundungsstopp für den Salzstock Gorleben. Der planerische Rahmen zur Umsetzung der 
Überführungsarbeiten in den längerfristigen Offenhaltungsbetrieb ist im neuen Hauptbetriebsplan festgelegt 
(Stand: Dezember 2014).  

Der Hauptbetriebsplan beruht auf folgenden Eckpunkten: 

Der Erkundungsbereich 1 wird außer Betrieb genommen. Alle Anlagen, Komponenten und Systeme
werden aus diesem Erkundungsbereich entfernt, der Bereich abgesperrt.

Im Offenhaltungsbetrieb werden lediglich die zwei Schächte sowie die aus bergbaulichen Anforderun-
gen notwendigen Teile des Infrastrukturbereiches für Bewetterung und Fluchtwege weiterbetrieben.
Hierzu gehört eine begehbare Verbindung zwischen den Schächten.

Die Sicherungsanlagen werden auf den Stand einer normalen industriellen Anlage zurückgebaut.

Der Betrieb der oberirdischen Anlagen wird dem Offenhaltungsbetrieb angepasst.
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Vor dem reinen Offenhaltungsbetrieb sind Übergangsarbeiten vorzunehmen, die der Außerbetrieb-
nahme des Erkundungsbereiches und Teilen des Infrastrukturbereichs geschuldet sind und sich über ca.
zwei Jahre erstrecken werden.

Besucherbefahrungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in das Bergwerk werden nicht mehr durchgeführt. 

Die Kosten für den Offenhaltungsbetrieb werden verursachergerecht aufgeteilt. Die Kosten werden während 
der Überführungsarbeiten auf ca. 40 Mio. € in 2015 und 30 Mio. € in 2016  geschätzt (Preisstand 2014). Im 
reinen Offenhaltungsbetrieb kann von reduzierten Kosten ausgegangen werden. 

3.4.2 Errichtung und Betrieb eines Endlagers für insbesondere Wärme entwickelnde radio-
aktive Abfälle 

Auf Grundlage einer Kostenschätzung des BfS für das vormalige Endlagerprojekt Gorleben aus dem Jahr 1997 
haben die privaten Betreiber die Kosten für ein Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive 
Abfälle in der Vergangenheit wie folgt beschrieben (Preisbasis 2012, ohne Kostensteigerung): 

Investitionskosten: 3.900 Mio. € 

Stilllegungskosten: 389 Mio. € 

Betriebskosten: 3.369 Mio. €

Damit ergab sich eine Gesamtkostenschätzung für die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung eines Endla-
gers für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle in Höhe von ca. 7,7 Mrd. €. Abweichungen und 
damit verbundene Erhöhungen können sich nunmehr auf Grund des nach dem StandAG in den Blick zu neh-
menden Standortauswahlverfahrens ergeben. 

Die Kosten werden verursachergerecht aufgeteilt. 
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